
8 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Ausgedruckt am 23. 2. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxxx über den 
Zolltarif (Zolltarifgesetz 1988), über Änderun
gen des Zollgesetzes 1955 und des Antidum

pinggesetzes 1985 

Artikel I 

Zolltarifgesetz 1988 

§ 1. (1) Die Einfuhrzölle sind nach den im Zoll
tarif festgelegten allgemeinen Zollsätzen zu berech
nen, soweit nicht günstigere Vertragszollsätze völ
kerrechtlich vereinbart sind oder in bundesgesetzli
chen Vorschriften oder gemäß den §§ 4 oder 6 

. etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Der im Anhang angeschlossene Zolltarif, der 
au~h die Allgemeinen Vorschriften für seine Ausle
gung und die Zollbegünstigungsliste umfaßt, bildet 
einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes. 

(3) Die dem Zolltarif zugrundeliegende Nomen
klatur beruht auf dem "Internationalen Überein
kommen über das Harmonisierte System zur 
Bezeichnung und Kodierung der Waren" vom 
14. Juni 1983, BGBI. Nr. XXX. Soweit andere 
Rechtsvorschriften keine besonderen Bestimmun
gen enthalten, sind Waren an läßlich der Ein-, Aus
und Durchfuhr nach der Nomenklatur des Zollta
rifs einzureihen. 

§ 2. Die Zölle werden als Wertzölle oder spezifi
sche Zölle bemessen. Nähere Anordnungen enthal
ten der Zolltarif, das Wertzollgesetz 1980, BGBI. 
Nr. 221, und das Taragesetz, BGBI. Nr. 130/1955, 
in ihrer jeweils geltenden Fassung. 

S 3. (1) Auf Antrag stellt der Bundesminister für 
J:inanzen mit Bescheid fest, 

1. unter welche Nummer bzw; Unternummer 
des Zolltarifs eine Ware fällt; 

2. in welche sonstige, von einer völkerrechtli
chen Vereinbarung, einem Bundesgesetz oder 
einer darauf beruhenden Verordnung 
geschaffene Unterteilung, die auf dem Zollta
rif aufgebaut ist, eine Ware fällt; 

3. welches Gewicht nach den Bestimmungen des 
Taragesetzes als Bemessungsgrundlage für 
den Zoll oder eine andere auf dem Zolltarif 
aufbauende bundesrechtlich geregelte Abgabe 
heranzuziehen ist. 

(2) Der Antrag auf Erlassung eines Tarifbeschei
des (Abs. 1 Z 1 und 2) oder eines Tarabescheides 
(Abs. 1 Z 3) ist beim Bundesministerium für Finan
zen für jede Ware gesondert auf amtlich aufgeleg
tem Vordruck in zweifacher Ausfertigung einzu
bringen. Er hat alle für die Entscheidung maßgebli
chen Umstände (insbesondere die handelsübliche 
Benennung, die Art, Beschaffenheit, Zusammenset
zung, Zweckbestimmung, Erzeugungsmethode und 
Funktionsbeschreibung sowie den Ursprung und 
die Herkunft der Ware) zu enthalten. 

(3) Dem Antrag sind vier gleiche, vom Antrag
steller gekennzeichnete Warenmuster anzuschlie
ßen. Sind zur Durchführung des Verfahrens. wei
tere Muster erforderlich, so sind diese dem Bundes
ministerium für Finanzen auf Verlangen zur Verfü
gung zu stellen. 

(4) Wenn die Beibringung von Mustern wegen 
der Beschaffenheit der Ware untunlich ist, so sind 
statt dessen Abbildungen und genügend genaue 
Beschreibungen der Ware dem Antrag anzuschlie
ßen. 

(5) Entspricht ein Antrag nicht den· Vorschriften 
der Abs. 2 bis 4, so ist dem Antragsteller die Behe
bung dieser Mängel mit dem Hinweis aufzutragen, 
daß der Antrag nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist 
als zurückgenommen gilt. Ebenso ist vorzugehen, 
wenn sich im Zuge der Sachverhaltsermittlung 
Ergänzungen der für die Entscheidung erforderli
chen Angaben als notwendig erweisen. 

(6) Im Tarif- oder Tarabescheid ist auch über. die 
Kosten nach § 184 Abs. 3 und § 191 des Zollgeset-. 
zes 1955, BGBl. Nr. 129, in der jeweils geltenden 
Fassung zu entscheiden. Die Einhebung der Kosten 
obliegt dem Zollamt Wien. Vor der Erlassung des 
Tarif- oder Tarabescheides kann für entstandene 
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2 8 der Beilagen 

oder zu erwartende Kosten für Beweise durch che
mische oder technische Untersuchungen oder 
durch Sachverständige ein angemessener Kostener
lag verlangt werden. 

(7) Dem Tarif- oder Tarabescheid ist ein amtlich 
gekennzeichnetes Muster (Abbildung, Beschrei
bung) anzuschließen. 

(8) Die Feststellungen eines Tarif- oder Tarabe
scheides sind einem Verfahren, in dem die rechtli
che' Beurteilung gemäß Abs. 1 maßgebend ist, zu
grunde zu legen, wenn der Empfänger des Beschei
des diesen und das im Abs. 7 angeführte Muster 
(Abbildung, Beschreibung) vorlegt. 

(9) Die Verpflichtung der Behörde gemäß Abs. 8 
besteht nur bis zu einer allfälligen Änderung der 
dem Tarif-, oder Tarabescheid zugrunde gelegten 
Rechtsvorschriften, längstens jedoch bis zum 
Ablauf jenes Kalenderjahres, das auf das Jahr der 
Erlassung des Bescheides folgt. 

§ 4. (1) Nach Maßgabe der Zollbegünstigungsli
ste und unter den dort angeführten Bedingungen 

1. ist bei einer Begünstigung gemäß Spalte A, 
das ist in jenen Fällen, in denen bei der ent
sprechenden Position in dieser Spalte ein 
Zollsatz vorgesehen ist, dieser Zollsatz anzu
wenden, 

2. kann bei einer Begünstigung gemäß Spalte B, 
das ist in jenen Fällen, in denen bei der ent
sprechenden Position in dieser Spalte das Zei
chen ,,+" vorgesehen ist, der Bundesminister 
für Finanzen allgemein durch Verordnung 
oder im Einzelfall Zollsätze ermäßigen oder 
aufheben. Eine Begünstigung kommt für 
Waren der Spalte B nur in Betracht, wenn 
a) diese im Zollgebiet nicht erzeugt werden 

("NE"), oder 
b) diese im Zollgebiet nicht bedarfsdeckend 

erzeugt werden ("NB"), oder 
c) für eine solche Begünstigung ein, allenfalls 

in der Zollbegünstigungsliste näher 
beschriebenes, volkswirtschaftliches Inter
esse besteht ("VW"). 

(2) Die Zuordnung einer Ware zu einer Position 
der Zollbegünstigungsliste richtet sich nach den 
Bestimmungen des Zolltarifs. 

(3) An die Gewährung einer Zollbegünstigung 
geknüpfte Verpflichtungen zu eiriem bestimmten 
Verhalten (zB Verarbeitung, Verwendung) können 
nur im Rahmen von Unternehmen erfüllt werden. 

§ 5. Bei den Kapiteln 84, 85 und 87 gilt für die in 
der Zollbegünstigungsliste mit dem Zeichen *) ver
sehenen Positionen: 

1. Der Nachweis, daß Waren im Zollgebiet 
nicht oder nicht bedarfsdeckend erzeugt wer
den, ist durch eine Bestätigung des Bundesmi
nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
erbringen. Vor Erteilung einer Bestätigung 
durch den Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten ist für Waren der Nummern 
8432 bis 8436 bzw. für Waren der Unternum
mern 842420, 842481, 842489, 842490, 
842520, 842531, 842539 und 8431 10 sowie 
für land- und forstwirtschaftliche Kraftfahr
zeuge der Nummern 8701, 8705 und 8706 das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft herzustellen. 

2. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit, insbeson
dere zur Vereinfachung und Beschleunigung 
des Verfahrens, kann der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten für Teile und 
Zubehör des Kapitels 84, einschließlich der 
Waren der Nummern 8480 bis 8485, für Teile 
und Zubehör der Nummern 8503, 8529, 8538 
und 8545 bzw. der Unternummern 850490; 
850890, 850990, 851090, 851690, 851790, 
851890 und 854390 sowie für Teile und 
Zubehör der Nummer 8708 durch Verord
nung die Zuständigkeit .zur Ausstellung von 
Bestätigungen, daß die Waren nicht oder 
nicht bedarfsdeckend im Zollgebiet erzeugt 
werdep, dem nach seinem Wirkungsbereich 
jeweils zuständigen Fachverband der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft übertra
gen. 

3. Gegen Bestätigungen, die der zuständige 
Fachverband ausgestellt hat, können vom 
Antragsteller innerhalb von zwei Wochen 
Einwendungen beim Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten erhoben werden. 
Die Entscheidung hierüber obliegt dem Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten. 

4. Wird die beim jeweils zuständigen Fachver
band beantragte Bestätigung nicht innerhalb 
von vier Wochen nach Einlangen des Antra
ges ausgestellt, so geht die Zuständigkeit zur 
Ausstellung dieser Bestätigung auf Verlangen 
des Antragstellers an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über. Ein sol
ches Verlangen ist unmittelbar beim Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
schriftlich einzubringen. 

§ 6. Unbeschadet des § 4 kann der Bundesmini
ster für Finanzen Zolls ätze aus preis- oder versor
gungspolitischen Gründen sowie zur Hintanhal
tung vorübergehender Notstände allgemein durch 
Verordnung oder im Einzelfall ermäßigen oder' 
aufheben. 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat für 
die Herausgabe eines Gebrauchszolltarifs zu sor
gen, . der neben den allgemeinen Zolls ätzen nach 
Zweckmäßigkeit auch völkerrechtlich vereinbarte 
Vertragszollsätze, sonstige Abgabensätze sowie 
Bestimmungen enthält, die im grenzüberschreiten
den Warenverkehr maßgebend sind. Der 
Gebrauchszolltarif stellt insoweit eine unverbindli
che Zusammenfassung von Rechtsvorschriften dar. 
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(2) Verordnungen nach § 4 Abs. 1 Z 2 und § 6 
sind in den Gebrauchszolltarif aufzunehmen. Zur 
Kundmachung der Verordnungen ist der 
Gebrauchszolltarif bei allen Finanzlandesdirektio
nen und Zollämtern während der Amtsstunden zur 
unentgeltlichen öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
Jedermann hat das Recht, gegen Ersatz der Geste
hungskosten Kopien der Verordnungen oder son
stiger Teile des Gebrauchszolltarifs zu erhalten. 

(3) Der Gebrauchszolltarif kann zusätzlich in 
Form einer automatisierten Datenbank erstellt wer
den. Der diesbezügliche Datenverkehr ist ·durch 
eine Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
zu regeln. Dabei ist, insbesondere hinsichtlich des 
Umfanges der Zugriffsberechtigung auf Daten und 
des Kostenersatzes, von den Gesichtspunkten der 
Wirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit auszu
gehen. 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt gleichzeitig mit 
dem "Internationalen Übereinkommen über das 
Harmoni'sierte System zur Bezeichnung und 
Kodierung der Waren" in Kraft. 

(2) Mit I~krafttreten dieses Bundesgesetzes tritt 
das Zolltarifgesetz 1958, BGBL Nr.74, in der in 
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft. 

(3) Sofern in bundesgesetzlichen Vorschriften 
auf das Zolltarifgesetz 1958 verwiesen wird,treten ' 
an dessen Stelle die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung. 

(4) Für eine Übergangszeit von drei Jahren ab 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes kann der 
Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten, wenn es sich um Waren handelt, für die der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft nach 
dem Außenhandelsgesetz 1984, BGBL Nr. 184, in 
der jeweils geltenden Fassung zur Erteilung der 
Einfuhrbewilligung zuständig ist, auch im Einver
nehmen mit diesem Bundesminister, durch Verord
nung die allgemeinen Zollsätze ändern, wenn sich 
im Vergleich mit dem Zolltarifgesetz 1958 in des
sen zuletzt geltender Fassung zeigt, daß die hievon 

abweichende Höhe dieser Zolls ätze zu erheblichen 
Nachteilen für einen inländischen Wirtschaftszweig 
führt oder führen könnte. 

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge
setzes können bereits von dem seiner Kundma
chung folgenden Tag an erlassen werden; sie treten 
jedoch frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt in Kraft. 

§ 9. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes ist der Bundesminister für Finanzen, in Angele
genheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich des . 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenhei
ten oder des Bundesministers für Land- und Forst
wirtschaft betreffen, dieser Bundesminister betraut. 

(2) In Angelegenheiten, in denen die Mitwirkung 
eines anderen Bundesministers vorgesehen ist, hat 
der Bundesminister für Finanzen das Einvernehmen 
mit diesem Bundesminister herzustellen. 

Artikel 11 

Das Zollgesetz 1955, BGBL Nr. 129, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr. 188/1985, wird wie folgt geändert: 

§ 44 entfällt samt der zugehörigen Überschrift. 

Artikel III 

Das Antidumpinggesetz 1985, BGBL Nr. 97, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 4 i entfällt. 

2. § 42 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Mit der Vollziehung der §§ 2, 3, 5, 34, 35 
Abs. 2 und 3 sowie 38 Abs. 3 bis 5 ist der Bundesmi
nister für Finanzen betraut," 

Artikel IV 

Artikel II und III treten gleichzeitig mit dem 
Zolltarifgesetz 1988 in Kraft. 

\. 
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4 8 der Beilagen 

Anlage 

Zolltarif 

lKRSlOfT 

Allge.eine VorschrHten für die Auslegung des Zolltarifs 

Abschnitt I 

lebende Tiere; Waren tierischen Ursprungs 

Anmerkungen zum Abschnitt 

Lebende Tiere 

2 Fleisch, Innereien und anderer genieBbarer Schlachtanfall 

3 Fische. Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere 

4 Milch und Molkereierzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig; genieBbare Waren tierischen 
Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen 

5 Waren tierischen Ursprungs, anderweitig ~eder genannt noch inbegriffen 

Abschnitt 11 

Waren pflanzlichen Ursprungs 

Anmerkung zum Abschnitt 

6 Lebende Bäume und andere lebende Pflanzen; Bulben. Wurzeln und dergleichen; Schnittblumen. 
Zierblattwerk 

7 Gemüse und andere genieBbare Pflanzen, Wurzeln und Knollen 

8 GenieBbare Früchte; Schalen von Zitrusfrüchten und Melonen 

9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze 

10 Getreide 

11 Müllereierzeugnisse; Malz; Stärke; Inulin; Weizenkleber 

12 öl saaten und clhaltige Früchte; verschiedene KÖrner, Samen und Früchte; Pflanzen für 
industrielle. gewerbliche oder medizinische Zwecke; Stroh und Futter 

13 Schellack; Gummen, Harze und andere Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge 

14 Flechtstoffe und andere Waren pflanzlichen Ursprungs. anderweitig weder genannt noch inbe
griffen 
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Abschnitt III 

Tierische und pflanzliche Fette und Ole sa.ie deren 
Spaltprodukte; zubereitete Speisefette; tierische und 

pflanzliche Wachse 

5 

15 Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren Spaltprodukte; zubereitete Speise
fette; tierische und pflanzlich~ Wachse 

Abschnitt IV 

Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie; Cetränke, alkoholische 
Flüssigkeiten und Essig; Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe 

Anmerkung zum Abschnitt 

16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen 
Wassertieren 

17 Zucker und Zuckerwaren 

18 Kakao und Kakaozubereitungen 

19- Zubereitungen von Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren 

20 Zubereitungen von Gemüse, Früchten oder anderen Pflanzenteilen 

21 Verschiedene eßbare Zubereitungen 

22 Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig 

23 Rückstände und Abfäll e der Nahrungsmi tte li n~ustri ej Futterzuberei tungen 

24 Tabak und verarbeiteter Tabakersatz 

Abschnitt V 

Mineralische Stoffe 

25 Salz; Schwefel; Erden und Steine; Gips, Kalk und Zement 

26 Erze, Schlacken und Aschen 

27 Mineralische Brennstoffe, Minera16le und ihre Destillationserzeugnisse; bitumin6se Stoffe; 
Mineralwachse 
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6 8 der Beilagen 

Abschnitt VI 

Erzeugnisse der chemischen Industrie und venwandter Industrien 

Anmerkungen zum Abschnitt 

28 Anorganische chemische Erzeugnisse; anorganische oder organische Verbindungen von Edel
metallen, Se1tenerdmeta.llen, radioaktiven Elementen oder Isotopen 

29 Organische chemische Erzeugnisse 

30 Pharmazeutische Erzeugnisse 

31 Düngemi tte I 

32 Gerbstoff- oder Farbstoffauszüge; Tannine und ihre Derfvate; Farbstoffe, Pigmente und 
andere Färbemittel ; Anstrichfarben und Lacke; Kitte und ähnl iche Massen; Tinten 

33 Etherische Öle und Resinoide; Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezubereitungen 

34 Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel, zubereitete 
Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, Polier- und Scheuerzubereitungen, 
Kerzen und ähnliche Waren, Modelliermassen, '~entalwachse" und Dentalzubereitungen auf der 
Grundlage von gebranntem Gips 

35 EiweiBstoffe; modifizierte Stärken; Klebstoffe; Enzyme 

36 Explosivstoffe; pyrotechnisChe Waren; Zündhölzer; Zündmetallegierungen; leicht entzünd
liche Stoffe 

37 Photographische oder kinematographische Waren 

38 Verschiedene chemische Erzeugnisse 

Abschnitt VII 

Kunststoffe und Waren daraus; Kautschuk und Waren daraus 

Anmerkungen zum Abschnitt 

39 Kunststoffe und Waren daraus 

40 Kautschuk und Waren daraus 

Abschnitt VIII 

Rohe Häute und Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus; 
Sattler- und Riemenwaren; Reiseartikel, Handtaschen und 

ähnliche Behältnisse; Waren aus tierischen Därmen 

41 Rohe Häute und Felle (andere als Pelzfelle) sowie Leder 
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42 Lederwaren; Sattler- und Riemerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und ähnl;'che Behältnisse; 
Waren aus tierischen Därmen 

43 Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus 

Abschnitt IX 

Holz und Waren aus Holz; Holzkohle; Kork und Waren aus Kork; 
Erzeugnisse aus Stroh, Esparto oder anderen Flechtstoffen; 

Korbwaren und Flechtwaren 

44 Holz und Waren aus Holz; Holzkohle 

45 Kork und Korkwaren 

46 Flechtwaren und Korbwaren 

Abschnitt X 

Halbstoffe ausHolz oder anderem cellulosehalti~ 
Fasen.aterial; Abfälle von Papier oder Pappe; Papier 

und Pappe so.rie Waren daraus 

47 Halbstoffe aus Holz oder anderem cellulosehaltigem Fasermaterial; Abfälle von Papier oder 
Pappe 

48 Papier und Pappe; Waren aus Papiermasse, Papier oder Papp~ 

49 Bücher, Zeitschriften, Bilddrucke und andere Waren des graphischen Gewerbes; hand- und 
maschingeschriebene Schriftstücke, Pläne 

Abschnitt XI 

Textile Spinnstoffe und Waren daraus 

Anmerkungen zum Abschnitt 

50 Seide 

51 Wolle, feine oder grobe Tierhaare; Garne und Gewebe aus Roßhaar 

52 Baumwolle 

53 Andere pflanzliche Spinnstoffe; 'Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen 

54 Synthetische oder künstliche Filamente 

55 Synthetische-oder künstliche. Stapelfasern 
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8 8 der Beilagen 

56 Watte, Filze und Vliesstoffe; Spezialgarne; Bindfäden, Seile, Taue und Seilerwaren 

57 Teppfche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen 

58 Spezialgewebe; getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen; Spitzen; Tapisserien; Posa
mentierwaren; Stickereien 

-
59 Impr?gnierte, bestrichene, überzogene oder geschichtete Gewebe; Spinnstoffwaren für tech-

nische Zwecke 

?o Gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse 

61 Bekleidung und .Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt 

62 Bekleidung und Bekleidungszubehör, nicht gewirkt oder gestrickt 

63 Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren und Lumpen 

Abschnitt XII 

Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschi rille, Spazi erstöcke, 
Stöcke mit Sitzvorrichtung, Peitschen, Reitgerten sowie Teile davon; 

zugerichtete Federn und Waren daraus; künstliche Blu.en; 
Waren aus Menschenhaaren 

64 Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile dieser Waren 

65 Kopfbedeckungen und Teile davon 

66 Reg,ensch i rme, Sonnen schi rme, Spazi erstöcke, StCicke mi t Si tzvorri chtung, Pei tschen und 
Reitgerten sowie Teile davon 

67 Zugerichtete Federn und Daunen sowie Waren aus Federn und Daunen; künstliche Blumen; Waren 
aus Menschenhaaren 

Abschnitt XIII 

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glf-.er oder , 
ähnlichen Stoffen; ker.ische Erzeugnisse; 

Glas und Clas-aren 

68 Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Stoffen 

69 Keramische Erzeugnisse 

70 Glas und Glaswaren 
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8 der Beilage~ 

Abschnitt XIV 

Echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine, ~ksteine, 
Edel.talle, Edel_tal1plattierungen, Waren daraus; 

Phantasiesct.uck; Münzen 

9 

71 Echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine, Edelmetalle, Edelmetallplattierun
gen, Waren daraus; Phantasieschmuck; Münzen 

Abschnitt XV 

Unedle Metalle und Waren daraus 

Anmerkungen zum Abschnitt 

72 Eisen und Stahl 

73 Waren aus Eisen oder Stahl 

74 Kupfer und Waren daraus 

75 Nickel und Waren daraus 

76 Aluminium und Waren daraus 

77 (Vorbehalten für eine allfällige künftige Verwendung im Zolltarif) 

78 Blei und Waren daraus 

79 Zink und Waren daraus 

80 Zinn und Waren daraus 

81 Andere unedle Metalle; Cermets (Metallkeramiken); War~n aus diesen Stoffen 

82 Werkzeuge, Messerschmiedwaren, Eßbestecke, aus unedlen Metallen; Teile davon, aus unedlen 
Metallen 

83 Verschi~dene Waren aus unedlen Metallen 

Abschnitt XVI 

Maschinen und Apparate, elektrotechnische Waren und deren Teile; 
Tonaufnahme- und Tonwiedergabegerite, Fernsehbild- und Fernsehtonaufna~

und -wiedergabegerite sowie Teile und Zubehör für diese Geräte 

Anmerkungen zum Abschnitt 

84 Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Geräte; Teile davon 

85 El ektri sehe Maschi nen und Apparate und el ektrotechni sehe Erzeugnisse sow; e Teil edavon; 
Tonaufnahmegeräte und Tonwiedergabegeräte, Fernsehbild- und Fernsehtonaufnahme- und 
-wiedergabegeräte sowie Teile und Zubehör für diese Geräte 
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10 8 der Beilagen 

Abschnitt XVII 

BefOrderungSili tte 1 

Anmerkungen zum Abschnitt 

86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial sowie Teile davon; mechanische und elektro
mechanische Signalvorrichtungen für Verkehrswege 

87 Kraftfahrzeuge, Traktoren (Zugmaschinen), Motorräder, Fahrräder und andere Landfahrzeuge 
" sowie deren Tei le und Zubehör 

88 Luftfahrzeuge, Raumfahrzeoge und Teile davon 

89 Wasserfahrzeuge und schwimmende Konstruktionen 

Abschnitt XVIII 

Optische, photographische, kinetliltographische, MeB-, Prüf-
und Präzisionsinstruaente; medizinische oder chirurgische Instru.ente 

und Apparate; tI1nnacherwaren; Musikinstrunente; 
Teile und ZUbehör dieser Waren 

90 Optische, photographische, kinematographische, MeB-," Prüf~ und Präzisionsinstrumente; 
medizinische oder chirurgische Instrumente und Apparate; Tene und Zubehör dieser Waren 

91 Uhrmacherwaren 

92 Musikinstrumente; Teile und Zubehör davon 

Abschnitt XIX 

Waffen und Munition; Teile und Zubehör davon 

93 Waffen und Munition; Teile und Zubehör" davon 

Abschni tt XX 

Verschiedene Waren 

94 Möbel; mediziniSch-chirurgische Möbel; Bettwaren, Matratzen, Betteinsätze, Polster und 
ähnliche Waren mit Füllungen; Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbe
griffen; Reklame"leuchten, Leuchtschilder und ähnliche Waren; vorgefertigte Gebäude 

95 Spielzeug, Spiele. Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; Teile davon und Zubehör 

96 Verschiedene Waren 
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Abschnitt XXI 

Kunstgegenstände, Sa..lungsstGcke und Antiquitäten 

97 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

11 
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12 8 der Beilagen 

AuaMElNE VORSOIUFlEN Fm DIE AUSLEWNC DES ZOLLTARIFS 

Die Einreihung von Waren in,_den Zolltarif erfolgt nach den folgenden Grundsätzen: 
1 - Die Oberschriften der Abschnitte, Kapitel und Unterkapitel stellen nur Hinweise 

dar; maßgebend für die Einreihung sind der Wortlaut der Nummern und der Anmerkungen 
zu den Abschnitten oder Kapiteln sowie die nachstehenden Vorschriften, letztere 
jedoch nur insoweit, als sie dem Wortlaut der Nummern oder ger Anmerkungen nicht 
wi dersprechen • _ 

2 - a - Jede Bezugnahme auf eine Ware in einer Nummer gilt auch für die unvollständige 
oder unfertige Ware, wenn sie in diesem Zustand die wesentlichen Merkmale der 
vollständigen oder fertigen Ware hat. Sie gilt auch für die vollständige oder 
fertige oder nach der vorstehenden Bestimmung als solche geltende. Ware, wenn 
sie zerlegt oder noch nicht zusammengebaut ist; in diesem Fall sind die einzel
nen Elemente der zerlegten oder noch nicht zusammengebauten Ware nicht als 
Teile im Sinne des Zolltarifs anzusehen. 

b - Jede Bezugnahme auf einen Stoff in einer Nummer gilt für diesen Stoff sowohl in 
reinem Zustand als auch gemischt oder in Verbindung mit anderen Stoffen. Ebenso 
gilt jede Bezugnahme auf eine Ware aus einem bestimmten Stoff für Waren, die 
ganz oder teilweise aus diesem Stoff bestehen. Die Einreihung solcher gemisch
ter oder zusammengesetzter Waren erfolgt nach den Grundsätzen der Vorschrift 3. 

3 - Kommen für die Einreihung von Waren bei Anwendung der Vorschrift 2 b oder aus einem 
anderen Grund zwei oder mehr Nummern in Betracht, so ist wie fOlgt zu verfahren: 
a - die Nummer mit der spezifischeren Warenbezeichnung geht den Nummern mit allge

meiner Warenbezeichnung vor. Die Warenbezeichnungen von zwei oder mehr Nummern, 
von denen sich jede nur auf einzelne Stoffe einer gemischten oder zusammenge
setzten Ware oder nur auf einzelne Waren einer Warenzusammenstellung in Auf
machung für den Kleinverkauf bezieht, sind hinsichtlich dieser Waren als gleich 
spezifisch anzusehen, auch wenn eine davon eine vollständigere oder genauere 
Warenbezeichnung enthält. 

b - Gemische und Waren, die aus verschiedenen Stoffen oder Bestandteilen bestehen, 
sowie handelsübliche Zusammenstellungen von Waren, die in einer gemeinsamen 
Aufmachung fur den Kleinverkauf vorliegen und die in einander ergänzender Weise 
verwendet werden, um eine bestimmte Tätigkeit oder die Deckung eines bestimmten 
Bedarfs zu ermöglichen, sind, wenn ihre Einreihung nicht nach der Vorschrift 
3 a erfolgen kann, so einzureihen, als würden sie zur Gänze aus jener Kompo
nente (Stoff, Bestandteil oder Ware) bestehen, die ihr Wesen bestimmt, sofern 
diese Feststellung getroffen werden kann. 

c - ist die Einreihung nach den Vorschriften 3 a und 3 b nicht möglich, so ist die 
Ware in die der Numerierung nach letzte der gleichermaßen in Betracht kommenden 
Nummern einzureihen. 

4 - Waren, die nach den vorstehenden Vorschriften nicht eingereiht werden können, sind 
in die Nummer jener Waren einzureihen, denen sie am ähnlichsten sind. 

5 - Zusätzlich zu den vorstehenden Bestimmungen gelten für die nachstehend angeführten 
Waren fOlgende Vorschriften: 
a - Etuis für Photoapparate, für Filmkameras, für Musikinstrumente, für Waffen oder 

für Zeicheninstrumente, Schmuckschatullen und ähnliche Behältnisse, nach ihrer 
Form oder Ausstattung zur Aufnahme einer bestimmten-Ware oder Warenzusammen
stellung bestimmt und zum längeren Gebrauch geeignet, sind wie diese Waren 
einzureihen, wenn die Waren und die Behältnisse gemeinsam vorliegen und die 
Behältnisse von einer Art sind, wie sie üblicherweise mit diesen Waren verkauft 
werden. Diese Vorschrift gilt jedoch nicht für Behältnisse, die für das Ganze 
wesensbestimmend sind. 

b - Vorbehaltlich der vorstehenden Vorschrift 5 a sind Verpackungsmaterial und 
Verpackungsbehälter wie die darin befindlichen Waren einzureihen, wenn sie von 
einer Art sind, wie sie üblicherweise zum Verpacken derartiger Waren verwendet 
werden. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht für Verpackungsmaterial und Ver
packungsbehälter, die eindeutig für eine wiederholte Verwendung geeignet sind. 
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8 der Beilagen 13 

6 - ~aßgebend für die Einreihung von Waren in die Unter nummern einer Nummer sind der 
Wortlaut der Unternummern und der Anmerkungen zu den Unternummern sowie, in sinnge
mäßer Anwendung, die vorstehenden Vorschriften, wobei nur Unternummern der gleichen 
Gliederungsstufe gegenüberzustellen sind. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen 
sind bei Anwendung dieser Vorschrift auch die Anmerkungen zu den Abschnitten oder 
Kapiteln heranzuziehen. 
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Abschnitt I 

Lebende Tiere; Waren tierischen Ursprungs 

Anmerkungen 
1 - In diesem Abschnitt werden durch die Anführung einer bestimmten Tiergattung oder 

Tierart,' vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen auch die betreffenden Jungtiere 
erfaBt. 

2 - In allen Abschnitten des Tarifs gelten als getrocknet, vorbehaltlich gegenteiliger 
Bestimmungen auch Waren, die entwässert, eingedampft oder gefriergetrocknet sind. 

Kapitel 1 

Lebende Tiere 

Anmerkung 
1 - Dieses Kapitel umfaßt alle lebenden Tiere, ausgenommen: 

a - Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere der Nummern 
0301,0306 und 0307; 

b - Mikrobenkulturen und andere Waren der Nummer 3002; 
c - Tiere der Nummer 9508. 

Fußnoten 

1) Die Zollsätze für Waren der Nummer 0105 gelten nur, wenn keine Rechtsvorschriften 
über die Regelung des Verkehrs mit diesen Waren bzw. die Entrichtung eines Aus
gleichsbetrages für eingeführte Waren dieser Nummer bestehen. Trotz Bestehens sol
cher Rechtsvorschriften gelten die Zollsätze, wenn der über diese Waren Verfügungs
berechtigte nicht nachweist, daß ein Ausgleichsbetrag vorgeschrieben oder von der 
Entrichtung eines solchen abgesehen wurde. 

2) 
Gegen Vorlage einer Bestätigung des Bundesministers für Land- und' Forstwirtschaft, 
daß sie für andere Zwecke als zum Schlachten bestimmt sind. 

TARIF 
Nr./UNr. 

0101 -
(10) 
11 
19 

20 

Warenbezeichnung 

Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel, lebend: 
- Pferde: 

. . Z h' 2) . relnrasslge uc tt,ere •••••••••••••••••••••••••• 
sonstige: 
A - zum SCh~fchten bestimmt •••••••••••••.•••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Esel, Maultiere und Maulesel ••••••••••••••••••••••••• 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 \ 

25 \ 
25 \ 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

0102 
10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Ri nder, 1 ebend: 
2) 

- reinrassige ~uchttiere 

90 - andere: 

0103 

0104 

10 

(90) 
91 

92 

10 

20 

A - zum Schlachten bestimmt: 
1 - mi t ei nem Stückgewi cht von mehr als 100. kg ••• 
2 - mit einem Stückgewicht von 100 kg oder 

weniger ••••••••••••••••••••••••••••••• Cl •••••• 

2) 
B - andere: 

- mit einem Stückgewicht von mehr als 100 kg ••• 

2 - mit einem Stückgewicht von 100 kg oder 
weniger •••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Schweine, lebend: 
2) 

- reinrassige Zuchttiere: 
A mit einem Stückgewicht von 130 kg oder weniger ••• 
B - mit einem Stückgewich~ von mehr als 130 kg ••••••• 

- andere: 
mit einem Stückgewicht von weniger als 50 kg: 
A - zum Sch~,chten bestimmt •••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Stückgewicht von 50 kg oder mehr: 
A - mit einem. Stückgewicht von 50 kg bis ein

schließlich 130 kg: 
1 -

2 -
zum Schla~9ten bestimmt •••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - mit einem Stückgewicht von mehr als 130 kg: 
- zum Schlachten bestimmt •••••••••••••••••••• 

2) 
2 - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Scha fe und Ziegen, 1 ebend: 
- Schafe: 

A - zum Schlachten bestimmt •••••••••••••••••••••••••• 

2) 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Ziegen: 
A - zum Schlachten bestimmt •••••••••••••••••••••••••• 

2 ) B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

15 

Zollsatz in , des 
Wertes oder. i n 

Schilling für 100 kg 

2100,
je Stück 

210,-

126,
je Stück 

2100,
je Stück 

126,
je Stück 

230,-
55,

je Stück 

230,-
230,'" 

230,-
230,-

55,
je Stück 

55,
je Stück 

56,
je Stück 

56,
je ·Stück 

28,
je Stück 

28,
je Stück 
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TARIF 
Nr./litr. 

0105 --

(10) 
11 

19 

(90) 
91 
99 

0106 00 

I 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Hausgeflüge1, 1ebend, und zwar Hühner, Enten, Gänse, 
Truthühner und Per1hühner: 
- mit einem Stückgewicht von 185 9 oder weniger: 

Hühner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonst'ige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
- - Hühner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Tiere, lebend: 
A - Bienen und ausgebi1dete B1indenführhunde ••••••••••• , 
B - andere ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

1 _1} , 
je StVyk 

1,-
je Stück 

900 _1} 
280' _1) , 

frei 
frei 
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Kapitel 2 

Fleisch, Innereien und anderer genießbarer 
Schlacht~nfall 

17 

Anmerkung 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Waren der Nummern 0201 bis 0208 ,und 0210, für den mensenlichen Genuß nicht 
geeignet; 

b - Därme, Blasen unc:j Magen von Tieren (Nr. 0504) sowie Tierblut (Nr. 0511 oder 
3(02) ; 

c - tierische Fette, ausgenommen Waren der Nummer 0209 (Kap. 15). 

Fußnote 

1) 
Die Zollsätze für Waren der Nummer 0207 sowie der Unternummern 0209 00 Bund 0210 90 
B1 gelten nur, wenn keine Rechtsvorschriften über die Regelung des Verkel,~~ n:t 
diesen Waren bzw. die Entrichtung eines Ausgleichsbetrages für eingeführte Waren 
dieser Nummer bzw. Unternummer bestehe~. Trotz Bestehens solcher Rechtsvorschriften 
gelten di,e Zollsätze, wenn der über diese Waren Verfügungsberechtigte nicht nach
weist, daß ein Ausgleichsbetrag vorgeschrieben, oder von der Entrichtung eines sol
chen abgesehen wurde. 

TARIF 
Nr.!UNr. 

Warenbezeichnung 
lollsatz in " des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

0201 Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt: 

0202 

10 
20 

- ganze oder halbe Tierk6rper ••••••••••• ~ •••••.••••••••.• 
- andere Stücke, mit Knochen: 

A - Tierviertel •••••••.•.•••••••••••••••••• -•••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

30 - ohne Knochen: 

10 
20 

A - Tierviertel ••••••••••• , •••••••••••••••••••.••••••• 
B - andere ............•.............................. 

Fleisch von Rinder~, gefroren: 
-ganze oder halbe Tier~örper ••••••••••• ~ •••••••••••••• 
- andere Stücke, mit Knochen: 

A - Tierviertel ..................................... . 
B - andere ••••••••••••••••••• ; ••.•••••••••••••••••••• ' 

30 -,ohne Knochen: 
A - Tierviertel •••••••• · ••••• ~ •••••••••••••• · •••••••••• 
B - andere ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••.. 

385,-

385,-
32 % 
'min 
265,-

385,-
32 % 

min 
265,-

385,-

385,-
32 % 

/ 

min 
265,-

385,-

32 " 
min 

285,-

2 
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TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

0203 -- Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder ge-
;froren-: 

(10) - frisch oder gekühlt: , 
11 ganze oder, ha.1be' Tier'körper .••••••••••••••••••••••• 
12 - - Schinken, Schultern und Stücke davon, mit Knochen •• 

19 sonstige: 
A - Tierviertel ••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••• 
B - andere ......................................... . 

(20) - gefroren: 
21 
22 

29 

- - ganze oder halbe Tierkörper •••••••••••••••••••••••• 
- - Schinken, Schultern und Stücke davon, mit Knochen •• 

sonstige: 
A - Tierviertel •••••.•.•••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• . . 

0204 Fleisch von Schafen und Ziegen, frisch, gekühlt oder 
gefroren: 

10 - ganze oder halbe Tierkörper, von Lämmern, frisch 
oder gek"üh"l t ...........•...................••.•.....• 

(20) - anderes Schaffleisch, frisch oder gekühlt: 
21 
22 

23 

30 
(40) 
41 

42 

43 

- - ganze oder halbe Tierkörper •••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige Stücke, ~it Knochen: 

A - Tierviertel •••••• ~~ •••••••••••• · •••••••••••••• ~. 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ohne Knochen: 
A - Tiervfertel •••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •• , •• 

- ganze oder halbe Tierkörper, von Lämmern, gefroren ••• 
- anderes Schaffle;sch, gefroren: 
- - ganze oder halbe Tierkörper •••••••••••••••••••••••• 

sonstige Stücke, mit Knochen: 
A - Tier~ierte1, •••• , •••••••••••••••••••• ; ••••••••• 
B - andere ••••••••••••• ' •••••.•••••••••••••••.••.••• 

ohne Knochen: 
A - Ti~rviertel •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

300,-
32 % 
min 

265,-

300,-
32 'I(, 

m;n 
265,-

300,-
32 'I(, 

min 
265,-

300,-
32 'I(, 

min 
265,-

125,-

125,-

125,-
32 'I(, 

min 
265,-

125,-
32 'I(, 

m;n 
265,-
1?5,-

125,-

1-25, -
32 % 
min 

265,-

125,-
32 9(, 

m;n 
265,-
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TARIF 
N ... !UN ... 

50 

.0205 00 

0206 --

10 
(20) 

21 
22 
29 

30 
(40) 
41 
49 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Fleisch von Ziegen: 
A - ganze oder halbe Tierk5rper sowie Tie~viertel •••• 
B - anderes •••••••••••••••••••• ~ ••• ·.~ •••••• ~ •• ~ •••••• 

Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren und Mauleseln, 
frisch, gekühlt oder gefroren! 
A - ganze oder halbe Tierk5rpersowie Tierviertel : 

1 - von Pferden •••••••••••••••••••••••••••••.••••••.• 
2 - von Eseln, Maul~ieren und Mauleseln ••• ~ •••••••• 

B - anderes ••••••••••••• , ••••••••••••• " •••••••••••• " ••• 

Innereien und anderer g~nießbarer Sch'achtanfal', von 
Rindern, Schweinen, Schafen, Zi~gen, Pferden. Eseln •. 
Maultieren und Mauleseln. frisch, gekühlt oder 
gefroren: 
- von Rindern, fri.sch odergekühJt •••••••••.•••••••••••• 
- von Rindern, gefroren: 
- - Zungen ••• ~ •••••••• ~ •••••••••••••••.•••••••• ~ ••••••• ~ 
- - Lebe rn •••• ,. ••••••• oe •••• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige.!' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'- von Schweinen, frisch oder gekühlt ••••••••••••••••.••• 
- von Schweinen, gefroren: 
- - Lebern ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ........ .. 

- - sonstige •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
80 - andere, frisch oder gekühlt: 

A - von Schafen und Ziegen •••••••• p •••• ~ •••••••••••• ~ 

B - andere ........................ -••••••.•. , ••••••••• ' .... .. 
90 - andere, gefroren: 

A - von Schafen und Ziegen ••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• ~ 

0207 Fleisch. Innereien und anderer genießbarer Schlachtanfall 
von Hausgeflügel de .. Nummer 0105.' fri sch. gekühlt oder 
gef .. oren: 

10 - Geflügel, nicht in Stücke zer.teUt, frisch oder 
gekühlt: 
A - Hühner und Perlhühner •••••••••••••••••••• , ••••••• 
B - Enten und Gänse ••••• 0_ •••••••• : ...... '. ~ .•••••• __ , ............ .. 

c - TruthGhner ••••••••••• i· •••••••••••••••••••••••• ~ •• 

(20) - Geflügel, nicht in Stücke zerteilt, gefroren: 
21 - - Hühner •••••••••••• ' ..................... & ............... .. 

22 - - TruthOhner •••••••••• ~ ••••• ~ •• ~ •••••• ~.~ •••• ~ ••••••• 
23 - - Enten, Gänse t,!nd Perlhühner: 

A - Enten und Gänse •••••••••••••••••••••••••••••.•• 
B - Perl hühner .......................... _ ....... O' ......... O', ... 

19 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

125,~ 

32 \ 
min 

265.-

250,-
125,-
32 \ 
min 

265,-

,24 \ 

24 \ 
24 \ 
24 % 

24 % 
24 \ 

24 % 
24 \ 

24 % 
24 \ 

1) 
500'-1) 
150'-1) 
150.-

1) 
5QO'-1) 
150,-

1 ) 
150'-1) 
500,-
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20 

TARIF 
~r./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(30) - Geflügel, zerteilt sowie Innereien und anderer 
Schlachtanfall (einschließlich Lebern) von Geflügel, 
frisch oder gekühlt: 

0208 

31 
39 

(40) . 

41 
42 
43 

50 

10 
20 
90 

0209 00 

0210 --

(10) 
11 

- - Fettlebern (foies gras) von Gänsen oder Enten •••••• 
sonstige: 
A - Lebern ••••.••••• · •••••••.••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
1 - von Hühnern und Perlhühnern •••••••••••••••• 
2 - von Enten und Gänsen ••••••••••••••••••••••• 
3 - von Truthühnern •••••••••••••••••••••••••••• 

- Geflügel, zerteilt sowie Innereien und anderer 
Schlachtanfall (ausgenommen Lebern), 'gefroren: 

- - von HUhnern •••••••••••••••.•• ~ •••••••••• ~ •••••••••• 
- - von Truthühnern .••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

von Enten, Gänsen und Perlhühnern: 
A - von Enten 'und Cänsen ••••••.•••••••••••••••••••• 
ß • von Perlhühnern •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Ceflügel1ebern, gefroren ••••••••••••••••••••••••••••• 

Anderes Fleisch sowie andere Innereien und anderer 
genieSbarer Schlachtanfall, frisch, 'gekühlt oder 
gefroren: 
- von Kaninchen und Hasen •.•• · •••••••••••••••••••••••••• 
- Froschschenkel ••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - von Wi 1 d ......................................... . 
B - Fleisch von Walen ••••••••••••••••••••••.••••••• ~ •• 
C - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Schweinespeck (nicht durchwachsen), Schweinefett und 
Geflügel fett (nicht ausgeschmolzen), frisch, gekühlt, 
gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder 
geräuchert: 
A - Schwe; nespeck und Schwe; nefett •••••••••••••••••••.•• 
B - CeflQgelfett ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Fl ei sch sow; e I nnereien 'und -ande'rer gen; eßbarer 
Schlachtanfall, gesalzen, in Salzlake, getrocknet 
oder geräuchert; genießbares Mehl und Pulver aus 
Flehch, Innereien oder anderem Schll!lchtanfall: 
- Fleisch von Schweinen: 

Schink'en. Schultern und Stücke davon, mit Knochen •• 

12 Bauchfleisch (durchwachsener Speck) und Stücke 
davon ••• ' • ••••••••••••••••••••••••••• ••.••••••••••••• 

19' ·sonstige ••••••• ~ ••••••• ~ •••••••••••••••••.•••.••• ~· ••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder i i1 

Schilling für 100.kg 

250,-1) 

250,_') 

1) 
500'~1) 
150,-,) 
150,-

1 ) 
500'-1) 
150,-

150 _1} 
'1) 

500,-,) 
250,-

70,-
150,-

150,-
150,-
150,-

250i ) 
25 \ 

34 '\ 
min 

400,-

34 \ 
min 

400,-
34 '\ 
min 

400.-
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TARIF 
Nr./UNr. 

20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Fleisch von Rindern •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere, einschließlich genießbare& Mehl und Pulver 
aus Fleisch, fnnereien oder anderem Schlachtanfall: 
A - von Hausgeflügel der Nummer 0105, ausgenommen 

Lebe~n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

B - Lebern von Hausgeflügelder Nummer 0105: 
1 - ·gesalzen oder in Salzlake ••••••••.•••••.•••••• 
2 - getrocknet oder geräuchert ••••••••••••••••••• 

C - von sonstigen Tieren: 
'.- von Schafen und Ziegen ••••••• ; ••••••••••••••• 

4 - son.stige$ .•. ~, .•.... . "~ .....•..•...•••......... I .•• 

\ 

21 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

34 9(, 

min 
400,-

34 \ 
inin 

400,-

250-') , 
35\ 

min 
470,-

34 \ 
min 

400,-

34. " 
min 

400,-
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22 8 der Beilagen 

Kapitel 3 

,Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere 

Anmerkung 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Meeressäugetiere (Nr. 0106) und Fleisch.davon (Nr. 0208 oder 0210); 
b -Fische (einschl;eßlichderen Lebern, Rogen und Milch), Krebstiere, Weichtiere 

oder andere wirbellose Wassertiere, tot und auf Grund ihrer Art oder ihres 
Zustandes für den menschlichen GenuS nicht geeignet (Kap. 5); Mehl, Pulver-oder 
Pellets aus Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder: anderen wirbellosen Wasser
tieren, für den menschlichen Genuß nicht geeignet (Nr. 23Q1); 

c - Kaviar oder Kaviarersatz aus Fischeiern (Nr. 1604). 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

0301 
10 

Fische, lebend: 
-. Z i erfi sche: 

A - Süßwasserfische: 
1 - mit einer Länge von 20 cm oder weniger ••••••• 
2 - sonstige ..................................... . 

B - andere •••••••••••••••••••••••••• • _ ••••••••.•••••.• 

(90) - andere lebende Fische: 
91 - - Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdnerii Salmo 

clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae): 
A - mit einer Länge von 20 cm oder weniger ••••••••• 
B :... andere ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• ' 

92 Aale (Anguilla spp.): 

93 

99 

A ;.. mi t ei ner Länge von 20 cm oder weni ger ••••• '.' •• 
B - andere •.•.••.•••.•.••••••••••.••.•..••• ~ .••• •••. 
Karpfen: 
A mit einer Länge von 20 cm oder weniger ••• ~ ••••• 
B - andere ........................................... . 

sonstige: ' 
A - SüSwasserfi~che: ~ 

1 - mit einer Länge von 20 cm oder weniger: 
a - Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen 

solche der Unternummer 0301 91 •..•••••• 
b - andere ................................... . 

2 - sonstige: 
a - Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen 

solche der Unternummer 0301 91 ••••••••• 
b - andere •••••••••••••••••••• o •••••••••••• 

B - andere~ •• ; •••• : •••.•••••••••••• · •••••••••••••••••• 

frei 
20 9;, 

frei 

1500,-
1500,-

frei 
20 9;, 

frei 
25 9;, 

min 
1200,-

1500,
frei 

1500,-
20 9;, 

frei 
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TARIF 
Nr.lutir. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

0302 -- ' Fische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets 
und anderes Fischfleisch der Nummer 0304: 

(10) - Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen deren Lebern, 
Rogen und Milch: 

11 - - Forellen (Salmo trutta, Salmo gafrdneri, Salmo 

12 

19 
(20) 

21 

2? 
23 
29 

(30) 

clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) ••••••••••••• 
Pazifische Lachs.e (Oncor~ynchus spp.), Atlantische 
Lachse (Salmo salar) und Huchen (Hucho hucho) •••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••• 
- Plattfische (Pleuronectidae,'Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae und 
Citharidae), ausgenommen deren Lebern, Rogen .und 
Milch: 

- - Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo
glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) ••• ~. 
Scho 11 en oder Goldbutte (Pl euronectes p latessa) ••• ; . 

- - Seezunge~ (Solea spp.) •••••••••••••••• ~ •••••••••••• 
sonst; ge ................................... ~ ...... . 

- Thunfische (der Gattung ThunnusY, Skipjack oder 
Streifenbauch-Bonito(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), ausgenommen deren Lebern, Rogen und 
Milch: 

31 weiße Thunfische oder langflossige Thunfische 

32 
33 
-39 

40 

50 

(Thunnus alalunga) ••••••••••••••••••••.••••• · ••••••• 
- - gelbflossige Thunfische (Thunnus albacares) •••••••• 
- - Skipjack oder Stretferibauch-Bonito •••••••••••••• ~;. 

sonstige ••.••••.••.••••.•••••••••••••.•••••.•••.•••• 
- Heringe (Clupea harengus, Clupea pall~sii), 

ausgenommen deren Lebern, Rogen und Mil ch •••••.•••••• 
- Kabeljaue oder Dorsche (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus), ausgenommen deren Lebern, 
Rogen und Mi 1 eh ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(60) - a~dere Fische, ausgenommen deren Lebern, Rogen und 
Mit ch: 

61 

62 

63 

- - Sardinen und Pilcharde (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), 
Sprotten (Brislinge, Sprattus sprattus) •••••••••• ~. 

- - Schellfisch (Melanogral11l1us aeglefinus) ........... .. 
K5hler oder Blaufische (Pollachius virens) ••••••••• : 

64 - - Makrelen (Scomber scombrus, Scomber austra-

65 
66 

lasicus, Scomber japonicus) •••••• : •••••• ~ •••••••••• 
Hai e ••••••••••• ,-•••••••••••••••••••••••••• " •• ,- •• ,. ••• 

Aale (Anguilla spp.) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
69 - - sonstige: 

A - Karpfen ••••••••••••••••••••••••• ; •• ·o ••••••••••• 

B -andere Süßwasserfische ••••••••••••••••••••••••• 
C - andere Seefi sehe •.••..••••••.•.•••••••.•••••• " •• 

70 - Lebern, Rogen und Milch: 
A - von Süßwasser·f; schen: 

1 - von Lachsfischen (Salmonidae) ••• ~ •••••••••••• 
2 - von K~rpfen ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 

~ - sonstige ..........•.......................... 

23 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 tg 

1500, -

1500,-
1500, -

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
20 % 

25 % 
min 

1200, -
20% 
frei 

1500,-
25 % 
min 

1200,-
20 % 
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24 

TARIF' 

Nr./UNr. 

0303 

10 

(20) 

21 

22 

29 
(30) 

31 

32 
33 
39 

(40) 

41 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - andere ...................................................... '.1 .. .. 

Fische, gefroren, ausgenommen Fischfilets und anderes 
Fischfleisch der Nummer 0304: 
- Pazifische Lachse (Oncorhynchus spp.), ausgenommen 

deren Lebern" Rogen und Mi lch ••••••••••••••••••••••.• 
- andere Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen deren 

Lebern, Rogen und Milch: 
Forellen (Salmo trutta,. Salmo gairdneri, Salmo 
cl arki, Salmo aguabonit'a, Salmo,gi 1 ae) ••••••••••••• 

- - Atlantische Lachse (Salmo salar) und Huchen 
(Hucho hucho) ..................... ' ..................... . 

son s t i ge ••••• "." •••••••••••••• I •••••• " ••••••• '." ......... o. ".' 
- Plattfische ,(Pleuronectidae, Bothidae; Cynoglos-. 

sidae, Soleidae, Scophthalmidae und Citharqae), 
ausgenomme.n deren Lebern, Rogen und Milch: 

- - Heilbutte (Reinhar~t;us hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
steno 1 ep; s ) ................ '. ," "", '. ~.,' ." ............... " ......... !' .................. :. 

- - Schollen oder Goldbutte (Pleuronectes platessa) •••• 
- - Seezungen (Solea spp.l ••••••••••••••••••••••• · •••••• 

sonstige ............ " ........ " ...................... ; .............. ! ... , .......... 0' 

- Thunfische (der Gattung Thunnus), Skipjack oder 
Streifenbauch-Boni to(Euthynnus (Katsuwonus). 
p~lamis), ausgenommen deren Lebern, Rogen und 

,Mi lch: 
wei Sero Thunfi sch oder 1 angfl ossiger Thunfi sch . 
(Thunnus alalunga) ............ , ••••• : ••.•••••.• , •.•.• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 1 00 kg 

frei> 

1500,-

1500,-

.1500, -
1500,-

frei 
frei 
frei 
frei 

42 
43 
49 
50 

- - gelbflossiger Thu(1Hsch (,Thunnus albacares) ......... c •. 

frei 
frei 
frei 
frei 

60 

- - Skipjack oder ,Streifen,bauch-Bo.nito ............ , .. .. 
sonsti ge ••••••• : ••••••••••••••••• ~ •••• ~ ••.• ~. ~," •••• 

- Heringe (Clupea harengus, Clupea p~llasii)~ 
ausgenommen deren Lebern, Rogen und Milch •••••••••••• 

- Kabeljaue oder Dorsche ~Gadus morhua, Cadus ogac, 
Gadus macrocepha lus), ausgenommen deren Lebern, 
Rogen und Milch ••• \.!.! .•.......................... ~ .. 

(70) - andere Fische, ausgenommen deren Leb~rn, Rogen 
und Milch: 

72 

73 

- - Sardinen und Pilcharde (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), 
sprotten (Brislfnge, Sprattus sprattus) ••••••••.••• 

- - Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) ............ . 
- - K6~ler oder Blaufische (Pollachius virens) .•.•••••• 

74 - - Mak'relen (Scomber scombrus, Scomber austra-

75 
76 

lasicus, Scomber japonicus) ••••••••••••••••••••.••• 
Hai e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - Aale (Anguilla spp.) •••••.••.••••.•••••••••••.•••••• 
77 - - Seebarsche {Dicentrarchus'labrax, Dicentrarchus 

punctatus) ......................................... . 
78 Seehechte oder Hechtdorsche (Merluc~ius spp~, 

Urophyci s spp.) ••••••••••••• , •• ~ •••••••••••••••••••• 

frei 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
20 % 

frei 

frei 
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TARIF 
N~./UNr. 

79 

8 der Beilagen 

WarenbezeiChnung 

sonstige: 
A - Karpfen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •.•• 

B - a~dere SGBwasserfische •••••• ~ ••••••••••••••••• 
C - Seefische •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••.•••• 

80 - Lebern, Rogen und Milch: 
A - von Süßwasserfischen: 

- von Lachsfischen (Salmonida~) •••••••••••••••• 
2 - von Karpfen •••••••••• ~ ••••• _ •••• · •••••• · •••••••• 

3 - sonstige •••••••• ~ •• · •••• :~ ••••.••••••• ~ •• ~ •••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••• " ........... . 

0304 --' Fischfilets und anderes Fischfle1sch (~uch zer

10 

20 

kleinert), frisch, gekühlt oder gefroren: 
- frisch oder gekühlt: 

A - von Lachsfischen (Salmonidae' ••••••••••••• 4.~ .... 
B - von Karpfen •••••••••••••• ~ •••••••••• ~ •••• ~ •••••• ~ 

C - von anderen Süßwasserfischen ••••••• ~ ••••••••••••• 
o - von Seefischen: 

, - Heringfilets ••••••••••••••••••.•••• ~ •••••••••• 
2 - sons~ige •••••••••••••••••••••••••••.••.••• -1 •••• 

- gefrorene Fischfilets: 
A - von Lachsfischen (Salmonidae) ••.••••••••••••••••• 
B - von Karpfen •••• ~ •••••••••••••••••• ~ •• · •••••••••••• 

C - von anderen Süßwasserf' sehen •••••••• -••••••••••••• 
o - von Seefischen: 

, Hering.fi lets ••••••••.•• ' •••••• ' .............. .- ••• 
2 - sonstige:, .................... ' ••• '~.'" •••••• ':, ••• 

90 - andere: 

0305 --

10 
20 

A - von Lachsfischen (Salmonidae) •••••••••••••••••••• 
B - von Karpfen ••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••• 

C - von anderen Süßwasserfischen ••••••••••••••••••••• 
-0 - von Seefischen ••••••.••••• : ••••••••••••••• ~~ •••••• 

Fische, getrocknet, gesalzen oder in Salzl~ke; ge
räucherte Fische, auch vor oder während des 
Räucherns gegart; Fischmehl, für den menschlichen 
GenuS geeignet: 
- Fischmehl ,für- den menschlichen Genuß geeignet ••••••• 
- Lebern, Rogert und Mil ch, getrocknet ,geräuchert, 

gesalzen oder in Salzlake: 
~ - nur getrocknet ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~. 

25 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 .. 
min 

1200, -
20 'l6 
frei 

1500,-
25 '1& 

min 
1200,-

20 '1& 

frei 

1500, -
25 '1& 

min 
1200,-

20 '1& 

18 '" 
frei 

1500, • 
25 .. 
min 

1200,-
20 .. 

18 .. 
frei 

1500 J-

25 .. 
min 

1200,-
20 \ 
frei 

frei 

frei 
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26 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr-./UNr-. . Warenbezeichnung. 

30 

B - geräuchert: 
1 - von Pazifischen Lachsen (Oncorhynchus spp.), 

Atlantischen Lachsen (Salmo salar-) und 
Huchen (Hucho hucho), nicht luftdicht ver-
seht ossen ••••••••••••••••••• ;. •.•••••••• ;. .•••• 

2 - von Aalen (Angu.illa spp.), nicht luftdicht 
verschlossen ••••••••••••••• ~ •••••••••• ~ •.••••• 

3 - sonstige •••••••••••••••••••••• ~.~· •••••••••••• 
C - andere: 

- in ,:,nmittelbaren Umschließungen, die 15 kg 
oder weniger enthalten ••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige .................................... . 
- Fischfilets, getrocknet, gesalzen oder in Salz

lake, nicht geräuchert: 
A - nur getrocknet •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
B - andere: 

1 - in unmittelbaren Umsc~ließungen, die 15 kg 
oder weniger enthalten:· 
a - von Heringen (Clupea harengus, Clupea 

pallasiil, gesalzen, nicht luftdicht. 
verschlossen ••• , •••••••••••••••••••••••• ·~ 

b - andere •• e' ••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige: 
a - von Heringen (Clupea harengus, Clupea· 

pallasii), gesalzen, nicht luftdicht 
v~.rsch 1 O.5sen •••••••••••••••••••••••••.•••• 

b - andere ••• •..••• '.1 •••••••••••••••••••••••••• 

(40) - geräucherte Fische, einschließlich Fischfilets: 
41 Pazifische Lachse (Oncorhynchus spp.), Alanti

sche Lachse (Salmo salar) und Huchen (Hucho 
hucho): . 
A - nicht luftdicht verschlossen •• ~ •••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••.••••••••.•• ; •.•••• , •••••••.•••• 

42 - - Heringe (Clupea harengus, Clupea pallasii): 
A - Ki ppered Her; nge (gesa 1 zene und ger.äucherte 

Heringe, ohne jeden Zusatz), in luftdicht .ve~-
schlossenen Umschließungen ••••••••••••••••••••• 

B - a nde.re ..•••• ~ •.•••••••••••••••••• !' ••••••••••••••••• 
49 sonstige: 

A - Aale (Anguilla spp.), nicht luft~icht ver-
schlossen ....•.•........•••........•..•........ 

B - andere ...• ....... , ................................. . 
(50) - getrocknete Fische, auch g~salzen, nicht ge

räuchert: 
S1 - - Kabeljaue oder Dorsche (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus): 
A - nur getrocknet .. .. · ..• 111 .'. 111.111 111 .' ••••••• 111 111 ••• '8 111 .:'8 ••• 

B - andere: 
- in unmittelbaren Umschließungen, die 

15 kg oder weni ger enthal ten ............. .. 
2 - sonst; ge ...... 111 •.•••••••••.••••••••••.••••••• 111 •• 111_ 

Zoll satz in , des 
Wertes oder- in 

Schilling für 100 kg 

250, -

250,-
250,-

530, -

10 " 

frei 

530 -, 
530,-

10 " 

10 " 

250:-
250,-

. 250,-
250,-

250,-
250,-

frei 

530,-

1.0 " 
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8 der Beilagen 27 

Zollsatz in , des 
Warenbezeichnung Wertes oder in' 

TARIF 
Nr./UNr. 

Schilling für 100 kg 

59 sonstige: 
A - nur getrocknet ••••.••• ~ •••••••••••••• ~ •• ; ••• ~.. frei 
B - andere: 

~ in unmittelbaren Umschließungen, die 15 ~g 
oder weniger enthalten ••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••••••••• · •••••••.••••••••••• ~ 
(60) ~ Fi sehe, gesal zen, nicht getrocknet oder geräuchert 

und Fische in Salzlake: 
61 Heringe (Clupea harengus, Clupea pal1asii): 

A - Schneideherfnge •..•••.••••••••••.•••• : •••••••••• 
B - andere: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen, ,die 15 kg 
oder weniger enthalten: 
a - gesalzen, nicht luftd,icht ver-

schlossen~ •••••••••••••••• , ••••••••••••• 
b - andere •• ~ •••••••••••••••••.••••••••••••• 

2 - sonstige: 
a - gesalzen, nicht luftdicht verschlossen. 
b - andere ••••••••••• ' •••••••••••••••••••••• 

62 Kabeljaue oder Dorsche (Cadus morhua, Cadus ogac~ 
Cadus macrocephal~s)~ 
A - in unmittelbaren Umschließungen, die 15 kg 

oder weniger enthalten .•..•... · ...•. '! •••• · ••• '.- •••• 
B - andere •••••••••••••• _1 ••••••••• ', •••••••••••. , •••• 

63 Sardellen (Engraulis spp.): 
A - in unmittelbaren Umschließungen,dte 15 kg 

oder weniger enthalten ••••••••••••••• ~ ••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

69 sonstige: 

0306 --

A - in unmittelbaren Umschließungen, die 15 kg 
oder wenigerenthalten •••••••••• ~ ••• ~ •••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••• ~ •••••••••.•••••••••••• 

Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch, 
gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in 
Salzlake; Krebstiere in ihrem Panzer, im Wasserdampf 
oder Wasser gekocht, auch gekühlt, gefroren, ge
trocknet, gesalzen oder in Satzlake: 

(10) - gefroren: 
11. Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.) ••••••••••••• _ ................................. . 

12 - - Hummer (Homarus spp.) .................................... . 

13 Carnelen: 
A - ohne Panzer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere .............. • -.' ............................... . 

14 Krabben ••••••••••..•.••••••••••.••••••••••••••••..• 
19 - - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

(20)' - nicht gefroren: 
21 - - Langusten (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.): 
A - in ihrem Panzer, im Wasserdampf oder Wasser 

gekocht und gesalzen oder in Salzlake •••••••••• 
B - andere ................................................ . 

530,-
10% 

frei 

530,-
530.-

10 % 
10 % 

530,-
10 % 

530,-
10 % 

20 % 
20 % 

13 % 
19 % 
20 % 
20 % 

25 % 
20 \ 
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28 

TARIF 
N,..fUN,.., 

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 

22 Hummer (Homarus spp.): 
A - in ihrem Panzer, ,i m Wasserdampf oder Wasser 

gekocht und gesalzen oder in Salzlake •••••••••• 
B - andere .•.••••••••.•••••••..••••••••••••••••.•••• 

23 Garnelen: 

24 

29 

0307 --

10 
(20) 

21 
29 

(30) 
31 

39 
(40) 

41 
49 

(50) 
51 

59 
60 

(90) 

91 

99 

A - in i hr,em Panzer, im Wasserdampf oder Wasser ge
kocht und gesalzen oder in Salzlake •••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Krabben: 
A - in ihrem ,Panze,., im Wasserdampf' oder Wasser ge

kocht und gesalzen oder in Salzlake •••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
sonstige: 
A - in ihrem Panzer, im Wasserdampf oder Wasser ge

kocht und gesalzen oder in Salzlake •••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••• ·•· •.••••••• ~ •• ~ ••••••• 

Weichtiere, auch ohne Schale. lebend, frisch, 
gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in 
Salzlake; andere wirbellose Wassertiere als Krebs
tiere und W~ichtiere, lebend, frisch, gekOhlt, 
gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake: 
- Auste.rn .......................................... 0. -0 .•• 

Kammuscheln, Pilgermuscheln, einschließlich 
Aequipecten, der Gattungen Pecten; Chlamys oder 
Placopecten: 

- - lebend,' fr'isch oder gekOhlt ....................... . 
- - I son 5 ti ge ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Miesmuscheln (Mytilus spp., Perna spp.): 
- - lebend', frisch oder gekühlt ....................... . 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •.••••• 
- Tintenfische (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 

Sepiola sPP .• ) und Kalmare (Ommastrephes spp., 
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 

- - lebend, frisch oder' gekphlt~ ...................... . 
- - sonstige •••••••• · ••••••• ~ •••• :..·:. •••••••••••••••••• · •• 
- Kraken (Octopus spp.t~ 
- - lebend, frisch oder gekilhlt ••••••••••••••• ~ •••••••• 
- - sonst;ge .......................................... . 
- Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken ••••••••••••••• 
- andere: 

lebend, frisch oder gekilhlt •• ~ ••••••••••••••••••••• 
- - sonstfge •• · ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
We,.tes ode,. fn 

Schillfng fü,. 100 kg 

25 \ 

20 \ 

25 \ 
15 \ 

25 \ 
20 '1& 

25 \ 
20 \, 

20 \ 

20 \ 
20 \ 

20 '1& 

20 \ 

20 \ 
20 \ 

20 \ 
20 '1& 

20 '1& 

20 \ 
20 \ 
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8 der Beilagen 

Kapitel 4 

Milch'und Molkereierzeugnisse; Vogeleier; natürlicher Honig; genießbare 
Waren tier~schen Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen 

29 

Anmerkungen 
1 Als Milch gelten Vollmilch sowie teilweise oder vollständig entrahmte Milch. 
2 - Waren, die durch Eindicken von Molke mit Zusatz von Milch oder Milchfett herge

stellt wurden, sind als Käse in die Nummer, 0406 einzureihen, wenn sie 
a - einen Milchfettgehalt von 5 Gewichtsprozent oder mehr in der Trockensubstanz 

haben, weiters 
b - einen Trockensubstanzgehalt von mindestens 70, aber nicht mehr als 85 Gewichts

prozent haben und 
'c - geformt oder formbar sind. 

Nationale Anmerkung 
1 - Als Erzeugnisse aus Kuhmilch gelten nur folgende Produkte dieses Kapitels: 

a - Milch von Rindern, 
b - Erzeugnisse aus der unter a genannten Ware und 
c - Erzeugnisse, die die gleiche Zusammensetzung wie die unter a und b genannten 

Waren aufweisen (z.B. rekonstituierte Erzeugnisse). 

Fußnote 

2) 
Di e Zo 11 sätze für Waren der Unternummern 0407 00 A, 0408 11 B, 0408 19 B, 
0408 91 81,040891 82 und 040899 8 gelten nur, wenn keine Rechtsvorschriften über 
die Regelung des Verkehrs mit diesen Waren bzw. 'die Entrichtung eines Ausgleichsbe- , 
trages für ei ngeführte 'I/aren di eser Unternummern ,bestehen. Trotz Bestehens solcher 
Rechtsvorschriften gelten di e Zo 11 sätze, wenn der über di-ese Waren Verfügungsbe
rechtigte nicht nachweist, daß ein Ausgleichsbetrag vorgeschrieben oder von der 
Entrichtung eines solchen abgesehen wurde. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

0401 

10 

Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen ~üBungsmitteln: 
- mit einem Fettgehalt von 1 Gewichtsprozent oder 

weniger :' 
A - aus Kuhmilch .••.••••.•••••••••••••••••••••••••• ~. 

B - andere .............................................. " ................................ .. 

20 - mit einem Fettgehalt von mehr als 1, ab,er nicht mehr 
als 6 Gewichtsprozent: 
A - aus Kuhmi 1 ch •••••••••••.••••••••.•••••••••••••••• 

15\ 
min 

330,-
15 % 
min 

330,-

15 \ 
min 

330,-
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30 8 der Beilagen 

TARIF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

B - andere •.••.••.••..••••.••••.••• ' •••••.•••••••.•••• 

30 - mit einem Fettgehalt von mehr als 6 Gewichtsprozent: 
A - aus Kuhmilch •.•.•••••••••••••••••••••••••••.••..• 

B - andere •••. -•••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••• 

0402 Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker 
oder anderen SüBungsmitteln: 

10 - als Pulver, Granulat oder in anderer fester Form, 

(20) 

21 

29 

mit einem Fettgehalt von 1,5 Gewichtsprozent oder 
weniger: 
A - aus Kuhmi 1 ch •.•••••••••••.••••••••••••••••• , •••••• 

,B - andere •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
-als Pulver, Granulat oder in anderer' fester Form, mit 

einem Fettgehalt von,mehr als 1,5 Gewichtsprozent: 
ohne Zusatz von Zucker oder anderen SüBungsmitteln: 
A - aus huhmi 1 ch •••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
B - andere ••••••••••••• , •••••••••••••••••••.•••••••• 
sonstige: 
A - aus Kuhrnil ch •••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
B - andere ••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

(90)- andere: 
91 - - ohne Zusatz von Zucker oder anderen SüBungsmitteln: 

99 

0403 --

10 

A - aus Kuhmi 1 ch •••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - ande're •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
sonstige: 
A - aus Kuhmilch •.•••••••••••••••.••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•• 

Buttermilch, Sauermilch und Sauerrahm, Joghurt, Kefir 
sowie andere fermentierte oder gesäuerte Milch und 
Rahm, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßungsmitteln oder mit Geruchs- und Ge
schmacksstoffen oder mit Zusatz von Früchten oder 
Kakao: 
- Joghurt: 

A - ohne Zusatz von Geruchs- und Geschmacksstoffen 
und ohne Zusatz von Früchten oder :~kao: 
1 - aus Kuhmi 1 ch ••.•••••••.•••••••••••••••••.••.• 

2 - sonstige .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - anderes .••••••..•.••.••.•.••.••••.••••.•••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 % 
min 

330,-

15 % 
min 

330,-' 
15 % 

min 
330,-

475,-
475,-

475,-
475,-

475,-
475,-

330,-
330,-

330,-
330,-

15 % 

min 
330,-
15 % 
min 

330,-
32 % 
min 

300,-
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TARIf 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 

90 - andere: 

0404 --

A - ohne Zusatz von Geruchs- und Geschmacksstoffen 
und ohne Zusatz von Früchten oder ':akao: 
1 - aus Kuhmi 1 ch •......•••••••••••.••..•.•..•.... 

2 - sonstige ................................... .. 

B - andere. ' .••.••.••..•••••••••••.•.• ~ •.•.•...• ~ •.••• 

Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßungsmitteln; Erzeugnisse bestehend aus 
natürlichen Milchbestandteilen, auch mit Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßungsmitteln, anderweitig weder 
genannt noch inbegriffen: 

10 - Molke, auch eingedickt oder'mit Zusatz von Zucker 

90 

0405 00 

0406 
10 

oder anderen Süßungsmitteln: 
A - aus Kuhmi lch ...... ~ ............................ .. 

B - andere ••.....••••.•••••.••••.••.•.•••• ~ •.•.••.••• 

- andere: 
A - aus Kuhmilch •.•..•.••.••....•.•..•....•..••..•.•• 

B - andere .••.••.••...•••••.••.•......••••.••••.•••••• 

Butter und andere von der Milch stammende Fette u~d 
Öle: 
A - aus Kuhmi 1 ch .. ~ .......... : • : ........... : ......... .. 
B - andere ••••••.•••••.•.•..••. ' •• ' ...................... . 

Käse und Topfen: 
Frischkäse (einschließlich Molkenkäse), nicht 
fermentiert, und Topfen: 
A - aus Kuhmilch: 

1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 
enthalten: 
a - Topfen •••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

b - andere .•.••••••.•••••••••.••••••••• ~ ••••• 

2 - sonstige: 
a - Topfen •••.••••..•.•••••••.••••••••••••••• 
b - andere ••••..•••••••••••••••••••••.•••••.• 

31 

Zollsatz in , des 
Wertes oder ;n 

Sch;lling für. 100 kg 

15 9. 
min 

330,-
15 % 
min 

330,-
32 % 
'min 
300,-

15 % 
min 

330,-
15 % 
min 

330,-

15 % 
min 

330,-
15 % 
min 

330,-

680,-
680,-

23 % + 
200,-

23 % + 
200,-

23 % 
23 % 
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TARIF 
Nr./lIIr. 

20 

30 

40 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - andere: 
1 - in Einzelpackungen; die 1 kg oder weniger 

enthalten •••••.••.••.••..•..•••••...........• 

2 - sonstige ..................................... . 
- Käse aller Art, gerieben oder pulverförmig: 

A - aus Kuhmilch: 
1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 

enthalten: 
a - Grana,Parmigiano-Reggiano .•••••••. :~ •••• 

b - Sbrinz, Glarner Kräuterkäse •••••••••••••• 

c - andere •••••••••••••.••.•••.••••.••••..•.• 

2 - sonstige: 
a - Grana, Parmigiano-Reggiano~ •••• ~ ••••••••• 
b - Sbrinz, Glarner Kräuterkäse ••• ~.~ •••••••• 
c - andere •.•••••••••...••..•..••.•.••••••.•• 

B - andere: 
1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 

enthalte!,,!: 
a - ausschließlich aus anderer Milch als 

Kuhmilch hergestellt, in Einzelpackungen, 
die 300 9 oder weniger enthalten ••••••••• 

b - andere ••• " •..•.••.••••••.••.••.••••.••..• 

2 - sonstige •••.•.••••••••.•••••••••.•.•••••••..• 
- Schmelzkäse, wed~r gerieben noch pulverförmig: 

A - aus Kuhmilch: 
1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 

enthalten ••••••••••.••••••.••••.•..••••.•..•• 

2 - sonstige ••••••.••••••..•••.••.••.•.•.••.••..• 
B - andere: 

1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 
enthalten: 
a -ausschließlich aus anderer Milch als 

I:uhmil ch hergeste 11 t, in Ei nze 1 packungen, 
die 300 9 oder weniger enthalten ••.•....• 

b - andere ••••••••••••••••••••••••••.••.••••• 

2 -- sonstige ..••.••...•••••.••.•••.••• ; •••••••••. · 
- Käse mit Schimmelbildung im Teig: 

A - aus Kuhmilch: 
1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 

enthalten ••.••••••••.•.•.•••••.•••..•.••••..• 

2 - sonstige ................................... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder .in 

Schilling für 100 kg 

23'\ + 

200,· 
23 % 

23 % + 
200,-

23 % + 
200,-

23 \ + 

200,-

23 % 
23 % 
23 % 

23 % + 
200,-

23 % + 

200,-
23 % 

23 % + 

200,-
23 % 

23 % + 
200,-

23 % + 

200,-
23 % 

23 % + 
200,-
23 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - andere: 
1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 

enthalten: 
a - Roquefort, ausschließlich aus anderer 

Milch als I~uhmilch hergestellt .......... . 

b - andere, ausschließlich aus anderer Milch 
als Kuhmilch hergestellt, in Einzel
packungen, die 300 g oder weniger ent-
halten •••••• ~ .-.•••••.••••••••••••••• •.••.•. 

c - andere ••••••••••.••••••••.••••••••••••••• 

2 -_sonstige: 
a - Roquefort, ausschließlich aus anderer 

Milch als !~uhmilch hergestellt ••••• •••••• 
b - andere .••• ; •• ~ .•.....•.••••••••.••••••.•• 

90 - andere Käse: 
A - aus Kuhmilch: 

1 - in Aufmachungen, die 1 kg oder weniger e'nt
halten: 
a - Grana, Parmigiano-Reggiano ....••••••••••• 

b - Asiago, Caciocavallo, Fontina, 
Provolone .•••• ~ •••••••.••.•••••••••.••••• '. 

c - Brie, Camembert, Carre de I 'Est, 
Coulommiers, Crescenza', Fromage de 
Bruxelles, Herve, Limburger, Livarot, 
Maroilles, Mozzarella, Münster, 
Neufchatel, Pont I 'Eveq·ue. Reblochon, 
Romadour, St. Marcell in, Stracchino ...••• 

d - Sbrinz, GI arner Kräuterkäse ............. . 

e - Appenzeller, Raclette, Tete de Moine, 
Vacherin'fribourgeois, Vacherin 
Mont d'Or.; •.............•..•.........••. 

f - sonstige •••••.••.••••.•....•••••••••.•• ~. 

2 - sonstige: 
a - Grana, Parmigi ano-Reggi ano .••••••.••.•••• 

b - Asiago, Caciocavallo, Fontina, 
Provolone ••••••••••••••••••••..•..•••.••• 

c - Brie, Camembert, Carre de l'Est, 
Coulommiers, Crescenza, Fromage de 
Bruxelles, Herve,' Limburger, Livarot, 
Maroilles, Mozzarella, Münster, 
Neufchatel, Pont I 'Eveque, Reblochon, 
Romadour, St. Marcellin, Stracchino •••••• 

d - Sbrinz, Glarner f·:räuterkäse ............ .. 
e - Appenzeller, Raclette, Tete de Moine, 

Vacherin fribourgeois, Vacherin 
Mont d 'Or. " .••.••.••••.••.••••••••.••••• 

f - sonstige ••.•.••.•••••••••••••.•.••••••••• 

33 

Zollsatz in , des 
Wertes oder 1n 

Schilling für 100 kg 

23 % + 

200,-

23 % + 
200,-

23 ~6 + 

200,-

23 % + 
200,-

23 % + 
200,-

23 % + 

200,-
23 96 + 

200,-

23 % + 

200,-

23 9" + 
200,-

23 % 

23 96 

23 % 
23 % 

23 % 
23 % 

3 
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34 

TARIF 
Nr./lJIr. 

0407 00 

0408 --

(10) 

11 

19 

(90) 
91 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - andere: 
1 - in Aufmachungen, die_ 1 kg oder weniger 

enthalten: 
~ - Pecorino oder Fiore sardo, ausschließlich 

aus anderer Mi 1 ch a1 s ::uhmi 1 ch herge-
stellt •••••••.•••••.••.•••••••••••••..••. 

b - andere, ausschließlich aus anderer Milch 
als Kuhmflch hergestellt, in Einzel
packu~gen, die 300 g oder weni~er ent-
halten ••••••. · •••••••••••••...••••••.••••• 

c - andere ••••••••.••••••••••••••.••••..••••• 

2 - sonstige: 
a - Pecori no oder Fi ore sardo, aussch li eSl i ch 

aus anderer Mi 1 ch als ::uhmi 1 ch herge-
stellt ••..••••••.•••••••••••.•••••••••••• 

b - andere •••••.••••••.••.••••• · .••..•.••.•••• 

Vogel eier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder 
gekocht: 
A - Hühnerei er ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
B - andere Voge 1 ei er •.••••••.••••••••.••••.•••••.•••••. 

Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, ge
trocknet, im Wasserdampf oder Wasser gekocht, geformt, 
gefroren oder in anderer Weise haltbar gemacht, auch 
mit Zusatz von Zucker oder anderen SüSungsmitteln: 

I 

Eigelb: , 
getrocknet: 
A - mit einem Gesamtzuckergehalt, gerechnet als 

Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr •• 
B - anderes •••••••.••.•••••••.•••••••••• ; ••••••••• 
sonstiges: 
A - mit einem Gesamtzuckergehalt, gerechnet als 

Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr •• 
B - anderes 

- andere: 
- - getrocknet: 

A - mit einem Gesamtzuckergehalt, gerechnet als 
Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr •• 

B - andere: 
- ohne Zusatz von Zucker oder anderen 

Süßungsmi tte 1 n ••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige .•••••••••••••.•••••••••••.••••••••• 

99 sonstige: 
A - mit einem Gesamtzuckergehalt, gerechnet als 

Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr •• 
B - andere •••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••.••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

23 ~o + 

200,-

23 % + 
200,-

23 '?o + 

200,-

23 % 
23 90 

320 _2) , 
320,-

28°'2) 
280,-

280,-

2) 
28°'-2) 
280, -

28°'2) 
280,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

0409 00 

0410 00 

8 der B~il!lgen 

Warenbezeichnung 

Natürlicher H,onig ••••••..••.•••.••.•••••.•••••.••••..••. 

Genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen .•.•..•..•... ; .....••.••• 

3S 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

500,-

10 % 
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36 8 der Beilagen 

KapitelS 

-Waren tierischen Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - eßbare Erzeugnisse von Tieren, ausgenommen flüssiges oder getrocknetes Blut, 
Därme, Blasen und Magen, ganz oder in Stücken; 

b - Häute oder Felle (einschließlich Pelzfelle), andere als Waren der Nummer 0505 

und Abschnitzel und ähnliche Abfälle von rohen oder ungegerbten Häuten oder 
Fellen der NUmmer 0511 (Kap. 41 oder 43); 

c - ti eri sche SPl nnstoffe, andere als Roßhaar und Roßhaarabfäll e (Abschn. X I) ; 

d - Pinselk6pfe zur Herstellung von Pinseln und ähnlichen Waren (Nr. 9603). 
2 - Bei der Nummer 0501 gelten Menschenhaare, nach Längen sortiert, jedoch nicht nach 

Wurzeln und Spitzen gleichgerichtet, als nicht bearbeitete Menschenhaare. 
3 - Als Elfenbein gelten in allen Abschnitten des Tarifs die Stoßzähne des Elefanten 

und Narwals, die H6rner des Nashorns, die Hauer des Walrosses und Ebers sowie die 
Zähne von allen Tieren. 

, 4 - Als Roßhaar gelten in allen Abschnitten des Tarifs die Mähnen- und Schweifhaare 
von Rindern sowie von Tieren der Familie Pferde. 

TARIF 

Nr./UNr. 

0501 00 

0502 --

10 
90 

0503 00 

0504 00 

Warenbezeichnung 

Menschenhaare, roh, auch gewaschen oder entfettet; Ab-
fälle von Nenschenhaaren •..•.•..•••••••..•..•.••..•.••• 

Borsten und Haare von Schweinen; Dachshaare und andere 
Tierhaare zur Herstellung von Pinseln, Besen oder 
Bürsten; Abfälle davon: 
- Borsten und Haare von Schweinen sowie Abfälle davon •• 
- andere •••••••.••••••••.••••..•••..•••••..•••..•.••..• 

Roßhaare und Roßhaarabfälle, auch in Lagen, mit oder 
ohne Unterlage: 
A - nicht gekrollt •.•••••..•..•.•••.••••••.•..•.•••••.• 
B - gekrollt: 

1 - m5t; Unterlage .•..•..••.•..••...•..••.•.•••••.•• 
2 - sonstige .•••••••••..•......••.•••••••...•...• : .•• 

Därme, Blasen und Magen von anderen Tieren als Flschen, 
ganz oder in Stücken •.••••.•••••..•..••.•.•••.•.••.•.•.• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

SchilHng für 100 k9. 

frei 

frei 
frei 

" frei 

25 % 
15 % 

frei 

.r 
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TARIF 
Nr.!UNr. 

0505 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Vogel bälge und andere Vogel teile, mit ihren Federn 
oder Daunen, Federn und Teile von Federn (auch be
schnitten) und Daunen, roh oder bloß gereinigt i des
infiziert oder zur Haltbarmachu~g behandelt; Mehl und 
Abfäll e von Federn oder Tei 1 en von Federn: 

/ 

10 - Federn, wie sie als Polsterungs- oder Füllmaterial 

90 

0506 --

10 

90 

0507 --

10 
90 

0508 00 

0509 00 

verwendet werden; Daunen: 
A - Eiderdaunen: 

1 - roh, auch geschlissen .•••••••••• : ••••••••.•. 
,2 - sonstige •••....••••.••••••.•.....•••.•.••. ' •• 

B - andere, in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 80 kg oder mehr ode\ in 
hydraulisch gepreßten Ballen, roh, auch ge-
schl issen •.••.••.••••••••••••••••••••.•..••.•••• 

C - andere: 
1 - roh, auc~ geschlissen •• ~ •.••••..•••••••••••• 
2 - sonstige ••••.••.••.•••••.•••••• "'.' ••. ' ••••••• 

- andere •.•••••.••.••.••.••.••••••••••••••••••.•••..••• 

Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, ~infach 
bea~beitet (aber nicht zu Formen geschnitten), mit 
Säure behandelt oder entleimt; Mehl und Abfälle dieser 
Waren: 
- Ossein und mit Säure behandelte Knochen •••••.•..••••• 
- andere: 

A - Knochenmehl •••.•••••••••••••••••.•.. ' •.••••••••.•• 
B - andere •.••••••••.....••...•••••••••••..•.••••..•• 

'Elfenbein, Schildpatt, Fi,schbein und Walbarten, Hörner, 
Geweihe, Hufe, Nägel, Klauen und Schnäbel, roh oder 
nur einfach bearbeitet, aber nicht zu Formen geschnit
ten; Mehl und Abfälle dieser Waren: 
- Elfenbein; Mehl und Abfälle davon ••••••••••.••••••••• 
- andere ••••••••••••.••.•.•••••.•••••.••.••.•.••.•••••• 

Korallen und ähnliche Stoffe, roh oder nur einfach be
arbeitet, aber nicht weiter verarbeitet; Schalen und 
Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder Stachelhäutern 
und RGckenschilde (Schulp) der Tintenfische, roh oder 
nur einfach bearbeitet, aber nicht zu Formen geschnit
ten, Mehl und Abfälle davon ••••••. ~ ••.•• ~ ••••..••.•.••• 

MeerschwälTlf1le: 
A - im natGrlichen Zustand, weder bearbeitet noch ge-

waschen ••••••.•.••.• '" ••••• ' •.•••••••••••••••••••.• 
B - andere ..•••.•••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••.• 
C - Abfälle ••••••••••••••.••••••.•••••••••.•••••••••••• 

37 

Zollsatz in , des 
Wertes oder, in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 

28 % 

28 % 
frei 

frei 

8 90 

frei 

frei 
frei 

frei 

140,-
840,
frei 
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38 

TARIF 
Nr.!UNr. 

0510 00 

0511 --

10 
(90) 

91 

99 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus; Kanthariden 
(Spanische Fliegen); Galle, auch getr"ocknet; Drüsen und 
andere tierische Stoffe zur Herstellung von pharmazeu
tischen Erzeugnissen, frisch, gekühlt, gefroren oder in 
anderer Weise vorübergehend haltbar gemacht .•.•.••••••• 

Waren tierischen Ursprungs, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen; tote Tiere des Kapitels 1 oder 3, für 
den menschlichen GenuS nicht geeignet: 
- Ri ndersamen ••••••••.•••••••••••.••• " ••••••••• " •.••••••• 
- andere: 

von Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder anderen 
wisbellosen Wassertieren; tote Tiere des 
Kapitels 3: 
A - Abfälle von Fischen .•••••••..••••••••••.••.•••• 
B - andere .•••••••••••••••••.••••••••.•••••••.•••.• 
sonstige: 
A - BI utmehl ••••••••••.•••••••. " .••••••. , .•••••••• 
B - andere: 

1 - Flechsen und Sehnen; Abschnitzel und ähn
liche Abfälle von ungegerbten Häuten oder 
Fe 11 en •••••••••.••.••.•••••.••.•••••.•••••. 

2 - sonstige •..•.••••••••.•••• ; ••..•.••.••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

frei 
frei 

10 % 

frei 
frei 
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8 der Beilagen 

Abschnitt 11 

Waren pflanzlichen Ursprungs 

Anmerkung 
1 - Als Pellets gelten in diesem Abschnitt Erzeugnisse, die entweder lediglich 

Pressen oder durch einen Zusatz von Bindemitteln im Ausmaß von höchstens 
wichtsprozent agglomeriert wurQen. 

Anmerkungen 

Kapitel 6 

lebende Bäume und andere lebende Pflanzen; Bulben, 
Wurzeln und dergleichen; Schnittblumen, 

Zierblattwerk 

39 

durch 
3 Ge-

1 - Mit Ausnahme des zweiten Teils der Nummer 0601 umfaßt dieses Kapitel nur lebende 
Bäume und Erzeugnisse (einschließlich Pflänzl-inge von Gemüsepflanzen), die gewöhn
lich von Gärtnereien, Baumschulen oder vom Blumenhandel zu Pflanz- oder tierzwecken 
geliefert werden; ausgenommen sind Kartoffeln, Speisezwiebeln, SChalotten, Knob
lauch und andere Erzeugnisse des Kapitels 7. 

2 - Sträuße, Blumenkörbe, Kränze und ähnliche Erzeugnisse sind je nach Beschaffenheit 
der Waren der Nummer 0603 oder 0604 gleichzuhalten; Zutaten aus anderen Stoffen 
bleiben außer Betracht. Ausgenommen von diesen 'Nummern sind Kollagen und ähnliche 
Bilderwerke der N~mmer 9701. 

TARIF 
Nr./UNr. 

0601 --

Warenbezeichnung 

Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzel
stöcke, in Ruhe, im Wachstum oder in Blüte; 
Zichorienpflanzen, -setzlinge und -wurzeln,andere als 
Wurzeln der Nummer 1212: 

10 - Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und 
Wurzelstöcke, in Ruhe: 
A - Maiglöckchentreibkeime und -Knollen von Begonien~. 
B - Knollen von Gloxinien und Blumenzwiebeln ••• ~ ••••• 
C - and,ere Blumenknollen und Wurzel stöcke •••••••••••• 
D - andere •• · ••••.•••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• ~· 

20 - Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und 
Wurzelstöcke, im Wachstum oder-in Blüte; Zichorien
pflanzen, -setzlinge und -wurzeln: 
A - Zichorienpflanzen, -setzlinge und - wurzeln •••••• 

Zollsatz ;n , des 
Wertes oder in 

Schilling fur 100 kg 

420,-
420,-
420,-
420,-

frei 
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40 

TARIF 
Nr./UNr. 

0602 

10 

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 

B - andere: 
- ;n BrOte ..••..•.•..•....•.............•••.... 

2 - sonstige: 
a - Maiglöckchentreibkeime und Knollen von 

Begonien •• ~ •••••••• ~ ••••••••••• ~ ••••••• , •• 
b - Knollen von Gloxinien und Blumen-

zwiebel n .•...••........•.••••••..•...•... 
c - andere Blumenknollen und Wurzelstöcke •••• 
d - andere •••••• -.•••.•••••••••••••••••••.•...• 

Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), 
Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmyzel: 
- Stecklinge, nicht bewurzelt, Pfropfreiser: 

A - von ~eben ••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••• · ••• 
B - andere.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

20 - Bäume und Sträucher, der genießbaren Fruchtarten, 

30 

40 

auch veredelt: 
A- - Reben ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
B - andere: 

, - mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen oder 
Kübeln: 
a - in Töpfen ~der Kübeln •••••••••••••••••••• 
b - andere. ~_, ••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonst i ge ............. '.' ••••••••••••••••••••••• 
- Rhododendren (Azaleen), auch veredelt: 

A - immergrüne ....... ~ ........ _ ......................... . 
B - Blütenpflanzen: 

1 ..: Indische Azaleen: 
a - ohne Blüten oder Knospen ••••••••••••••• ~. 
b - mit Blüten oder Knospen •••••••••••••••••• 

2 - sOf1sti ge .•..•...•••••••••..••..•••....••• I ..... 
C.- andere: 

1 - mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen oder 
Kübeln: 
a - Freilandazaleen: 

1 - ohne Blüten oder Knospen .••••.••••••• 
2 - mit BlUten 6der Knos~en •••••••••••••• 

b - andere: 
, - nicht in Töpfen oder Kübein •••••••••• 
2 - sonst i ge ... -.......................... '.~' 

2 - sonstige ................................... .. 
- Rosen, auch veredelt: 

A -- mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen oder 
Kübeln: 
1 - in Töpfen oder Kübeln ............. -......... .. 
2 - andere ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••. -. '. 

B - sonstige ••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••.••••• 
(90) - andere: 
91 

99 
- - Pilzmyzel •••••• ,~ •.••••••••••••••.•••••••••••••• .., •••••• 

sonstige: 
A - Forst_p~l.anzen ........... e; ~; •••••••••••.•••••• ~ •••• 

B - Palmen, Lorbeerbäume und andere immergrüne 
Zierpflanzen: 
1 - Pa lmen und Lorbeerb~ume •••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

Zo 11 satz. ; n , des 
Wertes oder ;n 

ScMl1ing für 100 leg 

-
700,-

.420, -

420,-
420,-
420,-

700,
frei 

700,-

700,- . 
700,-
420,-

700,-

700,-
700,-
700,-

700,-
700,-

700,-
700,-
420, -

700,-
70.0,-
560,-

frei 

700,-

280,-
700,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

0603 --

· 8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

C - andere Blütenpflanzen in blühenden oder nicht 
blühenden Zustand: 
1 - Kame1ien und Edeleriken, mit Topfballen •••• 
2 - sonstige .................................. . 

o - andere Bäume und Sträucher: 
1 ~ mit Topf- oder Erdballen, auch ·in Töpfen 

oder Kübeln: 
a - in Töpfen oder Kübeln •••••••••••••••••• 
b - andere •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

2 - sonstige ............ I' •••••••••••••••••••••• 
E - andere ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••• 

Blumen, Blüten·und Knospen davon, abgeschnitten, wie 
sie für Binde- oder Zierzwecke verwendet werden, 
frisch, getrocknet, gefärbt, gebleicht. imprägniert. 
oder anders behandelt: 

10 - frisch: 
A - vom 1. April bis 31. Mai ••••••••••••••••••••••••• 
B - vom 1. Juni bis 31. Oktober •••••••••••••••••••••• 
C - vom 1 •. November bis 31. März ••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

0604 --

A - nu r getrocknet •••••••••••••••••• ,. ••••••••••••••• '. 

B - anders •••••••••••••••••••••••••• i .......... ,., ..... . 

Blattwerk, Blätter, ~weige und andere Pflanzenteile, 
ohne Blumen, Blüten oder Knospen davon sowie Gräser, 
Moose und Flechten, wie sie für Binde- oder Zier
zwecke .verwendet werden, frisch, getrocknet, ge
färbt, gebleicht, imprägniert oder anders behandelt: 

10 - Moose und Flechten: 
A - frisch .......................................... . 
B - nur getrocknet ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 
C - anders •••••••••••••• " ............................ . 

(90)- andere: 
91 

99 

- - frisch ••••.•..•.....•.• ,. •••..•..•..........•..•.•.. 

- - sonstige: 
A - nur getrocknet ••••••.••••••••••••.••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

41 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

700,-
700,-

700,-
700,-
420,
frei 

2450,-
2450,-
2450,-

35,-
280,-

350,-
35,-
280,-

350,-

35, -
280,-
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42 8 der Beilagen 

Kapitel 7 

·GemÜse und andere genießbare Pflanzen, Wurzeln und Knollen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind Futtermittel der Nummer 1214. 
2 - Als Gemüse der Nummern 0709, 0710, 0711 und 0712 gelten auch' eßbare Pilze, Trüf': 

feIn, Oliven, Kapern, Kürbisse (einschließlich Zucchini), Auberginen, Zuckermats 
(Zea Mays var. saccharata), Früchte der Gattung Capsicum od~r der Gattung PiMenta, 
Fenchel, Petersilie, Kerbel, Estragon, Kresse und Gartenmajoran (Majorana hortensis 
oder Driganum majorana). 

3 - In die Nummer 0712 gehören alle getrockneten, in den Nummern 0701 bis 0711 erfaßten 
Gemüse,mit Ausnahme von: 
a - getrockneten Hülsenfrüchten, ausgelöst (Nr. 0713); 
b - Zuckermais in den in den Nummern 1102 bis 1104 angeführten Formen; 
c - Mehl, Grieß und Flocken von Kartoffeln (Nr.1105); 
d - Mehl und Grieß von getrockneten Hülsenfrüchten der Nummer 0713 (Nr. 1106). 

4 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind Früchte der Gattung Capsicum oder der Gattung 
Pimenta, getrocknet, gestoßen, zerrieben oder in Pulverform. 

Nationale Anmerkung 
1 - Tritt für Waren der Nummern 0701 bis 0709 infolge witterungsbedingter Umstände eine 

überdurchschnittlich günstige Versorgungslage ein, so kann der Bundesminister für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft eine 
Vorverlegung der Termine, und zwar im Höchstausmaß von drei Wochen, vornehmen. 
~iese Maßnahme gilt nur hinsichtlich der Anwendung der allgemeinen Zollsätze. 

TARIF 

Nr./UNr. 

0701 
10 

Warenbezeichnung 

Kartoffeln, frisch oder gekühlt: 
- Saatkartoffeln .•.•••...••••••••..••.••.••..•••.••.••. 

90 - andere: 
A - vom 1. April bis 25. Juni: 

B -

C -

D -

1 - Frühkartoffeln: 

2 -
vom 
1 -
2 -
vom 
1 -
2- -

vom 

a - vom 1. April bis 20. Juni ................ . 
b - vom 21. Juni bis 25. Juni •••.••.•..•..•.• 
sonstige .....•.....•.••..••••..•.......•..••. 
26. Juni bis 7. Juli: 
Frühkartoffeln .••.••.•.•...•••.••..••••...••• 
sonstige .•••..••.••.••••.•.••.••.••••••..•.•• 
8. J~li bis 15. August: 
Fr ühkartoffe In .•.••.•...••..•.....•.• -..•.•••• 
sonsti.ge .•••••...•••••••.•.••.••••••• ,- .•• " •. 
16, August bis 31. März: 

- Frühkartoffeln •••....•....•.••.•••••••..•••.• 
2 - sonstige .................................... . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30, -

frei 
frei 
frei 

24,-
24,-

30,-
30,-

12, -
12, -
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TARIF 
Nr ./tMr. 

/ 

0702 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Tomaten, frisch oder gekühlt: 
A - vom 1. November bi s 31. Mai ....................... .. 
B - vom 1. Juni bis 15. Juli ................. ; ........ . 
C - vom 16. Juli bis 31. Juli ......................... . 
D - vom 1. August bis 14. August ...................... . 
E - vom 15. August bi s 30. September ................. .. 
F - vom 1. Oktober bis 31. Oktober •••••••.••.••.•.....• 

43 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
30,-
30, -
80,-

_20,-

0703 Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Lauch (Porree) 

0704 

10 

20 
90 

10 

20 

90 

und andere Alliumarten, frisch oder gekühlt: 
- Speisezwiebeln und Schalotten: 

A - vom 16. März bis 30. Juni ....................... . 
B - vom 1. Juli bis 31. Juli ••.••.•.••.••••.••.•••••• 
C - vom'1. August bis 30. September •••••••••.•.•••.•. 
D - vom 1. Oktober bi s 31. Jänner ••••••••••.••.••• ~ •• 
E - vom 1. Feber bi s Ende Feber •••••••••••••••••..•.. 
F - vom 1. März bis 15. März •.••••••.•••••••••••••••• 

- Knob lauch •••.••••..••••••••.•.•••••••..•••••••••. ; ••• 
- Lauch (Porree) und andere Alliumarten: 

A - Lauch (Porree): 
1 - vom 1. November bis 14. April •••••••••••••••• 
2 - vom 15. April bis 31. Oktober •••••.••.•.••••• 

B - andere .••.....••••••.....••.......••••••.•••••.•• 

Genießbare K6hlarten der Gattung Brassica (einschließ-' 
lich Kraut), frisch oder gekOhlt: 
- Blumenkohl' (Karfiol) und Brokkoli: 

A - Blumenkohl (Karfiol): 
1 - vom 16. Dezember bi s 15. Mai ................ . 
2 - vom 16. Mai bis 31. Mai ..................... . 
3 - vom 1. Juni bis 15. Juni •••••.•..•••••••.•••• 
4 - vom 16. Juni bis 31. Oktober ........ ; ........ 
5 - vom 1. November bis 30. November ....•..•.••.• 
6 - vom 1. Dezember bis 15. Dezember ••..•••.••••• 

B - Brokkoli: 
1 - vom 1. Feber bis 15. Juni .................. .. 
2 - vom 16. Juni bis 31. Juli ••••.•.•••••••..•.•• 
3 - vom 1. Augu st bi s 31. Dezember .... , .......... . 
4 - vom 1. Jänner bis 31. Jänner ................ .. 

Rosenkohl (Kohlsprossen): 
A - ,vom 1. März bis 31. Juli ........................ . 
B - vom 1. August bis Ende Feber •••••••••.......••..• 

- andere: 
A - Oberkohlrabi: 

1 - vom 16. Dezember bis 31. Mai .. : ............ .. 
2 - vom 1. Juni bis 15. Juni ••••••••••••••••••••• 
3 - vom 16.·Juni bis 15. November .............. .. 
4 - vom 16. November bi s 15. Dezember .......... .. 

B- Kraut: 

frei 
frei 
40,-
60,-
40,-
40,-
30,-

30,-
100,-
10,-

frei 
frei 
40,-
80,-
30,-
30,-

frei 
20,-
80,-
30,-

frei 
50,-

frei 
20,
BO,-
40,-

1 - vom 1. März bis 15. Juni..................... frei 
2 - vom 16. Juni bis 15. Juli .•• ~ •••••••• ·••.•.••. 20,-
3 - vom 16. Juli bi s 31. Jänner.................. 60,-
4 - vom 1. Feber bis Ende Feber.................. 30,-

I 
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TARIF 
Nr.!UNr. 

0705 --

(10) 

11 

19 

(20) 
21 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

C - andere: 
1 - vom 1. Feber bis 15. Juni. " •••.••.•••••••••• 
2 - vom 16. Juni bis 31. Jul i .••.••.•••••.••.•••• 
3 - vom 1. August bis 31. Dezember •••••••.••.•••• 
4 - vom 1. Jänner bis 31. Jänner ..••••.••.•...••• 

Sal~te (L~ctuca sativa) sowie Zichorien- und Endivien
salate (Cichorium spp.), frisch oder gekühlt: 
- Salate (Lactuca satiNa): 

Häuptelsalat (Kopfsalat): 
A - vom 1. Dezember bis 31. Deze,mber ............... . 
B - vom 1. Jänner bis 31. März •.••••.•••••••••••.•• 
C - vom 1. April bis 30. April ••••.•••••••••••••••• 
D - vom 1. Mai bis 31. Oktober ..................... . 
E - vom 1. November bi s 30. Nov.ember •.••••••••.••••.• ' 
sonstige: 
A - vom 1. Dezember bi s 30. Apri 1. ................. . 
B - vom 1. Mai bis 30. November .•••••••••••••••••.• 

- Zichorien- und Endiviensalate: 
- - Chicoree Witloof (Cichorium intybus var. foliosum): 

A - vom 1. Dezember bis 30. April. •••••••••••• ~ •••• 
B - vom 1. Mai bis 30. Novembe.r ••••••••••••••••••.• 

29 sonstige: \ 

0706 

10 

90 

A - Endiviensalat: 

B -

1 - vom 16. Jänner bis 31. Juli .••.•••••••.•••• 
2 - vom 1. August bis 31. August ••••. : ••••••••. 
3 - vom 1. Septe~ber bis 31. Dezember ••.••••••• 
4 - vom 
andere: 

- vom 
2 - vom 

1 • 

1. 
1. 

Jänner bis 15. Jänner ••••••••••••••• 

Dezember bi s 30. April •••••••••••••• 
Mai bis 30. November •.•••••••••••••• 

Karotten, WeiBe Rüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, 
Knollensellerie, Rettiche sowie Radieschen und ähn
liche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt: 
- Karotten und Wei Be Rüben.: 

A - Karotten: 
1 - vom 1. März bis 31.· Mai •••••••••••••••••••••. 
2 - vom 1. Juni bis 15. Juli. ••••• ~ ••.••••.•.•••• 
3 - vom 16. Juli bis 31. Jänner.; •••••••••••••••• 
4 - vom 1. Feber bis Ende Feber •••••••••••.•••••• 

B - WeiBe Rüben •• ~ ••••.• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - Rote Rüben: 
- vom 1. April bis 30. Juni .•••.•• r •••••••••••• 

2 - vom 1. Juli bis 31. Juli ••••••••••••••••••••• 
3 - vom 1. August bis Ende Feber ••••••••••••••••• 
4 - vom 1. März bis 31. März •••.•••••••.•••..•••. 

B - Knollensellerie: 
.., 

2 -
3 -
4 -

vom 
vom 
vom 
vom 

1. 
1. 
1 • 

1. 

März bis 31. Juli~ .• ; ••••••••.•••••••• 
August bis 30. September •.••••• , •• ~ ••• 
Okt.ober bi s. 31. Jänner •.•••••••••••.•• 
Feber bis Ende Feber •.•••••.•.••••••••. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
20,-
80,-
30,-

frei 
frei 
40,-
150,-
20,-

frei 
10, -

frei 
10,-

frei 
20,-
80, - ' 
40,-

frei 
10, -

frei 
40,-
50,-
10,-
30,-, 

frei 
30,-
40,-
10,-

frei 
35,-
50,-
20,-
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TARIF 
Nr ./UNr. 

0707 00 

c - Rettich 
1 - vom 
2 - ·vom 
3 - vom 
4 - vom 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

sowie Radieschen: 
16. November bis 15. März ..•••••••••••••• 
16. März bis 15. April ••••••••••.•••••••• 
16. April bis 15. Oktober .••••••.•.•••••• 
16. Oktober bis 15. November •••••.•••••.• 

D - Kren •••.••••••••••••••••.•••• , ••••••••••.••••••••• 

E - sonstige •••••••••••••••.••••••••••••••••.••.••••• 

Gurken, frisch oder gekühlt: 
A - vom 1. Oktober bis 15. Ma·i •.•.•••••••• ' •••••.••.• , •• 
B - vom 16. Mai bis 30. Juni •••••••••••••• ~ •••••••••••• 
C - vom 1. Juli bis 31. August ••••••••••••••••••••••••• 
D - vom 1. September ,bi s 30. September ••••••••••••••••• 

0708 HülsenfrüChte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt: 

0709 

10' - Erbsen (Pisum sativum): 

20 

90 

10 
20 

30 

40 

A - vom 1. Oktober bis 31. Jänner •••••••••••••••••••• 
B - vom 1. Feber bis 31. März •••••••••••••••••••••••• 
C - vom 1. April bis 15. Mai .••••••••••••• : ••••••••.•• 
D - vom 16. Mai bis 31. Mai ••••••• ~ •••.•.•••.•.•••••• 
E - vom 1. Juni bis 15. Juni •••••••••••• ~ ••••••.••••• 
F - vom 16. Juni bis 31. August .................... .. 
G- vom 1. September bi s 30. September ............. .. 

- Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
A - nicht ausgelöst: 

1 '- vom 16. Oktober bis 31. Jänner .............. . 
2 - vom 1. Feber bi s 31. März ................... . 
3 - vom 1. April bis 31. Mai. .................... . 
4 - vom 1. Juni bis 15. Juli ................... .. 
5 - vom 16._ Jul ibi s 31. Ju.l i. ................. .. 
6 - vom 1. August bis 30. September .............. ' 
7 - vom 1. Oktober bis 15. Oktober ••••••••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••• 
- andere Hülsenfrüchte ••••••.•••••••••••••.•••••••••••• 

I 

Anderes Cemüse, frisch oder gekühlt: 
- Artischocken •••••••• : •••••••.•••••••••••••••••••• : •.•• 
- Spargel: 

A - vom 16. Juni bis 15. April ..................... .. 
B - vom 16. April bis 15. Juni. .................... .. 

- Auberginen (Eierfrüchte): 
A - vom 1. November bi s 30. Juni. .................... . 
B - vom 1~ Juli bis 31. Oktober •••••••••••••••••• ~ ••• 

- Sellerie, ausgenommen Knollensellerie: 
A - Bleichsellerie ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••.•..•.•.••.•..•..•.••.•..... 

45 

lo11satz in , des 
Wertes oder ; n 

Schilling für 100 kg 

frei 
25,-
50,-
25,-

. 25 " 
min 

400,-
30,-

frei 
80,-
150,-
40,-

frei 
frei 
frei 
35,-
35,-
150,-
20,-

frei 
frei 
frei 
35,-
150,-
150,-
20,-
10, -
10, -

frei 

frei 
245,-

frei 
70,-

30,-
10,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

(SO) - Pilze und Trüffeln: 
51 Pil ze: 

52 
60 

70 

A - Champignons (Agaricus campestris, Agaricus , 
bisporus) •••••..••.••••••••••••••.•.• ; ••••••..• 

B - andere •••...••..••••.••••••••••••.••.••••.••••• 
- - Trüffeln ••••••••••••••.•••••.•.•••••..•••••••..•••• 
- Früchte der Gattung Capsicum oder der Gattung 

Pimenta: 
A - Früchte der Gattung Capsicum: 

1 - SüSer Paprika: 
a - vom 1. November bis 15. Juni •.•.••.•••••• 
b - vom 16. Juni bis 31. Juli •••.•••••••••••• 
c - vom 1. August bis 30. September ••••••.••• 
d - vom 1. Oktober bis 31. Oktober •.••.•••••• 

2 - ,sonsti ge: 
a - ganze Früchte ••...• ' •••••••.•••••••••••••• 
b - sonstige: 

1 - in unmittelbaren Umschl ieSungen mi,t 
einem Inhalt von 1 kg oder weniger .•• 

2 - sonstige •.••.•••••..••••••••••••••••• 
B - Früchte der Gattung Pimenta •••••.•••••••••••••••• 

- Spinat, Neuseelandspinai und Gartenmelde: 
A - Spinat: 

1 - vom,1. Dezember bis 31. März ••••••••••••••••• 
2 - vom 1. April bis 15. April ••••••••.•..••••••• 
3 - vom 16. April bis 15. Oktober •..••••••••••••• 
4 - vom 16. Oktober bis 30. November ••••••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••••.•••.•..•••••• 
90 - andere: 

A - Kürbisse aller Art: 
1 - vom 1. November bis 30. Juni ••••..••••••••••• 
2 - vom 1. Juli bis 31. Oktober .••••••••••••••••• 

B - Oliven.' ••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••.• 
e - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) .••..•.••••• 
D - andere: 

1 - andere Salate: 
a - vom 1. Dezember bis 30. April •..•..•••••• 
b - vom 1. Ma i bi s 30. November ............. . 

2 - Fenchelkraut und Rhabarber •••••••••.••.••••.. 
3 - sonstfge .................................... . 

0710 Gemüse (auch im Wasserdampf oder Wasser gekocht), ge
froren: 

10 
(20) 

21 

22 

- Kartoffeln ••••.•••••••••..••.••.••.••••..•.•.•••••••• 
- Hülsenfrüchte, auch ausgelöst: 
- - Erbsen (Pisum sativum) ............................ . 

- - Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.) ••••.••••••••••• 

- - sonstige •••••••••.•••••••••••••.••.•.•••••••••••••• 
- Spinat, Neuseelandspinat und Gartenmelde ••••••••••.•• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

300,-
10, -

1400,-

frei 
60,-
130,-

40,-

frei 

22,S % 
15 % 
20 % 

frei 
35,-
70,-
20,-
10, -

frei 
70,-
70,-
53,-

fre,i 
10, -
30, -
10, -

28 % 

28 \ 
mi,n 

300,-
28 % 
min 

300,-
28 '10 

28% 
min 

300,-
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8 der Beilagen 

TARIF 
... Warenbezeichnung 

Nr./lJHr. 

40 - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) •.•.••.....•••.. 

80 

90 

0711 --

10 

- andere Gemüse: 
A - Früchte der Gattung Capsicum: 

1 - Süßer Paprika ..•.•..••.•.••.. ; •••••••••.••••. 

2 - sonstige: 
a - ganze Früchte ..••.•••••••.••.•••••.•.••.• 
b - andere: 

- in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 1 kg oder weniger ••• 

2 - sonstige ••.••..•••••••.••.•••••.•.••• 
B - Früchte der Gattung Pimenta •.••.•••••.•....••.••• 
C - Ka rotten .•..••.••.•.••••.....••..••••..•.••.••.•. 

D - Sellerie, Tomaten, Champignons (Agaricus campes
tris, Agaricus bisporus), Zucchini, Speise
zwiebeln, Schalotten und genießbare ~:ohlarten der 
Gattung Brassica (einschließlich Kraut), ausge-
nommen Brokkoli ••.•..•....••..•••..••••..••.•••.• 

E - anderes ..•..•.••.•..•.....•..•.••..•.••.•..•.••.• 
- Gemüsemischungen: 

A - Kartoffeln •.•..••••••..••••..•..•....••.••••.•••• 
B - Zuckermais {Zea mays var. saccharata) •.•••...•..• 

C - andere: 
1 - Bohnen~ Erbsen oder Karbtten enthaltend •..• ~. 

2 - Spinat, Früchte der Gattung Capsicum und 
Früchte der Gattung Pimenta ••.••.••...••.••.• 

3 - Sellerie, Tomaten~ Champignons (Agaricus 
campestris, Agaricus bisporus), Zucchini, 
Speisezwiebeln, Schalotten und genieBbare 
Kohlarten der Gattung Brassica (einschließ
lich Kraut), ausgenommen Brokkoli •.•.••••••.• 

4 - sonsti ge •••••••••.•..•.•••. '.' •••••••••••••••• 

Gemüse, vorübergehend haltbar gemacht (z. B. durch gas
förmiges Schwefeldioxid, in Salzlake, schwefeliger 
Säure oder anderen Konservierungsmitteln), in diesem 
Zustand für den unmittelbaren GenuBnicht geeignet: 
~ Speisezwiebeln .•.••.••••.••..•.•.••.•••••••.••.•••••• 

47 

Zollsatz in _ des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

32 '10 

min 
300,-

28 q6 

min 
300,· 

frei 

22,5 9. 
15 % 
20 % 
28 % 
min 

300,-

28 % 
min 

350,· 
28 % 

28 % 
32 % 

min 
300,-

28 % 
min 

300,-

28% 
min 

300,· 

28 % 
min 

350,· 
28 % 

10 % 
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/ 

48 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr .ItJfr. 

Warenbezeichnung 

20 

30 
40 

- Oliven: 
A - in Salzlake ................... ' ••.••..•.•......•.• 
B - andere •••••••••••.•...•••.••••..••..•.••.•••.••.. 

- Kapern •...•.•••••.•••..••••.•••.•.••.•••••..•.....•.• 
- Gurken •.••.••.•.••••••.•..•..•.••.••.•..••.•..••..••• 

90 - andere Gemüse; Gemüsemischungen: 
A - Tomaten: 

1 - in Fässern oder FäBchen •.•.••.•••.•.••.••..•. 
2 - sonstige ..••.•.••..•..••••....••••.••••...•••. 

B -. Schalotten .•.••.••••..•..•.•••..•.....••••.••.••• 
C - Früchte der Gattung Capsicum: 

1 - süßer Paprika .............................. .. 
2 - sonstige: 

a - ganze Früchte .•••••••••••••.•...•.•••••.. 
b - andere: 

- in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 1 kg oder weniger ••. 

2 - sonstige ........................... .. 
o - Früchte der Gattung Pimenta .................... .. 
E - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) .••••••••• \. 

F - andere: 
- Mischungen, überwiegend Gurken 'enthaltend •. ~. 

2 - sonstige •••••.••.•.••••••.••.•..•••••••.••••• 

0712 Gemüse, getrocknet. auch geschnitten, gebrochen oder 
pulverisiert. aber nicht weiter zubereitet: 

0713 

10 - Kartoffeln, auch geschnitten, aber nicht weiter zube~ 

20 
30 

90 

10 

rei tet .•••••••••••...•.•••••....•..•.•••.•.••••..••.. 
- Spei sezwi,ebel n •••••..•.•••••.••........•.•..•.•...... 
- Pilze und Trüffeln: 

A - Trüffel n ........................................ . 
B - andere ••••••••.••••••••••.••••••••.••••.•••.•.•.. 

- andere Gemüse; Gemüsemischungen: 
A - Oliven .......................................... '. 
B - Knob lauch •••.••••••••.•.••.••.•..•...•.•.••...... 
C - Tomaten und Bohnen (nicht ausgelöst) ••.•••••••.•. 
o - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) ..•.....•..• 
E - andere: 

- Mischungen, überwiegend Kartoffel enthaltend. 
2 - sonstige ..................................... . 

Getrocknete Hülsenfrüchte, ausgelöst. auch geschält 
oder zerkleinert: 
- Erbsen (Pisum sativum): 

A - ganz .•....••.•..•.••..••••••..•.••.•••...••.•.••• 
B - geschält oder zerkleiner~ .••.••••••...•....•..••. 

20 - Kichererbsen: 
A - ganz ••••..•••••••..•..•.•••.••••.••.••.• •·•· .••.• 
B - geschält oder zerkleinert ••.••.••••.••.••••.••.•• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100, kg 

10 % 
10 % 
10 % 

27 % 

25 % 
25 % 
10 % 

10 " 

frei 

22,S " 

15 " 
20 % 
32 %' 

m;n 
300,-

27 % 

10 " 

25 % 

10 % 

30 % 
10 % 

30 % 
10 , 

10 % 

53,-

25 % 
10 % 

15 % 
15 % 

15 % 
15 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(30) - Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
31 - - Bohnen der Art Vigna mungo (L.) Hepper oder 

32 

33 

39 

Vigna radiata (L.) Wil~zek: 
A - ganz ..••.•..........•. " '.' .••..•.•••••••.••.•••• 
B - geschält oder zerkleinert .••.••••.•••••••.•••.• 
Adzukibohne tPhaseolus angula~is oder Vigria 
angularis): 
A - ganz ••.••••••••••••••••••••• , ••..•.••.•••••••..• 
B - geschält oder zerkleinert •••••.•••••••.••..••.• 

- - Gartenbohnen (Phaseolus vulgaris): 
A - ganz •••.•••••.•.•.•.••.•••••.•.•••••••••••.•••.• 
B - geschält oder zerkleinert ...................... . 
sonstige: 
A - ganz .......................................... ~ • 
B ':" geschäl t oder zerkleinert •••••.••.••••••••••••• 

40 - Linsen: 
A - ganz· ••••••••. ' •.•••.•••• ' ..••.•.••••• '" .•••••••••. 
B - geschält oder zerkleinert ..... ; ..•...•• ~ •••.•.••• 

50 - Saubohnen (Vicia faba var. major), Pferdebohnen' 

90 

0714 --

10 

20 

(Vicia faba var. equina) und Ackerbohnen (Vicia 
faba var. minor): 
A - ganz •••••.••.•••••......•••••.••..•.••••••••••••• 
B - geschält od~r zerkleinert ....••.••••.••.••.•••••• 

- andere ................................................ . 

Maniok, Arrowroot (Pfeilwurz), Salep, Topinambur, 
Bataten (Süßkartoffeln) und ähnliche Wurzeln und 
Knollen mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, 
'fris~h oder getrocknet, auch in Stü~ken oder in 
Form von Pellets; Sagomark: 
- Maniok ••••••••••••••••••.••••••••.•••••.••.••••..•••• 
- .Bataten (Süßkartof\eln) ................................. . 

90 - ande're: 
A - Topinambur •••.••••••••••.•••••.•••••• : •••••••...• 
B - andere ................................. ~ ........ :. 

49 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 k9.· 

frei 
frei' 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
10 % 

frei 
frei 

frei 
frei 

4 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 8 

Ge~ie8bare FrUchte; Schalen von ZitrusfrUchten 
und Melonen 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind nicht genie8bare FrUchte. 
2 - GekUhlte Waren sind den frischen gleichzuhalten. 

Nationale Anmerkungen 
1 - FUr Weintraub~n, die nach Unternummer 0806 10 A abgefertigt worden sind, nachträg

li ch aber verarbei tet werden, ist vom Verarbei ter der Unt'erschi edsbetrag zum Zoll 
für Weintrauben der Unternummer 0806 10 B zu entrichten. 

2 - Tritt fUr Waren der Nummern 0806, OBO!! und 0809 bzw. der Unternummer 0810 10 in
folge witterungsbedingterUmstände eine Uberdurchschnittlich gUnstige Versorgungs
lage ein, so kann der Bundesminister fUr Finanzen im Einvernehmen mit den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft eine,Vorverlegung der Termine, und zwar im 
Höchstausma8 von drei Wochen~ vornehmen. Diese Maßnahme gilt nu~ hinsichtlich der 
Anwendung der allgemeinen Zollsätze. 

Fußnote 

1 ) 
Als feines Tafelobst der Unternummer 0808 20 sind FrUchte anzusehen, die stückweise 
eingehUllt oder ohne stückweise EinhUllung durch Einlagen getrennt in Versandum
schlie8ungen zur Einfuhr gelangen. 

TARIF 
Nr.lUNr. 

0801 --

10 
20 

30 

0802 --

(10) 

11 

12 

(20) 

21 

22 

(3D) 

31 

32 

Warenbezeichnung 

Kokosnüsse, Paranüsse und Acajounüsse, frisch oder ge
trocknet, auch ohne Schale oder enthäutet: 
- KokosnUsse ••.••••••••••.••.••..•..•....••.••••.••••• 
- Paranüsse •••.••• : •• ~ •••••••••••.••.•••••• , .••••.•••.• 
- Acajounüsse 

Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch 
ohne Schale oder enthäutet: 
- Mandeln: 

in Schale .•..•••.•••.••••••...•..•..•....•.••.••.• 
- - ohne Schale: 

A - Bittermandeln .••••••••••••.•..••••••..••..•..•• 
B - andere •.•...•••.••••.•.•••.•.••.•.••.•.••••••.• 

- Haselnüsse (Corylus spp.): 
- - in Scha I e ..•••••••.••••••••••.•••••••.• ' ••••.••••.• 
- - ohne Schale 
- Walnüsse: 

i n Schal e •••..•••••••.••••••••••.••••••••••••••.•• 
- - ohne Schale •••••••.••••••••••.•••••••••• ' •••..•.••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25,-
70,-
70,-

5 % 

S % 
5 % 

5 % 
5 % 

80,-
140, -
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TARIF 
Nr./UNr. 

40 
50 
90 

0803 00 

0804 --

10 
20 

30 
40 
50 

Warenbezeichnung 

- 'Edelkastanien (Castanea spp.) •.....•..•.......••.••• 
_. Pi stazien •..••.•••.....•.•...•.•.•.•.....•........•.. 
- andere: 

A - Pinienkerne .............•.••........•..........•.. 
B - andere ••..••••.•.•. , ......•...•.•..•....•........• 

Bananen (einschließlich Mehlbananen), frisch oder ge
trocknet: 
A - frisch ............................................. . 
B - getrocknet ••••..•.•••••••••••••.•.••..••...•..•...• 

Datteln, Feigen, Ananas, Avocadofrüchte, Guaven, Mango
früchte und Mangostanfrüchte, frisch qder getrocknet: 
- Datteln •....•.. , ....•••••.•..•..••.••••.•••••••.•••.• 

Feigen: 
A - frfsch ••••.••••....••.••.•..•..•.•••.•.•.....•..• 
B -getrocknet: 

1 - in Ki sten .••....••••.••••••••••.••.••.•.••..• 
2 - sonstige ••••••• ' •.••.••..•..••••••••••••.••.•• 

- Ananas •.•.••..•..•....••.••••••••••.••.••.••.••••.•• 
- Avocadofrüchte ••••..••••.•..•.. '" ••.•• -.•..•.•..• , ..• 
- Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüc~te .~ •.•..•..• 

0805 Zitrusfrüchte, fri~ch oder getrocknet: 

0806 

10 
20 

30 

40 
90 

10 

20 

- Orangen .• ~ .•• , ..•..••...••.•...•...•........••••..••.•. 
- Mandarinen (einschließlich Tangerinen und Satsumas); 

Clementinen, Wilkings und andere ähnliche Kreuzungen 
von Zitrusfrüchten: 
A - Mandarinen (einschließlich Tangerinen und 

Satsumas): 
1 - vom 1. November bis 31. Mai ................. . 
2 - vom 1. Juni bi s 31. Oktober ................ .. 

B - andere ••••••••.•..••...••••..•..••••.•••.•...•..•• 
- Zitronen (Citrus limon, Citrus-limonu~) und saure 

Limetten (Citrus auran~ifolia) ..•..•..••.•.•.....••. 
- Grapefruits (einschließlich Pampelmusen) ••....•..•..• 
- andere ...••..•.••..•....•....••....•................ 

Weintrauben, frisch oder getrocknet: 
- frisch: 

A - Tafeltrauben: 
1 - in Einzelpackungen mi,t einem Rohgewicht von 

15 kg oder weniger: 
a - vom 11. Oktober bis 20. ·August • .- .•.•.•... 
b - vom 21. August bis ~O. September •••.•.••• 
c ~ vom 1. Oktober bis 10. Oktober .•.•.••.••• 

2 - sonstige: I 

a - vom 11. Oktober bis 20. August •.••••...•.. 
b - vom 21. August bis 10. Oktober •••••.•.••• 

B - andere, auch. Maische •••••••••.•.••.•••...••••.••. 
- getrocknet ••••••.•..•..•••.•••.•.•.••••••••.•••••••• 

51 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 
10 % 

10 % 

10 % 

8 % 
8 % 

12 % 

frei 

10,-
10, -

50,-
25,-
25,-

40,-

40,-
40,-
40,-

frei 
25,-
10,-

frei 
40,-
40,-

frei 
,40,-
420,-
20 % 
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52 

TARIF 
N~~/UNr~ 

0807 

10 

20 

0808 
10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Melonen' (einschl ieBl ich Wassermelonen) und Papawfrüchte 
(Papayafrüchte), frisch: 
- Melonen (einschließlich Wassermelonen): 

A - Zuckermelonen ..•.•....•••...••.•.••.•...•••••••.•.• 
B - andere •.....•.••..•••••.••...•..••••..•...•.••...•. 

- Papawfrüchte (Papayafrüchte) ••••.••.••••••..••.••.••• 

Äpfel, Birnen und Quitten, frisch: 
- Äpfel: 

A - .vom 1. April bis 15. Juli ••.•••••.•••••••..••••• 
B - vom 16. Juli bis 15. September ••••••••••••••.••• 
C - vom 16. September bis Ende Feber •••.••.••••••••• 
D - vom 1. Härz bis 31. März ...................... .. 

20 - Birnen und Quitten: 

0809 --

10 

20 

A - Birnen: 
1 . T f 1 ) - felnes a elobst: 

a - vom 1. Jänner bis Ende Feber •.•••• ; ••.••• 
b - yom 1. März bis 31. Mai •••••••••.••..•••. ·· 
c - vom 1. Juni bis 31. Juli ••••••••••••••••• 
d - vom 1. August bi s 15. August ............ . 
e - vom 16. August bis 31. Oktober •••••••..•• 
f - vom 1. November bis 30. November ••••••••• 
g - vom 1. Dezember bis 31. Dezember •.• ; ••••• 

2 - r'!ostbi rnen: 
a - vom 1. Jänner bis 31. Juli •••••••••••••.• ' 
b - vom 1. August bis 30. November ..•••.••••• 

'c - vom 1. Dezember bis 31. Dezember •••.••.•• 
3 sonstige: 

a -vom' 1. Jänner bis Ende Feber ........... .. 
b - vom 1. März bis 31. Mai ................. . 
c - vom 1 • Juni bis 31. Ju 1 i ••.••.••••••••.•• 
d - vom 1. August bis 15. August •.•••••.••••• 
e - vom 16. August bis 31. Oktober .• ; .••••••. 
f - vom 1. November bis 30. November •••.•••.• 
g - 'vom 1. Dezember bis 31. Dezember ......... 

B - Quitten: 1) 
1 - feines Tafelobst . . .......................... 
2 - sonstige ................................... .. 

f1arillen, Kirschen (einschließlich Weichseln), 
Pfirsiche (einschlie~lich Nektarinen und Brugnolen), 
Pflaumen, Zwetschken und Schlehen, frisch: 
- Marillen: 

A - vom.1. September bis 31. Mai ••• : ..•...••••••••••• 
B - vom 1. Juni bis 30. Juni ......................... . 
C - vom 1. Juli bis 15. Juli ••••••••••••••••••••••••• 
D - vom 16. Juli bis 31; Juli.· ....................... .. 
E - vom 1. August bi s 15. August: .................. .. 
F - vom 16. August bis 31. August ................... . 

- Kirschen (einschließlich Weichseln): 
A - Weichseln: 

- vom 16. August bis 15. Juli .••.•••••••••••.•. 
2 - vom 16. Juli bis ',15. August ... , ........... .. 

Zollsatz in 'des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
10,-

frei 
40,-
110, -
40,-

frei 
frei 
frei 
50,-
50,-
50,-
20,-

frei 
50,-
20,-

frei 
frei 
frei 
50, -
50,-
50,-

. ' 20,-

frei 
frei 

frei 
frei 
30,-
90,-
90,-
20, -

frei 
70,-

"-
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0810 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - andere: 
1 - vom 1. August bi s 30. Apri 1. .......... ; ..... . 

2 - vom 1. Mai bi s 25. Mai.-..................... . 
3 - vom 26. Mai bis 15. Juni ...••.•••••.•.••••.• 
4 - vom 16. Juni bis 15. Juli ........... ; ...... .. 

5 - vom 16·. Juli bis 31. Juli .................. . 
- Pfirsiche (einschlieBlich Nektarinen und Br\J9nolen): 

A - vom 1. Oktober bis 31-. Mai ..................... .. 
B - vom 1. Juni bi·s 1"5. Jul i ........................... . 
C - vom 16. Jul ibis 15. September ... -.............. .. 

I 

D - vom 16. September bis 30. September •• _ ••••••••••• 
- Pflaumen, Zwetschken und Schlehen: 

A - Pflaumen und Zwetschken: 
1 - vom 1. November bis 31 • Mai .••••••• ; •••••••••. 
2 - vom 1. Juni bis 31. Juli .... ; ............... . 
3 - vom 1. August bi s 31. August ................ . 
4 - vom 1. September bi s 15. September: .••••••••• 
5 - vom 16. September bis 15~ Oktober •• · •••••••••. 
6 - vom 16. Oktober bis 31. Oktober ............. .. 

B - Schlehen •••••• ; •••••••••• ~ ••.•• ;.;. ••••••••• ; •••••• 

Andere FrDchte, friich: 
- Erdbeeren: 

A - vom 1. Aug'ust bi s 30. Apri L .................... . 

B - vom 1. Mai bi s 31. Mal ••••••••••.•.••••..••••••• 
C - vom 1. Juni bis 15. Juni ....................... . 
D - vom 16. Juni bis 15. Juli ...................... .. 
E - vom 16. Juli bis 31. Juli ...................... .. 

- Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und Loganbeeren •••• 
- schwarze, weiße oder rote Joh~nnisbeefen und Stachel~-

beeren •••••••••••••.••••.•.•.••••••••.•••••••..••••• 
- Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere FrDchte der 

Gattung Vaccinium: 
A - Preiselbeeren .................... ; ............. . 
B - andere ••••••••••••••• ;. ••••••••••••••••••••• ; •••• 

- andere: 
A - Steinobst (ausgenommen solches der Nr. 0809) ••••• 
B - andere Beeren •.•.•••••••••••.•••••••.••••.••••••• 
C - KakifrDchte (Diospyrus Kaki L;) •••.• : ••.••.••••• ~ 
D - andere •••••••••••• -; •.•• ; ••••.••.•..•• ;. .• : •••••••• 

0811 -- Früchte (auch im Wasserdampf oder·Wasser gekocht), ge
froren, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 
SDßungsmitteln: 

10 - Erdbeeren: 
A - mit Zusatz von Zucker oder anderen SDßungsmit-

te 1 n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

B - andere ••••••••••••••.•••••••••••••••• ~ ••.•••••••• 
20 - Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, 

schwarze, weiße oder rote Johannisbeeren unr 
Stachelbeeren: 
A - mit Zusatz von Zucker oder anderen SGBungsmit-~ 

te In •.•••••••••..••••••••••••.•••••.••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wert~s ode.f in .. 

53 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
40,-

·80,-
30,-

frei 
frei 
90,-
40,-

frei 
frei 
25,-
25,-
35,-
20,-
10, -

frei 
frei 
40,-

70,-
30,-

20,-

20,-

10, -
20-,-

10, -
20,-
10,-
10, -

25 'I(, 

25 'I(, 

25 \ 
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54 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - ande.re: 
1 - Brombeeren .....•..•.••.... , •................. 
2 - sonstige .•..•......•.•.... ; .•.•..•....••.. · ... 

90 - andere: , , 
A - mit Zusatz von Zucker oder anderen SüBungsmit-

teln •••...••...•.••.••••.••...•..•......••.•..... o. 

B - andere: 
- Bickbeeren, Blaubeeren, Multbeeren, Moos

beeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren ••••••• 
2 - Datteln ...................................... . 
3 - sonstige .••••......•••••.•..•..••••.••.•..••.. 

0812 Früchte, vorübergehend haltbar gemacht (z. B. durch 
gasf5rmiges Schwefeldioxid, ·in Salzlake, schwefeliger 
Säure oder anderen Konservierungsmitteln), in diesem 

10 
20 
90 

0813 --

10 

Zustand für d~n unmi~telbaren Genuß nicht geeignet: 
- Kirschen (einschließlich Weichseln) ................. . 
- Erdbeeren ••••••••••..••••••••••..••••••••.•••••••.•• 
- andere 

Früchte, getrocknet, ausgenommen solche der Nummern 
0801 bis 0806; Mischungen von getrockneten Früchten 
oder von Scha 1 enfrüchten di eses ::apite 1 s: 
- Mari 11 en: 

A - ungebleicht •.•••••..••.•.••....••. ~ ••••••. ; •..•.• 
B - andere ••••.••...••.••.•••...•..•.••..•.•.••.••••. 

20 - Pflaumen und Zwetschken: 

30 

40 

A - unverpackt ............................. · ••.••••.•.. 
B - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von: 
1 - weniger als 10 kg •..•....•..•....••••••••.••. 
2 - 10 kg oder mehr, aber weniger als 80 kg •••••• 
3 - 80 kg oder mehr .. , ..•..••.•••••••.•..•.•...•.. 

- Äpfel: . 
A - ungebleicht ••.....•••..•..••••.•..•..•..•. ~ ...•.. 
B - andere ••••••••••••....•..••.••••••••••.•.••.•...• 

- andere Früchte: 
A - ungebleicht ••••.•..••••••••••••.••.•••••••..•..•. 
B - andere ••••••••.••.•..••••.•..•.••.•••••.•..•••.•. 

50 ~ Mischungen von getrockneten Früchten ode~ Schalen-

0814 00 

früchten dieses ~apitels ••••••.••••••••.••••..•.•... 

Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen (einschließlich 
Wassermelonen), frisch, gefroren, getrocknet oder vor
übergehend haltbar gemacht, i,n Salzlake, schwefeliger 
Säure oder anderen ~onservierungsmitteln 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für l00kg 

/ 

25 9. 

25 % 
25 % 
25 % 

frei 
frei 
frei 

20 9(, 

20 " 

frei 

10 % 

frei 
frei 

20 9(, 

20 % 

20 'I(, 

20 % 

15 % 

10 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)54 von 563

www.parlament.gv.at



8 der Beilagen 

Kapitel 9 

Kaffee, Tee, Mate und Ge~ürze 

55 

Anmerkungen 
1 - Mischuhgen von Waren der Numern 0904 bis 0910 sind wie folgt zu tarifieren: 

a - Mischungen von Waren derselben Nummer bleiben in dieser Nummer; 
b - Mischungen von Waren verschiedener Nunmern sind in die Nummer 0910 einzureihen. 

Waren der Nummern 0904 bis 0910 (einschließlich der unter a und' bangeführten 
Mischungen), die mit anderen Stoffen versetzt sind, verbleiben in diesem Kapi
tel, wenn derartige Mischungen den wesentlichen Charakter von Waren dieser 
Nummern beibehalten haben; andernfalls sind diese Mischungen vom Kapitel 9 
ausgeschlossen, z. B. zusammengesetzte Würzmittel der Nummer 2103. 

2 - Ausgenommen von diesem, Kapitel sind Kubebenpfeffer (Piper cubeba) und andere Waren 
der Nummer 1211. 

TARIF 
Hr.fUHr. 

0901 --

(10) 
11 
12 

(20) 

Warenbezeichnung 

Kaffee, auch geröstet ode'r entkoffei ni ert; Kaffeescha
len und Kaffeehäutchenj' Kaffee-Ersatz mit beliebigem 
Gehalt an Kaffee: ' 
- Kaffee, nicht gerestet: 
- - nicht entkoffeiniert ••••••••••••••••••••••• ~~ .•••••• 
- - entkoffeiniert •••••.••••••••.•••••••••..•.••.•••••. 
- Kaffee, geröstet: 

21 - - nicHt entkoffeiniert: 

0902 

A - in unmittelbaren UmschlieRungen mit einem In-
ha 1 t von 5 kg oder weni ger .................... . 

B - anderer ........................................ . 

22 entkoffeiniert: 

30 

A - in unmittelbaren Umschließungen mi~ einem 1n
halt von 5 kg oder weniger~ ••••••••.••••••••••• 

B - anderer; ••••••••••••••••••••••••••••.•••• ~ ••••• 
- Kaffeeschalen und Kaffeehäutchen: 

A - nicht geröstet •••••• ~; •••••••• ~ •••••••••••••••••• 
B - geröstet: 

1 - in unmit,te1baren Umschließungen mit einem 'In-. 
halt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• ~ •.•• 
40 - Kaffee-Ersatz mit Kaffee: 

10 

20 

A - i.n unmi tte 1 ba ren Umsch 1 i eßungen mit ei nem I nha 1 t 
von 5 kg oder weniger ............................ . 

B - anderer ••••••••.••.••••••••.••••••.••.•••••••.••. 

Tee: 
- grüner Tee (nicht fermentiert), in unmittelbaren Um

~ch1ießungen mit einem Inhalt von 3 kg oder weniger: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 1nha1t 

von 3 kg oder weniger, aber mehr a1s'1 kg •••••••• 
B - anderer •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- anderer grüner Tee (nicht fermenti'ert) .............. . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

1400, -
1400, -

3185,-
2450,-

3185,-
2450,-

1400, -

3185,::' 
2450,'-

3185,-
2450,-

3500,-
4550,-
3500,-
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56 

TARIF 

Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

30 - schwarzer Tee (fermentiert) und teilweise fermen-
tierter Tee, in un~ittelbaren Umschließu~gen mit 
einem Inhalt von 3 kg oder weniger: 
A - in unmittelbaren Umsch)ießungen mit einem Inhalt 

von 3 kg oder. weniger, aber mehr als lkg •••••••• 
B - anderer •.•.••.•.••• ~; •• ~ •••••••• ~ •••••.•••••• ~~ ••••••• 

40 - anderer schwa rZ.er Tee ( ferment; ert) und anderer teil-
weise fermentierterJee"'~"""' ••••••••••••••••• ~r_ 

0903 00 Mate: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von 1. kg .oder. wen; ger ................................ . 
B - anders •••••• ., •••••••••••••••••••••••••••• -•••••••••• 

0904 Pfeffer der Gattung Piper; Früchte der Gattung Capsicum 
oder der Gattung Pimenta, getrocknet, gestoßen, zer
rieben oder in Pulverform: 

(10) - Pfeffer: 
11 weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 

A - in tirimittelb~~en Umschl'ieBungen mit einem lri-
. ha I t von 1 k9. ode.r wen i.ger" ." • " .... " ......... ". 

B - anderer.,. ...•....• '.' .......... -.!' o. ,_. '.' ...•..••...... ,e. 

12 gestoBen, zerrieben oder in Pulverform: 
A - in unmittelbaren UmschlieBungen mit einem.ln-

halt von 1 kg oder weniger ......................... . 
B - anderer •••••••••••••••••••••••••••••••••.••• ~ •• ~. 

20 - Früchte der Gattung Capsicum oder der Gattung Pimenta, 

0905 00 

getrocknet oder gestoBen, zerrieben oder in. Pulver~ 
form: 
A - Früchte der Gattung Capsicum: 

1 - Süßer Papri ka ................................ .. 
2 - sonstige: 

a - .ganz~ Früchte,!" • ..,~ ~ •..•.•.•.•.•..•.••.•• ~ •••••.. ~ •• 

b - andere: 
- in ~nmittelbaren UmschlieRungen mit 

einem Inhalt von 1 kg oder weniger ••• 
2 - sonstige ....................... : •• " •••••• 

'8 - Früchte der Gattung Pimenta: 
1 - ganze Früchte: 

a _. in unmitte.lbaren .Umschließungen mit einem 
I~halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••• 

b - andere ........................................ ...... ' ................. .. 

2 - ge&toBen, zerrieben oder in Pulverf?rm: 

Vani lle: 

a - in unmi tte I baten. Um&ch li eBungen mi t ei nem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ••••••••••••• 

b - andere ................................................................... .. 

p, - weder gestoßen, zerrieben noch .in Pulverform: 
- in unmit.te I baren, Umsch 1i eBungen mit ei nem I n-

haI t von 1 kg oder wenig.er ........... '.' ....... .. 
2 - sonstige •••••• ~.~ ••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100kg 

3500,-
4:;50,-

.3500,-

30 \. 
20 96 

2700, -
1800, -

4050,-
2700,-

, 

10 " 

frei 

22,5 " .' 
15 96 

3150,-
2100,-

4725,-
3150,-

4725,-
3150,-
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"tARIF 
Nr./lJ!IIr. 

0906 
10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung .' 

B - ges~oBen, zerrieben oder in Pulverform: 
1 in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt'von 1 kg oder weniger.~ •••••••••••••••.••• 
2 - sons,tige •••••••••••••••••••• tI '"I •• ' •••••••••• "1 •• __ 

Zimt und Zimtblüten: 
- weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 

A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 
v~n 1 k~ oder weni·~~r •• ~· •••• · ••• · •• ~~~.· •• ~ ••• ~ ••••• 

B - ?!nders ••••••••• ~ •••• ,", ,,0, '"I '., ••• :.;, •••••••••.•.•••••• 

20 - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 
A - in unmittelbaren UmschlieRungen mit einem Inhalt 

von 1 kg oder wenider •••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0907 00 Cewürznelken (Mutternelken, Knospen und Stieie): 

0908 

A - weder gestoBen, zerrieben noch in Pulverform: 
1 - in unmittel baren Umsch li eBungen mi t' ei nem I n

halt von 1 kg oder weniger· ••••••••••• ; .•.•••••••• 
2 - sonstige •• ; ••••••••••••••• -~ ••• ~ •••••••••••• · •••• 

B - gestoBen,zerri'eben oder ··in Pul verform:' 
1 - in unmittelbar.en Umschließungen mit einem·ln-· 

halt von 1 kg oder weniger;; ...... ,.· ••••••••••••• 
2 - sonstige •••• "",." ,"; •••• ,", '",. ': •• ,', •••••••••••••••• 

Muskatnüsse, Muskatblüten, Amomen und Kardamomen: 
- Muskatnüsse: 

A - weder gestoBen, zerrieben noch in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mite'inem In-

halt von 1 kg oder' weniger .................... . 
2 - sons t i ge ,-' ••••••••• ~' ••••.•.••••••••. "" ••••• " ••••••• 

B - gestoBen, zerrieben'oder in Pulverform: 
1 - in unmittelbarenUmschlieBungen mit einem In

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 
2 - sonst; ge ••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••• 

20 - Muskatblüten: 
A - weder gestoBen, zerrieben noch in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren UmschlieBungen mit einem In
halt von 1 kg oder weniger •. i •••••••••••••••• 

2 - sonstige •• ~ •• ~· ••••• ;.·~ •••• ~ •••••••••••••••••• 
B - gestoBen, zerrieben oder in Pulvdrform: 

1 - in unmittelbaren UmschlieBungen mit einem' In-
halt von 1 kg oder weniger' .................. . 

2 - sonsti~~ •••••••••••••• ·: ••••• ~ ••• ~ •••••••••••• 
30 - Amomen und Kardamomen: 

A - Amomen: 
1 - weder gestoBen, zerrieben noch in Pulve~form:, 

a - in unmittelbaren UmschlieBungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ••••••••••••• 

b' -' anders •• ' •••••••••• : •••••••• ~ ••••••••••••• '. 

Zollsatz in ,. des 
Wertes oder in. 

57 

Schilling für 100 kg 

7050,-
4700,-

1500, -
1000, -

2250, -
1500,-

3150,-
2100,-

'4725,-
3150,-

4725,-
3150,-

7050,-
4700;-

.4725,-
3150,-

7050,-
4700,-

4725,· 
3150,-
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58 

TARIF 
Nr./UNr. 

0909 

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

2 - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 1 kg oder weniger ••••••••••••• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Kardamomen: 
1 - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ............ . 

b - anders .................... ' ••••••••••••••• " 
2 - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder ~eniger ••••• i ••••••• 

b - anders ......... e' •••••••••• • "1 ............... . 

Anis, Sternanis, Fenchelsaat, Koriander, Kreuzkümmel, 
Kümmel und Wacholderbeeren: 
- Anis und Sternanis: 

A - Anis: 
1 - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 

a - in unmittelbaren Umschl i-eßungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ••••••••••••• 

~ - anders ••••••••.••••••••••••• ~ ••••••••••••• 
2 - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 

a - in. unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger •••••••••.••• ~ 

b - anders ................................... . 

B - Sternani::;: 
1 - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ••••••• ~ ••••• 

b - anders, •••••••••• · •••• ~ ••••••••• ~ ••••••••• 
2 - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ••••••••••••• 

b - anders •••••• ~ •••• ~ ••••••••••• ~ •••••• ~ •••• 
20 - Koriander: 

A - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In-. 

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ................................... .. 

B - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In-

halt von t kg oder weniger .................. . 
z - sonstige •• ~ ••••• · •••••••••••••••••••••••• ~ •••• 

30 - KreuikÜffimel: 
A - weder gestoßen, zerrieben. noch in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In.
halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• · 

2 - sonstige ••••••••• ", ••• ;. ••••••••.•••••••.••.••• 
B - gestoBen~ ·zerriebeh oder in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In
halt von 1 kg oder weriiger ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••• ~ •••.•••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

7050,-
4700,-

4725,-
3150,-

7050,-
4700,-

7,5 \ 
5 % 

15 \ 
10 \ 

2250,-
1500, -

7,5 \ 
5 % 

15 " 
10 \ 

7,5 \ 
5 \ 

15 \ 

10 " 

t 
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8 der Beilagen S9 

Zollsatz in , des 
TARIF 

Mr.IUNr. 
Warenbezeichnung Wertes oder in 

0910 

40 Kümmel: 
A - weder gestoBen, zerrieben noch i~ Pulverform: 

- in unmittelbaren Umschließungen mit. einem In
halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••.•••••• 

2 - sonstige •••••.••••••••••••••.•••••••••••••••• 
8 - gestoBen, zerrieben oder in Pulverform: 

1 in unmittelbaren Umschließungen mit einem In
halt von 1 kg oder weniger •••••••••••••••••• ~ 

2 - sonstige •••••••••.••••••••••••••••. ~ ••••••••• 
50 - Fenchelsaat und Wacholderbeeren: 

10 

20 

A - weder ·ge~toBen, zerrieben noch in Pulverform: 
1 - in unmi ttel baren Umschli eBungen mit ei nern I n

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••.••• N •••• 

2 - sonstige ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ 
8 - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In
halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige, ............................ " .................... .. 

Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry, 
und andere Gewürze: 
- Ingwer: 

A - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In-

halt von 1 kg oder weniger ............... : ••• 
2 - sonstige .................................................... . 

B - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ............... "' .................................. . 

Safran: 
A - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren Umschliäßungen mit einem In
halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 

--2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - gestoBen, zerrieben oder in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In
halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••.••••••• ~ ••• 
30 - Kurkuma: 

A -in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 
von 1 kg' oder wen; ger ........................... , .• , 

B - anders •• , ••••••• , ••••• " ••••••• , .••••••• , •• , •••••••• 

40 - Thymian; Lorbeerblätter: 
A - weder gestoBen, zerrieben noch in Pulverform: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In-
haI t von 1 kg oder weni.Qer .......... : ....... . 

2 - sonstige ..................................... . 
B - gestoßen, zerrieben oder in Pulverforrn: 

, 1 - in unmitte1baren UmschlieBungen mit einem In
halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ..•..................•......•.... · .••. 

Schilling für 100 kg 

7,5 % 
5 % 

15 % 

10 \ 

7,5 \ 
5 % 

15 \ 
10 \ 

3900,-
2600,-

5850,-
3900,-

4725,-
3150,-

7050,-
4700,-

7050,-
4700,-

22,S \ 
15 \ 

45 % 
30 \ 
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\ 

60 

TARIF 
Nr./Utlr~ 

8 der Beilagen 

Wa'renbezefchnung 

50 - Curry: 
A - in unmittel baren Umschl i ellungenmit ei nem I nha 1 t 

von f kg oder weniger ........................ ; ••• 
B - anders ••.••••••••••••.•••.••••••••••••• ~ •• ~. I· •••• , 

(90). -andere Gewürze: 
,91 - - Mischungen, wie sie in der Anmerkung 1 b zu diesem 

99 

Kapitel beschrieben sind: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 1 kg oder weniger •••••••••••••••••• :.i 
B - andere ••..••••••• -.: •• ,-•••••• " .................... . 
sonstige: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••.•••• •...•••••••• ' •••••• 1.1 ••••• 1.1 .-•• 1.1 •• 

, . 

Zollsatz in 'des 
Wertes oder in 

Schilling für 100kg 

" 7050,-
4700,-

7050,-
4700,-

7050,-
4700,-
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 10 

Getreide 

61 

1 - a - ,Die Nummern dieses Kapitels umfassen nur Waren, die als Getreidekörner, auch in 
Ähren, auf Kolben, oder auf dem Halm vorliegen. 

b - Dieses Kapitel umfaBt weder geschälte noch in anderer Weise bearbeitete Ge
treidekörner. Jedoch bleibt geschälter, geschliffener, polierter, glasierter, 
gedempfter (parboiled), konvertierter oder gebrochener Reis in der Nummer 1006. 

2 - Ausgenommen von der Nummer 1005 ist Zuckermai s (Kap. 7).,' ' 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - Der Ausdruck "Hartweizen" umfaBt Weizen der Art Triticum durum und Hybridsorten 

davon, die die gleiche Chromosomenanzahl(28) wie 'Triticum durum aufweisen. 

Nationale Anmerkungen 
1 - Bei den Unternummern 1001 90 A, 1002 00 A, 1003 00 A, 1004 00 A, 1005 90 A und 

1008 90 A1 gilt als "Futtergetreide" Getreide, ,das gegen eine Bestätigung des 
Bundesmi ni sters für Land- und Forstwi rtschaft aussch 1i eßI; ch für Fütterungszwecke 
verwendet wird. 

2 - Bei'der Unternummer 100590 B gilt als "Mahlmais" Mais, der gegen Bestätigung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft nach Vermahlung zu Grieß oder Mehl 
unmittelbar für Koch- oder Backzwecke verwendet wird. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

1001 Weizen und Mengkorn:, 
10 - Ha rtwei zen •••••••• • ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

1002 00 

1003 00 

1004 00 

A - Futterweizen und Futtermengkorn •••••••••••.•••••• 
B - anderer •• 0 ••• I_I ••••••••••••••••••••••••••••• ,. •••• 

Roggen: 
A - Futterroggen •••.•••••••••••••••••••..•••••••••••••• 
B - anderer ••••••••••••••• : .•••••.••••.•.•.••••••.•••.•. 

Gerste: 
A - Futtergerste •••••••••.••••••••••.••••••.••••••••••• 
B - andere •••••••••• · ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• · •• 

Hafer: 
A - Futterhafer •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anderer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg , 

68,-

68,-
68,-

62,-
62,-

53,-
62,-

'53, ~ 
53,-
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TARIF 
Nr.JUNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

1005 Mais: 

1006 

10 
90 

10 
20 
30 

40 

1007 00 

- Saatrnai s ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
anderer: 
A - Futtermais •••••••••••••.•.••••••••.••.••••••••••• 
B - Mahlmais ........... '11 ............................... 0 • • " •••••••••• 

c - anderer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ~ •• 

Reis: 
- ungesch5lter Reis (Paddy oder Rohreis) ••••••••••••••• 
- geschälter Reis (Braunreis) •••••••••••••••••••••••••• 
- halb oder gänzlich geschliffener Reis, auch poliert 

oder glasiert ............................... , ... ',' .... .. 
-' gebro,chener Rei s: 

A - m; t ei nern Antei 1 an gebrochenen Körnern, von 
20 Gewichtsprozent oder mehr ••••••••••••••••••••• 

B - anderer ..•.••.•••••.••••••••••••.•••••.••••••••.• 

Korn-Sorghum ....................................... ,. ........... . 

1008 Buchweizen, andere Hirse, Kanariensaat; anderes 
Getreide: 

10 
20 
30 

- Buchwei zen .......... • " ...... '.' ..... ~ ....................... . 

- H i r se ....... I .............. • ' ••• ~ ......................... . 

- Kanariensaat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
90 - anderes Getreide: 

A - Triticale: 
1 ~ Futtertriticale ••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
2. - andere ••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - anderes .•..••••.••••••••••••••.•••••..•••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

53," 

53," 
53,-
53,-

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

10, .. 

10,-
10, -
10,-

10, -
10, -
10, -
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 11 

Müll.ereierzeugnisse; Malz; Stärke; Inulin; Weizenkleber 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - geröstetes Malz, als Kaffee-Ersatz aufgemacht (Nr. 0901 oder 2101); 
b - zubereitete Mehle, Grieße und Stärken der Nummer 1901; 
c - Corn Fl akes ,und andere Waren der Nummer 1904; 
d - Gemüse, zubereitet oder haltbar gemacht, der Nummer 2001, 2004 oder 2005; 
e - pharmazeutische Erzeugnisse (Kap. 30); 

63 

f - Stärken, die den Charakter von Parfümerie-, Kosmetik- oder Toilettezuberei
tungen haben (Kap. 33). 

2 -,A - Müllereier~eugnisse aus den in der nachstehenden übersicht genannten Getreide
arten gehören in dieses Kapitel, ,wenn sie in der Trockensubstanz ge.wichtsrri~Big 
aufweisen: 
a - einen Stärkegehalt (bestimmt nach dem modifizierten polarimetrischen 

Ewers-Verfahren) ,- der den in der Spalte 2 angegebenen Wert übersteigt,und 
b - einen Aschegehalt (abzUglieh allenfalls zugesetzte~ mineralischer Stoffe), 

der den in der Spalte 3 angegebenen Wert nicht übersteigt. 
Müllereierzeugnisse, die diese~ Bedingungen nicht entsprechen, geh5ren in die 
Nummer 2302. 

B - Die auf Crund der vorstehenden Bestimmungen in dieses Kapitel gehörenden Mül
lereierzeugnfsse sind in die Nummer 1101 oder 1102 einzureihen, wenn der Durch
gang durch ein gewebtes Sieb mit Metalldrahtbespannung und einer lichten 
MaschenweHe gemäß Spalte 4. oder 5 gewichtsmäßig nicht kleiner ist als der für 
die jeweilige Cetreideart angegebene Wert. Anderenfall,s sind sie in die Nummer 
1103 oder 1104 einzureihen. 

Durchgang durch ein -
Sieb mit einer lich-
ten Maschenweite von 
315 Mikro- 500 Mikro-

/ 

Cetreide- Stärke- Asche- meter meter, 
art gehalt gehalt (Mikron) (Mikron) 
(1) ( 2) (3) (4) (5) 

Weizen und 
Roggen •••••• 45 \ 2.5 % 80 \ -

Gerste ._ •••• 45 \ 3 % 80 \ -
Hafer ••••••• 45 % 5 \ 80 \ -

Mais und 
Korn-Sorghum 45 % 2 % - 90 % 

Rei s ' •• ...... 45 % 1.6\ 80 % -
Buchweizen •• 45 % 4 % 80 % -
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64 8 der Beilagen 

3 - Bei der Nummer 1103 gelten als Crütze und Grieß durch' Zerkleinerung von Getreide
körnern erhaltene Waren, bei denen im Fall von: 
a - Maiserzeugnissen der Durchgang durch ein gewebtes Sieb mit Metalldrahtbespan

nung und ei ner 1 i chten Maschenwei te von.' 2 mm mi ndestens 95 Gewi chtsprozent 
beträgt; 

b - anderen Getreideer-zeugnissen der Durchgang durch ein gewebtes Sieb mit Metall
dr~htbespannung und ei ner 1 i c,hten Maschenwei te von 1,25 mm mi ndestens 95 Ge
wichtsprozent beträgt. 

Fußnote 

1 ) 
Bei einem Zoll wert unter S 650,- je 100 kg erhöht sich der Mindestzol1satz um die 
Differenz zwischen S 650,- und dem Zollwert von 100 kg. 

tARIF 
Nr./lJNr. 

1101 00 

1102 --
10 

Warenbezefchnung 

Mehl aus' Weizen oder Mengkorn: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von 5 kg oder weniger ••••••••••• ~ ••••• ~ ••• · •••••• ~ •• 

B - andere •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 

Mehl aus anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn: 
- Roggenmehl : 

A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 
von 5 kg öder wen-; ger •••••••••••••.•••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••• ~ ••••• ~ ••••••••• · •••• 

20 - Maismehl :. 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von 5 kg oder weniger •••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere •••••• ~ ••••• ~ ••••••••••••.••••••••••••••• -••• 

30' - Reismehl: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

·von 5 kg oder weniger.· ••••••••••••••••••••••.••••• 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 

Zollsatz in 'des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

44 \ 
min 

200,-
38 \ 

min 
170, -

" 

44 \ 
min 

200,-
38 \ 
min 

170,-

44 % 

min 
, 200,-

38 % 
min 

170,-

44\ 
'mi n 

200,-
38 \ 

min 
170,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

90 - andere: 

11 03 -
(10) 

11 

A - Gerstenmehl : 
1 - in unmittelbaren UmschlieSungen mit einem 

Inhalt von S kg oder weniger ••••••••••••••••• 

2 - sonstige ......................................................... .. 

B - Triticalemehl: 
1 - in unmittelbaren UmschlieSungen mit einem 

Inhalt vonS kg oder weniger •• ~ ••••• i •••••••• 

2 - sonstige .... , .........•.•.....•....••..•...... 

C - andere: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg .oder weniger.~~~ ••••••••••••• 

2 - sonstige .......................... " .............................. . 

Grütze, GrieB und Pellets aus Getreide: 
- Grütze und GrieB: 
- .. aus Wei zen:. 

A - in unmittelbaren UmschlieBungen mit einem In
halt von S kg oder weniger ••••••••••••••••••••• 

B ~ andere ••••• ~ •••• ~ ••••••••••••••• ~ •••••• ~~ ••• ~ •• 

12 aus Hafer: 
A - in unmittelbaren UmschlieRungen mit einem ·In

hält von 5 kg oder weniger ••••••••• ~ ••• r ••••••• 

B - andere •••••••••••.•••.••••• ·.~ ••• ::~ •••••••••••••• 

13 aus Mais: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••••••••• 

B - andere ..................................................................... .. 

65 

Zollsatz in , des 
Wertes oder· f n 

Schilling für 100 kg 

44 % 
min 

200,-
38 % 
min 

170,-

44 '10 

min 
200, -
38 \ 
min 

170,-

44 % 
min 

200,-
38 % 
min 

170,-

44 'lo 

min 
200, -
38 % 
min 

170,-

44 % 
min 

200,-
38 % 
min 

170,-

44 % 

min 
200,-
38 % 
min 

170,-

5 
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66 I 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbeze;chnung 

14 aus Reis: 
A - in urmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19 aus sonstigem Getreide: 
A - aus Mengkorn, Ro~gen oder Triticale: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

B - andere: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - Pellets: 
21 - - aus We~zen ••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••• 

29 - - aus sonstigem Cetreide ••••••••••••••••••••••••••••• 

1104 Getreidekörner, anders bearbeitet (z. B. geschält, ge
quetscht, gewalzt, in Flocken oder Perlen, geschnitten 
oder geschrotet), ausgenommen Reis der Nummer 1006; 
Getreidekeime, ganz, gequetscht, gewalzt, in Flocken 
oder gemahlen: 

(10) - Körner, gequetscht, gewalzt oder in Flocken: 
11 - - aus Gerste: 

A - in unmittelbaren UmschiieBungen mit einem In
halt von 5 kg oder weniger ••••••••• L ••••••••••• 

B - andere •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz 1n ,des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

44 % 

min 
200,-
38 % 

min 
, 70,· 

44 % 
min 

200,-
38 % 
min 

170,· 

44 90 

min 
200,-
38 % 
min 

, 70,-

38 % 
min 

170,· 
38 % 

min 
170,-

44 \ 
min 

200,-
38 \ 
min 

170, -
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TARIF 
Nr./UHr. 

8 der Beilagen-

Warenbezeichnung 

12 aus Hafer: 
A - Haferflocken: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - s on s t ; ge,. ••••••••••••••• -••••••••••••• : ••••• 

B - andere: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sonstige .•.•••..•....... _ ••.•••.•.••••.••.•. 

19 aus sonstigem Getreide: 
A - aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais oder 

Triticale: 
, - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sons-tige •...•••••.••.•......•.•••• " •.•••••. 

B - aus anderem Getreide: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sonst; ge •..•..••..... ~ ........•......•.. " .. 

(20) Körner, anders bearbeitet (z. B. geschält, in Perlen, 
geschnitten oder geschrotet): 

21 - - aus Gerste: 
A - geschnitten oder geschrotet: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit eirem 
Inhalt von Skg oder weniger •••••••• ~ •••••• 

2 - sonstige ................................... . 

B - andere: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••••••••••••••••••••.•••• , ••• 

67 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

., .. 0_ ') 
,..t f '0 

min 

24°'1) 
32 % 

min 
210, -

44 % 
min 

- 200,-
38 % 
min 

170,-

200, -
38 % 
min 

170,-

44 % 
min 

200,-
38 % 

min 
170, -

44 % 
min 

200,-
38 % 
min 

170, -

44 9. 

min 
200,-
38 \ 
min 

170, -

A 

--------------- ----------- ------------ -. - ------
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68 8 der Beilagen ' 

TARIF 

NI' .JUNr. 
Warenbezeichnung 

22 aus Hafer: 
A • geschnitten oder geschrotet: 

I 

1 • in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5 kg oder weniger •••••••••••••• ; 

!2 - sonst; ge ..•.. _ .. _.1 ....... 1.1 ••••• "1 ••••••• I_I" • 

B . anderer: 
1 • in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sqnsti ge ... 0 ••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 

23 aus Mais: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••••••• ~. 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••• D •••••••• \ •••• 

29 aus sonstigem Getreide: 
A . aus Weizen, Mengkorn, Roggen oder Triticale: 

1 • in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
I nhal t von 5 kg oder weni ger" •••••••••••••• 

2 - sonstige •.••.••.•..••..•..•.........••...•. 

B . aus Korn~Sorghum oder Hirse, geschnitten oder 
geschrotet: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

2 - sQn$tige •••••••• ~ •••••••• ~ ••••••••••••••••• 

C . andere: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••.••••••••• 

2 - sonstige ••••••••• ~.~ ••••• ~ ••••••.••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

44 % 

min 
200,· 
38 % 

min 
170,-

44 % 

min 
200,-
38 % 
min 

170, . 

44 % 

min 
200,.., 
38 % 
min 

170,-

44 % 
min 

200,-
38 % 

min 
170, . 

44 % 
min 

200, -
38 % 

I'[lin 
170,-

44 9; 

min 
200,-

38 "" 
min 

170,-

~~' 
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TARIF 
Nr./l»Ir. 

8 der Beilagen 

Warenbezei chnung·. 

30 Getreidekeime, ganz, gequetscht, gewalzt, in Flocken 
oder gemahlen: 

1105 
10 
20 

1106 --

A - aus Weizen, Mengkorn, .Roggen, Mais oder 
Triticale, ganz, gequetscht, geWalzt, in Flocken 
oder gemahlen: 
1 - in unmittelbaren Um~chli~ßungen mit einem In

halt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••. 

B - andere: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In-

halt von 5 kg oder weniger ................. .. 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mehl, Grieß und Flocken aus Kartoffeln: 
Mehl und GrieB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Flocken •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mehl und Grieß aus getrockneten Hülsenfrüchten der 
Nummer 0713, aus Sagomark oder aus Wurzeln oder Knollen 
der Nummer 0714; Mehl, Grieß und Pulver, aus Waren des 
Kapitels B: 

10 - Mehl und Grieß aus getrockneten Hülsenfrüchten der 
NUrTlfTler 0713 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 Mehl und Grieß aus Sagomark oder aus Wurzeln oder 

1107 

30 

10 
20 

1108 --
(10) 

11 
12 
13 

14 
19 

20 

Knollen der Nummer 0714 •••••••••••••••••••••••• · •••••• 

- Mehl, GrieB und Pulver, aus Waren des Kapitels 8: 
A' - von Bananen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - von Schalen von Zitrusfrüchten ••••••••••••••••••• 
C - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Malz, auch geröstet: 
- nicht geröstet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- geröstet .0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·0 •• 

Stärken; I nul in: 
_. Stärken: 
- - Wei~enstärke ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Maisstärke ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

Kartoffelstärke ••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••• 

Maniokstärke (Cassava) ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige Stärken: 

A - Re; sstärke •••••••••••••• 9 •••••••• 0 •••••••••••••• 

B - andere ......................................... . 
. \ 

- lnulin •••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••• 

69 

lollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

44 % 
min 

200,-
38 % 
min 

170, -

44 % 
min 

200, -
38 % 
min 

170,-

27 % 
27 % 

80,-

10 % 

10 % 
10 % 
10 % 

130,-
142,-

280,-
165, -
235,-
140,-

140,-
140,-
140,-
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70 

TARIF 
Nr./UNr. 

1109 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

W,izenkleber, auch getrocknet •.•••••••••••••.••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling tür 100 kg 

245,-
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 12 

Olsaaten und ölhaltige Früchte; verschiedene Körner, 
Samen und Früchte; Pflanzen für industrielle, gewerb-· 

liche oder medizinische Zwecke; Stroh und Futter 

71 

1 - In die Nummer 1207 gehören unter anderem Palmnüsse und Palmkerne, Baumwollsamen, 
Rizinussamen, Sesamsamen, Senfsamen, Saflorsamen, Mohnsamen und Sheanüsse. Ausge
nommen von dieser Nummer sind Waren der Nummern 0801,0802 sowie Oliven (Kap. 7 
oder 20) • 

2 - Die Nummer 1208 umfaßt sowohl nicht entfettete als auch t~ilweise entfettete Mehle 
und GrieBe sowie ganz entfettete Mehle und Grieße, die mit ihrem arteigenem öl ganz 
oder tei lwei se wi ederaufgefettet. wurden. Ausgenof111Tlen von di eser Nummer si nd Rück
stände der Nummern 2304 bis 2306. 

~ 

3 - Bei der Nummer 1209 gelten Rübensamen, Kräutersamen, Kleesamen, Gras- und andere 
Wiesensamen, Zierblumensamen, Gemüsesamen, Obst- und Forstsämereien, Wickensamen 
(ausgenommen solche der Gattung Vicia faba) und Lupinensamen als "Samen, wie sie 
zur Aussaat verwendet. werden". 
Ausgenommen von dieser Nummer sind, auch wenn sie zur Aussaat bestimmt sind: 
a - Hülsenfrüchte oder Zuckermais (Kap. 7); 
b - Gewürze ·oder andere Waren des Kapitels 9; 
c - Getreide (Kap. 10); 
d - Waren der Nummern 1201 bi s 1207 oder 1211. 

4 - In die Nummer 1211 gehören unter anderem auch folgende Pflanzen und Teile davon: 
Basilikum, Borretsch, Ginseng, Ysop, Süßholz, Minzen aller Art, Rosmarin, Raute, 
Salbei und Wermut. 
Ausgenommen von der Nummer 1211 sind: 
a - Ph~rmazeutische Erzeugnisse des Kapitels 30; 
b - Parfümerie-, Kosmetik:- oder Toilettezubereitungen des Kapitels 33; 
c - Insekticide, Fungicide, Herbicide, Desinfektionsmittel oder ähnliche Erzeug

nisse der Nummer 3808. 
5 - Bei der Nummer 1212 umfaBt der Ausdruck Algen und Tange nicht: 

a - einzellige Mikroorganismen, tot, der Nummer 2102; 
b - Kulturen von Mikroorganismen der Nummer 3002; 
c - Düngemittel der Nummer 3101 oder 3105. 

Nationale Anmerkung 
1 - Waren des Kapitels 12, die entgegen den Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes BGB1. 

Nr. 234/1951, und der Suchtgiftverordnung BGBL Nr. 390/1979, jeweils in der gel
tenden ·Fassung, eingeführt werden, unterliegen einem Zollsatz von S 10.000,- für 
1 kg. Sonstige Bestimmungen über die Höhe der Zolls~tze finden keine Anwendung. 

TARIF 

Nr./UNr. 

1201 00 

Warenbezeichnung 

Sojabohnen, auch gebrochen oder geschrotet ••••••••••••• 

Zollsatz in 'des 
Wertes oder in 

Schi 11 i n9 für 100 kg 

frei 
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72 

TARIF 
Nr./~r. 

1202 --

. 8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Erdnüsse, .weder geröstet noch auf andere We; se hi tzebe~ 
ha~delt, auch geschält, gebrochen oder geschrotet: 

10 - in Schale •••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-20 - geschält, auch gebrochen oder geschrotet ••••••••••••• 

1203. 00 . Kop'ra. ~ ••• :., ••••••••••.•.•• -•• " •••••• : ••• ," •••• , ••••••• , .••••• 

1204 00 Leinsamen, auch gebrochen oder geschrotet •••••••••••••• 

1205 00 Raps- und Rübsensamen, auch. gebrochen·oder,geschrotet •• 

1206 .. 00.. Sonnenb]umenkerne, auch gebrochen oder geschrotet •••••• 

1207 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

(90 ) 
91 
92 
99 

1208 --

10 
90 

1209 --

(JO) 

Andere Öl saaten und ölhaltige Früchte, auch gebrochen 
oder geschrotet: 
- Palmnüsse und Palmkerne ••••••••••••• ~.i •••••••••••• w. 

- Baurnwo 11 samen •••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••• _,", ." 

- Rizinussamen ••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••••• ~~ 
- Sesamsamen •• ', ............ ~ ••••.•.•••• ", .-.-•.•••••••• ', •• '"'.·e ••• 

-·,.Se;nfsarnen •••••••••••• ' •••• ~-.' •••••••••••••• ·e ••• ", •••••. 1 ... 

- Saflorsamen ••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - Mohnsarnen ................. ' .......................... ' ..... " •. 

- - Sheanüsse •••• , ••• ''i .••••• -........... , ••••• -......... ., ••• ,. .• , •• 

sonstige: 
A - geschälte Kürbiskerne sowie sogenannte schalen~ 

los gewachsene Kürbi skerne ~ ••••••••• -••••••••.•• ~ 

B - andere ••••••••••••••• ~ •••••••• ~l ••••••••• ~ ••••• ~ 

Mehl und Grieß aus ölsaaten oder ölhaltigen Früchten, 
ausgenommen aus Senfsamen: 
- aus Sojabohnen •••• ' ••••••• ~ ...... ." ••••••• -••••.•.•••• ; ••.•• 

- andere ••• _ •• ' •••••• ' ••.•• -•• .- ...... ~ .......... -••••••.•••.•.•• .-, ••• \ 

Samen, Früchte und Sporen, wie sie zur Aussaat ver
wendet werden: 
-Rübensamen: 

_ 11 .. -. - ,." Zuckerrübensamen : 
A -in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von weniger als 100 g~ •••••• ~ ••••••••••••• 
B - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt.von 100 g oder mehr,a.ber wenig.er als 
200 g ••••••••••••••••••• ; ••••••••••• ' ••••••••••• 

C - andere ................................... •• .. •• ..... • 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

fl'ei 
-frei 
frei 

'_ frei 
10,
frei 

-11 0,

frei 

25 9(, 

min 
1000,
fret 

250,-
250, -

1300,-

1300,-
140, -
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TARIF 

Nr.luNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

19 sonstige: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In~· 

halt von weniger als 100 g .................... . 
B - in ummittelbaren UmschlieBungen'mit einem In

halt von mehr ~ls 100 .. g, aber weniger als 
200 g .• .......... . _ ............................ e ............ •• /_ .. e-. 

C - andere: 
1 - FutterrGbensamen ••••••••••••.•••..•••.••••• 
2 - sonstige •••••••.••••••••.•••••• ~ ••• · .......... . 

(20) . - Samen von Futterpfl anzen, ausgenommen Rübensamen : 
21 - - Luzernesamen: 

22 

A in unmittelbaren Umschließungen mit einem In-' 
halt'von weniger alsl00g· ••• ~ •••••• ; •. ; ••••••• ; 

B - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 1n'" 
halt von 100 g ode~ mehr,:aber weniger al~ 
200 g .... I_I ............... ,--., .............................. . 

C - andere .......................... I ................................ .. 

Kleesamen (Trifolium spp.): 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von weniger als 100 g ••••.••••••••••••• ; •• 
B - in unmitt.elbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von. 100 9 oder mehr, aber weniger 
als 200 g',I'" ..................... ~" •••• -'~'. 1·1 •• -•••••• 1.1 •. 

C - andere: 
1 - Rotklee ••.•••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~ ••• 
2 - sonstige ••••••••..•...•..••.••.•••••••.••••. i 

23 Schwingel samen: 
A - in unmittelbaren Umschließungenmft eine~ Inhalt· 

von weniger als 100 g .......................... . 
B - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 100 g oder .mehr, aber weniger 
als 200 g ••••.•••••••.••.••••••••••••••••••• ;~. 

C - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 

24 Wiesenrispengrassamen (Poa.pratensisL.): 
A - in unmittelbaren Umschließ.ungen mit einem Inhalt 

von weniger als 1DO g .••• ~ •••••••.•••••••••••.•• 
B - in unmittelbaren Ums.chließungen mit einem 

Inhalt von 100 9 oder mehr, aber weniger 
als 200 g ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

C - andere ..... . : ............ "~ "I ••••• : •••••••• '1 •••• : ••• ,'. ,-

25 Weidelgrassamen .(Lolium mu.ltiflorum Lam., La li um . 
perenne L.): 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von wenige.r als 100 g .............. -............ . 
B - in unmi.ttelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von.l00 g oder mehr, aber weniger 
als 200 g .. ~ ......•....• ' ..•....• ' ..•••• ,' .• " '"' .', • 

C - andere •••••••••••••••.•••••••••• · •• k ........ ' ••••• ·• 

26 Wiesenlieschgrassamen: 
A - in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von weniger als 100 g •••••••••••••••••••••••••• 
B - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 100 g oder mehr, aber weniger 
als 200 g ••••••••••••••••••••••• : •••• ~ ••••••••• 

C - andere •••••••••••••••••••• · •• · ••• · •••••••••••••••• 

73 
, 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in' 

Schilling für 100 kg 

1300, -

1300,-

140, -
70,-

1300,-

1300,-
210,-

1300,-

1300,-

210,-
140,-

1300, -

1300,-
70,-

1300, ... 

1300, -
70,-

1300,-

1300,-
70,-

1300,-

1300,-
70,": 
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74 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr.lUNr. 

Warenbezeichnung 

29 sonstige: 
A in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 

von weniger als 100 g •••••••••••••••••••••••••• 
B . in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 100 9 oder mehr, aber wenig1r 
als 200 g •••.••••••••.••••••••••••••••••••••••• 

C . andere: 
, - sonstige Crass~men •••••••••••••••••••• ~ ••• ·• 
2 . Wickensamen und Lupinensamen ••••••••••••••• 
3 - sonstige ••.••••••••••••••••••••••••••••.•.• 

30 • Samen von krautartigen Pfl anzen, die hauptsächl ich 
wegen ihrer Blüten kultiviert werden: 

A • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 
von weniger als 100 g ••••••••.••••••••••••••••• '. 

B • in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 100 g oder mehr, aber weniger 
als 200 g •••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••• 

C - andere ........................................... .. 
(90) . andere: 
91 Gemüsesamen: 

A in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 
von weniger als 100 g •••••••••••••.••••••••• ~ ••• 

B • in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 100 g oder mehr, aber weniger 
als 200 g •••.••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 

C . andere ••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 
99 sonstige: 

1210 •• 

10 

20 

A • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt 
von weniger als 100 g •••••••••••••••••••••••••• 

B . in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 100 9 oder mehr, aber weniger 
als 200 g ••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

C . andere: 
. Grassamen, nicht für Futterpflanzen •••••••• 

2 • Samen von Na~elbäumen, auch samenhaltige 
Zapfen ............................................................. . 

3 • sonstige .................................. . 

Ho~fen (Blütenzapfen), frisch oder getrocknet, auch 
gemahlen, pulverisiert oder in Form von Pellets; 
Hopfenmehl (Lupul in): 
. Hopfen (Blütenzapfen), weder gemahlen noch pulveri· 

siert, noch in Form von Pellets •••••••••••••••.•••••• 

. Hopfen (Blütenzapfen), gemahlen, pulverisiert oder 
in Form von Pellets; Hopfenmehl (Lupulin) ••••..•••• ~. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

1300,· 

1300, . 

70,· 
35,· 
35,· 

1300,· 

1300,· 
70,· 

1300,· 

1300,· 
70,·"-_ 

1300,· 

1300,· 

70,· 

70,· 
35,· 

300,· 
Rohge· 

wicht 

300,· 
Rohge
wicht 
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TARIF 
Nr./UNr. 

1211 --

10 
20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Pflanzen und Pflanzenteile (einschließlich Samen und 
Früchte), wie sie hauptsächlich zur Herstellung von 
Parfümeriewaren, für medizinische Zwecke oder für 
Insekticide, Fungieide oder ähnliche Waren verwendet 
werden, frisch oder getrocknet, auch zerschnitten, 
zerstoßen oder" pulverisiert: 
- SüBholzwurzeln ••.• , ................................... . 
- Ginsengwurzeln ••••••• ~ •••••••••.••••••••••••••••••• i •• 

90 - andere: 

1212 --

10 
20 

A - Lavendel •.•. '.1 ••••••••••••••• • " ••••••••••••••••••• 

B - Minzen, Salbei, Kamillenblüten, Lindenblüten, 
Holunderblüten und anderer Haustee •••••••••••••.• 

c - andere ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••.•••••••••• 

Johannisbrot, Algen und Tange, Zuckerrüben und Zucker
rohr, frisch oder getrocknet, auch gemahlen; Frucht
steine, Fruchtkerne und andere pflanzliche Waren (ein
schließlich nicht gerö~tete Zichorienwurzeln der 
Varietät Cichorium ;ntybus sativum), die hauptsächlich 
für di e menschli che Ernährung verwendet werden, ander
weitig weder genannt noch inbegriffen: 
- JOhannisbrot, einschließlich Johannisbrotkerne ••••••• 
- Algen und Tange ••.••• · ••.••••.••••••••••••••••..•.•••• 

30 - Steine und Kerne von Marillen, Pfirsichen und 
Pfl aumen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(90) - andere: 
91 - - Zuckerrüben: 

A - frisch .......•.........•...•..•..••.•.••.....•. 
B - getrocknet, auch gemahlen .••••••••••••••••••••• 

92 - - Zuckerrohr •••••..•.•••••••••••••••••.••.••••.•• , •••• 
99 sonstige: 

1213 00 

1214 --

10 

A - Zichorienwurzeln der Varietät Cichorium intybus 
sativum, getrocknet, auch geschnitten •••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

Cetreidestroh und Cetreidespreu, roh, auch gehäckselt, 
gemahlen, gepreßt oder in Form von Pellets: 
A - roh, auch. gehäckselt ••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, 
Luzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl, ~upinen, Wicken 
und ähnliches pflanzliches Futter, auch in Form von 
Pellets: 
- Luzernemehl und Luzernepellets ••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 
A - Heu, Klee, Lupinen oder Wicken ••••••••••••••••••• 
B - GrOnmaispflanzen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C - andere •••••• o •••••••••• ~ •••••• D ••••••••• D •••••••• 

75 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schill i ng für 100 kg 

frei 
frei' 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

10,
frei 
10, -

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
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76 8 der Beilagen 

Kapitel 13 

Schellack; Gummen, Harze und andere Pflanzensäfte 
und Pflanzenauszüge 

Anmerkung 
1 - Die Nurrmer 1302 umfaßt unter anderem Auszüge aus Süßholz, Pyrethrum, Hopfen und 

Aloe sowie Opium. 
Die Nummer umfaßt nicht: 
a - Süßholzauszüge mit einem Saccharosegehalt von mehr als 10 Gewichtsprozent oder 

als Zuckerware aufgemacht (Nr. 1704); 
b - Mal zextrakt (Nr. 1901); 
c - AuszUge aus Kaffee, Tee oder Mate (Nr. 2101);· 
d Pfl anzensäfte und Pfl anzenauszüge, di e al koho Ti sche Getränke; darste 11 en sowi e 

zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, wie sie fUr die He;ste1lung von 
Getränken verwendet werden (Kap. 22); 

e - natürlicher Campher, Glycyrrhizinund andere Waren der Nurrmern 2914 und 2938; 
f - Arzneiwaren der Nummer 3003 oder 3004 sowie Reagenzien zur Bestimmung von Blut

gruppen und Blutfaktoren (Nr. 3006); 
g - Gerb- oder Farbstoffauszüge {Nr~ 3201 oder 3203); 
h - etherische öle, ei nschl i eSli ch sogenannter· .Concretes ; und Abso1 ues, ferner 

Res i noi de sowie wässerige Destillate und wässerige Lösungen ethEiri sche r Öle 
(Kap. 33); 

i - Naturkautschuk , Ba 1 ata, Guttapercha; .Guayule, Chi cl e und ähnl i che natür 1i che 
Kautschukarten (Nr. 4001). 

Nationale Anmerkungen 
.1 - Die Nurrmer 1302 umfaBt nicht Pektinstoffe. Pektinate und Pektate,mit einem Zucker

zusatz, gerechnet als Invertzucker, von mehr als 90 Gewichtsprozent (Nr. 2106). 
2 - Waren des Kapi te 1 sn, di e entgegen den Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes , BGB 1. 

Nr. 234/1951 und der Suchtgiftverordnung , BGBL Nr. 390/l9>79, j ewe; 1 s inder gel
tenden Fassung, eingeführt werden, ,unterliegen einem Zollsatz von 5 10.000,- für 
1 kg. Sonstige Bestimmungen über die Höhe der Zollsätze finden keine Anwendung. 

TARIF 
Nr./UNr. 

1301 --

10 
20 

Warenbezeichnung 

Schellack; natürliche Gummen, Harze, Gurrmiharze und 
Balsame: 
- Sc~ell ack ••• ;.,-~ .••• ~ ••• " .................... -e ............. ~ ..... ' •• :. CI-' 

- Gummi a rabi eum: .............. s· ... ", ................... CI ..................... -, ...... i-

90 - andere: 
A - Rohharz (Harzbalsam, Terpentin) •• · ••••••••••••• ! •• 

8 - Harz, gemeines •••• ~ ••••••••••••• ·~ ••••••• · ••••• ·•· ••• 
C - andere ........................................... . 

Zo11satx in , des 
Wertes oder ,fn 

. Schilling tür 100 kg 

frei 
frei 

110,-
11 0,

,frei 
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TARIF 
Nr-./UNr-. 

1302 --

(10) 

11 

12 

13 

14 

19 

8 der Beililgen 

Warenbezeichnung 

Pflanzensäfte-und PflanzenauszUge; Pektinstoffe, 
Pektinate und Pektate; Agar-Agar und andere pflanz
liche Schleime und Verdickungsstoffe, auch modifiziert: 
- Pflanzensäfte und PflanzenauszUge: 
- - Opium: 

A - Pflanzensaft •• ~ ••••••••••••••••• · ••• ~ ••••••••••• 
B - Pfl·anzenauszug •••••••••••••••••••••••••••••.••• 
aus SUBholz: 
A - SUBholzsaft. eingedickt) ·roh, in Kisten einge

gossen oder in Stangeri •••••• ~ •••••• ~ ••••••.••••• 

B - andefe ••• · ••••••• ~ .••••••••••• ·•· ••••••••••••••• ~ •• 
- - aus Hopfen •••••••••• ~ ••••.•••••••••••••• ~ •• ~ •••••••• 
- - aus Pyrethrum oder aus den Wurzeln rot~nonhaltiger 

Pflanzen •••••••••••••••••• ~ ••• ~.: ••••••••• ·~ •••••••• 
sonstige: 
A - Pflanzensaft •••••••••••••• ' •••••••• ~.~ •••• ~ ••• -•• 
S" - Pfl anzen"auszug ••• 11 ............ '_I ................ . 

20 - Pektinstoffe, Pektinate und Pektate: 

(30) 

31 

32 

39 

A - mit einem Zuckerzusatz, gerechnet als Invert
zucker, von: 
1 - 20 Gewichtsprozent oder weniger •••••••••• ~ ••• 
2 - sonstige •••• ~· ••••••••••••••••••• ' ••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••• · ••••••••• ~ •••• ~ ••••••••••••• 

- pflanzliche Schleime und Verdickungsstoffe, auch 
modifiziert: 

- - Agar-Agar: 
A - modifiziert •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Schleime und Verdickungsstoffe aus Johannisbrot, 
Johannisbrotkernen oder Guarsamen,auch modi fi
ziert: 
A - modifiziert ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
sonstige: 
A - modifizi.rt ••.•••.••••••••••••••••••.••••••.••. 
'8 - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

77 

lo11satz in , des 
Wer-tes oder- in 

Schilling für- 100 kg 

frei 
15 % 

15 % 

15% 
15 % 

15% 

frei 
15 % 

25 % 
25 % 
25 % 

10 % 

frei 

frei 
frei 

10 '% 

frei 

'. 
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78 8 der Beilagen 

Kapitel 14 

Flechtstoffe und andere Waren pflanzlichen Ursprungs, 
anderwe.tig weder ge~annt noch inbegriffen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von d.esem Kap.tel und in den Abschn.tt XI e.nzureihen sind pflanzliche 

Stoffe und Fasern, die hauptsächlich zur Herstellung von Spinnstofferzeugn.ssen 
verwendet werden, beliebig bearbeitet, sowie andere pflanzliche Stoffe, die mit 
ROcksicht auf ihre ausschließliche Verwendung zur Herstellung von Spinnstoffen 
besonders bearbeitet wurden. 

2 - Di e Nummer 1401 umf aBt unter anderem auch Bambus (auch gespa 1 ten, inder Längsri ch
tung gesägt oder auf Längen zugeschnitten, an den Enden abgerundet, geble.cht, 
flarmlsicher gemacht, poliert oder gefärbt), Flechtweiden, Sch·ilf und dergleichen, 
gespalten, Stuhl rohr und Peddigrohr. Ausgenommen von dieser Nummer ist Holzspan 
(Nr. 4404). 

3 - Ausgenommen von der NUrmler 1402 ist Holzwolle (Nr. 4405). 
4 - Die Nummer 1403 umfaßt nicht Pinselköpfe und ähnli'che Waren zur Herstellung von 

Besen, BOrsten und Pinseln (Nr. 9603). 

Nationale Anmerkung 
1 - ~Iaren des Kapitels 14; die entgegen den Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes, BGB1. 

Nr. 234/1951 und der Suchtgiftverordnung, BGBI. Nr. 390/1979, jeweils in der gel
tenden Fassung, eingeführt werden, unterliegen einem Zollsatz von S 10.000,- fOr 
1 kg. Sonstige Bestimmungen über die Höhe der Zollsätze finden keine Anwendung. 

TARIF 
Nr./UNr. 

1401 --

io 
20 
90 

1402 --

Warenbezeichnung 

Pflanzliche Stoffe, die hauptsächlich zur Herstellung 
von Korb- und Flechtwaren 'verwendet werden (z. B. Bam
bus, Stuhl rohr und Peddigrohr, Schilf, Binsen, Flecht
weiden, Raffia, gereinigtes, gebleichtes oder gefärbtes 
Getreidestroh und Lindenbast): 
• Bambus •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• 

- Stuhlrohr und Peddigrohr •••.••••••••••••••••••••••••• 
- andere ............................................... . 

Pflanzliche Stoffe, ~ie hauptsächlich als FUll- oder 
Polsterungsmaterial verwendet werden (z. B. Kapok, 
Pflanzenhaar und Seegras), auch in Lagen, mit oder 
ohne Unterlage: 

10 - Kapok: 

(90) 
91 

A - mit Unterlage •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
Pflanzenhaar: 
A - mit Unterlage •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fur 100 kg 

frei 
frei 
frei 

25 9(, 

frei 

25 9(, 

frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)78 von 563

www.parlament.gv.at



8 ,der Beilagen 79 

Zollsatz in , des 
Warenbezeichnung Wertes oder in 

TARIF 
Nr./UNr. 

Schi 11 i og für 100 kg 

99 sonstige: 
A - mit Unterlage ••••••••••••••••••••• o ••••••••• ~.. 25 % 

1403 --

10 

B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pflanzliche Stoffe, die hauptsächlich zur Herstellung 
von Besen oder Bürsten verwendet werden (z. B. Besen
sorgho, Piassava, Reiswurzeln und Istel), auch ge
bündelt oder zu Strängen gedreht: 
- Besensorgho (Sorghum vulgare var. technicum) ••••••••• 

90 - andere: 

1404 --

A - Mexikanische Fiber: 
1 - gekrollt oder zu Strängen gedreht •••••••••••• 
2 - mit Unterlage ••••••••••••••••••••••• q, •••••••• 

3 - sonstiges .............. q, ••••••• --•••••••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••• " •.••••••••.•••••••. " •• 

Waren pflanzlichen Ursprungs, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

10 - pflanzliche ROhstoffe, wie sie hauptsächlich zum 
Färben oder Gerben verwendet werden •••••••••••••••••• 

20 - Baumwoll-Linters ................................. ·1 ........ . 

90 - andere: 
A - mit Unterlage •••••••••••••• oo.~ •••••••••••••••••• 

B - anders ............................................... . 

frei 

frei 

15 % 

25 % 
frei 
frei 

frei 
frei 

25 % 
frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 79 von 563

www.parlament.gv.at



/ 

80 8 .der Beilagen 

Abschnitt III 

Tierische und pflanzliche Fette und Öle sowie deren 
Spaltprodukt~; zubereitete Speisefette; tierische und 

pflanzliche Wachse 

Kapitel 15 

Tierische und pflanzl iche Fette und Öle sowie de'ren' 
Spaltprodukte; zubereitete Speisefette; tierische und, 

pflanzliche Wachse' 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Schweinespeck, Schweinefett und Geflügelfett der Nummer 0209; 
b - Kakaobutter, Kakaofett ,und Kakaoöl (Nr. 1804); 
c - genießbare Zubereitungen, die mehr a~s 15 Gewichtsprozent an Waren der Nummer 

0405 enthalten (im allgemeinen Kap. 21); 
d - Grammel n (Nr. 2301) und ROckstände der NUmmern 2304 bi s 2306; 
e - isolierte Fetts~~~en, zubereitete . Wachse, pharmazeutische Erzeugnisse, An

strichfarben, Lacke, Seifen, Parfümerie-, Kosmetik- oder Toilettezubereitungen, 
sulfonierte öle oder andere Waren des Abschnittes VI; 

f - Faktis (öl kautschuk) (Nr. 4002). 
,,2 - Die Nummer 1509 umfaßt nicht die durch Lösungsmittelextraktion aus Oliven erhal

tenen Öle (Nr. 1510). 
3 Die Nummer 1518 erfaßt nicht die lediglich denaturierten Fette und Öle sowie deren 

Fraktionen; sie sind in die für die entsprechenden nicht denaturierten Fette oder 
Öle sowie deren Fraktionen vorgesehene Nummer einzureihen. 

4 - Neutralisationspasten (Soapstocks), Bodensatz (ÖldraB), Stearinpech, Glycerinpech 
und Wollpech fallen in die Nummer 1522. 

Nationale Anmerkung 
1 - Waren der Unternummern 1508 90 B1a1, 1511 90 B1a1, 1513 19 B1a1, 1513 29 B1a1 und 

1516 20 B4b1a unterliegen einem Zuschlag (ZS) von 30 % des jeweils vorgesehenen 
Zoll satzes. 

TARIF 
Nr./UNr. 

1501 00 

Warenbezeichnung 

Schweineschmalz; andere Fette von Schweinen und Fette 
von Geflügel, ausgeschmolzen, auch ausgepreBt oder 
mit Lösungsmitteln extrahiert: 
A - Knochenfett ••••••••.••.•••••••••••••••.•••••••••••• 
B - Abfal'fett •••.•••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
C - andere: 

- Schwei neschma 1 z ........................................... ... 

2 - andere Fette von Schweinen •••••••••••••••.••••• 
3 - Fette von Geflügel ••••••••• , ••••••••••••••••••• 

Zollsatz in' des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

15 % 

frei 

370,-
370,-
25 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

1502 00 

1503 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Fette von Rindern (einschlie8lich Kälbernl,'Schafen 
oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen, auch ausgepre8t 
oder mit Lösungsmitteln extrahiert: 
A - Premier. jus, Speisetalg ........................... : 
B - Knochenfett •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 
C - Abfallfett ••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••• 
D - andere: 

1 - fUr technische Zwecke •••••••••••••••••••••• ~ ••• 
2 - sonstige ....................................... .. 

Schmalzstearin, Schmalzöl, Oleostearin, Oleomargarin 
und Talgöl, weder emulgiert noch gemischt noch in 
anderer Weise zubereitet: 
A·- Oleomargarin .....•...•. ' .••••.•••..•..•.••.••....•.. 
B - andere •.•••••.•••••.••••••••••••••• : ••••••••••••••• 

1504 Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von Fischen oder 
Meeressäugetieren, auch raffiniert, aber nicht chemisch 
modifiziert: 

10 - Fischl~beröle sowie deren Fraktionen: 
A - Fischleberöle: 

1 - in Umschließungen mit einem Inhalt von 1 Liter 
oder mehr: 
a - re1n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - so~stige ••••••••••• ~ ••••.••••••••• : ••••••• · ••• 

B - Fraktionen: 
1 - fUr den unmittelbaren menschlichen Genuß un~ 

geeignet oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
a - vollständig oder tei~weise gehärtet, fUr 

technische Zwecke •••••••••••••••••••••••• 
b - anders •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

.Inhalt von ~ kg ~der weniger ••••••••••••• 
b - anders ••••••••••••• ~ •••••••••••• · •••• · ••••• 

20 - Fette und Öle sowie deren "Fraktionen, von Fischen, 
. 'ausgenommen Fi schl eberöl e: 

A - Fette und Öle: 
1 - Öle fUr technische Zwecke •••••••••••• ; ••••••• 
2 - sonstige .............. ; .................... .. 

B - F'raktionen: 
1 - fUr den unmittelbaren menschlichen Genuß un

geeignet oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
a - VOllständig oder· teilweise gehärtet, fUr· 

technische Zwecke •••••••••••••••••••••••• 
b - anders ••••••••••• • " •••••••••••••• ~ .•••••••• 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

81 

Zollsatz in 'des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

210,-
15 % 

frei 

frei 
frei 

22 'I(, 

22 % 

frei 
freit 
20 'I(, 

frei 
frei 

20 'I(, 

15 % 

frei 
frei 

frei 
frei 

20 'I(, 

. 15 " 

6 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

30 Fette und Öle sowie deren Fraktionen, von M~ere.
säugetieren: 

1505 
10 

90 

1506 00 

1507 --

A - Fette und ~le: 

, ..: Öle für technische Zwecke •••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••.••••••••••• 'l.~ •••••••••••••••••• 

, B - Fraktionen: 
1 - für den unmittelbaren menschlichen Genuß un

geeignet oder ~nter Zollaufsicht denaturiert: 
a - vollständig oder teilweise gehärtet, für 

technische Zwecke •••••••••••••••••••••••• 
b - anders .................. .,,, .. ,, .•.•••. ,, .•••• 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 
b - anders ..• "." •. " •..•..• ~ .••..••.•••.•.• "." 

Wollfett und Fettstoffe daraus, einschließlich Lanoli.n: 
- Wo 11 f et t , roh ••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ...... "." .•• ". ~ ••• ""." •••••••••.••..•.••••..•.• 111 

Andere tierische Fette und Öle sowie deren Fraktionen, 
auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert: ' 
A - Knochenfett •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere Fette und Öle •.•••••••••••••.••••.•.••••••.• 
C - Fraktionen: 

- für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••• 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder w~niger ••••••••••••••• 
b - anders ••.• "."." •••••••••••• " •. " ••••• ;.." •••• 

Sojaöl sowie dessen Fraktionen, auch raffinjert, aber 
nicht chemisch modifiziert: 

10 - rohes Öl, auch entschlei~t: 
A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge~ 

eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••••• 
B - anders: 

- in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von. 5 kg oder weniger ••••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
90 - andere: 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsi~ht denaturi~rt: 
1 - ~le •••••••••••••••••.• : ••••••••••••• · •••••••••• 
2 - Fraktionen .....•....•.••..••••.•....••....... 

8 - anders: 
1 - Öle: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5 kgoder weniger ••••••••••••• 

b - anders •••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 

20 % 
15 % 

frei 
frei 

15 % 

frei 

frei 

20 % 
15 % 

frei 

19,5 % 
15 % 

frei 
frei 

19,5 % 
15 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

1508 

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

2 - Fraktionen: 
a - in unmittelbaren Umschlteßungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••.•••••••••• 
, b - anders ................. ~ ..... ; .......... . 

Erdnußöl sowie dessen Fraktionen, auch raffiniert, aber 
nicht chemisch modifiziert: 
- rohes öl: 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••••• 

B - anders: 
- in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

I nhalt von 5 kg oder weniger .. -............. .. 
2 - so~stige •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

90 - andere: 
A - für den unmittelbaren me~schlichen Genuß unge

eignet od~r unter ZoTlaufsicht denaturiert: 
1 - Öle ••• : •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

2 - Fraktionen ••••••••••••••••••••••••• \ ••••••••• 
B - anders: 

1 - Öle: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger: 
1 - rein.'! .....• " ........ · .•.... · .....••.••. 

2 - sonstige .•••••••••••••••••••••••••••• 
b - anders: 

1 - rein .. 0 •••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Fraktionen: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5 kg oder weniger~ •••••••••••• 

-b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1509 Olivenöl sowie dessen Fraktionen, auch raffiniert, aber 
nicht chemisch modifiziert: 

10' - Jungfernöl : 

90 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••••• 

B - anders: 
1 - rein •..•..••...•.. " .... ! ..•.......•...•...•.• ' 

2 - sonstiges ................................... . 
- anderes: 

A - für den unmittelbaren menschli~hen Genuß unge
eignet oder unter Zoll aufsicht denaturi~rt: 
1 - öl e ...•......•....................•.........• 
2 - Fraktionen ................... \ .............. . 

B - anders: 
1 - Öle: 

a - reln ...••.....•.••••..•••••••.••.•••••.••• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-2 - Fraktionen: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 
b anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

83 

Zollsatz in \ des, 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

20 % 
15 % 

frei 

19,5 % 

15 % 

frei 
frei 

15 % + ZS 

19,5 % 

15 % 
15 % 

20 % 
15 % 

frei 

15 % 
15 % 

frei 
frei 

15 % 
15 % 

20 % 

15 % 
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84 

TARIF 
Nr .fUNr. 

1510 00 

1511 

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Öle-sowie deren Fraktionen, die ausschlieB1ich 
von Oliven stamme~, auch raffiniert, aber nicht 
chemisch modifiziert, einschließlich Mischungen von 
diesen ölen oder Fraktionen mit Ölen oder Fraktionen 
der Nummer 1509: 
A - für den unmittelbaren menschlichen GenuB ungeeignet 

oder' unter Zollaufsicht denaturiert: 
, - Öle •••••••••••• "'. "' ••••••••••• I-I ••••••••• • " •••••• 

2 - Frakti"onen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - anders: 
1 - Öle: 

a - reln ....................................... . 

b - anders ..•. "' •.. "' .• "' ..••... '" '" "' •• '" "' • . 1. ~ ........ '" 
2 - Fraktionen: 

a - in unmittelbaren Umsch1ieBungen mit einem 
Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 

b - anders~ ••••••.•••••••••••••••••••• ~ ••••• ~ ••• 

Palmöl sowie dessen Fraktionen, auch raffiniert, aber 
nicht chemisch modifiziert: 
- rohes öl: 

A - für den unmittelbaren menschlichen-GenuS ~nge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••••• 

B - anders: 
- in unmittelbaren Umsch1ieBungen mjt e~nem 

I nha 1 t· von 5 kg oder weni ger ••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

, 512 --

(10) 

11 

A - für den unmittelbaren menschlichen CenuB unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
, - Öle ........................................ " •• 
2 - Fraktionen ................................... .. 

B - anders: 
1 - Öle: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger: 

1 - rein. '" "' .......... "'. "' ....•.. '" '" "' .. "' ... . 
2 - sonstige .. "' ... '" "' ...... '" '" "'. "'. "' ..• '" .. 1 ••• 

b - anders: 
1 - rein .•.....•.••.......••.. ': ...•..•.•. 
2 - sonstige •••••••••••••••.••••• ~ •••••••• 

2 - Fr'aktionen: 
a - in unmittelbaren UmschlieBungen mIt 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••• 
b - anders ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sonnenblumenöl, Saf1orö1 und Baumwollsamenöl sowie 
deren Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch 
modifiziert: 
- Scnnenblumenö1 oder Saflorö1 sowie deren Fraktionen: 

rohes,. Öl: 
A - für den unmi 1;telbaren mensch] i chen Genuß unge

eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

15 % 
15 % 

20 % 
15 % 

frei 

19,5 % 
15 % 

frei 
frei 

15 % + ZS 
19,5 % 

15 % 

15 % 

20% 
15 % 

frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - anders: 
in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5 kg oder w·eniger •• ,' .......... .. 

2 - sonstige .......•.. ", .. 1. 11 .................. • " •• 

19 sonsti~e: 

(20) 

21 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder 'unter Zollaufsicht denaturiert: 
1 - Öle •••••••••• ; ••••••••••• ~· ••••••••••••••••• 

2 - Fraktionen ••• ~.~ •.••••• ~ •••• ~ •••••.••••••••• 
B - anders: 

1 - Öle: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 
b - anders .............•... ~ ...•....•..•... 

2 -' Fraktionen: 
~ - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 
b - anders ............................. · ••••• 

- Baumwollsamenöl sowie dessen Fraktionen: 
- - rohes öl, auch ohne Gossypo1: 

A - fOr'den unmittelbaren ~ensch1ithen Genuß unge
ei gnet oder unter Zo 11 aufs i cht 'denaturi ert ••••• ' 

B - anders: 
- in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

. Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••••••• · •••••• ~ •••• 

29 sonstige: 

(10) 

11 

A - fOr den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unterZollaufsicht denaturiert: 
1 - öl e •... . ' .... ' ...•.•.. •.• ,"' ............• . ", ; .. 

2 - Fraktionen· •• ·•· •••• ~· •••••• ~ •••••• ~ ••••• ~ ••••• 
B - anders: 

1 - öl e: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inha'lt von 5 kg oder weniger •.•••• 
b - a"nders • • " ••••••••••••••••••••••••••••.••• 

2 - Fraktionen: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 
b - anders •.••••••••••••• ~.~~ •••••••••••••• 

Kokosöl (Kopraöl), PalmkernölundBabassuölsowie deren 
Fraktionen, auch ra'ffiniert, a,ber nicht chemisch modi
fiziert: 
- Kokosöl (Kopraöl) sowie dessen Fraktionen: 

rohes öl : 
A - fOr den unmittelbaren 'menschlichen Genuß unge

eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••• 
B - anders: 

- in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 5kg oder weniger ••••••••••••••• · 

2 - sonstige~· •••• ~·~ •••••••• ;~ ••• ~; •••• ~ ••• ·.~ ••• 

85 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

19,,5 % 

15 % 

. frei 
frei 

19,5 % 

15 % 

20 % 
15 'I(, 

frei 

19,5 % 
15 % 

frei 
frei 

19,5 % 
15 % 

20 '1& 

.15 % 

frei 

19,5 % 
15 '1& 

'i 
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86 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

1514 

19 sonstige: 
A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge

eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
1 - Öl e •••••••••••••••••••••••• '-1 •••••••••• ~ ~ •• 

2 ~ Fraktionen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders: 

, - Öle: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger: 
1 - rein ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••• ~. 

b - anders: 
1 - rein ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonsti ge ••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Fraktionen: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

~inem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - Palmkernöl und Babassuöl .sowie deren Fraktionen: 
21 rohes öl: 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••• 

B - anders: 
- in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••• ~ ••••••••• ~.~ .••••••••••••• 

29 sonstige: 

10 

A - für den unmi ttel baren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
, - öle ••••••••••••••••.•..•••••••.•••••••••••• 
2 - Fraktionen ••••• ! ••••••••••••••••••.••••••••• 

B - anders: 
1 - ö1e: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger: 
1 - rein ••• " ••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige •••••••• ' ................... . 

b - anders: 
1 - rei n •••••• ~ •••••••••.•••••••••••••• 
2 - sonstige •• ~_ •••••••••••••.••••••••••• 

2 - Fraktionen: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••• ~. 
b - ander.s ••••••••••• '.' ••••••.••••••.•••••••• 

Raps6l, RGb61 oder Senf51 sowie deren Fraktionen, auch 
raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert: 
- rohes öl: 

A - für den unmittelbaren menschlichen Cenuß unge
eignet oder. unter. Zollaufsicht denaturiert ....... 

E - anders: 
- ;n unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inha1t von 5 kg oder weniger ••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

, 5 \ + ZS 

"9,5 % 

15 11[, 

15 \ 

20 11[, 

15 'I(, 

frei 

19,5 % 
15 'I(, 

frei 
frei 

15 'I(, + ZS 
19,5 'I(, 

'5 'I(, 

15 'I(, 

20 % 
15 11[, 

frei 

19,5 % 
15 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

90 - andere: 

1515 --

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
1 - Öle ................................................ . 

2 - Fraktionen .................................. . 
B - anders: 

1 - öl e: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt "von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 
b anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Fraktionen: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 
b - anders ......................................... . 

Andere pflanzliche Fette und fette Öle (einschließlich 
Jojobaöl) sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, aber 

"nicht chemisch'modifiziert: 
(10) - Leinöl sowie dessen Fraktionen: 

11 
19 

(20) 

21 

rohes öl ............................................... . 
sonstige: 
A .. öle ............................................ . 
B - Fraktionen: 

1 - für den unmittelbaren menschlichen Genuß 
ungeeignet oder unter Zol)aufsicht de-" 
naturiert ................... 1.1 ............................ . 

2 - sonstige: 
a"- in unmi ttel baren UmschH eBungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 
b - anders •••••••••••••• -•••••••••••• ~ •••••• 

- Maisöl sowie dessen Fraktionen: 
- - rohes Öl: 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet oder unter Zollaufsicht denaturiert ••••• 

B - anders: 
- in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

I nha 1 t von 5 kg oder weni ger .............. . 
2 - sonstige ................................... . 

29 sonstige: 
A - für den unmittelbaren menschlichen GenuS unge

eignet oder unter Zollaufstcht denaturiert: 
, - öle ........................................... . 
2 - Fraktionen ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

B - anders: 
1 - Öle: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 

b - anders •••••••••••••••• · ••• ~ ••••••••••••• 
2 - Fraktionen: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 

b • anders ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 

87 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

19,5 'I(, 

15 'I(, 

20 'I(, 

15 'I(, 

frei 

frei 

frei 

20 % 
15 \ 

frei 

19,5\ 
15 'I(, 

frei 
frei 

19,5 % 
15 'I(, 

20 'I(, 

15 'I(, 
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88 

TARIF 
Nr.NNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

30 Rizinusöl sowie dessen Fraktionen: 

40 

A - Öle •••.•••••••• !!' ••••••••• · •.• · ••••••••••.••• -•.••••.••••.•• 

B, - Fraktionen: 
1 - für den unmittelbaren menschlichen Genu8 un-, 

geeignet oder unter Zollaufsicht denatu-
riert ..................................................................... .. 

2 - sonstige:, , 
a -,in,unmittelbaren Umschlie8ungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• :. 
b - a~~er~ ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

- Tungöl (Holzöl) sowie dessen Fraktionen: 
A - öle .................... , .... ~ ........... ~ •• _ ........... ~ ................... . 
B - Fraktionen: 

1 - für den unmittelbaren menschlichen Genuß un
geeignet oder unter Zollaufsicht denatu-
riert ..... 01 .................................................................. .. 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

~inem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

50 - Sesamöl sowie dessen Fraktionen: 

60 

90 

A - für den unmittelbaren menschlichen Genuß unge
eignet,oder unter Zollaufsicht denaturiert: 
1 - öle ................................................................... , ............. .. 

2 - Fraktionen •• ~ .••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
B - anders: 

1 - Öle: 
a - in unmittelbaren UmschlieBungen mit 

einem Inhalt vori 5 kg oder weniger ••••••• 
b - ander,s ••••••• ! ••••.••••••••••••••••••••••• 

2 - Fraktionen: 
a - in unmitte 1 baren Umsch 1 i eßungen m.i t 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••• , 
b ~ anders •• , •••.••••••••••. ~ •••• ~ •••••.•• ~ •••• 

- Jojobaö 1 sowi e dessen Frakti onen '," •••••••••• -•••••••• 
- andere: 

A - Fette und Ö1e: 
1 - Su J tu röl •••• , •••••••• " •••••••• , ••••••••.•••••• 
2 - Kürbiskernöl; 

a - in unmittelbaren Umschlie8ungen mit 
ei ne.m I nha 1 t von 5 kg ode r weni ger •••••••. 

b - anders •••••••• e .•• -•••••• e,e •••••••••• - ••••••• 

3'- sonstige: 
a - fürden unmittelbaren menschlichen GenuB_ 

ungeei gnet oder unter Zo 11 aufs i eht d.e-
naturiert •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

b - anders: 
,1 - in unmi tte 1 ba ren Umsch 1 i e8ungen mi t 

einem Inhi:l1t von 5 kg oder weniger ••• 
2 - sonstige ........................... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes odet in 

Schilling für lOÖkg 

frei 

frei 

20 % 
15 % 

frei 

frei 

20 % 
1S % 

frei 
frei 

19,5 % 

15 % 

20 % 
15 % 
frei 

frei 

23,4 % 
18 % 

frei 

19,5 % 

15 % 
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TARIF 
Nr~/UNr. 

1516 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - Fraktionen: 
1 - für. den unmittel baren menschl tchen GenuB un

geeignet oder unt~r Zollaufsicht denatu-
- r,iert •••.•••••• : •.•••••••••.•••••.• ,' •••••••••• 

2 - sonstige: 
a - .in unmittelbaren UmschlieBungen mit 

einem Inhalt v6n 5 kg oder weniger ••••••• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tierische oder pflanzliche Fette und Öle sowie deren 
Frak,tionen, ,ganz oder tei lwei se hydriert; umgeestert, 
rückgeestert oder elaidin{siert, auch raffiniert, aber 

'nicht weiter zubereitet: ' 
10 - tierische .Fette und Öle sowie deren Fraktionen: 

20 

A - rückgeestert: 
1 - Fischleberöle: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem-Inhalt von 1 Liter oder meh~ ••••••• 

b-·- anders ••••••••..•.•.•••••••• ' ••••••• ' •• ~' ••••••• 

2 - Fette und andere Öle, von Fischen oder 
Meeressäugetieren: 
a -' öle für techni sche Zwecke'~ .......... ; •••• 
b - ande~e ......... ~ •••••••••••••• " •• "~'.' ••••..• ,' •• 

3 - andere tierische Fette und öle: 
a - .Knochenfett •• ~ ••••• *~~ •••••••••••••••••.•• 

b - andere •••••••••••••••••••• ,~,,~ ,., •••• " ••• ". ,,' 
B - anders: 

1 - für den unmittelbaren menschlichen CenuS un
geeignet oder unter Zollaufsicht denatu-
riert •••.•.••••••••••.••••.. ~ •.•••••••••••••. 

2 - sonstige': 
a - in unmittelbarenUmschlieBungen mit einem 

1 nha 1 t -von 5 kg oder weni ger:-
1 - ausschlieBlich von Fischen oder 

Meeressäugetieren ••••••••••••••••• ~ •• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••.•••••• ~ •• 

b -' anders: 
- ausschließlich von Fischen oder 

Meeress,äuget-ieren •••••• '.'.~.' ••. ; •••••••• -
2 - 5 on 5 t i ge ............... , • ' ••••• ". ; ~ :.' •••• 

- pflanzliche Fette und öle sowie deren Fraktionen: 
A - hydri~rtes RtzinusHl (sogenanntes OpalwachsI ••••• 
B - rückgeestert: 

1 - Leinöl t RizinusHl und Sulfuröl ••••••••• ~ ••••• 
2 - Tungöl (HolzSl ) ••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
3 - Kürbiskernöl: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg_oder weniger ••••••• 

b - sonstiges ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

89 

Zollsatz in '.des 
Wertes oder in 

Schilling ,fü;' ,100 kg 

frei 

20 % 
15 'I[, 

frei 
20 'I[, 

frei 
.frei 

15 'I[, 

frei 

frei 

20 'I[, 

20 'I[, 

15 " 
15 \ 

frei 

frei 
frei 

23,4 'I(, 

18 'I[, 
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90 

TARIF 
Nr./UNr. 

1517 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

4 - sonstige: 
a - für den unmittelbaren menschlichen GenuB 

ungeeignet oder unter Zoll aufsicht de-
naturiert •• ~ ••••••••••••.•••••••••••••••• 

b - anders: 

C - anders: 

1 - in unmittelbaren UmschlieBungen mit 
einem Inhalt .von 5 kg oder weniger: 
a - Sojaöl und Baumwollsamenöl ••••••• 
b - andere •.••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige: 
a ., Sojaöl und Baumwollsamenöl ••••••• 
b - ·andere •••••••• " •••••••••• 0 ••••••• 

1 - fOr den unmittelbaren menschlichen GenuS un
geeignet oder unter Zollaufsicht denatu-
riert ....... 0 ••••••••••••••••••••••••••• •..•••• 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren UmschlieBungen.mit 

einem In~alt von 5 kg oder weniger •••••.• 
b - anders ••••••••••••••••••••••••••• ~.: •••••• 

Margarine; genieBbare Mischungen oder Zubereitungen von 
tierischen oder pflanzlichen Fetten oder ölen oder von 
Fraktionen verschiedener Fette oder öle dieses Kapi
tels, ausgenommen genießbare Fette oder öle sowie . 
deren Fraktionen der Nummer 1516: 
- Margarine, ausgenommen flüssige •••••••••••••••••••••• 

90 ,andere: 
A - mit einem Gehalt an Mi1chfett vo·n mehr als 10 

Gewichtsprozent, aber nicht mehr, als 15 Ge-
wichtsprozent •• ~ ••••••••••• ~ ••••••••••••••• · •••••• 

B - andere: 
1 - Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen 

Ölen: 
a - in unmittelbaren UmschlieBungen mit einem 

I nha lt von 5 kg oder weniger ........... .. 
b - andeTe ••••• ~ ••••••••.••••••••••••••••••••• 

2 - Mischungen oder Zubereitungen, wie sie als 
Formentrennmittel verwendet werden .......... . 

3 - sonstige ••.••••.••••••••.•••••.••••••••••••... 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

15 '1(, + ZS 
19,5 '1(, 

15 % 

15 % 

frei 

20 '16 

;5 % 

22 % 
niin 

31.5,· 

32 \' 
min 

300,'" 

19,5 " 

15 " 

20 " 
22 " 
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TARIF 
Nr./UNr. 

1518 00 

1519 --

1520 

(10) 
11 
12 
13 
19 
20 
30 

10 

90 

1521 --

10 
90 

1522 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Tierische oder pflanzliche Fette und Öle sowie deren 
Fraktionen, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, ge
schwefelt, geblasen, durch Hitze im Vakuum oder im 
inerten Gas polymerisiert, oder anders chemisch modi-, 
fiziert, ausgenommen solche der Nummer 1516; ungenieß
bare Mischungen oder Zubereitungen von tieri~chen oder 
pflanzlichen Fetten oder ölen oder von Fraktionen ver
schiedener Fette oder öle'dieses Kapitels, ander
weitig weder genannt noch inbegriffen: 
A - Linoxyn •.••.•••••••••••..••••••..••...•..•..•••••.• 
B - Mischungen von flUssigen, fetten pflanzlichen Ölen, 

für technische Zwecke •••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
C - andere: 

1 - Rizinusöl, dehydratisiert oder geblasen •••••••• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••.•• ~ •.•• 

Industrielle Monocarbonfetts~uren; Raffinationsfett
säuren; industrielle Fettalkohole: 
- industrielle Monocarbonfetts~uren: 
- - Stear;nsäure •••••• -•••••• ~ •••••••••••••••••.•••.••••• 
- - ölsäure ••••••••• ~ •••••••••.•••••••••••••••••••• ·~ ••• 
- - Tal'Blfettsäuren ••••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••.• 

sonst; ge .......................... . ,," •.....•........•. 
- Raffinationsfettsäuren •••••••••••.••••••••••.•••••••. 
- industrielle Fettalkohole •••••••••••• · •••••••••••••••• 

Glycerin, auch chemisch rein; Glycerinwasser und 
Glycerinunterlaugen: 
- Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunter-

1 augen ............................................... . 
- andere, einschließlich synthetisches Glycerin •••.•••• 

Pflanzenwachse (ausgenommen Triglyceride), Bienen
wachs, andere Insektenwachse und Walrat (Spermaceti), 
auch raffiniert oder gef~rbt: 
- Pflanzenwachse .••.••••••••••.•••••••••.••.••••.••.••• 
- andere: 

A - Bienenwachs im natUrlichen Zustand ••••••••••••••• 
B - andere Insektenwachse im.natürlichen·Zustand~· 

Walrat (Sperm~ceti) ••••••••.••••••••••••••••••••• 
C - andere ••••••••••••.••••••••••..••••••.••..•• ; •.•• 

Degras (Gerberfett); RUckst~nde aus der Behandlung von 
Fettstoffen oder tierischen oder pflanzlichen Wachsen: 
A - Degras .••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere .••••• fI •••••••••••••••••••••••••••• • " ••••• 0 ••• 

91 

lo11satz in , des 
Wertes oder in' 

Sch;11ing für 100 kg 

25 \ 

frei 

20 \ 
20 \ 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

5 % 
15 \ 

frei 

frei 

frei 
20 \ 

frei 
frei 
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92 8 der Beilagen 

Abschnitt IV 

Erzeugnisse der Nahrungsmittel industrie; Getränke, alkoholische 
Flüssigkeiten und Essig; Tabak und v~rarbe;tete Tabakersatzstoffe 

Anmerkung 
1 - Als Pellets' gelten in diesem Abschnitt Erzeugnisse, die entweder lediglich'durch 

Pressen oder durch ei nen Zusatz von, Bi'ndemi tte 1 n im Ausma ß von höchstens 3 Ge
wlchtsprozent agglomeriert wurden. 

Anmerkungen 

" 

Kapitel- 16 

ZUbereitungen von Fleisch, Fischen, Krebstieren, Weichtieren 
oder anderen wirbellosen Wassertieren 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind Fleisch, Innereien und anderer Schlachtanfall. 
Fische, Krebstiere. Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere. die nach den in 
den Kapite 10. 2 oder 3 genannten Verfahren zuberei tet oder haltbar gemacht sind. 

2 - Nahrungsmittelzubereitungen, ,die mehr als 20 Gewichtsprozent Wurst, Fleisch, 'In
nereien oder anderen Schl achtanfal 1 , Blut, Fisch, Krebstiere, Weichtiere oder ande
re wirbe l19se Wassert i ere oder, i rgendei ner Mi schung von diesen VIa ren enthci 1 ten, 
bleiben in diesem Kapitel. Wenn eine Zubereitung zwei oder mehr dieser Waren ent
hält, so ist sie in jene Nummer des I(apitels 16 einzureihen, die der gewichtsmäßig 
vorherrschenden Komponente entspricht. Diese Bestimmungen gelten nicht für gefütlte 
Waren der Nummer 1902 oder für Zubereitungen der Nummer 2103 oder 2104. 

Anmerkungen zu den Unternummern 
1 - Bei der Unternummer 1602 10 umfaßt der Ausdruck "homogenisierte Zubereitungen" 

Zubereitungen von Fleisch, Innereien oder anderem Schlachtanfall oder Blut, fein 
homogenisiert, in Aufmachungen für den Kleinverkauf ,als Ernährung für Kinder oder 
für den Diätgebrauch, mit einem Inhalt von 250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser 
Begriffsbestimmung bleiben alle Zutaten, die in geringen Mengen zum Würzen. Halt
barmachen oder zu anderen Zwecken zugesetzt wurden, außer Betracht. Diese Zuberei
tungen können in geri nger Menge si chtbare Stückchen von Fl ei sch" I nnerei en oder 
anderem Schlachtanfall enthalten; Diese Unternummer hat Vorrang gegenüber allen 
anderen Unternummern der 'Nummer 1602. 

2 - Die in den 'Unternummern zu den Nummern 1604 und 1605 nur mit deren allgemeiner 
Bezeichnung angeführte,n Fische und Krebstiere entsprechen den im f(apitel 3 unter 
derselben allgemeinen Bezeichnung angeführten Tieren. 
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TARIF 
Nr./UNr. 

1601 00 

8 <;Ier Beilagen 

Warenbezeichnung 

Würste und ähnliche Erzeugnisse, aus Fleisch, 
Innereien oder anderem ßchlachtan!all oder Blut;, 
Nahrungsmittelzubereitungen auf der Grundlage 
dieser Erzeugnisse: 
A - Salami, Salamini, Mortadella, Schinkenrouladen, 

Mosaikwürste, Geflügel leberwürste und Trüffelleber-
würste ••.•.••..••••.•••••..•...••....•.••••..••••.• 

B - andere ............................................. . 

" 1602 Fleisch, Innereien oder anderer Schlachtanfall oder 
Blut, anders zubereitet oder, haltbar gemacht: 

10 - homogenisierte Z~bereitungen •.••.•••••••••..•.•••• ; .• 

20 - von Lebern von Tieren aller Art: 
A - von Tieren der Nummern 0101 bis 0103 ••.•..••••••• 

B - von Tieren der Nummer 0104 •••.••....••••..••.•••. 

C,- von Geflügel der Nummer 0105; 
1 - Geflügellebern, gedämpft oder gekocht •.•••••• 

2 - von Truthühnern, in luftdicht verschlos
senen Umschließungen aus Eisen- oder 
Stahlblech mit einem Inhalt von 5 kg 
oder went ger •.•••••.•..•.•••••••..•..••••.••• 

3 - sonstige •••••••••••.•••.•••.• ; .............. . 

o - andere •. , ••....••.•.•••••••.•.•••..••• ' •.••••..••.. 

(30) - von Geflügel der Nummer 0105: 
31 von Truthühnern: 

39 

(40) 
41 

A - in luftdicht verschlossenen UmschI ießungen 
aus Eisen- oder Stahlblech mit einem In-
halt von 5 kg oder weniger .•.•.•••••....•.••.•• 

B - andere ••••••••••••.••.••.•••. -................... . 

- - sonstige ••••••••••..•..•.•.• ' ••••••••••••.•••••••..• 

- von Schwe1 nen : 
- - Schinken und Stücke davon •.••••••••...•.••••••••••• 

93 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für l00kg 

40 % 
33 % 

35 % 
min 

470,-

35 % 
mtn 

470,-
35 % 

min 
470,-

35 % 
min 

470,-

35 % 
min 

470,-
35 % 
min 
470~-
35 % 
mtn 

470,-

35 % 
min 

470,-
35 % 
min 

470,-
35 % 
min 

470,-

35 % 
min 

470,-
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94 

TARIF 

Hr ./UNr. 

42 

49 

50 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - S6hultern und StOcke davon ..•.•.•••••••.•••••.••••• 

- - sonstige, einschließlich Mischungen •••••••••..•.••. 

- von Rindern (einschließlich Kälbern) ••••• .••••••••••• 

90 - andere, einschließlich Zubereitungen von Blut von 

1603 00 

1604 --

Tieren aller Art: 
A - Zubereitungen von Blut'von Tieren aller Art •••••• 

B - andere: 
1 - von Ti e~en der Nummer 0101 ................. .. 

2 - von Tieren der Nummer 0104 .................. . 

3 - sonstige •••.•••••.••••.•••••••••.•.•••••••..• 

Extrakte und Säfte aus Fleisch, Fischen, Krebstieren, 
Wetchtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren: 
A - Säfte aus Fl ei sch •••••••••••••.•••• ' .••••• '.' ••.••••• 

B - Extrakte aus Fleisch von ',Ialen .................... . 
C - Extrakte aus anderem Fleisch und aus Fischen ••.•.•• 
D - andere ••••••••••.•••••.••••••••••••••••.•.••••••••• 

Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und 
Kaviarersatz aus Fischeiern: 

(10) - Fische, ganz oder in StOcken, aber nicht fein zer
kleinert: 

11 Lachse: 
A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 

- nur in Öl ••.••••••••••••••••••••••••••.••.• 
2 - ::;onstige: 

a - gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, 
nicht gelierenden AufgOssen .••••.•••••• 

b - gekocht oder geräuchert, im eigenen 
Saft •••••••••••••••••••••••••••.••.••.• 

c - andere ••••.•••••• ' .••..•••••••••••••...• 
B - anders: 

- paniert und gefroren: ••• ~ ••••••••••••.••••• 
2 - sonstiges ••••••••••••••••••••.•••••••.••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schil1ing.für 100 kg 

35 % 
min 

470,-
35 % 

min 
470,-
35 % 

min 
470,-

32 % 
min 

300,-

35 % 
min 

470,-
35 % 

min 
470,-
35 % 
min 

470,-

33 % 
min 

480,-
10 % 
10 % 

32 % 
min 

300,-

15 % 

530,-

530,-
530,-

530,-
530, -
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8 der Beilagen 95 

Zollsatz in , des 

Warenbezef chnung, Wertes oder in 
TARIF 

IIr.1IMr. 
,Schilling für 100 kg 

12 Heringfische: 
A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 

1 - nur in öl ................................ ,.. 15 % 

2 - sonstige: 
a - gekocht oder geräuchert. in Saucen, 

Mayonnaise, Remoulade oder anderen, 
nicht gelierenden Aufgüssen •••••••••••• 

b - gekocht oder geräuchert, im eigenen 
Saft ••••••••• ~ .••••••••••.•••• o ••••••••• 

c - Bratheringe •••••••••••••••••• o ••••••••• 

d - andere •.•••••••••••• · •••••••••••••••••••• 
B - anders: 

1 - paniert und gefroren •••••••••• ~,.~ ••••••••• 
2 - gefroren, weder mit Teig umhüllt noch 

paniert •••• ~ ••••••••••••••••• ' •••••••••••••• 
3 - sonstige •••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 

13 Sardinen oder Pi1charde, Sardinellen, Sprotten oder 
Brislinge: 

14 

A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 
1 - nur in öl: 

a - Sardinen oder Pilcharde •••••••••••••••• 
b - andere ••••••••••••••••••••••••••••• "' ••• 

2 - sonstige: 
a - gekocht oder geräuche,rt, in Saucen, 

Mayonnaise, Remoulade oder anderen, 
n4cht gelierenden Aufgüssen •••••••••••• 

b gekocht oder geräuchert, im eigenen 
Saft ..................................... . 

c - andere •••• '\ •• " •••••••••••••••••••••• , ••• 
a - anders: 

- paniert und gefroren ••••••••••••••••••••••• 
2 - gefroren; weder mit Teig umhüllt noch 

paniert •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Thunfische, Skipjack oder Streifenbauch-Bonito und 
Atlantischer Bonito (sarda sarda): 
A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 

1 - nur in öl· •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"2 '- sonstige: 

a - gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, 
nicht gelierenden Aufgüssen •••••••••••• 

b - gekocht oder geräuchert, im ,eigenen 
Saft ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c - andere ••.••••••••••••••.••••••••••••• a ••• 

B - anders: 
1 - paniert und gefroren ••••••••••••••••••••••• , 
2 - gefroren, .eder mit Teig u~hü1lt ~och 

paniert ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
3 - son·s t·i.ge •••••••••••••••••••••• ~ • ,; ••••••••.•• 

530,-

530,-
530,-
530,-

530,-

530,-
530,-

15 % 
15 % 

530,-

530,-
530,-

530,-

530,-
530,· 

530,-

530,-
530,-

530,-

530,-
530,-
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96 8 der Beilagen 

Zollsatz in , des 
TARIF 

Nr./lJNr. 
Warenbezeichnung Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 Makrelen: 
A - in luftdicht verschlossenen .Umschl ießungen: 

1 - .nur in Öl................... ................. 15 % . 

16 

19 

2 - sonstige:, 
a - gekocht oder gerä~chert, in Saucen, 

Mayonnaise, Remoulade oder anderen, 
ni cht gel ierend.enAufgüssen ••••.•• , •••• 

b - gekocht oder geräuchert, im eigenen 
Saft •.••.• ; ..••••••••••••.••••••••• ' ••••• 

c - andere ••••.••.••••••••••.•••••• ,.' •••• ' •••• 
B - anders: 

1 - paniert und gefroren ••••••••••••• ~ •.••••••• 
2 - gefror~n'4 weder mit. Teig umhüllt noch 

paniert ••••••.••••••••••.•••.••••••••••••••• 
3 - sonstige ••••.•••••.••••.••••••••••••••••••• 

Sardellen: 
~ - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 

1 - gekocht oder geräuchert, in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht 
gel ierenden Aufgüssen •••••••••••••••••••••• 

2 - gekocht oder geräuchert, im eigenen Saft ••• 
3 - sonstige ••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

B - anders: 
·1 - pani ert und geJroren •••.•.••••••••••.••••••• 
2 .- gef roren, weder mi t Te i g umhüll t noch 

paniert •••••••••.••••••••••••.• ; •••••••••••• 
3 - ~onstige ••••• ~ •••• i ••••••••••••• i •••••••••• 

sonstige: 
A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 

1 - nur in Öl •••••••••••••••••••••.••.••••••••• 
2 ~ sonstige: 

a - gekocht oder geräuchert i in Saucen, 
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, 
nicht gelierenden Aufgüssen ••••••• ;.~ •• 

b - gekocht oder. geräuchert, im· ei genen 
Saft ••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 

c - Aale, in luftdicht verschlossenen Um
schließungen mit einem Gewicht von 
4,50 kg oder mehr •••••.•••••••••...•. ;. 

d - sons~ige ••••••.•••••••••.•• ~ •.••••••••• 
B - anders: 

Aale, in Fässern oder ähnlichen Umschlies-
sungen ••••••••.•• '.' .......................... . 

2 - paniert und gefroren ••••••..••••••..••••••• 
3 - Seefische, gefroren, weder mit Teig umhüllt 

noch paniert •••••••••••••••••••••••••.••••• 
4 - sonstige •••••••••••••••••••••.••.••••.• ~ ••• 

20- - Fische, anders zubereitet oder haltbar gemacht: 
. A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen: 

1 - Fische (ausgenommen SardeTlen- und sardelTen
artige Zubereitungen aller Art), nur in Öl: 
a - Sardinen oder Pilcharde •••••••••••••••••• 
b - andere ••••.•••••••.••••••••••••••.••••••• 

530,-

530,-
530,-

530,-

530,-
530,-

530,-
530,-
530,-

530,-

530,-. 
530,-

15 % 

530,-

530,-

530,-
530, -

530,-
530,-

530,-
530,-

15 % 
15 % 
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TARIF 

Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbez,ei chnung 

2 - sonstige: 
a - gekocht oder geräuchert, in Saucen, 

Mayonnaise, Remoulade od~r anderen, nicht 
gelierenden AufgUssen ................... . 

b - gekocht oder geräuchert~ im eigenen Saft. 
c - Bratheringe ••..•...............•.•..•.... 
d - Aale, in luftdicht verschlossenen Behält

nissen mit einem Inhalt von 4,50 kg oder 
mehr •. . , .................................. . 

e - andere •••.•••.•.. ' ••••.••••••••......•.••• 
B - andere: 

- Aale, in Fässern oder ähnlichen Umschlies-
sungen. ~ ••••.•.•••••••.••••.••.••.• ' •••••••••• 

2 - paniert und gefroren ...•..........•.....•.••. 
3 - Seefische, gefroren, weder mit Teig umhüllt 

noch paniert •••••••.••..•••.••.••••••••••••.• 
4 - sonstige •••••.•••.•.••••••••••.•••..••.•••••• 

30 - Kaviar und Kaviarersatz: 

1605 --

10 

20 
30 
40 

A - Kavi ar ••••••.........••.••.•••.••..•••••••••••••. 
B - Kavi arersatz •••••.••.••.••.••••••.•••.•..•••••••. 

Krebstiere, Weichtiere und-andere wirbellose Wasser
tiere, zubereitet oder haltbar gemacht: 
- Krabben ..••••••••••••••••••.•••••••••.••••••.••••.••• 
- Garnelen .•.••................•..••..•..•..... ; .••.••. 
- Hummer •••••• , ••.••••.••.•••••..••.•••.••.••.•••••••••. 
- sonstige Krebstiere .•..•.••.•..••.•.....•....••.....• 

90 - andere: 
A - Schnecken •.••.•...•••.••....•••••••..••..••.••..• 
B - andere •••••••• • ' •.•••..••.•••••••••••••••..•.••••• 

97 

Zollsatz in , des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

530,-
530, -
530,-

530,-
530,-

530, -
530,-

530,-
530,-

7000,-
7000,-

30 \ 
30 \ 
30 \ 
30 % 

30 \ 
30 \ 

7 
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98 8 der Beilagen 

KapHel 17 

Zucker und Zuckerwaren 

Anmerkung 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - kakaohaltige Zuckerwaren (Nr. 1806); 
b chemisch reine Zucker - andere als Saccharose, Lactose, M~ltose, Glucose und 

Fructose (Lävulose) - und andere Waren der Nummer 2940; 
c - Arzneiwaren oder andere Waren des Kapitels 30~ 

Anmerkung zu denUnternummern 
1 - Bei den Unternummern 1701 11 und 1701· 12 gelten als "Rohzucker" Zucker, die in der 

Trockensubstanz einen Gewichtsanteil an Saccharose aufweisen, der einer Polari
sation von weniger als 99,5 0 entspricht. 

TARIF 
Nr./UNr. 

1701 --

Warenbezeichnung 

Rohrzucker und Rübenzucker und chemisch reine 
Saccharose, fest: 

(10) - Rohzucker ohne Zusatz von Geruchs-,Geschmacks- oder 
Farbstoffen: 

11 
12 

(90) 
91 

99 

1702 --

- - Rohrzucker •• ,' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - Rübenzucker •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
mit Zusatz von Geruchs-~ Geschmacks- oder Farb
stoffen: 
A - Vanille- oder Vanillinzucker: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 200 g oder weniger •••••••••••••• 

2 - sonstiger •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••.••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

Andere Zucker, einschließlich chemisch reine Lactose, 
Maltose, Glucose und Fructose (Lävulose), fest; 
Zuckersirupe ohne Zusatz von Geruchs-, Geschmacks
oder Farbstoffen; Kunsthonig, auch mit natürlichem 
Honig gemischt; Zucker und Melassen, karamelisiert: 

10 - Lactose und Lactosesirup: 

20 

A - Lactose: 
1 - mit einer Reinheit von mindestens 98 % ••...•• 
2 - sonstige: 

a - ohne Zusatz von Geruchs-, Geschmacks-
oder Farbstoffen •••••• ' ••••••••••••••••• ~. 

b - andere ••.•.••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

B - lactosesirup •.•••••••••••••••.•••••••••••.••••••• 
- Ahornzucker und Ahornsirup ••••.•••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

200,-
200,-

3200,-
1200,-
200,-
200,-

frei 

15 % 
15 % 
230,-
250,-
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TARIF 
Nr.lUNr. 

30 

40 

50 
60 

90 

1703 --

10 
90 

1704 --

10 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Glucose und Glucosesirup, keine Fructose elthaltend 
oder mit einem Fructosegehalt in der Trockbnsubstanz 
von weniger als 20 Gewichtsprozent: 
A - mit einer Reinheit von mindestens 96~: 

- Glucose •••••••••.••••••• ~ ••••••••••••.••••••• 
2 - sonstige .••.•......•.....•.••.............•.. 

B - andere .............................. ,. ................................................. .. 

- Glucose und Glucosesirup, mit einem Fructosegehalt 
in der Trockensubstanz von 20 Gewichtsproz~nt oder 
mehr, jedoch weniger als 50 GeWichtsproze~lt •••••••••• 

- chemisch reine Fructose (Lävulose) ••••••••••••••••••• 
- andere Fructose (Lävulose) und Fructosesirup, mit 

einem Fructosegehalt in der Trockensubstanlzvon 
mehr als 50 Gewichtsprozent: 
A - Fructose (Lävulose} •••••••••• · ••• ' ••••••••••••••••• 
B - andere ................................... 0 ............................................. .. 

- andere, einschließlich Invertzucker: 
A Invertzucker, Maltodextrine •••••••••••••• ; ••••••• 
B - Malzzucker (Maltose): , 

1 - chemisch rein •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige: J 

a - ohne Zusatz von Geruchs~, Gesdhmacks-
oder Farbstoffen •••••••••••••• : •••••••••• 

b - anders .... ,1 ................................................ . 

C - Zucker und Melassen, karamelisiert ••••••••••••••• 
o - and.ere ••••• _ .••• _ ••••••••••••• _, ••• , ••••••••••••••• 

Melassen aus der Gewinnung oder Raffination von 
Zucker: 
- Zuckerrohrmelasse •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 

Zuckerwaren (einschließlich weiße SchOkolade), nicht 

kakaohalt!g: . _ . I 
- KaugummI, auch mIt Zuckeruberzug ••••••••••••••••••••• 

, I 
andere •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 

99 

Zollsatz in ., des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

315,-
240,-
260,-

260,-
30 % 

30 % 
240,~ 

260,-

frei 

30 % 
30 % 
250,-
250,-

14, -
14, -

24 % 
+ 220,
,24 % 

+ 220,-
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100 8 d~r Beilagen . 

Kapitel 18 

Kakao und Kakaozubereitungen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen 

1905,2105, 
von di~sem Kapitel sind 

2202, 2208, 3003 oder 3004. 
Zubereitungen der NUlTTTler 0403, 1901, 1904, 

2 - In die Nummer 1806 gehören kakaohaltige Zuckerwaren und - vorbehaltlich Anmerkung 1 
zu diesem Kapitel - andere kakaohaltige Nahrungsmittelzubereitungen. 

TARIF 
Nr./UNr. 

1801 00 

1802 QO 

1803 
10 
20 

1804 00 

1805 00 

Warenbezeichnung 

Kakaobohnen, auch Bruch, roh oder geröstet: 
A - roh, in der Schale •••••••••.•••••.••••••••••••••••. 
B - anders ................................ " •• '.1 ••••••••• ", 

Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall •••• 

Kakaomasse, auch entfettet: 
- nicht entfettet ••••••.••• ~ •.•••••••••••••.•.•••••••• 
- ganz oder teilweise entfettet .••••.••••••••••.•••..• 

Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl •••••.•••• ~ ••••••••• 

Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder anderen 
SUBuhgsmitteln ••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

1806 Schokolade und andere kakaohaltige Nahrungsmittel
zubereitungen: 

10 

20 

~ Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen 
SGßungsmitteln ••••••.•• : •••••••••••••••••••.••.•••• 

andere Zubereitungen, in Form von Blöcken oder Ta'" 
fe1n, mit einem Gewicht von mehr als 2 kg, sowie 
als Flüssigkeit, Paste, Pulver, Granulat oder in 
ähnlichen Formen, in Behältnissen oder unmittel
baren Umschließungen, mit einem Inhalt von mehr 
als 2 kg: 
A .- Schoko T ade ......................................... . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

200,-
300,-

125,-

28 % 
28 % 

24 % 

29 % 

32 % 
min 

460,-

32 'I(, 

min 
460,-

I 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

(30) 

31 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

B - andere: 
1 - von Waren der Nummern 0401 bis 0404 •••••••••• 

2 - von Topfen der Unternummer 0406 10 ••••••••••• 

3 - sonstige .. ""."""""""""""""""""""" ,'".""""""" .. 

- andere~ in B16cken~ Tafeln, Rippen oder Riegeln: 
gefüllt: 
A - Schoko 1 ade ••••..••••.••••••• ' ••••••••••••••••••• ' 

B - andere.""."""""""""" •• """""""""""".""""""".""".,, 

32 nicht gefüllt: 
A - Schokolade •••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••• 

, 

8 - andere"".".""".""""."""""""""""""""".""""".""". 

90 - andere: 

A. ~ Schakol ade."""",,""""""""" ."-."""""" .""""""" .'~""""""" 

B - andere: 
1 - von Waren der Nummern 0401 bis 0404 •••••••••• 

2 - von Topfen der Unternummer 0406 10 ••••••••••• 

3 - sonstige ••••••••••• ~ ••. ~~ •• ~ •••••••.•.••••••• _ •• 
I 

101 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling fOr 100 kg 

32 'I(, 

min 
460,
-32 'I(, 

min 
460,-
32 'I(, , 

min 
460,-

32 'I(, 

min 
460,-
32 'I(, 

min 
460,-

32 'I(, 

min 
460,-
32 % 
min 

460,-

32 'I(, 

min 
460,-

32 'I(, 

min 
460,-
32 \ 
min 

460,:-
32 'I(, 

min 
460,-
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102 8-der Beilagen 

Kapitel 19 

Zubereitungen v6n Getreide, Meh1~ Stärke oder Milch; Backwaren 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Nahrungsmittel zubereitungen, die mehr a1 s 20 Gewichtsprozent Wurst, F1 ei sch, 
Innereien oder anderen Schlachtanfall, Blut, Fisch, Krebstiere, Weichtiere oder 
andere wirbellose Wassertiere oder irgendeiner Mischung von diesen Waren ent
halten (Kap. 16); diese Ausnahme gilt nicht für gefüllte Erzeugnisse der Nummer 
1902; 

b - Hundekuchen und andere Futtermittel zubereitungen von Mehl oder Stärke (Nr. 
2309) ; 

c - Arzneiwaren und andere Waren des Kapitels 30. 
2 - Als Mehl und GrieB gelten in diesem Kapitel Cetreidemehl und GetreidegrieB des 

Kapitels 11 sowie anderes Mehl , anderer GrieB und anderes Pulver pflanzlichen Ur
sprUngs anderer Kapi tel. 

3 - Ausgenommen von der Nummer 1904 sind Zubereitungen, die mehr als 8 Gewichtsprozent 
Kakaopulver enthalten oder mit Schokolade oder anderen kakaohaltigen Nanrungsmit
tel zubereitungen der Nu'mmer 1806 überzogen sind (Nr. 1806). 

4 - Bei der Nummer 1904 gilt als "in anderer Weise zubereitet" jede Zubereitung oder 
Bearbeitung von Getreide, die über die in den Nummern oder Anmerkungen zum Kapitel 
10 oder 11 vorgesehenen hinausgeht. 

TARIF 
Hr.tUNr. 

1901 --

Warenbezeichnung 

Malzextrakt; Nahrungsmittelzubereitungen von Mehl, 
GrJeB, Stärke oder Ma1zextrak~, die kein Kakaopulver 
oder weniger als 50 Gewichtsprozent Kakaopulver ent
halten, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; 
Nahrungsmittelzubereitungen von Waren der Nummern 
0401 bis 0404, die kein Kakaopulver oder weniger als 
10 Gewichtsprozent Kakaopulver enthalten, anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen: 

10 - Zubereitungen für die Ernährung für Kinder, in 
Aufmachungen für den Kleinverkauf: 
A - von Mehl, GrieB, Stärke oder Malzextrakt, die 

kein Kakaopulver oder weniger als 50-Gewichts
prozent Kakaopulver enthalten •••••••••••••••••.•• 

B - von Waren der Nummern 0401 bis 0404 •••••••••••••• 

20' - Mischungen und Teige, zur Herstellung von Backwaren 
der Nummer 1905: 
A - von Mehl, GrieB, Stärke oder Malzextrakt, die 

kein Kakaopulver oder weniger als 50 Gewichts
prozent Kakaopulver enthalten •••••••••••••••••.•• 

B.,. von Wa ren der Nummern 0401 bi s 0404 .••.•••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 % 
32 % 
min 

300,-

30 % 
32 % 
min 

300,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

\ 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

90 - andere: 

1902 --

A - Malzextrakt •..••••• · ••.••.••.••.•••••.••••••••.•••• 
B - andere: 

1 - von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt, 
die kein Kakaopulver oder weniger als 50 
Gewichtsprozent Kakaopulver enthalten ••.••••• 

2 - von Waren der Nummern 0401 bis 0404 ......... . 

Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch 
oder anderen Stoffen) oder in anderer Weise zube
reitet, wie z. B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, La
sagne, Gnocchi, Ravioli und Canneloni; Couscous, 
auch zubereitet: 

(10) - ungekochte Teigwaren, weder gefüllt noch in ande-
rer Weise zubereitet: 

11 - - Eier enthaltend ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

19 - - sonstige .......................•..••.............. 

20 - gefüllte Teigwaren, auch gekocht oder in anderer 

30 

40 

1903 00 

Weise zubereitet: 
A - mehr als 20 Gewichtsprozent Wurst, Fleisch, 

Innereien oder anderen Schlachtanfall, Fisch, 
Krebstiere oder andere wirbellose Wassertiere 
enthaltend: 
1 - Fl ei sch, I nnerei en oder anderen Schl acht-

anfall, von Tieren des Kapitels 1 .......... .. 

2 - F; sch ••••••••• ':. ............................... . 

3 - sonstige •.•••••.••••.•••.•••••••••.•••••••.•• 
B - andere ........................................... . 

- andere Teigwaren •••• ~ ••••• 'AI ••••••••••••••••••• • •••• • 

- Couscous ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..• 

Tapioka und Tapioka-Ersatzstoffe aus Stärke zubereitet, 
in Form von Flocken, Graupen, Perlen und dergleichen ••• 

103 

Zollsatz in' des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 % 

30 % 
32 % 
min 

300,-

36 % 
min 

260,-
36 % 
min 

260,-

, 35 % 

min 
470,-
530,-

3000,"" 
32 % 
'mi n 

300,-
32 % 
min 

300,-
36 % 
min 

260,-

25 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

1904 Nahrungsmittelzubereitungen, hergestellt durch 
Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreide
erzeugnissen (z. B. Corn Flakes); Getreidekörner, aus
genommen Mais, vorgekocht oder in anderer W"eise zu
bereitet: 

10 - Nahrungsmittelzubereitungen, herge5te~lt durch Auf-

90 

1905 --

10 
20 

30 

blähen oder Rösten von Getreide oder Getrei~e-
erzeugnissen .•.••••••.••.••..•.•••••.••.••.•.•••••.•• 

- andere: 
A - von Waren der Nummern 0401 bis 0404 •••••••••••••• 

B - von Topfen der .Unternummer 0406 10 ............. .. 

C - andere .................................................................................... .. 

Brot, Konditorwaren, Feinbackwaren und andere 
Backwaren, auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblaten-

, kapseln, wie sie fOr Arzneiwaren verwendet werden, 
Siegeloblaten, getrockneter Mehl- oder Stärke
mehlteig in Blättern und ähnliche Erzeugnisse:. 
- Knä,ckebrot •.••••••••••••••••••••••••••••• ; .••••••.•• '. 
- Lebkuchen (Pfefferkuchen) und derg~eichen •• ~ ••••••••• 

- Kekse und ähnliche ha~tbare Backwaren, mit Zusatz 
von Zucker ode~anderenSOBungsmitteln; Waffeln ••• r •• 

40 - Zwieback, geröstetes Brot und ähnliche geröstete 
Erzeugnisse •••••••••••••••••••••••.••••.•••••.••..•••.• 

90 .- andere ......... • ' ............... ,·e ....................................................... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fur 100 kg 

25 \ 

32 '\ 
min 

300,-
32 \ 

min 
300,-
32 \ 

min 
300,-

30 % 
36 % 
min 

540,-

36 % 
min 

540,-

27 9(, 

34 9(, 
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8 der Beilagen 105 

Kapi te 1 20 

Zuberei tungen von Gemüse, Früchten oder anderen Pflanzenteil en 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Gemüse und Früchte, nach den im Kapitel 7, 8 oder 11 genannten Verfahren zube
reitet oder haltbar gemacht; 

b - Nahrungsmittelzubereitungen, die mehr als 20 Gewichtsprozent Wurst, Fleisch, 
Innereien oder anderen Schlachtanfall~ Blut, Fisch, Krebstiere, Weichtiere oder 
andere wirbellose Wassertiere oder irgendeiner Mischung von diesen Waren 
ha 1 ten (Kap. 16); 

ent-

c - zusammengesetzte homogen i si erte Nahrungsmi tte 1 zuber~i tungeh' der Nummer 2104. 
2 - Ausgenommen von den Nummern 2007 und 2008 sind Fruchtgelees, Fruchtpasten, zucker

überzogene Mandel n und ähn 1 i che Erzeugni sse, i nForm von Zuckerwaren (Nr. 1704) 
oder von Schokoladewaren (Nr. 1806). 

3 - Die Nummern 2001, 2004 und 2005 umfassen jeweils nur solche Waren des Kapitels 7 
oder der Nummer 1105 oder 1106 (ausgenommen Mehl, Grieß und Pulver, aus Waren des 
Kap. 8), di ein ~nderer Wei se als inder Anmerkung 1 a genannt, zuberei tet oder 
haltbar gemacht wurden. 

4 Tomatensaft mit einem Trockensubstanzgehalt'von 7 Gewichtsprozent oder mehr ist in 
die Nummer 2002 einzureihen. 

5 - Bei der Nummer 2009 umfaBt der Ausdruck "Säfte weder gegoren noch mit einem Zusatz 
von Alkohol" Säfte mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen (vgl. Anrn. 2 zum Kap. 
22) von 0,5 % Val. oder weniger. 

Anmerkunge'n zu den Unter nummern 
1 - Bei der Unternummer 2005 10 umfaBt der Ausdruck, "homogenisiertes Gemüse" Zuberei:" 

tungen vori Gemüse, fein homogenisiert, in Aufmachungen für den Kleinverkauf als 
Ernährung für Kinder oder für den Diätgebrauch, mit einem Inhalt von 250 g oder 
weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung ,bleiben Zutaten, die in geringen 
Mengen zum. Würzen, Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken zugesetzt wurden, außer 
Betracht. Diese Zubereitungen können in geringer Menge sichtbare Gemüsestückchen 
enthalten. Die Unternummer ZOOS 10 hat Vorrang gegenüber allen anderen Unterl1ummern 
der Nummer ZOOS. 

2 - Bei der Unternummer Z007 10 umfaßt der Ausdruck "homogenisierte Zubereitungen" 
Zubereitungen von Prüchten, fein homogenisiert, in Aufmachungen für den Kleinver
kauf al~ Ernährung für Kinder oder für den Diätgebrauch, ~it einem Inhalt von 250 g 
oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmung bleiben Zutaten, die in ge
ringen Mengen zum Würzen, Haltbarmachen oder zu anderen Zwecken zugesetzt wurden, 
außer Betracht. Diese Zubereitungen können in geringer Menge sichtbare Frucht
stückchen enthalten. Die Unternummer 2007 10 hat Vorrang gegenüber allen anderen 
Unternummern der Nummer "Z007. 

Fußnoten 

1 ) 
Bei den Unternummern 2009 50 B, 2009 60 B, 2009 90 BZ und Z009 90 B6 erhöht sich der 
MindestzoTl satz bei einem Zollwert unter S 700,- je 100 kg um di e Differenz zwi schen 
S 700,- und dem Zollwert von 100 kg. 

,2) , 
Bei den Unternummern 2009 80 C2ünd 2009 90 B5 erhöht si c,h der Mi ndestzo Tl satz bei 
einem Zollwert unter S 8Z0,- je 100 kg um die Differenz zwischen S 820,:- und dem 
Zollwert von 100 kg. 

" 
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TARIF 
Hr./UNr. 

2001 --

10 

8 der Beilagen 

Zollsatz in , des 
Warenbezeichnung Wertes oder in 

Gemüse, Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, mit 
Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht: 
- Gurken: 

A . in lufticht verschlosse~en Umschließungen mit 

Schilling für 100 kg 

einem Gewicht von 15 kg oder weniger............. 240,· 
B - anders •••••••• ~ .••••.•••••••••.•••••••••••••••••• 170, -

20 - Speisezwiebeln: 

90 

2002 

10 

A - in lufticht verschlossenen Umschließungen mit 
einem Gewicht von 15 kg oder weniger •••.••••••••. 

B - anders ••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - Trüffeln •••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
B - Pi] ze: 

- in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger •••.• 

2 - sonstige •••..•••••.•••••••••• ~ ••••• ~ ••••••••• 
C - Früchte der Gattung Capsicum: 

1 - süßer Paprika: 
a - in luftdicht verschlossenen Umschlies

sungen mi t ei nem Gewi cht yon 15 kg.oder. 
weniger ••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

b - anders •••••.•••••••••••••.••.•••.••.••••••. 
2 - sonstige: 

a - ganze Früchte ••••••••.•.••••• ~ ••••••••••• 
b - andere: 

- in unmittelbaren UmschlieBungen mit 
einem Inhalt von 1 kg oder weniger ••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
D - Früchte der Gattung Pimenta •••••••.•••••••••••••• 
E - Zuckermais (Zea mays var. Saccharata) .•••• ~ •••.•• 

F - andere: 
1 - in 1 uftdicht verschlossenen Umsch 1 i eßungen 

mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger: 
a • Kapern •••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

. b - Man.go Chutney .•••••••••.••.•..•••••••.•••• 
c - andere ••••.•••.•••••.••.•••••••.••••••••••• 

2 - sonstige: 
a . Kapern •••••••.••• .' ••.••••••••• , ••••.••.••• 
b - Mango Chutney .•.•••••.•••••••...•••••.••• 
c - 01 i ven ••••••••••••••.•.•••••••••••••••••• 
d - Tomatenkonserven, ohne Zusatz von Ge-, 

würzen, Senf oder Zucker, in Fässern oder 
Fäßchen •...•.•••.••..••..•.•.•..•••.•..•• 

e . Früchte der Nummern 0801 und 0803 sowie 
der Unternummern 0804 10, 0804 30, 
0804 ~O und 0804 50, ohne Zuckerzusatz •.• 

f - andere •••••••••••••••••••••••...••••••••• 

Tomaten, ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder 
haltbar gemacht: 
- Tomaten, ganz oder in Stücken: 

A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen mit 
einem Gewicht von 15 kg oder weniger .•••••••.•••• 

240,-
170,-

2800,-

240,-
170,-

210,-
120, -

frei 

22,S % 
15 % 
20 % . 

32 % 
mi n 

300,· 

210,-
210,-
210,-

120,· 
120,· 
120,-

120,-

120, . 
.120, -

345,-

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)106 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr./UNr. 

90 

2003 --

10 

20 

2004 

10 

90 

8 der Beilagen 

B - andere: I 
1 - Tomatenkonserven, bloß gekocht, in Fässern 

oder Fä ßchen .l .........................•..... 
2 - sonstige ••••• l ............... ~ .............. . 

andere: I 
A - in luftdicht verschlossenen ,Umschließungen mit, 

einern Gewicht vonl15 kg oder weniger: 
1 - Tomatenpulpe imd Tomatenmark: 
. a - mit einem[GeWicht von mehr als 5 kg ••••.• 

b - anders ...... . "1 ••••• "' •• '.1 41! ••••• "' ••••••••••• 

2 . - I - sonst, ge •..••.•••••••.••....•••••.•••••••. , .. 
B - andere: _ I ' 

1 - Tomatenpulpe und Tomatenmark, in luftdicht 
verschlossenen Umschließungen.~ •••••••••••••• 

2 - Tomatenkonserven, bloß gekocht, in Fässern 
oder Fäßchen.~ •••••••.••••••••••••••••••••••• 

3 - sonst; ge ......... o ••••• ;. •••••••••••• 1,1' •••••• 

I 
Pilze und Trüffeln, ohn~ Essig oder E~sigsäure zube
reitet oder haltbar gem~cht· 

- Pilze: versl hlos'senen 
A - in luftdicht r Umschließungen mit 

einem Gewicht von 15 kg oder weniger: 
1 - Champignons (Ägaricus campestris, Agaricus ' 

biSPO~US) •• ~.~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonst, ge ••••• 1 .•.....•...............•........ 

B - andere: I 
1 - Champignons (Agaricus campestris, Agaricus 

bi sporus) •••• 1 ••••••••••••••••• , •••••••••••••• 

2 - anderer I 
a - ;n Juftdicht verschlossenen Umschlies-

, I 
sungen ••• o' •••••••••••••••• '" •••••• ' •••• ~ ••• 

b - sonstige.~ ••••••••••••• i ••••••••••••••••• 
- Trüffeln •••••••.••.•. ~ ..•...•. · •••.•........•... a ••••••• 

Anderes Gemüse, ohne Esis i 9 oder Essi gsäure zuberei tet 
oder haltbar gemacht, g,efroren: 
- Kartoffeln: , I 

A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
, mi t ei nern Gewi ch~ von 15 kg oder weni ger .•••••••• 
B - andere •••••••••• ~ ••••.•••••.•.•••••.••••.•••••••• 
anderes Gemüse und Gemüsemischungen: 
A - Gemüsemischungen Ivon Kartoffeln: 

1 - in luftdicht Iverschlossenen Umschließungen 
mi t ei nem Gewi cht. von 15 kg oder,. weni ger ••.•• 

2 - sonstige ..... I." .................. ~ ............ . 
B - andere: ' , 

1 - Zuckermais (Zea mays var. saccharata) ••.•••••• 

107 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

80,-
80,-

345,-
345,-
345,-

80,-

80,-
80,-

370,-
370,-

150,-

150,-
150,-

2800,-

370,-
150,-

370,-
150,-

32 % 
min 

300,-
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TARIF 

Nr.!UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

2 - F~Uchte der Gattung.Capsicum: 
a - süßer Paprika: 

1 ~ in luftdicht verschlossenen Um
schließungen mit einem Gewicht von 
15 kg oder wefli ger ••••.••••• ' •••.••••• 

2 - sonst·ige ............................. . 
b - andere: 

1 ganze Früchte~ •••••••••.••.•••••••••• 
2 - sonstige: 

a - in unmittelbaren Umschließungen 
mit ~inem Inhalt von 1 kg oder 
weniger •.••••.•••••.••••••••••••• 

b - anders ............................ . 
3 - FrUchte der Gattung.Pimenta .••••••••••• ~ •••• ~ 
4 - Oliven: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 

·weniger •••••••••••••••••••.•.••.••••••••• 
b - anders •••••••••••••••••.••••••••••.•••••• 

5 - Kapern: 
a - in luftdicht verschlossenen Umschlies-' 

sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

b - anders ••••.••..•..•••••.••..•.••••..•.••. 
6 - Spargel: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
s~ngen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b - anders ••.•.•••••••••..••••••••••••••.•••••. 
7 - Spinat: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger •..••••••.••••••••••••••••••••••• 0 •• 

b - anders •••••••••••••••••••••.•••••.•.••••• 
8 - Bohnen, Erbsen und Karotten, sowie Gemüse

mischungen, ~ie mindestens eines d1eser 
Gemüse enthalten: 
a - in luftdicht verschlossenen Umschlies

sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger •.••••••••••..•••••••••••••••••••• 

b - anders .................................. .. 
9 - Artischocken: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weni ger •..••..•....••••••••.•••••••.••••• r 

b - anders •••••••••••••••.••.•..•.••••••••••. 
10 - Sauerkraut: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger •••••••••••••••••••••••••..•••••.• 

b - anders ...... ; ........... ' ................ . 

Zoll satz in '.des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

370, -
150,-

frei 

22,5 % 

15 % 
20 % 

840,-
280,-

840,-
140,-

370,-
150,-

20 q6 

min 
700,-
150,-

20 % 
min 

700,-
150,-

370,-
150,-

370,-
95,-
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8 der Beilagen 

TARIf 
Nr.lUNr. 

Warenbezeichnung 

2005 

10 

11 - sonstige: 
a - in ,luftdicht verschlossenen Umschlies-' 

sungen mit einem Gewicht von 15 kgoder 
weni ger •••.....•..•.••••.••.•..•.....•... 

b - anders •.•••. · •.•.•.•••••••••.••.•..•..•... 

Anderes Gemüse. ohne Essig oder Essigsäure zubereitet 
oder haltbar gemacht. nicht gefroren: 
- homogenisiertes Gemüse: 

A - Kartoffeln •.••••••••.••.••..•••••.•.••••••••••••• 
B - Bohnen, Erbsen oder Karotten enthaltend; Spinat .• 

C - andere •.•••••.••.••.•••••..•.•...••••..•••••••••• 
20 - Kartoffeln: 

A - in luftdicht verschlossenen Ums~hließungen 
mit einem Gewicht von 15kg oder weniger ........ . 

B - andere .•••••.•••.•.••••••••..•...•••..••••••••••• 
30 - Sauerkraut: 

A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen mit 
einem Gewicht von 15 kg oder weniger .•••••••••••• 

B - anders ............................. , .•••••••••••••• 
40 - Erbsen (Pisum sativum): 

A - in luftdicht verschlossenen umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••••••••• 

B - andere ........................................... ; 
(50) - Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

51 Bohnen, ausgelöst: 
A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen mit 

einem Gewicht von 15 kg oder weniger .•••••••••• 

B - anders ••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••• 
59 sonstige: 

A - in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ...•••• 

B - andere •••••••••.•••••••.••••••••.••.•..•..••••• 
60 - Spargel: 

A - in luftdicht verschlossenen umschließungen mit 
einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••••.•.•..••• 

I 

B - anders •••••••••••••••••.•••• l ••• ;., ................. . 

70 - Oliven: 
A - in luftdicht verschlossenen umschließungen mit 

einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••••.••.•..•• 
B - anders ••••• ' ••••.••••.••..•.•••••.••.•..••••••••.• 

80 - Zuckermais (Zea"mays var. saccharata) •••••• ~ •••.•.••• 

109 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

370,-
150,-

370,-
20 % 

min 
700,-
370.-

370,-
150,-

370,-
95,-

20 % 
min 

700,-
150,-

20 % 
min 

700,-
150,-

20 % 

mi·n 
700,-
150,-

370,-
150, -

840,-
280,-
32 % 
min 

300,-

\. 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

90 - anderes Gemüse und Gemüsemischungen: 
A - anderes Gemüse: 

1 - Früchte der Gattung Capsicum: 
a - süßer Paprika: 

1 - in 1uftdicht versch10ssenen Um
schließungen mit einem Gewicht von 
15 kg oder weniger ••.•••••.•••••••..• 

2 - sonstige •••••••••••••••••••••.••••••• 
b - andere: 

- ganze Früchte •..••••••••••••••••••••• 
2 - sonsti ge: 

a - in unmittelbaren Umsch1ieBungen 
mit einem Inhalt von 1 kg oder 
weniger ••••••••••••••••••••.•.... 

b - anders •.••••••••••.••.•••••.••••• 
2 - Früchte der Gattung Pimenta •••••••••••••••••• 
3 - Kapern: 

a - in 1uftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weni ger ••.•••.• , ••••••.••••••••••.•• , .•••• 

b - anders •.•••••••••••••••••••••••••••••.••• 
4 - Karotten: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weni ger •••••••••• , •••••.••••••••••••••.•• 

b - anders ••• ' •••••••••••.••••••••.••••••••••• 
5 - Artischocken: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger ••••••••••••••••.•••.••.•.••••••••• 

b - anders •••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
6 -sonstige: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weni ger •.••••••••••••• , •••••••••••••••••• 

b - anders •••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
B - Gemüsemischungen: 

1 - Zucke~mais (Zea mays var. saccharata) •••••••• 

2 - Früchte der Gattung Capsicum: 
a - süßer Paprika: 

1 - in luftdicht verschlossenen um
schließungen mit einem Gewicht 
von 15 kg oder weniger •••••• ~ ••••••.• 

2 - sonstige ........................... .. 
b - andere: 

1 - ganze Früchte •••• ',' ••••••• : •••••••••• 
2 - sonstige: 

a - in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von 1 kg oder 
weni ger ••.•••.••.•••••.•••••••••• 

b - anders •••••••.•••••..•••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

370,-
150,-

frei 

22,5 % 
15 % 
20 % 

840,-
140,-

20 % 
min 

700,-
150,-

370,-
150,-

370,-
150,-

32 % 
min 

300,-

370,-
150, -

frei 

22,5 % 
15 % 
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TARIF 
Nr ./llfr. 

2006 00 

2007 --

10 

8 der Beilagen 

Waren~zeichnung 

3 - Früchte der Gattung Pimenta .••.•••..•.••.•••. 
4 - Kartoffeln: 

a - in luftdicht verschlossenen'Umschlies
sungen mit einem GewiCht von 15 kg 
oder weni ger ••.••.••.••••••••••.•.•• .- .••. 

b - anders ••••.••••••••••.•••••••••••••••••.• 
5 - Oliven: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg 
oder weni ger •.•••••.•.••.•••••.•.••.••••• 

b - anders •••••.•••••••••••••••.•• ' •.•••••.••• 
6 - Kapern: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mi t lei nem Gewi cht von 15 kg 
oder weni ger ••••••••••••••.•••••••••••••• 

b - anders ............ " ................... .. 
7 - Spargel: 

a -in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit ein~m Gewicht von '15 kg 
oder. weni ger •••••••• , ••••••••.••••••••••. 

b - anders •••••••.•••••••••.••••••.•••••••.••• 
8 - Bohnen, Erbsen oder Karotten enthaltend: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger ••••••••••••••• · •••••••••••.••• ; ••• 

b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
9 - Spinat: 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weni ger •••••••••••••••••••••••••••••• ' •••• 

b - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
10 - sonstige: , 

a - in luftdicht verschlossenen Umschlies
sungen mit einem Gewicht von 15 kg oder 
weniger ••••••••••••••••••••••••••••••..•• 

b - anders ••••••••••••••••.••••••••.••.•••••• 

Früchte, Fruchtschalen und andere Pflanzenteile, mit 
Zucker haltbar gemacht (durchtränkt, glaciert oder 
kandiert) ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••• 

Konfitüren, Fruchtgelees, Marmeladen, Fruchtmus und 
Fruchtpasten, durch Kochen hergestellt, auch mit Zu
satz von Zucker oder anderen SüBungsmitteln: 
- homogenisierte Zubereitungen: 

A - mit Zusatz von Zucker .••••••••••••••••••••••••••• 

B - sonstige ............. .-......................... .. 

111 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 

370,-
150,-

840,-
280,-

840,-
140,-

3.70, -
150,-

20 % 

min 
700,-
150,-

20 % 
min 

700,-
150,-

370,-
150,-

650,-

15 % 
+ 400,-

15 '10 

+ 400,-
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112 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(90) - andere: 
91 ~on,Zitrusfrüchten: 

99 

2008 --

A - Konfitüren, Fruchtgelees und Marmeladen: 
1 - mit Zusatz von Zucker •••.••.••.•.•••••••.•. 

2 - sonstige •••••.••••••••••.••••••• , ..••••.•••• 

B - andere: 
- mit Zusatz von Zucker ..•.•• ~ ••.•••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••.•••••••••••.••••••.••••••• 

sonstige: 
A - Pflaumenmus: 

1 - mit. Zusatz von Zucker ••••••••••••.••••••••• 
2 - sonstiges ••.•••••.•••••.•.••••••••••••••••• 

B - Konfitüren, Fruchtgelees und Marmeladen: 
1 - mit Zusatz von Zucker •••••••••••••• : ••••••• 

2 - sonstige .................. : ••••••.••••••••• 

C - andere: 
- mit Zusatz von· Zucker •.••..••••.••••••••••• 

2 - sonstige •••.••••••••••••••••.••••••••••.••• 

Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer 
Weise zubereitet oder haltbar ~emacht, auch mit Zusatz 
von Zucker oder anderen Süßungsmitteln oder von 
Alkohol, anderweitig weder genannt noch inbegriffe~: 

(10) - Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen oder 

11 

19 

20 

'Saaten, auch untereinander gemischt: 
- - Erdnüsse: 

A - Erdnußbutter •••••••••••••..•...•••.•••••••••••• 

B - andere ••••••••••••.••.•••••••••••••.••••••••••• 

sonstige, einschließlich Mischungen: 
A - Kokosnüsse, Paranüsse und Acajounüsse ..••••••. ~ 

B - Kastaniencreme in luftdicht verschlossenen Um-
schließungen •••••••••••••.••••••••••.••••••••• 

C - andere ......................................... . 

- Ananas: 
A - Pulpe und Mark: 

1 - in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••••• 

2 - sonstige: 
a - in luftdicht verschlossenen Umschlies-

sungen ••••.••••••••••• ' ••••••••••••••••••• 
b - anders •••••••••••••••.••••••••••• ~ •••••• ; 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 % 
+ 400,-

15 % 
+ 400,-

15 % 
+ 400,-
15 % 

+ 400,-

210,-
160,-

15 % 
+ 400,-

15 96 

.+ 400,-

r 
15 % 

+ 400,-
15 % 

+ 400,-

32 % 
min 

300,-
12 % 

+ 400,-

12 % 
+ 400,-

12 % 
+ 400,-

12 % 
+ 400,-

25 % 

10 % 
10 % 
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TARIF 

Nr./UNr~ 

8 der Beilagen 

Wa renbezei chnung .. 

B - andere: 
- in luftdicht verschlossenen Umschließungen .•• 

2 - sonstige ••••••.•..•.•••...•••.•.••.•.•.••..•.• 

30 - Zitrusfrüchte: 
A - Pulpe und Mark: 

1 - in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger: 
a - von Grapefruit ............................ . 
b - andere •...•••.•••••.••••••••••••••••.•••.• 

2 - sonstige: 
a - von Grapefruit, in luftdicht verschlosse

nen Umschließungen ..•.•.••••••••••.••.•.• 
b - andere .•••••.••.••.•••••••••••••.•.•••••• 

B - andere: 
1 - Grapefruit,' in luftdicht verschlossenen Um-

schI i eBungen •••.••••••••••.•.•••••• ; ......... . 

2 - sonstige •.••.••••••••••••••••.•.••••••••••••• 

40 - Birnen: 

50 

A - Pulpe und Mark: 
1 - in I uftdi cht versch I ossenen Umsch li eßungen 

mit einem Gewicht von.15 kg oder wenige~.~ •.• 
2 - sonstige •••.•••.•••••.•• ~ •.•.•.••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••.••••.••••••••••.•••••.•.•••••.•••. 

- Marillen: 
A - Pulpe und Mark: 

1 - in luftdicht verschlossenen UmsChlie.ßungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••.•• 

2 - sonstige •.••••.••.•.•••.•••••••.••.••••.••.•• 
B - andere •••••••••••••••••••••••.••••••.••••••••••.• 

60 - Kirschen (einschließlich Weichseln): 
A - Pulpe und Mark: 

1 - in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••••• 

2 - sonstige •.•••••••• ' •••••.••••.••••••••.•.•••••• 
B - andere ••••••....•••••••.••.•••••••••••••••••••••• 

70 - Pfirsiche: 
A - Pulpe und Mark: 

1 - in luftdicht versc.hlossenen UmschI i eBungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ..... 

2 - sonstige •••.•••• , ••.••••••• : •••••.••••.••••• ; 
B - andere: 

1 - in luftdicht verschlossenenUmschlieBungen: 
a - in Umschließungen aus Eisen- oder Stahl

blech, mit einem Gesamtzuckergehaltvon 
25 Gewichtsprozent oder weniger, gerechnet 
als Invertzucker ..•••••••••••••••.•••••• : 

b - andere ••.•.••.••.••.•••..••••••••••.••••• 

113 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

12 % 

+ 400,-
12 % 

+ 400,-

25 % 
25 % 

1 ° ~o 
10 % 

1 2 ~o 

+ 400,-
1'2% 

+ 400,-

25 ·go 

10 % 

12 % 
+ 400,-

25 % 

10 % 

12 % 
+ 400,-

25 % 

10 % 

12 % 

+ 400,-

25 % 
10 % 

12 % 
+ 400,-

12 % 
+ 400,-

8 
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TARIF 
Nr.!UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

2 - sonstige .•••••.••••••••••.. , .•••.•..•..•..••. 

80 - Erdbeeren: 
A - Pu1pe und Mark: 

1 - in luftdicht verschlossenen Umsch1ießungen 
mit einem Gewicht von 15 kg od~r weniger ••••• 

2 - sonstige ...•••••.••••••••.•..•••••...••.••••• 
B - andere •••••..•••••••••..............•••.....••••. 

(90) - andere, einsch1ieB1ich Mischungen, ausgenommen die 

91 

92 

99 

der Unternummer 2008 19: 
- - Palmherzen ••...••••.••....•...•..••.••••••..•.•••• 

Mischungen: 
A - Pulpe und Mark: 

1 - in luftdicht verschlossenen Umschließungen 
mit einem Gewicht von 15 kg oder weniger ••• 

2 - sonstige ................................... . 
B - andere: 

1 - Früchte: 
a - in luftdicht verschlossenen Umschlies

sungen, die nicht weniger a1s vier 
verschiedene Fruchtarten, ausgenommen 
Äpfe1, enthalten und bei 'welchen der 
Antei1 von Birnen 35 Gewichtsprozent 
nicht überschreitet •••••••••••••••••••• 

b - andere .••.•••••••••••••.••.•..••.•••••• 

2 - andere genießbare Pflanzenteile •••••••••..• 

sonstige: 
A - Früchte: 

1 - Pulpe und Mark: 
a - in luftdicht versch10ssenen Umschlies

sungen mit einem Gewicht von 15 kg 
oder weniger: 
1 - von Früchten der Nummer 0803 sowie 

der Unternummern 0804 10, 0804 .40 
und 0804 50 •••• ; ...•••••••••.••.••. 

2 - sonstige ..••••••••••.•••••.•.••.••• 
b - andere: 

- von' Guaven, in ~uftdicht versch1os
senen UmschI i eßungen •.•••.•••.••••• 

2 - sonstige ... ~ ...................... . 
2 - sonstige: 

a - Früchte der Nummer 0803 sowie der 
Unter nummern 0804 10, 0804 40 und 
0804 50.: 
1 - Guaven ••••.••••••••••••.••.•..•..•.• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

12 % 
+ 400,-. 

25 % 

10 % 

12 % 
+ 400,-

32 9(, 

min 
300,-

25 '10 

10 % 

12 % 
+ 400,-

12 % 
+ 400,-

32 % 
min 

300,-

25 9. 
25 .. 

10 % 
10 % 

12 % 
+ 400,-
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TARIF 

Nr.lUNr~ 

2009 --

8 der Beilagen 

Warenbezei chnung, 

2 - sonstige ohne Zusatz von Zucker •.•• 

3 - sonstige •••••••••.••.••.••••.•..••• 

b - andere •••••••••••••••.••.•••••••••••••• 

B - andere genießbare Pflanzenteile: 
1 - mit einem Milchfettgehalt von 1,5 Gewichts

prozent oder mehr oder mit einem Zucker
gehalt, gerechnet als Invertzucker, von 
5 Gewichtsprozent oder mehr, ~der mit einem 
Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent oder 
mehr ••••..••••.•••.••.••••..•.••.•••••••.••• 

2 - sonstige .................................. . 

Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und Gemüse
säfte, weder gegoren noch mit einem Z~satz vqn 
A'l kohö 1, auch mi t Zusatz v.on Zucker oder anderen 
Süßungsmitteln: 

(10) - Orangensaft: 
11 

19 

gefroren: 
A - Dicksaft: 

1 -in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 20 Liter oder mehr ..•••.•.•••••• 

2 - sonstige •••••••••...•.••••••••••••.•.•.••.• ' •. 
B - andere: 

1 - ohne Zusatz von Zucker: 
a - in, unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von weniger als 20 Liter: 
1 - Rohsaft ••••••••••••.•........•.•..• 
2 - sonstige ••••••••.•••• ~ ••••..•••••• ! 

b - andere •••••.••..••.•..•..••••••.••..••••• 
2 - mit Zusatz vom Zucker: 

a - mit einem Gesamtzuckergehalt von 25 
Gewichtsprozent oder mehr, gerechnet 
als Invertzucker ..•.•.••••• ~ •••••.••••• 

b - andere .. ......... ............ ........... . 
sonstige: 
A - Dicksaft: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
I nha 1 t von 20 Liter oder mehr ••..•••..•.•.. · 

2 - sonstige ...•••..••.•• ; .•••••••.••.••••.••.•• 
B - andere: 

1 - ohne Zusatz von Zucker: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von weniger als 20 Liter: 
1 - Rohsaft .••.•••••••••••••••••••..••• 
2 - sonst i ge .................... , .... .. 

b - andere ...•.•••••••.••..••••••.••••••••• 

115 

Zollsatz in , des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

12 % 
+ 400,-

12 % 
+ 400,-

12 % 
+ 400,-

32 % 
min 

300,-
32 % , 
min 

300,-

11 % 
11 % 

11 9. 

11 % 
11 9. 

1'1 % 

11 % 
11 % 
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TARIF 

Nr./UNr. 

20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

2 - mit Zusatz'vom Zucker: 
a - mit einem Gesamtzuckergehalt von 25 

Gewichtsprozent oder mehr, ' gerechnet 
als Invertzucker •.•...••••.••••..•..•.. 

b - andere ••••••.•••••.•••••.•••.••••••••.. 
- Grapefruitsaft: 

A - Dicksaft: 
1 in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

I nha I t von 20 Li ter oder mehr .• ~ .••••.•..•••• 
2 - sonstige: 

a - gefroren •... ' ...•...•••••• ; •.••.••.••••••• 
b - anders ••••••..• ' •••.•• ; .••.••.•...•••.•••• 

B - andere: 
1 - ohne Zusatz von Zucker: 

a - Rohsaft in unmittelbaren Umschließungen 
mit einem Inhalt von weniger als 
20 liter •••••••••..•••••••••••..••••••••. 

b - 'andere .•...•••.•.•••••••••••...••••.•••.•. 
2 - mit Zusatz von Zucker •....••••.••••.••••••••. 

30 - Saft von anderen Zitrusfrüchten, ausgenommen 
Mischungen: 
A - Saft von Früchten der Unternummern 0805 20 und 

0805 30: 
1 - Dicksaft: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 20 liter oder mehr •.••.••.•.•. 

b - ander,e .•.••••.•••.••.•.•• , .••••.••••••••• 
2 - sonstige: 

a - ohne Zusatz von Zucker: 
1 - in Umschließungen mit einem I~halt 

von weniger als 20 liter, ausgenommen 
Zitronenrohsaft: 
a - Rohsaft ••••.••..•••••••.•....•.•. 
b - and.ere •..••.•••.•••.••.••.•.••.•• 

2 - sonstige: 
a -Zitronenrohsaft in Fässern •.••••• 
b - andere ••••••...•.••..•...••.••.•• 

b - mit Zusatz von Zucker: 

B - andere: 

1 - mit einem Gesamtzuckergehalt von 25 
. Gewi chtsprozent oder mehr, ge

rechnet a~s Invertzucker ••••••••.•••. 
2 - so'nstige ............................. , 

1 - Dicksaft:, 
a - in urimittelbaren Umschließungen mit 'einem 

Inhalt von 20 liter oder mehf ..•• : •• ~ •..• 
b - andere ................................... . 

2 - sonstige: 
a - ohne Zusaiz von Zucker:' 

1 - ROhsaft, in unmittelbaren Umschlies
sungen mit einem Inhalt von weniger 
a·ls 20 liter .......................... . 

2 - sonstige •.•..•..•.• , ••••••..•.•..•.... 
b - mit Zusatz von Zucker •••••.••....••.•.••• 

Zollsatz in ',des 
Wertes oder ;in 

Schilling für 100 kg 

11 ~6 

11 % 

8 °6 

8 % 
8 % 

8 ~o 

8 % 
8 % 

11 % 
11 % 

11 % 
11 % 

11 % 
11 9. 

8 9. 
8 % 

8 % 
8 % 
8 9. 
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TARIF 
Nr .fUNr. 

40 

50 

60 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Ananassaft: 
A - Dicksaft: 

1 in Umsch 1. i eßungen mi t ei nem I nha 1 t von 
20 Liter oder mehr ••••••••••••.•..•..•••••••• 

2 - sonstige ••••••.••••••••••••••••••••••••••.••. 
B - andere: 

1 - ohne Zusatz von Zucker: 
a - Rohsa ft, in unmi tte 1 ba ren Umsch 1 i eßu.ngen 

mit einem Inhalt von weniger als 
20 Li ter ................................. .. 

b - andere •..••••••••• ; •••••••.••••••••••••••• 
2 - mit Zusatz von Zucker •.•••.••••••••••••••••.• 

- Tomatensaft: 
A -/Dicksaft: 

1 in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
I nha lt von 20 Liter oder mehr •••••.••••• .--•••• 

2 - sonstige •.••••••...•••••••••• : ••••••••••••••• 
B - andere ••.••••••••••••.••••••.••••• · ••••••.•••••••• 

- Trauben~aft (einschließlich Traubenmost): 
A - Di cksaft ..•..•.••••• '.' •••.•••.••.••.•..•.•.. ' .••.. 

. B - andere ••••••••••••••••••••• · •••••••.••••..••.•.••• 

70 - Apfelsaft: 

80 

A - Di cksaft •...•.•••.•.•.....•..••..••••••••••••• , •• 
B - andere ••••••••••.••••.••••••••....•..••••.••••••• · 

- Saft von anderen Früchten oder anderem Gemüse, 
ausgenommen ~Ii schungen: 
A - Birnensaft: 

1 - Di cksaft ••••••••• '.' ••••.•••.••...••..•..•.••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Saft von Früchten der Nummern 0801 und 0803 
sowie der Unternummern 0804 10, 0804 40 und 
0804 50: 
1 - Dicksaft: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 20 Liter oder mehr ••••••.••••• 

b - andere •••••.•••..••••••••••.•..•.•..••••• 
2 - sonstige: 

a - ohne Zusatz von Zucker: 
1 - Rohsaft , in unmi ttelbareri" Umsch li es

sungen mit einem Inhalt von weniger 
als 20 Liter .••••••••••••.••••••••••• 

2 - sonstige ............................ . 
b - mit Zusatz von ZOcker ..•••••••.•••..••••• 

117 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

8 ?o 
8 90 

8 ~6 

8 90 
8 90 

10 % 

10 r 
25 % ) 

min 
175.-

25 90 
min 

1050
1

-
25 % ) 

min 
175,-

25 % 
25 % 

25 % 
25 ~6 

8 % 
8 % 
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TARIF 
NrJUNr. 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

C - Saft von anderen Früchten: 
1 - Dicksaft: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 20 Liter oder mehr ••••••.••.•• 

b - andere ••••••••••••••••••••••••.••.••.••.• 

2 - sonstige: , 
a - in unmittelbaren Umschießungen mit einem 

Inhalt von weniger,als 20 Liter: 
1 - Rohsaft, ohne Zusatz von Zucker •••••• 

2 - sonstige von schwarzen Johannis
beeren, mit Zusatz von Zucker •••••••• 

3 - sonstige ................ : .......... .. 

b - andere •••••••••••••••••.••••.•••••.•.•••• ' 

D - Saft von anderen Gemüsen: 
1 - Dicksaft: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 20 Liter oder mehr •••.••.••••• 

b - andere •••••••••••• ! •••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige: 
a - Rohsaft, in unmittelbaren Umschließungen 

mit einem Inhalt von weniger als 
20 Liter, ohne Zusatz von Zucker ..••••••• 

b - andere .•••••.••••••••••••.•••••.• : ••••••• 
- Mischungen von Säften: 

A - Dicksäfte: 
- von Äpfeln oder Birnen ••••••••.•.•••••••..••• 

2 - von Weintrauben ............................. . 

3 - von Früchten der Nummern 0801 und 0803 sowie 
der Unternummern 0804 10, 0804 30, 0804 40 
und 0804 50: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt'von 20 Liter oder mehr •• ;; ••.••..• 
b - andere ••••••••••••••••.•..•••••••.••••••• 

4 - von Früchten der Unternummern 0805 40 und 
0805 90: 
a - in unmittelbaren Umschließu"ngen mit einem 

I nha 1 t von 20 Li ter oder mehr .......... .. 
b - andere: 

- Grapefruitsaft, gefroren ........... .. 
2 - sonsti ge •••••.••••••.•...•.•.••.••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

25 % 
min 

1230,-
25 9. 

min 
1230,-

min 
205,-

min 
205 -

25 96 ~) 
min 

205~) 
25 % 

min 
205,-

10 '1/,. 

10 % 

10 % 

10 % 

25 % 

25 % 
min 

1050, -

8 % 
8 % 

8 % 
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TARIF 
Hr.fUNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

5 - von Früchten der Unternummern 0805 10, 
0805 20 und 0805 30: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 20 Liter oder mehr •.•..•.•.... 
b - andere •..•.••••••••••••.••..•.•••.•.••.•• 

6 - von an'deren FrJchten: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 20 Liter oder mehr .••••.••.••• 

b - andere ••••••••••••••..••••.••.••••••••••• 

7 - von Gemüsen: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 20 Liter oder mehr .•••••..•..• 
b - andere .•••••••••••.•••••••.•••••••.•••••• 

B - andere: 
- von Äpfeln oder Birnen .•.••....•••••••.•..••• 

2 - von Wei ntrauben ••••••••••••••••••••.••••••••• 

3 - von Früchten'der Nummern 0801 und 0803 sowie 
::l~r 'Jnternurrmern 0804 10, 0804 30, 0804 40, 

,0804 50, 0805 40 und 0805 90: 
a - ohne Zusatz von Zucker •••••••••••.••••••. 
b - mit Zusatz von Zucker: 

- Mischungen von Ananas- und 
Grapefruitsäften ••••••.•••••.••.••••• 

2 - sonstige •••••••• , ••.•••••.•••••.••••• 
4 - von Früchten der Unternummern 0805 10, 

0805 20 und 0805 30: 
a - ohne Zusatz von Zucker: 

1 -

2 -
b - mit 

1 -

2 -

in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von weniger als 
20 Li ter .................................................. .. 
sonstige •••••••••••••••••••••••.••••• 
Zusatz von Zucker: 
mit einem Gesamtzuckergehalt von 
25 Gewichtsprozent oder mehr,. ge
rechnet als Invertzucker ••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••..••••••••• 

5 - von anderen Früchten: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von weniger als 20 Liter: 
1 • von schwarzen Johannisbeeren, mit 

Zusatz von Zucker •••••••••••••••••••• 

2 • sonstige •••••••••••••••• : •••••••••••• 

b • andere ••••••••••••.•••••••••••••••••.•••• 

---------

, 119 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 .. 
min 

1230,· 
25 % 
min 

1230,· 

10 9, 

10 % 

min 
175,-

8 % 

8 % 
8 % 

11 \ 

11 \ 

11 % 
11 % 

25 %2} 

min 

20S~) 
25 % 

min 

205~i 
25 % 

min 
205,· 

'---~"'---
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TARIF 
Nr.fUNr. 

/ 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

6 - von Tomaten .................................. . 

7 - von anderen Gemüsen ••••••••••••••••••••••• ~ •• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 %1) 

min 

175,-
10 % 
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8 der Beilagen 121 

Kapitel 21 

Verschiedene eßbare Zubereitungen. 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Gemüsemischungen der Nummer 0712; 
b - gerösteter Kaffee-Ersatz mit beliebigem Gehalt an Kaffee (Nr. 0901); 
c - Gewürze oder andere Waren der Nummern 0904 bis 0910; 
d - Nahrungsmi tte 1 zuberei tungen , andere' al s di ein den Nummern 2103 und 2104 be

schriebenen Waren, die mehr. als 20 Gewichtsprozent Wurst, Fleisch, Innereien 
oder anderen Schl achtanfa 11, Blut,Fi sch , Schal ti ete, Wei chti ere oder andere 
wirbellose WassertiereoderirgendeinerMischung Von diesen Waren enthalten 
(Kap. 16); 

e - zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, wie sie für die Herstellung von 
Getränken verwendet werden, mit einem Alkoholgehalt inVolumenteilen (vgl. Anm. 
2 zum Kap. 22) von mehr als 0,5'% Vol. (Nr. 2208); 

f - Hefen, als Arzneiwaren aufgemacht, oder an~ere Erzeugnisse der Nummer 3003,oder 
3004; 

g - zubereitete Enzyme der Nummer 3507. 
2 Auszüge aus dem in der vorstehenden Anmerkung 1 b genannten Kaffee-Ersatz sind in 

die Nummer 2101 einzureihen. 
3 - Bei der Nummer 2104 umfaßt der Ausdruck "zusammengesetzte homogenisierte Nahrungs

mittelzubereitungen" Zubereitungen aus einer fein homogeni'sierten Mischung von zwei 
oder mehr Grundstoffen, wie F1ei sch, Fi sch, Gemüse oder Früchte, in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf als.Ernährung für Kinder oder für den Diätgebrauch, mit einem 
Inhalt von 250 g oder weniger. Bei Anwendung dieser Begriffsbestimmungen bleiben 
all e Zutaten, die in geri ngen- Mengen zum Würzen, Ha 1 tbatmachen oder zu anderen 
Zwecken zugesetzt wurden, außer Betracht. Di ese Zubereitungen können- in geri nger 
Menge si chtbare Stücke der Bestandteil e entha 1 ten. 

Nationale Anmerkung 
1 - Als "Käsefondue" der Unternummer 2106 90 B1b1 gelten: 

Zubereitungen aus Schmelzkäse_zur Herstel'lung 'von "Käsefondue", mit einem Gehalt an 
Milchfett von 12 Gewichtsprozent oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtsprozent, 
zu deren Erzeugung kei ne an'derenKäsesorten als Emmenta 1 er oder Gruiere verwendet 
wurden, mit Zusatz von Weißwein, Kirschbranntwein, Stärkeond Gewürzen, in Einzel
packungen, die 1 kg oder weniger enthalten. 

Fußnote 

2) 
Der Zollsatz für Waren der Unternummer 2102 10 A ist durch Verordnung des Bundes-
ministers für Finanzen im Einvernehmen mit den Bundesministern für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und für Land- und Forstwirtschaft bis aufS 1200,- für 100 kg zu 
erhöhen, soweit dies zur Hintanhaltung einer bedeutenden Schädigung der inländischen 
Erzeuger derartiger Waren durch wesentlich erhöhte Einfuhrmengenerforderlich ist. 
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TARIF 
Nr./UHr. 

2101 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, Tee 
oder Mate und Zubereitungen auf der Grundlage 
dieser Waren oder auf der Grundlage von Kaffee, 
Tee oder Mate; geröstete ~ichorie und anderer 
gerösteter Kaffee-Ersatz sowie Auszüge und Kon::_ 
zentrate davon: 

10 - Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Kaffee, 
und Zubereitungen auf der Gtundlage solcher 
Auszüge,Essenzen oder Konzentrate oder auf 
der Grundlage vbn Kaffee: 
A - Zubereitungen auf der Grundlage von Kaffee: 

1 - mit einem Milchfettgehalt von 1,5 Gewichts
prozent oder mehr oder mit einem Zuckerge
halt, gerechnet als Invertzucker, von 5 Ge
wichtsprozent oder mehr oder mit einem 
Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent oder mehr. 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

B - andere: 
1 - Auszüge aus Kaffee, fest: 

a - in unmittelbflren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 1 kg oder weniger ••••.•••••••• 

b - anders ••••••.• ~ ••••••.•••••••.••••••••••• 

2 - sonstige .........•... ' ......... ' ....... ! .....•.. 

20 - Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder Mate, 
und Zubereitungen auf der Grundlage solcher Auszüge, 
Essenzen oder Konzentrate oder auf der Grundlage von 
Tee oder Mate: 
A - Zubereitungen auf der Grundlage von Tee oder 

Mate: 
1 - mi t ei nem .Mi 1 chfettgeha 1 t von 1,5 Gewi.chts

prozent oder mehr oder mit einem Zuckerge
halt, ger.echnet als Invertzucker, von 5 Ge
wichtsprozent oder mehr oder mit einem 
Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent oder mehr. 

2 - sonstige ..........•.......•..•............... 

B - andere: 
1 - flUS Tee ..................................... . 

2 - aus Mate •••.•••••••••••••••••••• , •••••••.•••• 
30 - geröstete Zichorie und anderer gerösteter Kaffee-Er-

satz sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate davon: 
A - geröstete Zichorie, nicht mit anderen Stoffen 

vermengt, sowie Auszüge, Essenzen und Konzentrate 
davon ............................................ . 

B - ·ande're ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 % 
min 

300,-
32 % 

mi.n 
300,-

52 % 
40 % 

2450, -

32 % 
min 

300,-
32 % 

min 
300,-

40% 
2450,-

30 % 
min 

260,-
30 % 

min 
260,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

2102 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Hefen {aktiv oder nicht); andere einzellige MIkroorga
nismen, tot (ausgenommen Vaccine der Nr. 3002); 
zubereitete Backtreibmittel in Pulverform: 
- Hefen, aktiv: 

A Preßhefe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Trockenhefe •••..•••••••..••••••••.••.• , ••.••••.•• 
C - andere ••••••••••••••••••••• ,>, .................... . 

20 - Hefen, nicht aktiv; andere einzellige Mikroorganis-

30 

men, tot: 
A - Hef~n, nicht aktiv ••••••••••••••••••••••• ~ •• o •••• 

B - andere einzellige Mikroorganismen, tot ••••••••••• 
- zubereitete Backtreibmittel in Pulverform •••••••••••• 

2103 -- Zubereitungen für Gewürzsoßen und zubereitete Gewürz
soßen; zusammengesetzte Würzmittel; Senfmehl, auch 
zubereitet, und Senf: 

2104 

10 - Sojasoße .......................•............•...•..•. 

20 - Tomatenketchup und andere Tomatensoßen ••••••••••••••• 

30 - Senfmehl, auch zubereitet, und Senf: 
A - Senfmehl, auc~ zubereitet •••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

10 

A - Zubereitungen für GewürzsoBen, auf der Grundlage 
von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt ••••••••• 

B - andere ................ I/I ................. ., •• ',' .......... . 

Suppen und Brühen sowie Zubereitungen dafür; zusammen
gesetzte homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen: 
- Suppen und Brühen sowie Zubereitungen dafür •••••••••• 

20 - zusammengesetzte homogenisierte Nahrungsmittel zu-
bereitungen: . 
A - Fleisch, Innereien oder anderen Schlachtanfall, 

von Tier~n des Kapitels 1, enthaltend ••••.••••••• 

B - andere .... D ......................................... •• 

2105 00 Speiseeis, auch mit Kakaogehalt ••••••••••••.••••••••••• 

123 

Zollsatz in " des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

600 _2) , 
1800, -
frei 

frei 
frei 
680,-

33 % 
min 

480,-
33 % 

min 
480,-

160, -
160,-

30 % 
33 90 
min 

480,-

33 90 
min 
480~-

33 % 
min 

480,-
33 % 
min 

480,-

32 % 
min 

300, -
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TARIF 
Nr./UNr. 

2106 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Nahrungsmittelzubereitungen, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 
- EiweiBkonzentrat und texturierte EiweiBstoffe .••••••• 

90 - andere: 
A - Zuckersirupe, mit Zusatz von Geruchs-, Ge

schmacks- oder Farbstoffen: 
/ 

1 - Clucosesirupe ••.•..••.••••••••.•••••••.•••••• 

2 - Fructose- und Malzzuckersirupe ••••••••••••••• 

3 - sonstige ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••.• 

B - andere: 
. 1 - mit einem Milchfettgehalt von 1,5 Gewichts

prozent oder mehr oder mit einem Zuckerge
halt, gerechnet als Invertzucker, von 5 Ge
wichtsprozent oder mehr oder mit einem 
Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent oder mehr: 
a - von Topfen der Unternummer 0406 10 ••••••• 

b - andere: 
1 - "Käsefondue" genannte Zubereitungen •• 

2 - sonstige •........•..•. ! ............•. 

2 - sonstige: 
a - von Topfen der Unternummer 0406 10 ••••••• 

b - andere: 
1 - Proteinhydrolysate und Hefeautolysate 

~ - sonstige ••••••• I ••••••••••••••••• ~ •••• 

" 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 % 
min 

300,-

32 % 
min 

300,-
32 % 
min 

300,-. 
32 % 

min 
300,-

32 % 
min 

300,-

32 % 
min 

300,-
32 % 

. min 
300,-

32 % 
min 

300-,-

32 % 
/ mi n 
300,-
32 % 
min 

300,-

/ 
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8 der Beilagen 

Kapitel 22 

Getränke, alkoholische Flüssigkeiten und Essig 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Meerwasser (Nr. 2501); 

125 

b - destilliertes Wasser, Lei tfähi gkei tswasser und Wasser ähnl i cher Rei nheit (Nr. 
2851); 

c - Essigsäure mit einem Essigsäuregehalt von mehr als 10 Gewichtsprozent (Nr. 
2915) ; 

d - Arzneiwaren der Nummer 3003 oder 3004; 
e - Parfümeri e- oder Toil ettezuberei tungen (Kap. 33). 

2 In diesem Kapitel und in den Kapiteln 20 und 21 gilt als "Alkoholgeh,alt in Volumen
tei len" der bei einer Temperatur von 20 oe ermittelte Alkoholgehalt. 

3 - Bei der Nummer 2202 gelten als nichtalkoholische Getr~nke Getränke mit einem Alko
holgehalt in Volumenteilen von 0,5 \ Vol. oder weniger. Alkoholische Flüs~igkeiten 
gehören je nach Beschaffenheit in- die Nummern 2203 bis 2206 oder in die Nummer 
2208. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - Bei der Unternummer 2204 10 gilt als "Schaumwein,isolcher Wein, der in einem ge

sch 1 ossenen Behältni s bei 20 oe ei nen Oberdruck von 3 Bar,' oder mehr aufwei st. 

Nationale Anmerkungen 
1 - Für "Schaumwei n" der Unternummern 2205 10 A und 2205 90 A und für "Obstschaumwei n" 

der Unternummer 2206 00 A gilt die vorstehende Anmerkung 1 zu den Unternummern 
sinngemäß. 

2 - Wein der Unternummern 2204 29 Alb und 2205 90 B2 in Glasballons (Demijohns) mit 
einem Inhalt von 25 Liter oder mehr ist als Wein in Fässern zu behandeln. 

Fußnote 

1 ) 
Das Jahreskontingent für die Waren der Unternuriimern 2203 00 Al und 2203 00 B1 be-
trägt insgesamt 6200 hl. Das Kontingent jahr beginnt am 1. September eines jeden 
Jahres. 

TARIF 
Nr./UNr. 

2201 --

10 

Waren.bezef chnung 

Wasser, einschließlich natürliches oder künstliches 
Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser:, 
ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmitteln, 
Geruchs- oder Geschmacksstoffen; Eis und Schnee: 
- Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser •• 

90 - andere: 
A - Ei s ..... 1'1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Sch~ee ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C - andere .•••••••.•••••••••••••.••••.••••••• -•••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28,-

5 \ 
frei 
frei 
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TARIF. 
Nr.lUNr. 

2202 •. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Wasser, einschließlich Mineralwasser und mit Kohlen
säure versetztes Wasser, mit Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßungsmitteln, Geruchs· oder Geschmacksstof
fen, .sowie andere nichtalkoholische Getränke, ausge
nommen Säfte von Früchten oder Gemüsen der Nummer 
2009: 

10 - Wasser, einschließlich Mineralwasser und mit Kohlen-
säure versetztes Wasser, mit Zusatz von Zucker oder 
anderen Süßungsmitteln, Geruchs- oder Geschmacks
stoffen: 
A - mit Zusatz von Zucker ••••••.••••.•••••••••••••••• 
B -- andere .•••..••••• '"1 •••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

2203 00 

2204 --

10 
(20) 

21 

A - von Waren der Nummern 0401, 0402 und 0404: 
1 - mit Zusatz von Früchten oder Kakao •••.••••••• 
2 - sonstige •••.••••..•••••.••••.•••••••••••••••••. 

B - andere: 
- mit Zusatz von Zucker ••••••••.••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

Bi er, aus Na 1 z hergeste 11 t: 
A - mit einem StarTV11würzegehalt von 14 % oder weniger 

(Normal bier): 
1 ) 

1 - in Fässern, für ein Jahreskontingent 
2 - sonstige ••••.••••••••• : ••••••••.••••••••••••••• 

B - mit einem Stammwürzegehalt von mehr als 14 % aber 
nicht mehr als 20 % (Starkbier): 
1 . F" f'" J h k • t 1) - 1n assern, ur e1n ares ontlngen •••••••• 
2 - sonstige ••••.•.•••••••.••.•.•••••••.••••••••••• 

C - mit einem Stammwürzegehalt von mehr als 20 % 
(Sond~rbier)_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Al
kohol angereicherter Wein; Traubenmost, anderer als 
jener der Nummer 2009: 
- Schaumwein •••.•.•.•••••••.••••••••••• 0 ••••••••••••••• 

- anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz 
von Alkohol verhindert oder gehemmt wurde: 

in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 Litern oder 
weniger: 
A - anderer Wein: 

1 - mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 
von 18 \ Vol. oder weniger: 

,a - in Fl aschen ........................... . 
b - anders •••••••••••••••••••••••••••.••••. 

2 - mit einem AlkohoTgehalt in Volumenteilen 
von mehr als 18 \.Vol •••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••.•••• ,.. 

Zollsatz in , des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

25 % 
25 % 

25 % 
25 % 

25 % 

25 \ 

20,-
20, -

40,-
40,-

60,-

5800,-

840,-
840,-

1050,-
1050, -
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TARIf 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

29 sonstige: 

30 

2205 

10 

A - anderer Wein: 
1 - mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 

von 18 % Vol. oder weniger: 
a - in Behältnissen mit einem Inhalt von 

mehr als 50 Litern ••••• ; ••.••••.•.••••• 
b - anders: 

- in Fässern •••••••••••••••••••••••• 0 

2 - in Flaschen •••••••••••••••••••••••• 
3 - anders ••••••••••••••••••.••• "" ••••• 

2 - mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 
von mehr ·a 1 s 18 % Vo 1 ••••••••••• 41 .......... . 

B - andere ••••••••• --.................................. . 

- anderer Traubenmost 

Wermutwein und anderer Wein aus frischen Weintrauben, 
mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert: 
- in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 Litern oder 

weniger: 
A - Schaumwein: 

in Flaschen mit einem Inhalt von 1 Liter oder 
wenlger ••••• '" •.•••••••••• 0 •••• 0' ••••• 0 •••••• 

2 - s·onstiger •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anderer, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 

von 18 % Vol. oder weniger: 
1 - in Flaschen: 

a - mit einem Inhalt von 1 Liter oder weniger 
b - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
C - anderer, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 

von mehr als 18 , Vol •••••••••••••••••••••.••••••• 
90 - andere: 

2206 00 

A - Schaumwein: 
1 - in Flaschen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2,- sonstiger ................................ ,. •••• 

B - anderer, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 
von 18 %,Vol. oder weniger: 

in Behältnissen mit einem Inhart von mehr 
als 50 Li te rn ........................... ' ................. . 

2 - sonstige: 
a - in Fässern .................................... . 
b - in Flaschen ••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
c - anders .................................... . 

C - anderer, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen 
von mehr ~ls 18 , Vel •••••••••••••••••••••••••••• 

Andere gegorene Getränke (z. B. Apfel wei n, Bi rnenwei n 
und Met): 

_A - Obstschaumwein ........................................... .. 

'B - andere: 
1 - Mischung~n, die Bier enthalten •••••••• ~ •••••••• 
2 - sonstige ................................................ . 

127 

Zo 11 satz i n \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

420,~ 

840,-
840, -
840,-

1050, -
1050,-
840,~ 

840,-
840,-

840,-
840,-
840, -, 

1050,-

840,-
840,-

420,-

840,-
840,-
840,-

1050,-

5800,-

400,-
400,-
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TARIF 
Nr./lJiIr. 

2207 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Ethylalkohol, unvergällt, mit einem Alkoholgehalt in 
Yo 1 ulI)entefl en von. 80 \'Yo'1. oder mehr; Ethyl al koho I und 
Branntwein, vergällt, ohne Rücksicht auf den Alkohol
gehalt: 

10 - Ethylalkohol, unvergällt, mit einem.Alkoholgehalt in 

20 

2208 --

10 

20 

30 

Yolumenteilen von 80.\ Vol. oder mehr •••••••• ~ .•••••• 
- Ethylalkohol und Branntwein, ~ergällt, ohne Rücksicht 

auf den Alkoholgehalt •••••••••••••••• ~ •••••••• ~ •.•••• 

Ethylalkohol, unvergällt, mit einem Alkoholgehalt i~ 
Volumenteilen von weniger als 80 \.Yol.; Branntwein, 
Li.köre und andere Getränke, die Desti1lationsalkohol 
enthalten; zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, 
wie sie für die Herstellung von Getränken verwendet 
werden: 
- zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, wie sie 

für die Herstellung von Getränken verwend.et werden ••• 
- Branntweine, durch Destillation von Traubenwein oder 

Traubentrester hergestell t ••••••••••••••••••••••••••• 
- Whisky ............................................................................. • -...... 

40 - Rum und Taffia: 

50 
90 

2209 00 

A - in Behältnissen mit einem Inhllt von mehr als 
1 Li te r .................................................................................. .. 

B - anders •••••••••••••• ~ •••••••••••.• ; ••••••••••••••• 
- Gin und Cenever •••••••••••••••.•••..••••• i ••••••••••• 
- andere: 

A - Arrak ............... ;. ..... ",' .............................. .. 
B - Kirschbranntwein ••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
C - Branntwei n aus anderen Früchten des Kapi te Isa ••• 
D - Waren, die Eier, Eigelb oder Zucker (Saccharose 

oder Invertzucker) enthalten ••••••••••••••••••••• 
E - andere: 

1 - Ethylalkohol, unvergällt, mit einern Alkohol
gehalt in Volumenteilen von weniger als 
80 \; Vol •••••••••••••••••.••••.••.••••.••••.. 

2 - sonstige ............................................. . 

Speiseessig und Speiseessigersatz aus Essigsäure: 
A - Weinessig •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ·~.~. 
B - anderer ••••••••••••.••••••••••••••••••• ~.~ ••••••••• 

Zollsatz in ,des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

1050, -

1050, -

30 % 

3500,-
3500,-

1050, -
1750, -
3500,-

1050, -
3500,-
3500,-

3500,-

3500,-
3500, -

280,-
150, -
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8 der Beilagen 129 

Kapitel 23 

ROckstände und Abfälle der Nahrungsmittelindustrie; Futterzubereitungen 

Anmerkung 

1 - In die Nummer 2309 gehören auch Waren pflanzlichen und tierischen Ursprungs, wie 
sie zur Tierfütterung verwendet werden, die anderweitig weder genannt noch inbe
gri ffen sind und bei denen durch ihre 8ehandl ung derwesent 1 i che Charakter" des 
ursprünglichen Stoffes verlorengegangen ist. Pflanzliche Abfälle, pflanzliche ROck
stänpe und Nebenprodukte von derartigen 8ehandlungen sind von dieser Nummer ausge
nommen. 

Nationale Änmerkung 
1 - Als "zur Mehlgewinnung geeignete Rückstände" gelten bei den Unternummern 2302 10 A, 

2302 20 A, 2302 30 A und 2302 40 A' all e aus Getrei de gewonnenen Waren di eser Unter
nummer , CI; e bei Verwendung ei nes Si ebes mi t ,ei ner 1 i chten Maschenwei te von 125 
Mikron als Siebdurchgang oder als SiebrOckstand einen 10 Gewichtsprozent überstei
genden Anteil ergeben, dessen Aschegehalt in der Trockensubstanz weniger als 3 % 
beträgt. 

FuBnote 

1 ) 
Das Jahreskontingent für die" Waren der UnternummernB09 10 A2a, 2309 10 82a, 
23.09 90 81bl und 2309 90 82b1 beträgt insgesamt 5200 t. Das Kontin'gentjahr beginnt 
am 1. Jänner eines jedeh Jahres. 

TARIF 
Nr .fUHr. 

2301 --

Warenbezeichnung 

Mehl, GrieB und Pellets, aus Fleisch, Innereien und 
anderem Schl~~htanfalT, Von Fisch~n, K~ebstie~eh, 

Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren, 
fOr den menschlichen Genuß nicht geeignet; Grammeln: 

10 - Mehl, Grieß tind Pellets, aus Fleisch, Innereien 
oder anderem.Schl achtanfall ; Grammel n: 

A - Grammeln ........................................... . 
B _. 'andere •••••••••••••••••••••••• ",.1 .................. . 

20 - Mehl, Grie~ ~nd Pellets, von Fischen, Krebstieren, 

2302 --

10 

Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren: 
A - von Fi sehen ....................................... . 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••• 

Kleie und andere Rückstände vom Sieben, Mahlen oder von 
anderen Bearbeitungen von Getreide oder Hülsenfrüchten, 
auch in Form von Pellets: 
- von Mais: 

A - zur Mehlge~innung geeignete Rückstände ••••••••••• 

B - andere._.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lollsatz in , des 
Wertes' oder in 

Schilling für 100 kg 

5 % 
frei 

frei 
frei 

38. % 
min 

170,
frei 

9 
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130 8 der Beilagen 

TARIF 

. Nr./UNr. Warenbezeichnung 

20 - von Reis: 

30 

40 

50 

2303 --

A - zur Mehlgewinnung geeignete RUckstände •••••• , •••• 

B - andere •••••••••••••••••••••••••• '1 •••••••••••••••• 

- von Weizen: 
A - zur Mehlgewinnung geeignet~ RDckstände ••••••••••• 

8 - andere ••••••••••••••••••••••••••.• ~ ••••••••••••••• 
- von anderem Getreide: 

A - zur Mehlgewinnung geeignete Rü~kstände ••••••••••• 

B - andere ••••••.•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

- von HUlsenfrOchten ••• · •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rückstände von der Stärkeerzeugung und ähnliche Rück
stände, ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, ausgepreStes 
Zuckerrohr (Bagasse) und andere Abfälle von der Zucker
herstellung, Treber und. andere Rückstände aus Brauer
eien oder Brennereien, auch in ~orm von Pellets: 

10 - RUckstände von der Stärkeerzeug~ng und ähnliche Rück-
stände: 
A - mit einem Rohproteingehalt von 20 Gewichtsprozent 

oder mehr •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, ausgepreStes 
!uckerrohr (Bagasse) und andere Abfälle von der 
Zuckerherstellung: 
A - ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel ••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••• · ••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

30 - Treber und andere Rückstände aus Brauereien oder 

2304 00 

2305 00 

Brennereien: 
A - mit einem Rohproteingehalt von 20 Gewichtsprozent 

oder mehr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ • 

8 - andereo •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung 
von Sojacl, auch gemahlen oder in Form von Pellets: 
A - Ölkuchen •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ,-••• 

B - ~ndere ••••••••••••• · •••• , ••••• o •••••••••••••• - ••••• · •• 

Ölkuchen und andere f~ste Rückstände aus der Gewinnung 
von ErdnuBöl, auch gemahlen oder in Form von Pellets: 
A - ölkuchen •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• ; ••••••••• 
8 - andere •••••••••••••••.••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

Zollsatz in 'des 
Wertes. oder in 

ScMl1ing für .100 kg 

38 % 
min 

170, -
frei 

38 % 
min 

170,
frei 

38 % 

min 
170,
frei 
frei 

frei 
frei 

10, -
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2306 --

10 

20 

30 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Ölkuchen und andere feste Rückstände aus der Gewinnung 
von pflanzlichen Fetten Dder Ölen, auch gemahlen oder 
in Form von Pellets, ausgenommen solche der Nummer 2304 
oder 2305: 
- aus Baumwollsamen: 

-

-

A - Ölkuchen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••• ! ••••••••••• i •••••••••••••••••• 

aus Leinsamen: 
A - Ölkuchen ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• ~ 
~- andere ........................................... . 

aus Sonnenblumenkernen: 
A - Ölkuchen ••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••• '.· ••••• 

B - andere •••••••••••• · ••• ;._ ••••••••••••••••••••••• ~ •• 
40 - aus Raps- oder Rübsens~men: 

A - Olkuchen •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ ••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

50 - aus Kokosnüssen oder Kopra: 
A - Öl kuchen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

60 - aus Palmnüssen oder Pa1mkernen: 
A - Ölkuchen.· ••• · ••••••.••.••••••••••••••••••••••••••• 
B·- andere ••••••••••• ' •• " • ••••••• •.•••••• ' .............. 0' • 

90 - andere: 

2307 00 

2308 --

10 

90 

2309 --

A - Ölkuchen; ••••••••••••.••••••••••• · •••••••••••.•••• 
B - andere •••••••..••.••••••••••••••••..••.•••••••.••.• 

Weingeläger; Weinstein, roh: 
A - Weingeläger, flüssig ••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• · ••• · ••• 

Pflanzliche Stoffe, pflanzliche Abf~lle, pflanzliche 
Rückstände und-Nebenprodukte, wie sie zur Tierfüt
terung verwendet werden, auch in Form von Pell,ets, 
anderweitig weder genannt noc~ inbegriffen: 
- Eicheln und RoBkastanien ........ ~ .................. .. 
- andere: 

A - Rückstände und Abfälle von der Verarbeitung von 
Waren der Nummer 0805.~ ••• ~ ••••••••••••••••.••••• 

B - sonstige •.•••••.•••••••••••••••••••••••••.•.••.•• 

Zubereitungen, wie s'ie zur Tierfütterung verwendet 
werden: 

10 - Hunde- oder Katzenfutter, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 
A - Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus ent

haltend: 
- mit einem Zuckergehalt von 40 Gewichtsprozent 
oder mehr, gerechnet als Invertzucker, oder 
mit einem Stärkegehalt von 40 Gewichtsprozent 
oder mehr oder mit einem Lactosegehalt von 
2 Gewichtsprozent oder mehr ••••••••••••••••••• 

131 

Zollsatz in , de.s 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
,frei 

frei 
'frei 

frei 
frei 

frei 
-frei 

'frei 
frei 

420,
frei 

frei 

38 % 
min 

170, -

frei 

30 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Wa r,enbezei chnung 

2 - sonstige: 
. . 1 ) 

a - für ein,Jahreskontlngent ••••••••••• ; •• 
b - andere' ................... .; ............. ' ............................... 'e 

B - andere: 
- mit einem Zuckergehalt von 40 Gewichtsprozent 
oder mehr, gerechnet als Invertzucker, oder 
mit einem Stärkegehalt von 40 Gewichtsprozent 

, oder mehr·oder mit einem Lactosegehalt von 
2 Gewi c~tsprozent oder mehr ••••• ' .............. . 

2 - sonst~.ge:. . 1) , 
a - fur eIn JahreskontIngent •••••••• ; ••••• 
b - andere •••••••••••••••••••••• f.~ .......... . 

90- andere: 
A - SoJubles von Fischen oder Meeressäugetieren: 

1 - getrocknet oder konzentriert ••••••••••••••••• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 

8 7", andere: 
1 - Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus ent

haltend: 
a - mit einem Zuckergehalt von 40 Gewichts

prozent oder mehr, gerechnet als Invert
zucker, oder mit einem Stärkegehal~ von 
40 Gewichtsprozent oder mehr oder mit 
einem Lactosegehalt von 2 Gewic~tsprozent 
oder mehr .......................................................... ,." 

b - andere: 1) 
, - für ein Jahreskontingent 
2 - sonstige •••••••••••••••• ~ •••••••• · •••• 

2 - sonstige: 
a - mit einem Zuckergehalt von 40 Gewichts

prozent oder mehr, gerechnet als Invert:
zucker, oder mit einem Stärkegehalt von 
40 Gewichtsprozent oder mehr oder mit 
einem Lactosegehalt von 2'Gewichtsprozent 
oder mehr~ ••••••• ~ •••••.•••••••• · •••••••••• 

b - andere: 1)' 
- für, ein Jahreskontingent •••••••••• 

i - sonsti.ge •••••••••••••••••••••••••••• ~ 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für l00,kg 

30 % 
30 \ 

30 'I/, 

30 % 
,3D % 

30 % 
30 % 

30 'I/, 

30 9& 
30 % 

30 % 

30 % 
30 % 
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8 der Beilagen 133 

Kapitel 24 

Tabak und verarbeiteter Tabakersatz 

Anmerkung 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind Medizinalzigaretten (Kap. 30). 

Nationa1e Anmerkung 
1 - Waren des Kapitels 24, die entgegen den Bestimmungen desSuchtgiftgesetzes, BGB1. 

Nr. 234/1951, und der Suchtgiftverordnung, BGB1. Nr. 390/1979, jeweils in der gel
tenden Fassung, eingefUhrt werden, unterliegen einem Zollsatz von S 10.000,- fUr 
1 kg. Sonstige Bestimmungen Ober die HBhe der Zolls~tze finden keine Anwendun~. 

TARIF 
NrJUNr. 

2401 
10 
20 
30 

2402 

10 

20 
90 

Warenbezeichnung 

Tabak, roh oder unverarbeitet; Tabakabf~lle: 
- Tabak, nicht entstielt oder nicht entrippt ••••••••••• 
- Tabak, ganz oder teilweise entstielt oder entrippt ••• 
- Tabakab.fäll·e ...... · •• -., •• ~.' •• · ••••• -••••.•••• · ................ . 

Zigarrenj .Stumpen, Zigarillos und Zigaretten, aus 
Tabak' oder Tabakersatz:' 
- ,zigarren, Stumpen und Zigarillos, die Tabak ent-

ha 1 ten ••••••• • " ••• _ •• 'e ••••• ,; •• ' •••••••• '~" .' ••••••••••••• 

- Zi ga retten ,. di·e Tabak- enthal ten ••••••• ~.: •••. ~ .•••••••••• 
.,. andere:' 

A - Zigarren, Stumpen und·Zigarillos •••••••••••••• ~ .. 
B - Zigaretten •••••••• ~ ••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 

2403 Anderer v~rarbei teter Tabak und anderer verarbeitet'er 
Tabakersatz; "homogenisierter" oder "rekonstituierter" 
Tabak; Tabakextrakte und Tabaklaugen: 

1 0 - Rauchtbbak,auch tei 1 wei se oder ganz aus .;Tabaker-
satz.· •••••••••••••••••.••••••••••••• ' •••• ·.~.~ ••••••• ••• 

(90) - andere:. 
91 
99 

- - "homogeni sierter" oder "rekonstituierter"Tabak .... 
_a sonstige.: 

A - ~abakextrakte'und Tabaklaugen ••••••• ~~ ••••• ~ ••• 
B - andere ••••••••••••• .; •••••••••••••••••••••••• • -•• 

Zollsatz in , des 
. Wertes oder in 

ScMlling für 100 kg 

800,-
1500 ~-
800,-

35.000,-
40.000,-' 

35.000,-
40.000,-

20.000,,. 

20.000,-

20.000,-
20.000,-
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134 8 der Beilagen 

Abschnitt V 

Mineralische Stoffe 

Kapi tel 25 

S~lz; Schwefel; Erden und Steine; Gips~ Kalk und Zement 

Anmerkungen 
1 - Vorbehaltlich der ausdrücklich genannten oder sich aus dem Wortlaut der Nummern 

oder der folgenden Anmerkung 4 ergebenden Ausnahmen fallen in dieses Kapitel Stof
fe, die roh, gewaschen oder geschlämmt (auch mit Hilfe,von Chemikalien, soweit 
dabei nur Verunreinigungen ausgeschieden werden und die Struktur der Stoffe selbst 
nicht verändert wird), zerstoBen, gebrochen, gemahlen, pulverisiert, gesiebt oder 
gesichtet~ durch Flotation, Magnetscheidung oder durch andere mechanische -oder 
physikali,sche Verfahren (mit Ausnahme der Kristallisation) angereichert sind. Aus
genommen von diesem Kapitel sind geröstete. kalzinierte (gebrannte) oder durch 
Mischen hergestellte Stoffe oder solche, die eine wei~ergehende Bearbeitung oder 
Verarbeitung erfahren haben, al s,beiden e'i nzel nen Nummern angegeben ist. 
Stoffen dieses Kapitels k5nnen Antistaubmittel zugesetzt sein, soweit diese die 
Stoffe ni cht für besti mmte Verwendungszwecke geei gneter machen als für ei ne all ge
meine Verwendung. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - s,ubl imierter Schwefel, gefällter Schwefel und kolloidaler Schwefel (Nr. 2802); 
b - Farberden mit einem Gehalt an gebundenem Eisen von 70 Gewichtsprozent oder 

mehr, gerechnet als Fe
2
03 (Nr. 2821); 

c - Arzneiwaren und andere Erzeugnisse des Kapitels 30; 
d - Parfümerie-, Kosmetik-, oder Toilettezubereitungen (Kap, 33); 
e - Pflastersteine, Randsteine und Pflasterplatten (NI'. 6801); Mosaiksteine und 

dergleichen (Nr, 6802); Schieferplatten zum Decken von Dächern und zum Dämmen 
oder Verkleiden von Fassaden (NI'. 6803); 

f - Edelsteine und Schmucksteine (Nr. 7102 oder 7103); 
g - künstliche Naturiumchlorid- oder Magnesiumoxidkristalle (ausgenommen optische 

Elemente) mit einem Stückgewichtvon 2,5 godel' mehr, der Nummer 3823; optische 
Elemente aus Natriumchlorid oder Magnesiumoxid (Nr. 9001); 

h - Billardkreide (Nr. 9504); 
i - Schreib- oder Zeichenkreide und Schneiderkreide (Nr. 9609). 

3 Waren, die sowohl in die, NUfl1mer 2517 als auch ,in andere Nummern dieses Kapitels 
eingereiht werden können, sind in die Nummer 2517 einzureihen, 

4 - Die Nummer-2530 umfaBt unter anderem:'Vermiculit, Perlit'und,Chlorite. nicht expan
diert; Farberden, 'auch gebrannt oder unterei'nander gem'ischt; natürlichen Eisen
glimmer; natürlichen Meerschaum (auch in poli,erten Stücken); natürlichen Bernstein; 
rekonstituierten Meerschaum und rekonstituierten, Bernstein, ,in Platten, Stäben, 
Stang'en oder ähn lichen Formen, nach dem Formen ni cht wei tel' bearbei tet j Gagat 
(Jet); Strontianit (Strontiumcarbonat), auch kalziniert, ausgenommen Strontiumoxidj 
Scherben und Bruch vo~ keramisch hergestellten Waren. 
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TARIF 
Nr.lUNr~ 

2501 00 

, 2502 00 

2503 --

2504 

2505 

10 
90 

10 
90 

10 
90 

2506 --

10 
(20) 

21 
29 

2507 00 

2508 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

2509 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Salz (einschließlich Speisesalz und denaturiertes Salz) 
und reines Natriumchlorid, auch in wässeriger Lösung; 
Meerwasser .... ,. ................................................ " ••• 

Schwefelkies (Pyrit), nicht geröstet ••••••••••••••••••• 

Schwefel aller Art, ausgenommen sublimierter, gefällter 
und kolloidaler Schwefel: 
- Schwefel, roh oder nicht raffiniert •••••••••••••••••• 
- anderer ........................................................ . 

Natürlicher Graphit: 
- Pulver oder Flocken •••••••••••••••••• ~.· •••••••••••••• 
- anderer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Natürliche Sande aller Art, auch gefärbt, ausgenommen 
metallhaltige Sande des Kapitels 26: 
- Silikatsande und Quarzsande •••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••.•••• · •••••••••••••••••••• 

Quarz (ausgenommen natür 1i che Sande); Quarzi te, auch 
grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise, 
zu ~echteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken 
oder Platten lediglich zerteilt: 
- Quarz ......................................................... . 

- Ouarzite: 
roh oder grob behauen •••••••••••••••••••• · ••• ~ •••••• ~ 

- - sonstige •••••••••• ~ ••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

Kaolin und andere kaolinische Tone, auch gebrannt •••••• 

Andere Tone (ausgenommen expandierte Tone der Nr. 
6806), Andalusit, Cyanit und Sillimanit, auch kalzi
niert; Mullit; Schamotte und Dinaserden:~ 
- Bentonit ••••••••••••••••••••••••••• J ••••••••••••••••• 

- 81eicherden und Walkerde ••••••••••••••••••••••••••••• 
- feuerfester Ton •••••• o •••••••• ~ •••••••••••••••••••••• · 

- andere Tone .................................... · ••••••.• 

- Andalusit, Cyanit~und Sillimanit ••••••••••••••••• ~ ••• 
- Mul1it ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schamotte und Dinaserden ••••••••••••••••••••••••••••• 

Kreide ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• ••••• •• 

13S 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Sch;11ing,für 100 kg 

frei 

frei 

frei 
frei 

5 % 
5 % 

frei 
frei 

7 % 

7 % 
7 % 

7 -, 

15 % 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

6,50 
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t36 

TARIF 
Nr./UNr'. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnuny' 

2510 Natürliche Calcil,lmphosphate, natürHche Alum,i.niumcal-. 
ciumphosphate und,Phosphatkrei~en: 

10 
20 

- ni~ht gemablen ••••.••••••••••••••• ~ •••.•••••••••.••••••• 
- gemahlen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2511 Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Barium
carbonat (Witherit), auch gebrannt, ausgenommen Barium
oxi d der NU01l1er 2816.: 

10 
20 

2512 00 

2513 --

(10) 
11 

19 

(20) 

21 
29 

2514 00 

2515 --

- natürliches Bariumsulfat (Baryt) ............. · •••••• " ... · 
'~ natürliches Bariumcarbonat (Witherit) •••••• ~.~.~ ••••• 

Kieselsaure Fossilienmehle (z. B. Kieselgur, Tripel und 
Diatomit) und ähnliche kieselsaure Erden, auch kal
ziniert, mit einem Schüttgewi.cht, von 1 oder weniger; .... ' 

Bimsstein; Schmirgel; natürlicher Korund, natürlicher 
Granat und andere natürliche Schleifmittel, auch' 
thermisch behandelt: 
- Bimsstein: 

roh oder in.unregelmäßigen Stücken, einschließlich 
gebrochener Bimsstein (Bimskies) ••••••••••••••••••• 
sonstiger ••.••.••.• D ••••••••••••••••••••••••• i ••••• 

- Schmirgel, natürlicher Korund, natürlicher.Granat,und 
andere natürl iche Schleifmittel: . 

roh oder in, unregelmäßigen Stücken • ................ 
sonsti'ge ••••••••••• ~ ••••••• ~ ••••••• ~ •••••••• ~ •• ~ •••. 

Schiefer, auch grob behauen oder durch Sägen oder 
auf andere Weise zu rechteckigen (einschließlich 
quadratischen) B16ckan oder Platten lediglich zer~ 
teilt •......•...•......•...•••.......•...•....•.••••••• 

Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werk- oder 
Hausteine aus Kalkstein, mit einem.Schüttgewicht von 
2,5 oder mehr, und Alabaster, alle .dieseauch grob be
hauen oder durch Sägen oder auf andere Weise zu 
rechteckige~(einschlieBlich quadratischen) B16cken 
oder Platten .lediglich zerteilt: 

(10) - Marmor und Travertin: 
11 
12 

roh oder ~rob behauen ••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
durch Sägen oder auf andere Weise zu rechteckigen 
(einschlieBlich quadratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt •.•••••••••••••••••••••.•• ~· ••.••• 

20 - Ecaussine und andere Werk- oder Hausteine aus Kalk-
stein; Alabaster~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

Zollsatz in" des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
15 % 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
10 \ 

5 % 

7 9{, 

12 % 

12 % 
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TARIF 
Nr.IUNr. 

-----~------

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung' 

2516 'Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werk
oder Hausteine, auch grob behauen oder dur.ch Sägen 
oder auf andere Weise zu rechteck.igen (einschließlich 
quadratischen) Blöcken oder Platten lediglich zer
teilt: 

(10) - Granit: 
11 roh oder grob behauen •••••••••••••••••••••.•• ~ •••••• 
12 durch Sägen oder auf andere Weise zu ,rechteckigen 

(einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten 
lediglich zerteilt •• o •••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - Sandstein: 
21 
22 

90 

2517 --

roh oder grob behauen ••• · ••••••. ~ •••••• ·.~ •••• ~ ••••••• · 
durch Sägen oder auf andere Weise ZU 'rechteckigen 
(ei nS,ch li eßI ich quad rat i schen) Blöcken oder PI atten 

-lediglich zerteilt •• o ••••••••• ~ •••••••••• · •••• o •• ~ •• 

- andere Werk- und Hausteine.· ••••••••••••• , •••••••••••• 

Feldsteine, 'Kies und zerkleinerte Steine, wie sie 
für den Beton,., StraSen-_ und Bahnbausowi e für 
andere Beschotterungen verwendet werden, Kiesel und 
Feuerstein (Flint), auch thermisch behandelt; Makadam 
aus Schlacke oder ~hnlichen Industrieabfällen, auch 
mi t den im ersten Teil di eser Nurrmer genannten Sto~ffen-~ 
als Zusatz; Teermakadam; Körner (Granalien), Splitt 
und Mehl, aus Steinen der Nurrmer 2515 oder 2516, auch 
thermisch behandelt: 

10 - Feldsteine, Kies und zerkleinerte Stqine, wie sie 
für den Beton-, Straßen- und Bahnbau sowi e für 
andere Beschotterungenverwendet werden, Kiesel 
und Feuerstein (Fli ntl ,auch thermisch behandelt ••••• 

20· - Makadam aus Schlacke oder ähnlichen Induitrieabfäl-

30 

(40) 

41 

49 

2518 --

10 
20 
30 

len, auch mit den ,in der vorstehenden Unternummer 
2517 10 genannten Stoffen als Zusatz ................ . 

- T eerm"akadam •••••••••••• -••••• ' ••••••••••••••••••••••••• 

- Körner (Gra~alien), Splitt und Mehl, aus Steinen der 
Nurrmer 2515 oder 2516, auch thermisch behandelt: 

- - aus MarmQr •••••••••••••••••••••••• : ................. . 

- - sonstige~ •••••••••••••••••••••••••••••••.••••• · •••• · •• 

Dolomit, auc,h gebrannt oder gesintert; Dolomit, grob 
behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise zu 
rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken 
oder Platten lediglich zerteilt; Dolomitstampf
masse: 
- Dolomit, nicht gebrannt oder gesintert .......... ' ..... . 
- Dolomit, gebrannt öder gesintert ••••• w ••••••••••••••• 

- Dolomitstampfmasse ••••••••••••••••••••.•••••••••. ~ ...... 

137 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 tg 

7 % 

13\ 

7 % 

13 '10 

12 % 

fref 
frei 

10 \ 
10 'I(, 

5 \ 

17 \ 
18 '16 
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138 

TAR'(F 

.Nr./uN~. 

2519 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

NatUrliches Magnesiumc~rbonat (Magnesit); Schmelzmagne
sia; Sintermagnesia, auch mit kleinen Mengen anderer 
Oxide, die vor der Sinterung zugesetzt wurden; anderes 
Magnesiumoxid, auch rein: 
- natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit) ••••••••••••• 

90 - andere: 

2520 --

10 

20 

2521 00 

2522 --

10 
20 
30 

2523 --

10 
(20) 

21 
29 
30 
90 

2524 00 

2525 

10 

20 
30 

A • kaustischer Magnesit •••••••••••••.••••••••••••••• 
B - sonstige ••••••••••• ·.~, •.•• ~ •••••••••••••••••• ~ ••••• 

Cipssteine (Rohgips); Anhydrit; gebrannter Gips, 
auch gefärbt oder mit gering~n Mengen von Abbinde
besc~leunigern oder Abbindeverzögerern versetzt: 
- Ci~sstein (Rohgips); Anhyd~it ••••••• ~.~ ••••••• ~ •••••• 
- gebrannter Gips •••••••• ~ ••••••••••.••••••••••••••••••• 

Hüttenkalkstein; Kalksteine und andere kalkhaltige 
Steine, wie sie zur Herstellung von Kalk oder Zement 
verwendet werden •••••••••••••.•••••••••.•.••••••••••••.• 

Gebrannter Kalk, auch gelöscht, und hydraulischer 
Kalk, ausgenommen Calciumoxid und Calciumhydroxid 
der Nummer 2825: 
- un~e16schter Ka'k •••• J •••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

- gelöschter Kalk ...................................... . 
- hydraulischer ~a·lk ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Portlandzement, Tonerdezement ("Schmelzzement"), 
Schlackenzement, Sulfathüttenzement und ähnliche 
hydraulische Zemente, auch gefärbt oder in Form von 
Kl inke.r: 
- .Zementklinker •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

Portlandzement: 
- - Wei Bzement, auch .künst1.ich gefärbt ................ . 

- - sonstiger ••••••••• · ••••••••••••••••••••••.•••••••• i •• 
- Tonerdezement (HSchmelzzement ll

) •••••••••••••••••••••• 

- andere hydraulisch~ Zemente •••••••••••••••••••••••••• 

~sbest ..•.•...•.•..••..• " ................................ . 

Glimmer, auch in unregelmäßige Scheiben gespalten 
(SChuppen); Glimmerabfall: 
- Glimmer, roh oder zu unregelmäßigen Plättchen oder 

Scheiben gespalten ••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Cl immerpulver o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Glimmerabfall o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

5 % 

10 % 

10 % 

5 % 
18 % 

frei 

18 % 

18 % 
1.8 % 

16 % 

5 % 
16 % 
5 % 

16 % 

frei 

frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UHr. 

2526 -., 

10 
20 

2527 00 

2528 --

10 
90 

2529 --

10 
(20) 

21 

22 

30 

2530 

10 
20 
30 
40 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Natürlicher Speckstein (Steatit), auch grob behauen 
oder durch Sägen oder auf andere Weise zu rechteckigen 
(einschließlich quadratischen) B1Bcken oder Platten 
lediglich zerteilt; Talk: 
- nicht gebr?chen, nicht pulverisiert •••••••••••••••••• 
- gebrochen o~er pulverisiert •••••••••••••••••••••••••• 

Natürlicher Kryolith; natürlicher Chiolith ••••• ~ ••••••• 

Natür~iche Borate und ihre Konzentrate (auch kalzi
niert), ausgenommen Borate, die aus natürlichen wäs-. 
serigen SalzlBsungen gewonnen' wurden; natürliche Bor-· 
säure mit einem Gehalt von nicht mehr als 85 Gewichts
prozent H

3
B0

3
• berechnet auf das Gewicht der 

Trocke~substanz: 

- natUrliche Natriumborate ••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
- andere: 

A - Rohborsäure~ ••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••• 
B - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

Feldspat; leuzit; Nephelin und Nephelin-Syenit; Fluß
spat: 
- Feldspat ••.•••••••••.•••••.••••.••.•••.••••••.••..••• 

Fel ußspat: 
mit einem Calciumfluoridgehalt von 97 Gewichts-
prozent oder weniger •••••••••••••••••••••••••••••.. 

- - mit einem Calciumfluoridgehalt von mehr als 97 Ge-
wichtsprozent ••••••••••••••••••••••.••••••• · •••••••• 

- Leuzit; Nephelin und Nephelin-Sye~it ••••••••••••••• ~. 

Mineralische Stoffe, anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 
- Vermiculit, Perlit und Chlorite, nicht expandiert •••• 
- Kieserit und Epsomit (natürliche MagneSiumsulfate) ••• 
- Farberden .................................................................... .. - , 
- natür1i·cher Eisenglimmer ••••••••• · ••••••••••••• ~ •••••• 

- andere ............................................................................................ .. 

139 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schil1i ng für 100 kg 

frei 
frei 

frei 

frei 

25 % 
frei 

frei 

frei 
5 % 

frei 
frei. 
9 % 
9 % 

frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 139 von 563

www.parlament.gv.at



140 8 der Beilagen 

Kapitel 26 

Erze, Schlacken und Aschen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind:, 

a - Schlacke und ähnliche IndustrJ~abfHl1e, als Makadam z~bereitet (Nr. 2517); 
b - natQ.rl iches Magnesiumcarbonat (Magnesit), auch gebrannt (Nr. 2519); 
c - Entphosphorungssch1acken (z. B. Thomasschlacke) des Kapitels 31; 
d - Schlaekenwol1e, Steinwolle und ähnliche m~nera1ische Wollen iNr. 6806); 
e - Abfälle und Schrott, von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen (Nr. 7112); 
f - Kupfermatten, Nickelmatten oder Kobaltmatten, die 'durch einen Schmelzprozeß 

gewonnen wurden (Abschn; XV). 
2 - Bei den Nunmern 2601 bis 2617 gelten als Erze Mineral.ien von einer metallurgischen 

Art, die üblicherweise inder Metallurgie ZU1" Gewinnung von Quecks.ilber, von Metal
len -der' Nunmer 2844 oder von Metallen des Abschnittes XIV oder XV verwendet werden, 
auch dann, wenn sie für niehtmetallurgische Zwecke bestimmt sind. Ausgenommen von 
den Nunmern 2601 bis 2617 sind aber Mineralien, die anders aufbereitet wurden, als 
es in der metallurgischen Industrie üblich ist. 

3 - Die Nummer, 2620 umfaBt nur Aschen und Rückstände, wie sie in der Industrie zur 
Gewinnung von Metallen oder als Ausgangsmateria1 zur Hers te'll ungvon ehemischen 
Metallverbindungen verwendet werden. 

TARIF 
Nr./UNr. 

2601 --

(10) 

11 

12 
20 

2602 00 

2603 00 

2604 00 

2605 00 

2606 00 

Warenbezeichnung 

Eisenerze und deren Konzentrate, einschließlich, 
Schwefelkiesabbrände: 
- Eisenerze und deren Konzentrate, ausgenommen 

Schwefelkiesabbrände: 
- nicht agglomeriert ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aggl omeri ert ....... " ••• < •••••••••••••••• " ............... _ •• 

- Schwefel ki esabbrände •••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• 

Manganer ze und der,en Konzentrate, ei nsch 1 ieBl ich 
manganha1t1ger Eisenerze und Konzentrate mit einem 
Mangangehalt von 20 Gewichtsprozent oder mehr, be
rechnet auf das Gewicht der Trockensubstanz •••••••••••• 

Kupfererze und deren Konzentrate •• : ••..•.•••••••••..•.• 

Nickelerze und deren Konzentrate .•••••••••••••••••••••• 

Cobalterze und deren Konzentrate ••••••••••••••••••••••• 

Aluminiumerze und deren Konzentrate .•.••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in

Schill f ng für 100 tg 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

. frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2607 00 

2608 00 

2609 00 

261000 

2611 00 

2612 
10 
20 

2613 
10 
90 

2614 00 

2615 

10 
90 

2616 
10 
90 

2617 
10 
90 

2618 00 

2619 00 

------------

8 der Beilagen 

'Warenbezei chnung 

Bleierze und deren Konzentrate •.••••••• ~~ •••••••••••••• 

Zinkerze und deren Konzentrate ••••••••••••••••••••••••• 

Zinnerze und deren Konzentrate ••••••••••••••••••••••••• 

Chromerze und deren Konzentrate ••••••••••• · ••••••••••••• 

Wolframerze (Tungstenerze) und deren Konzentrate ••••••• 

Uranerze oder Thoriumerze und deren Konzentrate: 
- Uranerze und deren Konzentrate •••••••• ~ •••••••••••••• 
- Thoriumerze und deren Konzentrate ••••••••••••••.••••• 

Molybd~nerze und;deren Konzentrate: 
- geröstet ..................... 1,1 ••••••••••••• • ' .• ~~ ••••••• 

- anders •••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• w •••••• 

Titanerze und deren Konzentrate ••••• · ••••••••••••••••••• 

Nioberze, Tantalerze, Vanadiumerze oder Zirkonerze 
und deren Konzentrate: 
- lirkonerze und deren Konzentrate .•••••••••••••••••••• 
- andere ................................................ " 

Edelmetallerze und deren Konzentrate: 
- Silbererze und deren Konzentrate •• ~ •••••••••••••••••• 
- andere •••••••••• ',1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Erze und dere~ Konzentrate: 
- Antimonerze und deren Konzentrate •••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ ••••••• 

Cranuli~rte Schlacke (Schlackensand) von der 
Eisen- oder Stahlerzeugung ••••••••••••••••••••••••••••• 

SchI acke (ausgenommen granul ; erte Sch,l acke). 
Hammerschlag, Zunder und andere Abfälle, von der 
Eisen- oder Stahlerzeugung ••••••••••••••••••••••••••••• 

141 

ZoJlsatz in , des 

Wertes oder fn 
Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

frei 

. frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
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TARIF 
tlr.fUNr. 

2620 --

(10) 

11 

19 

20 
30 

40 
50 
90 

2621 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Aschen und Rückstände (ausgenommen solche von der 
Eisen- oder Stahlerzeugung) , die Metalle oder 
Metallverb;ndu~gen enthalten: 
- hauptsächlich Zink enthaltend: 
- - Hartzink ••••••.•••••• ~ ••••••••••••• , •••••••••••••••• 
- ~ sonstige ........... " .................... 0 •••••• 0 •••••• 

- hauptsächlich 8leienthaltend •••••••••••••••••••••••• 
-, hauptsächlich Kupfer enthaltend ..................... . 
- hauptsächlich Aluminium enthaltend ••.•••••••••••••••• 
- hauptsächlich Vanadium enthaltend •••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Schlacken und Aschen. einschließlich 
Seetangasche (Kelpl •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• , 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
fr~i 

frei 
frei 
frei 

frei 
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8 der Beilagen 143 

Kapitel 27 

Mineralisch~ Brennstoffe, Mineral61e und ih~e Destilla
tionsetzeugnisse; bituminöse Stoffe; Mineralwachse 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - isolierte organische Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter Konstitu
tion; Methan und Propan bleiben Jedoch auch rein in der Nummer 2711; 

b - Arzneiwaren der NUl1iT1er 3003 oder 3004; 
c - gemischte ungesättigte Kohlenwasserstoffe der Nummer 3301,3302 oder 3805. 

2 - Als Erdöle und öle aus bituminösen Mineralien der NUl1iT1er 2710 gelten nicht nur die 
Erdöle und öle aus bituminösen Mineralien, sondern auch ähnliche Öle sowie - ohne 
Rilcksicht auf das Herstellungsverfahren - vorwiegend aus gemischten ungesättigten 
Kohlenwasser~toffen bestehende öle, in denen die nichtaromatischen gegenüber den 
aromatisc;hen Bestandteilen gewichtsmäBig vorherrschen. Nicht zu den vorangeführten 
Waren gehören flilssige synthetische Polyolefine. bei deren Destillation bei 300 oe 
weniger als 60 Volumprozent ilbergehen; bei der Niederdruckdestillation ist auf 1013 
mbar umzurechnen (Kap.39). 

Anmerkungen zu den Unternummern 
1 - Als Anthrazit der Unternummer 2701 11 gilt Steinkohle mit einem Anteil an flüchti

gen Stoffen (bezogen auf die trockene, mineralstofffreie Substanz) von 14 \ oder 
weniger. 

2 - Als bituminöse Steinkohle der Unternummer 2701 12 gilt St~inkohle mit einem Anteil 
an flüchtigen Stoffen (bezogen auf die trockene, mtneralstofffreie Substanz) von 
mehr als 14 \ und einem Heizwert (bezogen auf die feuchte, mineralstofffreie 
Substanz) von 5833 Kcal/kg oder mehr. 

3 - Als Benzol, Toluol, Xylole, Naphtalin und Phenole der Unt.ernummern 2707 10, 
2707 20, 2707 30, 2707 40 und 2707 60 gelten Erzeugnisse, die mehr als 50 Gewichts
prozent des jeweils genannten Stoffes enthalten. 

TARIF 
Nr./UNr. 

2701 --

Warenbezeichnung 

Steinkohle; Briketts und ähnliche feste Brennstoffe, 
aus Steinkohle: 

(10) - Steinkohle, auch inPulverform, aber nicht agglome-

2702 

11 
12 
19 

riert: 
- - A.nthraiit .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - bituminöse Steinkohle •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige Steinkohle ••••••••••••••••••••••••••• ~ .•••• 

20 - Briketts und ähnliche feste Brennstoffe, aus Stein-

10 

20 

kohle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jet): 
- Braunkohle, auch in Pulverform, aber nicht agglome-

riert •••••••••••••••••••• ~~ •••••••••••••••••••••••••• 
- aggl omeri ert~ Braunkohl e ....................... '1 ••••• 

ZoTlsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
fr·ei 
frei 

frei 

frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2703 00 

2704 00 

2705 00 

2706 00 

·2707 --

10 
20 
30 
40 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Torf (einschlieBlich Torfstreu), auch.agglomeriert ••••• 

_Koks und H~lbkoks (Schwelkoks), aus Steinkohle; Braun
kohle ode'r Torf, auch agglomeriert; Retortenkohle •••••• 

Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas und ähnliche 
Gase, ausgenommen Erdölgase und andere gasförmige 
Koh 1 enw~sserstoffe ... e .............................. " ..................................... .. 

Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere 
Mineralteere, aGch entwässert oder teil~eise destil-
1 iert, einschließlich rekonstituierte Teere ............ . 

öl e und andere DestilI ati onserzaugni sse des Hochtem
peratur-Steinkohlenteers; ähnl.che Erzeugnisse, bei 
denen die aromatischen gegenüber den nichtaromatischen 
Bestandteilen gewichtsmäBig vorherrschen: , 

Ben.zo 1 ................................ '0' ......................... " ........... ", ... ' ..... " ... .. 

- Toluol,_, .... S"s ................................. .............. ", '"0 ." ................ .. 

- Xylo1e ..................................................................................... .. 

. - Naphthalin •••.•••••••••••• i ••• ~ •• ~ •••••••••••••••••••• 
50 - andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen, bei 

60 
(90) 
91 

99 

2708 --

10 
20 

2709 00 

2710 00 

deren Destillation nach ASTMD 86 bis,250 oe 65 Vo
lumprozent oder mehr (einschließlich der Destilla
t{onsv~r'uste) ilbergehen ••••••• ~ ••••••• ~ ••••••• ~· ••••• 

- Phenole •••••••• CI •••••••••••••• ~ ................... •..••• 

- andere: 
Kreosotöl e .......................................... .. 
sonstige •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pech und Pechkoks. aus Steinkohlentee~ oder anderen 
Mineralteeren: 

~ech ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Pec~~o~s •••••••• ·.;· ••••••••••••••• · •••••••••••••••••••• 

Erdöle und Öle aus bituminösen ~ineralien. roh ••••••••• 

Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, ausgenommen 
rohe; anderweitig weder genannte noch inbegriffene Zu
berei tungen. die 70 Gewi chtsprozent oder mehr Erdöl e' 
oder öle aus bituminösen Mineralien enth~lten, soweit 
diese öle den wesentlichen.Bestandteil dieser Zube
reitungen bilden: 
A - Petrolether und Benzine, ausgenommen Testbenzine ••• 
B - Testbenzine.· .......... ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
c - Petroleum ••••.•••••.•• ~ •••••.••••••••••••••••••••••••• 
D _ Gas61e ••••••••••••••••.••••••••••••••••• ~ ........... . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

10 '\I 

frei 

frei 

8 "& 

10-% 
10 % 

10 '\I 

8 % 

frei' 
frei' 

frei 
frei 

10 % 

frei. 

14. -

31,50 ' 
31,50' 
28,-
18,-
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TARIF 

Nr./UNr. 

2711 --
(10) 

11 

12 

13 

14 

19 

(20) 
21 
29 

2712 --

10 

20 

90 

2713 --

(10) 
11 

12 
20 
90 

2714 --

10 

90 

2715 00 

2716 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

E - Heizöle und ähnliche Rückstände,von der Erdölver-
arbeitung ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 

F - Spindelöle und Schmieröle •••••••••••••••••••••••••• 
G - zuberei tete Schm ; ermi tte 1 .......................................... CI ..... .. 

H - WeiBöle (Vaselinöl , Paraffinöl) •••••••••••••••••••• 
- Transformatoren61e.· •••••••••••••••••••••••••••••••• 

K - andere •• ~ •••••••••••••••••• o •••••••• ·~.~ •••••••••• ~1 

Erdölgase und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: 
- verflüssigt: 
- - Erdgas.· ••••••••• ~ •••••• ·.~ ••• · •••••••••• ~ •• ~ ••••••••• 
_ _ Propan ................... 1 ~ ............................................. .. 

- - Butane ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• 

Ethylen, Propylen, But~len und Butadien •••••••••••• 
sonsti~e.~~ ••••••••• · ••••••••••• ~ ••••••••••••••••.••• 

- im gasförmigen Zustand: 
- - Erdgas ••••••••••••••••• ·~ ••••• · ••••••••••••••••••• · ••• 
__ sonstige •••••••••••••••••••••••••.• ~ •••••••••••.••••• 

Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erd6lwachs; slack 
wax, Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineral
wachse und ähnli~he Erzeugnisse, durch Synthese oder 
durch andere Verfah ren gewonnen, ,auch gefärbt: 
- Vasel in ............................................... . 
- raraffin mit einem Ölgehalt von weniger als 0,75 Ge-

wichtsprozent ••..••••.••••.••.••••••..•••••.•••• G •••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Petrolkoks, Erd6lbitumen und andere Rückstände von Erd-
6len oder Ölen aus bituminösen Mineralien: 
- Petrol koks: 
- - n.icht kalzini·ert .•..••••••••• o •••.•••••••••••••••••• 

- - kalziniert •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Erdölbitumen ................ • 1 •••• " •••• " ........ • _" •••••• 

- andere RUckst5nde von' Erdölen oder Ölen aus bitumi-
nösen Mineralien ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Naturbitumen und Natura~phalt; bitumin6seSchiefer 
und Sande; Asphaltite und Asphaltgestein: 
- bituminöse ~chiefer und Sande •••••••••••••••••• ~ ••••• 
- andere ••••••••• ; •••••••••••• ~ ••••••••••• ~ ••••••• ~.· ••• 

Bituminöse Mischungen auf der Grundlage von Natur
asphalt, Naturbitumen, Erdölbitumen, Mineralteer 
oder Mineralteerpec'h (z. B. Asphaltmastix, od,er Ver~ 
sehni ttbi turnen) ............................ •..• / .............. . 

Elektri sehe E.r:ler·gie •••• ~ .................. ~'.-.............. 0. 

145 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

14, -

16 % 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

5 % 
10 % 

,0 % 

10 % 

10% 

5 % 
frei 

18 % 

10 % 

10 % 

10 % 
10 % 

7 % 

7 % 

frei 
frei 

20% 

frei 

10 
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146 8 der Beilagen 

Abschnitt VI 

Erzeugnisse der chemischen Industrie und verwandter Industrien 

Anmerkungen 
1 - a - Erzeugnisse (ausgenommen radfoaktive Erze), die der Warenbeschreibung in der 

Nummer 2844 oder 2845 entsprechen, sind in diese Nummern einzureihen, wenn sie 
auch außerdem anderen Nummern des Tarifs zugewiesen werden könnten. 

b - Abgesehen von der vorstehenden Bestimmung gehören Erzeugnisse, die der Warenbe
schreibung in der Nummer 2843 oder 2846 entsprechen, in diese Nummern, wenn sie 
auch außerdem anderen Nummern dieses Abschnittes zugewiesen werden könnten. 

2 - Abgesehen von den Bestimmungen der vorstehenden Anmerkung 1 sind Erzeugnisse, die 
wegen ihrer Dosierung oder wegen ihrer Aufmachung für den Kleinverkauf in die Num
mer 3004, 3005, 3006,' 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 oder 3808, 
gehören, in diese Nummern einzureihen, auch wenn sie anderen Nummern des Tarifs 
zugewiesen werden könnten. 

3 - W~renzusammenstellungen, die aus zwei oder mehr Einzelkomponenten bestehen, von 
denen einzelne oder alle in den Abschnitt VI fallen und die erkennbar dazu bestimmt 
sind, durch Zusammenmischen ein Erzeugnis des Abschnittes VI oder VI I zu ergeben, 
sind in die Nummer des fertigen Produktes einzureihen, wenn die Komponenten fol
gende Voraussetzungen erfüllen! 
a - Unter Berücksichtigung der Art ihrer Aufmachung muS klar erkennbar sein, daS 

sie ohne neuerl i che Abpackung zusammen verwendet werden sollen; 
b - sie müssen zusammen zur Abfertigung gestellt werden; 
c - es muß erkennbar sein, daß sie auf' Grund ihrer Beschaffenheit oder der einander 

ergänzenden Mengenverhältnisse, in denen sie vorliegen, zusammengehören. 

Anmerkungen 

Kapitel 28 

.A.norgani sche cherni sche Erzeugni sse; .anorgani sche oder 
organische Verbindungen von Edelmetallen, Seltenerdmetallen, 

radioaktiven Elementen oder Isotopen 

1 - Die Nummern dieses Kapitels umfassen, soweit nichts anderes bestimmt ist, nur: 
a - isolierte chemische Elemente oder isolierte Verbindungen von chemisch eindeutig 

bestimmter Konstitution, auch wenn sie Verunreinigungen enthalten; 
b - wässerige Lösungen der 'unter" a genannten Waren; 
c - nichtwässerige Lösungen der unter 1 a genannten Waren, sofern diese Lösungen 

ausschließlich aus Sicherheits- oder TransportgrDnden üblich und notwendig sind 
und sofern das Lösungsmittel die Ware nicht für einen bestimmten Verwendungs
zweck geeigneter macht als für eine allgemeine Verwendung; 

d - die unter' 1 abis 1 c angeführten Erzeugnisse, denen ein für ihre Haltbar
machung oder ihren Transport unerläSliches Stabilisierungsmittel 'zugesetzt 
wurde; 

e - die' unter 1 abis 1 d angeführten Erzeugnisse, denen ein Antistaubmittel oder -
zum leichteren Erkennen oder aus Sicherheitsgründen - ein Farbstoff zugesetzt 
wurde, soweit dies~ Zusätze die Ware nicht für einen bestimmten Verwendungs
zweckgeeigneter machen als für eine allgemeine Verwendung. 
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8 der Beilagen 147 

2 - Dieses Kapitel umfaßt außer den.Dithioniten und Sulfoxylaten, mit organischen Stof
fen ~tabilisiert· (Nr. 2831), den Carbonaten und Peroxocarbonaten anorganischer 
Basen (Nr. 2836), den Cyaniden, Oxycyaniden und komplexen Cyaniden anorganischer 
Basen (Nr. 2837), den Fulminaten, Cyanaten und Thiocyanaten (Rhodaniden) anor
ganischer Basen (Nr. 2838), den in den Nummern 2843 bis 2846 enthaltenen orga
nischen Erzeugnissen und den Carbiden (Nr. 2849), nur die folgenden Kohlenstoffver-

,bindungen: 
a - Oxide des Köhlenstoffs, Cyanwasserstoff, Knallsäure, Isocyansäure, Thiocyan

s?ure (Rhodanwasserstoffsäure) und die anderen einfachen oder komplexen Cya,no
gensäuren (Nr. 2811); 

b - Oxy~alogenide des Kohlenstoffs (Nr. 2811); 
c - Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) (Nr. 2813); 
d - Thiocarbonate, Selenocarbonate, Tellurocarbonace, Selenocyante, Tellurocyanate, 

Tetrathi ocyanatodi ammi nochromate (Rei necke-Sa 1 ze) un.d andere komplexe Cyanate 
anorganischer Basen (Nr. 2842); 

e - Wasserstoffperoxid,mit Harnstoff in feste Form gebracht (Nr. 2847), Kohlen
stoffoxidsulfid, Thiocarbonylhalogenide; Cyan und seine Halogenverbindungen 
sowie Cyanamid und seine Metallderivate (Nt. 2851), ausgenommen Calciumcyana
mid, auch rein (Kap. 31) .. 

3 - Abgesehen von den Bestimmungen der Anmerkung 1 zum Abschnitt VI sind von diesem 
Kapitel ausgenommen: 
a - Natriumchlorid oder Magnesiumoxid, auch reinj oder andere Stoffe des ~bschnit

tes V; 
b a~dere als die in der vorstehenden Anmerkung 2 angefUhrten anorganisch-orga

n; schen Verbi ndu.ngen; 
c - die in der Anmerkung 2, 3, 4 oder 5 zum Kapitel 31 angefUhrten Erzeugnisse; 
d - anorganische Erzeugnisse, wie sie als Luminophore verwendet werden, der Nummer 

3206; 
e - künstlicher Graphit (Nr. 3801); FUllungen fUr Feuerlöschgeräte oder i~ Form von 

Feuerlöschgranaten oqer Feuerlöschbomben aufgemachte Erzeugnisse der Nummer 
3813; Ti ntenentferner in Aufmachungen fUr den Kl ei nverkauf der Nummer 3823; 
kUnstliche Kristalle mi.t einem Stückgewicht von 2,5 g oder mehr (ausgenommen 
optische. Elemente) aus Halogensalzen der Alkali- und Erdalkalimetalle der Num
mer 3823; 

f - Edelsteine oder Schmucksteine (natUrliche, synthetische oder rekonstituierte), 
Pulver und Staub dieser Steine (~rn. 7;02 bis 7105) sowie Edelmetalle·und. Edel
metallegierungen des Kapitels 71; 

g - Metalle, auch rein, und Metallegierungen des Abschnittes XV; 
h - optische Elemente, z. B. aus Halogensalzen der Al~ali- und Erdalkalimetalle 

(Nr. 9001). 
4 - Komplexe Säuren von chemisch eindeutig bestimmter konstitution, die aus einer 

Ni chtmeta 11 säu re des Unterkapi tel s I I . und ei ner Meta 11 säure des Unterkapi tel s I V 
bestehen, sind in die Nummer 2811 einzureihen. 

S - Di-e Nummern 2826 bis 2842 umfassen nur Salze und Peroxosalze (Persalze) der Metalle 
und des Ammoniums. Wenn nichts anderes bestimmt ist, gehören Doppel- und Kcmplex~ 

salze in die Nummer 2842. 
6 - Oie Nummer 2844 umfaSt nur: 

a - Technetium (Atomzahl 43), Promethium (Atomzahl 61), Polonium (Atomzahl 84) und 
alle Elemente mit einer Atomzahl über 84; 

b - natürliche oder kUnstliche radioaktive Isotope (einschli~~lich jener der Edel
metalle oder der unedlen Metalle der Abschn. XIV und XV), auch untereinander 
gemischt; 

c - anorganische oder organische Verbindungen dieser Elemente ode~ Isotopen, auch 
von chemisch nicht eindeutig bestimmter Konstitution, auch untereinander ge
mischt; 

d - Legierungen, Dispersionen (ei nsch 1 i eSl ich 'Cermets) ,ke ram; sc he Erzeugnisse und 
Mischungen, die diese Elemente oder Isotope oder deren anorganische oder or
ganische Verbindungen enthalten und eine spezifische Radioaktivität von mehr 
als 0,002 Microcurie je Gramm besitzen; 

e - ~usqebrauchte (bestrahlte) Brennelemente' voM Kernreaktoren; 
f - radioaktive RUckstände, auch wiederverwertbar., 
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Als I sotopei m Sinne dieser Anmerkung sowie .der Nurrmerl') 2844 und 2845 sind anzu
sehen: 

isolierte Nuklide, ausgenommen solche,. die in der Natur im monoisotopen Zustand 
vorkommen; 
Mischungen von Isotopen ein und desselben Elements, angereichert an einem oder 
mehreren der genannten Isotopen, sodaS .die natürliche fsotdpische Zusammensetzung 
der Elemente künstlich modifiziert ist. 

1 - Kupferphosphide (Phosphorkupfer) mit einem Phosphorgehalt von mehr als 15 Gewichts
·prozent gehört in die Nummer 2848. 

8 - Chemische Elemente, z. B. Silicium und Selen, für die Verwendung in der Elektronik 
dotiert, bleiben in diesem Kapitel, soweit sie in roh gezogenen Formen oder als 
Z.yl inder bzw. Stangen vorl i~gen; zu Scheiben, Täfelchen oder ähnl fchen Formen zuge
SChnitten, gehören sie in die Nummer 3818. 

.TARIF 
Nr./UNr. 

\ 

Warenbezeichnung 

I. Chemi sehe Elemente 

2801 Fluor, Chlor, Brom und Iod: 
10 
20 
30 

2802 00 

- Chlor.-.....•...•.. '-••.•.••••....•..•••••.•..••.••••••• 
- Iod •.•.. ~ •.••••..••••.••.•.••••••••..••.••••••••.••.•• 
- Fl uor; Brom ••.••.••••.••.••.••••••••••..••••••••••••• 

Schwefel, sublimiert oder gefällt; kolloidaler 
Schwefel .........••..••. ~ ...•••••.. .- ....•..•...•••••... 

2803 00· Kohlenstoff (Ruß und andere Formen des Kohlenstoffs, 

2804 --
10 

(20) 

21 
29 

30 
40 
50 

(60) 

61 

69 
70 
80 
90 

2805 --

anderwei ti g weder ge~annt noch i nbegri ffeh) ........... . 

Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle: 
- Wasserstoff ........................................... . 
- Edelgase: 
- - Argon ............................................... -. .. 
- - sonstige ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- Sticksto~f ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 
- Sauerstoff ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ; •••• 
- Bo r; Te' 1 ur ••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •• ',' •• _. 

- Sil i ci um: 
- - init einem Gehalt an Silicium von 99,99 Gewichts-

prozent oder mehr •••••••• ~ ••••••••••••••••••• ' •• ~ ••• 
sonst; ge ...•............................... ····.··· 

- Pho·sphor ••••• ; ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
-Arsen •.•.•••••.••••••••••••••••••..•••••••••••••• • •• •• 

.. - Se 1 en ................................................ . 

Alkali-· oder Erdalkalimetalle; Se·ltenerdmetalle, 
Scandi um und Yttri um, auch untere i na n'd,er ge
mischt oder miteinander legiert; Quecksilber: 

(10) - Alkalimetalle: 
11 
19 

Na~ri um •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •.•..•.•• ~ •••••••••••••.••••••••••••••••••. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

65,
frei 
frei 

frei 

frei 

18 9{, 

18 % 

frei 
18 9{, 

18 9{, 

frei 

frei 
. frei 

frei 
frei 
frei 

245,
frei 
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TARIF 
Nr./\)fr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(20) - Erdalkalimetalle: 
21 
22 
30 

40 

- - Calcium .............................. .. 1 ••••••••••••••• 

- - Strontiumun,d Barium .............................. . 
- Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, 

auch untereinander gemischt oder miteinander 
legiert ............................ " ......•........ " ... . 

- quecksilber ........•...•.....•.. '. ....•......•..•...... 

I I. Anorganische Säuren und anorganische 
Sauerstoffverbindungen der 

Nichtmetalle 

2806 Chlorwasserstoff (Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure); 
Chl oroschwefel säure: 

10 
20 

2807 00 

2808 00 

- Chlorwasserstoff (Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure) •• 
- Chloroschwefel,säure ............................................................. .. 

Schwefel säure; 01 eum ...................................................... .. 

Salpetersäure; Nitrfersäuren ••••.•••••••••••••••••••••• 

2809 Diphosphorpentaoxid (Phosphorsäureanhydrid); Phosphor-, 
säure und Polyphosphorsäuren: 

10 - Diphosphorpentaoxid (Phosphorsäureanhydrid) •• ~ ••••••• 
20 - Phosphorsäure und Polyphosphorsäuren •• , •••••••••••• ' •• 

2810 00 Boroxide; Borsäuren •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 

2811 -- Andere anorganische Säuren und andere anorganische 
Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle: 

(10) - andere anorganische Säuren: 
11 
19 

(20) 

21 
22 
23 
29 

- - Fluorwasserstoff (Flußsäure) ••••••••••••••••••••••• 
-.- sO~5tige ••••••• ~ •••••••• ~ ••••••••• ~ •••••••••••••••• 
- andere anorganische Sauerstoffverbindungen der 

Nichtmetalle: 
Kohl enstoffdi ox i d ........................................................... .. 

- - Si' ; c ; umdi ox ; d ...................................................... !" .......... . 

- - Schwefeldioxid ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
- - sonstige: 

A - Stickoxydul ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ·• 
B - andere ......................................... ~ ................................ .. 

149 

Zollsatz in , des 
Wertes oder 'in 

Schilling fürl00kg 

frei 
frei 

28 \ 
.frei 

16, -
frei 

12, -

15 % 

frei 
frei 

25 \ 

frei 
frei 

20 % 
15 '\ 
70,-

25 % 
frei 
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TARIF 
Nr.1UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

111. Halogen- oder Schwefelverbindungen 
der Nichtmetalle 

2812 Halogen- und Oxyhalogenverbindungen der Nichtmetalle: 
10 
90 

- ~hloride und Oxychlor1de •.••••••••••••.••••••••••••• _. 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2813 Sulfide der Nichtmetalle; handelsübliches Phosphor
trisulfid: 
- Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) •••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IV. Anorganische Basen sowie Oxide, Hydroxide 
und Peroxide, der Metalle 

28'14 Ammoni ak, wasserfrei oder in wässer; ger Lösung 
(Salmiakgeist): 

10 

20 

2815 --

( 10) 

11 

12 
20 

30 

- Ammoni ak, wasserfrei •••.••••••••••••••••.••••.••••••• 
- Ammoniak in wässeriger Lösung (Salmiakgeist) ••••••••• 

Natriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); 
Natrium- oder Kaliumperoxid: 
- Natriumhydroxid (Ätznatron): 
- - fest ....... ; .......................... ' .. "1 •••••••••• 

- in w~sseriger Lösung (Natronlauge) ••••••••••••••.•• 
- Kaliumhydroxid (Ätzkali): 

A - fest ............•................................ 
B - in wässeriger Lösung ••••••••••••••••••••••.•••••• 

- Natrium- oder Kaliumperoxid •••••••.•••••••••••••••••• 

2816 Hydroxid und Peroxid des Magnesiums; Oxid, Hydroxid 
und Peroxid, des Strontiums oder des Bariums: 

10 - Hydroxid und Peroxid, des Magnesiums ••••••••.•••••••• 
20 - Oxid, Hydroxid und Peroxid, des Strontiums •••••..•••• 
30 - Oxid, Hydroxid und Peroxid, des Bariums ••••••••••••.• 

Zinkoxid; Zinkperoxid ••••.•••••••.••••••••••••••••••••• 

2818 Aluminiumoxid (einschlieBlich künstlicher. Korund); 
Aluminiumhydroxid: 

10 
20 
30 

- künstlicher Korund •••.•••••••••••••.•.•••••••.••••••• 
- anderes Aluminiumoxid ••.••.••.•••••••.••••.•••••••..• 
- Al um; ni umhyd rox i d ••••..•••••••••••••••••••••••.•••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i n9 für 1 00 kg 

frei 
frei 

15 % 

frei 

18 \ 
18 % 

70,-
40,-

frei 
20 % 
20 % 

frei 
frei 
frei 

23 'I(, 

5 % 
frei 
frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)150 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr./UNr. 

2819 
10. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Chromoxide und Chromhydroxide: 
- Chromtrioxid •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

90. - andere: 

2820. 
10. 
90. 

2821 --

10. 
20. 

2822 0.0. 

2823 0.0. 

2824 
10 
20. 
90. 

2825 --

10. 

20 
30 
40. 

50. 
60. 
70 
80. 

A - ChromoxidgrGn.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - sonstige .................................... o ••••• 

Manganoxide: 
- Mangandioxid .............................................................. .. 

- andere .............. -......................................................................... .. 

Eisenoxide und Eisenhydroxide; Farberden mit einem 
Gehalt an gebundenem Eisen von 70. Gewichtsprozent oder 
mehr, gerechnet als Fe 2D

3
: 

- Eisenoxide und EisenhydroxJde ••••••• ' ••••••••••••••••• 
- Farberden •••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••• 

Kobaltoxide und Kobalthydroxide; handelsübliche 
Kaba 1 tox ; de ....... e .......................... , ......................... ~ ......... .. 

Titanoxide ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bleioxide; Minium (rote Mennige) und Orange-Mennige: 
- Bleimonoxid (Lithargyrum, Massicot) •••••••••••••••••• 
- Minium (rote Mennige) und Drange-Mennige ••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hydrazin und Hydroxylamin und deren anorganische 
Salze; andere anorganische Basen; andere Dxide, 
Hydroxide und Peroxide, der Metalle: 
- Hydrazin und Hydroxylamin und deren anorganische 

'Salze •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Lithiumoxid und Lithiumhydroxid ....................... . 
- Vanadiumoxide und Vanadiumhydroxide •••••••••••••••••• 
- Nickeloxide und Nickelhydroxide •••••••••••••••••••••• 

Kupferoxide und Kupferhydroxide •••••••••••••••••••••• 
- Germaniumoxide und Zi rkoniumdi.oxid ••••••••••••••••••• 
- Molybdänoxide und Molybdänhydroxide •••••••••••••••••• 
- Anti·monoxi de •••••••••.••••••••••••••• ~ •••••••••• -..... " •• 

90. - andere: 
A - Zinnoxide und Zinnhydroxide •••••••••••••••••••••• 
B - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

151 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

28 % 
frei 

20. % 
frei 

25% 
140., -

frei 

10. % 

18 % 

18 % 
18 % 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

20. % 
frei 
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TARIF 

Nr./uNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

V. Metallsalze und Metallperoxosalze der 
anorganischen Säuren 

2826 -- Fluoride; Fluorosilicate, Fluoroaluminate und andere 

2827 

'2828 

_ kompl exe Fl uorsal ze: 
(10) - Fluoride: 
11 - - des Ammoniums oder des Natriums: 

12 
19 
20 
30 
90 

10 
20 

(30) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

(40) 
41 
49 

(50) 
51 
59 
60 

10 

90 

A - des Natriums •••••••••••••••••••••••••••••• : •• ~. 

B - des Ammoniums.! •••••••.••••••••••••••••••.••••• 
- - des Aluminiums •••••••••••••••••••••• ~~~~ ••••••••••• 

sonst; ge •••••••• · ........... ~ •••••••• ' •••• w.e •••• ~ ..... .. 

- Fluorosilicate des Natriums oder des Kallums .•• i ••••• 
- Natriumhexafluoroalumlnat (synthetischer Kryolith) ••• 
- ande.re •••••••••••••••• ' •. e ••••• c •••••••••••••••••••••••• 

Chloride, Oxychlorideund Hydroxychloride; Bromide 
und Oxybromide; Iodide und Oxyiodide: ," 
- Ammo n i umc h 1 0 r I d ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ; ••• 
- Calciumchlorid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Chloride: 
- - des Magnesi ums ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - des Alumini~ms ..................................... . 

- - des Eisens •• ~ ••••••• ~ •••••••••••••••••••••• · ••••• ~ •• 
- - des Cobalts •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
- - des Nickels ••••••••••• ~ •••••• ·· •••••••••••••• i ••••••• · 

des Zinks •••••••••••••••••••••••.•• ~ •••••••••••••••• 

des Zinns ••••••.•••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••• 

- - des Bariums ................... -•••••••••••••••••••••• 

- - sonst; ge ............................................ . 
- Oxychloride und HydroxycMloride: 
- - des Kupfers ..................... 'f'-' ••••.•• ! ••••••••.••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••• ~ •••••• · •.•• ~ ••••••••• 
- Bromide und Oxybromide: 
- - Bromide des Natriums oder des Kaliums •••••••••••••• 
- - sons.tige •••••••.• ~ ••••••••••••.••••••••••.••••••••••• 
- Iodide und Oxyiodide .................... " ............ . 

Hypochlorite; handelsübl;chesCalciumhypochlorit; 
Chlorite; Hypobromite: 
- handelsübliches Calciumhypochlorit und andere 

Calciumhypochlorite •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - Natrium- und Kaliumhypochlorit ••••••••••••••••••• 
B - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schil1i~g für 100 kg 

20 % 
min 

105, -
frei 
frei 
frei 
15 % 
frei 
frei 

20 % 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
20 \ 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

25,-

25,
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2829 --

(10) 
1 1 

19 
90 

2830 
10 
20 
30 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Chlorate und Perchlorate; Bromate und Perbromate; 
Iodate und Periodate: 
- Chlorate: 
- - des Natriums .............................................. . 

- - sonstige •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••• • " ••••• ' •••• '0 ••••••••••••••• ' ......... .. 

Sulfide, Polysulfide: 
- Natriumsulfide ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Zinksulfid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
- Cadmiumsulfid~ •••••••••••••••••• ~ •••••••.••••••••••••• 

90 - andere: 

2831 
10 
90 

2832 
10 

20 
30 

2833 
( 10) 

'1 
19 

(20) 
21 
22 
23 
24 
25 

-26 
27 
29 
30 
40 

2834 
10 

(20) 
21 
22 

A - Antimonsulfide ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - sonstige ................. ....... • ' .......................................... .. 

Dithionite und Sulfoxylate: 
.- des Natriums •••• _.~ •••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
- andere ................................................... . 

Sulfite; Thiosulfate: 
- Natriumsulfite ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Sulfite •••••••••••••••••••••••••••• ~·~ ••••••••• 

- Thiosulfate ••••••••••••••••••••••••• ~ •••• · •••••••••••• 

Sulfate; Alaune; Peroxosulfate (Persulfate): 
- Natriumsulfate: , 
.;. - Dinatriumsu-lfat ..................................... . 

S0'1sti ge ........................................... .. 
- andere Sulfate: 

des Magnesiums •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - des Aluminiums ........................................... . 

- des Chroms •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
des Nickels ••••••.•••••••••••••.••••••••••.•••••••• 

- - des Kupfers .......................................... . 

- - des Zinks ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~.~ •• 

- - des Bariums.· ••••••• ~ ••••••••••••••••••• ~ ••••••••• ~. 
sonstige •••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••• 

- Alaune ••••..••••..•••...•••.•..•••••••••.....••••••.. 
- Peroxosulfate (Persulfate) ••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

Nitrite; Nitrate: 
- Nitrite: 

A - Natriumnitrit ......•..••.•.•.••.•.••.••.••••.••.• 
B - andere.~ ••• · ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• ~. 

- Nitrate: 
des Kaliums .•••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••• 

- - des Bi smuts ..••...•. . " .' .............................. ~ 

153 

Zollsatz in \ ,des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

frei 

15 "" 
frei 

25 "" 
20 "" 
frei 

1 5 "" 
frei 

25 "" 
10 "" 

25 "" 
min 

50,
frei 
frei 

20 "" 
frei 

20 "" 
30 "" 
20 "" 
20 " 
20 "" 
20 " 
20 "" 
frei 

10 " 
frei 

20 "" 
frei 

10 " 
frei 
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154 

TARIF 
Nr.1UNr. 

29 

2835 

10 

( 20) 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 

(30) 
31 
39 

2836 --

8 der Beilagen 

Zollsatz in , des 
Warenbezeichnung Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

sonstige: 
A - Bleinitrat..................................... ~O , 
B - andere ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••...• 

Phosp~inate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite), 
Phosphate und Polyphosphate: 
- Phosph\nate (Hypophosphite) und Phosphonate 

(Phosph~te) •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
- Phosphate: 

Tri ammoni umphosphat ••.• ' •••••••.•••••••••••••••••••• 
Mono- und.Dinatriumphosphate.: ••••••••••••••••••••• 
Trinatriumphosphat •••••••••••••••••••••••••••••• ; •• 
Kaliumphosphat ••••••.••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 

- - Calci~mhydrogenorthophosphat (Dicalciumphosphat) ••• 
andere Calciumphosphate~ ••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige: 
A - Natriumpyro- und -metaphosphate •• ~ •••••••• ~ •••• 
B - andere •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Polyphosphate: 
- - Natriumtriphosphat (Natriumtripolyphosphatl •••••••• 
- - sonstige: 

A - ~ratr i umhexametaphosphat •••••••••••••••.•••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 
Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handels-
übliches Ammoniumcarbamat enthaltendes Ammonium
carbonat: 

frei 

frei 

frei 
30 % 
30 \ 
frei 
frei 
frei 

27 \ 
frei 

27 \ 

27 \ 
frei 

10 - handelsübliches Ammoniumcarbonat und andere 
Ammoni umca rbonate .................................... . 

20 - Dinatriumcarbonat (Soda): 

30 
40 
50 
60 
70 

(90) 
91 
92 
93 
99 

2837 -
(10) 
'11 
19 
20 

2838 00 

A - kalziniert •••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
B - kristallisiert ••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

- Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) •••••••••• 
- Kaliumcarbonate ••.•••.•..•••.•••••••••••••••••..••••. 
- Calciumcarbo~at ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_ Bariumcarbon.at •.••••••• ' .••••.•••.••••••..••.••••.•••. 

- Bleicarbonat •••..•....••••••..••••••••.•••••••••.••.• 

- andere: 
- - Lithiumcarbonate ..•.•••••...••••••••.••.•......••.• 
- - Strontiumcarbonat ••••••.••.•.•••••••••..•••.••••••• 

Bismutcarbonat •. ~ ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••.••••••••. 

Cyanide, Oxycyanide und komplexe Cyanide: 
- Cyanide, Oxycyanide: 
- - des Natriums ••••••••••• · ••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••.••••••••.•••••••••• ~ •••••. 
- komplexe Cyanide ••••••••.••••.•••••••••••••••••••.••• 

Fulminate, Cyanate und Thiocyanate (Rhodanidel ••••••••• 

15 90 

10 " 
,14, -
43,-

10' " 
23 \ 
15 \ 

23 " 

frei 
frei 
frei 
frei 

20 \ 
frei 
frei 

frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2839 --
(10) 
11 
19 
20 
90 

::, ... oe_ 

2840 
(10) 
11 
19 
20 
30 

2841 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Silicate; handelsübliche Alkalimetallsflicate: 
des Natriums: 

- - Natriummetasilicate ••• · ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••.•• 
- des Ka' ; ums •.•••••••••••••••••• !' ................................ " •• 

- andere 0 ............................................................................. .. 

Borate; Peroxoborate (Perborate): 
- Dinatriumtetraborat (raffinierter Borax): 
- - wasserfrei ......................................................................... .. 
- - sonstiges ••••••••••••••••••••••••..••••••.••..••••• 
- andere Borate ••••••••••••••••.•••••••••••• ; ••••.•.••• 
- Peroxoborate (Perborate) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide: 
... Aluminate •••••••••••• e ••• ·.~ ••••••••••• ~ •• ~ •••• ~ •••••• 

- Chromate des Zinks oder des Bleis.~ •••••••••••••••••• 
... Natr'iumdichromat .................... ,-•• 0 ..................... . 

.. Kal iufI1!dichromat •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Chromate und Dichromate; Perox.ochromate ••••••• 
- Manganite, Manganate und Permanganate ••••••••• ~ •••••• 
- Molybdate: 

A - Ammoniummolybdat ................................ . 
B - andere ••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••• o ••••• 

- Wolframate (Tungstate) ............................... . 
- andere:' 

A - Antimonate und Natriumstannat .................. ;. 
B - sonstige •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

2842 Andere Salze der anorganischen Säuren oder der. 

10 
90 

2843 --

10 
(20) 

21 
29 
30 
90 

Peroxosäuren, ausgenommen Azide: 
- Doppel- oder Komplexsilicate ........................ . 
- andere ••• '" I •• " •••• 01 ,-," I I ..................... -••••• 

VI. Verschiedenes 

Kolloidale Edelmetalle; ~norganische oder organische 
Verbindungen der Edelmetalle, auch von chemisch nicht 
eindeutig bestimmter Konstitution; Amalgame der 
Edelmetalle: 
- kolloidale Edelmetalle ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Silberverbindungen: 
- - Silbernitrat ....•.•..........••.•.....••.•.••.•..•• · 
- - sonstige ..•..... -•...••......................•....... 
- Goldverbindungen •.••••••••••••••••• : .••.•• ~ •••••••••• 
- andere Verbindungen; Amalgame: 

A - Edelmetall amalgame ............................ ~ ••• 
B - Platinverbindungen ••••••••••••••••••••••••••.•••• 
C - sOfistig.e •••••••••••• \' •••• ~ ....... ;; ••••••••• : ••• I1 ••• 

155 

Zollsatz in , des 
Wertes oder ; n 

Schilling für 100 kg 

25 9;, 

25 9;, 

16 9;, 

25 9;, 

25 '1(,. 

25 '1(, 

25 9;, 

25 '1(, 

frei 
28 \ 
frei 
frei 
21 9;, 

frei 

frei 
18 '1(, 

frei 

23 '1(, 

frei 

frei 
frei 

frei 

25 '1(, 

20 9(, 

frei 
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156 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 

2844 Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope 
(einschließlich spaltbare oder brOtbare chemische 
Elemente'und Isotope), und deren Verbindungen; 
Mischungen und RUckstände, die diese Erzeugnisse 
enthalten: 

10 - natUrlic~es Uran und seine Verbindungen; 

20 

Legierungen, Dispersionen (einschließlich 
Cermets), keramische Erzeugnisse und 
Mischungen, die natUrliches Uran oder 
natUrliche Uranverbindungen enthalten •••••••••••••••• 

- an U 235 angereichertes Uran und seine Verbind-
ungen; Plutonium und seine Verbindungen; Le
gierungen, Dispersionen (einschließlich 
Cermets), keramische Erzeugnisse und 
Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran, 
Plutonium oder Verbindungen dieser Stoffe 
enthalten ••••••• · •••••.•••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

30 - an U 235 abgereichertes Uran und seine Verbind-
. ungen; Thorium'und seine Verbindungen; 

Legierungen, Dispersionen ~inschTie81ich 
,Cermets), keramische Erzeugnisse und Misch
ungen, die an U 235 abgereichertes Uran, 
Thorium oder Verbindungen dieser Stoffe ent-
ha 1 teil •• ' ....................................................................................... .. 

40 - radioaktive Elemente und Isotope und Verbind-
ungen, ausgenommen solche der Unternummern 
2844 10, 2844 20 und 2844 30; Legierungen, 
Dispersfonen (einschließlich Cermets), 
keramische Erzeugnisse und Mischungen, die' 
diese Elemente, Isotope oder Verbindungen ent
halten; radioaktive RGckstände ••••••••••••••••••••••• 

50 - ausgebrauchte (bestrahlte) Brennelemente von 

2845 --

10 
90 

2846 --

10 

90 

2847 00 

Kernreaktoren •••••••••••••••••••••••••••••.••••.••..• 

Isotope, ausgenommen solche der Nummer 2844; an
organische oder organische Verbindungen dieser 
Isotope, auch von chemisch nicht eindeutig be
stimmter Konstitution: 
- Schweres Wasser (Deuteriumoxid) •••••••••••••••••••••• 
- andere •.•••••.•••••.••••••..•• · •••.••••••.•••••.•.•••• 

Anorganische oder organische Verbindungen der Metalle 
der seltenen Erden, des Yttriums oder de~ 
Scandiums oder von Mischungen dieser Metalle: 
- Cerverbindungen: 

A - Ceritchlorid, Ceritsulfat, Ceritcarbonat ••••••••• 
B - sonstige •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

- andere •••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff in feste 
Form gebracht •••.• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 1'00 kg 

frei 

frei 

28 '1(, 

frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
28 '10 

28 '1(, 

168, -
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TARIF 
Nr./UNr. 

2848 --

8 der Beilagen 

larenbezeichnung 

Phosphide, auch von' chemisch nicht eindeutig 
bestimmter Konstitution, ausgenommen 
F er rophosphor:, 

10 - des Kupfers (Phosphorkupfer), mit einem Phosphorge-
halt von mehr als 15 Cewichtsprozent •••••••••••.••••• 

90 - der anderen Metalle oder der Nichtmetalle •••••••••••• 

2849 Carbide, auch von chemisch nicht eindeuti~ be
stimmter Konstitution: 

10 
20 
90 

2850 00 

2851 00 

- des Calciums .• '" "' .. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" "' •• '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 
- des Silic;ums .•.....•..•. ' ...... a •••••••••••••••••••• 110 

- andere •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride, 
auch von chemhchnicht eindeutig bestimmter 
Konstitution ••• · ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

Andere anorganische Verbindungen (einschließlich 
destilliertes Wasser~ Leitfähigkeitswasser und 
Wasser ähnlicher Reinheit); flGssige Luft (ein
schließlich solcher, der die Edelgase ~ntzogen 
wurden); Preßluft; Amalgame, a~sgenommen 
Amalgame der Edelmetalle .••••••••••••• ' .••••...•••.••••. 

157 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

25 'I(, 

frei 
frei 

frei 

18 '-11 
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158 8 der Beilagen 

Kapitel 29 

Organische chemische Erzeugnisse 

Anmerkungen 
1 - Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen umfassen die Nummern dieses Kap!tels nur: 

a - isolierte organische Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter Konstitu
tion, auch wenn sie Verunreinigungen enthalten; 

b Isomerengemische der gleichen organischen Verbindung {auch wenn sie Verunreini
gungen enthalten}, ausgenommen Isomerengemische (andere als Stereoisomere) 
gesättigter oder ungesättigter acyclischer Kohlenwasserstoffe (Kap. 27); 

c - Erzeugnisse der Nummern 2936 bis 2939, Zuckerether und Zuckerester sowie deren 
Salze der Nummer 2940, und Erzeugnisse der Nummer 2941, auch vo.n chemisch nicht 
eindeutig bestimmter Konstitution; 

d - wässerige Lösungen der unter 1 abis 1 c genannten Erzeugnisse; 
e - nichtwässerige L5sungen der unter 1 abis 1 c genannten Erzeugnisse, soweit 

diese Lösungen ausschließlich aus Sicherheits- oder Transportgründen üblich und 
notwendig sind und sofern das L5sungsmittel die Ware nicht für einen bestimmten 
Verwendungszweck geeigneter macht als für eine allgemeine Verwendung; 

f - die unter 1 abis 1 e angeführten Erzeugnisse, denen ein für ihre Haltbar
machung oder ihren Transport unerläßliches Stabilisierungsmittel zugesetzt 
wurde; 

g - die unter 1 abis 1 f angeführten Erzeugnisse, denen ein Antistaubmittel oder -
zum leichteren Erkennen oder aus Sicherheitsgründen - ein Farbstoff oder ein 
Riechstoff zugesetzt wurde, sofern diese Zusätze die Ware nicht für einen be
stimmten Verwendungszweck geeigneter machen als für eine allgemefne Verwendung; 

h - folgende eingestellte Erzeugnisse für die Herstellung von Azofarbstoffen: Di
azoniumsalze, Kupplungskomponenten für diese Salze, und diazotierbare Amine und 
ihre Salze. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Waren der Nummer 1504 und Glycerin (Nr. 1520); 
b - Ethylalkohol (Nr. 2207 oder 2208i; I 

c - Methan und Propan (Nr. 2711); 
cl - die in der Anmerkung 2 zum Kapitel 28 angeführten Kohlenstoffverbindungen; 
e - Harnstoff (Nr. 3102 oder 3105); 
f - pflanzliche oder tierische Färbemittel {Nr. 3203}, synthetische organische 

Färbemittel, synthetische 'organische Erzeugnisse, wie sie als fluoreszierende 
Aufhellungs~ittel oder als Luminophore verwendet werden (Nr. 3204), sowie Far
ben und andere Färbemittel in Formen oder Aufmachungen für den Kleinverkauf 
(Nr., 3212); 

g - Enzyme (Nr. 3507); 
h - Metaldehyd, Hexamethylentetramin und ähnliche Stoffe, für die Verwendung als 

Brennstoff zu Tabletten, Stäbchen oder ähnlichem geformt, sowie flüssige Brenn
stoffe und Brennstoffe aus verflüssigten Gasen, in Behältnissen wie sie für 
Füll ungen oder Nachfüll ungen für Feuerzeug~ oder ähnl i che Anzünder verwendet 
werden, mit einem Fassungsvermögen von 300 cm oder weniger (Nr. 3606); 

i-Füllungen für Feuerlöschgeräte oder in Form von Feuerlöschgranaten oder Feuer
löschbomben aufgemachte Erzeugnisse der Nummer 3813, sowie Tintenentferner in 
Au fmachungen für den Kl ei nverkauf der Nummer 3823; 

k - optische Elemente, z. B. aus Ethylendiamintartrat (Nr. 9001). 
3 - Kommen für die Einreihung von Erzeugnissen zwei oder mehr Nummern dieses Kapitels 

in Betracht, dann sind sie in die letzte der in Betracht kommenden Nummern einzu
reihen. 
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8 der Beilagen 159 

4 - In den Nummern 2904 bis 2906, 2908 bis 2911 und 2913 bis 2920 umfaßt jede Bezug
nahme auf Ha10gen-, Su1fo-, Nitro- und Nitrosoderlvate auch die betreffenden ge
mischten Derivate (z,B. Su1foha1~gen-, Nitroha10gen-, Nitrosu1fo- oder Nitrosu1fo
ha10genderfvate). 
Nitro- oder Nitrosogruppen sind nicht als Stickstoff- funktionen im Sinn der Nummer 
2929 anzusehen. 
Bei den Nummern 2911,2912,2914, 2918 und 2922 beschränkt sich der Ausdruck 
"Sauerstoffunkti onen" auf jene Funkt ionen (charakter; 5 ti sche organ! sche Gruppen, 
die Sauerstoff enthalten), die in' den Nummern 2905 bis 2920 genannt sind. 

5 - a - Ester, die aus organischen Verbindungen mitSäurefunktion der U~terkapite1 
bis VI I mit organische~ Verbindungen der gleichen Unterkapitel gebildet wurden, 
sind,in die Nummer jener dieser Verbindungen einzureihen, die in der Nummern
folge dieser Unterkapitel zuletzt steht. 

b - Ester des Ethylalkohols oder des Glycerins mit organischen Verbindungen mit 
Säurefunktion der Unterkapitel I bis VII sind in jene N'ummer einzureihen, die 
für die entsprechende Verbindung mit Säurefunktion in Betracht kommt. 

c - Abgesehen von' der Anmerkung 1 zum Ab schni tt V I und Anmerkung 2 zum Kapi tel 28 
si nd: 
1 - anorganische Salze von organischen Verbindungen, solche wie Verbindungen 

mit Säure-, Pheno1- oder Enolfunktion sowie'organische Basen der Unterkapi~ 
'tel I bis X oder der Nummer 2942 in die betreffende Num~er der organischen 
Verbindung einzureihen; 

2 - Salze, die 'zwischen den organischen Verbindungen der Unterkapitel I bis X 
oder der Nummer 2942 gebil det wurden, sind in di e der Nurrrnernfo 1 ge nach 
letzte Nummer dieses Kapitels einzureihen, die für die Base oder Säure 
{einschließlich der Verbindungen mit Phenol- oder Eno1funktion}, aus denen 
sie gebildet wurden, 'zuständig ist. 

d -'Metall alkoholate sind wie die entsprechenden Alkohole zu tarifieren, ausgenom
men solche von Ethylalkohol oder,G1ycerin (Nr. 2905). 

e -'Halogenide der Carbonsäuren sind wie die entsprechenden Säuren zu tarifieren. 
6 - Die Verbindungen der Nummern 2930 und 2931 sind organische Verbindungen, deren 

Moleküle auBer Wasserstoff-, Sauerstoff- oder Stickstoffatomen and~re unmittelbar 
an den Kohlenstoff gebundene Nichtmeta11- oder Metallatome (z. B. Schwefel, Arsen, 
Quecksilber oder Blei) enthalten. 
Die Nummern 2930 (organische Schwefeiverbindungen) und 2931 (andere organisch-an
organische Verbindungen) umfassen nicht solche Sulfo- oder Halogenderivate (ein
schließlich gemischte Derivate), die, außer Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, 
in unmittelbarer Bindung an den Kohlenstoff nur Schwefel- oder Halogenatome enthal
ten, die ihnen den Charakter von Sulfo- oder Halogenderivaten (einschließlich ge-
mischter Derivate) verleihen. '~ 

7 - Die Nummern 2932, 2933 und 2934 umfassen nicht Epoxide mit dreig1iedrigem Ring, 
Ketonperoxide, cyclische Polymere der Aldehyde oder der Thioaldehyde, Anhydride der 
mehrbasischen Carbonsäuren, cyclische Ester der mehrwertigen ,Alkohole oder Phenole 
mit mehrbasischen Säuren sowie Imiden von mehrbasischen Säuren. 
Diese Bestimmung gilt nur dann, wenn die im Ring bef4ndlichen Heteroatome aus
schließlich von der Cyclisierungsfunktion oder den hier genannten Funktionen her
rühren. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - Innerhalb einer Nurimer die,ses Kapitels sind Derivate von chemischen Verbindungen 

(oder Gruppen chemischer Verbindungen) in dieselbe Unternurnmer wie die Verbindung 
(oder Cruppe von Verbindungen) einzureihen, vorausgesetzt, daß sie nicht von einer 
anderen Unternummer genauer erfaßt werden und bei den in Betracht kommenden Unter
nummern keine Unternummer "andere" oder "sonstige" aufscheint. 
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160 8 der Beilagen 

Nationale Anmerkung 
1 - a - Waren des Kapitels 29, ausgenommen der NUirmer 2939, die entgegen den Bestim

mungen desSuchtgi ftgesetze·s, BGB1. Nr. 234/1951, und der Suchtgi ftverordnung, 
BGB1. Nr. 390/1979, jeweils in der geltenden Fassung, eingeführt werden, unter
liegen einem Zoll satz von 5 10.000,- für 1 kg. 

b - Wa ren der Nurrrner:: 2939 unterl; egen unter den 'i n 1 i t. a genannten Voraussetzungen 
einem Zoll satz von 5 100.000,- für 1 kg. B.ei d~r Gewichtsermittlung sind, ab
weichend .vom § 9 Abs. 3 des Taragesetzes, BGB1. Nr. 130/1955, Bruchteile eines 
Grammes auf volle Gramm aufzurunden. 

c - In den Fällen der lit. a und lit. b finden sonstige Bestimmungen über die Höhe 
der Zollsätze keine Anwendung. 

TARIF 

Nr.!UNr. 
Warenbezeichnung 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

2901 
10 

(20) 

21 
22 
23 
24 

29 

2902 --
(10) 

11 
19 
20 
30 

(40) 

41 
42 
43 
44 
50 
60 
70 
90 

2903 -
(10) 

11 

12 
13 

I. Kohlenwasserstoffe und deren Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- oder Nitrosoderivate 

Acyclische Kohlenwasserstoffe: 
- gesättigte: 

A - Butan ......................... , .......... ' ........ ~ ............... ~ 

B - andere •• : ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
- ungesättigte: 
- - Ethylen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
- - Propen (Propylen) ••••••••••••••.••••••••••••.•••••••• 
- - Buten (Butyl en) und dessen Isomere ••••••••••••••••• 
- - Buta-1,3-dien und Isopren ........................................ . 
- - sonstige: 

A - Acetylen ......................................... . 

Bandere ........................ ' .......................................... . 

Cyclische Kohlenwasserstoffe: 
- Cyclane, Cyclene und Cycloterpene: 
- - Cyclohexan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Benzol •••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 1 ••••• 

- Toluol •••••••••• · •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
- Xylole: 
- - o-Xylol •••••••• ' ...................................... . 
- - m-Xylo1 ••••••••••••••• ~~ ••••••••••••••••••• , •••••• ~. 
- - p-Xylol ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

Xylol-I somer:engemi sehe ••••• , •••••••••••••••••••••••• 
- Styrol •••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••• 
- Ethylbenzol ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ••••.•• 
_ ·Cumol.'." I I' I •••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••• 

- andere _ ••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••• 

Halogenderivate ~e~ Kohlenwasserstoffe: 
- gesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlen

wasserstoffe: 
- - Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan 

(Ethylchlorid) •••••••••••••••.•••••••••••••• ~ ••••••• 
- - Dichlormethan (Methylenchloridl •••••••••••••••••••• 
- - Chloroform (Trichlormethan) •••••••••• ·./ ........... . 

10 % 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

20 % 
frei 

frei 
frei 
10 % 

10 % 

10 % 
·10. % 

10 % 

10 % 
frei 

. frei 
frei 
frei 

20% 
10 % 

10 % 
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TARIF 
Nr./UNr~ 

14 
15 
16 

19 

(20) 

21 
22 
23 
29 
30 

40 

(SO) 

51 
S9 

(60) 
61 
62 

69 

2904 

10 

20 

90 

2905 --

(10) 

12 

13 
14 
15 
16 
17 

19 

,8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - Kohlenstofftetrachlorid (Tetrachlorkohlenstoff) •••• 
- - 1,2-Dichlorethan (Ethylendichlorid) •••••••••••••••• 

1,2-Dichlorpropan (Propylendichlorid) und 
Dichlorbutane •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige: 
A - Trichlorethan, Tetrachlorethan.; .•••••••••••••• 
B - ander1." ....... o •••••••••• ',' ••••••••••••••••• " •• 

- ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlen
wasserstoffe: 

- - Vinyl,chlorid (Chlorethylen) ............ , .......... .. 
- - Trichlorethylen ••••••••••••••.••••••••••••• · •••••••• 
- - Tetrachlorethylen (Perchlorethylen) •••••••••••••••• 
- - sqnstige •.....••...•.....••.••••••••••....•...•.... 
- Fluor-, Brom- oder lodde~ivate der acyclischen 

Koh 1 enwassers toffe •••••••••••••••••••••• • " •••••••••••• 

- Halogenderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe, 
die zwei oder mehr verschiedene Halogene enthalten ••• 

- Halogenderivate der cyc~ischen, cyclenischen oder 
cycloterpenischen Koh~enwasserstoffe: 

- - 1,2,3,4,5.6-Hexachlorcyclohexan •••••••••••••••••••• 
- - sonstige ...................................... · ....• 
- Halogenderivate der aromatis'chen Kohl enwasserstoffe: 
- - C~lorbenzol, o-Dichlorbenzol und p-Dichlorbenzol.i. 
- - Hexa6hlorbenzol und DDT (1,1 .'-Trichlor-2,2-bis~ 

(p-chlorphenyl )ethan) •••••••••••••••• ; ••••••••••••• 
sonst; ge •.............. . -............. ...... ' •....... 

Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate der Kohlenwasser
stoffe, auch halogeniert: 
- Derivate, die nur Sulfogruppen enthalten, deren Salze 

und Ethyl~ster ...................................... . 
- Derivate, die nur Nitro- oder nur Nitrosogruppen 

enthalten ••••••••••••••••••.••. · ••.•••••••••••••••.••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• · 

I I. Alkohole und deren Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- oder Nitrosoderivate 

Acyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro
oder Nitrosoderivate: 
- einwertige gesättigte Alkohole: 

- Methanol (Methylalkohol) •.••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- Propan-1-ol (Propylalkohol) und 

Propan-2-o1 (Isopropylalkohol) •••• ~ •••••••••••••.•• 
- Butan-1-ol (n-Butylalkohol) ••••••••••••••.••••. ~ ••• 

sonstige Butanole •••.•••••• 6 •••••••••••••••• ~ •••••• ·• 

- - Pentanol (Amylalkohol) und dessen Isomere •••••••••• 
Octanol (Octylalkohol) und dessen Isomere •••••••••• 

- - Dodecan-1-ol (Laurylalkohol), Hexadekan-1-ol 
(Cetylalkohol) und Octadekan-1-ol (Stearylalkohol) 
sonstige ......•....•..•.....•.....................• 

161 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 \ 
20 % 

frei 

20 \ 
frei 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

frei 

10 % 

20 \ 
frei 

10 \ 

23 % 

frei 

frei 

frei 
frei 

15 % 

frei 
frei 
frei 
18 % 
frei 

frei 
frei 

11 
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TARIF 
Nr./UNr. 

(20) 

21 
22 
29 

(30) 
31 

32 
39 

(40) 

41 

42 
43 
44 

49 
50 

2906 --

(10) 

11 

12 

13 
14 
19 

(20) 
21 

29 

2907 -
(10) 

11 

12 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

.- einwertige ungesättigte Alkohole: 
- - Allylalkohol ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - acyclische Terpenalkohole ••••••••••••••••••••••••••. 
- - sonstige •••••••••••••••••••.••••••••.••.••••••••••• 
~ zweiwertige Alkohole (Diole): 
- - Ethylenglykol (Ethandiol) •••••••••••••••••••••••••• 
- - Propylenglykol (Propan-1,2-diol) •••••.••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere mehrwertige Alkohole: 

2-Ethyl-2-(hydroxymethyl'propan-1,3-diol 
(Trimethylolpropan) •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pentaerythrit •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mannit~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D-Glucit (Sorbit) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - ~onstige •••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••• 
- Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate, der 

acyclischen Alkohole ••••••• ~ •• ~ •••••••••••••••••••••• 

Cyclische Alkohole und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro
oder Nitrosoderivate: 
- cyclanische, cyclenische oder cycldterpenische Al~ 

kohole: 
Mentho 1 .............................................................. .. 

- - Cyclohexanol, Methylcyclohexanole und Dimethyl-
cyclohexanole •••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••• 

- - Sterine und Inosite •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Te rp ; neo 1 e .......................................... . 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aromatische Alkohole: 
- - Benzylalkohol.~ ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••..•••••••• ; •••••••••••••••• 

I I I. Phenole, Phenolalkohole und deren Halogen-, 
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

Phenole; Phenolalkohole: 
- einwertige Phenole: 
- - Phenol (Hydroxybenzol) und dessen Salze •••••••••••• 
- - Kresole und deren Salze •••••••••••••••••••••••••••• 

13 - - Octylphenol, Nonylphenol und deren Isomere; deren 

14 
15 
19 

(20) 
21 
22 
23 

29 
30 

Sa lle •••••••••••••.••••.••.•••••••••••••••••••••••• 
- - Xylenole und deren Salze ••••••••••••••••••••••••••• 
- - Naphthole und deren Salze •••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- mehrwertige Phenole: 
- - Resorcin und dessen Salze •••••••••••••••••••••••••• 
- - Hydrochinon und dessen Salze ••••••••••••••••••••••• 
- - 4,4'-lsopropylidendiphenol (Bisphenol A, 

Diphenylolpropan) und dessen Salze ••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Phenolalkohole •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2908 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Ha10gen-, Su1fo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der 
Phenole oder Phenolalkohole: 
- Derivate, die nur Halogene enthalten, und deren Salze 

20 - Derivate, die nur Sulfogruppen enthalten, deren Salze 

90 

2909 --

und Ester ........................................................ . 

- ~ndere ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• · •••••••••••• 

IV. Ether, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Keton
peroxide, Epoxide mit dreig1iedrigem Ring, 
Acetale und Halbacetale; deren Ha10gen-, 

Su1fo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkohol
phenole, A1koho1pe~oxide, Etherperoxide, Ketonp~roxide 
(auch von chemisch nicht eindeutig bestimmter Konsti
tution) und deren Ha10gen-, Su1fo-, Nitro- oder Nitro
soderivate: 

(10) - acyclische Ether und deren Ha1ogen-, Su1fo-, Nitro-' 

11 

19 
20 

30 

oder Nitrosoderivate: 
- - Diethy1ether ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••.••••••••••••••• : ••••••••••••• 
- cyc1,anische, cyc1enische oder cycloterpenische Ether 

und deren ~a10gen-, Su1fo-, Nitro- oder Nitroso-
deri vate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- aromatische Ether u~d deren Ha10gen-, Su1fo-, Nitro-
oder Nitrosoderivate •••••••••••••.••••••••••••••••.•• 

(40) - Etheralkohole und deren Ha10gen-, Su1fo-, Nitro- oder 
Nitrosoderi va te : 

41 
42 

43 

44 

49 
50 

60 

2910 --

10 
20 
30 
90 

2911 00 

2,2'-Oxydiethano1 (Diethy1englyko1, Digo1) •••••••• ~ 
- - Monomethy1ether des Ethy1englyk01s oder des 

Diethy1eng1yko1s ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Monobutylether des Ethy1eng1yko1s oder des 
o i ethy 1 eng 1 y ko 1 s ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
andere Monoa1ky1ether des Ethylenglykols oder des 
Diethy1eng1ykols ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonst; ge ......................... ~ ............................ . 

Etherphen01e, Ethera1koho1phenole und deren Ha10gen-, 
Su1fo-, Nitro- oder Nitrosoderivate •••••••••••••••••• 

- A1koh01peroxide, Etherperoxide, Ketonperoxide ond 
deren Ha10gen-, Su1fo-, Nitro- oder Nitrosoderivate •• 

Epoxide, Epoxya1koho1e, Epoxypheno1e und Epoxyether, 
mit dreigliedrigem Ring, und deren Halogen-, Su1fo-, 
Nitro- oder Nitrosoderivate: 
- Oxiran (Ethylenoxid) •••••••••••••.••••••••••••••••••• 
- Methy10xi ran (Propylenoxid) ......................... . 
- 1-Ch.10r-2,3-epoxypropan (Epich10rhydrin) ••••••••••••• 
- andere ........................................................... . 

Acetale und Ha1baceta1e, auch mit anderen Sauerstoff
funktionen, und deren Ha10gen-, Su1fo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate ••.•••.•.••••.••••••••••.••••••••••• , ••• 

, I 

163 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 \ 

frei 
frei 

800,
frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
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164 

TARIF 
Nr.lUNr. 

2912 --

(10) 

11 

12 

13 
19 

(20) 
21 
29 

30 
(40) 

41 

42 
49 
50 
60 

2913 00 

2914 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

V. Verbindungen mit Aldehydfunktion. 

Aldehyde, auch mit anderen Sauerstoffunktionen; . 
cyclische Polymere der Aldehyde; Paraformaldehyd: 
- acyclische Aldehyde ohne andere Sauerstoffunktionen: 
- - Methanal (Formaldehyd) ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Ethana I (Ace~a I dehyd) •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Butanal (Butyraldehyd, normales Isomer) ..... · ....... 
- - sonstige ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- cyclische Aldehyde ohne andere Sauerstoffunktionen: 
- - Benza 1 dehyd •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

.. - sonstige ............................................ . 
- Aldehydalkohole •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Aldehydether, Aldehydphenole und Aldehyde mit anderen 

Sauerstoffunktionen: 
Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) •••••••••• 

- - Ethyl vani 11 in (3-Ethoxy-4-hydroxybenz,a I dehyd) ...... 
- - sonstige ............ o •••••••••••••••••••••••••••••• 

- cyclische Polymere der Aldehyde •••••••••••••••••••••• 
... Paraformaldehyd ........... ' .............................. . 

Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder' Nitrosoderivate der Er-
zeugnisse der Nummer 2912 .••••••••••••••••••••••••••••• 

VI. Verbindungen mit Keton- oder Chinonfunktion 

Ketone und Chi none, auch mit anderen Sauerstoff
funktionen, und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

(10) - acyclische Ketone ohne andere Sauerstoffunktionen: 
11 

12 
13 
19 

(20) 

, 21 

22 
23 
29 
30 

(40) 
41 

49 

- - Aceton .•••....•.••.•..••..•....•.••.••••••••••.•••• 
- - Butanon (Methylethylketon) ••••••••••••••••••••••••• 

4-Methylpentan-2-on (Methylisobutylketon) •••••••••• 
- - sonst; ge ............................................ . 
- cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische Ketone 

ohne andere Sauerstoffunktionen: 
- - Campher •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
- - Cyclohexanon und Methylcycl~hexanone ••••••••••••••• 
- - Jonone und Methyljonone ••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- aromatische Ketone ohne andere Sauerstoffunktionen ••• 
- Ketonalkohole und Ketonaldehyde: 
- - 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (Diacetonalkohol ) •••• 
- - sonstige ..........•..........•.................••.. 

50 - Ketonphenole und Ketone mit anderen Sauerstoff-

(60) 
61 

69 
70 

funktionen •....•..•..•.•••••••••..••.•.••.••.•••••••. 
I 

- Chi none: 
- - Anthrachi non .......•.••••••..•.•...........•.....•. 
- - sonstige •••••••••••••• ~ •••••••.••.••••••••••••••••• 
- Halogen-, Sulfo-, Nitro- Oder Nitrosoderivate •••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

105,

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

frei 

15 'I(, 

10 'I(, 

10 \ 

frei' 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2915 --

(10) 

11 
12-
13 

(20) 
21 
22 
23 
24 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung' 

VII. Carbonsäuren und deren Anhydride, Halogenide, 
Peroxide und Peroxys~uren; deren Halogen-, 

Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

Gesättigte acyclische Monocarbonsäuren und deren 
Anhydride, Halogenide,' Peroxide und Peroxysäuren; 
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 
- Ameisensäure, deren Salze und Ester: 
- - Amei sensäure ...................................................................... .. 

- - Salze der Ameisensäure ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ester der Ameisenszure •••••••••••••••••••••••.••••• 

- Essigsäure und deren Salze; Essigsäureanhydrid: 
- - Essigsäure ........................................................................... • ,11 

- - Natriumacetat ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Cobaltacetate ••••••••••.•••••••••.••••••••••.•••••• 
- - Essigsäureanhydrid •.••••••••••••••••••••••••••••••• 

29 - - sonstige: 

(30) 
31 

32 
33 
34 
35 
39 

A - Bleiacetate, Calciumacetat ausgenommen holz-' 
essigsaurer Kalk (Graukalk) ••••• ~ •••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• 

- Ester der Essigsäure: 
- - Ethylacetat ..•..•..••.•..•••.•••.••• o •••••••••••••• 

- - Vinylacetat ..•..•..••.....••••••..•.••......••..•.. 
n-Butylacetat ••••••••• ~ ••••••• ~ ••••••••••.•••••••••• 
I sObutyl acetat ••••••..•••••.••.••.••.•.••••••....•• 
2-Ethoxyethylacetat.~ ••••••••••••• ~ ••••••••• ~ •••••• 

- - sonstige: 
A - Methylacetat •.•.•••••.•..•..••..•••••.•.•..•••• 
B - andere •.••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ' ••• 

40 - Mono-, Di- oder Trichloressigsäuren, deren Salze und 

50 
60 

70 
90 

2916 --

(10) 

11 

12 

13 
14 
15 

19 
20 

Ester ••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••.••••••••••• 
- Propi onsäure, deren Sa 1 ze und Ester ••••••••••••••• , ••• 
- Buttersäurenund Valeriansäuren, deren Salze und 

Ester ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- Palmitinsäure und St'earinsäure, deren Salze und Ester 
- andere ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• : •••••• 

Ungesättigte acyclische Monocarbonsäuren und cyclische 
Monocarbonsäuren, deren Anhydride, Halogenide, Peroxide 
und Peroxysäuren; deren Halogen-, Sulfo-~ Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 
- ungesättigte acyclische Monocarbonsäuren, deren 

Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäur~n und 
deren Derivate: 

- - Acrylsäure und deren Salz~ ••••••••••••••••••••••••• 
- - Ester der Acrylsäure •• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
- - Methacrylsäure und deren Salze ••••••••••••••••••••• 

Ester der Hethacrylsäure ••••••••••••••••••••••••••• 
- - Ölsäure, Linolsäure oder. Linolensäure, deren Salze 

und Ester •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige .... \ ..•......•.•..........••.....•.•... ' ... 

- cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische Mono
carbonsäuren, deren Anhydr'i de, Ha 1 ogeni de, Peroxi de, 
Peroxysäuren und deren .Derivate ••••••••••• ~ •••••••••• 

165 

lo11satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20,
frei 
frei 

370,
frei 
frei 
380,-

20 "" 
frei 

30 "" 
frei 

30 "" 
frei 
frei 

30 "" 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
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166 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

(30) - aromatische Monocarbonsäuren, deren Anhydride, Halo
genide, Peroxide, Peroxysäuren und deren Derivate: 

31 

32 
33 
39 

2917 --

- - Benzoesäure, deren Salze und Ester ••••••••••••••••• 
Benzoylperoxid und Benzoylchlorid •••••••••••••••••• 

- - Phenylessigsäure, deren Salze und Ester ••••••••••• ·• 
- - sonstige ......•........•••........•..........•..... 

Polycarbonsäuren, deren Anhydride, Halogenide, Per
oxide und Peroxysäuren; deren Halogen-, Sulfo-, 
Nitro- oder Nitrosoderivate: 

(10) - acyclische Polycarbonsäuren, deren Anhydride, 
Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren 

11 

12 
13 

14 

19 
20 

(30) 

31 

32 
33 
34 
35 
36 

37 
39 

2918 --

Derivate: 
- - Oxalsäu~e, deren Salze und Ester ••••••••••••••••••• 

Adipinsäure, deren Salze und Ester ••••••••••••••••• 
Azelains~ure und Sebacinsäure, deren Salze und 
Ester •••• ; ••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••• 

- - Maleinsäureanhydrid ••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
- - sonstige ..•.........•.............•...•............ 
- cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische 

Polycarbonsäuren, deren Anhydride, Halogenide, 
Peroxide. Peroxysäuren und deren Derivate •••••••••••• 

- aromatische Polycarbonsäuren, deren Anhydride, 
Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren 
Derivate: 

- - Dibutylorthophthalate •••••••••••••••••••••••••••••• 
Di octy'l orthophtha 1 ate ............................. . 
Dinonyl- oder Didecylorthophthalate •••••••••••••••• 
andere Ester der Orthophthalsäure •.•••••••••••••••• 
Phthalsäureanhydrid •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - Terephthalsäure und deren Salze •••••••••••••••••••• 
Di methyl terephtha 1 at •••••••••••••••••••.••••••••••• 
sonstige: 
A - Crtho-Phthalsäure •••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoffunktionen und 
deren Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäurenj 
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

(10) - Carbonsäuren mit Alkoholfunktion, aber ohne andere 
Sauerstoffunktion, deren Anhydride, Halogenide, 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

19 

Peroxide, Peroxysäuren und deren Derivate: 
Milchsäure, deren Salze und Ester •••••••••••••••••• 
Wei nsäure •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salze und Ester der Weinsäure •••••••••••••••••••••• 
- - Citronensäure •••••••••••••••.••.••.•••••••••••••••• 

Salze und Ester der Citronensäure ••••.••••••••••••• 
- - Gluconsäure, deren Salze und Ester ••••••••••••••••. 

Phenylglykolsäure (Mandelsäure), deren ~alze und 
Ester .......•......... -.............••.•..••..•...... 
$onstige •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

23 % 
frei 
frei 
frei 

frei 
18 % 

frei 
frei 
frei 

frei 

18 % 

18 \ 
18 % 

18 % 

20 % 
frei 
frei 

20 %

frei 

13% 
15 'I{, 

25 % 
25 % 
frei 
13\ 

frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

. \ 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(20) Carbonsäuren mit Phenol funktion, aber ohne andere 
Sauerstoffunktion, deren Anhydride, Halogenide, 

21 
22 
23 
29 

30 

90 

2919' 00 

2920 --

10 

90 

2921 -
(10) 

Peroxide, Peroxysäuren und deren Derivate: 
- - Salicylsäure und deren Salze ••••••••••••••••••••••• 
- - o-Acetylsalicylsäure, deren Salze und Ester •••••••• 
- - sonstige Ester der Salicylsäure und deren Salze •••• 
- - sonstige ..•.......•...........• : .................•. 
- Carbonsäuren mit Aldehyd- oder Ketonfunktion, ohne 

andere Sauerstoffunktion, deren Anhydride, Halo
genide, Peroxide, Peroxysäuren und deren Derivate •••• 

- andere ...•....•..••..•.........•.....••.....•....•... 

VI I I. Ester der anorganischen Säuren, deren Salze 
und Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nttroso

derivate 

Ester der Phosphorsäu~en, deren Salze und La~to
phosphate; deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitro-
soderivate ........•............•..... • '1 •••••••••••••••• 

Ester der anderen anorganischen Säuren (ausgenommen 
Ester der Halogenwasserstoffsäuren) und deren Salze; 
deren Halogen~, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 
- Thiophosphorsäureester (Phosphorothioate) und deren 

Salze; deren Halogen-, Sulf~-, Nitro- oder Nitro-
soderivat~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere •.••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IX. Ve~bindungen mit Stickstoffunktionen 

Verbindungen mit Aminofunktion: 
- acyclische Monoamine und deren Derivate; deren Salze: 

11 - - Mono-, Di- und Trimethylamin und deren Salze ••••••• 
12 - - Diethylamin und dessen Salze •••• ~ •••••••••••••••••• 
19 - - sonstige •.....•..•............•.....•... " •..•...... 

'(20~ - acyclische Polyamine und deren Derivate; deren Salze: 
21 - - Ethylendiamin und dessen Salze ••••••••••••••••••••• 
22 - - Hexamethylendiamin und dessen Salze •••••••••••••••• 
29 - - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.~ ••• 
30 - cyclanische, cyclenische od~r cycloterpenische Mono-

oder Polyamine und deren Derivate; deren Salze ••••••• 
(40) - aromatische Monoamine und deren Derivate; deren 

Salze: 
41 
42 
43 
44 
45 

49 

Anilin und dessen Salze •••••••••••••••••••••••••••• 
- - Anflinderivate und deren Salze ••••••••••••••••••••• 
- - Toluidine und deren Derivate; deren Salze •••••••••• 

Diphenylamin und dessen Derivate; deren Salze •••••• 
- - l-Naphthylamin (alpha-Naphthylamin), 2~Naphthylamin 

(beta-Naphthylamin) und deren Derivate; deren Salze 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 

167 

Zollsatz in , des 
.Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

12 % 
frei 
15 'I(, 

20 \ 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
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168 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(50) - aromatische Polyamine und deren Derivate; deren 
Salze: 

51 - - 0-, m- und p-Pheny1endiam~n, Diaminotoluole und 

59 

2922 -
( 10) 

11 
12 
13 
19 

(20) 

21 
22 

29 

deren Derivate; deren Salze ••••••••••••.••••••••••. 
sonstige •••.••••••..••.•• · ••••••••• ' •••••••••••••••••• 

Aminoverbindungen mit Sauerstoffunktionen: 
- Aminoalkohole. deren Ether und Ester, ausgenommen 

solche, die·mehr als eine Art von Sauerstoffunktion 
enthalten; deren Salze: 

- - Monoethanolamin und dessen Salze ••••••••••••••••••• 
Diethanolamin und dessen Salze ••••••••••••••••••••• 

- - Triethanolamin und dessen Salze •••••••••••••••••••• 
sonstige •.......••..••.•.......••••••..•...••..•.•.• 

- Aminonaphthole und ander~ Aminophenole, deren Ether 
und Ester, ausgenommen solche, die mehr als eine Art 
von Sauerstoffunktion enthalten; deren Salze: 

- - Aminohydroxynaphthalinsulfonsäuren und deren Salze 
Anisidine, Dianisidine undPhenetidine und deren 
Sa 1 ze •••••••••••• • ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige .. ,_ .....•.....••..•••.......•.............• 
30 - Aminoaldehyde, Aminoketone und Aminochinone, ausge-

2923 

2924 

(40) 

41 
42 
49 
50 

10 
20 

1 90 . 

10 

, 
(20) 

21 
29 

normen solche, die mehr als eine Art von Sauerstoff
funktion enthalten; deren Salze •••••••••••••••••••••• 

- Aminosäuren und deren Ester, ausgenommen solche, die 
mehr als eine Art yon Sauerstoffunkt;on enthalten; 
deren Salze: 

- - lysin und dessen Ester; deren Salze •••••••••••••••• 
- - Glutaminsäure und deren Salze •••••••••••••••••••••• 
- - sonsti ge ... ........................................ . 
- Aminoalkoholphenole, Aminophenols·äuren und andere 

Aminoverbindungen mit Sauerstoffunktionen •.••••••••••• 

Quaternäre Ammoniumsalze und Ammoniumhydroxide; 
Llcithine und andere Phosphoraminolipoide: 
/ ~ . 

- Cholin und dessen Salze •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Lec; th i ne und anderePhosphoam; no 1 ; po; de .... ~ ........ 
- andere .............................................. .. 

Verbindungen mitCarbonsäureamidfunktion; Amidoverbin
dungen der Kohlensäure: 
- acyclische Amide (einschließlich acyclische 

Carbamate) und deren Derivate; deren Salze ••••••••••. 
- cyclische Amide (einschließlich cyclische Carbamate) 

und deren Derivate; deren Salze: 
Ureine und deren Derivate; deren Salze ••••••••••••• 
sonstige: 
A - Paraacetaminophenyl~thylether (Phenacetin, 

Acetphenetidin) •••• ~ ••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
B - andere.~ •• · ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• ~.· 

Zo 11 satz i n ,des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

1S \ 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

2925 --

('0) 
11 
19 
20 

2926 
10 
20 
90 

2927 00 

2928 00 

2929 

2930 

10 
90 

10 
20 
30 
40 
90 

2931 00 

2932 --

( 10) 

11 
12 
13 
19 

(20) 
21 
29 
90 

8 der Beilagen 

larenbezeichnung 

Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion (einschließ
lich Saccharin und dessen Salze) oder mit Iminfunktion: 
- Imide und deren Derivate; deren Salze: 
- - Saccharin und dessen Salze .•..•.......•..••.•.•••.• 

sonstige ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 
Imine und deren Deri~ate; deren Salze •••••• ~ ••••••••• 

Ve~bindungen mit Nitrilfunktion: 
- Acrylnitril ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
- l-Cyanoguanidin (Dicyandiamid) ••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••.•••••• _ •••••••• ~ ••• ~ •••••• ~ ••••••••• 

Dfazo-, Azo- oder Azoxyverbindungen •• ~ ••••••••••••••••• 

Organische Derivate des Hydrazins oder des Hydroxyl-. ' amlns •••••••••••••••••••••••••••••••• ~.~ ••••••••••••••• 

Verbindungen mit anderenStickstoffunktionen: 
- r socyanate •.•••••••••••••••••••••••••••••• !' ••••.••••••• 

- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••• 

X. Organisch-anorganische Verbindungen, hetero
cyclische Verbindungen, Nucleinsäuren und 

deren Salze, sowie Sulfonamide 

Organische Schwefelverbindungen: 
- Dithiocarbonate (Xanthate, Xanthogenate') ............ . 
- Thi ocarbamate und Di thi ocilrbamate ................... . 
- Thiurammono-, di- oder tetrasulfide ... ~ ............. . 
- Methionin •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••• ~ .•••••••••••••••• ' •••• 

Andere organisch-anorganische Verbindungen ••••••••••••• 

Heterocyclische Verbindungen, nur mit einem oder 
mehreren Sauerstoffheteroatomen: 
- Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch 

hydriertem) Furanring in der Struktur: 
- - Tetrahydrofuran ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 

2-Furaldehyd (Furfuraldehyd) ., ...................... . 
- - Furfurylalkohol und Tetrahydrofurfurylalkohol .... .. 
- - sonstige •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 
- Lactone: 
- - Cumarin, Methylcumarine und Ethylcumarine •••••••••• 
- - sonstige Lactone ••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
- andere' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

169 

Zollsatz in , des' 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

13000,
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
20 \ 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
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170 

TARIF 
Nr./UNr. 

2933 --

(10) 

11 
19 

(20) 

21 
29 

(30) 

31 
39 
40 

(50) 

51 

59 
(60) 

61 
69 

(70) 
71 
79 
90 

2934 
10 

20 

30 

90 

2935 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Heterocyclische Verbindungen, nur mit einem oder 
mehreren Stickstoffheteroatomen; Nucleinsäuren und 
deren Salze: 
- Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch 

hydriertem) Pyrazolring in der Struktur: 
- - Phenazon (Antipyrin) und dessen Derivate ••••••••••• 
- - sQnstige ••••• ~: •• · ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
- Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch 

hydriertem) Imidazolring in der Struktur: 
- - Hydantoin und dessen Derivate •••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch 

hydriertem) Pyridinring in der Struktur: 
- - Pyridin"und dessen Salze ••••••••••••.•••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
- Verbindungen mit einem Chinolin- oder Isochinolin

ringsystem (auch hydriert), nicht weiter kondensiert 
- Verbindungen mit Pyrimidin~ing (auch hydriert) oder 
. Piperazinring in der Struktur; Nucleinsäuren und 

deren Salze: 
Malonylharnstoff (Barbitursäure) und dessen Deri-
vate; deren Salze ••••••••.•••••••••••••••••••••••.. 
sonstige ...........•..........................•.... 

- Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch 
. hydriertem) Triazinring in der Struktur: 

- - Melamin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••• 
- - sonstige .....•.....••.••..•••.••••••.. · .•......•.... 
- Lactame: 
- - 6-Hexanlactam (epsilon-Caprolactam) •• ~ ••••••••• ~ ••• 
- - sonstige Lactame ....................................... . 
- andere ...................................................... . 

Andere heterocyclische Verbindungen: 
- Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch 

hydriertem) Thiazolring in der Struktur •••••••••••••• 
- Verbindungen mit einem Benzothiazolringsystem (auch . 

hydriert), nicht weiter kondensiert •••••••••••••••••• 
- Verbindungen mit einem Phenothtazinringsystem (auch 

hydriert), nicht weiter kondensiert •••••••••••••••••• 
- andere· ........................................... 0 ••••••• ~ ••••• 

Sulfonamide: 
A - Chlorsulfonamide ••••••••••••••.••••••••••..••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

18 \ 
frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)170 von 563

www.parlament.gv.at



'-. 

TARIF 
Nr./UNr. 

2936 --

10 
(20) 

2' 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
90 

2937 --

10 

(20) 
21 

22 
29 

(90) 

91 
92 
99 

2938 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

XI. Provitamine, Vitamine ul1d Hormone 

Provitamine und Vitamine, natUrliehe oder synthetisch 
hergestellte (~inschließlich natUrliehe Konzentrate), 
sowie deren hauptsächlich als Vitamine verwendeten 
Derivate, alle diese auch untereinander gemischt, auch 
in Lösungsmitteln aller Art: 
- Pro~itamine, ungemischt ••••••••••.•••••• ~ ••••••••••••• 
- Vitamine und deren Derivate, ungemischt: 
- - Vitamine A und deren Derivate ••.••••••••••••••••••• 

Vitamin 6, und dessen Derivate ••••••••••••••••••••• 
- - Vitamin 6

2 
und dessen Derivate •••• ~ ••••••••.••••••• 

- - D- oder D[-Pantothensäure (Vitamin 6
3 

oder. 
Vitamin 6

5
) und deren Derivate ••••••••• ~ •••••••••• 

- - Vitamin 6
6 

und dessen Derivate •••• ~ •••••••••••••••• 
- - Vitamin 6

12 
und dessen Derivate •••••••••••••••••••• 

- - Vitamin C und dessen Derivate •••••••••••••••••••••• 
- - Vitam.in E und dessen Derivate ..................... . 

sonstige Vitamine und deren Derivate ••••••••••••••• 
- andere, einschlieBlich natUrliehe Konzentrate •••••••• 

,Hormone, natUrliehe oder synthetisch hergestellte; ihre 
hauptsächlich als Hormone verwendeten Derivate; andere 
.hauptsächlich als Hormone verwendete Steroide: 
- Hormone des Hypophysenvorderlappens oder ähnliche 

Hormone, und deren Derivate ••••••••• ; •••••••••••••••• 
- Hormone der Nebennierenrinde und deren Derivate: 
- - Cortison, Hydrocoetison, Prednison (Dehydro-

cortison) und Prednisolon (Dehydrohydrocortison) ••• 
- - Halogenderivate der Hormone der Nebennierenrinde ••• 
- - sonst;ge ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
- andere Hormone und deren Derivate, andere hauptsäch

lich als Hormone verwendete Steroide: 
lnsulin und dessen Salze ••••••••••••• ; ••••••••••••• 

- - Oestrogene und Gestagene ••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .............................•............. 

XI I. Clycoside und pflanzliche Alkaloide, natür
liche oder synthetisch hergestellte, deren 
Salze, Ether, Ester und andere Derivate 

Clycoside, natürliche oder synthetisch hergestellte, 
deren Salze, Ether, Ester und andere Derivate: 
- Rutosid (Rutin) und dessen Derivate •••••••••••••••••• 

90 - andere: 
A - Digitalisglycoside ••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - sonstige ••.••••••••••••••••••••••••••••..••.••.•• 

171 

lollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

18 9{, 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
18 'I(, 

frei 

15 % 
frei 
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172 

TARIF 
Nr./UNr. 

2939 --

10 
(20) 

21 
29 
30 
40 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Pflanzliche Alkaloide, natürliche oder synthetisch 
hergestellte, deren Salze, Ether, Ester und andere 
Derivate: 
- Opium-Alkaloide und deren Derivate; deren Salze •••••• 
- China-Alkaloide und deren Derivate; deren Salze: 
- - Chinin und dessen Salze •••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .......... '.1 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Coffein und dessen Salze ••••••••••••••••••••••••••••• 
- Ephedrine und deren Salze •••••••••••••••••••••••••••• 

50 - Theophyllin und Aminophyllin (Theophyllin-Ethylen
diamin) und deren Derivate; deren Salze •••••••••••••• 

60 
70 
90 

2940 00 

2941 
10 

20 
30 
40 
50 
90 

2942 00 

- Mutterkorn-Alkaloide und deren Derivate; deren Salze 
- Nicotin und dessen Salze ••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ............................................... . 

xfl I. Andere organische Verbindungen 

Zucker, chemisch rein, ausgenommen Saccharose, Lactose, 
Maltose, Glucose und Fructose (Lävulose); Zuckerether 
und Zuckerester und deren Salze, ausgenommen Erzeug
nisse der Nummer 2937, 2938 'oder 2939 •••••••••••••••••• 

Antibiotika: 
- Penicilline und deren Derivate mit Penicillansäure-

struktur; deren Salze •••••••••••••••••••••••.•••••••• 
- Streptomycine und deren Derivate; deren Salze •••••••• 
- Tetracycline unq deren Derivate; deren Salze ••••••••• 

Chloramphenicol und d.essen Derivate; deren Salze ..... 
- Erythromycin und dessen Derivate; deren Salze •••••••• 
- andere ................. ~ .................................. " .................................... .. 

Andere organische Verbindungen ••••••••••••••••••••••••• 

---------

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

SchilHng für 100 kg 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 

20 % 
frei 
frei 
frei 
frei 
20 % 

frei 
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8 der Beilagen 173 

Kapitel 30 

Pharmazeutische Erzeugnisse 

Anmerkungen 
, - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Nahrungsmittel und Getränke (z. B. diätetische Nahrungsmittel, Nahrungsmittel 
für Diabetiker, angereicherte Nahrungsmittel oder Ergänzungsnahrungsmittel, 
tonisierende Getränke und Mineralwässer) (Abschn. IV); 

b - besonders gebrannter oder fein gemahlener Gips, wie er für Dentalzwecke ver
wendet wird (Nr. 2520); 

c - wässerige Destillate und wässerige Lösungen etherischer Öle, wie sie für medi~ 

zi nische Zwecke verwendet werden (Nr. 3301);" 
d - Zuberei tungen der Nurrmern 3303 bi s 3307, auch wenn· si e therapeuti sehe oder 

prophylaktische Eigenschaften b~sitzen; 
e - Seifen und andere Erzeugnisse der Nummer 3401 mit medikamentösen Zusätzen; 
f - Zubereitungen auf der Grundlage von gebranntem Gi.ps, wie sie für Dentalzwecke 

verwendet werden (Nr. 3407); 
g - Blutalbumin, ·nicht für therapeutische oder prophy1aktische~wecke zubereitet 

(Nr. 3502). 
2 - Bei den Nurrmern 3003 und 3004 sowie in der Anmerkung 3 d zu diesem Kapitel gelten: 

a -.als ungemischte Erzeugnisse: 
, - wässerige Lösungen ungemischter Erzeugnisse; 
2 alle Erzeugnisse des Kapitels 28 oder '29; 
3 -' ei nfache Pfl anze,nauszüge der Nurrmer 1302, nur auf ei nen bestimmten Wi r

kungswert eingestellt oder in einem beliebigen Lösungsmittel gelöst; 
b - als gemischte Erzeugnisse: 

, - kolloidale, Lösungen und kolloidale Suspensionen (ausgenommen kolloidaler 
Schwefel); 

2 - Pflanzenauszüge; die durch Behandlung von Mischungen pflanzlicher Stoffe 
gewonnen wurden; 

3 - Salze und konzentrierte Wässer, die durch Eindampfen natürlicher Mineral
wässer gewonnen wurden. 

3 - Dre Nummer 3006 urnfaSt nur folgende Waren, die keiner anderen Nurrmerdes Tarifs 
zuzuweisen sind: 
a - steriles Catgut, ähnliches steriles Nahtmaterial und sterile Klebstoffe für 

Zellgewebe, die in der Chirurgie zum Schl ieSen von Wunden verwendet werden; 
b - sterile Laminariastifte und sterile Laminariatampons; 
c - sterile resorbierbare blutstillende Mittel für die Chirurgie oder die Zahnheil

kunde; 
d Röntgenkontrastmittel sowie diagnostische Reagenzien, zur Anwendung am Patien

ten bestimmt, soweit es sich um ungemischte dosierte oder, für die gleichen 
Zwecke verwendbare .. aus zwei oder mehr Stoffen gemi schte Erzeugni sse handelt; 

e - Reagenzien zur Bestimmung von Blutgruppen und Blutfaktoren; 
f - Zahn zemente und andere Zahnfüllstoffe; Knochenaufbauzemente; 
g - Taschen, Kasten und andere Behältnisse mit Ausstattung für'die Erste Hilfe; 
h - empfängnisverhütende chemische Zubereitungen auf der Grundlage von Hormonen 

oder Spermiciden. 

Nationale Anmerkung 
1 - a - Waren,des Kapitels 30~ ausgenommen der Nummern 3003 und 3004, die entgegen' den 

Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes, BGB1. Nr. 234/1951, und der Suchtgiftver
ordnung, BGB1. Nr. 390/1979, jeweils .in der geltenden Fassung, eingeführt wer
den, unterliegen einem Zollsatz von S 10~000,-- für 1 kg. 
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174 8 der Beilagen 

b - Waren der NUlTlllern 3003 und 3004 unterliegen' unter den in lit. a genannten Vor
aussetzungen einem Zollsatz von S 100.000;-- für 1 kg. Bei der Cewichtser
mittlung sind, abweichend von § 9 Abs. 3 des Taragesetzes, BGBl. Nr.130/1955, 
Bruchteile eines Crammes auf volle Gramm aufzurunden. 

c - In den Fällen der lit. a und lit. b finden sonstige Bestimmungen über die Höhe 
der Zollsätze keine Anwendung. 

TARIF 
Nr./llir. 

Warenbezeichnung 

3001 Drüsen und andere Organe für organo-therapeutische 
Zwecke, getrocknet, auch in Pulverform; Auszüge 
aus Drüsen oder anderen Organen oder ihren 
Sekreten, für organo-therapeutische Zwecke; Heparin 
und dessen Salze; andere menschliche oder tierische 
Stoffe, für therapeutische oder prophylaktische 
Zwecke zubereitet, anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 

10 Drüsen und and~re Organe, getrocknet, auch in. 
Pul verform ................................................................................... .. 

20 - Auszüge aus Drüsen oder anderen Organen oder ihren 

90 

3002 --

10 
20 

(30) 
31 
39 
90 

3003 --

Sekreten ............................................................ • 0 ......................... .. 

- andere ........................................................................................... .. 

Menschliches Blut; tierisches Blut, für thera
peutische, prophylaktische oder diagnostische 
Zwecke zubereitet; Antisera und andere Blut
fraktionen; Vaccine. Toxine, Kulturen von Mikro
organismen (ausgenommen Hefen) und ähnliche 
Erzeugnisse: 

Antis~ra und andere Blutfraktionen ••••••••••••••••••• 
- Vaccine für die Humanmedizin ••••••••••••••••••••••••• 
- Vaccine fOr die Veterinärmedizin: 
- - Vaccine gegen Maul- und Klauenseuche ••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••• 

Arzneiwaren (ausgenommen Waren der Nr. 3002, 
3005 oder 3006) aus zwei oder mehr Bestandteilen, 
für therapeutische oder prophylaktische Zwecke ge
mischt, weder dosiert noch in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

10 - Penicilline oder deren Derivate (mit Penicillansäure-

20 
(30) 

31 
39 

struktur) oder Streptomycine oder deren Derivate 
enthaltend ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

- andere Antibiotika enthaltend •••••••••••••••••••••••• 
- Hormone oder andere Erzeugnisse der Nummer 2937 

enthaltend, jedoch ohne Antibiotika: 
~ - Insulin·enthaltend ••••••••••.•••••••••.•••••••••••••• 

- sonstige ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 - Alkaloide oder deren Derivate, weder Hormone noch 

andere Erzeugnisse der Nummer 2937 noch 
Antibi~tika enthaltend ••••••••••• ~ •••••••••••••••••• o 

90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

15 '% 

15 % 

11 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 '% 
18 % 

16 \ 
15 '% 

15 \ 
15 '% 

15 '% 

-15 '" 
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8 der Beilagen 

TARIF 
Nr"./UNr". 

War"enbezeichnung 

3004 -- Arzneiwaren (ausgenommen Waren der Nr. 3002, 3005 
oder 3006) aus gern i schten oder ungemi schten Erzeug
nissen für therapeutische oder prophyl.ktische 
Zwecke, dosiert oder in Aufmachungen für den Klein
verkaüf: 

10 - Penicilline oder deren Derivate (mit Penicillan-

20 
(30) 

31 
32 
39 

säurestruktur) oder Streptomycine. oder deren 
Derivate enthaltend .•..••.••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Antibiotika enthattend •••••••••••••••••••••••• 
- Hormone oder andere Erzeugnisse der Nummer 2937 

enthaltend, jedoch ohne Antibiotika: 
Insulin enthaltend .••••••••••••••••••••••••.••.•••• 

- - Hormone der Nebennierenrinde enthaltend ••••••••••• 
- - sonstige .................. 1.1 ••••••••••••••••••••••• 

40 - Alkaloide oder deren Derivate, weder Hormone noch 
andere Erzeugnisse der Nummer 2937 noch 
Antibiotika enthaltend •••••••••••••••••••••••.••••••• 

50 - andere Arzheiwaren, Vitamine oder andere Erzeug-
nisse der Nummer 2936 enthaltend ••••••••••••••••••••• 

90 - andere ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

3005 -- Watte, Caze, Binden und ähnliche Waren (z. B. Verband
zeug, Heftpflaster, Senfpflaster), mit pharma
zeutischen Stoffen imprägniert oder überzogen oder 

3006 

10 

in Aufmachungen für den Kl ei nverkauf fü·r medi zi
nische, chirurgische, zahnmedizinische oder veterinär
medizinische Zwecke: 
- Heftpflaster und andere Waren mit Klebeschichte •••••• 

90 - andere: 

10 

A - Gipsbinden •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
B - andere •••••• •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pharmazeutische Waren, im Sinne der Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel: 
- steriles Catgut, ähnliches steriles Nahtmaterial 

und sterile Klebstoffe für Zellgewebe, 
die in der Chirurgie zum Schließen von Wunden 
verwendet werden; sterile Laminariastifte und 
sterile Laminariatampons; sterile resorbierbare 
blutstillende Mittel für die Chirurgie oder die 
Zahnhei 1 kunde •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Reagenzien zur Bestimmung von Blutgruppen und 
Blutfaktoren •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Röntgenkontrastmittel; diagnostische Reagenzien, 

40 
zur Anwendung am Patienten bestimmt •••••••••••••••••• 

- Zahnzemente und andere Zahnfüllstoffe; Knochenauf-· 
bauzemente ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

175 

Zollsatz in , des 
Wer"tes oder" in 

Schilling für" 100 kg 

18 \ 
18 \ 

18 \ 
18 \ 
18 \ 

18 \ 

18 % 
18 % 

25 \ 
min 

1750,-

16 \ 
25 % 

min 
175.0,-

25 \ 

15 \ 

18 \ 

18 'I(, 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

50 - Taschen, Kasten und andere Behältnisse mit Aus-

60 
stattung fO~ die Erste Hilfe •••• ~ •••••••••••••••••••• 

- empfängnisverhütende chemische Zubereitungen auf der 
Crundlage von Hormonen oder Spermiciden •••••••••••••• 

// / 

Zollsatz in , des. 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

30 '1& 

18 \ 
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8. der Beilagen 

Kapitel 31-

Düngemittel. 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Tierblut der Nummer 0511; 

177 

b isolierte- Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter' Konstitution, ausge
nommen die in den folgenden Anmerkungen 2 a, 3 a, 4 a oder 5 genannten; 

c - künstliche Kaliumchloridkristalle (ausgenommen optische - Elemente) mit einem 
Stückgewicht von 2,5 g oder mehr der Nummer 3823; optische Elemente aus Kalium
chlorid (Nr. 9001). 

2 -Die Nummer 3102 umfaBt nur die folgenden Waren, sofern'sie nichtwf~in der Nunmer 
3105 vorgesehen aufgemacht sind: 
a - Waren, die einer der nachstehenden Beschreibungen entsprechen: 

1 - Natriumnitrat, auch rein; 
2 - Ammoniumnitrat, auch rein; 
3 - Doppel salze, auch rein, aus Ammoniumsul fat ,und Ammoniumnitrat; 
4 - Ammoniumsulfat, auch-rei~; 
5 - Doppelsalze (auch rein) Mischungen aus Calciumnitrat und Ammonium-

nitrat; 
6 - Doppelsalze (auch rein) oder Mischungen aus Calciumnitrat und Magnesium

nitrat; 
7 - Calciumcyanamid, auch rein oder mit öl behandelt; 
8 - Harnstoff, auch rein; 

b - Düngemittel, die aus Mischungen von unter 2 a beschriebenen Waren bestehen; 
c - Düngemittel, die aus Mischungen von Ammoniumchlorid oder von unter 2 a oder 2 b 

beschriebenen Waren mit Kreide,. Gips oder anderen anorganischen nicht düngenden 
Stoffen bestehen; 

d - flüssIge Düngemittel, die aus' den unter 2 a 2 oder 2 a 8 beschriebenen Waren 
o~er au s Mi schungen di eser Wa ren in wä sseri.ger oder ammoni akali scher Lösung 
bestehen. 

3 - Die Nummer 3103 umfaBt nur die folgenden Waren, sofern sie nicht wie in der Nul11rier 
3105 vorgesehen aufgemacht sind: 
a - Waren, die einer der nachstehenden Beschreibungen entsprechen: 

1 - Entphosphorungsschlacken (z. B. Thomasschlacke); 
2 - natürl i che Phosphate der Numm~r 2510, gebran",t oder wei terQ.ehend thermi sch 

behandelt als zur Entfernung von Verunreinigungen'erforder1ich ist; 
3 - Superphosphate (einfache, doppelte oder dreifache); 
4 - Calciumhydrogenorthophosphat mit einem Fluorgehalt von 0,2 Gewichtsprozent 

oder mehr, berechnet auf die trockene wasserfreie Substani; 
b - Düngemittel, die aus Mischungen von unter 3 a beschriebe~en Waren .bestehen, 

jedoch ohne Rücksicht auf den Fluorgehalt; 
c - Düngemittel, die aus Mischungen von unter 3 a oder 3 b beschriebenen Waren mit 

Kreide, Gips oder anderen -anorganischen nichtdüngenden Stoffen bestehen, jedoch 
ohne Rücksicht auf den Fluorgehalt. 

4 - Die Nummer 3104 umfaßt nur die folgenden Waren, sofern sie nicht wie in der Nummer 
3105 vorgesehen aufgemacht sind: 
a - Wa ren, di e .ei ner der nachstehenden Beschreibungen entsprechen: 

1 - rohe natürliche Kalisalze (z. B. Carnal1it, Kainit und Sylvinit); 
2 - Kaliumchlorid, auch rein, vorbehaltlich der Anmerkung 1 C; 
3 - Kaliumsulfat, auch rein; 
4 - Kaliummagnesiumsulfat, auch rein; 

b - Düngemittel, die aus einer Mischung von Waren, die unter 4 a beschrieben sind, 
bestehen. 

12 
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178 8 der Beilagen 

5 - Ammoniumdihydrogenorthophosphat (Monoammoniumphosphat) und Diammoniumhydrogenortho-
phosphat (Diammoniumphosphat), auch rein, und Mischungen dieser Erzeugnisse unter
einander gehören in die Nummer 3105. 

6 - Als andere Düngemittel der Nummer 3105 gelten nur Erzeugnisse, wie sie als Dünge
mi tte 1 verwendet werden und als wesentli chen Bestandteil mi ndestens ei nes - der 
düngenden Elemente Stickstoff, Phosphor oder Kalium enthalten •. 

TARIF 
Nr./UNr. 

3101 00 

3102 --
10 

(20) 

21 
29 
30 
40 

50 

'Warenbezeichnung 

Tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch unterein
ander gemischt oder chemisch behandelt; Düngemittel, 
hergestellt durch Mischen oder chemische Behandlung 
von tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen: 
A - tierische oder pflanzliche Düngemittel,- auch 

untereinander gemischt, nicht chemisch be
handelt: 
1 - Guano •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ..•.••.•••.•••••••.•••••••••••••.•..••. 
B - andere •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel-: 
- Harnstoff, auch in wässeriger Lösung ••••••••••••••••• 
- Ammoniumsulfat; Doppelsalze und Mischungen aus 

Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat: 
- - Ammoniumsulfat ....••.••.••.••.•••••••••••••.•••••.• 
- - sonstige •..•................. ! •••••••••••••••••••••• 
- Ammoniumnitrat, auch in wässeriger Lösung •••••••••••• 
- Mischungen von Ammoniumnitrat mit Calciumcarbonat 

oder anderen anorganischen nichtdüngenden Stoffen •••• 
- Natriumnitrat •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

60 - Doppelsalze und Mischungen aus Calciumnitrat und 

3103 

3104 

70 
80 

Al11T1oniumnitrat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Calciumcyanamid •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Mischungen von Harnstoff und Ammoniumnitrat, in 

wässeriger oder ammoniakalischer Lösung •••••••••••••• 
90 - andere, einschließlich Mischungen, die in den vor-

stehende~ Unternummern nicht genannt sind •••••••••••• 

Mineralische oder chemische Phosphordüngemittel : 
10 - Superphosphate •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~. 
20 - Entphosphorungsschlacken (z. B. Thomasschlacke) •••••• 
90 - andere ••••.•••• · .•••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

Mineralische oder chemische Kalidüngemittel : 
10 - Carnallit, Sylvinit uri~ ander~ rohe~atürliche Kali-

sal ze •. : .............................................. . 
20 - Kaliumchlorid ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

30 - Kaliumsulfat •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
90 - a~dere •••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••• ·• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 111 ng für 1(iO kg 

frei 
frei 
15 'lo 

15 'lo 

15 % 
15 'lo 
15 'I(, 

20 % 
19 'I(, 

15 'I(, 

4 % 

15\ 

15 'I(, 

15 % 
frei 
15 'I(, 

frei 
frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Hr.fUNr. 

3105 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Mineralische oder chemische Düngemittel, die zwei oder 
drei der düngenden Elemente Stickstoff~ Phosphor oder 
Kalium enthalten; andere Düngemittel; Waren dieses 
Kapitels in T~bletten oder ähnlichen Formen oder in 
Einzelpackungen mit einem Rohgewicht v6n 10 kg oder 
weniger: 

10 - Waren dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen 
formen oder in-Einzelpackungen mit einem Rohgewicht 
von 10 kg oder wen;ger-;. •••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - mineralische oder chemische Düngemlttel, welche die 
drei düngenden Elemente Stickstoff, Phosphor und 
Kalium en~ha'ten ••••••.••••••••.••.•••.•••••••••• : •••• 

30 - Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat) 
40 - Ammoniumdihydrogenorthophosphat (Monoammoniumphos-

Pl;lat) , auch gemi scht mi t Di ammoni umhydrogenortho- , 
phosphat (Diammoniumphosphat} ••••••• : •••••••••••••••• 

(50) - andere mineralische oder chemische Düngemittel, 
welche die zwei düngenden Elemente Stickstoff und 

51 
59 

Phosphor enthalten: 
- - Nitrate und Phosphate enthaltend ••••••••••••••••••• 
- - sonstige .......................................... . 

60 - mineralische oder chemische Düngemittel, welche die 
zwei düngenden Elemente Phosphor und Kalium enthalten 

90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "1. 

179 

Zollsatz in' des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ngfiir 100 kg 

15 <Ir, 

15 <Ir, 

15 % 

15 % 

15 % 
15 % 

15 % 
15 'I(, 
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Kapitel 32 

Gerbstoff- oder Farbstoffauszcge; Tannine und ihre Derivate; 
Farbstoffe, Pigmente und andere Färbemittel; Anstrichfarben 

und Lacke; Kitte und ~hnliche Massen; Tinten 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - isolierte Elemente und Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter Konstitu-
I 

tion (ausgenommen solche der Nrn. 3203 und 3204, anorganiscbe Erzeugnisse, wie 
sie als Luminophore, verwendet wer~en (Nr. 3206)~ Glas ,in den in der Nr~ 3207 
vorgesehenen Formen aus geschmolzenem Qua rz ode,r anderem geschmolzenen Si I i ci
umdioxid"sowie Farbstoffe und andere Färbemittel, in Formen oder Packungen für 
den Kleinverkauf der Nr. 3212); 

b - Tannate und andere Tanninderivate von Erzeugnissen der Nummern .2936 bis 2939, 
2941 oder 3501 bis 3504; 

c - Asphaltmastix und anderer bituminöser Mastix (Nr. 2715). 
2 - Die Nummer 3204 umfaBt auch Mischung~n von stabilisierten Diazoniumsalzen und von 

Kupplungskomponenten für die Erzeugung von Azofarbstoffen. 
3 - Die Nummern 3203, 3204, 3205 und 3206 umfassen auch Zubereitungen auf der Grundlage 

von Färbemitteln (bei der Nr. 3206 e1nschlieBlich Farbpigmente der Nr. 2530 oder 
des Kap. 28 sowie Metallflitter und Metallpulver), wie sie zum Färben von Stoffen 
aller Art oder als Bestandteil von Farbzubereitungen ,verwendet werden. Nicht in 
diese Nummern gehören flüssige oder pastenförmige Dispersionen von Pigmenten in 
nichtwässerigen Medien, wie sie bei der Herstellung von Anstrichfarben, einschließ
lich Lackfarben, verwendet werden (Nr. 3212), sowie andere Zubereitungen der Nummer 
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 od~r 3215. 

4 - Die Nummer 3208 umfaBt Lösungen von Erzeugnissen der Nummern 3901 bis 3913 (ausge
nommen Kollodium) in flüchtigen organischen Lösungsmitteln, wenn das Gewicht des 
Lösungsmittels 50 Gewichtsprozent der Lösung überschreitet. 

5 - Nicht als Färbemittel gelten in djesem Kapitel Erzeugnisse, die als Füllstoffe in 
Ölfarben verwendet werden, auch wenn sie als Pigment für Wasserfarben geeignet 
sind. 

6 - Als Prägefolien der Nummer 3212 gelten nur solche Folien, wie sie zum Bedrucken von 
z. B. Bucheinbänden oder HutschweiBleder verwendet werden, wenn diese bestehen: 
a - aus Metallpulver (einschlieBlich Edelmetallpulver) oder Pigmenten, die mit 

Leim, Gelatine oder anderen Bindemitteln agglomeriert sind, oder 
b - aus t~etaJl (einschließlich Edelmetall) oder aus Pigmenten, die auf einer 

Trägerfolie aus Stoffen aller Art aufgetragen sind. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

3201 Gerbstoffauszüge pflanzlichen Ursprungs; Tannine sowie 

10 
20 
30 
90 

deren Salze, Ether, Ester und andere Derivate: 
- Quebrachoauszug ••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••• 
- Mi mosaauszug ................................ " • ................................................ 

- Eichen- oder Kastanienauszug ••••••••••••••••••••••••• 
andere .... ,. ...................................................................................... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

3202 --

10 
90 

3203 00 

3204 --

8 der BeilageR 

Warenbezeichnung 

Synthetische organische Gerbstoff.; anorganische Gerb
stoffe; Gerbstoffzubere;tun~en, auch natürliche Gerb
stoffe enthaltend; enzymatische Zubereitungen zum Vor
gerben: 
- synthetische organische Gerbstoffe ••••••••••••••••••• 
- andere ........................................................................................... .. 

Färbemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs 
(einschließlich Farbstoffa~sz[jge, ausgenommen tierische 
SChwärzen), auch von chemisch eindeutig bestimmter 
Konstitution; Zubereitungen auf der Grundlage von 
Färbemitteln pflanzlichen oder tierischen,Ursprungs im 
Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel •••••••••••••••• 

Synthetische, organische Färbemittel, auch von chemisch 
eindeutig bestimmter Konstitution; ZUbereitungen auf 
der Grundlage von synthetischen organischen Färbemit
teln, im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel; 
synthetische organische Erzeugnisse, wie sie als 
fluoreszierende Aufhellungsmittel oder als Luminophore 
verwendet werden, auch von chemisch eindeutig be
stimmter Konstitution: 

(10) - synthetische organische Färbemittel und Zubereitungen 
auf deren Grundlage im Sinne der Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel: ' 

11 - - DisperSionsfarbstoffe und Zubereitungen 'auf deren 
Grundlage ••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••• 

12 Säurefarbstoffe, auch metallisiert, und Zuberei
tungen auf de~en Grundlage; Beizenfarbstoffe und 

13 
Zubereitungen auf deren Grundlage ••••••••••• ~ •••••• 
basische Farbstoffe und Zubereitungen auf deren 
Grundl age ................................................................................. .. 

14 Direktfarbstoffe und Zubereitungen auf deren Grund-
1 age ........................................ ~ ...................... .. 1,1 .......... ~ .......... .. 

15 Küpenfarbstoffe (einschließlich solcher, die un
mittelbar al s Pigmente verwend,et werden können) 
und Zubereitungen auf deren Grundlage •••••••••••••• 

16 Reaktivfarbstoffe und Zubereitungen auf deren 

17 
, 19 

20 

90 

3205 00 

Grundl age ................................................................................. .. 
- - Pigmente und Zubereitungen auf deren Grundlage ••••• 

sonstige, einschließlich Mischungen von zwei oder 
mehr der' inden Unternummern 3204 11 bi s 3204 19 
erfaSten Färbemit·tel .................................. . 

- synthetische organische Erzeugnisse, wie sie als 
fluoreszierende Aufhellungsmittel verwendet werden ••• 

... andere •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••. 

Farblaeke; Zubereitungen auf der Grundlage von Farb-
1 acken,' im Si nne der Anmerkung 3 zu di esem Kal?i tel ••••• 

181 

Zoll satz in', des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 
20 % 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
10 % 

4 % 
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TARIF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

3206 -- Andere FBrbemittel; Zubere{tungen .im Sinne der Anmer
kung 3 zu di esem Kapitel, ausgenommen sol che- der Nummer 
3203, 3204 oder 3205; anorganische Erzeugnisse, wie sie 
als Luminophore verwendet werden, auch von chemisch 
eindeutig bestimmter Konstitution: 

10 - Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von 
Titandi.oxid •••••••••••••••••••••• -•••••••••••••••••• ,.. 

20 - Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von 
Chromverbindungen ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

30 _ Pigmente und Zubereitungen, auf der Gru~dlage von 
Cadmiumverbindungen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(40) - andere FBrbemittel und andere Zubereitungen: 
41 
42 

43 

49 
50 

3207 --

Ultramarin und Zubereitungen auf dessen Grundlage •• 
Lithopone und andere Pigment~ und Zubereitungen, 
auf der Grundlage von Zinksulfid ••••••••••••••••••• 
Pigmente und Zubereitungen, auf der Grundlage von 
Hexacyanoferraten (Ferrocyaniden und Ferricyaniden) 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- anorganische Erzeugnisse, wi~ sie als Luminophore 
verwendet werden •••••••••••••••••••••••••••••• ';' ••••• 

Zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmittel und 
zubereitete Farben, Schmelzglasuren, Engoben, flüssige 
Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen, wie sie für die 
Kerami k-, Email- oder GI asi ndustri e verwendet werden; 
Glasfritten u~d anderes Glas in Form von Pulver, 
Granalien, Schuppen oder Flocken: 

10 - zubereitete Pigmente, zubereitete Trübungsmittel, 

20 
30 

zubereitete Farben und ähnliche Zubereitungen •••••••• 
- Schmelzglasuren, Engoben und ähnliche Zubereitungen •• 
- flüssige Glanzmittel und ähnliche Zubereitungen •••••• 

40 - Glasfritten und anderes Glas in Form von Pulver, 

3208 --

10 

20 

90 

Granalien, Schuppen oder Flocken ..................... . 

Anstrichfarben und Lacke (einschlieSlich Lackfarben) 
auf der Grundlage von synthe~ischen Polymeren oder 
chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in 
nichtwBsserigen Medien dispergiert oder gel6st; 
L6~ungen, im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel: 
- auf der Grundlage von Polyestern ••••••••••••••••••••• 

- auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren ••••• 

andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zo 11 satz in' de.s 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

28 % 

frei 

28 % 

28 % 

28 % 
25 % 

10 % 

20 % 

20 "" 
20 % 

20 "" 

28 'IJ 
min 

800,-
28 \ 
min 

800,-
28 '1(, 

min 
800~-

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)182 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr./UNr. 

" 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

3209 Anstrichfarben und Lac~e (einschließlich Lackfarben) 
auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder 
chemisch modifizierten natürlichen Polymeren, in 

10 

90 
} 

3210 00 

3211 00 

3212 --

10 
90 

3213 --

10 
90 

3214 --

10 
90 

wässerigen Medien dispergiert oder gelcst: 
- auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren ••••• 

- andere ••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••• 

Andere Anstrichfarben und Lacke {einschließlich Lack
farben und Wasserfarben); zubereitete Wasse~pigmentfar
ben, wie sie bei der Endausrüstung von Leder verwendet 
werden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zubereitete Sikkative •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pigmente (einschließlich Metallpulver und -flitter), in 
nichtwässerigen Medien dispergiert, flüssig oder pas· 
tenförmig, wie sie bei der Herstellung von Anstrich
farben (einschließlich Lackfarben) verwendet werden; 
Prägefolien; Farbstoffe und andere F?rbemittel, in 
Formen oder Packungen für den Kleinverkauf: 
- Prägefol ien .......................................... . 
- andere ••••••••.•••••.••••••.•••••••••.••••••••••.•••• 

Farben für Kunstmaler, für Plakatmaler, für Farbtö
nungen, für den Unterricht, für die Unterhaltung und 
'dergleichen, in Tabletten, Tuben, Töpfchen, Fläschchen, 
Näpfchen oder ähnlichen Formen oder Packungen: 
- Farben in Zusammenstellungen •••• : •••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••• 

Glaserkitt, Pfropfkitt, Harzzement, Dichtungsmassen und 
ähnliche Massen; Malerspachtelkitte; nichtfeuerfeste 
Verputzzubereitungen für FassJden, Innenwände, Fuß
böden, "Decken und dergleichen: 
- Kitte und ähnliche Massen; Malerspachtelkitte •••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••• ............................ 

183 

Zollsatz in , des 
Wertes oder tn 

Schilling für 100 kg 

28 \ 
min 

800,· 
28 \ 
min 

800,-

28 % 
min 

800,-

28 % 

28 % 

28 \ 
min 

800,-

30 \ 
30 % 

18 'I(, 

18 % 
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TARIF 
Nr~/UNr. 

3215 --

(10) 

11 

19 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Druckfarben. Tinten und Tuschen zum Schreiben oder 
Zei chnen sowi e andere Ti nten und Tuschen, auch kon
zentriert oder fest: 
- Druckfarben: 
- - schwa rze .• , .••••...•••••••••••..••••...•••••..••..•• 

- - sonstige •..•••..•...•.•..•..•..••...••...•.•......• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\ 

Zollsatz in , des 
Wertes oder .. in 

Schilling für 100 kg 

30 '1& 

min 
1000,-

30 '1& 

min 
1400,~ 

29 '" 
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. 8 der Beilagen 185 

Kapitel 33 

Etherische öle und Resinoidej Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezubereitungen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesel)! Kapitel sind: 

a - zusammengesetzte alkoholisc~e Zubereitungen, wie sie bei der Herstellung von 
Getränken verwendet werden, (Nr.220B); 

b - Seifen und andere Erzeugnisse der Numm~r 3401; 
c - Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl, Sulfatterpentin5l und andere Erzeugnisse 

der Nummer 3805. 
2 - Die Nummern 3303 bis 3307 umfassen unter anderem gemischte oder ungemischte Erzeug

nisse (ausgenommen wässerige Destillate.und wässerige Lösungen etherischer öle), 
zur Verwendung als Waren dieser Nummern geeignet und für di~se Zwecke in Packungen 
für den Kleinverkauf aufgemacht. 

3 - Als Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezubereitungen der Nummer 3307 gelten unter 
anderem folgende Waren: Riechkissen; Riechstoffzubereitungen zum Abbrennen; parfü
mierte Papiere und Papiere mit Kosmetika imprägniert oder bestrichen; Lösungen für 
Kontaktlinsen oder klinstliche Augen; Watte, Filze.und Vliesstoffe mit Parfüm oder 
Kosmetika imprägniert, bestrichen oder überzogen; Toilettez\Jbereitungen für Tiere. 

TARIF 
Nr./UNr. 

3301 --

Warenbezeichnung 

Etherische öle (auch terpenfrei), einschlieSlichsoge
nannter Concretes und Absolues; Resinoide; Konzentrate 
etherische~ öle in Fetteh, in nichtflüchtigen ölen, 
Wachsen oder ähnl i chenStoffen', durch Enf, eu rage oder 
Mazeration gewonnen; terpenhaltige Nebenerzeugnisse 
von der Herstellung terpenfreier etherischer öle; 
wässerige Destillate und wässerige L5sungen 
etherischer öle: 

(10) - etherische Öle von Zitrusfrüchten: 
11 
12 

13 

14 
19 

(·20) 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

29 
30 
90 

- - Bergamottöl ............... ,. ................................. .. 
- - Orangenöl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - litronenBl •••••••••••••••••••••• · ••••••••••••••• ~ ••• 
- - Li mettö 1 • " ........................................................................... .. 
- - sonstigj ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
- andere.ethedsche öle als von Zitrusfrüchten: 

GeraniumB' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Jasmi nöl ........................................................ . . . 
- - Lavende151 oder Lavandi nöl ..................... ·~ ............ . 
- - Pfefferminz8l(öl von Mentha piperita) •••••••••• ~ •• 

' _ _ andere Mfnzen61e ••••••••••••••••••• : ••••••••••••.•• 
- - VetiverHl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonst; ge ............. ' .......................................... .. 
- Re 5 ; no; de ........ ................................. ~ ........ , " ....... , • " _" 

- andere .................. " ...................... ,. ............... " .... " .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei, 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
frei 
10 96 
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TARIF 
Nr./UNr. 

3302 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Mischungen von Riechstoffen und Mischungen (einschließ
lich .alkoholischer L5sungen) .auf der Grundlage eines 
oder mehrerer dieser Stoffe, wie sie als Rohstoffe In 
der Industrie verwendet werden: 

10 - wie sie in der Nahrungsmlttel- oder Getränkeindustrie 

90 

3303 00 

3304 --

ve rwendet werden •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• _.' 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parfüms und Toilettewässer: 
A - ethylalkoholhaltig •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

B - ander,e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zubereitete Schönheits- und Hautpflegemittel (ausgenom
men Arzneiwaren), elnschlieBlich Sonnenschutz- oder 
Sonnenbräunungszubereitungen; Zubereitungen für die 
Hand- oder Fußpflege: 
- Schönheitsmittel für_die Lippen •••••••••••••••••••••• 
- Schönheitsmittel für die Augen ••••••••••••••••••••••• 
- Zubereitungen für die Hand- oder .Fußpflege ••••••••••• 
- andere: 
- - Puder, auch gepreBt ••••••.•••••••••.••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

Zubereitungen für die Haarbehandlung: 
- Haarwajchmittel (Shampoos) ••••••• ~.~ ••••••••••••••••• 
- Dauerwellenpräparate und Zubereitungen zum dauer-

haften Gl~tten des Haares ••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
~ Haar'acke •• ~~ •.•••••• ~ ••••••• ~ ••••••••••••••• ~ •••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zubereitungen für Mund~ oder Zahnhygiene, einschlieB
lich Haftpasten und Haftpulver für Zahnprothesen: 
- Z~hnreinigungsmittel .••• "" .••• , ••.. "" •• , .•••• , ••••. , •••• 
- andere., •.•.....•.... "" ..•.. "" ..• "" ... '. "" .... "" ....... "" "" .. 

Zubereitete Rasiermittel (einschließlich pre-shave- und 
after-shave-Artlkel), Körper-Oesodorierungsmittel. 
Badezubereitungen, Enthaarungsmittel und andere Parfü
merie-, Kosmetik- und ToiTettezubereltungen, ander
weitig weder genannt noch inbegriffen; zubereitete 
Raum-Oesodorierungsmittel, auch parfümiert oder mit 
desinfizierenden Eigenschaften: 

10,- - zubereitete Rasiermittel (einschließTich pre-shave-
t. 

und after-shave-Artikel ••.••••••••••••••••••••••••••• 
20 - Körper-OesodQrierungsmittel und Antitranspirations-

mittel ................ "" ..... "" "" .... "" .• "" "" •.••.... "". "" "" ••• "" 
30 - parfümierte Badesalze und andere Badezubereitungen ••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 \ 
15 \ 

50 \ 

30\ 

30 \ 
30% 
33 \ 

30 \ 
33 % 

30 % 

30 % 
33 % 
33 \ 

25 \ 

-40 " 

40 % 

36 \ 

30 " 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(40) - Zubereitungen zum Parfümieren oder Desodorieren von 
Räumen, einschließlich der Riechstoffzubereitungen 
zur Verwendung bei religiösen Handlungen: 

41 - - Riechstoffzubereitungen, zum Abbrennen (z. B. 

49 
90 

Agarbatti ) •.•.••.•..•...•••...•••••••.•..•......••• 
sonst i ge ............ ' ....... . "1 •••••••••••••••• "1 ,. •• 

andere •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

187 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 "" 

30 "" 
30 "" 
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188 8 der Beilagen 

Kapitel 34 

"-
Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete 
Waschmittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, 

zubereitete Wachse, Polier- und Scheuerzubereitungen, Kerzen 
und ähnliche Waren, MOdelliermassen, "Dental wachse" und 

Dentalzubereitungen auf der Grundlage von gebranntem Gips' 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Genießbare Mischungen oder Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen 
Fetten oder Olen, wie sie als Formentrennmittelzubereitungen verwendet werden 
(Nr. 1517); 

b - isolierte Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter Konstitution; 
c - Haarwaschmittel (Shampoos), Zahnpflegemittel, Rasiercremes und Rasierschaum 

sowie Badezubereitungen, die Seifen oder andere organische grenzflächenaktive 
Stoffe enthalten (Nr. 3305, 3306 oder 3307). 

2 - Bei der Nummer 3401 gelten als Seifen nur wasserlösliche Seifen. Seifen und andere 
Erzeugnisse der Nummer 3401 können auch Zusätze (z. B. Desinfektionsmittel, 

,Scheuermittel, Füllstoffe, medikamentöse Stoffe) enthalten. Erzeugnisse mit Zusatz 
von Scheuermitteln bleiben nur dann in der Nummer 3401, wenn sie in Stücken 
(Blöcken, Stangen, Riegeln, Figuren u. dgl,) vorlieg~n. In anderen Formen gehoren 
sie a 1s "Scheuerpasten , Scheuerpul ver und ähn li che Zuberei tungen" in di e Nummer 
3405. 

3 - Bei der Nummer 3402 gelten als "organische grenzflächenaktive Stoffe" Erzeugnisse, 
die, mit Wasser zu einer Konzentration von 0,5 \ bei 20° C gemischt, bei dieser 
Temperatur nach einer Standzeit von einer Stunde: 
a - eine durchsichtige oder dur-chscheinende Flüssigkeit oder beständige Emulsion 

ohne Absetzung der unlöslichen Stoffe ergeben un~2 
b - die Oberflächenspannung des Wassers auf 4,5 x 10 N/m (45 dyn/cm) oder weniger 

reduzieren. 
4 - Bei der Nummer 3403 gelten als "Erdöl und öle aus bituminösen Mineralien" die in 

der Anmerkung 2 zum Kapitel 27 beschriebenen Produkte. 
5 - Bei der Nummer 3404 gelten als "künstliche Wachse und zubereitete Wachse", von den 

nachstehenden Ausnahmen abgesehen, nur: 
A - ehemi sch hergestell te organi sche Erzeu,gni sse mit Wachscharakter , auch wasser

löslich; 
B - Erzeugnisse, die durch"Mischen verschiedener Wachse erhalten wurden; 
C - Erzeugni~se mit Wachschar~kter auf der Grundlage eines oder mehrerer Wachse, 

die Fette, Harze, mineralische Stoffe oder andere Stoffe enthalten. 
Ausgenommen von der Nummer 3404 sind: 
a - Erzeugnisse der Nummer 1516, 1519 oder 3402, auch wenn sie Wachscharakter be

sitzen; 
b - ungemischte tierische oder ungemischte pfl?nzliche Wachse, auch gefärbt, der 

Nummer 1521; 
c - Mineralwachse und ähnliche Erzeugnisse der Nummer 2712, auch untereinander 

gemischt ode; bloß gefärbt; 
d - Wachse, ~~mischt mit oder dispergiert oder gelöst in einem flüssigen Medium 

(z. B. Nr~ 3405 oder 3809). 
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TARIF 

Nr.IUNr. 

3401 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

, 
Seifen; als Seifen verwendbare organische grenzf1ächen- \ 
aktive Erzeugnisse und Zubereitungen, in Stücken 
(Blöcken, Stangen, Riegeln, Figuren u. dg1.), auch Sei
fe enthaltend; Papier, Watte, Filz und Vliesstoffe, mit 
Seife oder Reinigungsmitteln imprägniert, bestrichen 
oder überzogen: 

(10) - Seifen sowie als Seifen verwendbare organische grenz
flächenaktive Erzeugnisse'und Zubereitungen. in 
Stücken (Blöcken. Stangen, Riegeln. Figuren u.dg1.); 
Papier, Watte, Filz 'und Vliesstoffe, mit Seife oder 
Reinigungsmitteln imprägniert, bestrichen oder über-
zogen: 

11 für Toilettezwecke (einschließlich Erzeugnisse mit 

19 

20 

3402 --

medi kamentösen ·Stoffen) •••••• ~ •• I.e ••••••••••••••••• 

sonstig~ •••••••••••.••••••••••••••• · ••••••• ~ •••••••• 
- Seifen in anderen Formen •••••••••••.•••••••••.••••••••• 

Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen 
Seifen); grenzflächenaktive Zubereitungen, ~ubereitete 
Waschmittel (einsch1ieß1 ich zubereiteter Waschhilfsmit
tel) und zubereitete Reinigungsmittel, auch Seife ent
haltend, andere als solche der.Nummer 3401: 

(10) - organischegrenzflächenaktive Stoffe, auch in Auf-

11 

12 

13 

19 
20 
90 

3403 --

'machungen für den Kleinverkauf: 
anionenaktive ••••••••••.••.••.•••••••••••. · •.••••••• 

- - kationenaktive ••••••••••••••••••••••••.• · ••••••••••• 
ionen;nakt;ve (nichtionogene) •••.•••••••• ~ ••••••• _,. 
sonstige.~.~ •.••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Zubereitungen in Aufmachungen für den Kleinverkauf ••• 
- andere.- •••.•..•••••...•••••••••••• ,. •••••••••••• ., .•••• 

Zubereitete Schmiermittel (einschließlich Schneidö1zu
bereitungen, Zubereitungen zum Lösen von Bolzen und 
Schrauben, Rostschutz- oder Korrosionsschutzzuberei
tungen und Trennmittel, alle diese auf der Crund1age 
von schmierenden Stoffen) und Zubereitungen, wie sfe 
zum ölen und Fetten von Spinnstoffen, Leder, Pe1z
fellen oder anderen Stoffen verwenClet werden, aus
genommen Zubereitungen, die als wesentlichen Bestand
teil 70 Gewic~tsprozent oder mehr Erdöl oder öle aus 
bituminösen Mineralien enthalten: 

(10) - Erdöle oder öle aus bituminösen Mineralien ent
haltend: 

11 

19 
(90) 
91 

99 

- - Zubereitungen zur Behandlung von Spinnstoffen, 
Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen ••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
Zubereitungen zur Behandlung von 'Spinnstoffen, 
Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen ••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

189 

Zollsatz in , des 
Wertes oder In 

Schilling für 100 kg 

28 \ 
28 \ 
28 \ 

20 % 
10 \ 
10 \ 
10 \ 
28 \ 
28 \ 

20 \ 
17\ 

20 \ 
20 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

'Warenbezeichnung 

3404 Künstliche Wachse und zubereitete Wachse: 
10 
20 
90 

3405 --

- aus chemi sch mod if i z i ertem Montanwachs .............. . 
- aus Polyethylenglykol •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- ander~.~ ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

Poliermittel und Cremes, für Schuhe, Möbel, Fußböden, 
Karosserien, Glas oder ~etall, Scheuerpasten, Scheuer
pulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von 
Papier, Watte, Filz, Vliesstoffen, Zellkunststoffen und 
Zell kautschuk, mit solchen Zubereitungen imprägniert, 
bestrichen oder überzogen), ausgenommen Wachse der 
Nummer 3404: 

10 - Poliermittel, Cremes und ähnliche Zubereitungen, für 
Schuhe oder .Leder' ••••••••••• ' ••••••••••••.• " ••••••••••• 

20 - Poliermittel, Cremes und ähnliche Zubereitungen, für 
die Pflege von Holzmöbeln, Holzfußb'öden oder anderen 
Holzarbeiten ••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Poliermittel und ähnliche ZUbereitungen, für Karos-

40 

90 

3406 00 

3407 00 

serien, ausgenommen Metallpoliermittel .............. . 
- Scheuerpasten, Scheuerpulver und andere Scheuerzube-

reitungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kerzen, Lichte und ähnliche Waren •••••••••••••••••••••• 

Modelliermassen, auch in Aufmachungen als Kinderspiel
zeug; Zubereitungen, wie sie als "Dental wachse" oder 
"Dentalabdruckmassen" verwendet werden, als Waren
zusammenstellungen, in Packungen für den Kleinverkauf 
oder in Tafeln, Hufeisen, Stäben oder ehnlichen Formen; 
andere Dentalzubereitungen auf der Grundlage von ge-
branntem Gi ps ........................................... , 

Zollsatz in , des 
Wertes ode~ in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 

910,-

910,-

28 9(, 

28 9(, 

28 9(, 

30 9(,. 

21 " 
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Kapitel 35 

Eiweißstoffe; modifizierte Stärken; Klebstoffe; Enzyme 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Hefen (NI'. 2102); 
b - 8lutfraktionen (mit Ausnahme des nicht fOr therapeutische oder prophylaktische 

Zwecke zubereiteten BlUtalbumins), Arzneiwaren und andere Waren des Kapi-
tels 30; 

c - enzymatische Zubereitungen zum Vorgerben (NI'. 3202); 
d - zubereitete enzymatische Einweich-oder Waschmittel und andere Waren des Kapi

tels 34; 
e - gehärtete Eiweißstoffe (Nr. 3913); 
f - graphische Erzeugnisse mit einer Trägerschichte aus Gelatine (Kap. 49). 

2 - A lsDextri ne der Nummer 3505 gel ten Stärkeabbauprodukte mi t ei nem Geha 1t an redu
zierendem Zucker, gerechnet al's Dextrose, von 10 % oder weniger, bezogen auf die 
Trockensubstanz.' 
Stärkeabbauprodukte mit einem Gehalt an reduzierendem Zucker von mehr als 10 % 
gehören in die Nummer 1702. 

TARIF 
Nr.fUNr. Warenbezeichnung 

3501 Kasein, Kaseinate und andere Kaseinderivate; Kasein
leime: 

10 
90 

- Kasein ••••• : ••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••• 

- andere: 
A - Kaseinate und andere Kaseinderivate •••••••••••••• 
B - Kaseinl·eim ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3502 Albumine, Albuminate und andere Albumiriderivate: 
10 
90 

3503 00 

- E;"a 1 bumi n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - Blutalbumin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Milchalbumin.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gelatine (auch in rechteckigen oder quadratischen 
Blättern, auch gefärbt oder an der Oberfläche bear
beitet) und Gelatinederivatej Hausenblase; andere Leime 
tierischJn Ursprungs, ausgenommen Kaseinleime der Num
mer 3501: 
A - Gelatine (auch in rechteckigen oder quadratiSChen 

'Blättern, auch gefärbt oder an der Oberfläche be-
arbeitet) •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• 

B - Fischleim, Hausenblase •••••••• · •••••••••••••••••••• 
C - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in, 

Schining für 100 kg 

600,-

600,-
23 % 

frei 

22 % 
frei 
frei 

23 96 
frei 
23 \ 

min 
;60,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

3504 00 

3505 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Peptone und deren Derivate; andere Eiweißstoffe und 
deren Derivate. anderweitig weder genannt noch inbe-
gr i ffen; Hautpu 1 ver. auch chromi ert •••••••• " ....... " ••• 

Dextrine und andere modifizierte' Stärken (z. B. Ouell~ 

stärke oder veresterte Stärke); Leime auf der Grundl age 
von Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten 
Stärken: 

10 - Dextrine und andere modifizierte Stärken: 

20 

3506 --

A - Stärkeether und Stärkeester: 
1 - wasserlBsliche •••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

B - andere •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Lei me •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••• 

Zubereitete Leime und andere zubereitete Klebstoffe, 
anderweitig weder genannt noch inbegriffen; zur Ver
wendung als Leime oder Klebstoffe geeignete Erzeug
nisse in Aufmachu,ngen für den Kleinverkauf ah Leime 
oder Klebstoffe, die 1 kg oder weniger enthalten: 

10 - zur Verwendung als Leime oder Klebstoffe geeignete 

(90) 
91 

99 

,Erzeugnisse in Aufmachungen für den Kleinverkauf als 
Leime oder Klebstoffe, die 1 kg ode~ weniger ent-
halten •••.••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
Klebstoffe auf der Grundlage}vonKautschuk oder 
Kunststoffen (einschließlich Kunstharzen) •••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••.•••• ~ •••••••••••••• 

3507 Enzyme; zuberei te te Enzyme; anderwei ti g weder genannt 
noch inbegriffen: 

10 
90 

- Lab und Konzentrate davon •••••••••• -•••••••••••••••••• 

- andere: 
A - zubereitete Enzyme, die Nährstoffe enthalten: 

1 - mit einem Milchfettgehalt von 1,5 Gewichts
prozent oder mehr oder mit einem Zuckergehalt, 
gerechnet als Invertzucker, yon 5 Gewichts
prozent oder mehr oder mit einem Stärkege
halt von 5 Gewichtsprozent oder mehr ••••••••• 

2 - son s t ; ge ••••••••••••••••••••• " •••• " ................ " 

B - andere." .... " •• "."" ........ """ ... "." •• " ............... " .. . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

300,-

10 " 
~OO,-

300.~ 

33 % 

30 % 

30 " 

frei 

32 " 
min 

300,-

32 " 
min 

300,-

7 " 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 36 

Explosivstoffe; pyrotechnische Waren; Zündhölzer; 
Zündmetallegierungen; leicht entzündliche Stoffe . . . 

193 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind isolierte Verbindungen von chemisch eindeutig 
bestimmter Konstitution, mit Ausnahme der in der folgenden Anmerkung 2 a oder 2 b 
genannten Waren. 

2 - Als "Waren aus leicht entzündlichen Stoffen" der Nurm1er 3606 gelten nur: 
a - Metaldehyd, Hexamethylentetramin und ähnliche Stoffe, für die Verwendung als 

Brennstoff zu Tabletten, Stäbchen oder ähnlichem geformt; Brennstoffe auf der 
Grundlage von Alkohol sowie ähnliche zubereitete Brennstoffe, fest oder pasten
förmig; 

b - flüssige Brennstoffe und Brennstoffe aus verflüssigten Gasen, in Behältnissen, 
wie sie für Füllungen oder Nachfüllungen für Feuerzeuge oder ähnliche Anzünder 
verwendet werden, mit einem Fassungsvermögen von 300 cm 3 oder weniger; 

c - Pech~ und Harzfackelri, Kohlenanzünder und ähnliche Waren. 

TARIF 
Nr.lUNr. 

3601 00 

3602 00 

3603 00 

Warenbezeichnung 

Schießpulver .••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••• 

Zubereitete Explosivstoffe, ausgenommen Schießpulver ••• 

Zündschnüre; Sprengschnüre; Zündhütchen und Spreng
kapseln; Zünder; elektrische Sprengzünder: 
A - SprengschnUre •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
B - elektrische Sprengzünder ••••••••••••••••••••••••••• 
C - andere •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3604 Feuerwerkskörper, Signal raketen, Hagelraketen, Nebel
signalkörper und andere pyrotechnische Waren: 

10 
90 

-3605 00 

3606 --

10 

- Feuerwerkskörper ••••••••• 1,1 •••••••••••••••• ~ ••••••••• 

... andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zündhölzer, ausgenommen pyrotechnische Waren der Nummer 
3604 ...••.•••••••..•....•..••••••.••..••••••••.••.••..• 

Cereisen· und andere Zündmetallegierungen, in jeder 
Form; Waren aus leicht entzündlichen Stoffen, im 
Sinne der Anmerkung 2 zu dies~m Kapitel: . 
- flDssige Brennstoffe und Brennstoffe aus verflüssig~ 

ten Gasen, in Behältnissen, wie sie fUr Füllungen 
oder Nachfüllungen für Feuerzeuge oder ähnliche An
zünder verwendet werden. mit einem Fassungsvermögen 
von 300 cm 3 oder weniger ••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder'" in 

Schilling für 100 kg 

frei 

350,-

frei 
30 9(, 

22 % 

30 9(, 

30 9(, 

700,-

28 9(, 

13 
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194 8 der Beilagen 

N tUN Warenbezeichnung Wertes oder in 
r. r. 

Schi111 ng für 100 kg 

TARIF 
Zollsatz in , des 

90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.~........... 25 \ 

/ 
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Kapitel 37 

Photographische oder ki~ematographische Waren 

Anmerkungen 
1 Ausgenommen von diesem Kapitel sind Abfälle und Bruch. 
2 - In diesem Kapitel gilt als photographisch ein Verfahren, durch das ein sichtbares 

Bild unmittelbar oder mittelbar durch EinfluB von Licht oder anderen Strahlen auf 
einer sensibilisierten Oberfläche entsteht. 

TARIF 
Nr.!UNr. 

3701 --

10 
20 

30 

(90) 

91 
99 

3702 --

10 
20 

Warenbezeichnung 

Photographische Platten und Planfilme, sensibilisiert, 
nicht belichtet, aus anderen Stoffen als Papier, 
Pappe oder Spinnstoffen; photographische Sofortbild
Planfilme, sensibilisiert, nicht belichtet, auch in 
Kassetten: 
- für Röntgenaufnahmen •••••••.••••••••••••••••••••••••• 
- Sofortbild-Planfilme: 

A - aus anderen Stoffen als Papier, Pap~e oder 
Spinnstoffen •....................•.••........... • 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Platten und Planfilme, bei denen irgend-
, ei ne Sei te mehr als 255 mm beträgt ................. .. 

- andere: 
- - für Farbaufnahmen (mehrfärbi g) .................... . 
- - sonsti ge .......................................... . 

Photographische Filme, in Rollen, sensibilisiert, 
nicht belichtet, aus anderen Stoffen als Papier, 
Pappe oder Spinnstoffen; Sofortbildpackungen in 
Rollen, sensibilisiert, nicht belichtet: 
- für Röntgenaufnahmen ••••••••••••••• ~ ••• ~ ••••••••••• ~. 
- Sofortbild-Rollfilme: 

A - aus anderen Stoffen als Papier, Pappe oder 
,Spi nnstoffen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere •••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

(30) - andere Filme, nicht perforiert, mit einer Breite 
von 105 mm oder weniger: 

31 
32 
39 

(40) 

für Farbaufnahmen (mehrfärbig) ••••••••••••••••••••• 
- - sonstige, mit Silberhalogenid-Emulsion ••••••••••••• 
- - sonstige .......................................... . 
- andere Filme, nicht perforiert, mit einer Breite 

von mehr als 105 mm: 
41 - - mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer 

42 

Länge von mehr al s 200 m, für Farbaufnahmen 
(mehrfärbig) •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer 
Länge von mehr als 200 m, nicht für Farbauf-~ 
nahmen. ' ••.•.•••••••••••••••••••••• ' ••• ~ •••.••• •• -. , •••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fur 100 kg 

frei 

frei 
630,-

frei 

frei 
frei 

300,-

300,-
630,-

300,-
300,-
300,-

300,-

300, - " 
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TARIF 
Nr./UNr. 

, Warenbezei chnung 

43 mit einer Breite von mehr als 610 mm und einer 
Länge von 200 m oder weniger ••••••••••••••••••••••• 

44 mit einer Breite von mehr als 105 mm bis ein-

(50) 
51 

52 . 

schlieRlich 610 mm ••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
- andere Filme für Farbaufnahmen (mehrfärbig): 
- - mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer 

Länge von 14 m oder weniger •••••••••••••••••••••••• 
~it einer Breite von 16 mm oder weniger und einer 
Länge von mehr als 14 m ••••••••••.••••••••••••••••• 

53 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis ein
schließlich 35 mm und einer Länge von 30 moder, 
~eniger, für Diapositive ••••••••••••••••••••••••••• 

54' mit einer Breite von mehr als 16 mm bis ein
schließlich 35 mm und einer Länge von 30 moder 
weniger, nicht für Dia·positive ..•..••••••••.•....•• 

55 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis ein
schließlich 35 mm und einer Länge v,on mehr als 

56 
(90) 
91 

92 

30 m." .'-." e.e"""" " """ " "" """ "" " "" "" " """ """ " "" " "" " """ " " 

- - mit einer Breite von mehr als 35 mm.~ •••••••••••••• 
- andere: 

mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer 
Länge von 14 m'oder wenige~ •••••••••••••••••••••••• 
mit einer Breite von 16 mm oder weniger und einer 
Länge von mehr als 14 m •••••••••••••••••••••••••••• 

93 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis ein
schließlich 35 mm und einer Länge von 30 moder 
wenlger •••••• " •• "" •••••••• " ••••••••• " •••• " •• " •••••• 

94 mit einer Breite von mehr als 16 mm bis ein
schließlich 35 mm und einer Länge von mehr als 

95 

3703 --

10 
20 
90 

3704 00 

3?05 

10 
20 
90 

3706 --

10 
90 

30 m""""""""""""""""""""""""""""""""""""" •••••••••• 
mit einer Breite von mehr als 35 mm •••••••••••••••• 

Photographische Papiere, Pappen und Spinnstoffwaren, 
sensibilisiert, nicht belichtet: 
- in Rollen, mit einer Breite von mehr als 610 mm .. , .... 
- andere, für Farbaufnahmen (mehrfärbig) ••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ~ ••••••••••• 

Photographische Platten, Filme, Papiere, Pappen und 
Spinnstoffwaren, belichtet, aber nicht entwickelt •••••• 

Photographische Platten un~ Filme, belic~tet und ent
wickelt, ausgenommen kinematographische Filme: 
- für Offsetreproduktionen •••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
- Mikrof; lme ••••.•••••••••••••••••••••.••• " ••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••• 

Kinematographische Filme, belichtet und entwickelt, 
auch mit Tonaufzeichnungen oder nur mit Tonauf
zeichnungen: 
- mit einer Breite von 35 mm oder mehr ••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

300,-

300,-, 

300,-

300,-

300,-

300,-

300,-
300,-

300,-

300,-

300,-

300,-
300,-

1260, -
630,-

1 260,-

150,-

frei 
300,-
150, -, 

840,-
840,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

3707 --

10 

8 der Beilagen 

.arenbezeic~nung 

Chemische.Zubereitungen für photographische Zwecke 
(ausgenOllll1en Lacke, Leime, Kl ebstoffe, und ähnl i che 
Zubereitungen); ungemischte Erzeugnisse für photo
graphische Zwecke, dosiert oder für den Kleinverkauf 
gebrauchsfertig aufgemacht: 
- sensib{lisierte Emulsionen ..••.•••...••.•••....•.•••• 

90 - andere: 
A - chemische Zubereitungen für die Entwicklung von 

Filmen und Papieren für Farbaufnahmen.~ •••••••••• 
B - ~ndere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••• 

197 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

23 9(, 

10 9(, 

23 9(, 
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Kapitel 38 

Verschiedene chemische Erzeugnisse 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - isolierte chemische Elemente und Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter 
Konstitution mit Ausnahme von folgenden Waren: 
1 - künstlicher Graphit (Nr. 3801); 
2 - Insekticide, Rodenticide, Fungicide, Herbicide, Keimhemmungsmittel und 

Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfektionsmittel und ä~nliche Erzeugnisse, in 
Formen oder Aufmachungen, wie sie_in der Nummer 3808 beschrieben sind; 

3 Feuerlöschmittel, in Form von Füllungen für Feuerlö~chgeräte, Feuerlösch
granaten oder -bomben (Nr. 3813); 

4 - die in der folgenden Anmerkung 2 a oder 2 c genannten Waren. 
b - Mischungen von chemischen Erzeugnissen mit Nahrunggmitteln oder anderen Stoffen, 

mit Nährwert, wie sie bei der Zubereitung für die menschliche Ernährung ver
wendet werden (im allgemeinen Nr. 2106); 

c - Arzneiwaren (Nr. 3003 oder 3004). 
2 - In die Nummer 3823 und nicht in andere Nummern des Tarifs gehören folgende Waren: 

a - künstliche Kristalle (a.usgenommen optische Elemente) mit einem Stückgewicht von 
2,5 g od~r me,hr aus Magnesiumoxid oder aus Halogensalzen der Alkali- und Erd
al kaI imetalle; 

b - Fuselöle; Dippelöl; 
c - Tintenentferner in Aufmachungen für den Kleinverkauf; 
d Korrekturlacke und andere Korrekturflüssigkeiten, in Aufmachungen für den 

Kl ei nver"kauf; 
e - schmelzbare Temperaturmesser für Öfen (z. B. Segerkegel). 

Nationale Anmerkung 
1 - Waren des Kapitels 38, die entgegen den Bestimmungen des Suchtgiftgesetzes, BGBl. 

Nr. 234/1951, und der Suchtgi ftverordnung, BGBI. Nr. 390/1979, jeweil 5 inder gel
tenden Fassung, eingeführt werden, unterliegen einem Zollsatz von 5 10.000,- für 
1 kg. Sonstige Bestimmungen über die Höhe der Zollsätze finden keine Anwendung. 

T~IF 

Nr./UNr. 

3801 --

10 
20 
30 

90 

Warenbezeichnung 

Künstlicher Graphit; kolloidaler oder halbkolloidaler 
Graphit; Zubereitungen auf der Grundlage von Graphit 
oder anderem KOhlensto'ff, in Form von Pasten, B-löcken, 
Platten oder anderen Halberzeygnissen: 
- kGnstlicher" Graphit •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- kolloidaler oder halbkolloidal~r Graphit ••••••••••••• 
- kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und ähnliche 

Pasten zum Auskleiden von Öfen ••••••••••••••••••••••• 
- andere ..................................................................................... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling tür 1"00 kg 

5 % 
frei 

10 % 

15 '" 
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TARIF 
Nr./UNr. 

3802 --

10 
90 

3803 00 

3804 00 

3805 --

8 der ßeilagen 

Warenbezeichnung. 

Aktivkohle; aktivierte natürliche mineralische Stoffe; 
tierische Schw~rze, e~nschlieBlich ausgebrauchte TIer
kohle: 
- Aktivkohle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••• j ••••••••••••••••••••••• 

Ta1161"auch raffiniert ••••••.•••••••••••••••••••••••••.• 

Ablaugen-von der Herstellung von Halbstoff aus Holz, 
auch konzentriert, entzuckert oder chemisch be
handelt, einschlieBlich Ligninsulfonate, aber aus
genommen Tallöl der Nunwner 3803 ••.•••••••••••••••••••••• 

/ 

Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl und Sulfatterpen
~inöl sowie andere terpenhaltige Öl~ aus der Destil
lation oder einer .anderenBehand1ung von Nadelhölzern; 
rohes Dipenten; Sulfitterpentinöl und anderes rohes 
para-Cymol; Pine-Oil, das als Hauptbestandteil alpha
Terpineol enthält: 

10 - Balsamterpentinöl, Holzterpentinölund Sulfatterpen-

20 
90 

, 3806 --

10 
20 
30 
90 

3807 00 

3808 --

10 
20 

tin61 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Pine-Oil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

- andere •.•••••••••••• ,· •••.••••••••••• · ••••••••••••••••••• 

Kolophonium und Harzsäuren sowie deren Deri~ate; Harz
geist und Harzöle; Schmelzharze: 
- Ko 1 ophon ; um .......................................... . 

- Salze des Kolophoniums oder der Harzsäuren ••••••••••• 
- Harzester ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••• · ••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••••••• 

Holzteer; Holzteeröle; Holzkreosot; Holzgeist; pflanz
liches Pech; Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf 
der Grundlage von Kolophonium, Harzsäuren oder pflanz
lichem Pech: 
A - Brauerpech und ~hnliche Zubereitungen auf der 

Grundlage von Kolophonium,. Harzsäuren oder.pflanz-
1 ichern Pech ••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •• " •••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Insekticide, Rodenticide, Fungicide, Herbicide, Keim
hemmungsmittel und Pflanzenwuchsregulatoren, Desinfek
tionsmittel und ähnliche Erzeugnisse, in Formen oder 
Aufmachungen für den Kleinverkauf, sowie als Zuberei
tungen oder Waren wie Schwefel bänder, -dochte und 
~kerzen sowie Fliegenfänger: 
- Insekticide •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Fungieide •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

199 

Zollsatz in' des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 \ 
frei 

80,-

20 \ 

400,
frei 
400,-

170, -
170, -
23 % 
16 \ 

250,-
15 \ 

20 \ 
20 % 
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200 8 der-Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. - Warenbezeichnung 

30 - Herbicide, KeimhelTfllungsmittel und Pflanzenwuchs-

40 
90 

3809 --

regulatoren •••••••••.• · ••••••••••• ~~ ••••••• · ••• ~ •• ·~ •••.•• 
- DesinfektlonsmitteJ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••• ,. •• I-I ••••••••••• "1 .................. ~ ••• 

Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Farbstoff träger 
zur Beschleunigung des Färbens oder des Fixierens der 
Farbstoffe und andere Erzeugnisse und Zubereitungen 
(z. B. Appretur-und Beizmittel), wie sie in der 
Textil-, Papier- und Lederlndustrieoder in ähnlichen 
I ndustri en verwendet werden ,-anderwei tig weder genannt
noch inbegriffen: 

10 - auf der Grundlage von Stärke und Stärkederivaten: 
A - Appreturmittel ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere: 

1 - Hilfsmittel: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

(nhalt von S kg oder wenige~ •••••• ~.~ •••• 
b - andere • .... ,' .... : •.••••• '-1 •••••••••••••• '"1 ••• 

2 - sonstige •••..•. · .••..•...••.•••..••..••••••.•••• 
(90) - andere: 
91 wie sie in der Jextilindustrie verwendet werdeni 

A - Stärke oder Stärkederivate enthaltend: 
1 - Hi lfsmittel: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von_5 kg oder weniger: 
1 - mit einem Gehalt an Stärke von mehr 

als -30 Gewi-chtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rech~en sind.· •••••.•.••••• ' •••• ~ ••••• ~ 

2 - so·nstige ............. ·· ••••• ~ ••• · ••••••• 
b - andere: 

1 - mit einem Gehalt an Stärke von mehr 
als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rechnen- sind.~.· •• ~ •••••••.••• ~~~ •.• · •• ' 

2 - sonstige ••.•....... . ' .. ' ................ . 
2 - sonstige •......•... ' ........•.......... ........ 

B - andere: 
1 - Hilfsmittel: 

a -ir;· unmittelbaren Umschließungen mit 
ei nem I nha J t von 5 kg oder weni ger. ~. -•• 

b ~ andere ••••••• ' ••• ~ •.•• ~ ••••.•••••••••••••• 
2 - sonstige •• ~ •••••.•••••• ~ •••••••••••••••••••• 

92 wie sie in der Papierindustrie verwendet werden: 
A - Stärke od~r Stärkederivate enthaltend; 

1 - Hi lfsmittel: 
a ~ -in unmittelbaren Umschließungen mit 1 

einem- I~halt yon 5 kg oder weni~er: 
1·~ mit ein~m Gehalt ariStärke von mehr

als 30 Gewicrtsprozent, wobei 
Stärkeder.ivate als Starke zu 
rechnen s; nd •• •.•••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in 'des
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

20 % 
- -20 % 

20 % 

25 % 

15 \ 

10 \ 

- 2S % 

15 \ 
15 \ 

10 \ 

10 \ 

25 \ 

1S \ 

10 9(, 

25 'I{, 

15 \ 

15 \ 
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TARIF 
Nr./uNr. 

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 

b - andere: 
1 - mit einem Gehalt an Stärke von mehr 

als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rechnen sind ••••••••• , •••••••••••••• 

2 - sonstige •••.•••••••••••••.••••••••• · 
2 - sonstige ••••.•••••••••••••••••••••••••••• ~.·. 

B - andere: 
1 - Hilfsmittel: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 

b - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
_99 sonstige: 

.A - Stärke oder Stärkederivate enthaltend: 
1 - Hilfsmittel: 

a - in unmittelbaren UmschlieBungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger: 
1· -mit einem Gehalt an Stärke von mehr 

als 30 GeyYichtsprozent. wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rechnen sind ••••••••••• ·~ ••••••••••• 

201 

Zollsatz ; n. , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

. 

10 % 
10 % 

25 % 

15 % 
10 % 

25 % 

15 % 
2 - ·s~nstige........................... 15 , 

3810 --

b - andere: 
1 - mit ei n,ern Geha rt an Stärke von mehr 

als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 

I . 

rechnen sind ••••• ~ ••••••••••••••••• 
2 - sonst; ge ••••••••• 0 •••••••••••••••••• 

2 - sonstige ...•.........• ·; .....•.••..•.•. · ••.•. 
B - andere: 

1 - Hilfsmittel: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••••• 
b - andere ••••••••• ' •••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••• ~ •••••• ~ •••••••••••••• 

Zuberei tungen zum Abbei Zen von Meta 11 oberfl ächen; Fl uB
mittel und andere zubereitete Hilfsmittel zum Löten 
oder Schweißen von Metallen; Pulver und Pasten zum 
Löten oder Schwei ßen, aus Meta 11 und anderen Stoffen; 
Zubereitungen, wie sie als Füll- oder Oberzugsmasse 
für SchweiBelektroden oder SchweiBstäbe ver~endet 
werden: 

10 - Zubereitungen zum Abbeizen von Metalloberflächen; 

90 

Pulver und .Pasten zum Löten oder SehweiSen, aus 
Metal"l und anderen Stoffen ••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

- a'ridere ••••••• ~ •••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••• 

10 % 
10 % 

25 % 

15 \ 
10 % 
25 % 

20 % 
20 % 
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202 

TARIF 
Nr./tJlr. 

3811 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidationsmittel, 
Antigums, Viskositätsverbesserer, Korrosionsschutz
additives und andere zubereitete Additives, alle diese 
f~r Mineral6le (einschließlich Treibstoffe wie Benzin) 
oder f~r andere, zum selben Zweck wie Mineralöl ver
wendete Fl~ssigkeiten: 

(10) - zubereitete Antiklopfmittel: 
11 
19 

(20) 

- - auf der Grundlage von Bleiverbindungen ••••••••••••• 
- - ~~ristige ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• ~; •••• 
- Additives für Schmieröle: 

21 - - Erdöle oder öle aus bituminösen Mineralien ent~ 

29 
90 

3812 --

10 
20 

haltend •••••••••••••••• ~~ ••••••••••••••••••••••••• ·• 
sonstige .••.••.•••.•••••••..••••••••••••••..•.••.•• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -•••••• 

Zube rei tete Vul kani sati onsbeschl euniger; zusanwnenge
setzte Weichmacher fUr Kautschuk oder Kunststoffe, 
anderweit i 9 weder .genannt noch ·1 nbegri ffen; zuberei
tete Antioxidationsmittel und andere zusanwnengesetzte 
Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe: 
- zubereitete Vulkanisationsbeschleunlger~ ••••••••••••• 
- zusammengeset'zte Wei chmacher für Kautschuk oder 

Kunststoffe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 - zubereitete Antioxidationsmitte.l und andere zusammen-

3813 00 

3814 00 

3815 --

gesetzte Stabi 1 isatoren für Kautschuk oder Kunst-
stoffe •••••••••••••••••••••••••••• ~.o •••••••••••••••• 

. Zubere I tungen und Füll ungen fUr Feuer löschgeräte; ·ge
füllte Feuerlöschgranaten und -bomben •••••••••••••••••• 

Zusammengesetzte organische Lösungs- und Verdünnungs
mittel, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; 
zubereitete Farb- oder Lackentfernungsmittel ••••••••••• 

Reaktionsstarterj Reakttonsbes~hlevniger und kataly
tische Zubereitungen, anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 

(10) - Katalysatoren auf Trägern: 
11 - - mit Nickel oder Nicki:!lverbindungen als aktivem 

Stoff •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••.••• 
12 mit Edelmetall oder Edelmetallverbindungen als 

19 

90 

3816 00 

aktivem Stoff •••••.••••••••••.••••••••• ~~ •••••• ! .••••• 

sonstig~ •••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
andere •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••.••••••••••••• 

Feuerfeste Zemente, Mörtel, Betone und ähnliche feuer
feste Mischungen, ausgenommen Waren der Nummer 3801 •••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

10 \ 

10 % 

25 % 

30 'I(, 

10 'I(, 

.10 'I(, 

10 'I(, 

10 \ 

10 \ 
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8 der Beilagen 

TARIF 
. Nr./UNr. Warenbezeichnung 

3817 Alkylbenzolgemische und Alkylnaphthalingemische, ausge
nommen solche der NUlTl11er 2707 oder 2902: 

10 
20 

3818 00 

3819 00 

3820 00 

3821 00 

3822 00 

3823 --

- Alkylb~nzolgemische •••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 

- Alkylnaphthalingemische ••••••••••••••••••• ~ •••••• · •••• 

Chemische Elemente, für die Verwe~dung in der Elektro
nik dotiert, in Scheiben, Täfelchen oder ähnlichen 
Formen; chemische Verbindungen, für die Verwendung in 
der Elektronik dotiert •••••••• · ••••••••••••••••••••••••• 

Hydraulische Bremsflüssigkeiten und andere ~ubereitete 
Flüssigkeiten für die hydraulische Kraftübertragung, 
kein oder weniger als 70 Gewichtsprozent Erd61 oder öl 
aus bitumin6sen Mineralien enthaltend •••••••••••••••••• 

Zubereitete Frostschutzmittel und zubereitete Entet-
sungsflDss.igkeiten •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

Zubereitete Nährsubstrate für die Züchtung von Mikro-
- organi'Smen •••••••••••••••••••••• ,"s ••••••••••••••••••••• 

Zusammengesetzte Reagenzien für Diagnostik oder Labora
torien, ausgenommen solche der Nummer 3002 oder 3006 ••• 

Zubereitete Bindemittel für GieBereiformen oder 
GieBereikerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen 
der chemischen Industrie oder verwandter Industrien 
(einschlieBlich solcher, die nur aus Mischungen natür
licher Erzeugnisse bestehen), anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen; Rückstände der chemischen Industrie 
oder verwandter Industrien, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

10 - zubereitete Bindemittel für GieBereiformen oder 
GieBereikerne: 
A - auf der Grundlage v~~ Stärke und Dextrin ••••••••• 
B - auf der Grundlage von natürlichen Harzprodukten •• 
C - andere: 

1 - Stärke oder Stärkederivate enthaltend •••••••• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

20 - Naphthensäuren, deren wasserunlösliche Salze und 
deren Ester ................................................................. . 

30 - nicht agglomerierte Metallcarbide, untereinander oder 

40 

50 

'mit metallischen Bindemitteln gemischt ••••••••••••••• 
- zubereitete Additives für Zemente, M6rtel oder Betone 
- nicht feuerfeste Mörtel und Betone ••••••••••••••••••• 

60 - D-Sorbit (D-Glucit), ausgenommen solches der Unter-
nummer 2905 44 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

203 

Zollsatz in , des 
Wertes oder, i n 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

10 % 

15 % 

15 % 

frei 

10 % 

250,-
250,-

20 % 
20 % 

3 % 

20 % 
20 % 
10 % 
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204 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbeteichnung 

90 - andere: 
A - Zucker, Stärke, Stärkederivate oder Waren der 

Nummern 0401 bis 0404 enthaltend: 
1 - mit einem Gesamtgehalt von 30 Gewichtspro~er.t 

oder mehr: 
a - mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 

30 Gewichtsprozent, wobei Stärkederivate / 
als Stärke zu rechnen sind: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••• 
2 - sonstige ..............•..•.......• · ... 

b - andere: 
- in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••• 
2 - sonstige •••••••••• · ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige: / 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 
b - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 \ 
15 \ 

i5 \ 
15 \ 

15 \ 
15 9& 

10 9& 

/ 
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g der Beilagen 205 

Abschnitt VII 

Kunststoffe und Waren daraus; Kautsch~k und Waren daraus 

Anmerkungen 
1 --Warenzusammenstellungen, die aus zwei oder mehr Einzelkomponenten bestehen, von, 

denen einzelne oder alle in den Abschnitt VI! fallen und die erkennbar dazu be
stimmt sind, durch Zusammenmischen ein Erzeugnis des Abschnittes VI oder VI I herzu
stellen, sind in die Nummer des fertigen Produktes einzureihen, wenn die Komponen
ten folgende Voraussetzungen erfüllen: 
a - Unter BerQcksichtiguhg der Art ihrer Aufmachung muS kl~r erkennbar sein, daS 

sie ohne neuerliche Abpackung zusammen verwendet werden sollen; 
b - sie müssen zusammen zur Abfertigung gestellt werden; 
c - es muß erkennbar sein, daß sie auf Grund ihrer Beschaffenheit oder der einander 

ergänzenden Mengenverh5ltnisse,in denen sie vorliegen, zusammengehören. 
2 - Mit Ausnahme der Waren der Nummer 3918 oder 3919 gehören Kunststoffe, Kautschuk und 

Waren daraus, mit Motiven, Buchstaben oder bildlichen Darstellungen bedruckt, die 
im Hinblick auf den eigentlichen Gebrauch der Waren nicht nur nebehsgchlich sind, 
in das Kapitel 49. 

Kapi~te 1 39 

Kunststoffe und· Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - Als Kunst·stoffe-gelten in allen Abschnitten des Tarifs jene Stoffe der Nummern 

3901 bis 3914, welche, entw~der zum Zeitpunkt der Polymerisation oder in irgend
ei n'em späteren Stadi um unter äußerem Ei nfl uß (mei st Hi tze und Druck, a11 enfa 11 s 
unter Zuhilfenahme eines Lösungsmittels oder Weich~achers) fähig sjnd oder waren, 
durch Spritzen; GieSen, Strangpressen, Walzen oder ander.e Verfahren eine Form 
anzunehmen, die nach Aufhcren dieses Einflusses beibe~alten wird. 
Als ~unststoffe gelten in allen Abschnitten des Tarifs auch Vulkanfiber. Nicht al~ 
·Kunststoffe gelten jedoch Waren, die als Spinnstoffe des Abschnittes XI zu beur
teil en sind. 

2 - Ausgenommen von di.esem Kapitel sind: 
a - Wachse der Nummer 2712 oder 3404; 
b - isolierte organische Verbindungen von chemisch eindeutig bestimmter Konsti-

tution (Kap. 29); 
c - Heparin und seine Salze (Nr. 3001); 
d - Prägefolien der Nummer 3212; 
e - organische grenzflächenaktive Stoffe und Zubereitungen der Nummer 3402; 
f - Schmelzharze und Harzester (Nr. 3806); 
g - synthetischer Kautschuk, wie er für das Kapitel 40 definiert ist und Waren 

daraus; 
h - Sattler-und Riemerwaren (Nr. 4201), Koffer, Handtaschen und andere·Behält-

nisse der Nummer 4202; 
i - ~lecht- und Korbwaren sowie andere Waren des Kapitels 46; 
k - Wandbeläge der Nummer 4814; 

., - Waren des Abschnittes XI (Spinnstoffe und Waren daraus); 
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rn-Waren des Abschnittes XI I (z. B. Schuhe, Kopfbedeckungen, Regenschirme, Son-
nenschirme, Spazierstöcke, Peitschen, Reitgerten und Teile davon); 

n - Phantasieschmuck der Nummer 7117; 
o - Waren des Abschnittes XVI (Maschinen und Apparate, elektrotechnische Waren); 
p - Teile von Fahrzeugen des Abschnittes XVI I; 
q - Waren des Kapitels 90 (z. B. optische Elemente, Brillenfassungen, Zeichen-

instrumente) ; 
r - Waren des Kapitels 91 (z. B. Uhren und Gehäuse für Uhren); 
s - Waren des Kapitels 92 (z. B. Musikinstrumente und Teile davon); 
t - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Beleuchtungskörper, Reklameleuchten, vor

gefertigte Gebäude); 
u - Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte); 
v - Waren des Kapitels 96 (z.B. Bürsten, Knö~fe, Reißverschlüsse, K~mme, Mund

s tücke und Rohre für T abakspfei fen, Z i garettenspi tze und ähnl iches, Teil e von 
Vakuum-Isolierflaschen und von anderen Behältern mit Vakuumisolierung, Füll
federn, Kugelschreiber, Füllstifte). 

3 - Die Nummern 3901 bis 3911 umfassen nur durch chemiscHe Synthese gewonnene Waren 
der folgenden Kategorien: 
a - flüssige, synthetische Polyolefine, von denen bei 300 0 C weniger als 60 Volum

prozent übergehen; bei einer Destillation unter reduziertem Druck ist auf 
1013 mbar umzurechnen (Nrn. 3901 und 3902); 

b - niedrig polymerisierte Harze des Cumaron-Inden Typs (Nr. 3911); 
c ~ andere synthetische Polymere mit durchschnittlich wenigstens 5 Monomerenein

heiten; 
d - Silicone (Nr. 3910); 
e - ResoIe (Nr. 3909) und andere Vorpolymere. 

4 - In diesem Kapitel sind, soweit nichts anderes bestimmt, wird, Copolymere (ein
schliePI;ch Copolykondensate, Copolyadditionserzeugnisse, Blockcopolymere und 
Pfropfcopolymere) und Polymermischungen in die Nummer einzureihen, welche die 
Polymere jenes Comonomers umfaßt, das gewichtsmäßig über jedes andere einzelne 
Comonomer überwiegt; Cornonomere, deren Polymere in die gleiche Nummer einzureihen 
sind, sind als einzelnes Comonomer zu beurteilen. 
Wenn kein einzelnes Comonomer überwiegt, sind die jeweiligen Copolymere oder Poly-' 
mermischungen in die der Numerierung nach letzte der gleichermaßen in Betracht 
kommenden Nummern einzureihen. 
Der Ausdruck Copolymere umfaßt alle Polymere, bei denen zum Gesamtpolymergehalt 
kein einzelnes Monomer 95 Gewichtsprozent oder mehr beiträgt. 

5 - Chemisch modifizierte Polymere, das sind Polymere, bei denen nur die Anhänge zu 
der Polymerhauptkette durch chemische Reaktion geändert wurden, sind in die ent
sprechende Nummer des unmodifizierten Polymers einzureihen. Diese Bestimmung gilt 
nicht für Pfropfcopolymere. 

6 - Als Rohformen der Nummer 3901 bis 3914 gelten nur: 
a - Flüssigkeiten und Pasten, einschließlich Dispersionen (Emulsionen und Suspen

sionen) und Lösungen; 
b - Blöcke mit unregelmäßiger Form, Krümel, Pulve~ (einschließlich Formmassen), 

Granalien, Flocken und ähnlicha lose Formen. 
7 - Ausgenommen von, der Nummer 3915 sind Abfälle, Abschnitzel sowie Bruch aus einem 

einzelnen thermoplastischen Stoff, in Rohformen umgewandelt (Nrn. 3901 bis 3914). 
8 -, Bei der Nummer 3917 gelten a 1s Rohre und SchI äuche hohl e, ha I bgeferti ge oder fer

tige Waren, wie sie hauptsächlich zum Befördern, Leiten oder Verteilen von Gasen 
oderFI üssi,gkei ten verwendet werden (z. B • gerippter GartenschI auch, perJori erte 
Rohre); Wursthüllen und andere Flachschläuche sind gleichfalls erfaBt. Abgesehen 
von den Letztgenannten gelten Waren mit einem anderen als runden, ovalen, recht
eckigen (bei denen die Länge nicht das 1,S-fache der Breite Übersteigt) oder die 
Form eines regelmäßigen Vielecks aufweisenden inneren Querschnitt nicht als Rohre 
und Schläuche sondern als Profile. 

9 - Bei der Nummer 3918 gelten als "Wand- oder Deck-enbeläge aus Kunststoffep" Waren in 
Rollen, mit einer Breite von nicht weniger als 45 cm, die für Wand- ,oder Decken
dekoration geeignet sind, die auf einer Unterlage'aus anderen Stoffen als Papier 
bleibend befestigt und auf der Kunststofflage (auf der Schauseite) gemasert, ge
pr~gt, gefärbt, mit Mustern bedruckt oder anders dekoriert sind. 
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10 - Bei deli Nurrmern 3920 und 3921 gelten al s "PI atten, BI ätter, Fi lme, Fol ien und 
Streifen" nur Platten, Blätter, Filme,Folien, Streifen (ausgenommen solche des 
Kap~ 54) und 81Bcke von regelmäßiger geometrischer Form, auch bedruckt oder anders 
auf der Qberfläche bearbeitet, die nicht zugeschnitten oder lediglich zu Recht
ecken (einschließlich Quadraten) geschnitten; aber nicht weiter behandelt wurden 
(auch wenn sie durch diesen Zuschni~t Fertigwaren wurden)~ 

11 - Die Nummer 3925 umfaßt nur die nachstehenden Waren, soweit sie nicht durch vorher
gehende Nummer'n des Unterkapitels 11 erfaßt sind: 
a - Sammelbehälter, Tanks (einschließlich Klärtanks), Bottiche und ähnliche Be

hälter, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 Liter; 
.b - Konstruktionselemente, die z. B. für Böden, Wände, Zwischenwände, Decken oder 

Dächer verwendet werden; 
c - Dachrinnen und Zubehör dafür; 
d Türen, Fenster und deren Rahmen sowie Türschwellen; 
e - Balu3traden, Geländer, Zäune und ähnliche Barrieren; 
f Fensterläden, Rolläden, Jalousien und ähnliche Waren sowie Teile und Zubehör 

dafür; 
g - große Regale zum Zusammenbau und zum festen Einbau i. B. in Geschäften, Werk

stätten oder Warenhäusern; 
h - Bauverzierungen, z. B. Hohlkehlen, Kuppeln, Friese; 
i-Beschläge und ähnliche Waren, die zur bleibenden Befestigung auf oder in 

Türen, Fenstern', Treppen, Wänden oder anderen Teil en von Gebäuden bestimmt 
sind, z. B. Griffe, Klinken, Haken, Konsolen, Handtuchhalter, Schalterplatten 
und andere Schutzplatten. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - Innerhalb der Nummern dieses Kapitels sind Copolymere (einschließlich Copolykonden

sate, Copolyadditions-Erzeugnisse, Blockcopolymere und Pfropfcopolymere) in diesel
be Unternummer wie die Homopolymere des vorherrschenden Comonomers und chemisch 
modifizierte Polymere, wie sie in der Anmerkung 5 definiert sind, in dieselbe 
Unternummer wie das unmodifizierte Polymer einzureihen; VoraussetzUng' hiefür ist 
jedoch, daß solche Copolymere oder chemisc~ modifizierte Polymere nicht von einer 

-anderen Unternummer geliauer erfaßt werden und bei diesen in Betracht kommenden 
Unternurrmern keine Unternurrmer"andere" oder "sonstige" auf~cheint. Mischungen von 
Polymeren sind in dieselbe Un'ternummer wie die Copolymere oder Homopolymere der
selben Monomere einzureihen, die dasselbe Verhältnis aufweisen. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 
Zollsatz in , des 

Wertes ~oder in 
Schilling für 100 kg 

3901 
10 
20 
30 
90 

3902 

10 
20 
30 
90 

I. Rohformen 

Polymere von Ethylen, in Rohformen: 
- Polyethylen mit einer Dichte von weniger als 0,94 •••• 
.;. Polyethylen mit einer Dichte VOn 0;94 oder mehr ...... 
- Ethylen-Vinylacetat-Copolymere.~i ••••• ~ •••••••••••••• 
- andere ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ 

Polymere von Propylen oder anderen Olefinen, in Roh-
formen: 

I 
- Polypropylen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 
-" Poly; sobutyl en .•.••..•.••.••.•••. ". ' •..••.••......• ' .... 
- Propylencopolymere ••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

3903 
(10) 
11 
19 
20 
30 
90 

3904 

10 
(20) 

21 
22 
30 
40 
~O 

(60) 
61 
6~ 

90 

3905 --

(10) 
11 
19 
20 

90 

3906 
10 
90 

3907 --

10 
20 
30 
40 
50 

60 
(90) 
91 
99 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Polymere von Styrol, in Rohformen: 
- Polystyrol: 
- - expandierbar •••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ ••••••••• 
- - sonstiges ••••••••••••••••••••••• " .••••••••••• ,' ••••••• 
- Styrol-Acrylnitril-Ccpolymere (SAN) •••••••••••••••••• 
- Acryl nitril-'Butadien-_Styrol-Copolymere (ABS) ••••••••• 
- andere •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ ••• ~ ••• 

Polymere von Vinylchlorid oder von anderen ha1oge
nierten Olefinen, in Rohformen: 
- Polyvinylchlorid, nicht mit anderen Stoffen gemischt 
- anderes Polyvinylchlorid: 
- -. n ; cht wei chgemacht •••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 

- - we iChgemacht ••••••••••••••• oe •••••••••••••••••••• ! •• 

- Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere •• ~ ••••••••••••••• 
- andere Vinylchlorid-Copolymere ...................... . 
- Vinyl~de~chloridpo'ymere ••••••• ~ •.•••••••••••••••••••• 

- fluorierte Polymere: 
- - Polytetrafluorethylen •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ! •••• ~ •• 
- andere ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polymere von Vinyl acetat oder von anderen Vinylestern, 
in Rohformenj andere Vinyl polymere, in Rohformen: 
- ~olymere von Vinylacetat: 
- - in wäs~eriger Dispersion •••••••• ~ ••••••••••••••.•••• 
- - sonstig'e ............................................. . 
- Polyvinylalkohole, auch mit unhydrolysierten 

Acetatgruppen ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acrylpolymere, in Rohformen: 
- P.olyn;Jethylmethacryl at ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••• ~ ••••••• ~ ••••••••••••••••• ; ••••••• ~. 

Polyacetale, andere-Polyether und E~oxidharze, in Roh
formen; Polycarbonate, Alkydharze, Polyallylester und 
andere Polyester, in Rohformen: 
- Polyacetale •.•• ·•· ••••• · ••••••• , ••••.•.••••••• ·, .••.• ,~."""" 
- a nde re Polyether ••••••••.•.••...•••.•••••••••••••••• o' •••••• 

- Ep'oxidharze ••••.•••••••••••••••••••••••• '! ••••••••••••• 
- Polycarbonate ••••••••••••••••••••••••••••.• ~ •••••••••• 
_ Alkydharze ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Polyethylenterephthalat •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Polyester: 
- - ungesättigte ••.•••••••• ~."""""""""""""'" 

sonstige~ •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatzfn , des 
Wertes oder fn 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

20 _, 

20 , 
20 , 
20 , 
,20 9(, 

2,8 " 
min 

800,-

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
28 , 
min 

800 -, .. 
23 , 

21 9(, 

23 " 
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TARIF 
Nr.!UNr. 

3908 
10 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Polyamide, in Rohformen: 
- Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 oder -6,12 ••• 
- andere •••.•••••••••••.••••••••••••••••.•.•••••••••••• 

39C9 Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Rohformen: 
10 
20 
30 
40 
50 

3910 00 

3911 --

- Harnstoffharze; Thioharnstoffharze •••• ~ •••••••••••••• 
- Melaminharze •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Aminoharze ••..••••••••••.••••••••.••.•.•••.... 

- Phenolharze .••.•••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••• 
- Polyurethane •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Silicone, in Rohformen •••••••••••••••••• ~ •••••• , ••••••• 

Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Poly terpene, Poly
sulfide, Polysulfone und andere Waren im Sinne der An
merkung 3 zu diesem Kapitel, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen, in Rohformen: 

10 - Petroleumharze, Cumaronharze, Inden- oder Cumaron~ 

90 

3912 --

(10) 
11 
12 
20 

(30) 
31 
39 
90 

3913 --

10 

90 

3914 00 

Inden-Harze und Poly terpene ••••••••••••.••••••••••••• 
- andere ••••.•••• 0. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cellu10se und deren chemische Derivate,anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen, in Rohformen: 
- Celluloseacetate: 
- - ni cht we ichgemacht •.••.•.•.•.•.•.•.••.•••••...•..•• 
'- - Y/eichgemach,t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Cellulosenitrate (einschließlich Collodium) •••••••••• 
- Celluloseether: 
- - Carboxymethylcellulose und deren Salze ••••••••••••• 
-,- sonstige .......................................... . 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NatUrliche Polymere (z. B. Algins~ure) und modifiziert. 
natürl iche Polymere (z. B. 'geh~rtete Eiweißstoffe, 
chemische Derivate des Naturkautschuks), anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen, in Rohformen: 
- Alginsäure, deren Salze und Ester •••••••••••••••••••• 
- andere ............................................... . 

Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der 
Nummern 3901 bi s 3913, in Rohformen •••••••••••••••••••• 

209 

Zollsatz in , des 
Wertes oder f n 

Schi 11 ing für 100 kg 

frei 
frei 

350,-
23 \ 
23 \ 
23 \ 
frei 

frei 

frei -
frei 

10 \ 
10 \ 

frei 

23 \ 
23 % 

frei 

frei 
15 \ 

frei 

14 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

1 I. Abfälle, Abschnitzel und Bruch; Halbfabrikate; 
Fertigwaren 

3915 Abfälle, Abschnitzel und Bruch, von Kunststoffen: 
10 

20 
30 
90 

3916 --

10 
20 
90 

- aus Polymeren von Ethylen •••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
- aus Polymeren von Styrol •••••••••••••••••••••••••.••• 
- aus Polymeren von Vinylchlorid ••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen Kunststoffen ••••••••••••••••••••••••••••• 

Monofile, mit einem größten Durchmesser von mehr als 
1 mm, Sttbe, Stangen und Profil~, auch mit Oberflächen-' 
bearbeitung, jedoch nicht anders bearbeitet, aus Kunst
stoffen: 
- aus Polymeren von Ethylen •••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Polymeren von Vinylchlorid ••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen Kunststoffen ••••••••••••••••••••••••••••• 

3917 Rohre und Schläuche sowie Fittings dafür (z. B. Ver
bindungsstücke, Kniestücke und FlanscQen), aus Kunst
stoffen: 

10 - Kunstdärme (Wursthüllen) aus gehärtetem Eiweißstoff 
oder aus Cellulosekunststoffen •.••••••••••••••••••••• 

(20) - nicht biegsame Rohre und Schläuche: 
21 
22 
23 
29 

(30) 
31 

- - aus Polymeren von Ethylen •••••••••••••••••••••••••• 
aus Polymeren von Propylen ••••••••••••••••••••••••• 
aus Polymeren von Vinylchlorid ••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Kunststoffen •••••••••••••••••.••••••• 

- andere Rohre und Schläuche: 
biegsame Rohre und Schläuche, mit einem Minimal-
berstdruck von 27,6 MPa •••••••.•••••••••••••••••• ~. 

32 sonstige, weder verst~rkt noch mit anderen Stoffen 

33 

39 
40 

3918 --

10 
90 

3919 --

10 

90 

verbunden, ohne Fittings ••••••••••••.•••••••••••••• 
sonstige, weder verstärkt noch mit anderen Stoffen 
verbunden, mit Fittings •••.•••••.•••••••••••••••••• 
sonstige.~ .•••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••..•• 

- Fittings •••••••••••••••••••••••.•••••••.••••.•••• ' •••• 

,Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in 
Rollen oder in Form von Fliesen oder Platten; Wand
oder Deckenbeläge aus Kunststoffen, im Sinne der An
merkung 9 zu diesem Kapitel: 
- aus Polymeren von Vinylchlorid •••••••••••••••••••••.• 
- aus anderen Kunststoffen •••••••••••••.•.••••••••••••• 

Platten, Blätter, Filme, Folien, Bänder, Streifen und 
andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, ~us Kunst
stoffen, auch in Rollen: 
- in Rollen, mit einer Breite von 20 cm oder weniger ••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. , ••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 \ 
20 % 
20 \ 
20 % 

24 \ 
24 % 
'24 % 

24 96 

2S "0 
25 \ 
25 % 
24 \ 

24 % 

24 \ 

28 % 
24 % 
28 % 

27 % 
27 % 

75 % 
25 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

3920 --

10 . 

20 
30 

(40) 

41 

42 

(50) 
51 
59 

(60) 

61 

62 

63 

69 
(70) 

71 

72 
73 
79 

(90) 
91 
92 
93 
94 
99 

3921 --

(10) 
11 

12 

13 
14 

19 
90 

3922 --

10 

20 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Platten, Blätter, Filme, Folien und Streifen, 
nicht au~ Iellkun~tstoffen, weder verstärkt, ge
sChichtet, unterlegt noch mit anderen Stoffen ver
bunden: 
- aus Polymeren von Ethylen •.•...•••••.•••••••••••••.•• 

- aus Polymeren von Propy 1 en ••••••••••••••••••••••••••• 

- aus Polymeren von Styrol ••••••••• ~ ••••••••••• ~ ••••••• 

- aus Polymeren von Vinylchlorid: 
- nicht biegsam •••••••••••••••• ~ •••••.•••••••••••••••• 

- - bi egsam ........................................... .. 

- aus Acrylpolymeren: 
- - aus Polymethylmethacrylat ••••• ! •••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• :~ •••••• 
- aus Polycarbonaten, Alkydharzen, Polyallylestern oder 

anderen Polyestern: 
- - aus Polycarbonaten ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aus Polyethylenterephthalat •••••••••••••••••••.•••• 
- - aus ungesättigten Polyestern ••••••••••••••••••••••• 

aus sonstigen Pqlyestern ••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Ce 11 ulose oder deren chemischen Deri vaten: 

aus regenerierter Cellulose •••••••••••••••••••••••• 
- - aus Vulkanfiber •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
- - aus Celluloseacetat ••••••••.•••.•••••••••••••.••••• 

aus sonstigen Cellulosederivaten ••••••••••••••••••• 
- aus anderen Kunststoffen: 
- - aus Polyvlnylbutyral ••••••••••••••••••••••.•••••••• 
- - aus Polyamiden ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Aminoharzen •••.••••••••••••••••••..•••••••••••• 
- - aus Phenolharz"en ••••••••••••••.••••.• ~ ••.•••••••••• 

aus sonstigen Kunststoffen ••••••••.•••••••••••••••• 

Andere ~latten, Blätter, Filme, Folien und Streifen, 
aus Kunststoffen: 
- aus Iellkunststoffen: 
- - aus PO'lymeren von Styrol ••••••••••••••••••••••••.•• 
- - aus Polymeren von Vinylchlorid •••••••.•.••••••••••• 
- - aus Polyurethanen ••••••••.••••.•.....•.••••.•..••.. 
- - aus regenerierter Cellulose •••••••••••••••.•••••••• 
- - aus sonstigen Kunststoffen •••••••.•••••••..•••••••• 
- andere ••••••••••••••••• ~ ••••• " ......................... . 

Badewannen, Duschen, Waschbecken, Bidets, Klosp.tt
muscheln, -sitze, -deckel, -spül kästen und ähnliche 
sanit2re Waren, aus Kunststoffen: 
- Badewannen, Duschen und Waschbecken ••••••••••.••.•••• 
- Klo~ettsltze und -deckel ••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • 

211 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 
25 % 
25 % 

25 % 
25 % 

frei 
frei 

24 % 

24 " 
24 % 

24 " 

26 % 

26 " 

21 " 
24 \ 

25 '\; 
24 % 
L4 '\; 
24 % 

24 " 

25 '\; 
25 % 
23 % 

26 , 

26 % 

26 % 

28 % 
28 \ 
28 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

3923 

10 
(20) 

21 
29 
30 
40 
50 
90 

3924 

10 
90 

3925 

10 

20 
30 

90 

3926 

10 
20 

30 
40 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Waren für den Transport oder die Verpackung von Erzpug
nissen, aus Kunststoffen; 'Stöpsel, Deckel, Kappen und 
andere Verschlüsse, aus Kunststoffen: 
- Dosen, Kisten, Verschläge und ähnliche Waren ••••••••• 
- Säcke, Beutel und Taschen (einschlieBlich Tüten): 
- - aus' Polymer.en von Ethylen ........................ .. 
- - aus sonstigen Kunststoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Flaschen, Korbflaschen, Flakons und ähnliche Waren ••• 
- Spulen, Hülsen und ähnliche ~ateri~lträger ••••••••••• 
- Stöpsel, Deckel, Kappen und andere Verschlüsse •.••••• 
- andere ......................................................... . 

Tisch-, Küchen- und andere Haushaltswaren sowie 
Toiletteartikel, aus Kunststoffen: 
- Ti sch- und Küchenwaren •••••••••••••.••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.••• ~ •••• 

Baubedarf aus Kunststoffen, anderweitig weder genaQnt 
noch inbegriffen: 
- Sammelbehälter, Tanks, Bottiche und ähnliche Behäl

ter, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 
L; te r ................................................. . 
Tü~en, Fenster und deren Rahmen sowie Türschwellen ••• 

- Fensterläden, ROlläden, Jalousien und ähnliche Waren 
\sowie Teile davon .•..•.....••••.•.••••••.....•...•.•. 

- andere ..................................... ,. ••••••••••• 

Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen 
Stoffen der NUl11l1ern 3901 bis 3914: 
- BGro- oder Schulartikel •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Bekleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich 

Handschuhe) ••.••••••••••••••••••••••.••••.••.••••.••• 
- Beschläge für Möbel, Karosserien oder ähnliche Waren 
- Statuetten und andere Ziergegenstände ••••••• ~ •••••••• 
- andere ••.••••••••••••••••••• J •••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 % 

27 % 
27 'I{, 

28 'l\ 

28 % 
28 % 
7.8 'I{, 

28 'I{, 

28 'I{, 

Z8 'I{, 

28 % 

28 'I{, 

28 'I{, 

28 'I{, 

28 'I{, 

28 'I{, 

28 'I{, 
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8 der Beilagen 213 

Kapitel 40 

Kautschuk und Waren daraus 

~.nmerkungen 

1 - Als Kautschuk gelten in allen Abschnitten des Tarifs, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, folgende·Waren, auch weich oder hart vulkanisiert: Naturkautschuk, Balata, 
Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche natürliche Kautschukarten, synthetischer 
Kautschuk, Faktis (öl kautschuk) und deren Regenerate. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Waren des Abschnittes XI (Spinnstoffe und Wareh daraus); 
b - Schuhe und Teile davon (Kap. 64); 
c - Kopfbedeckungen (einschließlich Badehauben) und Teile davon (Kap. 65); 
d Hartkautschukteile für Maschinen, mechanische und elektrische Apparate sowie 

alle Waren aus Hartkautschuk für elektrotechnische Zwecke (Abschn. XVI); 
e - Waren des Kapitels 90, 92, 94 oder 96; 
f - Waren des Kapitels 95 (mit Ausnahme von Sporthandschuhen und Waren der Nrn. 

4011 bi s 4013). 
3 - Als Rohformen der Nummern 4001 bis 4003 und 4005 gelten nur: 

a - Flüssigkeiten und Pasten (einschließlich Latex, auch vorvulkanisiert, sowie 
andere Dispersionen und Lösungen); 

b - B15cke mit unregelmäßiger Form, Krümel, Ballen, Pulver, Granalien, Klumpen und 
ähnliche lose Formen. 

4 - Als synthetischer Kautschuk gelten in der Anmerkung 1 zu diesem Kapitel und in der 
Nummer 4002: 
a - ungesättigte synthetische Stoffe, die nach der Vulkanisation mit Schwefel nicht 

mehr in einen thermoplastischen Zustand zurückgeführt werden können und bei 
ei ner Temperatur zwi sehen 18°C und 29 °C ei ne Dehnung bi s zum Dreifachen ihrer 
ursprünglichen Länge aushalten ohne zu reißen und die sich weiters nach einer 
Dehnung auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Länge innerhalb von fünf Minuten 
mindestens auf das Eineinhalbfache ihrer ursprünglichen Länge zusammenziehen. 
Für die Durchführung dieser Prüfung ist der Zusatz für die Vernetzung notwendi
ger Stoffe, wie Vulkanisationsaktivatoren oder -beschleuniger zulässig; ebenso 
können in der Anmerkung 5 b 2 und 5 b 3 angeführte Stoffe enthalten sein. 
Andere Stoffe, die für die Vernetzung nicht erforderlich sind, wie Streckungs
mittel, Weichmacher oder Füllstoffe, sind jedoch nicht zulässig; 

b - Thioplaste (TM); 
c - Naturkautschuk, durch Pfropfung oder Mischen mit Kunststoffen modifiziert, 

depolymerisierter Naturkautschuk sowie Mischungen von ungesättigten synthe
tischen Stoffen mit gesättigten synthetischen Hochpolymeren, sofern alle diese 
Erzeugnisse den vorstehend unter 4 a genannten Erfordernissen bezüglich Vul
kanisation, Dehnung und Rückgang der Dehnung entsprechen. 

5 - a - ~,usgenommen von den Nummern 4001 und 4002' si nd Kautschuk oder. Kautschukmi schun
gen, denen, vor oder nach der Koagulation zugesetzt wurden: 
1 - Vulkanisationsmittel, Beschleuniger, Verzögerer und Aktivatoren (ausgenom

men solche, die zum Zubereiten yon·vorvulkanisiertem Latex zugesetzt wur
den); 

2 - Pigmente oder andere Färbemittel , ausgenommen solche, . die nur zur Kenn
zeichnung zugesetzt wurden; 

3 - Wei chmacher oder Streckungsmi ttel (ausgenomme,n I~i nera15l e bei öl gestrecktem 
Kautschuk), aktive oder inerte Füllstoffe, Verstärkungsrnittel, organische 
Lösungsmittel oder andere Stoffe, ausgenommen solche ,di e nach 'Anmerkung 5 
b zulässig sind; 
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214 8 der Beilagen 

b - die Anwesenheit der nachstehenden Substanzen in Kautschuk oder Kautschukmi
schungen ändert nichts an der Einreihung in die entsprechende Nummer 4001 oder 
4002, vorausgesetzt, daß ein derartiger Kautschuk oder eine derartige Kaut
schukmischung den wesentlichen Charakter als Rohmaterial beibehält: 
1 - Emulgatoren oder Antihaftmittel; 
2 - geringe Mengen an Zersetzungsprodukten von Emulgatoren; 
3 - sehr geringe Mengen an: 

wärmeempfindlichen Stoffen (üblicherweise zur Herstellung von "wärmeempfind
lichem Latex), kationischen grenzflächenaktiven Stoffen (üblicherweise zur 
Herstellung von elektropositivem Latex), Antioxidiermittel, Koagulations
mittel,Mittel für die Krümelbildung, Mittel zur Kältebeständigkeit, Pep
tisiermittel (Mastiziermittel), Konservierungsmittel , Stabil isatoren, Mi t
tel zur Viskositätskontrolle und ähnlichen Zusätzen für spezielle Zwecke. 

6 - Al s Abfäll e, Abschn i tze 1 und Bruch der Nurrmer 4004 gelten Kautschukabfa 11, -ab
schnitzel und -bruch von der Erzeugung oder Bearbeitung von Kautschuk und Kaut
schukwaren" die wegen Zerschneidens, Abnutzung oder aus anderen Gründen endgültig 
nicht mehr als. solche verwendet werden können. 

7 - Nichtumsponnene . (nackte) Fäden aus vul~anisiertem Kautschuk,deren größter Durch
messer mehr als 5 mm beträgt, sind als Streifen, Stäbe oder Profile in die Nummer 
4008 einzureihen. 

B - Förderbänder und Treibriemen aus textilen Flächenerzeugnissen, mit Kautschuk im
prägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet, sowie mit Kautschuk impreg
nierte, bestrichene, überzogene oder in Kautschuk getauchte C~rneund Bindfäden 
sind in die Nummer 4010 einzureihen. 

9 - Bei den Nurrmern 4001, 4002,4003,4005 und 4008 gelten als "Platten, Blätter und 
Streifen" nur Platten, Blätter und Streifen sowie Blöcke in regelmäßiger Form, die 
nicht zugeschnitten sind oder die durch bloßes Zuschneiden eine quadratische oder 
rechteckige Form erhalten haben", auch wenn. sie dadurch den Charakter von Fertig
waren erhalten haben. Sie dürfen jedoch nicht sonst weiter bearbeitet sein; eine 
Oberflächenbearbeitung (z. B. durch Bedrucken) bleibt hiebei außer Betracht. Stäbe 
und Prof il e der Nummer 4008 können auch auf besti mmte Lä ngen zugeschni tten sei n, 
dürfen jedoch - abgesehen von einer Oberflächenbearbeitung - nicht weiter bearbei
tet sein. 

\ TARIF 
Nr.lUNr. 

4001 --

10 
(20) 

21 
22 
29 

Warenbezeichnung 

Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Gua~ule, Chicle 
und ähnliche natDrlicheKautschukarten in Rohformen 
oder in Platten, Blättern oder Streifen: 
- Latex von Naturkautschuk, auch vorvulkanisiert ••••••• 
- Naturkautschuk 1n anderen Formen: 

geräucherte Blätter (smoked sheets) •••••••••••••••• 
- - technisch spezifizierter Naturkautschuk (TSNR) ••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

30 - Balata, Guttapercha, Cuayule, Chicle und ähnliche 

4002 --

natGrliche Kautschukarten •••••••••••• ~ •••••••.••••••• 

Synthetischer Kautschuk und Faktis (Ölkautschuk), in 
Rohformen oder in Platten, Blättern oder Str~ifen; 
Mischungen von Waren dieser Nummer mit Waren der Num
mer 4001, in Rohformen oder in Platten, Blättern oder 
Streifen: 

(10) - Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); carboxylierter 
Styrol-Butadien-Kautschuk (XSBR): 

11 Latex ............................................................................ ,. ... 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 
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TARIF 
Nr.fUHr. 

19 

20 
(30) 

31 

39 

(40) 
41 

49 
(50) 
51 

59 
60 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - sonstige •••.•••••• ~ .••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
- Butadien-Kautschuk (BR) •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Isobuten-lsopren-(Buty1-)Kautschuk (IIR); 

Halogen-Isobuten-Isopren-Kautschuk (CI IR odej BI IR): 
- - rsobuten-Isopren-(B~tyl-)Kautschuk (IIR) ••••••••••. 
- - sonstige ••••••••••••• ~ •••••••• i ••••••••••• ~ •••••••• 
- Chloropren-(Chlorbutadien-)Kautschuk (CR): 
- - Latex •.•..•••••..•••••••••••••..••.•.•••••••••.•••• 
- - sonstige •••• ·~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR): 
- - Latex ••••••••••••••••• " •••.•••••••••••• 111" '11' 111 ••• ,11 ••• 

- - sonstige •••••••••••• ~ •••••• ~ •• ' ••••••• ~ ••••••••••••• 
- Isopren-Kautschuk (IR) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

70 - Ethylen~Propy1en-Dien-Kautschuk, nicht konjugiert 
(EPDM) ••••• ,II ................ ,11.,11 •.•• '11" 111 111 111 ,11.,11. ,11 ••••••••• 

80 - Mischungen von Waren dieser Nummer mit Waren der 
Nummer 4001 •• ,11 ,.;.,11 •••• 111 ................................ . 

(90) \. andere: 
91 

99 

4003 00 

4004 00 

- - Latex •••••..•••••.•••.••••••.•••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Regenerierter Kautschuk in Rohformen oder in Platten, 
Blättern oder Streifen •••••••••••• · •••••••••.••••••••••• 

Abfälle, Abschnitzel und Bruch, von Weichkautschuk, so
wie Pulver und Grana1ien daraus •••••••••••••••••••••••• 

4005 Kautschukmischungen,nicht· vulkanisiert, in Rohformen 
oder in Platten, Blättern oder Streifen: 

10 - mit Zusatz von Ruß oder Sil iciumdioxid ••••••••••••••• 
20 - Lö~ungen; Dispersionen, ausgenommen solche der Unter-

nurmner 4005 10 ••.••..•••.•••••.•....••. . ' •..•....•..•• 
(90) - andere: 
91 

99 

4006 --

Platten, Blätter und Streifen •••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••• · •••• · •••••.•••••••••••••••••• 

Andere Formen (z. B. Stäbe, Rohre und Profile) und Waren 
(z. B. Scheiben und Ringe), aus nichtvulkanisiertem 
Kautschuk: 

10 - "Came1 back" (Rohlaufprofile zur Runderneuerung von 
Kautschukreifen) ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 

90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 

4007 00 Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem Kautschuk: 
A '- mit einem Durchmesser von 2mm oder mehr •.•••••••••• 
B - andere •••• ~ •••••••••••••• ·•· ••••••••••••••••••••••••• 

215 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 tg 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

15 % 

frei 

20 % 

26 % 

23 % 
20 % 

26 % 
26 % 

11 % 
11 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

4008 -- Platten, Blätter, Streifen, Stangen ~nd Profile, aus 
vulkanisiertem Weichkautschuk: 

.(10) - aus Zellkautschuk: 
1 1 

19 
(20) 

21 
29 

4009 --

10 

20 

30 

40 

50 

4010 

10 
(90) 
91 
99 

4011 
10 

20 

30 
40 
50 

(90) 
91 

99 

4012 --

10 
20 
90 

- - Platten, Blätter und Streifen •••••••••••••••••••••• 
- - ~onstfge ••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••.•••••• 
- nicht aus Zell kautschuk: 
- - Platten, Blätter und Streifen •••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .................................. · .....•... 

Rohre und Schlä~che, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, 
auch mit Fittings (z. B, Verbindungsstücke, Kniestücke 
und Flanschen): 
- nicht mit anderen Stoffen verstärkt oder verbunden, , 

ohne Fitting~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- nur mit Metall verstärkt oder verbunde.n, ohne 

Fittings •••••.••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- nur mit textilen Spinnstoffe~ verstärkt oder ver-

bunden, oh~e Fittings .••••••••••••••••••••••••••••••• 
- mit anderen Stoffen verstärkt oder verbunden, ohne 

Fittings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- mit ~ittings ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

F0rderbänder und Treibriemen, aus vulkanisiertem 
Kautschuk: 
- Kei 1 ri emen •••••••••••••••• •.••••••••••••• , ••••••••••••• 

- andere: 
- - mit einer Breite von mehr als 20 cm ••••••••••••••• 
- - son's ti ge ........................ ' .................... . 

Luftreifen aus Kautschuk, neu: 
- wie sie für Personenkraftwagen (einschliestich Kombi

nationskraftwagen und Rennautos) verwendet werden •••• 
- wie sie für Autobusse und Lastkraftwagen verwendet 

-
-
-
-

werden •••••••••••••••••••••••••.• ••••••• " ••••••••••••• 

wie sie 
wie sie 
wie sie 
andere: 

für 
für 
für 

Luftfahrzeuge verwendet werden ••••••••••• 
Motorräder verwendet werden •••••••••••••• 
Fahrräder verwendet werden ••••••••••••••• 

- - mit stollenförmigem, winkelförmigem, V-förmigem 
oder ähnl i chem Profil •••••••••••••••••••••••.•••••• 
sonstige •••••••••••••••• ~ •• ~.~ •••••••••••••••••••• ·• 

Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht; 
Vollgummi- oder Hohlkammerreifen, auswechselbare 
Reifenprofile und Felgenbänder. aus Kautschuk: 
~ runderneuerte Reifen •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 

'- ~ebrauchte Luftreifen •••••.••••••••.•••••••••• ~ •••••••• 
- andere: 

A - auswechselbar·e Reifenprofi le und Felgenbänder •••• 
. , 

B - andere ••••••••••••••••• " ........................ • ........ .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

7.5 11(, 

25 % ' 

25 11(, 

25 \ 

28 % 

28 \ 

28 % 

28 "6 
28 "6 

25 \ 

30 11(, 

30 \ 

35 % 

35 11(, 

35 11(, 

35 11(, 

35 11(, 

35 % 
35 9(, 

-35 9(, 

35 11(, 

35 \ 
35 9(, 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

4013 
10 

20 

90 

4014 --

10 
90 

-----------

8 der Beilageri 

Warenbezeichnung 

Luftschläuche aus Kautschuk: 
- wie sie für Personenkraftwagen (einschließlich Kombi

nationskraftwagen und Rennautos), Autobusse oder 
Lastkraftwagen verwendet werden •••••••••••••••••••••• 

- wie sie für Fahrräder verwendet werden .............. . 
- ander~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

Hygienische oder pharmazeutische Waren (einschliel\1ich 
Sauger), aus vulkanisiertem Weichkautschuk, auch in 
Verbindung mit Hartkautschukteilen: 
- Präservative ••••••••••••••••••• ~ •••••••••• : •••••••.••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

4015 --Bekleidung und Bekleidungszubehör (ei !'Ischli eßl ich Hand
schuhe), für alle ZweCke, aus vulkanisiertem Weich
kautschuk: 

(10) - Handschuhe: 
11 

19 

90 

4016 --
10 

(90) 
91 

92 

93 
94 
9S 

99 

4017 00 

- - für ch;rurg;sche Zwecke ................ ' •.••••••...••• 
- - sonstige •••••••••••••• ~ ••••••••••• · ••••••••••••••••• 
- ander~ •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 

Andere Waren aus vulkanisiertem Weichkautschuk: 
- aus Zel1kautschuk •••••••••••••• · ••••••••••••• ~ ••••••• ·• 
- andere: 
- - Bodenbeläge und FuBmatten •••••••••••••••••••••••••• 

Rad i ergunl11; .......................................... . 
- - Dichtungen ........................................... . 

Boots- oder Dockfender,.auch aufblasbar •••••••••••• 
- _. sonstige aufblasbare Waren •• ~ •••••••••••••••••••••• 
- - sonstfge ••••• ~ •••••••••••• ~ •••.•••••••••• ~ •••••••••• 

Hartkautschuk (z. B. Ebonit) in allen Formen, ein
schließlich Abfälle und Bruch; Waren aus Hartkautschuk 

217 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

3S \ 

35 96 
35 \ 

28 \ 
28 \ 

28 \ 
28 \ 
28 \ 

28\ 

28 \ 
28 \ 
28 \ 
28 \ 
28 \ 
28 \ 

28 \ 
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218 8 der Beilagen 

Abschni tt V I I I 

Rohe Häute und Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus; 
Sattler- und Riemerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und 

ähnliche Behältnisse; Waren aus ti'erischen Därmen 

Kapitel 41 

Rohe Häute und Felle (andere als Pelzfelle) sowie Leder 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Abschnitzel und ähnliche Abfälle von rohen Häuten oder Fellen (Nr~ 0511); 
b - Vogelbälge und Teile davon, mit ihren Federn oder Daunen (Nr. 0505 oder 6701); 
c - nicht enthaarte Häute oder Felle, roh, gegerbt oder zugerichtet (Kap. 43); im 

Kapitel 41 bleiben jedoch rohe, nicht ent~aarte Häute und Felle von Rindern 
(einschließlich von Kälbern und Büffeln), Pferden oder anderen Einhufern, von 

'Schafen oder Lämmern (ausgenommen von Astrachan-, Breitschwanz-, Karakul-, 
Persianer- und ähnlichen Lämmern sowie von indischen, chinesischen, mongo
lischen und tibetanischen Lämmern), von Ziegen oder Zickeln (ausgenommen von 
jemenitischen, mongolischen und tibetanischen Ziegen oder Zickeln), von 
Schweinen (einschließlich Pekaris), von Cemsen, Gazellen, Rentieren, Elchen, 
Rotwi 1 d, Rehböcken .oder Hunden. 

2 - Als Kunstleder (rekonstituiertes Leder) gelten in allen Abschnitten ~es Tarifs nur 
Stoffeöer in der Nummer 4111 erfaßten Art. 

TARIF 
Nr./UNr. 

4101 --

Warenbezeichnung 

Häute und Felle, roh, von Rindern (einschließlich 
Kälbern), Pferden oder anderen Einhufern'(frisch, ge
salzen, g~trocknet, geäschert, gepickelt oder anders 
haltbar gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder 
zugerichtet, noch sonst bearbeitet), auch enthaart oder 
gespalten: 

10 - ganze Häute und Felle von Rindern (einschließlich 
Kälbern), mit einem Stückgewicht von 8 kg oder 
weniger für nur getrocknete, von 10 kg oder weniger 
für trocken gesalzene oder von 14 kg oder weniger für 
frische, naßgesalzene oder anders haltbar gemachte 
Häute oder Felle: 
A - frisch, gesalzen oder getrocknet ••••••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - andere Häute und Felle von Rindern (einschließlich 
Kälbern), frisch oder naßgesalzen: 

21 
22 
29 

ganze ••••••••••••••••••••• 1.1 •••••••••••••••••••••• 

Kernstücke (Croupons) und halbe Kernstücke ••••••••• 
\ 

sonstige •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
.Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 

30 - andere Häute und Felle von Rindern (einschließlich 
Kälbern), anders haltbar gemacht: 
A - ganze Häute und Fell e, anders al snaßgesa 1 zen oder 

getrocknet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
B - andere •••• 0 •••••••••••••• 111 ••••••••••••••••••••••• 

40 - Häute und Felle von Pferden. oder anderen Einhufern: 

4102 --

A - ganze Häute und Felle, frisch, gesalzen 
oder getrocknet •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 - andere ••••••••••••••••••••••••.••••• ~ ••••••••••••• 

Felle von Schafen und Lämmern, roh (frisch, gesalzen, 
getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders haltbar 
gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder zu
gerichtet, noch sonst bearbeitet), auch enthaart oder 
gespalten, ausgenommen die in der Anmerkung 1 c zu 
diesem Kapitel genannten Waren: 

10 - nicht enthaart: 
A - ganze Felle, frisch, gesalzen oder getrocknet •••• 
B - andere •.••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

(20) - enthaart: 
21 
29 

4103 --

- - gepickelt .......................................... . 
sonstige: 
A - ganz~ Felle, frisch, gesalzen oder getrocknet •• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Andere Häute und Felle, roh (frisch, gesalzen, ge
trocknet, geäschert, gepickelt oder anders haltbar 
gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder zuge
ric~tet, noch sonst bearbeitet), auch enthaart oder 
gespalten, ausgenommen die in der Anmerkung 1 b oder 
1 c zu diesem Kapitel genannten Waren: 

10 - von Ziegen oder Zickeln: 
A - ganze Häute und Felle, frisch, gesalzen oder 

getrocknet ....................... i ••••••••••••••• 
B - and~re ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

20 - von Kriechtieren: 
A - ganze Häute, frisch, gesalzen oder getrocknet •••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • " ••••••• 

90 andere: 

4104 --

A - ganze Häute und Felle, frisch, -gesalzen oder 
getrocknet •••••••••••••••••••••••••.••• ~ ••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• · ••••••••••• 

Leder von Rindern (einschließlich Kälbern), Pferden 
oder anderen Einhufern, enthaart, ausgenommen Leder 
der Nummer 4108 oder 4109: 

10 - Leder in ganzen Häuten von Rindern (einschließlich 
Kälbern), mit einer Fläche von 28 Quadratfuß (2,' m2

) 

oder weniger pro StUck •••• ·.; •••••••••••••••• ~ •••• ~ ••• 

219 

lo11satz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 ing für 100. kg 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
. . frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

12 9(, 
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220 

TARIF 
Nr-./lIIr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(20) - anderes Leder von Rindern (einschlieSlich Kälbern), 
Pferden oder anderen Einhufern, gegerbt oder nach
gegerbt, nicht weiter zugerichtet, auch gespalten: 

21 Leder von Rindern (einschließlich Kälbern), pflanz-
lich vorgegerbt ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

22 Leder von Rindern (einschließlich Kälbern). anders 

29 
(30) 

31 
39 

4105 --

( 10) 

11 

12 

19 

vorgegerbt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstiges ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- anderes Leder von Rindern (einschließlich Kälbern). 
Pferden oder anderen Einhufern. als Pergamentleder 
zugerichtet oder sonst nach dem Gerben weiter bear
beitet: 

Volleder und Narbenspaltleder •••••••••••••••••••••• 
sonst; ges ••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••• 

Schafleder oder Lammleder, enthaart, ausgenommen 
Leder der Nummer 4108 oder 4109: 
- gegerbt oder nachgegerbt. aber nicht weiter zuge

richtet, auch gespalten: 
pflanzlich vorgegerbt •••••••••••••••.••••••••••••••• 

- - anders vorgegerbt· ••••••••••••••••••••••••••••• · ••••• 
- - sonstiges •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - als Pergamentleder zugerichtet oder sonst nach dem 

4106 --

(10) 

11 

12 
19 
20 

4107 --

10 
(20) 

21 

29 

90 

4108 00 

4109 00 

Cer ben weiter bearbeitet ••••••••••••••••••••••••••••• 

Ziegenleder oder Zickel leder, enthaart. ausgenommen 
Leder der Nummer 4108 oder 4109: 
- gegerbt oder nachgegerbt, aber nicht weiter zu

gerichtet, auch gespalten: 
- - pflanzlich vorgegerbt •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - anders vorgegerbt •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - anderes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
- als Pergamentleder zugerichtet oder sonst nach dem 

Cer ben weiter bearbeitet ••••••••••••••••••••••••••••• 

Leder von' anderen Tieren, ohne Haare, ausgenommen Leder 
der Nummer 4108 oder 4109: 
- von Schwei nen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- von Kriechtieren: 
- - pflanzlich vorgegerbt •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstiges •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- von anderen Tieren ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ! 

Sämi sch 1 eder (Chamoi s,leder), ei nsch li eßl i ch Neu-
sämi sch 1 eder ........................................................................ , 

Lackleder (Patentleder) und Patentlederimitationj 
metallisiertes Leder ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

6 \ 

6 \ 
12 \ 

12 \ 

12 '6 

frei 
frei 
frei 

9 \ 

frei 
frei 
frei 

10 \ 

11 \ 

frei 
frei 

5 \ 

11 \ 

5 \ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)220 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr./UHr. 

4110 00 

4111 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Abschnitzel und andere Abfälle von Leder oder Kunst
leder (rekonstituiertes Leder), nicht zur Herstellung 
von Lederwaren geeignet; Ledersp~ne, Lederpulver und 
Led ermeh 1 ••••••••••••• .••••••••••••••••• ' .••••••••••••••• 

Kunstleder (rekonstituiertes Leder). auf der Crund
lage von nicht zerfasertem oder zerfasertem Leder 
hergestellt. in Platten. Blättern oder Streifen, auch 
in Rollen •••••••••••••••••••••••••••• : •••••.•..•••••••• 

221 

Zollsatz in , des 
Wertes oder f n 

Schilling für l00kg 

frei 

20 " 

\ 
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222 8 der Beilagen 

Kapitel 42 

Lederwaren; Sattler- und Riemerwaren; Reiseartikel, 
Handtaschen und ähnliche Behältnisse; W.aren 

aus tierischen Därmen 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - steriles Catgut und ähnliches steriles Nahtmaterial (Nr. 3006); 
b - Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder (mit Ausnahme von Handschuhen), 

mit Futter aus Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk oder mit äußeren Teilen aus 
Pelzfellen oder künstlichem Pelzwerk, wenn diese äußeren Teile über den Umfang 
eines einfachen Besatzes hinausgehen (Nr. 4303 oder 4304); 

c - konfektionierte Waren aus Netzen (Nr. 5608); 
d - Waren des Kapitels 64; 
e - Kopfbedeckungen und Teile davon (Kap. 65); 
f - Peitschen, Reitgerten und andere Waren der Nummer 6602; 
g - Manschettenknöpfe, Armbänder und anderer Phantasieschmuck (Nr. 7117); 
h - Zubehör und Besatzstücke für Sattler- und Riemerwaren (z. B. Steigbügel, Gebiß

stangen, Schnallen), gesondert zur Abfertigung gestellt (im allgemeinen Ab
schn. XV); 

i-Saiten für Musikinstrumente, Felle für Trommeln und ähnliche Musikinstrumente 
sowie andere Teile von Musikinstrumenten (Nr. 9209); 

k - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Beleuchtungskörper); 
- Waren des Kapitels 9S (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte);. 

m - Knöpfe, Druckknöpfe, Knopfformen. und deren Teile, Knopfrohlinge, der Nummer 
9606. 

2 - Ergänzend zu den Bestimmungen der Anmerkung 1 sind von der Nummer 4202 ausgenommen: 
a - Taschen aus Kunststoffolien, auch bedruckt, mit Griffen, nicht für längeren 

Gebrauch geeignet (Nr. 3923); 
b - Waren aus Flechtstoffen (Nr. 4602); 
c - Waren aus Edelmetallen, Edelmetallplattierungen, echten Perlen oder Zucht

perlen, sowie aus Edelsteinen oder natürlichen, synthetischen oder rekonsti
tuierten Schmucksteinen (Kap. 71). 

3 - Als Bekleidung und Bekleidungszubehör der Nummer 4203 gelten u. a. Handschuhe (ein
schließlich Sport- und SChutzhandschuhe), Schürzen und andere Schutzbekleidung, 
Hosenträger, Gürtel aller Art, Schulterriemen und Handgelenkbänder, ausgenommen 
Uhrarmbänder (Nr. 9113). 

TARIF 
Nr./UNr. 

4201 00 

Warenbezeichnung 

Sattler- und Riemerwaren für Tiere (einschließlich 
Zügel, Zaumzeug, Kniekappen, Maulkörbe, ·Satteldecken, 
Satteltaschen, Hundedecken und dergleichen), aus 
Stoffen aller .Art •••••••••••••••••••• ; .••••••••••.••.•• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

4202 --

(10) 

11 

12 

19 
(20) 

21 

22 

29 
(30) 

31 

32 

39 
(90) 
91 

92 

99 

4203 

10 
(20) 

21 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschließlich 
Kosmetikkoffer, Aktenkoffer, Aktentaschen, Schul
taschen, Etuis für Br.illen,Ferngläser, 
Photoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder 
Waffen, Pistolenhalfter, ähnliche Behältnissef 
Reisetaschen, TOilettetaschen, Rucksäcke, Hand
taschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, 
K~rtentaschen, Zigarettenetuis, Tabaksbeutel, Werk
zeugtaschen, Taschen für Sportartikel, Schatulleri 
für Fläschchen oder Schmuck, Puderdosen, Etuis für 
Messerschmiedwaren, ähnliche Behältnisse, aus 
Leder, Kunstleder (rekonstituiertes Leder), Kunst
stoffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, 
oder ganz oder überwiegend mit diesen Stoffen 
überzogen: 
- Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschließlich 

Kosmetikkoffer, Aktenkoffer, Aktentaschen, Schul
taschen und ähnliche Behältnisse: 

- - mit einer AuSenseite aus Leder, Kunstleder -
(rekonstituiertes Leder) oder Lackleder (Patent-
leder) .•..•.....•.••. ,.. •.••.••.•.•.••..•..••••.•••.. 
mit einer Außenseite aus Kunststoffen oder Spinn-
stoffen ...............................•......•..... 
sonst; ge ........................................... . 

- Handtaschen, auch mit Schulterriemen, einschließlich 
solcher ohne Handgriff: 

- - mit einer AuBenseite aus Leder, Kunstleder 
(rekonstituiertes Leder) oder Lackleder 
(Patentleder) •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einer AuBenseite aus Kunststoffolien oder 
Spinnstoffen .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••• · •••••• ~ ••••••••• ~ •••••••••••••••• 

.,. Waren, wie sie üblicherweise in der Tasche oder in 
der Handtasche getragen werden: 

- - mit einer AuBenseite aus Leder, Kunstleder 
(rekonstituiertes Leder) oder Lackleder 
(Patentleder) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einer AuSenseite aus Kunststoffolien oder 
Spinnstoffen •••••.••••••••.••••••••••••.••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - mit einer AuBenseite aus Leder, Kunstleder 

(rekonstituiertes Leder) oder Lackleder 
(Patentleder) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einer AuBenseite aus Kunststoffolien oder 
Spinnstoffen •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~ ••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••.•••••••• 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder 
Kunstleder (~ekonstituiertes Leder): 
- Bekle;dung •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
- Handschuhe aller Art (einschließlich Fäustlinge): 

Spezial handschuhe zur Ausübung bestimmter Sport-
arten •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• • 

223 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in , 

Schilling für 100 kg 

22 'I(, 

22 'I(, 

22 % 

22 % 

22 'I(, 

22 'I(, 

22 % 

22 'Ir. 

22 % 

22 " 

22 'I(, 

22 " 

18 11(, 

18 90 
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TARIF 
Nr./UNr. 

29 
30 
40 

4204 00 

4205 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - sonstige ........................................... . 
- Gürtel aller Art und Schulterriemen •••••••••••••••••• 
- anderes Bekleidungszubehör ••••••••••••••••••••••••••• 

Waren aus Leder oder Kunstleder (rekonstituiertes 
Leder), wie sie in Maschinen, mechanischen Apparaten 
oder für andere technische Zwecke verwendet werden •••• ; 

Andere Waren aus Leder oder Kunstleder (rekonstituier-
tes Leder)." ............................................. . 

4206 Waren aus Därmen (ausgenommen I~essinahaar), Gold
schlägerhäutchen, Blasen oder Sehnen: 

10 
90 

- Darmsaiten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 'j, 

Zollsatz in , des 
Wertes. oder in 

Schilling für 100 kg 

18 '1& 

18 '1& 

18 '1& 

17 '1& 

20 .. 

20 '1& 

frei 
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8 der Beilagen 

Kapitel 43 

225 

Pelzfelle und künstliches Pelzwerkj Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - Als Pelzfelle gelten - mit Ausnahme der rohen Pelzfelle 

Abschnitten des Tarifs die mit den Haaren gegerbten oder 
Felle von Tieren aller Art. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

der Nummer 4301 - in all en 
zugerichteten P.äute und 

a - Vogelbälge oder Teile davon, mit ihren Federn oder Daunen (Nr. 0505 oder 6701); 
b - Häute oder Felle, roh, nicht enthaart, die nach der Anmerkung 1 c zum Kapitel 

41 in das Kapitel 41 einzureihen sind; 
c - Handschuhe, die aus Leder und Pe 1 zfe 11 en oder aus Leder und künstlichem Pe) z

werk bestehen (Nr. 4203); 
d - Waren des Kapitels 64; 
e - Kopfbedeckungen und T~ile davon, des Kapitels 65; 
f - Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte). 

3 - Zusammengesetzte Pelzfelle und Teile davon, denen andere Stoffe zugefügt sind, 
sowie Pelzfelle und Teile davon, die zu Kleidungsstücken, Teilen davon oder Be
kleidungszubehör oder zu anderen Waren zusammengenäht sind, gehören in die Nummer 
4303. 

4 - Bekleidung und Bekleidungszubehö~ aller Art (soweit sie nicht dureh die vorstehende 
Anmerkung 2 zum Kap. 43 ausgenommen sind), mit Futter aus Pelzfellen oder künst
li cherr. Pelzwerk oder mit äußeren Teil en aus Pe 1 zfeli en oder künstl i chem Pelzwerk, 
wenn diese äußeren Teile über 'den Umfang eines einfachen Besatzes hinausgehen, 
gehören in die Nummer 4303 Oder 4304. 

5 - Als künstliches Pelzwerk gilt in allen ,A.bschnitten des Tarifs jede N~chahmung von 
Pelzfellen, die durch Aufkleben oder Aufnähen von Schafwolle, anderen Tierhaaren 
oder anderen Fasern auf Leder, Geweben oder anderen Stoffen hergestellt wurde. Dazu 
gehören jedoch nicht Nachahmungen von Pelzfellen, die durch Weben, Wirken oder 
Stricken hergestellt wurden (im allgemeinen Nr. 5801 oder 6001). 

TARIF 
Nr./UNr. 

4301 --

10 

Warenbezeichnung 

Pelzfelle, roh (einschließlich Köpfe, Schwänze, Klauen 
und andere für Kürschnerzwecke geeignete Teile, Ab
fälle oder Oberreste), ausgenommen· Häute und Felle, 
roh, der Nummer 4101, 4102 oder 4103: 
- von Nerzen, ganz., auch ohne Kopf, Schwanz oder 

Klauen •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
20 - von Kaninchen oder Hasen, ganz, auch ohne Kopf, 

Schwanz oder Klauen •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
30 - von Astrachan-j Breitschwanz-, Karakul-, Persianer-

und zhnlichen Lämmern sowie von indischen, chine
sischen, mongolischen oder tibetanischen Lämmern, 
ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder Klauen •••••••••••• 

40 - von Bibern, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder 
Klauen •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 

50 - von Bisamratten, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder 
Klauen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Sch;ll;ng für 100 kg 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

15 
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TARIF 

Nr.lUNr. 

8 der Beila!?en 

Warenbezeichnung 

60 -.yon FUchsen, ganz,auch ohne.Kopf, Schwanz ~der 
Klauen ............................................... : 

70 - von Seehunden, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder 
Kl auen ............................................................................. .. 

80 - cndere Pelzfelle, ganz, auch ohne. Kopf, Schwanz 

90 

4302 --

oder Klauen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
- Köpfe, Schwänze, Klauen und andere für Kürschner

zwecke geeignete Teile, Abfälle oder Oberrest~ ••••• i. 

. Pel zfel 1 e (einsehl ielll ich Köpfe, Schwänze, Kl auen und 
andere Teile, .Abfälle oder Überreste), gegerbt oder 
zugerichtet, aueh zusammengesetzt (ohne Zufügung 
anderer Stoffe), ausgenommen solche der Nummer 4303: 

(10) - Pelzfelle, ganz, auch ohne Kopf, Schwanz oder 

11 
12 
13 

19 

Klauen, nicht zusammengesetzt: 
von Nerzen .•• · ••••• · ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

- - von Kaninchen oder. Hasen •••••••••••• , •••••••••••••• 
von Astrachan-, Breitschwanz-, Karakul-, Persianer
und ähnlichen Lämmern sowie yon indischen, chine
sischen, mongolischen oder tibetanischen Lämmern ••• 

... - sonstige ................................................................................ .. 
20 - Köpfe, Schwänze, Klauen und andere Teile, Abfälle 

30 

4303 --

10 
90 

430400 

oder Oberreste, nicht zusammengesetzt •••••••••••••••• 
- Pelzfelle, ganz, sowie Teile, Abfälle oder Cberreste, 

alle diese zusammengesetzt ••••••••••••••••••••••••••• 

Bekleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren, aus 
Pelzfellen: 
- Eekleidung und Bekleidungszubehör •••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Künstliches Pelzwerk und Waren daraus: 
A. - unverarbeitet •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
8 - verarbeitet •••.••••••••••••.••••••••.••••.••••..••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

frei 

. frei 

10 'I(, 

10 % 

10 'I(, 

10 'I(, 

10 'I(, 

17 'Ir, 

30 'I(, 

30 'I(, 

10 'I(, 

30 'I(, 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Abs~hnitt IX 

Holz und Waren aus Holt; Holzkohle; Kork und Waren aus Kork; 
Erzeugnisse aus Stroh, Esparto oder anderen Flechtstoffen; 

Korbwaren und Flechtwaren 

Kapitel 44 

Holz und Waren aus Holz; Holzkohle 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

227 

a - Holz in Form von Abschnitzeln oder Spänen, zerstoBen, grob oder fein gemahlen, 
wie sie hauptsächlich zur Herstellung von Parfümeriewaren, für medizinische 
Zwecke oder für Insekticide, Fungicide oder ähnliche Waren verwendet werden 
(Nr.1211); 

b - Bambus und andere Flechtstoffe der Nummer 1401; 
c - Holz in Form von Abschnitzeln oder Spänen, grob oder fein gemahlen, wie sie 

hauptsächlich zum Färben oder Gerben verwendet werden (Nr. 1404); 
d - Aktivkoble (Nr. 3802); 
e - Waren der Nummer 4202; 
f - Waren des Kapitels 46; 
g - Schuhe und Teile davon des Kapit~ls 64; 
h - Waren des Kapitels 66 (z. B. Regenschirme, Spazierstöcke oder Teile davon); 

- Waren der Nummer 6808; 
k - Phantasieschmuck der Nummer 7117; 

- Waren der Abschnitte XVI und XVII (z. B. Maschinenteile, Gehäuse, Abdeckungen
oder Schränke für Maschinen und Apparate, sowie Wagnerarbeiten); 

rn-Waren des Abschnittes XVIII (z. B. Gehäuse für Uhren, Musikinstrumente oder 
Teil e davon); 

n 
0 

p 
q 

- Teile von Feuerwaffen (Nr. 9305) ; 
- Waren des Kapitels 94 ( z; B. Möbel, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude); 
- Waren des Kapi te 1 s 95 (z. B. Spi~lzeug, Spiele, Sportgeräte); 
- Waren des Kapitels 96 (z. B. Tabakspfeifen und Teile davon, Knöpfe, B1 ei-stifte) 

mi t Ausnahme von Fassungen, Sti elen und Griffen, aus Holz, für Waren der Nummer 
9603; 

r - Waren des Kapitels 97 (z~ B. Kunstgegenstände). 
2 - Als verdichtetes Holz gilt ih diesem Kapitel Holz, das chemisch oder physikalisch 

behandelt wurde (beispielsweise eine Behandlung, die bei einem aus mehreren mit
einander verbundenen Schichten bestehenden Holz weitergeht, als für deren Zusammen
halt erforderlich ist), wodurch dessen Dichte oder Härte und dessen mechanische 
Widerstandsfähigkeit gegen chemische oder elektrische Einwirkungen-erhöht wurde. 

3 - Die in den Nummern 4414 bis 4421 angeführten Waren gehörenaucr dann in diese Num
mern, wenn sie aus Spanplatten oder ähnlichen Platten, Faserplatten, Schichtholz 
oder verdichtetem Holz hergestellt sind. 

4 - Waren der Nummern 4410 bis 4412 können die in der Nummer 4409 vorgesehenen Bearbei
tungen aufwei sen, sowi e gebogen, gewe 11 t, du rch locht, anders.a 1s quadrati sch oder 
rechteckig zugeschnitten oder geformt oder in anderer Weise bearbeitet sein, soweit 
sie durch diese Bearbeitung nichi zu Waren geworden sind, die in anderen Nummern 
erfaBt sind. 
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228 8 der Beilagen 

5 - Werkzeuge mit einer Klinge oder einem arbeitenden Teil aus den in der Anmerkung 1 
zum Kapitel 82 genannten Stoffen sind von einer Einreihung in die Nummer 4417 aus
geschlossen. 

6 - Als Holz gelten, vorbehaltlich der vorstehenden Anmerkungen 1 bund 1 f, auch 
Bambus und andere holzige Stoffe. 

TARIF 
Nr./UNr. 

4401 --

Warenbezeichnung 

Brennholz, in Form von Rundlingen, Scheitern, Prügeln, 
Re;sigbündeln oder in ähnlichen Formen; Holz in 
Abschnitzeln oder Teilchen; Sägespäne und Holzab
fälle, auch zu Pellets, Briketts, Scheitern oder 
ähnlichen Formen agglomeriert: 

10 - Brennholz, in Form von Rundlingen, Scheitern, 
Prügeln, Reisigbündeln oder in ähnlichen Formen •••••• 

(20) - Holz in Abschnitzeln oder Teilchen: 
21 
22 
30 

4402 00 

4403 --

10 

- - von· Nadelbäumen .................................... . 

- - von anderen Bäumen •••.••••••••••••••••••••••••••••• 
- Sägespäne 'und Holzabfälle, auch zu Pellets, 

Briketts, Scheitern oder ähnlichen Formen 
aggl Oftleri ert .......................... '" ••••••••••••••• 

Holzkohle (einschlieBlich Kohle aus Schalen oder 
Nüss'en), auch aggl~eriert •••••.••••••.•..••••.•••••••. 

Rohholz, auch e'ntrindet, entsplintet oder grob zwei
oder vierseitig zugerichtet: 
- mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Schutz

mitteln behandelt: 
A - Leitungsmaste ••••••••.••••••••••••••••••••••.•••• 
B - andere: 

, - von tropischen Bäumen ••••••••••••••••••.••••• 
2 - sonstige •••••..••••....•..•..•.....••..•••..• 

20 - anderes, von Nadelbäumen: 
A - mit einem Durchmesser von 14 cm oder weniger 

.(gemessen ohne Rinde 1 m oberhalb des stärkeren 
Endes) •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

B - anderes: 
1 - von tropischen Nadelbäumen ••••••••••••••••••• 
2 - sO!1stige •.••••••.•••••••••••.•••••..•••.•.•.• 

(30) - anderes, von folgenden tropischen Bäumen: 
31 - - Dark Red Meranti, Light Red Meranti und Mer~nti 

32 
Bakau ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• , ••• 
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow 
Meranti und Alan ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

33 Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, 
Jelutong und Kempas •••••••••••••••••••••••••••••••• 

34 Okoum~, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique" 
Makore und Iroko •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

35 Tiama, Mansonia, 110mba, Dib~tou, Limba und Azob~ •• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 

frei 

25 % 

6 % 

frei 
frei 

7 -, 

frei 
frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
frei 
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TARIF ' 
Nr./UHr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(90) - anderes: 
91 Eichen: 

92 

99 

4404 --

A - von trop;schen Eichen •••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buchen: 
A - Rotbuche mit einem Durchmesser von 14 cm oder 

weniger (gemessen ohne Rinde 1 m oberhalb des 
stärkeren Endes) •••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

B - anderes ..................................................... ! ...................... .. 

sonstige: 
A - von anderen tropischen Laubbäumen ••••••••••••••. 
B - andere .............. · ................................................................ .. 

Reifholz; Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, 
Pflöcke und Stangen, aus Holz, zugespitzt, nicht 
in der Längsrichtung gesägt; Holz, grob zugerichtet, 
weder gedrechselt noch gebogen oder sonst bearbeitet, 
zur Herstellung von Spazierstöcken, Regenschirmen, 
Werkzeuggriffen und dergleichen geeignet; Holzspan, 
Holzstreifen, Holzbänder und dergleichen: 

10 - von Nadelbäumen: 
A - Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, Pflöcke und 

Stangen, aus Holz, zugespitzt, nicht in der 
Längsrichtung gesägt ••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere .................................................................................... .. 

20 - andere: 

4405 00 

A - Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, Pflöcke und 
Stangen, aus Holz, zugesRitzt, nicht in der 
Längsrichtung gesägt ••••• · •••••••••••••••••••••••• 

B - andere ........................................................................ . 

Hol zwoll ej Hol zmehl •••••••••••••••.•••••••.•••••.•••••••• 

4406 Bahnschwellen aus Holz: 
10 
90 

- nicht imprägniert •••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4407 Holz, in der Längsrichtung gesägt oder mit dem 
Profilzerspaner besäumt, gemessert oder geschält, 
auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver

10 

(20) 
21 

leimt, mit einer Stärke von mehr als 6 mrn: 
- von Nadelbäumen: 

A - gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt. 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- von folgenden tropischen Beumen: 
- - Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti 

Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, 
Yellow Meranti, Alan, Keru~ng, Ramin, Kapur, 
Teak, Jongkong~ Merbau, Jelutong und Kempas •••••••• 

229 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für l00kg 

frei 
frei 

7 -, 
frei 

frei 
frei 

frei 
1 \ 

frei 
2 \ 

10 \ 

frei 
6 \ 

17 % 

6 % 

frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 229 von 563

www.parlament.gv.at



230 8 derBeilagen 

TARIF 
Nr./~r. 

Warenbezeichnung 

22 Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, 
Makore, Iroko, Tjama, Mansonia, 110mba, Dibetou, 
Limba und Azobe •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

21 Baboen, Amerikanisches Mahagoni (Swietenia spp.), 
Imbuia und Ba_lsa ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(90) - anderes: 
91 - - von Eichen: 

A - gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver-
leimt •••••••••••••.••••. ' •••••••• _,I ............. . 

B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
92 von Buchen: , 

A - gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver-
1 ei mt ••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••• 

B - anders ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
99 sonstige: 

4408 --

10 

A - gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver-
1 ei mt •••••• . " ••••.••.••••••.••.••••••••••••••••• 

B - anders •••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Furniere, Platten fUr die Herstellung von Sperrholz 
(auch verspleißt) und anderes Holz, in der Längs
richtung gesägt, gemessert oder geschält, auch 
gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt, 
mit ~iner Stärke von 6 mm oder weniger: 
- von Nade 1 bäumen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - von folgenden tropischen Bäumen: 

90 

4409 --

10 

20 

4410 --

10 
90 

Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan. 
Si po, Limba, Okoume, Obeche, Acaj~u d'Afrique, 
Sapelli, Baboen, Amerikanisches Mahagoni (Swietenia 
spp.), Rio-Palisander (Palissandre du Bresil) und 
Rosenholz (Bois de Rose femelle) ••••••••••••••••••••• 

- von anderen Bäumen ••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Holz (einschließlich Riemen und Friese für Parkett
fußböden, nicht zusammengesetzt), auf der ganzen 
Länge einer oder mehrerer Kanten oder Oberflächen 
bearbeitet (gefedert, genutet, gekehlt, gefalzt, 
abgeschrägt, gefräst, profiliert, abgerundet oder 
dergleichen), auch gehobelt, geschliffen oder 
keilverzinkt verleimt: 
- von Nadelbäumen ••••••••••••••••• -••••••••••••••••••••• 
- von anderen Bäumen •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• · 

Spanplatten und ähnliche Platten aus Holz oder anderen 
holzigen Stoffen, auch mit Harzen oder anderen or
ganischen Bindemitteln agglomeriert: 
- aus Holz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 
- aus anderen holzigen Stoffen •••••• · ••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

17 % 
frei 

17 % 
6 % 

17 % 
frei 

14 % 

20 % 
18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

\ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

4411 --

(10) 
11 

19 
(20) 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Faserplatten aus Holz öder anderen holzigen Stoffen, 
auch mit Harzen oder anderen organischen Stoffen 
agglomeriert: 
- Faserplatten mit einer Dichte von mehr als 0,8 g/cm 3 : 

weder mechanisch bearbeitet' noch auf der Ober-
fläche Uberzogen ••••••.••••••••••••••••••••••••.••••• 

- - ·sonstige •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• ·.~ •••••• 
- Faserplatten mit einer Dichte von mehr als 

0,5 g/cm 3 , aber nicht mehr als 0,8 g/cm3 : 

21 - - weder mechanisch bearbeitet noch auf der Ober-

29 
(30) 

31 

39 
(90) 

fläche Uberzogen •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ·• 
sonstige .••..•...••.•••••..•••••••.••••.••••.••••• I' 

- Fa~erplatten mit etner D(chte von mehr als 
0,35 g/cm 3 , aber nicht mehr als 0,5 g/cm3 : 

weder mechanisch bearbeitet noch auf 'der Ober-
fl äche überzogen ••.••••.•••• • '1 ••••••••••••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ..... . 
- andere: 

91 - - weder mechanisch bearbeitet noch auf der Oberfläche 

99 

4412 -
(10) 

11 

überzogen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••• ~ •••• 

Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz: 
- Sperrholz, ausschlieBlich aus Furnieren mit einer 

Stärke von 6 mm oder weniger: 
mit zumindest einer AuBenschichte aus folgenden 
tropischen Hölzern: 
Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, 
Sipo, Limba, Okoume, Obeche, Acajou d'Afrique, 
Sapelli, Baboen, Amerikanisches Mahagoni 
(Swietenia spp.), Rio-Palisander (Palissandre du 
Bresil) und Rosenholz (Bois de Rose femelle) ••••••• 

12 - - andere, mit zumindest einer AuBenschichte, die 

19 
(20) 

21 
29 

(90) 
91 
99 

4413 00 

4414 00 

nicht aus Nadelholz besteht •••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••• ~ ••••••• ~.! •••••••••••••• · •• 

- andere, mit zumindest einer AuBenschichte, die nicht' 
aus Nadelholz besteht: 

- - mit zumindest einer Schichte aus Spanplatten ••••••• 
- - sonstige .•.•.........•..•..•.••••.......•.••..•.... 
- andere: 

mit zumindest einer Schichte aus Spanplatten ••••••• 
- - sonstige .•••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••. 

Verdichtetes Holz, in Blöcken, Platten, Streifen 
oder Profi 1 en .................... ~ ••••••••••••••••.•••••• 

Holzrahmen für Gemälde, Photographien, Spiegel oder 
~hnliche Waren •••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••• 

231 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

20 % 

18 % 

20 "" 

18 % 

20 "" 

18 % 

20 "" 

20 % 

20 "" 
20 "" 

20 % 
20 % 

20 "" 
20 % 

frei 

28 "" 
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232 

TARIF 

Nr.''''r. 

4415 --

10 

20 

4416 00 

4417 00 

4418 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Kisten, Schachteln, Verschläge,Trommeln und ähn'liche 
Verpackungsmittel, aus Holz; K?!beltrommeln aus Holz; 
Paletten aller Art und dergleichen Lademittel, aus 
Holz: 
- Kisten, Schachteln, Verschläge, Trommeln und ähnliche 

Verpackungsmi ttel; Kabel trommel n ••.••••••••••••••••••• 
- Paletten aller Art und dergleichen Lademittel •••••••• 

Fässer, Bottiche, Kübel und andere Binderwaren sowie 
Teile davon (einschließlich Faßdauben), 'aus Holz ••••••• 

Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Werkzeugstiele, Werk
zeuggriffe sowie Fassungen und Griffe für Besen, 
Bürsten und Pinsel, aus Holz; Schuhformen, Schuh
leisten und Schuhspanner, aus Holz ••••••••••••••••• ~ ••• 

Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich 
Zellholzplatten, zusammengesetzte Parkettplatten 
sowie gesägte und gespaltene Schindeln, aus Holz: 

10 - Fenster, Fenstertüren~ Fensterstöcke und deren 

20 
30 
40 
50 

90 

4419 00 

4420 --

10 
90 

Rahmen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Türen, Türstöcke, Türrahmen und Türschwellen ••••• ~ ••• 
- Parkettplatten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Verschalungen für Betonkonstruktionen •••••.••••••••••• 
- ge~ägte und gespaltene Schindeln.; ••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

Tisch- und Küchenwaren, aus "Holz ••••••••••••••••••••••• ' 

Holzmarketerien und Holzintarsien; Kassetten und 
Schatullen, aus Holz, für Schmuck- und JuweTierwaren, 
Messerschmiedwaren und ähnliche Waren; Statuetten und 
andere Ziergegenstände, aus Holz; Einrichtungsgegen
stände aus Holz, soweit sie nicht in das Kapitel 94 
fallen: 
- Statuetten und andere Ziergegenstände, aus Holz •••••• 
- andere ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4421 Andere Waren aus Holz: 
10 
90 

- KleiderbGgel ••••• ~ •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 \ 
22 \ 

25 \ 

21 \ 

20 \ 
2S \ 
20 \ 
17 \ 
22\ 
17 \ 

24 \ 

27 % 
2S \ 

22 % 
22 % 
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8 der Beilagen 233 

Kapitel 45 

Kork und Kork~aren 

Anmerkung 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Schuhe und Schuhteile des Kapitels 64; 
b - Kopfbedeckungen und Teile von Kopfbedeckungen des Kapitels 65; 
c - Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte). 

TARIF 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

4501 Naturkork, unbearbeitet oder nur vorbearbeitet ö Korkab
fäll e ö Kork, zerkleinert, in Körner- oder Pulverform: 

10 
90 

4502 00 

.- Naturkork, unbea rbei tet oder nu r zugeri chtet ••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••• ~ .• ·~~ ••••.•••••••• · ••• 

Naturkork, entrindet, grob zwei- odervierseitig 
zugeschnitten oder in Form rechteckiger (ei n-. 
schließlich quadratischer) Blöcke, Tafeln, Platten 
oder Streifen (einschlieBlich scharfkantige Rohlinge 
zur Herstellung von Korken oder Stöpseln) •••••••••••••• 

4503 Waren aus Naturkork: 

4504 

10 

90 

10 

90 

- Korken oder Stöpsel ••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~ ••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••• 

PreBkork (auch mit Bindemitteln hergestellt) und Waren 
aus PreBkork: 
- Blöcke, Platten, Blätter undStreifen ö Fliesen in 

jeder Form; Vollzylinder, einschließlich Scheiben •••• 

- andere ••••••• ""."."""" •••• "" ••• """ •• "" ••• """" •• ".""." 

lollsatz in' des 
Wertes oder in 

. Schi 11 i ng fiir 100 kg 

frei 
7 \ 

4 \ 

10 "" 
10 \ 

22\ 
22 \ 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 46 

F1echtwaren und Korbwaren 

1 - Als Flechtstoffe dieses Kapitels gelten nur solche Stoffe, die nach ihrer Beschaf
fenheit oder Form zum Flechten, Weben oder zu ähnlichen Verarbeitungen geeignet 
sind; dies sind vor allem Stroh, Weidenruten, Bambus, Binsen, Schilf, Holzspan, 
Streifen aus anderem pflanzlichen Material (z. B. Raffia, schmale Blätter oder 
Streifen aus breiten Blättern geschni~ten), Rindenstreifen, nicht versponnene na
türliche textile Fasern, Monofile und Streifen und dergleichen aus Kunststoffen 
oder Streifen' aus Papier, nicht jedoch Streifen aus Leder, Kunstleder (rekonsti
tuiertes Leder), Filz oder Vliesstoffen, Menschenhaar, Roßhaar, Vorgarne und Garne, 
·aus Spinnstoffen, oder Monofile und Streifen und dergleichen des Kapitels 54. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Wandbeläge der Nummer 4814; 
b - Bindfäden, Seile oder Taue, auch geflochten (Nr. 5607); 
c - Schuhe oder Kopfbedeckungen sowie Teile davon de~ Kapitel 64 oder 65; 
d - Fahrzeuge und Fahrzeugaufbauten, aus Korbgeflecht (Kap. 87); 
e - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Beleuchtungskörper). 

3 - Als Flechtstoffe, Geflechte und. ähnliche Waren aus Flechtstoffen, parallel an
einande!gefügt, der Nummer 4601 gelten sOlche, die durch Bindematerial (auch ge
sponnene textile Erzeugnisse) flächenförmig miteinander verbunden sind. 

TARIF 
Nr./UNr. 

4601 --

Warenbezeichnung 

Geflechte und ä"hnliche Waren aus Flechtstoffen, auch 
zu Streifen verbunden; Flechtstoffe, Geflechte und 
ähnliche Waren aus Flechtstoffen, parallel aneinander
gefügt, oder flächenförmig gewebt, auch wenn sie da
durch den Charakter von Fertigwaren erhalten haben 
(z. B. Matten, Strohmatten, Cittergeflechte): 

10 - Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, 
auch zu Streifen verbunden •••••••••••• ~ ••••••• ; •••••. 

20 - Matten, Strohmatten und Gi ttergefl echte, aus 
pflanzlicheri Stoffen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(90) - andere: 
91 
99 

4.602 --

10 
90 

aus pflanzlichen Stoffen ••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ........................................... . 

Korbwaren, Flechtwaren und andere Waren, unmittelbar 
aus Flechtstoffen geformt oder aus Waren der Nummer 
4601 hergestellt; Waren aus Luffa: 
- aus pflanzlichen Stoffen ••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ................................................................ ; .... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

10 \ 

27 % 

25 % 
25 \ 

29 .,. 
29 % 
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Anmerkung 

8 der Beilagen 

Abschnitt X 

Halbstoffe aus Holz oder anderem cellulosehaltigem 
Fasermaterial; Abfälle von Papier oder Pappe; Papier 

und Pappe sowie Waren daraus 

Kapitel 47 

Halbstoffe aus Holz oder anderem ce1'1ulosehaltigem 
Fasermaterial; Abfäll~ von Papier oder Pappe 

235 

1 - Als Chemiezellstoff der Nummer 4702 gilt chemisch hergestellter Halbstoff aus Holz, 
der - wenn er im Natron- oder Sulfatverfahren hergestellt wurde - einen AnteiJ an 
unlöslichem Faserstoff von 92 Cewichtsprozent oder mehr bzw. ~ wenn er im Sulfit
verfahren hergestellt wurde - einen solcheri Anteil von 88 Gewichtsprozent oder mehr 
aufweist, nachdem er sich bei 20°C eine Stunde in einer 18 \-igen Ätznatron 
(NaOH)-Lösung befunden hat; der Aschegehalt eines im SuTfitverfahren hergestellten 
Halbstoffes aus Holz darf 0,15 Gewichtsprozent nicht übersteigen. 

TARIF 
Nr-./UNr. 

4701 00 

4702 00 

4703 --

(10) 
11 
19 

(20) 
21 
29 

4704 --

(10) 
11 

19 

(20) 
21 
29 

Warenbezeichnung 

Mechani.che Halbstoffe aus Holz (HoTzschliff) •••••••••. 

eherni eze 11 stoff •...••..•••••.•.......• ~ ............... . 

Halbstoffe aus Holz, im Natron- oder Sulfatverfahren 
chemisch hergestellt, ausgenommen Chemiezellstoff: 

nicht gebleicht: 
- - aus Nadelh61zern ••••.•••••••••••• ~ •••••.••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
- halbgebleicht oder gebleicht: 

aus Nadelh61z~rn ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstig~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halbstoffe aus Holz, im Sulfitverfahren chemisch 
hergestellt, ausgenommen Chemiezellstoff: 
- nicht gebleicht: 
- - aus Nadelh61zern •••.•.••••••••.•••••••••••••••••••• 
- .. sonstige ••••••••••••••••..•••••••.••••••••••••••••• 
- halbgebleicht oder gebleicht: 
- - aus Nadelh51zern •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
.. - sonstige ••••••••••• o: .....••.•••.••.••••.. ~ ••••.•.. 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

9 \ 

10 \ 

10 \ 

10 " 

to\ 
10 \ 

6 \ 
6 % 

10 \ 
10 \ 
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TARIF 
N,.~/UN,.. 

4705 00 

4706 

10 
(90) 
91 
92 
93 

4707 
10 

1 20 

30 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Halbstoffe aus Holz, halbchemisch hergestellt •••••••••• 

Halbstoffe aus anderem~ellulosehaltigem Faser
material: 
- aus Baumwoll-Linters ..•.••••••••••••••••.•..•.••••..• 
- andere: 
- - mechanisch hergestellt ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - ehern; seh -hergeste 11 t ................ I.' ••••••••••••• 
- - halbchemisch hergestellt ••••••••••••••••••••••••••• 

Abfälle von Papier oder Pappe: 
- von ungebleichtem Kraftpapier oder ungebl~ichter 

Kraftpappe oder "Wellpapier oder Wellpappe •••••••••••• 
- von anderen Papieren oder Pappen, überwiegend aus 

gebleichten, chemisch hergestellten Halbstoffen, 
nicht in der Masse gef~rbt ••••••••••••••••••••••••••• 

- von Papieren oder Pappen, überwiegend aus mechanisch 
hergestellten Halbstoffen (z. B."Zeitungen, Zeit
schriften und ähnliche Druckerzeugnisse) ••••••••••••• 

- andere, einschließlich unsortierte Abfälle ••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

/ 

8 \ 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

frei 

frei 
frei 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 48 

Papier und Pappe; Waren aus Papi~rmasse, Papier oder Pappe 
'-.. 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Waren des Kapitels 30; 
b - Prägefolien der Nummer 3212; 

237 

c - Parfümierte Papiere und Papiere, mit Kosmetika impr~gniert oder bestrichen 
(Kap. 33); 

d - Papier und Zellstoffwatte, mit Seife oder_ Reinigungsmitteln imprägniert, be
strichen oder überzogen (Nr. 3401) oder mit Poliermitteln, Cremes oder ähn
lichen Zubereitungen imprägniert, bestriche~ oder überzogen (Nr. 3405); 

e - sensibilisierte Papiere oder Pappen (Nf~ 3701 bis 3704); 
fSchichtstoffe aus Kunststoffen, mit Papier oder Pappe verstärkt; eine Lage 

Papier oder Pappe, mit einer Kunststoffschichte,gestrichen oder überzogen, 
sofern die Kunststoffschichte mehr als die Hälfte der gesamten Stärke ausmacht 
sowie Waren aus diesen Stoffen, ander,e als Wandbeläge der Nummer 4814 
(Kap. 39); 

g - Waren der Nummer 4202 (z. B. Reiseartikel); 
h - Waren des Kapitels 46 (Erzeugnisse aus Flechtstoffen); 
i - Papiergarne oder Spinnstoffwaren aus Papiergarnen (Abschn. XI); 
k - Waren des Kapitels 6~ oder 65;_ 

- Schleifpapier oderSchleifpappe (Nr. 6805) oder Glimmer mit Papier oder Pappe 
unterlegt (Nr. 6814); (Papier oder Pappe, mit Glimmerstaub überzogen, gehört 
jedoch in dieses Kapitel); 

m - Metallfolien auf Papier oder Pappe (Abschn. XV); 
n - Waren der Nummer 9209; 
o - Waren d.s Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte) oder des Kapi

tels 96 (z. B. Knöpfe). 
2 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der Anmerkung 6 gehören, in die Nummern 4801 bis 

4805 auch Papiere und Pappen, die durch Kalandern oder in 'anderer Weise geglättet, 
satiniert, geglänzt oder ähnlich ausgerüstet, mit unechten Wasserzeichen versehen 
oder an der Oberfläche geleimt sind, sowie Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und 
Vliese aus Zellstoffasern, die in beliebigem Verfahren in der Masse gefärbt oder 
marmoriert sind. In diese Nummern gehören nicht Papiere, Pappen, Zellstoffwatte 
und Vliese aus Zellstoffasern, die in anderer Weise bearbeitet worden sind (z. B. 
durch Bestreichen oder Imprägnieren), sofern der Wortlaut der'Nummer 4803 nichts 
anderes bestimmt. 

3 - Als Zeitungsdruckpapier gilt in diesem Kapitel nur nicht gestrichenes, ungeleimtes 
oder schwach geleimtes Papier, wie es zum Drucken von Zeitungen verwendet wird, 
mit einem Gehalt an mechanischen Halbstoffen aus Holz von mindestens 65 Gewichts
prozent (bezogen auf-die Gesamtfasermenge), mit einer Glättezahl von nicht mehr 
als 200 sec. Bekk auf jeder Seite, einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 
40 g aber nicht mehr als 57 g und einem Aschegehalt von 8 Gewichtsprozent oder 
weniger. 

4 - In die Nummer 4802 gehören außer den handgeschöpften Papieren und Pappen nur 
solche Papi ere und Pappen, di e überwi egend aus geb 1 ei chter Pap5 ermasse oder 
mechanisch hergestellter Papiermasse erzeugt wurden, sofern sie eines der folgen
den Kriterien aufweisen: 
Für Papiere und Pappen mit einem Quadr~tmetergewicht von 150 g oder weniger: 
a - ein Gehalt von 10 '" oder mehr an mechanisch gewonnenen Fasern und 

, - ein Quadratmetergewicht von 80 g oder weniger, oder 
2 - in der Masse gefärbt; oder 
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238 8 der Beilagen 

b - ein Aschegehalt von mehr als 8 \ und 

c -
d -

1 -
2 -
ein 
ein 

ein Quadratmetergewicht von 80 9 oder weniger, oder 
in der Masse gefärbt; oder 

*) 
Aschegehalt von mehr als 3 \ und ein WeiBgrad von 60 % oder mehr*)oder 
Aschegehalt von mehr als 3 % aber nicht mehr als 8 \, ein.WeiBgrad von 

weniger als 60 \, sowie ein flächengewichtsbezogener Berstwiderstand von 
2,5 kPa/g/m z oder weniger; oder *) 

e - ~in Aschegehalt von 3 \ oder weniger, ein WeiBgrad von 60 \ oder mehr sowie 
ein flächengewichtsbezogener Berstwiderstand von 2,5 kPa/g/m z oder weniger. 

Für Papiere und Pappen mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g: 
a - in der Masse ijfärbt, oder 
b - ein WeiBgrad von 60 \ oder mehr und 

1 eine Dicke von 225 Mikrometer (Mikron) oder weniger, oder 
2 - ~ine Dicke von mehr als 225 Mikrometer (Mikron), aber nicht mehr als 508 

Nikrometer (~fikron), und ein Aschegehalt von mehr als 3 %; oder 
c - ein WeiBgrad *) von weniger als 60 %, eine Dicke von 254 Mikrometer (Mikron) 

oder weniger und ein Aschegehalt von mehr ah 8 "o. 
Nicht in die Nummer 4802 gehören jedoch Filterpapiere und -pappen (.einschlieBlich 
Teebeutelpapiere) und Filzpapiere und -pappen. 

5 - Als Kraftpapier und Kraftpappe gelten in diesem Kapitel Papiere und 
denen m'indestens 80 Gewichtsprozent der Ge.samtfasermenge aus Fasern 
auf chemischem Weg im Sulfat- oder Natronverfahren gewonnen wurden. 

Pappen, bei 
tjesteht, die 

6 - Papier, Pappe, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern, auf die zwei oder 
mehr der NUllTl1ern 4801 bis 4811 zutreffen, sind indie der Numerierung nach letzte 
der in Betracht kommenden Nummern einzureihen. 

7 - In die Nummern 4801,4802,4804 bis 4808, 4:910 und 4811 gehören nur Papiere, 
Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern: 
a - in Streifen oder Rollen mit einer Breite von mehr als 15 cm, oder 

I 

b - in rechteckigen (einschließlich quadratischen) Bogen, die ungefaltet auf einer 
Seite mehr als. 36 cm und auf der anderen mehr als 15 cm messen. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorstehenden Anmerkung 6 bleiben in der Nummer 
4802 handgeschöpfte Papiere und Pappen jeder GröBe und Form, sofern alle Seiten 
den sich aus der Herstellung ergebenden rauh,en Rand aufweisen. 

8 - Als Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge aus Papier der NUllTl1er 4814 gelten nur: 
a - Papiere in Rollen mit einer Breite von nicht weniger als 45 cm und nicht ~ehr 

als 160 cm, zum Ausschmücken von Wänden oder Zimmerdecken geeignet: 
1 - mit genarbter, geprägter, gefärbter~ mit Mustern bedruckter oder mit 

anders verzierter Oberfläche (z.B. mit Scherstaub beflockt), auch mit 
ei nem durchsi chti gen Schutz überzug alus Kunststoff; 

2 - mit einer unebenen - Holz- oder Strohte\lchen und dergleichen enthaltenden 
- Oberfläche; 

3 - mit einer auf der Schauseite aufgebrachten Kunststoffschichte, die ge
narbt, geprägt, gefärbt, mit Mustern bedruckt oder anders verziert ist; 

4 - auf der Schause.ite mit Flechtstoffen (auch parallel gelegten oder ge
webten) überzogen. 

b - Borten und Friese aus Papier, auch in Rollen, die wie vorstehend beschrieben 
behande 1 t wurden und zum Ausschmücken von W.änden oder ZImmerdecken geei gnet 
sind; 

c - Wandbeläge aus Papier, aus mehreren Teilen, in Rollen oder Bogen, die so be
druckt sind, daS sie nach dem Aufbringen auf die Wand ein Bild, ein Muster 
oder ein Motiv bilden. 

Erzeugnisse auf einer Unterlage von Papier oder Pappe, die sowohl als Bodenbelag 
als auch als Wandbelag geeignet sind, fallen in die Nummer 4815. 

9 Nicht in die Nummer 4820 gehören lose Bogen und Karten, zugeschnitten, auch be-: 
druckt, geprägt oder perforiert. 

10 - In die Nummer 4823 gehören u. a. gelochte Karten aus Papier oder Pappe für 
Jacquard- und ähnliche Maschinen sowie Papierspitze~. 

11 - Mit Ausnahme von Waren der Nummern 4814 und 4821 fallen Papiere, Pappen, Zell
stoffwatte und Waren aus diesen Stoffen, welche Aufdrucke oder bildliehe Darstel
lungen aufweisen, die gegenüber dem Hauptverwendungszweck nicht nebensächlich 
sind, in das Kapitel 49. 
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8 der Beilagen 23~ 

Anmerkungen zu denUnternummern 
1 - Als Kraftliner der Unternurrrnern 4804", und 4804 19 gn t Papi er oder Pappe, ma

schinenglatt oder einseitig glatt, in Rollen, mit mindestens 80 Gewichtsprozent 
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) chemisch im Sulfat- .oder Natronverfahren gewon
nenen Holzfasern, einem Quadratmetergewicht von mehr als 115 9 und einer Mindest
berstfestigkeit nach Mullen wie in der nachstehenden Tabelle angeführt oder das 
linear interpolierte oder extrapolierte Äquivalent für irgendein anderes Gewicht. 

Quadratmetergewicht 
in 9 
115 
125 
200 
300 
400 

Mindestberstfestigkeit 
nach Mu 11 en/kPa 

393 
417 
637 
824 
961 

2 - Als Kraftsackpapier der Unternummern 4804 21 und 4804 29 gilt maschinenglattes 
Papier in Rollen, mit mindestens 80 Gewichtsprozent (bezogen ~uf die Gesamtfaser
menge) chemisch im Sulfat- oder Natronverfahren gewonnenen Fasern, einem Quadrat
metergewicht von nicht weniger als 60g und nicht mehr als 115 g, das eine der 
nachstehenden Voraussetzungen erfüllt: 
a - Bersti ndex nach Mull en von mi ndestens 38 und ei ne Bruchdehnung von mehr a 1s 4,5 

\ in der Querrichtung und v.on mehr als 2 \ in der Maschinenrichtung. 
b - MindestweiterreiBfestigkeit und Mindestzugfestigkeit (breitenbezogene Bruch

festigkeit) wie in der nachstehenden Tabelle angeführt oder das linear inter
polierte Äquivalent für irgendein anderes Gewicht: 

Quadrat-I MindestweiterreiB-

I 

Mindestzugfestig-

I 
meterge- festigkeit/mN keit kN/m 
wicht 
in g Maschinen- Maschinen- Querrich- Maschinen-

ri chtung richtung tung richtung 
plus Quer- plus Quer-
richtung richtung 

60 700 1510 ·1 ,9 6 
70 830 1790 2,3 7,2 
80 965 2070 2,8 8,3 

100 1230 2635 3,7 10,6 
115 1425 3060 4 z4 12 z3 

3 "' Als Halbzellstoff-Papier für die Welle der Wellpappe (Fluting) der UnternulIIller 4805 
10 gil t Papi er in Roll en, mi t mi ndestens 65 Gewi chtsprozent (bezogen auf di e 
Gesamtfasermenge) halb-chemisch hergestellten, ungebleichten Laubholzfasern und 
einem Flachstauchwiderstand nach CMT 60 (Concora Medium Test mit 60 Minuten Kon
ditionierung) von mehr als 196 N (20 kgf) bei 50 \ relativer Luftfeuchte und einer 
Temperatur von 23 °C. 

4 - Als Sulfit-Packpapier der Unternummer 4805 30 gilt maschinenglattes Papier mit mehr 
als 40 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfasermenge) chemisch im Sulfitprozess 
gewonnenen Holzfasern, einem Aschegehalt von 8 \ oder weniger und einem Berstindex 
nach Mullen von 15 oder mehr. 

5 - Als leicht gestrichenes Papier (sog. LWC-Papier, Light-Weight Coated) der Unternum
mer 4810 21 gilt beidseitig gestrichenes Papier, mit einem Gesamtgewicht von 72 
g/m2 oder weniger und einem Strichgewicht von 15 g/m2 oder weniger je Seite, das 
aus nicht weniger als 50 Gewichtsprozent (bezogen auf die Cesamtfasermenge) mecha
nisch gewonnener Holzfasern besteht. 

*) Der WeiBgrad ist mittels Elrepho, GE oder einer anderen gleichwertigen international 
anerkannten Testmethode zu ermitteln. 
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TARIF 
Nr./UNr. 

4801 00 

4802 --

10 
20 

30 
40 

(50) 

51 

52 

53 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen •••••••••••••• 

Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, 
wie sie für Schreib-, Druck- oder andere graphische 

. Zwecke verwendet werden, sowie Pap{ere und Pappen, 
für Lochkarten und Lochstreifen, in Rollen oder 
Bogen, ausgenommen Papiere der NUlIIIler 4801 oder 
4803; handgesch6pfte Papier. und Pappen: 
- handgeschöpfte Papiere und Pappen •••••••••••••••••••• 
- Papiere und Pappen, wie sie zur Herstellung licht-

empfindlicher, wärmeempfindlicher oder elektro
empfindlicher Papiere oder Pappen/verwendet werden ••• 

- Papiere zur Herstellung von Kohlepapieren •••••••••••• 
- Papiere zur Herstellung von Tapeten •••••••••••••••• ~. 
- andere Papiere und Pappen, ohne mechanisch gewonnene 

Fasern oder mit höchstens 10 Gewichtsprozent (be
zogen auf die Gesamtfasermenge) solcher Fasern: 

- - mit einem Quadratmetergewicht von weniger 
als 40 g •.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
mi t ei·nem Quadratmetergewi cht von 40 9 oder mehr 
bis einschließlich 150 g ••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g ••• 

60 - andere Papiere und Pappen, mit mehr als 10 Gewichts-

4803 00 

4804 --

(10) 
11 
19 

(20) 
21 
29 

(30) 

31 
39 

prozent (bezogen auf die Gesamtfasermenge) mechanisch 
gewonnenen Fasern •••••••••••••••.•.•••••••••••••• 

Papiere, wie sie für die Herstellung von Toilette- oder 
Gesichtstüchern, Handtüchern, Servietten und ähnlichen 
Papiererzeugnissen für den Haushalt oder für hygie
nische Zwecke verwendet werden, sowie Zellstoffwatte 
und Vliese aus Zellstoffasern, auch gekreppt, plis
siert, geprägt, perforiert, auf der Oberfläche gefärbt, 
verziert oder bedruckt, i~ Rollen mit einer Breite von 
mehr als 36 cm oder in rechteckigen (einschließlich 
quadratischen) Bogen, die ungefaltet mindestens auf 
einer Seite mehr als 36 cm messen •••••••••••••••••••••• 

Kraftpapiere und Kraftpappen, weder gestrichen noch 
überzogen, in Rollen oder Bogen, andere als solche der 
NUlllller 4802 oder 4803: 
- Kraftliner: 
- - nicht gebleicht •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••.•••• 
- - sonstige . • -,. ,", ..••.•...•••.•.•.....••. .............. 

- Kraftsackpapier: 
- - nicht gebleicht ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
- .- sonsti ge ................•......•.................... 
- andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem. 

Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger: 
nicht gebleicht •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

- - sonstige .......................................... . 

lollsatz in , des 
Wertes oder f n 

Schilling für 100 kg 

10 % 

frei 

14 % 

14 % 
14 \ 

15 % 

14 % 
14 % 

14 % 

20 % 

13% 
15 % 

13% 
15 % 

13% 
15 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 

(40) andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem 
Ouadratmetergewicht von mehr als 150 g aber wenioer 

4805 

41 
42 

49 
(50) 

51 
52 

59 

10 

(20) 
21 
22 

23 

29 
30 
40 
50 
60 

70 

80 

4806 --

10 
20 
30 
40 

4807 --

10 

als 225 g: 
- - nicht gebleicht •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - gleichmeßig in der Masse gebleicht, mit mehr als 

95 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfaser
menge) chemisch gewonnenen Holzfasern •••••••••••••• 
sonsti ge ................................................................................... .. 

- andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem 
Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr: 

- - nicht gebleicht •••••.•••••••••.•.••••••••••••••••••• 
- - gleichmäßig in der Masse gebleicht, mit mehr als 

95 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfaser
menge) chemisch gewonnenen Holzfasern ••••.••••••••• 
sonstige ................................................. . 

Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch über
zogen, in R?llen oder Bogen: 
- HalbzelTstoff-Papier für die Welle der Wellpappe 

(Fluting) ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••.••• 
- mehrlagige Papiere und Pappen: 
- ~ jede Lage gebleicht .•••••••••••••••••••••••••.••••• 
- - mit nur einer gebleiChten äußeren Lage ••••••••••••• 
- - mit drei oder mehr Lagen, von denen nur die bei den 

äußeren Lagen gebleiCht sind ••••••••••••••••••••••• 
sonstige ..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sulfit-Packpapier •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Filterpapiere und Filterpappen ••••••••••••••••••••••• 
- Filzpapiere und Filzpappen ••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmeterge-

wicht von 150 g oder weniger ••••••••••••••••••••••••• 
- andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmeterge

wicht von mehr als 150 9 aber weniger als 225 g •••••• 
- andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmeterge

wicht von 225.9 oder mehr •••••••••••••••••••••.•••••• 

Pflanzliches Pergament, fettdichte Papiere, Paus
papiere, Transparentpapiere und andere satinierte 
durchsichtige oder durchscheinende Papiere, in Rollen 
oder Bogen: 
- pflanzliches Pergament .•••••••••••••••••••••••••••••• 
- fettdichte Papiere ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
- Pauspapier~ ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 
- Transparentpapiere und andere satinierte durch

sichtige oder durchscheinende Papiere ••••••••••.••••• 

Papiere und Pappen, aus ~lachen Bogen aus Papier oder 
Pappe zusammengeklebt, jedoch weder auf der Oberfläche 
gestrichen, Gberzogen noch imprägniert, auch mft 
Innenverstärkung, in Rollen o'der Bogen: 
- Papier. und Pappen, mit innerer Schichte aus Bitumen, 

Teer oder Asphalt ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

241 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

13\ 

15 \ 
15 % 

13 \ 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 
15 % 

15 \ 
15 \ 
15 % 

5 % 
14 % 

15 \ 

15 \ 

15% 

6 % 
14 % 
14 % 

14 % . 

16 % 

16 
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TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

(90) - andere: 
91 Strohpapiere und Strohpappen, auch mit anderem 

Papier als Strohpapier Oberzogen ••••• ~ ••••.•••••••• 
99 

4808 --

10 

sonstige ................................. , ..•...•.• 

Papi ere und Pappen, gewe 11 t (auch mi t aufgekl ebten 
flacben Deckschichten), gekreppt, plissiert, geprSgt 
oder perforiert, in Rollen oder Bogen, andere als 
solche der NUlll11er 4803 oder 4818: 
- Wellp~piere und -pappen, auch perforiert ••••••••••••• 

20 - Kraftsackpapiere, gekreppt oder plissiert, auch ge-

30 

90 

4809 --

10 
20 

90 

4810 --

pr~gt oder perforiert ••••••••• : •••••••••••••••••••••• 
- andere Kraftpapiere, gekreppt oder plissiert, auch 

geprägt oder perforiert •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kohlepapiere, selbstdurchschreibende Papiere und andere 
Vervielfältigungs- oder Umdruckpapiere (einschließlich 
gestrichenes oder getränktes Papier fOr Vervielfälti
gungsmatrizen oder Offsetplatten), auch bedruckt, in 
Rollen mit einer Breite von mehr als 36 cm oder in 
reehteckigen (einschließlich quadratischen) Bogen, die 
ungefaltet mindestens auf einer Seite mehr als 36 cm 
messen: 
- Kohlepapie~e oder ~hnliche Vervielfältigungspapiere •• 
- Selbstdurchschreibepapiere ••••••••••••••••••••••••••• 
-, andere .............................................................. .. 

Papiere und Pappen, auf einer oder beiden Seiten mit 
Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen gestrichen, 
auch mit Bindemitteln, jedoch mit keiner anderen Be
schichtung, auch auf der Oberf1;:khe gefärbt, veTziert 
oder bedruckt, in Ra 11 en oder Bogen) 

(10) - Papiere und Pappen, wie sie fOr Schreib-, Druck- oder 
andere graphische Zwecke verwendet werden, die keine 
mechanisch gewonnenen Fasern oder höchstens 10 Ge
wichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfasermenge) 
solcher Fasern enthalten: 

11 - - mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder 

12 
(20) 

21 

29 

wenlger ............................................................ . 

miteinem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g ... 

- 'Papiere und Pappen, wie sie fOr Schreib-, Druck- oder 
andere graphische Zwecke verwendet werden, mit mehr 
als 10 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfaser
menge) mechanisch gewonnenen Fasern: 

leicht gestrichenes Papier (sog. ,LWC-Papier) ...... . 
- - sonstige •.••••••••••••.••••••••• l ................. . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

16 '10 

16 % 

32 % 

32 .. 

32 % 
32 % 

25 9(, 

25 % 
25 9(, 

19 9(, 

19 9(, 

19 9(, 

19 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(30) - Kraftpapiere und Kraftpappen, andere als solche, wie 
sie für Schreib-, Druck- oder andere graphische 
Zwecke verwendet werden: 

31 gleichmäßig in der Masse gebleicht, mit mehr als 
95 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfaser
menge) chemisch gewonnenen Holzfasern und einem 
Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger ••••••••• 

32 gleichmäßig in der Masse gebleicht, mit mehr als 

39 
(90) 
91 
99 

4811 --

95 Gewichtsprozent (bezogen auf die Gesamtfaser
menge) chemisch gewonnenen Holzfasern und einem 
Ouadratmetergewicht von ,mehr als 150,g ••••••••••••• 
sonsti ge ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••• 

- andere Papiere und Pappen: 
mehrlagige ••.••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••.••••••••••.••••••••••••.••••• 

Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zell
stoffasern, gestrichen, imprägniert, überzogen, auf 
der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in 
Rollen oder Bogen, andere als solche der Nummer 4803, 
4809, 4810 oder 4818: 

10 - Papiere und Pappen, geteert, bituminiert oder 
asphaltiert •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

(20) - Papiere und Pappen, gummiert oder mit Klebeschichte 
versehen: 

21 
29 

(30) 

- - selbstklebende ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .•... 1 ••••••••••••• 1 ••••••••••• "1 ••••••••• 

- Papi ere und Pappen, mi t Kunststoffen (aus'genommen 
K\ebitoffen) gestrichen, imprägniert oder überzogen: 

31 gebleicht; mit einem Quadratmetergewicht von mehr 
als 150 g •••••••.•..•.••••••••....••..•...•..••.•.• 

39 sonstige .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
40 - Papiere und Pappen, mit Wachs, Paraffin, Stearin, 

öl oder ~lycerin gestrichen, imprägniert oder über-
zogen .......................... " • •••••••••••••••••••••• 

90 - andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus 
Zellstoffasern ••••.••••••••.••.•••••••.•••••••••..••• 

4812 00 Filterblöcke und Filterplatten, aus Papiermasse •••••••• ' 

4813 Zigarettenpapiere, auch auf GröBen zugeschnitten oder 
in Form von Heftchen oder Hülsen: 

10 
20 
90 

- in Form von Heftchen oder Hülsen ••••••••••••••••••••• 
- in Rollen mit einer Breite von 5 cm oder weniger ••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4814 P~piertapeten und ähnliche Wandbeläge aus Papier; Bunt
glaspapier: 

10 - "Ingrain"-Papiere (Rauhfaserpapiere} ••••••••••••••••• 

243 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

19 % 

19 % 
19 % 

19 % 

19 % 

28 % 

27 % 
27 % 

25 % 
25 % 

19 % 

19 % 

25 % 

25 % 

Z5 % 
16 % 

16 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

20 - Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge aus Papier, mit 

30 

90 

4815 00. 

4816 --

10 

20 

30 
90 

4817 --

10 

einer auf der Schauseite-aufgebrachten Kunststoff
schichte, die genarbt, gepr~g't. gefärbt, mit Mustern 
bedruckt oder anders verziert ist •••••••••••••••••••• 

- Papiertapetenund ähnliche Wandbeläge aus Papier, auf 
der Schauseite mit Flechtstoffen (auch parallel ge
legte oder gewebte) überzogen •••••••• ; ••••••••••••••• 

- andere ................................................. -....................................... .. 

Fußbodenbeläge mit Papier- oder Pappeunterlage, auch 
zugeschni tten ............................................................................ .. 

Kohlepapiere, Selbstdurchschreibepapiere und andere 
Vervielfältigungs- und Umdruckpapiere, ausgenommen 
solche der Nummer 4809, einschließlich Vervielfälti
gungsmatrizen und Offsetplatten aus Papier, auch in 
Schachteln: 
- Kohlepapiere oder ähnliche Vervielfältigungspapiere •• 
- Selbstdurchschreibepapiere ••••••••••••••••••••••••••• 
- Vervielfältigungsmatrizen •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere .................................................................................. .. 

Briefumschläge, Kartenbriefe, nicht illustrierte Post
karten und Korrespondenzkarten, aus Papier oder Pappe; 
Schachteln, Taschen oder ähnliche Umschließungen, 
aus Papier oder Pappe, die eine Zusammenstellung 
von Korrespondenzwaren enthalten: 
- Briefumschläge ••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••.•• 

20 - Kartenbriefe, nicht illustrierte Postkarten und 

30 

4818 --

10 

20 

30 

Korrespondenzkarten •••••.• ~ •••••••••••••••••••••••••• 
- SChachteln, Taschen oder ähnliche Umschlie~ungen, aus 

Papier oder Pappe; die eine Zusammenstellung von 
Korrespondenzwaren enthalten •••••••••••••••••••••••• ~ 

TOilettepapiere; Taschentücher, Reinigungstücher, Hand
tücher, Tischtücher, Servietten, Windeln, Tampons, 
Bettücher und ähnliche Haushalts-, Hygiene- oder 
Krankenhauswaren, Bekleidung und Bekleidungszubehör, 
aus Papiermasse, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen 
aus Zellstoffasern: 
- Toilettepapiere ••••••••••••••••••.••••••••••••••• ~ •••• 
- Taschentücher, Reinigungstücher und Handtücher ••••••• 
- Tischtücher und Servietten ••••••••••••••••.•••••••••• 

40 - hygienische Binden und Tampons, Windeln und Windel-

50 
90 

einlagen sowie ähnliche Hygienewaren ••••••.•••••••••• 
- Bekleidung und Bekleidungszubehör •••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••• 0"' ••••••••••••••••• ~ ••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 90 

15 9& 
26 \ 

34 \ 

26 9& 
26 % 
28 \ 
26 \ 

25 \ 

25 \ 

25 9& 

25 '1& 

25 \ 
25 \ 

25 \ 
25 '1& 

25 '1& 
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TARIF 
Nr./UNr. 

4819 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung , 

Schachteln, Secke, Beutel und andere UmschlieBungen für 
Verpackungszwecke, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte 
oder Vliesen aus Zellstoffasern; Papier- und Pappe
waren, wie sie in BOros, Ges~häften und dergleichen 
verwendet werden: 
- Schachteln, aus Wellpapier oder Wellpappe •••••••••••• 

20 - Faltschachteln aus nichtgewellten Papieren oder 
Pappen •.••••••••••• ,' ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 Säcke und Beutel, mit einer Bodenbreite von 40 cm 

40 

50 

60 

4820 --

oder mehr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;~ ••••• 
- andere Säcke und Beutel (ausgenommen Schallplatten

hüllen) , einsc~' leBl ich Spitztüten ••••••••••••••••••• 
- andere ~mschlieBungen für Verpackungszwecke, ein

schlieBlich SchallplattenhOllen ••••• ~ •••••••••••••• ~. 
- Papier- und Pappewaren, wie sie in Büros, Ge

schäften und dergleichen verwendet werden •••••••••••• 

Register, Rechnungsbücher, NotiZbücher, Auftragsbücher, 
Quittungsbücher, Briefpapierblöcke, Notizblöcke, Tage
bücher und.ähnliche Waren, Hefte, Löschunterlagen, 
Ordner (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Schnell
hefter, Aktenmappen, Geschäftsformulare, Formulare mit 
eingelegtem Vervielfältigungspapier und andere Waren des 
Papierhandels, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster 
oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier 
oder Pappe: 

10 - Register, Rechnungsbücher, Notizbücher, Auftrags-

20 
30 
40 

SO 
90 

4821 

10 
90 

4822 --

10 

90 

bücher, Quittungsbücher, Briefpapierblöck~. Notiz
blöcke, Tagebücher und ähnliche Waren •••••••••••••••• 

- ·Hefte ••••••••••••••••••• · ••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

- Ordner, Schnellhefter und Aktenmappen •••••••••••••••• 
- Geschiftsformulare und Formulare mit eingelegtem Ver-

vielfältigungspapier ••••••••••••••• ~.~ ••••••••••••••• 
- Alben für Muster oder für Sammlungen ••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Etiketten aller Art, aus, Papier oder Pappe, auch be
druckt: 
- bedruckt ,' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••• 

Spulen, ROllen, Hülsen und ähnliche Warenträger, aus 
Papiermasse, Papier oder Pappe (auch perforiert oder 
gehärtet): 
- von der Art wie sie zum Aufwickeln von Spinnstoff-

garnen verwendet werden •••••••••.•••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••• : 110 ••• • - ••••••••••••••••••••• 

245 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 \ 

25 \ 

25 \ 

25 \ 

'5 \ 

25 \ 

25 \ 
25 \ 

25 \ 

25 \ 
25 \ 

25 \ 

25 \ 
25\ 

23 9(, 

23 \ 
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246 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

4823 -- Andere Papi ere, Pappen, Ze 11 stoffwatte und VI i ese 
aus Zellulosefasern, auf Formen oder GröBen zuge
schnitten; andere Waren aus Papiermasse, Papier, Pappe, 
Zell~toffwatte oder Vliesen aus Zellstoffasern: 

(10) - Papiere, gummiert oder mit Klebeschichte versehen, in 
Streifen 6der Rolle~: 

11 
19 

20 
30 

- - 5elbstklebend •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••• ~ ....................................... . 
- Filterpapiere und Filterpappen •••••••••••••••••• :~ ••• 
- Karten, nicht gelocht, fUr Lochkartenmaschinen, auch 

in Streifen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 - Diagrammpapiere für Registrierapparate, in Rollen, 

Bogen oder Sct,ei ben •••••••• " •••••••••••••••• ~ ••••••• 
(50) - andere Papiere und Pappen, wie sie fUr Schreib-, 

Druck- oder andere graphische Zwecke verwendet 
werden: 

51 
59 

60 

70 
90 

- - bedruckt, geprägt oder perforiert •••••••••••••••••• 
- - sonstige ........................... " .............. . 
- Tablette, Teller, Schüsseln, Servierplatten, Tassen, 

Becher und dergleichen, aus Papier oder Pappe •••••••• 
- formgepreBte oder gepreBte Waren aus Papiermasse ••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 'I(, 

28 'I(, 

15 'I(, 

20 'I(, 

20 '\ 

25 'I(, 

25 % 

25 'I(, 

20 'I(, 

20 'I(, 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 49 

Bücher, Zeitschriften, Bilddrucke und andere Waren 
des graphischen Gewerbes; hand- und maschingeschriebene 

Schriftstücke, Pläne 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - photographische Negative oder Positive auf transparentem Träger (Kap, 37); 
b - Landkarten, Pläne und Globen, in Reliefform, auch bedruckt (Nr. 9023); 
c - Spielkarten und andere Waren des Kapitels 95; 

247 

d - Originalstiche, Originalschnitte und Original 1 ithographien (Nr. 9702), Brief
marken, Stempelmarken, Frei stempel abdrucke, Ersttagsbriefe, Ganzsachen (mit 
Marken bedruckte Korrespondenzkarten oder -briefe) und dergleichen der Nummer 
9704, sowie Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt, und andere Waren des Kapi
tels 97. 

2 ~ Als gedruckt im Sinne des Kapitels 49 gelten auch Erzeugnisse, die auf Vervielf~l
tigungsmaschinen, in ~inem computergesteuerten Verfahren, maschinschriftlich, durch 
Prägen, Photographieren, Photokopieren oder Thermokopieren reproduziert wurden. 

3 - Zeitungen, Zeitschriften und andere periödische Druckschriften, die ~hders als in 
Papier gebunden sind, sowie Zusammenstellungen von Zeitungen und Zeitschriften mit' 
mehr als einer Nummer in einem gemeinsamen Umschlag, sind in die Nummer 4901 einzu
reihen, auch wenn sie Werbung enthalten. 

4 - In die Nummer 4901 gehören ferner: 
a - Sammlungen gedruckter Reproduktidnen von Kunstwerken, Zeichnungen usw., die ein 

vollständiges Werk mit numerierten Seiten bilden, sich zum Binden als Bücher 
eignen und außerdem einen Begleittext enthalten, der sich auf diese Darstel
lungen oder ihre Urheber bezieht; 

b Illustratiorisbeilagen für Bücher, die diesen beiliegen und sie ergänzen; 
c - Bücher oder Broschüren in Form von Faszikeln-oder Einzelblättern jeden Formats, 

die ein vollständiges Werk oder einen Teil davon 'darstelien und zum Broschieren 
oder Binden bestimmt sind. 

Jedoch gehören Bilddrucke und Illustrationen ohne Te~t, in losen Bogen oder Blät
tern jeden Formats, in die Nummer 4911. 

5 - Vorbehaltlich der Bestimmung der Anmerkung 3 sind Druckerzeugnisse, die überwiegend 
Werbezwecken dienen (z. B. Broschüren, Flugblätter, Prospekte, Handelskataloge, von 
Handelsgesellschaften veröffentlichte Jahrbücher und Fremdenverkehrsmaterial) von 
der Nummer 4901 ausgenommen. Derartige Publikationen sind in die Nummer 4911 einzu
reihen. 

6 - Als Bilderbücher für Kinder der Nummer 4903 gelten Bücher für Kinder, bei denen die 
Bilder von Hauptinteresse sind und der Text nur von untergeordneter Bedeutung ist. 

TARIF 

Nr./UNr. Warenbezeichnung 

4901 Bücher, Broschüren und ähnliche Druckerzeugnisse, 
auch in losen Bogen: 

10 
(90) 

- in losen Bogen, auch gefal·zt ••••••••••••••••••••••••• 
- a'ndere: 

91 - - Wörterbücher und Lexika, auch in Form von Teil-
heften •••••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••• 4. 

99 sonstige .........................................•• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 
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248 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

4902 Zeitungen, Zeitschriften und andere periodische Druck

10 
90 

4903 00 

4904 00 

4905 --

10 
(90) 
91 
99 

4906 00 

4907 00 

schriften, auch illustriert, auch mit Werbung: 
- mindestens viermal wöchentlich erscheinend ••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••• ~ •• · ••••••••••••••••••••• 

Bilderbüc~er~ Zeichenbücher oder Malbücher, 
für Kinder ......................... 1 .......................................................... .. 

Musikalien. (Noten). gedruckt oder handgeschrieben, 
auch gebunden, auch illustriert •••••••••••••••••••••••• 

Kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich 
Wandkarten, topographische· Pläne und Globen, 
gedruckt: 
- Cl oben ...................................................................................... . 

- andere: 
in Form von Büchern oder Broschüren •••••••••••••••• 

- - sonstige ••••• : •••••••••••• ~ ••••••••••.•••••••••••••• 

Originalpläne und Original zeichnungen für archi
tektonische, technisChe, industrielle, gewerbliche, 
topographische oder ähnliche Zwecke, mit de~ Hand 
hergestellt; handgeschriebene Schriftstücke; photo
graphische Reproduktionen auf sensibilisierten 
Papieren und mit Kohlepapier hergestellte Durch
schriften der vorstehend genannten Waren ••••••••••••••• 

Briefmarken, Stempelmarken und dergleichen, nicht 
entwertet, im Bestimmung·sland gül tig oder zum 
Umlauf vorgesehen; Stempelpapier; Scheckformulare; 
Banknoten, Aktien, Schuldverschreibungen und 
ähnliche Wertpapiere •••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

4908 Abziehbilder aller Art: 
10 

90 

4909 00 

4910 00 

- Abziehbilder, verglasbar ••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere .............................................................................. ~ •• 

Postkarten, gedruckt oder illustriert; gedruckte 
Karten mit Glückwünschen, Mitteilungen oder An
kündigungen pers~nlicher Art, auch illustriert, 
auch mit Umschlägen oder Verzierungen •••••••••••••••••• 

Kal~nder aller Art, gedruckt, einschließlich 
Blöcke für Abreißkalender •••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz fn , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

20 'I{, 

frei 

frei 

frei 
frei 

Jrei 

20 \ 

20 \ 

16 % 

20 \ 
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TARif 
Nr./lJIr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

4911 Andere Drucke, einschließlich Bilddrucke und Photo

grapMen: 
10 

(90) 

91 
99 

- Werbedrucke, Handelskataloge und dergleichen ••••••••• 
- andere: 

Bilder, Zeichnungen und Photographien •.•••••••••••• 

sonstige •••••••••••••••••• ~ •••••••• ·······~········ 

249, 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 '\ 

20 '\ 
20 '\ 
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250 8 .der Beilagen 

Abschnitt XI 

Textile Spinnstoffe und Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Abschnitt sind: 

a - tierische Borsten und Haare zur Herstellung von Bürsten und Pinseln (Nr. 
0502); Roßhaar und Roßhaarabfälle (Nr. 0503); 

b - Henschenhaare und Waren daraus (Nrn. 0501, 6703 und 6704); Filtertücher und 
dichte Gewebe aus Menschenhaaren, für ölpressen und ähnliche technische 
Zwecke, sind jedoch in die Nummer 5911 einzureihen; 

c - Baumwoll-Linters und andere pflanzliche Stoffe des Kapitels 14; 
d - Asbest der Nummer 2524, Waren aus Asbest und andere Waren der Nummern 6812 und 

6813; 
e - Waren der Nummern 3005 und 3066 (Watte, Gaze, Binden und ähnliche für medizi

nische, chirurgische, zahnmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke be
stimmte Waren, steriles chirurgisches Nahtmaterial und dergleichen); 

f - sensibilisierte Spinnstoffe der Nummern 3701 bis 3704; 
g - Monofile, ,deren größter Durchmesser mehr als 1 mm beträgt, Streifen und der

gleichen (z. B. Kunststroh), mit einer augenscheinlichen Breite von mehr als 
5 mm, aus Kunststoffen (Kap. 39), sowie Geflechte, Gewebe oder andere Flecht
und Korbwaren aus den vorgenannten Erzeugnissen (Kap. 46); 

h - Gewebe, gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, Filze und Vliesstoffe, 
mit Kunststoffen imprägniert, bes~richen, überzogen oder mit Lagen aus Kunst
stoff geschichtet, sowie Waren daraus des Kapitels 39; 

i-Gewebe, gewirkte oder gestriCkte Flächenerzeugnisse, Filze und Vliesstoffe, 
mit Kautschuk imprägniert, überzogen oder mit Lagen aus Kautschuk geschichtet, 
sowie Waren daraus des Kapitels 40; 

k - Häute und Felle, nicht enthaart (Kap. 41 oder 43) und Waren aus Pelzfellen 
sowie künstliches Pelzwerk und Waren daraus, der Nummer 4303 oder 4304; 

- Waren der Nummer 4201 oder 4202, aus Spinnstoffen; 
m - Waren des Kapitels 48 (z. B. Zellstoffwatte); 
n - Schuhe und Teile davon, Gamaschen und ähnliche Waren des Kapitels 64; " 
o - Waren des Kapitels 65 (Haarnetze und andere Kopfbedeckungen und Teile davon); 
p - Waren des Kapitels 67; 
q - Spinnstoffwaren, mit Schleifmittel n überzogen (Nr. 6805) sowie Fasern aus 

Kohlenstoff und Waren daraus der Nummer 6815; 
r - Glasfasern und Waren daraus; Ätz- oder Luftstickereien sowie andere Sticke

reien ohne sichtbaren Stickgrurtd, bei denen der Stickfaden aus Glasfasern 
besteht (Kap. 70); 

s - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Bettwaren, Beleuchtungskörper); 
t - Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte, Netze für Sport

zwecke). 
2' - A - Waren der Kapitel SO bis 55 sowie der Nummer 5809 oder 5902, die aus zwei oder 

mehr textilen Spinnstoffen bestehen, sind in die Nummer jenes textilen Spinn
stoffes einzureihen, der in der Ware gewichtsmäBig gegenüber jedem anderen 
textilen Spinnstoff vorherrscht. 

B - Für die Anwendung dieser Bestimmung gilt: 
a - umsponnene Garne (Gimpen) aus RoBhaar (Nr. 5110) und Metallgarne ·(Metall

/' gespinste) (Nr. 5605) werden mit ihrem Gesamtgewicht al s einheitl iches 
Spinnstoffmaterial behandelt; bei der Einr'eihung von Geweben mit Metall
fäden werden diese als Spinnstoff gewertet; 

b - das Aufsuchen der entsprechenden Nummer hat in der Weise zu erfolgen, daß 
zunächst das Kapitel und sodann die in diesem Kapitel zutreffende Nummer 
ermittelt wird, wobei außerhalb dieses Kapitels fallende Spinnstoffe nicht 
zu berüc~sichtigen sind; 
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8 der Beilagen 251 

c - kommen die Kapitel 54 und 55 und zusätzlich ein anderes Kapitel in Be
tracht, sind die Kapitel 54 und 55 als ein einziges Kapitel zu behandeln; 

d - wenn sich ein Kapitel oder eine Nummer auf mehrere Spinnstoffe bezieht, 
sind diese Spinnstoffe als ein einziger Spinnstoff zu behandeln. 

C - Die vorstehenden Absätze A und B sind auch auf die in den nachstehenden Anmer
kungen 3, 4, 5 und 6 genannten Garne anzuwenden. 

3 - A - Als Bindfäden, Seile und Taue gelten in diesem Abschnitt vorbehaltlich der 
nachstehend unter Absatz B vorgesehenen Ausnahmen folgende Garne (ungezwirnt 
oder gezwi rnt) : 

B -

a - aus Seide oder Abfallseide, mit einem Titer von mehr als 20.000 Dezitex; 
b - aus Chemiefasern (einschließlich solcher Garne, die aus zwei oder mehr 

Monofilen des Kapitels 54 hergestellt sind) mit einem Titer von mehr als 
10.000 Dez i tex; 

c - aus Hanf oder Flachs: 
1 poliert oder glasiert, mit einem Titer von 1429 Dezitex oder mehr; 
2 - weder poliert noch glasiert, mit einem Titer von mehr als 20.000 Dezi

tex; 
d - aus Kokosfasern, drei- oder mehrdrähtig; 
e - aus anderen pfl anz 1 i chen Spi nnstoffen, mi t ei,nem Ti ter von mehr als 20.000 

Dezitex; 
f - mit Metallfäden (Metall drähten) verstärkt. 
Die vorstehende Regelung gilt nicht für: 
a - Garne aus Wolle oder anderen Ti erhaaren sowie Papiergarne, nicht mit 

Metallfäden (Meta11dr2hten) verstärkt; 
b - Spinnkabel des Kapitels 55 und Multifilamentgarne ohne Drehung oder mit 

weniger als 5 Drehungen je Meter, des Kapitels 54; 
c - Messinahaar der Nunmer 5006 und Monofile des Kapitels 54; 
d - Metallgarne (Metallgespinste) der Nummer 5605; mit Metallfäden (Metall

drähten) verstärkte Garne sind jedoch nach dem vorstehenden Ab
satz A 1it. f zu behandeln; 

e - Chenillegarne, Gimpen und Maschengarne (sog. "Chainette"-Garne), der Num
mer 5606. 

4 - A - Als Garne in Aufmachungen fOr den Kleinverkauf gelten - unter BerOcksichtigun~ 
der nachfolgend im Absatz B vorgesehenen Ausnahmen - in den Kapiteln 50, 51, 
52, 54 und 55 Garne (ungezwirnt oder gezwirnt): 
a - auf Karten, Spulen, HOlsen oder ähnlichen Einlagen, mit einem Gewicht 

(einschließlich Einlage) von nicht mehr als: 
1 - 85 g bei Seide, Abfallseide oder Garnen aus synthetischen oder künst

lichen Filamenten; 
2 - 125 g in allen anderen Fällen; 

b - in Knäueln oder Strähnen mit einem Gewicht von nicht mehr als: 
- 85 g bei Garnen aus synthetischen oder künstlichen Filamenten mit 

einem Titer von weniger als 3000 Dezitex, aus Seide'oder Abfallseide; 
2 - 125 g bei allen anderen Garnen mit einem Titer von weniger als 2000 

Dezitex; 
3 - 500 g in allen anderen Fällen; 

c - in Strähnen, die mittels Trennungsfadens (Fitzfaden) in einzelne voneinan
der unabhängige Strähne mit einem Einzelgewicht von nicht mehr als: 
1 - 85 g bei Seide, Abfallseide oder Garnen aus kontinuierlichen Chemie

fasern (Filamenten); 
7. - 125 g in allen anderen Fällen geteilt sind. 

B - Die vorstehende Regelung gilt nicht fOr: 
a - ungezwirnte Garne aus allen Spinnstoffen; jedoch gelten als Garne in Auf

machungen fOr den Kleinverkauf: 
1 - ungezwirnte, rohe Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren; 
2 - ungezwirnte Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, gebleicht, gefärbt 

oder bedruckt, mit einem Titer von mehr als 5000 Dezitex; 
b - gezwirnte, rohe Garne: 

1 - aus Seide oder Abfallseide, in jeder Aufmachung; 
2 - aus anderen Spinnstoffen (ausgenommen Wolle und feine Tierhaare) in 

Strähnen; 
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c - gezwirnte Garne aus Seide oder Abfallseide, gebleicht, gef~rbt oder be
druckt, mit ei~em Titer von 133 Dezitex oder weniger; 

d - ungezwirnte und gezwirnte Garne aus allen Spinnstoffen: 
1 - in Strähnen in Kreuzhaspelung; 
2 - auf Einlagen oder in anderen Aufmachungen, die 

Textilindustrie erkennen la~sen (z. B. auf 
spulen, Garnrollen, konischen Röhrchen, Konen 
Stickmaschinenl. 

ihre Verwendung in d,er 
Kopsen, Zwirnmaschinen
oder in Wickeln für 

5 - Als 'Nähgarne der Nummern 5204, 5401 und 5508 gelten gezwirnte Garne, die allen 
nachstehenden Bedingungen entsprechen: 
a - auf Einlagen (z. B. auf Spulen oder Hülsen) mit einem Gewicht (einschließlich 

Einlage) von 1000 g oder weniger aufgemacht; 
b - appretiert; und 
c - mit einer Z-Drehung als letzter Drehung. 

6 - Als hoch feste Garne gelten in diesem Abschnitt Garne mit einer Zugfestigkeit, 
ausgedrückt in cN/tex (Zentinewton je tex), von mehr als: 

7 -

bei ungezwi rnten Garnen a'us Nylon oder anderen 
Polyamiden oder Polyestern ..................................... 60 cN/tex 
bei 
bei 
Als 
a -
b -

gezwirnten Garnen aus Nylon oder Polyestern ••••••••••••••• 53 cN/tex 
ungezwirnten und gezwirnten Garnen aus Viskose •••••••••••• 27 cN/tex. 
konfektioniert im Sinne dieses Abschnittes gelten: 
in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form zugeschnittene Waren; 
abgepaßt hergestellte und gebrauchsfertige Waren, auch wenn sie durch Zer-
schneiden der nicht verkreuzten Fäden erst gebrauchsfertig werden und keiner 
Naht oder sonstigen weiteren Bearbeit~ng bedürfen (z. B. gewisse Staubtücher, 
Handtücher, Tischtücher, quadratische 'Halstücher, Decken); 

c - Waren mit gesäumten oder roulierten Rändern oder mit geknüpften (auch zusätz
lich angebrachten) Fransen an einer oder mehreren Seiten; ausgenommen sind 
jedoch Meterwaren, bei denen die Schnittkanten in einfacher Weise gegen das 
Ausfransen gesäumt oder rouliert sind; 

d - zugeschnittene Waren mit Auszieharbeit; 
e - Waren, die durch Nähen, Kleben oder auf andere Weise zusammengefügt wurden 

(ausgenommen Meterwaren der gleichen Art, die an den Enden verbunden sind, um 
ein längeres Stück zu erzielen, sowie Meterwaren, die aus zwei oder mehr zur 
Gänze übereinanderliegenden und miteinander verbundenen Spinnstofferzeug
nissen, auch mit wattierenden Zwischenlagen,bestehen); 

f - gewirkte oder gestrickte Waren, abgepa8t hergestellt, auch in aneinanderge
reihten Teilstücken. 

8 - Konfektionierte Waren im Sinne der Anmerkung 7 werden weder von den Kapiteln 50 
bis 55 noch - soweit sich aus dem Wortlaut einer Nummer nichts anderes ergibt 
von den Kapiteln 56 bis 60 erfaSt. In die Kapitel 50 bis 55 fallen keine der in 

9 -
den Kapitel 56 bis 59 erfaSten Waren. 
Als Gewebe de~ Kapitel 50 bis 55 sind 
übereinandergelegten Lagen parallel 

auch so I che Erzeugni sse anzusehen, dfe aus 
liegender Spinnstoffgarne bestehen, wobei 

diese Lagen zueinander einen spitzen oder rechten Winkel bilden. Diese Lagen sind 
an den Berührungspunkten der Carne durch einen Klebstoff oder durch ein ther
misches Verfahren verbunden. 

10 - Elastische Waren~ bestehend aus Spinnstoffen in Verbindung mit Kautschukf~den, 

verbleiben in diesem Abschnitt. 
11 - In diesem Abschnitt umfaBt der Begriff "imprägniert" auch "getaucht" ("gedippt"). 
12 - In diesem Abschnitt umfaBt der Begriff "Polyamide" auch "Aramide". 
13 - Vorbehaltlich anderer Bestimmungen sind textile Kleidungsstücke verschiedener 

Nummern auch dann getrennt einzureihen, wenn sie in Zusammenstellungen in Auf
machungen für den Kleinverkauf vorliegen. 
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Anmerkungen zu den Unternummern 
, - In diesem Abschnitt und gegebenenfalls auch in allen anderen Abschnitten gelten 

al s: 
a - Elastomergarne 

nicht texturi erte Garne ,aussyntheti sehen Filamenten (einschließlich Mono
file), die, ohne zu reiSen, auf das Dreifache ihrer ursprünglichen Länge ge
dehnt werden können und die, auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Länge ge
dehnt, sich innerhalb von 5 Minuten 2uf mindesten~ das Eineinhalbfache ihrer 
ursprünglichen Länge wieder zusammenziehen. 

b - Rohe Garne ( 
, - Garne, die den natürlichen Farbton der zu 

Fasern aufweisen und weder gebleicht, 
Masse) noch bedruckt sind, oder 

ihrer Herstellung verwendeten 
noch gefärbt (auch nicht in der 

2 - Garne, von undefinierbarer Farbe (sog. "Grau-Garne"), die aus Reißspinn-
stoffen hergestellt sind. 

Rohe Garne dürfen mit einer farblosen Appretur behandelt oder angefärbt sein, 
soferne diese Anfärbung durch Waschen mit Seife einfach entfernbar ist; rohe 
Garne aus Chemiefasern dürfen außerdem in der Masse mit Mattierungsmitteln 
(z. B. Tftandioxid) behandelt sein. 

c - Gebleichte Garne 
, - Garne, die einen BleichprozeB erfahren haben oder aus gebleichten Fasern 

hergestellt sind oder die, soweit nichts anderes bestimmt ist, weiß gefärbt 
(auch in der Masse) oder weiS "appretiert sind;, 

2 - Garne, die aus einer Mischung von rohen und gebleichten Fasern bestehen; 
3 - gezwi rnte Garne, di e aus rohen undgeb 1 ei chten Ga rnenbest'ehen. 

d - Farbige Garne (gefärbt oder bedruckt) 
, - Garne, die anders als weiß gefärbt (auch in der Masse) oder nur angefärbt 

sind, die bedruckt oder aus gefärbten oder bedruckten Fasern hergestellt 
sind; 

2 - Garne, die aus"einer Mischung verschieden gefärbter Fasern oder einer 
Mischung von rohen oder gebleichten Fasern mit gefärbte~ Fasern bestehen 
(Jaspe-, oder Melegarne) oder die mit einer oder mehrer,en Farben in Ab
ständen bedruckt sind, um Punktierungseffekte zu erzielen; 

3 - Garne, die durch Verspinnen bedruckter Krempelbänder, Kammzüge oder Vor
garne hergestellt sind; 

4 - gezwirnte Garne, die aus rohen oder gebleichten und gefärbten Garnen be
stehen. 

Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für t1onofne" Streifen und ähnliche 
Formen, des Kapitels 54. 

e - Rohe Gewebe 
Gewebe, die aus rohen Garnen hergestellt und weder gebleicht noch gefärbt oder 
bedruckt sind. Solche Gewebe dürfen mit farbloser Appretur behandelt oder auch 
angefärbt sein. 

f - Gebleichte Gewebe 
Gewebe, die: 
, - zur Gänze gebleicht oder, soweit nichts anderes bestimmt ist, weiß gefärbt 

oder weiß appretiert sind; 
2 - aus gebleichten Garnen bestehen; 
3 - aus rohen und gebleichten Garnen bestehen. 

g - Gefärbte Gewebe 
Gewebe, die: 
1 - zur G~nze mit einer einzigen einheitlichen Farbe, anders als weiS (sofern 

nichts anderes bestimmt ist), gefärbt oder farbig appretiert sind, anders 
als weiB (sofern nichts anderes bestimmt ist); 

2 - aus farbigen Garnen mit einer einzigen, einheitlichen Farbe bestehen. 
h - Bunt gewebte Gewebe 

Gewebe (andere als bedruckte Gewebe), die 
1 - aus verschiedenfarbigen Garnen oder aus Garnen mit verschiedenen Schattie

rungen der gleichen Farbe bestehen; dabei bleiben natürliche Farbunter
schiede des zur Herstellung verwendeten Spinnstoffes außer Betracht; 
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2 - aus rohen oder gebleichten und farbigen Garnen bestehen; 
3 - aus Jaspe- oder Melegarnen bestehen. 
Die an den Webkanten und Stückenden verwendeten Garne bleiben bei der Beurtei
lung in jedem Fall außer Betracht. 

i-Bedruckte Gewebe 
Gewebe, einschließlich der bunt gewebten Gewebe, die im Stück bedruckt sind. 
Als bedruckte Gewebe gelten auch Gewebe mit einem Muster, 'das z. B. mit Pinsel, 
Bürste, Spritzpistole, Umdruckpapier, durch Beflocken oder im Batikverfahren 
hergestellt ist. 

Das Merzerisieren hat aUf die Einreihung der vorangeführten Garne und Gewebe keinen 
Einfluß. 
k - Leinwandbindung 

eine Gewebebindung, in der jedes Schußgarn abwechselnd oberhalb und unterhalb 
der aufeinanderfolgenden Kettgarne und jedes Kettgarn abwechselnd oberhalb und 
unterhalb der aufeinanderfolgenden Schußgarne verläuft. 

2 - A - Waren der Kapitel 56 bis 63, die aus zwei oder mehr textilen Spinnstoffen be
stehen, sind so zu behandeln, als bestünden sie zur Gänze aus jenem textilen 
Spinnstoff, der bei Anwendung der Anmerkung 2 ~u diesem Abschnitt fü~ die Ein
reihung einer Ware der Kapitel SO bis 55 der gleichen Zusammensetzung heranzu
ziehen wäre. 

B - Dabei ist zu beachten: 
a - soweit eine Ware aus mehreren Bestandteilen besteht, ist nur jener Bestand

teil für die Beurteilung maßgeblich, der nach der Allgemeinen Vorschrift 3 
die Einreihung bestimmt; 

b - bei textilen Flächenerzeugnissen, die einen Flor oder Schlingen aufweisen, 
bleibt das textile Grundmaterial außer Betracht; 

c - bei Stickereien der Nummer 5810 ist nur der Stickgrund maßgeblich. Bei 
Stickereien ohne sichtbaren Stickgrund kommt jedoch für die Beurteilung 
nur der Stickfaden in Betracht. 

Kapitel SO 

Seide 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeich~ng 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

5001 00 

5002 00 

5003 --

10 
90 

5004 00 

/ 

Seidenraupenkokons, zum Abhaspeln geeignet ••••••••••••• 

Rohseide (Gregeseide), weder gedreht noch gezwlrnt ••••• 

Abfälle von Seide (einschließlich der zum Abhaspeln 
nicht geeigneten Kokons, Garnabfälle und Reißspinn
stoff) : 
- weder ka,rdiert noch gekämmt ......................... . 
- andere ••••••••••••.••••.••.•••••••••••.•••••••.•..••• 

Garne aus Seide (andere als Garne aus Abfällen von 
Seide), nicht in Aufmachunge~ für den Kleinverk~uf ••••• 

frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
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Nr./UNr. 

5005 00 

5006 00 
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Warenbezeichnung 

Garne aus Abfällen von Seide, nicht in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Garne aus Seide oder aus Abfällen von Seide, .in Auf
machungenfür den Kleinverkauf; Messinahaar •••••••••••• 

5007 Gewebe aus Seide oder aus Abfällen von Seide: 
10 
20 

90 

- Gewebe aus Bour,rettesei de ................ " ••••••••••••• 

- andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr Seide 
oder Abfälle von Seide, ausgenommen Bourretteseide, 
enthaltend ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Gewebe •••••••••.••••••••••••••••••••••• IIJ ••••••• 

255 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

3 9(, 

20 % 

32 % 

32 % 
32 9(, 
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Kapitel 51 

Wolle, feine oder grobe Tierhaarej Garne und Gewebe aus Roßhaar 

Anmerkung 
1 - In allen Abschnitten des Tarifs gelten als: 

a - Wolle die von Schafen oder Lämmern stammenden natürHchen Fasern; 
b - feine Tierhaare die Haare folgender Tiere: Alpaka. Lama. Vikunja, Kamel. Yak, 

Angora-, Tibet-, Kaschmirziegen und ähnliche Ziegen (mit Ausnahme der gemeinen 
Ziegen), Kaninchen (einschließlich Angorakaninchen), Hase, Biber, Nutria und 
Bisamratte; 

c - grobe Tierhaare die Haare aller vorstehend nicht genannten Tiere, ausgenommen 
Haare und Borsten zur Herstellung von Pinseln, Besen und Bürsten (Nr. 0502) und 
Roßhaar (Nr. 0503). 

TARIF. 
Nr./UNr. 

5101 -
(10) 

11 
19 

(20) 
21 
29 
30 

5102 

10 
20 

Warenbezei chnung . 

Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt: 
- Schweißwolle, einschließlich auf dem Rücken ge

waschene Wolle: 
- - Schurwolle .•...•.••..•....... 111 ••••••••••••••••••••• 

- - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- entschweißt, nicht carbonisiert: 
- - Schurwolle ••••••.•.....•••••.•.•••... '" '.1 ••••••••• ,. 

- - andere ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 
- carbonisiert ••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••• 

Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch ge
kämmt: 
- feine Tierhaare ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
- grobe Tierhaare: 

A - ge~rollt oder auf Unterlagen ••••••••••••••••••••• 
1;1 - anders ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

5103 Abfälle von Wolle oder feinen oder groben Tierhaaren, 
einschließlich Garnabfälle, ausgenommen Reißspinnstoff: 

10 
20 
30 

5104 00 

- Kämmlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••• 
- andere Abfälle von Wolle oder feinen Tierhaaren •••••• 
- Abfälle von groben Tierhaaren: 

A - gekrollt oder auf Unterlagen ••••••••••••••••••••• 
B - anders •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Reißspinnstoff aus Wolle oder feinen oder groben Tier-
haaren ••••••.••.••.•••..•••••••.••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 

20 'I(, 

frei 

frei 
frei 

20 'I(, 

frei 

3 'I(, 
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TARIF 

Nr./UNr. 

5105 --

10 
(20) 

21 
29 
30 
40 

8 der. Beilagen 

Warenbezeichnung 

Wolle, feine oder grobe Tierhaare, gekrempelt oder ge
kämmt (einschließlich gekämmte Wolle in loser Form): 
- ,g~krempelte Wolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- gekämmte Wolle: 

- gekämmte Wolle in loser Form ••••••••••••••••••• ;~ •• 
- - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- feine Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt ••••••••••••• 
- grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt ••••••••••••• 

5106 Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

10 - 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle enthaltend: 
A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 

·von 125,g oder weniger ••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• 

20 - weniger als 85 Gewichtsprozent Wolle enthaltend: 
A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 

von 125 g' oder weniger ••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5107 Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den 
Kl ei nverka,uf: 

10 - 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle enthaltend: 
A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 

von 125 9 oder weniger ••••••••• : ••••••••••••.••••• 
B andere ........................................... . 

20 - weniger als 85 Gewichtsprozent Wolle enthaltend: 

5108 --

10 
20 

A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 
von 125 g oder weniger ••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Streichgarne und Kammgarne aus feinen·Tierhaaren, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinverkauf: 
- Str~ichgarne •••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
- Kammga rne ............................................ . 

5109 Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen 
für den Kleinverkauf: 

10 - 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle oder feine 

90 

5110 00 

Tierhaare enthaltend ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Garne' aus groben Tierhaaren oder Roßhaar (einschließ-
1 ich Garne aus umsponnenem Roßhaar), auch in Auf
machungen fOr de~ Kleinverkauf ••••••••••••••••••••••••• 

257 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

17 % 

8 % 

17 % 
8 % 

17 % 
8 % 

17 % 

8 % 

frei 
frei 

17 % 
17 % 

10 % 

17 
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TARIF 

Nr./UNr. 

5111 -
(10) 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle oder feine 

Tierhaare enthaltend: 
11 - - mit einem Quadratmetergewicht von 300 9 oder 

weniger ............ " .......................... ~ ............................... .. 

19 - - son 5 ti ge ...................................................... " .. " ...... " .............. " " 

20 - andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthet-
ischen oder künstlichen Filamenten gemischt •••••••••• 

30 - andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthet-

90 

5112 -
(10) 

ischen oder künstli chen Stapelfasern gemi seht •••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••.•••• · •••••••• · ........... .. 

Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle oder feine 

Tierhaare enthaltend: 
11 - - mit einem Ouadratmetergewicht von 200 g ~der 

wen1ger •.•••.••.•••..•. ,; ••.•.•••••.••.••••••••••••• 

19 son~ti ge ... "" .. " .. " .. "" .. " .... ~ "" ... -..... " .............................. ~" .. .. 

20 - andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthet-

30 

90 

5113 00 

ischen oder künstlichen Filamenten gemischt •••••••••• 

- andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthet
ischen oder künstlichen Stapelfasern gemischt •••••••• 

- ~ndere ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••• 

Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Roßhaar •••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % + 
1155, -
18 % + 

1155, -

18 % + 
1155,-

18 % + 
1155,-
18 % + 
1155, -

18 % + 

1155, -
18 % + 

1155,-

18 % + 
1155,-

18 % + 
1155,-
18 % + 
1155, -

'20 \ 
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,Anmerkung zu den Unternummern 

8 der Beilagen 

Kcpitel 52 

Baumwolle 

259 

1 - Bei den Unternummern 5209 42 und 5211 42 gelten als Denim Gewebe aus 3- oder 
4-bindigem Kettköper, einschließlich Kreuz-Kettköper, bei dem die Kettgarne blau 
gefärbt und die Schußgarne roh, gebleicht, grau gefärbt oder in einem helleren 
blauen Farbton als die Kettgarne gefärbt sind. 

TARIF 

Nr.fUNr. 

5201 00 

Warenbezeichnung 

Baumwolle, weder kardiert noch gekämmt .•••••••••••••••• 

5202 Abfälle von Baumwolle (einschließlich Garnabfälle und 
Reißspinnstoff): 

10 
(90) 
91 
99 

5203 00 

5204 --

- Garnabfälle ........•..•.•••.•..• !' •••••• •..•••• , •••••••• 

- andere: 
- - ReiBspinnstoff •.••.•••.•.••.••••.••.••.••••.••.• ; •• 
- - sonstige ...........•..•..••..............•...•..... 

Baumwolle, kardiert oder gekämmt ••••••••••••••••••••••• 

N~hgarne aus Baummwolle, auch in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf: 

(10) - nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf: 
11 
19 
20 

5205 --

- - 85 Gewichtsprozent oder mehr Baumwolle enthaltend •• 
- - sonstige .•.. '1 ....................................... . 

- in Aufmachungen für den Kleinverkauf •••••• ~ •••••••••• 

Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarnel, 85 
Gewichtsprozent oder mehr Baumwolle enthaltend, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinverkauf: 

(10) - ungezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern: 
11 mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr 

12 
(Nr. 14 metrisch oder weniger) ••••••••••••••• ; ••••• 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex 
bis einschließlich 232,56 Dezitex (mehr· als 
Nr. 14 metrisch bis einschließlich Nr.43 
metrisch} ••.•••••.••.•••••••.••••••••••••••••••••••• 

13 - - mit einem Titer von weniger al s 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex (mehr als 
Nr. 43 metrisch bis einschließlich Nr. 52 
metri 5ch) .•••.•• 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1~ mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex 
bis einschließlich 125 Dezite~ (mehr als Nr. 52 
metrisch bis einschließlich Nr. 80 metrisch) ••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

3 % 
frei 

7 % 

15 % 
15 % 
20 % 

12 % 

12 % 

12 \ 

12 \ 
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260 8 der Beilagen 

Zollsatz in , des 
TARIF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

15 - mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex 
(mehr als Nr. 80 metrisch).......................... 11 \ 

(20) - ungezwirnte Garne, ausgekämmten Fasern: 
21 - - mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr 

{Nr. 14 metrisch oder weniger) ••••••••••••••••••••• 
22 - - mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex 

bis ei.nschlieBlich 232,56 Dezitex (mehr als 
Nr. 14 metrisch bis einschließlich Nr. 43 
metrisch) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex (mehr als 
Nr. 43 metrisch bis einschließlich Nr. 52 

metri sch) '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 
24 mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex 

bis einschließlich 125 Dezitex (mehr als Nr. 52 
metrisch bis einschließlich Nr. 80 metrisch) ••••••• 

25 - - mit einem Titer v9n weniger als 125 Dezitex (mehr 
als Nr. 80 metrisch) •••••••••.••••••••••••••••• : ••• 

(30) - gezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern: 
31 mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr-je 

Einfachgarn (Nr. 14 metrisch oder weniger je 

32 

33 

Einfachgarnl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex 
bis einschließlich 232,56 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 14 metrisch bis einschließlich 
Nr. 43 metrisch je Einfachgarn) ••••••••••••••••• · ••• 
mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex je Einfach
garn (mehr als Nr. 43 metrisch bis einschließ-
lich Nr. 52 metrisch je Einfachgarn) ••••••••••••••• 

34 - - mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex 

35 

bis einschließlich 125 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) •••••••••••••••••••• 
mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex je 
Einfachgarn (mehr als Nr. 80 metrisch je Ein-. 

__ fachgarn) '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" "' •••••••••••• "' •••• "' •• 
(40) - gezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern: 
41 - - mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr je 

Einfachgarn (Nr. 14 metrisch oder weniger je 
Einfachgarn) .•.••.•.••••.••.••.••.•••.•.••••••..••. 

42 mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex 
bis einschließlich 232,56 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 14 metrisch bis einschließlich 
Nr. 43 metrisch je Einfachgarn) ................... ; 

43 mit einem Titer,von-weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 43 metrisch bis einschließlich 

44 

45 

Nr. 52 metrisch je Einfachgarn) •••••••••••••••••••• 
mit einem Titer von weniger al s 192,31 Dezitex 
bis einschlieBlich 125 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 52 metrisch bis einschlieBlich Nr. 80 
metrisc~ je Einfachgarn) •••••••••••••• ~ •••••••••••• 

- - mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex je 
Einfachgarn (mehr als Nr. 80 metrisch je Ein-
fachgarn) •.•••••••••••••••••••.••••• ~ •••••••••••••• 

12 % 

12 \ 

12 \ 

12 % 

11 \ 

15 % 

15 \ 

15 % 

15 \ 

14 \ 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 

14 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)260 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr./UNr. 

5206 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichl11llng 

Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne), weniger 
als 85 Gewichtsprozent Baumwolle enthaltend, nicht 
in Aufmachungen für den Kleinverkauf: 

(10) - ungezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern: 
11 mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr 

12 
(Nr. 14 metrisch oder weniger) ••••••••••••••••••••• 
mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex bis 
einschließlich 232,56 Dezitex (mehr als Nr. 14 
metrisch b,;S einschließlich Nr. 43 metrisch). •••••• 

13 mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex (mehr als 
Nr. 43 metrisch bis einschließlich Nr. 52 
metri sch) ................................... ~ ....... ' ........................... .. 

14 mit einem Titer xon weniger als 192,31 Dezitex 
bis einschließlich 125 Dezitex (mehr als Nr. 52 
metrisch bis einschließlich Nr.80 metrisch) ••••••• 

15 - - mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex (mehr 
als Nr. 80 metrisch) ••••••••••.••.•••.•••••••..•••. 

(20) - ungezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern: 
21 - - mit einem Titer von 714-,29 Dezitex oder mehr 

22 
(Nr. 14 metrisch oder weniger) ...................... , 

- - mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex bis 
einschließlich 232,56 Dezitex (mehr als Nr. 14 
metrisch bis einschließlich Nr. 43 metrisch) •••••• ~ 

23 mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex (mehr als 
Nr. 43 metrisch bis einschließlich Nr. 52 
metrisch) •.•••••••••••••.•.•••••••••••••..••••.•••• 

24 mit einem Titer von weniger als 192,31 Dezitex 
bis einschließlich 125 Dezitex lmehr als 
Nr. 52 metrisch bis einschließlich Nr .• 80 
met r i sch ) ............................ ' .. .................................................... .. 

25 - - mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex 
(mehr als Nr. 80 metrisch) •••••••••••••••••••••••••• 

(30) - gezwirnte Garne, aus nicht gekämmten Fasern: 
31 - - mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder ~ehr 

je Einfachgarn (Nr. 14 metrisch oder weniger je 
Einfachgarn) ....................................................................... .. 

32 mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex 
bis einschließli~h 232,56 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 14 metrisch bis einschließlich 

33 

34 

35 

Nr. 43 metrisch je Einfachgarn) ••••••••.•••••••••••• 
mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 43 metrisch bis einschließlich Nr. 52 
metrisch je Einfachgarn) ••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Titer von weniger als. 192,31 Dezitex 
bis einschließlich 125 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) •••••••••••••••••••• 
mit einem Titer von weniger als 125 Dezitex je 
Einfachgarn (mehr als Nr. 80 metrisch je Einfach-
garn) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

261 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilli ng für 100 kg 

12 '\ 

12 '\ 

12 '\ 

12 '\ 

11 \ 

12 '\ 

12 \ 

12 \ 

12 'I(, 

11 \ 

15 \ 

15 \ 

15 '\ 

15 \ 

14 \ 
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262 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

5207 

(40) - gezwirnte Garne, aus gekämmten Fasern: 
41 mit einem Titer von 714,29 Dezitex oder mehr je 

Einfachgarn (Nr. 14 metrisch oder weniger je ' 
Einfachgarn} •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••. ~ 

42 mit einem Titer von weniger als 714,29 Dezitex 
bis einschließlich 232,56 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 14 metrisch bis einschließlich Nr. 43 
metri sch je >Ei nfachgarn) ••••••••••••••••••••••• -, ••• 

43 mit einem Titer von weniger als 232,56 Dezitex 
bis einschließlich 192,31 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 43 metrisch bis einschließlich Nr. 52 
metrisch je Einfachgarn) ••••••••••••••••••••••••••• 

44 mit einem Titer von weniger al s 192,31 Dezitex 
bis einschließlich 125 Dezitex je Einfachgarn 
(mehr als Nr. 52 metrisch bis einschließlich 

45 

10 
90 

Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) •••••••••••••••••••• 
mi t ei nem Ti ter von weni ger als 125 Dezitex je 
Einfachgarn (mehr als Nr. 80 metrisch je Einfach-
garn) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne), in Auf
machungen für den Kleinverkauf: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Baumwolle enthaltend •••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5208 -- Gewebe aus Baumwolle, 85 Gewichtsprozent oder mehr 
Baumwolle enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht 
von 200 9 oder weniger: 

(10) 
11 

12 

13 

19 
(20) 

21 

22 

23 

29 
(30) 

31 

32 

33 

39 

- roh: 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge
wicht von 100 9 oder weniger ••••••••••••••• ; ••••••• 
in leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 100 g ••••••••••••••••••••••••.•• 
in 3- oder 4~bindigem (einschließlich gleichsei-
tigern) KBper ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
andere Cewebe ••••••• _.1 ••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

-, gebleicht: 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von 100 9 oder weniger ••••••••••••••••••••••• 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 100 g ••••••••••••••••••••••••••• 
in 3- oder 4-bindigem (einschlieSlich gleichsei-
tigem) Köper •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 

- - andere Gewebe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- gefärbt: 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
w.; cht von 100 9 oder weni ger •••••••• ~ •••••••••••••• 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 100 g ........................... . 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) K6per ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Gewebe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
W~rtes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 

14 % 

20 % 
20 9(, 

30 % 

30 9(, 

30 % 
30 9(, 

30 % 

30 % 

30 % 
30 9(, 

30 % 

30 % 

30 % 
30 \ 
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TARIF 
.Nr./UNr. 

(40) 
41 

42 

43 

49 
(50) 
51 

S2 

S3 

59 

S209 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- bunt gewebt: 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von· 100 9 oder weniger ...................... -.-. 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge
wicht von mehr als 100 g ••••••••••• ~ •••••••.•••••••• 

in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
ti gern) Köpe r .... , ... " ........... ". " ................................ .. 

- - andere Gewebe ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
- bedruckt: 

in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von 100 9 oder weniger ••••••••••••••••••••••• 
in Leinwandbindung, mit einem Quadratmeterge-
wicht von mehr als 100 g •••••••• ~ ••.•••••••••••••.••• 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper .......................................................... . 

andere Cewebe.~ •••••• · •••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 

Gewebe aus Baumwolle, 85 Gewichtsprozent oder mehr 
Baumwolle enthaltend, mit einem Quadratmetergewicht 
von mehr als 200 g: 

(10) - roh: 
11 

12 

19 

(20) 
21 

22 

29 
(30) 
31 

in Leinwandbindung •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigern) Köper ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Cewebe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- gebleicht: 
fn Leinwandbfndung ••••••••• ~ ••••••••••••••• ! ••••••• 

in 3- oder 4-bindigem (einschlieBlichgleichsei-
tigern) Köper ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Gewebe ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .; •• 

gefärbt: 
; n Lei nwandbi ndung ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• -~. 

32 - - in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-

39 
(40) 

41 
42 

ti gern) Köper ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - andere Cewebe •••••••••••••• ., ••••••••••••••••••••••• 

- bunt gewebt: 
in Lei nwandbi ndung •••••••••• " •••••••••••••••••••••• 

- - Denim •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,... 

43 - - andere Gewebe in3- oder 4-bindigem (einschließlich 

49 
(50) 

S1 

52 

S9 

S210 --

(10) 
11 

gleichseitigem) Köper ••••••••••.•••••••••••••••••• ~. 

- - andere Gewebe •••••••••••••••••••••••• · •••••••••• , •••• 

- bedruckt: 
- - ; n Lei nwandbi ndung ••••••••••••••••••••••••••• ' •••••• 

in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
andere Ce~ebe ...................................... . 

Gewebe aus Baumwolle, weniger al s85 Gewichtsprozent· 
Baumwolle enthaltend, überwiegend oder ausschließ
lich mit Chemiefasern gemischt, m1t· einem Quadrat
metergewicht von 200 9 oder weniger: 
- roh: 
- - in Leinwandbindung ••••••••• " •••••••••••••••••••••••• 

263 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 % 

30 % 

30 \ 
30 \ 

30 % 

30 \ 

30 \ 
30 \ 

30 \ 

30 \ 
30 \ 

30 \ 

30 \ 
30 % 

30 % 

30 % 
30 % 

30 \ 
30 \ 

30\ 
30 % 

30 \ 

30 \ 
30 \ 

30 \ 
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264 

TARIF 

Nr./UNr. 

12 

19 

(20) 
21 
22 

29 
(30) 

31 

32 

39 
(40) 

41 

42 

49 
(50) 

51 
52 

59 

5211 --

(10) 

11 

12 

19 

(20) 
21 
22 

29 

(30) 
31 

32 

39 
(40) 
41 
42 

43 

49 
(50) 

51 
52 

59 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

in 3- oder 4-bindigem(einschließlich gleichsei-

ti gem) Köper.""""""" ,'.""""" •. e""""""""""""""""" •• " •• 

andere Gewebe."."" •• ".""."". , .• " .""""""" ••• ",,,,,,,,,,,,, • '.' 
- gebleicht: 

f n Lei nwandbi ndung" • " " • " " • " " .. " .'. " " " " " " " " • " .". " " " • " " " 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köpe~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Gewebe"""."."""""""""" .. """".".".""."" •• """". 
- gefärbt: 

; n Lei nwandbi ndung. ,.*""" •••• ". """."" " "." ."" • "". " """ 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigern) Köper •••••••••• " ••••••••••••• " •• " ••••••• " •• ~ 

andere Gewebe .•. _"" ••••• " •• "" ••• ".""".""."." •••• "" ••• 
- bunt gewebt: 

; n Lei nwa~dbi.ndung""""""" •• """ •• " •••••••••••••••••• 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
ti gern) Köper .......................................... . 

- - andere Gewebe .................................. '.' ... . 
- bedruckt: 

in Lei nwandbi ndung ................................. . 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper ....................................... . 
andere Gewebe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gewebe aus Baumwo 11 e, weni ger al s 85 Gewi chtsprozent 
Baumwolle enthaltend, überwiegend oder ausschließ
lich mit Chemiefasern gemischt, mit einem Quadrat
metergewicht von mehr als 200 g: 
- roh: 

in Leinwandbindung ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ - in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-

tigern) Köper ........................................ ~ •• 
andere Gewebe .......................................... . 

- gebleicht: 
in Leinwandbindung ••••••••••••• ~ •••••••.•••••••••••• 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper ••••••••••• · ••••••••• ~ •••••• Q ••••••••••• 

ande re Gewebe •••••••.••••••• , ••••••••••••••• ' ......... . 

- gefärbt: 
in Leinwandbindung ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigern) Köper.!l ••••••••.••••••••••••••••••••• o ••••••• 

- - a nde re Gewebe ...... , •.•••••••••••••• ;. •••••••••••••••••• 

- bunt gewebt: 
i~ Leinwandbindung •••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

- - Denim •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - ~ndere Gewebe in 3- oder 4-bindigem (einschließlich 

gleiChseitigem) Köper •••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

andere Cewebe ••••••••••••••••••••• 0 •• , "". ~ •••• ~ ...... . 

- bedruckt: 
in leinwandbindung ................................... . 

- - in 3- oder 4-bindigem (einschließlich gleichsei-
tigem) Köper •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
a nde re Gewebe •••••• ., .... ~ •••••••••••••••••••• o' •••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 % 
30 % 

30 % 

30 % 

30 % 

30 % 

30 % 
30 % 

30 % 

30 % 
30 % 

30 % 

30 % 
30 % 

30 % 

30 % 
30 % 

30 \ 

30 % 
30 \ 

30 % 

30 \ 
30 % 

30 \ 
30 9& 

30 % 
30 % 

30 'I(, 

30 'I(, 

30 \ 
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TARIF 
Nr./litr. 

5212 --
(10) 
11 
12 
B 
14 

15 
(20) 
21 
22 
23 
24 
25 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Cewebe aus Baumwoll e: 
mit einem Quadratmetergewicht von 200 9 oder weniger: 

- - roh •..•...•..•••••••.•••••••.••••.•••••••..•..••••• 
- - gebleicht •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - gefärbt ••••.•••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~ ••••• 
- - bunt gewebt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bedruckt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
- mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g: 
- - roh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

gebleicht •••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••• 
gefärbt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - bunt gewebt ........................................ . 
bedruck t ••.•.....•• '~ •••..•.•••••••.••.•••.•.•..••.• 

265 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 '1& 

30 " 
30 '\ 
30 '\ 

30 " 

30 '\ 
30 \ 
30 \ 
30 '\ 
30 '\ 
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266 8 der Beilagen 

Kapitel 53 

Andere pflanzliche Spinnstoffe; Papiergarne und Gewebe aus Papiergarnen 

TARIF 

Nr./UNr. 

5301 --

10 

(20) 

21 
29 
30 

5302 --

10 

90 

5303 --

Warenbezeichnung 

Flachs, roh oder bearbeitet, aber ni~ht gesponnen; 
Werg und Abfälle von Flachs (einschließlich Garn
abfälle und Reißspinnstoff): 
- Flachs, roh oder geröstet •.••••••••••••••••••.••••••• 
- Flachs, gebrochen, geschwungen, gehechelt oder 

anders bearbeitet, aber nicht gesponnen: 
- - gebrochen oder geschwungen ••••••••••••••••••••••••. ' 

- - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-·Werg und Abfälle von Flachs .......................... . 

Hanf (Cannabis sat;va L.), roh oder bearbeitet, aber 
nicht gesponnen; Werg und Abf?lle von Hanf (ein
schließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff): 
- Hanf, roh oder geröstet ••.••••••••••••••••••••••••••• 
- anderer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jute und andere textile Bastfasern (ausgenommen 
Flachs, Hanf und Ramie), roh oder bearbeitet, 
aber nicht gesponnen; Werg und Abfälle von diesen 
Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und 
Reißspinnstoff): 

10 - Jute und andere textile Bastfasern, roh oder 

90 

5304 --

10 
90 

gerös tet •.•.•••.••••.•••••••••••••••••.•.••••••....•• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sisal und andere textile Fasern von Agaven, roh 
oder bearbeitet, aber nicht gesponnen; Werg und 
Abfälle von diesen Spinnstoffen (einschließlich 
Garnabfälle und ReiBspinnstoff): 
- Sisal und andere textile Fasern von Agaven, roh •••••• 
- andere •••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5305 -- K6kosfasern, Abacafasern (Manilahanf oder Musa 
textilis Nee), Ramie und andere pflanzliche Spinn
stoffe, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, 
roh oder bearbeitet, aber nicht gesponnen; Werg, 
Kämmlinge und Abfälle von diesen Spinnstoffen (ein
schließlich Garnabfälle und ReiBspinnstoff): 

(10) - Kokosfasern: 
11 
19 

- - roh ••••••••.••••••••••.••••••••.••••••••••••••••••.. 
anders: 
A -;auf Unterlagen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - and~rs •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schill;ng für 100 kg 

frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

25 9& 

frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

(20) 
21 
29 

(90) 
91 
99 

5306 
10 
20 

5307 --

10 
20 

5306 --

10 

20 
30 
90 

5309 -
(10) 

11 
19 

(20) 
21 
29 

5310 --

10 
90 

531' 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Abacafasern: 

roh" " •• " • " " " " " " •• " " •••• " " " " " ••• " • " " ••••••• " •• " •• " " " 
anders •••. "" " .. " .•.. " ... " ." . "."" •.• "" . "" .•• " . ""." "" 

- andere: 

roh. " " . " : . " .. " •••.•• " .. " .•.. " " • " " " " " " " " " " " " " " " " " .' " 111 

- - anders •••••• ~.~ ••••••••••••• ~ •••••••••••• · •••••••••• 

Leinengarne (Garne aus Flachs): 

- ungezwirnt.""",,""""" -0." .. """"""" .. """"""""""""" .. """"" 
- gezwi rnt" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

Carne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern 
"der Nummer 5303:, 
- ungezwirnt •••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- gezwi rnt. " "" " " " " " " """ " " " " '0' " "" " """" """""" "" """ "" " "" " " 

Carne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; 
Papiergarne: 

- Kokosgarne " " " " " "" "" " """ """ """ " " "" " ••••••••••••••••••• 
- Hanfgarne •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Papiergarne •••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Leinengewebe (Cewebe aus Flachs): 
- 85 Cewichtsprozent oder mehr Flachs enthaltend: 

roh oder gebleicht ••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
anders ••••••••••• · •.•••••••••••••••.••••••••••••••••• 

- weniger als 65 Cewichtsprozent Flachs enthaltend: 
- - roh oder gebleicht ••••• , ••••••.•••••••••.•••••••••••• 
- - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cew~be aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der 
Nummer 5303: 
- roh ......................................... · ..•••..•..• 
- anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

Cewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Cewebe 
aus Papiergarneri ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

267 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 
frei 

10 9(, 

16 9(, 

16 9(, 

18 '10 

frei 
12 \ 
12 9(, 

16 \ 

30 9(, 

30 \ 

30 \ 
30 9(, 

28 9(, 

26 9(, 

26 \ 
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268 8 der Beilagen 

Kapitel 54 

-Synthetische oder künstliche Filamente 

Anmerkungen 
1 - Als Chemiefasern gelten in allen Abschnitten des Tarifs Stapelfasern und Filamente 

aus organischen Polymeren, die durch folgende Verfahren hergestellt wurden: 
a - durch Polymerisation organischer Monomere, z. B. Polyamide, Polyester, ~oly

urethane oder Polyvinylderivate; 
'b - durch chemische Umwandlung natürlicher organischer Polymere (wie Zellulose, 

Kasein, Proteine oder Algen)~ z. B. Viskose-, Zelluloseacetat-, Kupferoxid
amrnoniak- und Alginatspinnstoffe. 

Als synthetisch gelten die unter a und künstlich die unter b genannten Spinnstoffe. 
Die gleiche Bedeutung kommt diesen Begriffen und dem Begriff Chemiefasern zu, wenn 
sie in Beziehung zu den Begriffen Spinnstoff oder Spinnmasse verwendet werden. 

2 - Nicht in die Nummern 5402 und 5403 gehören Spinnkabel aus synthetischen oder künst
lichen Filamenten, die in das Kapitel 55 fallen. 

TARIF 
.,../UNr. Warenbezeichnung 

5401 Nähgarne aus synthetischen oder künstl.ichen Filamenten, 
auch in Aufmachungen für den Kleinverkauf: 

10 - aus synthetischen Filamenten: 
A - in Aufmachungen mit einem Gewicht von 85 g oder 

wen; ger •.•..•• "." ".". "" .................................... . 
B - anders .................................................. . 

20 - aus künstlichen Filamenten: 

5402 --

10 
20 

(30) 
31 

A - in Aufmachungen mit einem Gewicht von 85 g oder 
weniger ••.•••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••• 

B - anders ........................................... • ' •••• 

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus synthetischen 
Filamenten, nicht in Aufmachungen für den Kleinver
kauf, einschließlich synthetische Monöfile von 
weniger als 67 Dezitex: 
- hochfeste Garne aus Nylon oder anderen Polyamiden •••• 
- hochfeste Garne aus Polyester •••••••••••••••••••••••• 
- texturierte Garne: 
- - aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem 

Titer von 50 tex oder weniger je Einfachgarn: 

A - roh .......................... """"""""""""""""""" .. " 
B - anders ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 

32 aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer 
von mehr als 50 tex je Einfachgarn,: 
A - roh"""""""" •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders ......................................... . 

33 aus Polyester: 
A - roh •••.•••.•••••.•••..•.•••••••••.•••.•••••••••• 
B - 'anders ......................................... . 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

17\ 

5 96 

20 \ 
17 \ 

frei 
frei 

frei 
4 'I(, 

frei 
4 \ 

frei 
4 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

39 

(40) 

41 

42 

43 

49 

(50) 

S1 

52 

59 

(60) 
61 

62 

69 

5403 --

10 
20 

(30) 
31 

32 
33 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

sonstige: 
A - roh •••••••••••••••••• ,. •••••••.•.••••••••••••••• 
B - anders •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Garne. ungezwirnt. ungedreht oder mit 50 
Drehungen oder weniger je Meter: 

aus Nylon oder anderen Polyamiden: 
A - roh ••••• ~ ........................................ .. 
B - ander$ •••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••••• ~ 
aus Polyester. teilverstreckt: 
A - roh ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
B - anders. 111 ........... ~ ••••• 111 .......... 111 •••••••••••• 

aus anderen Polyestern: 
A - roh ••••••• 111 ................ 111 ...................... . 

B - anders •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige: 
A - roh ••••.•••••••. 111 •••••••••••••••••••••••••••••• 

B - anders ••••••••••••••.•••• ~ ••• · •••••••••••••••••• ~ 
- andere Garne. ungezwirnt. mit mehr als 50 Drehungen 

je Meter: 
- - aus Nylon oder anderen Polyamiden: 

A - roh •••••••••••• ! ............................... . 
B - anders ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
aus Polyester: 
A - roh •••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
B - anders •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
sonstige: 
A - roh ••• ~ ••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

- andere Garne. gezwirnt: 
aus Nylon oder anderen Polyamiden: 
A - roh .••••..•••.•••••..•••.••.••••.•••••.• • ' ..... .. 

B ~nders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~ •• 
aus Polyester: 
A - roh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.~ ••• 

, I 

B - anders •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~. 

sonstige: 
A - roh ••••••.•••••• ~ ............................. .. 
B - anders ••••••••• • ' •••••••••••••••• •••••••••• " ••••• 

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus künstlichen 
Filamenten. nicht in Aufmachungen für den Klein
verkauf, einschließlich künstliche Monofile von 
weniger als 67,Dezitex: 
- hochfeste Garne aus Viskose .......................... . 
- texturierte Garne: 

A - aus Viskose •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- and'ere-Garne, ungezwirnt: 
- - aus Viskose. ungedreht oder mit 120 Drehungen oder 

weniger je Meter ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aus Viskose. mit mehr als 120 Drehungen je Meter ••• 
aus Zelluloseacetat: 
A - gefärbt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

269 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
4 % 

frei 
4 \, 

frei 
4 \ 

frei 
4 \ 

frei 
4 \ 

f.rei 
4 \, 

frei 
4 \ 

frei 
4 \, 

frei 
4 % 

frei 
4 \, 

frei 
4 \ 

15 \, 

17\ 

frei 

17 \, 

17 \, 

4 '" 
frei 
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270 

TARIF 
Nr.ltmr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

39 sonstige: 
A - gefärpt .................... " ..•..•..•..•.•...•.. 
B - anders •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(40) andere Garne, gezwirnt: 
41 
42 

49 

5404 --

10 
90 

5405 00 

5406 --

5407 

10 
20 

10 

20 

30 

aus Viskose ••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Zelluloseacetat: 

A - gefärbt •••••••••••••• · ••••••••••••••••••••• ~ •••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige: 
A - gefärbt ...•.•....•..• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••• 

B'- anders ••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••.••• 

Synthet ische Monof,il e von 67 Dezi tex oder mehr und 
einem größten Durchmesser von 1 mm oder weniger; 
Streifen und dergleichen (z. B. Kunststroh), aus 
synthetischer Spinnmasse, mit einer augenschein
lichen Breite von 5 mm oder weniger: 
- Monofile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Künstliche Monofile von 67 Dezitex oder mehr und einem 
größten Durchmesser von 1 mm oder weniger; Streifen 
und dergleichen (z. B. Kunststroh), aus künstlicher 
Spinnmasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 
5 mm oder weniger •••••••••••••.•••••••••••••••• • ~ •••••••• 

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus synthetischen oder 
künstlichen Filament~n, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 
- aus synthetischen Filamenten •••••••••••••••••••.••••• 
- aus künstlichen Filamenten ••••••••••••••••••••••••••• 

Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, ein
schließlich Geweb.e aus Erzeugnissen der Nummer 5404: 
- Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen 

Polyamiden oder aus Polyester •••••••••••••• ~ ••••••••• 

- Gewebe aus Streifen oder dergleichen ••••••••••••••• ;. 

- Gewebe im Sinn der Anmerkung 9 zum Abschnitt Xl •••••• 

(40) - andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr Nylon
oder andere Polyamidfilamente enthaltend: 

41 - - roh oder gebleicht ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder;n 

Schilling für 100 kg 

4 % 
frei 

17 % 

4 % 
-frei 

4 % 
frei 

frei 
frei 

frei 

17 % 

20 % 

32 ~ 
min 

11.000,-
32 % 
min 

11.000, -' 
32 'Ir, 

min 
11.000,-

32 % 
min 

11 .000,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

42 

43 

44 

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 

- - gefärbt .•••.•••....••.••.••.••.. -••••..••..•••..•..• 

- - bunt gewebt .............................................................................. .. 

- - bedruckt .................................................................................... .. 

(50) - andere Gewebe, 85· Gewichtsprozent oder mehr tex tu
rierte Polyesterfilamenteenthaltend: 

51 

52 

53 

54 

60 

-' - roh oder gebleicht ...... 111 .......... 111 ................ _.1 ..................... . 

- - gefärbt •......••..•...•...••..... " ..•.••...•.••.... 

- - bu nt gewebt ............. ,. .............................................................. .. 

- - bedruckt ...................... 111 .... 111 .............................................. ~ ...... .. 

- andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr nicht 
texturierte Polyesterfilamente enthaltend •••••••••••• 

(70) - andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr andere 
synthetische Filamente enthaltend: 

71 

72 

73 

74 

(80) 

81 

82 

83 

84 

- - roh oder gebleicht •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

- - gefärbt .................................................. ""."" .. "" .. " .•.. "" 

- - bunt gewebt •• " •• " ••• " •• ~ .• " ••••••• " ••• " •••••••• " " " " 

- - bedruckt •••...••••..••• " ... " .• " •• "" •.••• "".""""."". 

- andere Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent 
synthetische Filamente enthaltend; überwiegend oder 
ausschließlich mit Baumwolle gemischt: 

- - roh oder gebleicht •••••••••••••••••••• · ••••••••• ~ ••• 

- - gefärbt." •• """"." •.•. ""." ....•• "" .• "." .•• """ .....•• 

- - bunt gewebt." .•••••• " .••.•• """ •••• " .• "" •.•••..••.•• 

- - bedruckt ••••••••••••••. · •••••••••••••••••••.•• •• •••• 

271 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder i. n 

Schill;ng für 100 kg 

32 % 
min 

".000,-
32 % 

min 
11.000,-

32 %. 

min 
, 1 .000,-

32 % 
min 

11.000,-
32 % 

min 
11.000,-

32 % 
min 

11.000, -
32 % 

min 
11.000,-

32 'I(, 

min 
1'.000,-

32 % 
min 

l' .000,-
32 % 

min 
11.000,-

32 % 
min 

11.000,-
32 % 
min 

11.000,-

32 'I(, 

min 
11.000. -

32 % 
min 

11.000,-
32 % 
min 

1'.000,-
32 % 

min 
11.000,-
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TARIF 
Nr./litr. 

(90) 

91 

92 

93 

94 

5408 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- andere Gewebe: 
- - roh '''oder' geb 1 ei cht •••••••••••••••••••••• oe •••••••••• 

- - gefärbt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - bunt gewebt ••••• e· •••••••••••••••••••••••••••••• : ••• 

- - bedruckt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

Gewebe aus G~rnen aus künstlichen Filamenten, ein
schließlich.Gewebe aus Erzeugnissen der Nummer 5405: 
- Gewebe aus hochfesten Garnen aus Viskose ••••••••••••• 

(20) andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder weniger 
künstliche Filamente, Streifen oder dergleichen ent
haltend: 

21 

22 

23 

24 

(30) 
31 

32 

33 

34 

- roh oder gebleicht ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - gefärbt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ••• 

- - bunt gewebt •••• -•••.•.••.•••••••.•••••••• ~ .•••• ~ ••.• 

- - bedruckt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Gewebe: 
- - roh oder gebleicht ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gefärbt: 
A - Futterstoffe mit einer Breite von 138 cm oder 

mehr, einfärbig, in einfacher Grundbindung 
(Taft-. Serge- oder Atlasbindung) •••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••• 

- - bunt gewebt •••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

- - bedruckt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 , 
min 

11.000,-
32 % 
min 

11.000,-
32 , 
min 

11.000,-

32 " 
min 

11.000, -

32 , 
min 

6.300,-

32 , 
min 

6.300,-
32 , 
min 

6.300,-
32 , 
min 

6.300,-
32 , 
min 

6.300,-

32 , 
min 

6.300,-

32 , 
min 

3.500,-
32 , 

min 
6.300,-

32 , 

min 
6.300,-
32 , 

min 
6.300,-
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8 der Beilagen 273 

Kapitel 55 

. Synthetische oder künstliche Stapelfasern 

Anmerkung 
1 - Als Spinnkabel der Nummern 5501 und 5502 gelten solche, 

leI liegender Filamente von einheitlicher und gleicher 
bestehen und folgende Bedingungen erfüllen: 

die aus einem Bündel paral
Länge wie dasSpinnkabel 

a - das Spinnkabel muS eine Länge von mehr als 2 m haben; 
b - es darf nur weniger als 5 Drehungen je Meter aufweisen; 
c - die einzelnen Filamente müssen einen Titer von weniger als 67 Dezitex auf

weisen; 
d Spinnkabel aus synthetischen Filamenten müssen verstreckt sein, d.h. sie dürfen 

höchstens um 100 \ ihrer Länge dehnbar sein; 
e - Spinnkabel müssen einen Cesamttiter von mehr als 20.000 Dezitex aufweisen. 
Spinnkabel mit einer Länge von 2 m oder weniger sind in die Nummer 5503 oder 5504 
einzureihen. 

TARIF 

Nr.lUNr. 
Warenbezeichnung 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

5501 
10 
20 
30 
90 

5502 00 

5503 

.10 
20 
30 
40 
90 

5504 

10 
90 

5505 

10 
20 

Spinnkabel aus synthetischen Filamenten: 
- aus Nylon oder anderen Polyamiden •••••••••••••••••••• 
- aus Polyester •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Polyacryl oder Modacryl •••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Spinnkabel aus künstlichen Filamenten •••••••••••••••••• 

Synthetische Stapelfasern, weder kardiert noch gekämmt 
noch in anderer Weise für das Verspinnen vorgerichtet: 
- aus Nylon oder anderen Polyamiden •••••••••••••••••••• 
- aus Polyester •••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 
- aus Polyacryl oder Modacryl •••••••••••••••••••••••••• 
- aus Polypropylen ••••••••••••••••• · •••••••.••••••••••••• 
- andere •••••••••.•••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••••••••• 

Künstliche Stapelfasern, weder kardiert noch gek~mmt 
noch in anderer Weise für das Verspinnen vorgerichtet: 
- aus Viskose.~ ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
- andere ••••••• -••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ,' 

Abfälle von Chemiefasern (einschließlich Kämmlinge, 
Garnabfille und ReiBspinnstoff): 
- aus synthetischen Chemiefasern ••••••••••• \ •••• ~ •••••• 
- aus kDnstlichen Chemiefasern •••••••••••••••••••••• ~· •• 

frei 
frei 
frei 
frei 

14 \ 

frei 
. frei 
frei 
frei 
frei 

14 \ 
frei 

frei 
14 '1& 

18 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

5506 --

10 
20 
30 

90 

5507 00 

5508 

10 

20 

5509 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Synthetische Stapelfasern, kardiert, gekämmt oder in 
anderer Weise für das Verspinnen vorgerichtet: 
- aus Nylon oder anderen Polyamiden ••••••••••••• ~ •••••. 
- aus Polyester •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••.•.• 
- ~us Polyacryl oder Modacryl ••••••••••••••••••.••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••• '1 ••••••••••••••••••••••••• 

Kü~stliche Stapelfasern, kardiert, gekämmt oder in 
anderer Weise für das Verspinnen vorgerichtet •••••••••• 

Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Stapel
fasern, auch in Aufmachungen für den Kleinverkauf: 
- aus synthetischen Stapelfasern: 

A - in Aufmachungen mit einem Gewicht von 125 g oder 
wen, ger •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- aus kGnstlichen Stapelfasern ••• ~ ••••••••••••••••••••• 

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus synthetischen 
Stapelfasern, "nicht in Aufmachungen für den Klein
verkauf: 

(10) - 85 Gewichtsprozent cder mehr Nylon oder andere 
Polyamidstapelfasern enthaltend: 

11 

12 
(20) 

21 
22 

(30) 

31 

32 
(40) 

41 

42 

(50) 

- - ungezwirnt •••.• ~ •••••••••• · ••••••••••••••••••••••••• 
- - gezwir~t ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
- 85 Cewichtsprozent oder mehr Polyesterstapelfasern 

enthaltend: 
- - u ngezwi rnt ••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••• 

- - gezwirnt ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Polyacryl:" oder Mod

acryl stapelfasern enthaltend: 
- - ungezwirnt •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••.•• 
- - gezwi rnt ••••••••••••••• -•••••••••••••••••••••••••• -•• 
- andere Garne, 85 Gewichtsprozent oder mehr 

synthetische Stapelfasern enthaltend: 
- - ungezwi rnt.· •••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••• 
- - gezwirnt ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 
- andere Garne aus Polyesterstapelfasern: 

51 - - überwiegend oder ausschließlich mit künstlichen 
Stapelfasern gemischt ••••••••••••••••••••••••••••• 

52 überwiegend oder ausschließlich mit Wolle oder 

53 

59 
(60) 

61 

feinen Tierhaaren gemischt ...................... .. 
überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle 
gem; seht ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Garne, aus Polyacryl- oder Modacrylstapel
fasern: 

überwiegend oder ausschließlich mit Wolle oder 
feinen Tierhaaren gemischt ••••••••••••••••••••••••• 

62 überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle 

69 
gemischt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
frei 

14 % 

20 9& 

8,5 9& 

15 9& 

8,5 9& 

8,5 9& 

8,5 9& 

8,5 9& 

8,5 9& 

8,5 % 

8,5 9& 

8,5 9& 

8,5 9& 

8,5 % 

8,5 \ 
8,5 9& 

8,5\ 

8,5 " 
8,5 " 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(90) - andere Garne: 
91 Uberwiegend oder ausschließlich mit Wolle oder 

feinen Tierhaaren gemischt •••••••.•.••••••••••••••• 
92 überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle 

gemi scht ........................................... . 
99 sonst; ge ... ,. ............•..•.•..•............ "1 ••••• 

5510 -- Garne (ausgenommen Nähgarne) aus kUnstlichen Stapel
fasern, nicht in Aufmachungen fUr den Kleinverkauf: 

(10) - 85 Gewicht~prozent oder mehr künstliche Stapel-

11 

12 
20 

fasern enthaltend: 
- - ungezwirnt .••.•..•••••••. ! ••••••••••••••••••••••••• 
- - gez~irnt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •. 
- andere Garne, Uberwiegendoder ausschließlich mit 

Wo 11 e oder fei nen Tierhaa ren gemi scht ............... . 
30 - andere Garne, üb.erwiegend oder ausschI ießI ich mit C 

90 

5511 --

Baumwo 11 e gern; seht ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Garne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Carne (ausgenommen Nähgarne) aus synthetischen oder 
künstlichen Stapelfasern, in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

10 - aus synthetischen Stapelfasern, 85 Gewichtsprozent 
oder mehr solche Fasern enthaltend •••••••••••••••••• 

20 - aus synthetischen Stapelfasern, weniger als 85 

30 

5512 --

(10) 

11 

19 
(20) 

21 
29 

(90) 

91 
99 

5513 --

(10) 
11 
12 

13 

19 

Gewichtsprozent solche Fasern enthaltend •••••••••••• 
- aus künstlichen Stapelfasern ••••••••••••••••••••••••• 

Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr synthetische 
Stapelfasern enthaltend: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Polyesterstapelfasern 

enthaltend: 
- - roh oder gebleicht ••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
- - anders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 
- 85 Gewichtsprozent öder mehr Polyacryl- oder Mod

acrylstapelfasern enthaltend: 
- - roh oder gebleicht .• ! •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - anders •••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••. 
- andere: 

roh oder gebleicht ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
- - anders ••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••.••• 

Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent synthetische 
Stapelfasern enthaltend, überwiegend oder aus· 
schließlich mit Baumwolle gemfscht, mit einem Quadrat
metergewicht von 170 g oder weniger: 
- roh oder gebleicht: 
- - aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung •••••• 
- . aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bindigem 

(einschließlich gleichseitigem) Köper •••••••••••••• 
- - andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern •••••••••••• 

sonst; ge Gewebe .••••••••••.•• ". ," •.•.•••••••.••.•. '. 

275 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

8,5 % 

8,5 % 
8,5 % 

1390 
16 % 

15 % 

15 90 
15 % 

20 90 

20 lJt, 

20 90 

32 90 
32 % 

32 % 
32 % 

32 90 
32 % 

32 '1& 

32 '1& 

32 90 
32 % 
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TARIF 
Nr.tUNr. 

8 der Beilagen 

Warenbeze~chnung 

(20) - gefärbt: 
21 

22 

23 
29 

(30) 

31 

32 

33 
39 

(40) 

41 
42 

43 
49 

5514 --

aus Polyesterstapelfasern, in ,Leinwandbindung •••••• 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bir.digem 
(einschI ießI ich gleichseitigem) Köper •••.••••• ~ •••• 
andere Gewebe aus POlyesterstapelfasern ••••••••..•• 

- .... sonstige Gewebe •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- bunt gewebt: 

aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung •••••• 
aus PolyesterstapeTfasern, in 3- oder 4-bindigem 
(einschließlich gleichseitigem) Köper •••••••••••••• 
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern ••••••••.••• 

........ sons~ige Gewebe •••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••••• 
- bedruckt: 

aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung •••••• 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bindigem 
(einschließlich gleichseitigem) Köper •••••••••••••• 

- - andere Gewebe aus Polyesterstapelfi!sern •••••••••••• 
sonsti ge Gewebe •.•••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent synthetische 
Stapelfasern enthaltend, überwiegend oder aus
schließlich mit Baumwolle gemischt, mit einem Quadrat
metergewicht von mehr als 170 g: 

(10) ~ roh oder gebleicht: 
1 1 

12 

13 
19 

(20) 
21 

22 

23 
29 

(30) 

31 
32 

33 
39 

(40) 

41 
42 

43 
49 

5515 -
( 10) 

11 

12 

aus POlyesterstapelfasern, in Leinwandbindung •••••• 
- - aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bindigem 

(einschließlich gleichseitigem) Köper ••••••••••••• ~ 
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern •••••••••••• 
sonstige Cewebe •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

- gefärbt: 
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung.~ •••• 

- - aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bindigem 
(einschließlich gleichseitigem) Köper •••••••••••••• 

- - andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern •••••••••••• 
- - sonstige Gewebe •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- bunt gewebt: 

aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung •••••• 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bi~digem 
(einschließlich gleichseitigem) Köper •••••••••••••• 
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern .......... .. 

- .... sorist;ge Cewebe .....•••••.•.••.•.•••••..••••.•••••• 
bedruckt: 

aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung •••••• 
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder 4-bindigem 
(einschließlich gleichseitigem) Köper •••••••••••••• 

- - andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern •••••••••••• 
sonstige Gewebe •••.••••••••••••••••.•••••••••••.••• 

Andere Gewebe aus synthet\schen Stapelfasern: 
- aus Polyesterstapelf~sern: 

überwiegend oder aussc~ließlich mit Viskose-
rayonstapel fasern gern i scht ......................... . 
überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen 
oder künstlichen Filamenten ~em;scht ••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling tür 100 kg 

32 % 

32 % 

32 "" 
32 "" 

32 "" 

32 % 
32 % 

32 "" 

32 "" 

32 "" 
32 "" 
32 '\ 

32 % 

32 "" 
32 "" 
32 % 

32 "" 

32 "" 
32 "" 

32 "" 

32 "" 

32 "" 
32 "" 
32 " 

32 "" 

32 % 

32 "" 
32 "" 

32 % 

32 "" 
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TARIF 
Nr./UNr. 

13 

19 
(20) 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

überwiegend oder ausschließlich mit Wolle oder 
fei nen Ti erhaaren gemi scht. •••••••••••••••••••••••• 
sonstige ...•..••.•••.•.••..••••.. · •...•..•...•..•.•• 

- aus Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern: 
21 - - überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen 

22 

29 

(90) 

oder künstlichen Filamenten gemischt ••••••••••••••• 
überwiegend oder ausschließlich mit Wolle oder 
fei nen Ti erhaa ren gemi scht •••••••••••••••••••••.•••• 
sonstige •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

- andere Gewebe: 
91 - - überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen 

92 

99 

5516 -
(10) 

11 
12 
13 
14 

(20) 

21 
22 
23 
24 

(30) 

31 
32 
33 
34 

(40) 

41 

42 

43 
44 

(90) 
91 
92 

93 
94 

oder künstlichen Filamenten gemischt •• , •••••••••••• 
überwiegend oder ausschließlich mit Wolle oder 
feinen Tierhaaren gemischt ••••••••••••••••••••••••• 
sonst; ge ...............•..•...•.................... 

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr künstHche Stapel

fasern enthaltend: 
- - roh oder gebleicht ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gefärbt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - .bunt gewebt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - bedruckt •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 
- weniger als .85 Gewichtsprozent künstliche Stapel

fasern enthaltend, Uberwiegend oder ausschließlich 
mit synthetischen oder künstlichen Filamenten ge~ 
mischt: 

- - roh oder gebleicht •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - gefärbt ••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••• 
- - bunt gewebt ••••••••••••••••••••••••••• 4! ••••••••••• 

- - bedruckt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
- weniger als 85 GewichtsproZent künstliche Stap'el- , 

fasern enthaltend, überwiegend oder ausschließlich 
mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt: 

- - roh oder gebleicht •••••••••••••••••••••••••• -.· ••••• 
- - gefärbt .••••••••••••.••••••••••.••••••••••• •.•••••• 
- - bunt gewebt ••••.••••.•••••••.•..•••••••••••.••.•.• 

bedruckt •••••• -••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- weniger als 85 Gewichtsprozent künstliche Stapel

fasern enthaltend, .überwiegend oder ausschließlich 
mit Baumwolle gemischt: 

roh oder gebleicht •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - gefärbt ..•.•...••••..•...•.•••.•••••.•.•••••....•.• 
- - bunt gewebt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - bedruckt ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

roh oder gebleicht •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - gefärbt •.••..•.•.••..••..•.••••.•..••••...•..••••• 

bunt gewebt .....••••..••••••••••...•..•.•..•..•.•• 
- - bedruckt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

277 

Zollsatz in , des 
Wertes oder f n 

Schilling für 100 kg 

32 % 

32 % 

32 % 

32 % 
32 % 

32 '& 

32 % 
32 % 

32 % 
32 % 
32 % 
32 % 

32 % 
32 % 
32 % 
32 % 

32 % 
32 % 
32 % 

32 % 

32 % 
32 % 
32 % 
32 % 

32 % 
32 % 
32 % 
32 \ 
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278 8 der Beilagen 

Kapitel 56 

.. Watte, Fi 1 ze und Vl i esstaffe ; Spezi al garne; Bi ndfäden, Sei 1 e, Taue und Sei 1 erwaren 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Watte, Filze und Vliesstoffe, mit Stoffen oder Zubereitungen. imprägniert, be
strichen oder überzogen (z. B. Parfümerie- oder Kosmetikzubereitungen des 
Kap. 33, Seifen oder Reinigungsmittel der Nr. 3401, Poliermittel, Cremes oder 
ähnliche Zubereitungen der Nr. 3405, Weichmacher für Textilien der Nr. 3809), 
sofern diese Spinnstoffe lediglich Trägerfunktion besitzen; 

b - Spinnstofferzeugnisse der Nummer 5811; 
c - natürliche oder künstliche Schleifmittel in Pulver- oder K5rnerform, auf einer 

Unterlage aus Filz oder Vliesstoffen (Nr. 6805); 
d - agglomerierter oder rekonstituierter Glimmer, auf einer Unterlage aus Filz oder 

Vliesstoffen (Nr. 6814); 
e - Metallfolien auf einer Unterlage aus Filz oder Vliesstoffen (Abschn. XV). 

2 - Als Filze gelten auch Nadelfilze und Flächenerzeugnisse, die aus einem Faservlies 
aus textilen Spinnstoffen bestehen, dessen Zusammenhalt durch ein Nähwirkverfahren 
mittel s der Fasern des Vl i eses se.l bst verstärkt worden ist. 

3 - Die Nummern 5602 und 5603 umfassen Filze und Vliesstoffe, mit Kunststoffen oder 
Kautschuk imprägniert, bestrichen, überzogen oder mit Lagen aus diesen Stoffen 
geschichtet, ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit dieser Stoffe (fest oder zell
fcrmig) • 

Die Nummer 5603 umfaßt auch Vliesstoffe, die als Bindemittel Kunststoff oder 
Kautschuk enthalten. 
Die Nummern 5602 und. 5603 umfassen jedoch nicht: 

a - Filze, mit Kunststoffen oder Kautschuk imprägniert, bestrichen, überzogen oder 
mit Lagen aus diesen Stoffen geschichtet, mit einem Spinn~toffgehalt von 
50 Cewichtsprozent oder weniger sowie ganz in Kunststoff oder Kautschuk einge
bettete Filze (Kap. 39 oder 40); 

b - Vliesstoffe, die entweder vollständig in Kunststoff oder Kautschuk eingebettet 
oder beidseitig mit solchen Materialien bestrichen oder überzogen sind, voraus
gesetzt, der Überzug ist mit bloßem Auge wahrnehmbar; dabei bleiben sich daraus 
ergebende Farbänderungen außer Betracht (Ka'p. 39 oder 40); 

~ - Platten, Blätter oder Streifen, aus Zell kunststoff oder Zellkautschuk, in Ver
bindung mit Filzen oder Vliesstoffen, bei denen der Spinnstoff lediglich der 
Verstärkung dient. 

4 - Die Nummer 5604 umfaßt nicht Carne aus Spinnstoffen oder Streifen und dergleichen 
der Nummer 5404 oder 5405, bei denen die Imprägnierung, der Oberzug und dergleichen 
nicht mit bloßem Auge wahrnehmbar ist (im allgemeinen Kap. 50 bis 55); dabei blei
ben sich daraus ergebende Farbänderungen außer Betracht. 

TARIF 
Nr./UNr. 

5601 --

10 

Warenbezeichnung 

Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus; Spinnstoff
fasern mit einer Länge von 5 mm oder weniger (Scher
staub), Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen: 
- hygienische Binden und Tampons, Windeln und Windel

einlagen für Kleinkinder so~ie ähnliche hygien- • 
ische Waren, aus Watte ••••••••••••••• o ••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder;n 

Schilling für 100 kg 

20 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

( 20) 
21 
22 

29 
30 

5602 

10 

( 20) 

21 
29 
90 

5603 00 

5604 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Watte; andere Waren au's Watte: 
- - aus Baumwolle ...•••••.•••.•••• ' ••••.•• , •••••••••.••• 
- - aus Chemiefasern ............................................................. .. 

- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••.••• ~ ••••• 
- Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen ••••• 

Filze, auch imprägniert, bestrichen, überzogen oder ge
schichtet: 
- Nadelfilze und im Nähwirkverfahren hergestellte 

Flächenerzeugnisse •••••••••••• ~~ •••••••••••••••••••• 
- andere Filze, nicht imprägniert, bestrichen, über~ 

zogen oder geschichtet: 
- - aus Wolle oder ·fei nen Tierhaaren •••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen •••••••••••••••••••••••• 
- andere ........................ ' ............................ ; ••• 

Vliesstoffe, auch imprägniert, bestrichen,überzogen 
oder geschichtet ....................... . ," ........................ ·e 

Kautschukf~den und -schnüre, mit Spinnstoffen über
zogen; Spinnstoffgarne sowie Streifen und dergleichen 
der Nummer 5404 oder 5405, mit Kautschuk oder Kunst
stoffen imprägniert, bestrichen, überzogen oder um
hüllt: 

10 - Kautschukfäden und -schnüre, mit Spinnstoffen über-
zogen .................................. ~ .............. " ••• 

20 - hochfeste Garne aus POlyester, Nylon oder anderen 

90 

5605 00 

5606 00 

Polyamiden oder aus Viskose, imprägniert oder 
bestrichen ••••••.•••••••• · ••••••••••••••••••••••••••• 

- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Metallgarne (Metallgespinste) und metallisierte Garne, 
auch umsponnen, bestehend aus Garnen aus Spinnstoffen, 
aus Streifen oder dergleichen der Nunmer 5404 oder 
5405, in Verbindung mit Metall in Form von Fäden, 
Streifen oder Pulver oder mit Metall überzogen: 
A - Metallfäden in Verbindung mit Garnen aus Spinn

stoffen (Metallgarnel, einschließlich mit Metall
fäden umsponnene Garne aus Spinnstoffen; metal
lisierte Garne aus Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 

B - andere •••••• · ••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••. 

Gimpen, umsponnene Streifen und dergleichen der Nunmer 
5404 und 5405 (andere als jene der Nr. 5605 und' 
andere als Garne aus umsponnenem Roßhaar)_;Chenille
garne (einschließlich beflockte Chenillegarne); 
I~aschengarne (sog. "Chainette"-Garne) ..... , ............ . 

279 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 
20 % 
20 % 
frei 

22 % 

22 % 
22 % 
22 % 

25 % 

12 '10 . 

7 % 
7 % 

20 % 
frei 

30 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 279 von 563

www.parlament.gv.at



280 

TARIF 
Nr-./UNr. 

5607 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnuog 

Bindf~den, Seile und Taue, auch geflochten, auch mit 
Kautschuk oder Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder umhüllt: 

. - aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Nummer 

5303 •. " ••••• ' ••• " •• """""" •• """" •• " .• " •• " •• :.,,""""""""" 
(20) - ~us Sisal oder anderen textilen Fasern von Agaven: 

21 

29 
- - Binde- und Pressengarne ••••••••••.••••••••••• ~ ••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - aus Abaca (Manilahanf oder Musa textilis Nee) oder 
anderen harten Blattfasern •••••••••••••••••••••••••• 

(40) - aus Polyethyl en oder Pol ypropyl en: 
41 

49 
50 
90 

5608 --

- - Binde- und Pressengarne ••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen synthetischen Chemiefasern •••••••••••••• 
- aridere ••••••••••••••••••••••••.••••• · •••••••••••••••• 

Geknüpfte Netze aus Bindfäden, ~eilen oder· Tauen; 
konfektionierte Fischernetze und andere konfektio
nierte Netze aus Spinnstoffen: 

(10) - aus Chemiefasern: 
11 
19 
90 

5609 00 

- - konfektionierte Fischernetze •••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .........•..•............................. 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren aus Garnen sowie aus Streifen oder dergleichen, 
der Nummer 5404 oder 5405, aus Bindfäden, Seilen oder 
Tauen, anderweitig weder genannt noch inbegriffen ••••• 

Zoll satz in , des 
Wer-tes oder- in 

Schilling für- 100 kg 

28 '1& 

28 % 
28 '1& 

28 '1& 

28 '1& 

28 'I(, 

28 '1& 

28 '1& 

25 % 
32 '1& 

25% 

26 '1& 

I' 
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8 der Beilagen ~81 

Kapitel 57 

Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen 

Anmerkungen 
1 - Als Teppiche und andere Bodenbeläge aus Spinnstoffen dieses Kapit~ls gelten Boden

beläge, bei denen die Spinnstoffe beim Gebrauch die Schauseite der Ware bilden; 
dieses Kapitel umfaßt auch Erzeugnisse, die die charakteristischen Merkmale von 
Bodenbelägen aus Spinnstoffen aufweisen, aber für andere Zwecke bestimmt sind. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind Unterlagen für Bodenbeläge. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

5701 Teppiche aus Spinnstoffen, geknüpft, auch kon
fektioniert: 

10 
90 

5702 --

- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ..................... . 
- aus anderen Spinnstoffen ••••••••••• ~ •••••••••••••.••• ~ 

Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen, 
gewebt, weder getuftet noch beflockt, auch kon
fektioniert, einschließlich Kelim, Schumak, 
Karamanie'und ähnliche handgewebte Teppiche: 

10 - Kelim, Schumak, Karamanie und ähnliche handgewebte 

20 
(3() 

31 

32 
39 

(40) 

41 
42 
49 

(50) 
51 
52 
59 

(90) 
91 
92 

99 

Teppiche •••••••••• " •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

- Bodenbeläge aus Kokosfasern •••••••••••••••••••••••••• 
- andere, mit Flor, nicht konfektioniert: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••• ~ ••••••••••• 
- andere, mit Flor, konfektioniert: 

aus Wolle oder feinen T{erhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Chemiefasern ................................... . 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- andere, ohne Flor, nicht konfektioniert: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- andere, ohne Flor, konfektioniert: 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

5703 Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen, 
getuftet, auch konfektioniert: 

10 
20 
30 
90 

- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus Nylon oder anderen Polyamiden.~ •••••••••••••••••• 
- aus anderen Chemiefasern ••••••••••• ' •••••••••••••••••• 
- aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 " 
30 " 

28 \ 

28 " 

28 " 
28 " 
28 " 

28 " 
28 t 

28 " 

28 " 
28 " 
28 " 

28 " 
28 9(, 

28 9(, 

28 " 
28 " 
28 " 
28 " 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Wa.-enbezeichnung 

5704 Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Filz, weder 
getuftet noch beflockt, auch konfektioniert: 

10 
90 

5705 00 

- Fliesen, mit einer Fläche von höchstens 0,3 m2 ••••••• 

- andere ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere ~eppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinn
stoffen, auch konfektioniert ••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

22 % 
22% 

28 % 
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8 der Beilagen 

Kapitel 58 

Spezial gewebe; getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen; 
Spitzen; Tapisserien; Posamentierwaren; Stickereien 

283 

Anmerkungen 
1 - Dieses Kapitel umfaBt nicht die in der Anmerkung 1 zum Kapitel 59 genannten im

prägnierten, bestrichenen, überzogenen oder geschichteten Flächenerzeugnisse aus 
Spinnstoffen sowie die anderen Waren des Kapitels 59. 

2 - In die Nummer 5801 gehören auch nicht aufgeschnittene SchuBsamte und SchuBplüsche, 
ohne Flor oder Schlingen auf der Oberfläche. 

3 - Als Drehergewebe (Gaze) der Nummer 5803 gelten Gewebe, deren Kette ganz oder teil
weise aus Stehfäden und Drehfäden besteht und bei denen die Drehfäden um die Steh
fäden eine halbe, eine ganze oder mehr als eine ganze Drehung vollführen und 
Schlingen bilden, durch die die SchuBfäden festgehalten werden. 

4 - Ausgenommen von der Nummer 5804 sind geknüpfte Netze aus Bindfäden, Seil en oder 
Tauen, die in die Nummer 5608 einzureihen sind. 

5 - Als gewebte Bänder der Nummer 5806 gelten:' 
a - Gewebe mit einer Breite von 30 cm oder weniger, entweder in dieser Breite ge

webt oder aus breiteren ~tücken geschnitten, soweit sie an beiden Längsrändern 
gewebte, geklebte oder in anderer Weise hergestellte Webkanten aufweisen; 

b - Schlauchgewebe mit einer Breite, in flachgedrücktem Zustand, von 30 cm oder 
weniger; 

c - Schrägbänder mit gefalteten Rändern mit einer Breite, in ungefaltetem Zustand, 
von 30 cm oder weniger. 

Gewebte Bänder mit angewebten Fransen gehören in die Nummer 5808. 
6 - Als Sti ckerei en der Nummer 5810 gelten auch Sti ckerei en mi t Metall- oder Gl asfäden 

auf einem sichtbaren 
Applikationsarbeiten,aus 
anderen Stoffen. Nicht 
5805) • 

Stickgrund aus textilen Flächenerzeugnissen, ferner genähte 
Flitter, Perlen oder Ziermotiven aus Spinnstoffen oder 
in diese Nummer gehören Tapisserien als Nadelarbeit (Nr. 

7 - Neben den Waren der Nummer 5809 umfaBt dieses Kapitel auch Erzeugnisse aus Metall
fäden, wie sie für Bekleidung, Innenausstattung oder ähnliche Zwecke verwendet 
werden. 

TARIF 
Nr./UNr. 

5801 

10 
(20) 
21 
22 

23 
24 

25 
26 

(30) 
31 
32 

Warenbezeichnung 

Gewebte Samte und Plüsche sowie Chenillegewebe, 
ausgenommen Waren der Nummer 5802 oder 5806: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus BaumwOlle: 
- - SchuBsamte und SchuBplüsche, nicht aufgeschnitten •• 
- - gerippte SchuBsamte und gerippte SchuBplüsche, auf-

geschnitten ••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
- - sonstige SchuBsamte und SchuBplüsche ••••••••••••••• 

Kettsamte und Kettplüsche, nicht aufgeschnitten •••• 
- - Kettsamte und Kettplüsche, aufgeschnitten •••••••••• 

ehen; 11 egewebe •••••••••••••••••• ',' ••••••••••••••• -:. 
- aus Chemiefasern: 
- - SchuBsamte und SchuBplüsche, nicht aufgeschnitten •• 
- - gerippte SchuBs amte und gerippte SchuBplüsche, auf-

geschnitten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 \ 

30 'I(, 

30 \ 
30 \ 
30 \ 
30 'I(, 

30 \ 

32 'I(, 

30 '\ 
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TARIF 
N.r./UNr. 

33. 
34 
35. 
36 
90 

5802 --

(10) 

11 
19 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

sonstige SchuBsamte und SchuBplüsche ••••••••••••••• 
Kettsamte und Kettp1üsche, nicht aufgeschnitten •••• 

- - Kettsamte und Kettp1üsche, aufgeschnitten .......... . 
ehen; 11 egewebe ••••••••••••••••• ~ ................... . 

- aus anderen Spinnstoffen ••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, ausge
nommen gewebte Bänder der Nummer 5806; getuftete 
Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen, ausgenommen 
Erzeugnisse der Nummer·5703: 
- Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus 

Baumwoll e: 
- - roh ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

20 ~ Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus 

30 

5803 --

10 

99 

5804 --

10 
(20 ) 

21 
29 

30 

5805 00 

5806 --

10 

, 20 

and~ren Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen •••••••• 

Drehergewebe (Gaze), ausgenommen gewebte Bänder der 
Nummer 5806: 
- aus Ba umwo 11 e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••••• 

Tülle und andere genetzte Flächenerzeugnisse, ausge
nommen gewebte, gewirkte oder gestrickte Erzeugnisse; 
Spitzen als Meterware, Streifen oder Mot;ve: 
- Tülle und andere genetzte Flächenerzeugnisse ••••••••• 
- Spitzen, maschinell hergestellt: 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Spitzen, mit der Hand hergestellt •••••••••••••••••••• 

Handgewebte Tapisserien von der Art der Gobelins, 
flandrischen Gobelins, Aubusson, Beauvais und der
gleichen sowie Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. 
Petit-Point- oder Kreuzsticharbeiten), auch kon-
fekti on; ert .••.•..•••••.••••.•..•.•.....•.•.•...•. ···•· 

Gewebte Bänder, ausgenommen Waren der Nummer 5807; 
schuBlose B~nder, aus parallel gelegten und ge
klebten Garnen oder Fasern: 
- Igewebte Bänder aus Samten, P1 üschen, Sch1 i ngenge

weben nach Art der Frottiergewebe und aus 
ehen; 11 egeweben •••••••••••••••• I • I ••••••• I.' •••••• I ••• 

- andere gewebte Bänder, 5 Gewichtsprozent oder mehr 
E1astomergarne oder Kautschukfäden enthaltend: 
A - E1astomergarne enthaltend •••••••••••••••••••••••• 
B - Kautschukfäden enthaltend •••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 "" 
30 "" 
30 "" 
30 "" 
30 "" 

26 "" 
26 "" 

30 "" 
30 '\ 

26 "" 
32 "" 

29 \ 

29 \ . 

29 \ 

29 "" 

30 \ 

28 \ 

28 \ 
25 '\ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

. 8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(30) -,andere gewebte Bänder: 
31 
32 
39 

- - aus Baumwo 11 e ............................................................ 1.1 ...... .. 

- - aus ,Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
- - au\s sonstigen Spinnstoffen ........................................... .. 

40 - schuBlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten 

5807 --

10 
90 

5808 --

10 
90 

5809 00 

5810 --
10 

(90) 
91 
92 
99 

5811 00 

Garnen oder Fasern ./ ......... " "" .. """ .. "" .... """" .. """" .. """"""" 

Etiketten,' Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinn
stoffen, als Meterware, Streifen oder Zuschnitte, 
nicht bestickt: 

- gewebte ... """ .. """""""""" ...... "" .. """"" .. """""""" .. """"""""" 
- andere ••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Geflechte als Meterware; Posamentierwaren als Meter
ware, nicht bestickt, nicht gewirkt oder gestrickt; 
Quasten, Pompons und ähnliche Waren: 
- Geflechte als Meterware •••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere""""""" .. "" .. """ .. " ........ " .. " .... """"""" .. " ........ " .... "" ...... " 

Gewebe aus Metallfäden, Metallgarnen (Metallgespinsten) 
oder met'allisierten Garnen der Nummer 5605, wie sie 
für Bekleidung, Innenausstattung oder ähnliche Zwecke 
verwendet werden, anderweitig weder genannt noch in-
begriffen.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive: 
- Stickereien ohne sichtbaren Stickgrund ••••••••••••••• 
- andere: 

aus Baul'l'Mol1e ••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••• 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, bestehend 
aus einer oder mehreren Lagen von Spinnstoffen, mit 
wattierendem Material durch Steppen oder auf 
andere Weise verbunden, ausgenommen Stickereien 
der Nurtmer 5810 •••• a. '" •• a •••••• a ••••••••••••••••••••• 

285 

loH satz in' des 
Wertes oder in 

Schilling ,für 100 kg 

28 % 
28 % 
28 % 

28 \ 

25 \ 
25 % 

30 \ 
30 \ 

28 'I(, 

25 \ 

25 % 

25 " 
25 " 

32 \ 
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286 8 der Beilagen 

Kapitel 59 

Imprägnierte, bestrichene, überzogene oder geschichtete Gewebe; 
Spinnstoffwaren für technische Zwecke 

Anmerkungen 
1 - Soweit im Tarif nichts anderes bestimmt ist, gelten als Gewebe in diesem Kapitel 

nur Gewebe der Kapitel 50 bis 55 und der Nummern 5803 und 5806, Geflechte und Posa
mentierwaren, al s Meterware, der Nummer 5808, sowie gewi rkte oder gestrickte 
Flächenerzeugnisse der Nummer 6002. 

2- Di e Nummer 5903 umfaßt: 
a - Gewebe, die mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschich

tet sind, ohne Rücksicht auf das Quadratmetergewicht und die Art des Kunst
stoffes (fest oder zellförmig). 
Sie umfaßt aber nicht: 
1 - Gewebe, bei denen die Imprägnierung, der Überzug und dergleichen mit bloßem 

Auge nicht wahrnehmbar ist (im allgemeinen Kap. 50 bis 55,58 oder 60); 
dabei bleiben sich daraus ergebende Farbänderungen außer Betracht; 

2 - Erzeugnisse, die mit der Hand bei einer Temperatur zwischen 15°C und 30°C 
nicht auf einen Zylinder von 7 mm Durchmesser aufgerollt werden können, 
ohne rissig zu werden (im allgemeinen Kap. 39); 

3 - Erzeugnisse, bei denen das textile Flächenerzeugnis entweder zur Gänze in 
Kunststoff eingebettet oder beidseitig VOllständig mit Kunststoffen be
striche~ oder überzogen ist, vorausgesetzt, der Oberzug oder dergleichen 
ist mit bloßem Auge wahrnehmbar (Kap. 39); dabei bleiben sich daraus erge
bende Farbänderungen außer Betracht; 

4 - Gewebe, die mit Kunststoffen teilweise bestrichen oder überzogen sind und 
durch diese Behandlung Muster aufweisen (im allgemeinen Kap. 50 bis 55, 58 
oder 60); 

~ Platten" Blätter oder Streifen, aus Zell kunststoffen, In Verbindung mit 
Geweben, bei denen das Gewebe lediglich der Verstärkung dient (Kap. 39); 

6 - textile Flächenerzeugnisse der Nummer 5811. 
b - Gewebe aus mit Kunststoff imprägnierten, bestrichenen, überzogenen oder um

hüll ten Ga rnen, Streifen und dergl ei chen der Nummer 5604. 
3 - Als textile Wandbeläge der Nummer 5905 gelten für Wand- und Deckendekorationen 

geeignete Erzeugnisse in Rol,len mit einer, Breite von 45 cm oder mehr, auf der 
Schauseite aus Spinnstoffen bestehend, die entweder auf einer Unterlage aufgebracht 
sind oder deren Rückseite durch Imprägnieren oder Bestreichen so behandelt wurde, 
daS Klebstoffe aufgetragen werden können. 
Diese Nummer umfaßt jedoch nicht Wandbeläge, bei denen Spinnstofflocken oder Scher
staub direkt auf einer Papierunterlage (Nr. 4814) oder auf einer Spinnstoffunter
lage (im allgemeinen Nr. 5907) aufgebracht sind. 

4 - Als kautschutierte Gewebe im Sinne der Nummer 5906 gelten: 
a ,- Gewebe, mit Kautschuk imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet: 

1 - mit einem Quadratmetergewicht von 1500 g oder weniger oder 
2 - mit einem Ouadratmetergewicht von mehr als 1500 g und einem Spinnstoffge

halt von ~ehr als 50 Gewichtsprozent; 
b - Gewebe aus mit Kautschuk imprägnierten, 

hüllten Garnen, Streifen und dergleichen der 
bestrichenen, überzogenen oder um
Nummer 5604; 

c - Flächenerzeugnisse aus parallel gelegten und miteinander durch Kautschuk ver
bundenenGarnen aus Spinnstoffen, ohne Rücksicht auf das Quadratmetergewicht; 

d - Platten, Blätter oder Streifen, aus Zellkautschuk in Verbindung mit Geweben, 
bei denen das Gewebe nicht blaS der Verstärkung dient; ausgenommen sind jedoch 
textile Flächenerzeugnisse der Nummer 5811. 
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5 - In die Nummer 5907 fallen nicht: 
a - Gewebe, bei denen di e I mprägni erung, der Oberzug und dergl e; chen mit b 1 oBem 

Auge nicht wahrnehmbar ist (im allgemeinen Kap. 50 bis 55, 58 oder 60); dabei 
bleiben sich daraus ergebende Farbänderungen auBer Betracht; 

b - Gewebe, die mit Mustern bemalt sind (mit Ausnahme der bemalten Leinwände für 
Theaterdekorationen, der Atelierhintergründeund dergleichen); 

c - Gewebe, die mit Spinnstofflocken, Scherstaub, Korkpulver oder dergleichen teil
weise überzogen sind und durch diese Behandlung Muster aufweisen; jedoch ver
bleiben Nachahmungen von Samten in dieser Nummer; 

d -'Gewebe, die mit üblichen Appreturen für die Endausrüstung auf der Grundlage von 
stärkehaltigen oder ähnlichen Substanzen behandelt wurden; 

e - Holzfurniere auf einer Gewebeunterlage (Nr. 4408); 
f natürliche oder künstliche Schleifmittel in Pulver- oder KHrnerform, auf einer 

Unterlage aus Spinnstofferzeugnissen (Nr. 6805); 
g - agglomerierter oder rekonstituierter Glimmer auf einer Gewebeunterlage (Nr. 

6814) ; 
h - Metallfolien auf einer Gewebeunterlage (Abschn'- XV). 

6 - In die Nummer 5910 fallen nicht: 
a - Förderbänder und Treibriemen, mit einer Stärke von weniger als 3 mm als Meter

ware oder in Längen zugeschnitten; 
b - Förderbänder und Treibriemen, aus Geweben, die mit Kautschuk imprägniert, be

strichen, überzogen oder geschichtet sind, sowie FHrderbänder und Treibriemen, 
aus mi t Kautschuk i mprägni erten, bestrichenen, überzogenen oder umhüll ten 
Garnen oder Schnüren, aus SpiMnstoffen (Nr. 4010). 

7 - In die Nummer 5911 und nicht in andere Nummern des Abschnittes XI fallen: 
a - di e nachfol gend erschHpfend angeführten texti 1 en Erzeugni sse al s, Meterware, in 

Längen oder in lediglich quadratischer oder rechteckiger Form zugeschnitten 
(andere als Erzeugnisse der Nrn. 5908 bis 5910): 
1 - Gewebe, Filze oder mit Filz unterlegte Gewebe, in Verbindung mit einer oder 

mehreren Lagen aus Kautschuk, Leder oder anderen Stoffen,wie sie als 
Kratzenstoffe (Kratzentücher) verwendet werden und ähnliche Erzeugnisse für 
andere technische Zwecke; 

2 - Siebtücher (Müllergaze); 
3 - Filtertücher, wie sie zum Pressen von öl oder für ähnliche technische 

Zwecke verwendet werden, aus Spinnstoffen oder aus Menschenhaaren; 
4 - Flachgewebe mit mehrfacher Kette oder mehrfachem Schuß, auch-_verfilzt, 

imprägniert oder überzogen, wie sie auf Maschinen oder zu anderen tech
nischen Zwecken verwendet werden; 

5 - Gewebe, mit Metall verstärkt, wie sie für technische Zwecke verwendet wer
den; 

6 - Schnüre, Geflechte und dergleichen, auch überzogen, imprägniert oder mit 
Metall verstärkt, wie sie zu techniscllen Zwecken als Schmier- oder Dich'" 
tungsmaterial verwendet werden. 

b - Spinnstoffwaren (ausgenommen jene der Nrn~ 5908 bis 5910) wie sie für tech
nische Zwecke verwendet werden, z. B. Gewebe und Filze, endlos oder mit Ver
bindungsvorrichtungen, wie sie auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen 
(z. B. für die Herstellung von Halbstoff oder Asbestzement) verwendet werden, 
Dichtungen, Unterlegscheiben, pQlierscheiben und andere Teile von Maschinen 
oder Apparaten. 
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TARIF 
Nr./UNr. 

5901 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen be
strichen, wie sie fUr Bucheinbände, Futterale, Karton
agen und dergleichen verwendet werden; Pausleinwand; 
präparierte Malleinwand; Bougran und ähnliche steife 
Gewebe, wie sie fUr die Hutmacherei verwendet werden: 

10 - Gewebe mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen be-

90 

strichen, wie sie fUr Bucheinbände, Futterale, 
Kartonagen und dergleichen verwendet werden •••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5902 Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder 
anderen Polyamiden, Polyester oder Viskose: 

10 
20 
90 

5903 --

10 
20 
90 

5904 --

10 
(90) 

- aus Nylon oder anderen Polyamiden •••••••••••••••••••• 
- aus Po 1 yes te r •••••••••••• ": •••••••••••••••• 1.1 •••••• ~ 

- andere ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gewebe, mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, Uber
zogen oder geschichtet (ausgenommen solche der Nr. 
5902) : 
- mit polyvinylchlorid ••••••••• · •••••••••••••••••••••••• ' 
- mit Poly~rethan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Li no 1 eum, auch zugeschni tten; Bodenbeläge, bestehend 
aus einer Spinnstoffunterlage mit einer Deckschichte 
oder einem Oberzug, auch zugeschnitten: 
- Linoleum ••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

91 - - mit einer Unterlage aus Nadelfilz oder Vlies-
stoffen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

92 mi~ sonstiger Spinnstoffunterlage •••••••••••••••••• 

5905 00 Textile Wandbeläge •••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

5906 Kautschutierte Gewebe, ausgenommen solche der Nunmer 
5902: 

10 
(90) 
91 
99 

590700 

5908 00 

Klebebänder mit einer Breite von 20 cm oder weniger •• 
- andere: 
- - gew;rkt oder gestrickt ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen oder Uberzogen; 
bemalte Gewebe für Theaterdekorationen, Atelierhinter-
grUnde und dergleichen •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

Gewebte, geflochtene oder gewirkte Dochte aus Spinn
stoffen, fUr Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen und 
dergleichen; GlühstrUmpfe und schlauchförmige Gewirke 
für Gl ühstrümpfe, auch imprägni ert •••••• ~ ............ . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

12 9{, 

12 9(, 

32 9{, 

32 9{, 

32 9(, 

28 9{, 

28 " 
28 " 

34 9(, 

34 9(, 

34 " 

28 9{, 

30 9{, 

25 9{, 

30 9{, 

29 9{, 

30 9{, 
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TARIF 
Nr./UNr. 

5909 00 

5910 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Pumpenschläuche und ähn11che Schl~uche, aus Spinn
stoffen, auch mit Armaturen oder Zubehör, aus anderen 
Stoffen ..•..•......•.•••..••.•..•...••••..•..••.••...• 

Förderbänder und ~reibriemen, aus Spinnstoffeh, auch 
mit Metall oder anderen Stoffen verstärkf ••••••••••••• 

Textile Erzeugnisse und Spinnstoffwaren, für tech
nische Zwecke, wie sie in der Anmerkung 7 zu diesem 
Kapitel angeführt sind: 

10 - Cewebe, Filze und mit Filz unterlegte Gewebe, in Ver-

20 
(30) 

bindung mit einer oder mehreren Lagen aus Kautschuk, 
Leder oder anderen Stoffen, wie sie als Kratzen
stoffe (Kratzentücher) verwendet werden und ähnliche 
Erzeugnisse für andere technische Zwecke ••••••••••••• 

- Siebtücher (Müllergaze), auch konfektioniert ••••••••• 
- Gewebe und Filze, endlos oder mit Verbindungsvor-

richtungen, wie sie auf Papiermaschinen oder ähn
lichen Maschinen (z. B. für die Herstellung von 
Halbstoff oder Asbestzement) verwendet werden: 

31 - - mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 
650 g •••••••••••••••••• ~ •••••••••.•••••••••••••••••• 

32 - - mit einem Quadratmetergewicht von 650 9 oder mehr •• 
40 - Filtertücher, wie sie zum Pressen von Öl oder für 

ähnliche technische Zwecke verwendet werden, auch 
aus Menschenhaaren ••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

289 

Zollsatz ;n \ des 
Wertes oder ; n 

Schilling für 100 kg 

28 % 

25 % 

frei 
15 \ 

20 " 
20 \ 

25 \ 
20 % 

19 
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290 8 der Beilagen 

Kapitel 60 

Gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse 

. ,A,nmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Hekelspitzen der Nummer 5804; 
b - Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, gewirkt od~r gestrickt, der Nummer 

5807; 
c - gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, imprägniert, bestrichen, überzogen 

oder geschichtet, des Kapitels 59. Gewirkte oder gestrickte Samte, Plüsche und 
Schlingenerzeugnisse •. imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet, 
bleiben jedoch in d~r Nummer 6001. 

2 - Dieses Kapitel umfaßt auch gewirkte und gestrickte Flächenerzeugnisse aus Metall
fäden, wie sie für Bekleidung, Innenausstattung oder ähnliche Zwecke verwendet 
werden. 

3 - Als gewirkte Flächenerzeugnisse gelten in allen Abschnitten des Tarifs auch im 
Nähwirkverfahren hergestellte Waren, bei denen die Maschen durch Spinnstoffgarne 
gebildet werden. 

TARIF, 
Nr./UNr. 

6001 

10 
(20) 

21 
22 
29 

(90) 
91 
92 
99 

6002 
10 

20 
30 

(40) 

41 
42 
43 
49 

Warenbezeichnung 

Samte, Plüsche einschließlich Hochflorerzeugnisse 
und Schlingenerzeugnisse, gewirkt oder gestric,kt: 
-' Hochfl orerzeugni sse •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schlingenerzeugnisse: 

aus Baumwolle., ••..••.•••..••••••••••••••.••.•.•••• 
- - aus Chemiefasern •••••••••••••••.•••••••••.••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

aus BaumwQlle ...................................... . 

- - aus Chemiefasern .................................. . 
- - aus sonstigen Spihnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse: 
- mit einer Breite von 30 cm oder weniger, 5 Gewichts

prozent oder mehr Elastomergarne oder Kautschuk-
fäden enthaltend •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 

- andere, mit einer Breite von 30 cm oder weniger •••••. 
- mit einer Breite vor. mehr als 30 cm, 5 Gewichts-. 

prozent oder mehr Elastomergarne oder Kautschuk-
fäden enthaltend •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
andere, kettengewirkt (einschließlich Erzeugnisse 
der Häkelgalonmaschine): 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren .................. . 
- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Chemiefasern •••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 % 

25 % 
30 % 
22 % 

25 \ 
30 % 
22 % 

28 \ 
28 \ 

30 \ 

22 \ 
25 \ 
30 \ 
29 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(90) - andere: 
91 

92 
93 
99 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Baumwoll e •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

aus Che~;efasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

291 

Zo11satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

22 9(, 

25 % 
30 9(, 

29 9(, 
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292 8 der Beilagen 

Kapitel 61 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, 
gewirkt oder gestrickt 

Anmerkunge~ 

'f - Di es es Kapi te I umf aBt nur konfektion i erte Wa ren, gewi rkt oder gestri ckt. 
2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Waren der Nummer 6212; 
b - Altwaren der Nummer 6309; 
c - orthopädis~he Vorrichtungen, medizinisch-chirurgische GOrteI, Bruchbänder und 

ähnliche Waren (Nr. 9021). 
3 - In den Nummern 6103 und 6104 gelten: 

a - als Anzüge oder KostUrne zwei- oder dreiteilige Zusammenstellungen von Klei
dungsstücken, die aus dem gleichen Stoff hergestellt sind und aus folgenden 
Teilen bestehen: 
- einem Kleidungsstück zum Bedecken des Unterkörpers; dabei muB es sich ent

weder um lange Hosen, Kniebundhosen und dergleichen oder kurze Hosen (ausge
nommen Badebekleidung) oder um Röcke oder Hosenröcke, alle diese ohne Träger 
oder Latz, handeln und 

- einem" Sakko oder einer Jacke, zum Bedecken des Oberkörpers; die Außenseite 
dieses Kleidungsstückes muß,mit Ausnahme der Ärmel, aus vier oder mehr Tei
len (Bahnen) zusammengesetzt sein; auBerdem ist noch eine Weste (Gilet) zu
lässig. 

Alle Teile eines Anzuges oder Kostümes müssen die gleiche Struktur, den glei
chen Stil, die gleiche Farbe'und stoffliche Zusammensetzung aufweisen und von 
gleicher oder einander entsprechender Größe sein. Liegen verschiedene Klei
dungsstücke zum Bedecken des Unterkörpers mit einem Anzug oder KostDm gemein
sam vor (z. B. eine lange und eine kurze Hose oder ein Rock oder Hosenrock und 
eine lange Hose), ist die lange Hose, oder bei Frauen- oder Mädchenbekleidung 
der Rock "oder Hosenrock, als das wesensbestimmende untere Kleidungsstück" des 
Anzuges oder des Kostümes anzusehen; die anderen Kleidungsstücke sind getrennt 
einzureihen. 
Der Begriff Anzug umfaBt, unabhängig davon, ob alle vorstehenden Bedingungen 

"erfüllt werden, noch folgende Zusammenstellungen von Kleid~ngsstDcken: 
- Cut, bestehend aus einem einfärbigen Sakko mit hinten herabhängenden, abge

rundeten Schößen und einer längsgestreiften langen Hose; 
- Frack, - üb 1 i cherwei se in schwarz ~ dessen Oberteil vorne verhäl tni smäßi g ku rz 
. und nicht schlle8bar Ist und dessen in Hüfthöhe angesetzte, schmale Schö8e 

hinten herabhängen; 
- Smoking, dessen Sakko im Schnitt einem gewöhnlichen Sakko ähnlich ist (vorne 

meist mit größerem Ausschnitt) und als Besonderheit-glänzende Revers aus 
Seide oder einer Seidenimitation aufweist; 

b - als Ensembles mehrteilige Zusammenstellungen von Kleidungsstücken (ausgenommen 
Anzüge und KostDme sowie Waren der Nr. 6107, 6108 oder 6109), die aus dem glei
chen Stoff hergestellt sind, In -Aufmachungen für den Kleinverkauf vorliegen und 
aus folgenden Teilen bestehen: 
- einem -Kleidungsstück zum Bedecken des Oberkörpers; als zweites derartiges 

Kleidungsstück ist ein Pullover - allerdings nur bei Kombinationen von Pull~ 
over und Jacke (sog. Twinsets) - oder eine Weste (Gilet) zulässig; 

- einem oder zwei Kleidungsstücken zum Bedecken des Unterkörpers; es muß sich 
dabei um lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen, kurze Hosen 
(ausgenommen Badebekleidung) , Röcke oder Hosenröcke handeln. 

Alle Teile eines Ensembles müssen die gleiche Struktur, den gleichen Stil, die 
gleiche Farbe und stoffliche Zusammensetzung aufweisen und von gleicher oder 
'einander entsprechender Größe sein. Der Begriff Ensemble umfa8t nicht Trai
nings- und Schi anzüge der Nummer 6112. 
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8 der Beilagen 293 

4 - Ausgenol11l1en von den Nurrmern 6105 und 6106 si nd . Kl ei dungsstücke mi t Taschen unter.
halb der Taille; mit einem gerippten Bund in Taillenhöhe oder einem anderen ver
engenden· Abschl uß am unteren Ende sowi e Kl ei dungsstücke., di e gezähl tauf ei ner 
Fläche von mindestens 10 cm x 10 cm in jeder Richtung durchschnittlich weniger als 
10 Maschen je linearem Zentimeter aufweisen. Die Nurrmer 6106 umfaßt nicht ärmellose 
Kleidungsstücke. 

S - In der Nurrmer 6111 gelten: 
a - als Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder alle Waren für Klein

kinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger; hiezu gehören auch Windeln 
für Kleinkinder; 

b - Waren, die sowohl in die NUl11l1er 6111 als auch in andere Nummern dieses Kapitels 
eingereiht werden können, als solche der Nummer 6111. 

6 - In der Nurrmer 6112 gelten als Schi anzüge Kleidungsstücke oder Zusammenstellungen 
von Kleidungsstücken, bei denen auf Grund ihres Aussehens und ihrer Beschaffenheit 
erkennbar ist, daß sie hauptsächlich beim Schisport (Schilanglauf oder ·Alpinschi
lauf) getragen werden; sie bestehen: 
a - entweder aus ei.nem Schi Overa 11 ,. das ist ei n ei nteil i ges Kl eidungsstück, das 

sowohl den Oberkörper als auch den Unterkörper bedeckt; zusätzlich zu ,x.rmeln 
und einem Kragen kann ein Schioverall auch Taschen und Fußstege aufweisen; 

b- oder aus ei nem Schi ensembl e, das ist ei ne Zusammenste 11 ung von zwei oder drei 
Kleidungsstücken, in Aufmachungen für den Kleinverkauf, die aus folgenden Tei
len besteht: 
- einem Kleidungsstück in der Art eines Anoraks, einer Windjacke (Blouson) oder 

einer ähnlichen Ware, mit Reißverschluß, ·allenfalls mit zusätzlicher Weste 
(Gilet) ; 

- einer langen Hose, die auch über die Taille reichen kann, einer Kniebundhose 
und dergleichen oder einer Latzhose. 

Ein Schiensemble kann auch aus einem Overall, wie er in der vorstehenden Anmer
kung a beschrieben ist, und einer wattierten, ärmellosen Jacke, die über dem 
Overall getragen wird, bestehen. 
Alle Kleidungsstücke eines Schiensembles müssen die gleiche Struktur, den glei
chen Stil und die gleiche stoffliche Zusammensetzung, nicht aber die gleiche 
Farbe aufweisen; sie müssen von gleicher oder einande~ entsprechender Größe 
sein. 

7 - Bekleidung, die sowohl in die Nurrmer 6113 als auch in andere Nummern dieses Kapi
tels, mit Ausnahme der NUl11l1er 6111) eingereiht werden kann, gehört in die Nummer 
6113. 

8 - Bekleidung, die weder als solche für Männ~r oder Knaben noch als solche für Frauen 
oder Mädchen erkennbar ist; fällt in die entsprechende Nummer für Frauen- oder 
Mädchenbekleidung. 

9 - Waren dieses Kapitels können auch aus Metall fäden hergestellt sein. 

TARIF 
Hr.fUHr. 

6101 --

10 
20 
30 
90 

Warenbezeichnung 

Mentel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks 
(einschließlich Schijacken) , Windjacken (Blousons) und 
ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Männer 
oder Knaben, ausgenommen solche der Nummer 6103: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus Baumwoll e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Chemiefasern .......... 0 0 0.0 o. 0 .... o' 0 .. 0 .. 0 .... 0. 

- aus sonstigen Spinnstoffen •••••••••••••••••• · ••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100kg 

30 'I(, 

30 'I(, 

32 'I(, 

30 'I(, 
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TARIF 
Hr./UHr. 

6102 --

10 
20 

30 
90 

6103 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks 
(einschließlich Schi jacken) , Windjacken (Blousons) und 
ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen 
oder M1idchen, ausgenommen solche der Nummer 6104: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ..................... . 
- aus Baumwolle ....................................... . 
- aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••.••••••••••••••••• 

Anzüge, Ensembles, Sakkos (Blazer), lange Hosen, 
Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen und k,urze 
Hosen (ausgenommen Badebekleidung),-gewirkt oder 
gestrickt, für Männer oder Knaben: 

(10) - Anzüge: 
11 
12 
19 

(20) 

21 
22 

23 
29 

(30) 
31 
32 
33 
39 

(40) 

41 
42 
43 
49 

6104 --

(1 0) 

11 
12 
13 
19 

( 20) 
21 
22 

23 
29 

(30) 
31 
32 
33 
39 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Spi~nstoffen ••••••••••••••• ~ ••••••••• _ 

- Ensemples: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Baumwolle ...................................... . 
aus synthetischen Spinnstoffen •••••••••••• i •••••• ~. 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••.••••••••••••• 

- Sakkos (Blazer): 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••• · •••••••••••••• 
aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
aus ,sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

- lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen 
und kurze Hosen: 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
aus Baumwoll e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••.•••••••••••••••••• 

Kostüme, Ensembles, Jacken, Kleider, Röcke, Hosen
röcke, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und 
dergleichen und kurze Hosen (ausgenommen Badebe
kleidung), gewirkt oder gestrickt, für Frauen oder 
Mädchen: 
- Kostüme: 

aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
aus Baumwo 11 e ••••••••••••.• ••••••••••••••••••••••••• 

au~ synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Ensembles: 

aus Wolle oder feinen ·Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Baurnwvo 11 e ......................................... . 

aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

- Jacken: 
aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Baumwolle ••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••• 
aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••• : ••••••••••••••••••• 

Zollsatz 'in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 \ 
30 \ 
32 \ 
30 \ 

30 \ 
32 % 

30 \ 

30 \ 
30 \ 
32 \ 
30 \ 

30 % 
30 \ 
32 % 
30 % 

30 % 
30 % 
32 % 
30 % 

30 % 
30 \ 
32 \ 
30 % 

30 \ 
30 % 
32% 
30 \ 

30 \ 
30 % 
32 \ 
30 \ 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

(40) 
41 
42 

43 
44 
49 

(50) 
51 
52 
53 
59 

(60) 

61 
62 
63 
69 

6105 --

10 
20 
90 

6106 --

10 
20 
90 

6107 --

( 10) 
11 
12 
19 

(20) 
21 
22 
29 

(90) 

91 
92 

99 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Kleider: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

aus Baumwolle ••••••••••••.••.•••••.•••.•..•••..•..• 
- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Röcke und Hosenröcke: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Baumwoll e ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
- - aus synthetischen Spinnstoffen •••••• w •••••••••••• ~. 

- - aus sonst;gen.Spinnstoffen.~ ••••••••••••••••••••••• 
- lange Hosen. Latzhosen. Kniebundhosen und 

dergleichen und kurze Hosen: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen •••••••••••••••••• ~ •••••• 

Hemden, gewirkt oder gestrickt, für Männer oder 
Knaben: 
- aus Baumwolle ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus ehern; efasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

Blusen -und Hemdblusen, gewirkt oder gestrickt, für 
Frauen oder Mädchen: 
- aus Baumwol'e •••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••• 
- aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••.••••••••••••••••••• 

Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, Bademäntel, 
Hausmäntel und ähnliche Waren, gewirkt 
oder gestrickt. für Männer oder Knaben: 
- Unterhosen: 
- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aus ehem; efasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Nachthemden und Pyjamas: 
- - aus Ba urnwo 11 e •••••••••••••••• ' ........... ;. •••••••••• ,. 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - aus Baumwoll e ••••.••••••••••••••••••• , •••••••••• , ••• 

aus Chemiefasern ••••••••••••••• " ••••••••••••••• • " •• 

aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• ~ •• : 

295 

Zollsatz in , des 
Wertes oder ; n 

Schilling für 100 kg 

30 \ 
30 % 
32 \ 
30 9(, 

30 9(, 

30 9(, 

30 \ 
32 \ 
30 9(, 

30 \ 
30 \ 
32 9(, 

30 \ 

30 9(, 

32 \ 
30 9(, 

30 9(, 

32 9(, 

30 \ 

30 \ 
32 9(, 

30 \ 

30\ 
32 \ 
30 \ 

30 9(, 

32 9(, 

30 9(, 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

6108 --

(10) 
11 
19 

(20) 
21 
22 
29 

(30) 
31 
32 
39 

(90) 
91 
92 
99 

6109 --

10 
90 

6110 

10 
20 
30 
90 

6111 --

10 
20 
30 
90 

6112 --

( 10) 
11 

12 
19 
20 

(30) 
31 
39 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Unterkleider, Unterröcke, Unterhosen, Nachthemden, 
Pyjamas, Negliges, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen 
oder Mädchen: 
- Unterkleider und Unterröcke: 
- - aus Chemiefasern ..................................... .. 

aus s09stigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
Unterhosen: 

aus BaurJ1Yfol1e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aus Chemiefasern ••••••• · •••••• ~ ••••••.••••••••••••••• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Nachthemden und Pyjamas: 

aus Baurnwo 11 e ............................. : ......................................... .. 

aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - aus Baumwolle .................... ' ................ .. 
- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - "aus sonstigen Spinnstoffen •••••••••••• ~ •••••••••••• 

T-Shirts, Unterleibchen und andere Leibchen, gewirkt 
oder gestrickt: 
- aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

Pullover, Westen (Gilets) und ähnliche Waren, 
einschließlich' Unterziehpullis, gewirkt oder 
gestrickt: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaßren ••••••••••••••••••••• 
- aus Baurnvvol1 e ••• , •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Chemiefasern .................................... . 
- aus sonstigen Spinnstoffen •••••••••••••••••.•.••••••••• 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder 
gestrickt, für Kleinkinder: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••• 
- aus synthetisChen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 
- aus sonstigen Spinnstoffen •••••••••••••••••••• ~ •••• -•• 

Trainingsanzüge, Schi anzüge und Badebekleidung, 
gewirkt oder gestrickt: 
- Trainingsanzüge: 
- - aus Baumwoll e •••••••••••••• 110 ••••••• ' ••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen •••• ~ •••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Schianzüge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
- Badebekleidung für Männer oder Knaben: 
- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••• , ••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 \ 
30 \ 

30 \ 
32 \ 
30,\ 

30 \ 
32 \ 
30 \ 

30 \ 
32 \ 
30 \ 

30 \ 
31 \ 

30 \ 
30 \ 
32 \ 
30 \ 

30 " 
30 \ 
32 \ 
30 \ 

30 \ 

32 " 
30 \ 
32 \ 

32 \ 
30 \ 
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8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

(40) - Badebeklei dung für Frauen oder Mädchen: 
41 
49 

aus synthetischen, Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

6113 00 Bekleidung aus gewirkten oder gestrickten Erzeugnissen 
der Nummer 5903, 5906 oder 5907 •••••••••••••••••••••••• 

6114 Andere Bekleidung, gewirkt oder gestrickt: 
10 

20 

30 
90 

- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus ehemi efasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

611 5 -- Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und 
andere Strumpfwaren, einschließlich Krampfadern
strümpfe und Fußbekleidung ohne zusätzlich 
angebrachten Sohlen, gewirkt oder gestrickt: 

6116 

(10) Strumpfhosen: 
11 aus syntheti schen Spi nnstoffen, mi t ei nem Titer von 

weniger als 67 Dezitex je Einfachgarn •••••••••••••• 
aus synthetischen Spinnstoffen, mit einem Titer 12 

19 
20 

von 67 Dezitex oder mehr je Einfachgarn •••••••••••• 
aus ·sonstigen Spinnstoffen •••••••••••• ~ •••••••••••• 

- Damenstrwmpfe (einschließlich Kniestrümpfe), 
mit einem Titer je Einfachgarn von weniger als 
67 Dezitex ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(90) - andere: 
91 

92 
93 
99 

10 

(90) 
91 

92 
93 
99 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ............. ~ ••••• 
- - aus Baumwolle ...................................... . 
- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen~ .• ~ ••••• ~ •••••••••••••••• 

Handschuhe, gewirkt oder gestrickt: 
- Handschuhe, mit Kunststoffen oder Kautschuk 

imprägniert, bestrichen oder überzogen •• ; •••••••••••• 
- andere: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 
- - aus Baumwolle ..................................... . 

aus syntheti schen Spi nnstoffen ••••• , •••••••••••••••• 
- - aus s6nsti~en Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

6117 --
,. 

Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, gewirkt 

10 

20 
80 
90 

oder gestrickt; Teile von Bekleidung oder von Be
kleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt: 

Schals, Halstücher, Kopf tücher, Schleier und 
ähnl fehe Waren .......................................... . 

- Krawatten, Sehl eHen und Schal krawatten .......... ' ... .. 
- anderes Bekleidungszubehör ••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 

297 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schillfngfür 100 kg 

32 \ 
30 \ 

31 \ 

30 'I(, 

30 \ 
32 \ 
30 \ 

32 \ 

32 \ 
30 \ 

32 'I(, 

32 'I(, 

32 \ 
32 \ 
32 \ 
32 \ 

31 \ 

31 \ 

31 \ 
31 \ 
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298 8 der Beilage~ 

Kapitel 62 

\ Bekleidung und Bekleidungszub'ehör, 
nicht gewirkt oder gestrickt 

Anmerkungen 
1 - Dieses Kapitel umfaBt nur konfektionierte Waren au~ allen textilen Flächenerzeug

nissen, ausgenommen aus Watte; es umfaBt jedoch nicht gewirkte oder gestrickte 
Waren, mit Ausnahme solcher der Nummer 6212. 

2 - Ausgenommen von di esem Kapitel sind: 
a - Altwaren der Nummer 6309; 
b - orthopädische Vorrichtungen, medizinisch-chirurgische Gürtel, Bruchbänder und 

ähnliche Waren (Nr. 9021). 
3 - In den Nummern 6203 und 6204 gelten: 

a - als Anzüge oder Kostüme zwei- oder dreiteilige Zusammenstellungen von Klei
dungsstücken, die aus dem gleichen Stoff hergestellt sind und aus folgenden 
Teil en bestehen: 
- einem Kleidungsstück zum Bedecken,des Unterkörpers; dabei muB es sich ent

weder um lange Hosen, Kniebundhosen und dergleichen oder kurze Hosen (ausge
nommen Badebekleidung) oder um,Röcke oder Hosenrecke, alle diese ohne Träger 
oder Latz, handeln, und 

- ei nem Sakko oder ei ner Jacke zum Bedecken des Oberkörpers; di e Au!l,ensei te 
dieses Kleidungsstückes muB, mit Ausnahme der Ärmel, aus vier oder mehr Tei
len (Bahnen) zusammengesetzt sein; auBerdem ist noch eine Weste (Gilet) zu
lässig. 
Alle Teile eines Anzuges oder Kostümes müssen die gleiche Struktur, den glei
chen Stil, die gleiche Farbe und stoffliche Zusammensetzung aufwei sen und von 
gleicher oder einander entsprechender GröBe sein. 
Liegen verschiedene Kleidungsstücke zUm Bedecken des Unterkörpers mit einem 
Anzug oder Kostüm gemeinsam vor (z.B. eine lange und eine kurze Hose oder ein 
Rock oder Hosenrock und eine lange Hose), ist die lange Hose, oder bei 
Frauen- oder Mädchenbekleidung der Rock oder Hosenrock, als das wesensbe
stimmende untere Kleidungsstück des Anzuges oder des Kostümes anzusehen; die 
anderen Kleidungsstücke sind getrennt einzureihen. 
Der Begriff Anzug umfaBt, unabhängig davon, ob alle vorstehenden Bedingungen 
erfüllt werden, noch folgende Zusammenstellungen von Kleidungsstücken: 

- Cut, bestehend aus einem einfärbigen Sakko mit hinten herabhängenden, abge
rundeten SchöBen und einer längsgestreiften langen Hose; 
Frack, üblicherweise in schwarz, dessen Oberteil vorne verhältnismäBig kurz 
und nicht schlieBbar ist, und dessen in Hüfthöheangesetzte, schmale SchöBe 
hinten herabhängen; 

- Smoking, dessen Sakko im Schnitt einem gewöhnlichen Sakko ähnlich ist (vorne 
meist mit gröBerem Ausschnitt) und als Besonderheit glänzende Revers aus 
Seide oder einer Seidenimitation aufweist; 

b - als ~nsembles mehrteilige Zusammenstellungen von Kleidungsstücken (ausge
nommen Anzüge und Kostüme sowie Waren der Nr. 6207 oder 6208), die aus dem 
gleichen Stoff hergestellt sind, in Aufmachungen für den Kleinverkauf vor
l!egen~ und aus folgenden Teilen bestehen: 

/ -'einem Kleidungsstück zum Bedecken des Oberkörpers; als zweites, derartiges 
Kleidungsstück ist eine Weste (Gilet) zulässig; 

- einem oder zwei Kleidungsstücken zum Bedecken des Unterkörpers; es muB sich 
~abei um lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen, kurze Hosen 
(ausgenommen Badebeklei dung), Röcke oder Hosenröcke, handeln. 

Alle Teile eines Ensembles müssen die g'leiche Struktur, den .gleichen Stil, 
die gleiche Farbe und stoffliche ZusammensetZUng aufweisen und von gleicher 
oder einander entsprechender GrüBe sein. Der Begriff Ensemble umfaBt nicht 
Tra; ni ngs- und Schi anzüge der Nummer 621.1. 
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8 der Beilagen 299 

4 - In der Nunmer 6209 gelten: 
a - als Bekleidung und Bekleidungszubehör für Kleinkinder alle Waren für Klein

. kinder mit einer Körpergröße von 86 cm oder weniger; hiezu gehören auch WindeTn 
für Kleinkinder; 

b - Waren, die sowohl in die Nummer 6209 als auch in andere Nummern dieses Kapitels 
eingereiht werden können, als solche der Nummer 6209. 

5 - Bekleidung, die sowohl in die Nunmer 6210 als auch in andere Nunmern dieses Kapi
tels; mit Ausnahme der Nummer 6209, eingereiht werden kann, gehört in die Nummer 
6210. 

6 - In der Nummer 6211 gelten als Schi anzüge Kleidungsstücke oder Zusammenstellungen 
von Kleidungsstücken, bei denen auf Grund ihres Aussehens und ihrer Beschaffenheit 
erkennbar ist, daß sie hauptsächlich beim Schisport (Schilanglauf oder Alpinschi
lauf) getragen werden; 
sie bestehen: 
a - entweder aus einem Schioverall, das ist ein einteiliges Kleidungsstück, das 

sowohl den Oberkörper als auch den Unterkörper bedeckt; zusätzlich zu Ärmeln 
und einem Kragen kann ein Schiovera'll auch Taschen und Fußstege aufwei sen; 

b - oder aus einem Schiensemble, das ist eine Zusammenstellung von zwei oder drei 
Kleidungsstücken, in Aufmachungen für den Kleinverkauf, die aus folgenden Tei
len besteht: 
- einem Kleidungsstück in der Art eines Anoraks, einer Windjacke (Blouson) oder 

einer ähnlichen Ware, mit Reißverschluß, allenfalls mit zusätzlicher Weste 
(Gilet) ; 

- einer' langen Hose, die auch über die Taille reichen kann, einer Kniebundhose 
und dergleichen oder einer Latzhose. 

Ein Schiensembles kann auch aus einem Overall, wie er in der vorstehenden An
merkung a beschrieben ist, und einer wattierten, ärmellosen Jacke, die über dem 
Overall getragen wird, bestehen. 
Alle Kleidungsstücke eines Schiensembles müssen die gleiche Struktur, den glei
chen Stil und die gleiChe stoffliche Zusammensetzung, nicht aber die gleiche 
Farbe aufweise.n; sie müssen von gleicher oder einander entsprechender Größe 
sein " 

7 - Halstücher und ähnliche Waren von quadratischer oder annähernd quadratischer Form, 
bei denen keine Seite mehr als 60 cm mißt, sind als Taschentüch~r (Nr. 6213) einzu
reihen. Taschentücher, bei denen eine Seite mehr als 60 cm mißt, fallen in die 
Nummer 6214. 

8 - Bekleidung, die weder als solChe für Männer oder Knaben noch als solche für Frluen 
oder Mädchen erkennbar ist, fällt in die entsprechende Nummer für Frauen- oder 
Mädchenbekleidung. 

9 - Waren dieses Kapitels können ,auch aus~etallfäden hergestellt sein. 

TARIF 
Nr./lMr. 

Warenbezefchnung 

6201 -- Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, 'Anoraks 
(einschließlich Schijacken), Windjacken (Blousons) 
und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausge
nommen solche der Nummer 6203: 

(10) - Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und 
ähnliche Waren: 

11 - - aus Wolle od.r feinen Tterhaaren •••••••••••••••• ~ •• 

12 - - aus Baumwolle •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für'l00 kg 

28 \ 
mtn 

11.000,-
35 \ 

mtn 
8400,-
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300 8 der Beilagen 

TARIF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

13 

19 
(90) 
91 

92 

93 

99 

- - aus ehemi efasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen •••••••.•••••••••••••••••• 
- andere: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus BauIl'Mol1e .............................. -........... .. 

- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

6202 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks 
(einschlieBlich·Schijacken), Windjacken (Blousons) 
und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, 
ausgenommen solche der Nummer 6204: 

(10) - Mäntel (einschlieBlichKurzmäntel), Umhänge und 
ähnliche Waren: 

11 

12 

13 

19 
(90) 
91 

92 

93 

99 

6203 --

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - a·us Baumwoll e •••••••••••••••.•.•••••••• ~ •••••••• , •••• 

- - aus Chemiefasern ........................................................... . 

-, - au~ sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••• 

-.- 'aus Chemiefasern ••••••••••••• : ••••••••••••••••••• ~. 

- - aus sonstigen,Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Anzüge, Ensembles, Sakkos (Blazer), lange Hosen, 
Latzhosen, Kniebundhosen und dergleichen und 
kurze Hosen (ausgenommen Badepekleidung), für 
Männer oder Knaben: 

(10) - Anzüge: 
11 .- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

Zol1utz in " des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

37 '\ 
min 

14.000, -
37 '\ 

28 '\ 
min 

11.000,-
35 '\ 

min 
8400,-

37 '\ 
min 

14.000,-
37 '0 

28 '\ 
min 

15.000,-
35 '\ 
min 

8400,-
37 '\ 
min 

14.000,-
37 '\ 

28 '\ 
min 

15.000,-
35 \ 
min 

8400,-
37 '\ 
min 

14.000,-
37 '\ 

28 '\ 
min 

11.000,-
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TARIF 
Nr./UNr. 

12 

8 der Beilagen 

larenbezeichnung 

- ~ aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

301 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fOr 100 kg 

37 \ 
min 

11.000, -
\ 

19 aus sonstigen Spinnstoffen: 

(20) 
21 

22 

23 

29 

(30) 
31 

32 

33 

39 

(40) 

41 

42 

43 

49 

A - aus Baumwolle •.••••••.••.•••••••••••••••••••••• 

B - aus kGnstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
C - aus anderen Spinnstoffen •••••••••••••••.•••••••• 

- Ensembles: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren •••••••••••••••••••. 

- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthet5schen Spinnstoffen ••••• ~ ••••••••••••••• / 

aus sonstigen Spinnstoffen~ 
A - aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
B - aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 

- Sakkos (Blazer): 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Baumwolle ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen: ' 
A - aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
B - aus anderen Spinnstoffen ••••••••••• ~ ••••• ~ ••••• 

- lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und der
gleichen und kurze Hosen: 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren •••• ~ •••••••••••••• 

- - aus BaulTINo 11 e ••••••• '.' ••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

aus sonsti gen Spi nnstoffen: ' 
A - aus künstlichen Spinnstoffen •••••• ~ •••••••••••• 
B - aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 

35 \ 
min 

8400,':' 
37 \ 
37 \ 

28 '\ 
min 

11.000, -
35 '\ 

min 
8400,-
37 'I{, 

min 
'1.000,-

37 " 
37 'I{, 

28 'I{, 

min 
11.000,-

35 % 
min 

8400,-

37 " 
min 

11.000, -

37 " 
37 " 

28 \ 
min 

1'.000,-
35 'I{, 

min 
8400,-

37 \ 
min 

'1.000,-

37 'I{, 

37 '1& 
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302 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

6204 -- Kostüme, Ensembles, Jacken, Kleider, Röcke, Hosen
röcke, lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und 
dergleichen und kurze Hosen (ausgenommen Badebe
kleidung), für Frauen oder Mädchen: 

(10) - Kostüme: 
11 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

12 - - aus Baumwolle ........................................................................ .. 

13 - - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

19 aus sonstigen Spinnstoffen: 
A - aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
B - au~ anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 

(20) - Ensembles: 
21 - - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••.•••••••••••••••• 

22 aus Baumwolle .................................................................. .. 

23 - - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

29 aus sonstigen Spinnstoffen: 
A - aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
B - aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 

(30) - Jacken: 
31 - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

32 - _. aus Baumwolle ••••••••.••••••••••.•••••••••.•.•• ' •••• 

33 - - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

39 aus sonstigen Spinnstoffen: 
A - aus künstlichen Spinnstoffen •••••••••••••• ~ •••• 
B - aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 

(40) - Kleider: 
41 

42 

43 

44 
49 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- .. aus Ba urnwo 11 e ................................ ' ......................................... .. 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen sp;nnstoffen ••••••••• ~ ••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

28% 
min 

15.000,-
35 % 
min 

8400,-
37 % 

min 
11.000, -

37 % 
37 % 

28 % 
min 

15.000,-
3S % 
min 

8400,-
37 'Ir. 
min 

11.000,-

37 % 
37 % 

28 % 
min 

15.000,-
35 % 
min 

8400,-
37 'Ir. 

min 
11.000,-

37 9{, 

37 % 

28 9{, 

min 
15.000,-

35 % 
min 

8400,-
37 % 
min 

11.000,-
37% 
37 'I(, 
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TARIF 
Nr./~r. 

(50) 
51 

6205 

6206 

52 

53 

59 

(60) 

61 

62 

63 

69 

10 
20 

30 
90 

10 

20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Röcke und Hosenröcke: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Bau~o11 e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen •••••••• ~ •••••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen 
A - au~ künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
B - aus anderen Spinnstoffen •••••••••••• · ••••••••••• 

- lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen und der
gleichen und kurze Hosen: 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Baunrwol1e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen 
A - aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••• 
B - aus anderen Spinnstoffen.~ ••••••••••••••••••••• · 

Hemden für Männer oder Knaben: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus Baumwolle •••••••••••••••••••. ,. .•.••••••.••••..••• 

- aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen: 
- aus Seide oder Abfallseide •••••....•••.•...•..•.••••.• 

- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 

30 - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••• 

40 - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••• 

90 - - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

303 

Zoll satz in , des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

28 % 
min 

15.000,-
35 % 

min 
8400,· 

37 % 
min 

11.000,-

37 % 
37 % 

28 % 
min 

15.000, -
35 % 

min 
8400,-

37 " 
min 

11 .000,-

37 % 
37 % 

23 % 
35 'I(, 

min 
8400,-

37 '\ 
37 % 

min 
21.000,-

37 % 
min 

21.000,-

28 " 
min 

15.000,· 
35 % 
min 

8400, -
37 % 

m1n 
14.000,· 

37 % 
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304 

TARIF 
Nr./UNr. 

6207 --

8 der Beilagen 

larenbezeichnung 

Unterleibchen und andere Leibchen, Unterhosen, 
Nachthemden, Pyjamas, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, für Männer oder Knaben: 

(10) - Unterhosen: 

6208 

11 

19 ' 

(20) 
21 

22 

29 
(90) 
91 

92 
99 

- .- aus Baumwoll e ••••.••••••••••••••••••••.••••••••••.• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••• · •••••••••••••••••••• 
Nachthemden und Pyjamas: 

- - aus Baumwolle ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

- - aus Chemiefasern ................................... . 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
- - aus Baumwoll e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Unterleibchen und andere Leibchen, Unterkleider, 
Unterröcke, Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, 
Negliges, Bademäntel, Hausmäntel und ähnliche 
Waren, für Frauen oder Mädchen: 

(10) - Unterkleider und Unterröcke: 

6209 

11 
19 

(20) 
21 

22 

29 

(90) 
91 

92 
99 

10 

20 

30 

90 

- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

- Nachthemden und Pyjamas: 
- - aus Baumwolle ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 

aus ehern; efasern ••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
aus sonstigen Spinnstoffen.~ ••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus ehern; efasern •••••••••••••••••••••••••••• ' •• ' ••••• 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder: 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 

- aus BaulTIW'olle ......................................... . 

- aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••• 
- aus sons~igen Spinnstoffen •••••••••••.•••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Sehil H ng für 100 kg 

35 " 
min 

8400,-

37 " 

35 " 
min 

8400,-
37 \ 
37 \ 

35 " 
min 

8400,-
37 \ 
37 \ 

37 \ 
35 \ 
min 

8400,-

35 " 
min 

8400,-
37 \ 

37 " 

35 " 
min 

8400,-
37 \ 
37\ 

28 " 
min 

15.000,-
35 \ 

min 
8400,-

37 \ 
37 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

6210 --

10 
20 

30 

40 
50 

6211 --

(10) 
11 
12 
20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Bekleidung aus Erzeugniss~n der Nummer 5602, 5603, 
5903, 5906 oder 5907: 

/ 
- aus Erzeugnissen der Nummer 5602 oder 5603 •••••••••• ~ 
- andere Bekleidung, von der Art, wie sie in den 

Unternummern 6201 11 bis 6201 19 genannt ist ••••••••• 
- andere Bekleidung, von der Art, wie sie in den 

Unternummern 6202 11 bis 620219 genannt ist ...... ' ... 
- andere Bekleidung für Männer oder Knaben ••••••••••••• 
- andere Bekleidung für Frauen oder Mädchen.~ •••••••••• 

Trainingsanzüge, Schi anzüge und Badebekleidung; 
andere Bekleidung: 
- Badebekleidung: 
- - für Männer oder Knaben ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - fUr Frauen oder Mädchen ••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
- Schi anzüge 

A - aus Baumwolle •.••...•••••••••••••••••••••••••••••. 

B - aus anderen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

(30) - andere Bekleidung fUr Männer oder Knaben: 
31 

32 

33 

39 
(40) 

41 

42 

43 

49 

- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- - aus Baumwolle ..................................... . 

- - aus Chemiefasern ••••••••••••••••••••••••• · •••••• ~ ••• 

, 
- - aus sonstigen Spinnstoffen.~ •• · •••••••••••••••••• ~ •• 
- andere Bekleidung fUr Frauen oder Mädchen: 
- - aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••• 

- ~ aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus Chemiefasern ••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

6212 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, 
Sockenhalter, Strumpfbänder und ähnliche Waren, sowie 
Teile davon, auch gewirkt oder gestrickt: 

10 
20 
30 
90 

- Büsten~alter •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
- Hüftgürtel und Miederhosen •••••••••••••••••••• ; •••••• 
- Ko r se 1 ett s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

305 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 \ 

34 % 

34 % 
34 % 
34 % 

37 % 
37 % 

35 \ 
min 

8400, -
37 % 

min 
14.000,-

28 % 
min 

11.000,-
35 % 
min 

8400,-
37 % 

min 
14.000,-

37 % 

28 % 
min 

15.000,-
35 % 

min 
8400,-

37 % 

min 
14.000,-

37 % 

36 % 
30 '\ 
36 % 
32 % 

20 
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306 

TARIF 
N,. .fUN,.. 

8 der Beilagen 

Wa,.enbezei~hnung 

6213 Taschentücher: 
10 

20 
90 

6214 --

10 

20 
30 
40 
90 

- aus Seide oder Abfallseide: •••••••••••••••••••••••••• 
- aus Baumwolle ........................................ . 
- aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

Schals, Halstücher, Kopf tücher, Schleier und der
gleichen: 
- aus Seide oder Abfallseide •.••••••••••••••••••••••••• 
- aus Wolle oder feinen Tierhaaren ••••••••••••••••••••• 
- aus synthetischen Spinnstoff~n ••••••••••••••••••••••• 
- aus künstlichen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- aus ~onstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

6215 Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten: 
10 - aus Seide oder Abfallseide ••••••••••••••••••••••••••• 

20 - aus Chemiefasern •••••••••• 41 •• 41 ••••• " 41' •• ' ••••••••••••• 

90 - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••• 

6216 00 Handschuhe.""." •• '." ••• 41" ••••••••• 41." 41 •• " •••• " ••••• 41 •••• 

6217 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile 
von Bekleidung oder von Bekleidungszubeh6r: 

10 
90 

- Bekl ei dungszubehör ••••••• 'J' 41 ••• 1 ••• " ••• ""." 41 •• " ••••• "" 

- Teile •... " •..•.••••. 41.".".;..41 •••••• · •• 41 ••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wer-tes ode,. in 

Schilling fu,. 100 kg 

32 'I(, 

32 \ 
32 \ 

40 'I(, 

30 % 
40 % 

40 " 
38 % 

37 % 
min 

70,- je 

Dutzend 
37 'I(, 

min 
70,· je 
Dutzend 

30 % 

30 \ 

30 'I(, 

37 'I(, 

\ 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 63 

Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Waren
zusammenstellungen; Altwaren und Lumpen 

307 

, - Di e Nummern des Unterkapi tel s I umfassen nur konfekti on i erte Wa ren aus textil en 
Erzeugnissen aller Art. 

2 - Ausgenommen vom Unterkapitel t sind: 
a - Waren der Kapitel 56 bis 62; 
b - Altwaren der Nummer 6309. 

3 - Die Nummer 6309umfaßt nur die folgenden Waren: 
a - Waren aus Spinnstoffen: 

1 - Bekleidung und B~kleidungsiubehör sowie Teile davo~; 
2 - Decken; 
3 - Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche'für die Körperpflege und Küchenwäsche; 
4 - Waren für die Innenausstattung, ausgenommen Teppiche der Nummern 5701 bis 

5705 und Tapisserien der Nummer 5805; 
b - Schuhe und Kopfbedeckungen, aus Stoffen aller Art, ausgenommen Asbest. 

. . 

Die vorgenannten Waren werden von der Nummer 6309 nur erfaBt, wenn sie: 
1 - durch Gebrauch augenscheinlich aQgenutzt sind, und 
2- lose oder i n Ball en, Säcken oder ähn 1 i chen Umschl i eßungen vorl i egen. 

TARIF 
Nr.lUNr. 

Warenbezeichnung 
lollsatz in , des 

Wertes oder i n 
Schilling für 100 kg 

6301 
10 
20 

30 

40 

90 

6302 

10 
(20) 

21 
22 
29 

(30) 
31 
32 
39 
40 

I. Andere konfektionierte Spinnstoffwaren 

Decken: 
- Decken mit elektrischer Heizvorrichtung •••••••••••••• 
- Decken (ausgenpmmen Decken mit elektrischer Heiz-

vorrichtung) aus Wolle oder feinen Tierhaaren ........ 
- Decken (ausgenommen Dec\<en mit elektrischer Heiz-

vorrichtung) aus Baumwolle .......................... . 
- Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heiz

vorrichtung) aus synthetischen Spinnstoffen •••••••••• 
- andere Decken ................................................................... . 

Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche für die Körperpflege 
und Küchenwäsche: 
- Bettwäsche, gewirkt oder gestrickt ••••••••••••••••••• 
- andere Bettwäsche, bedruckt: 
- - aus BaulTlWo 11 e ......................................... ......... . 

- - aus Chemiefasern ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- andere Bettwäsche: 

aus Baumwoll e ......................................................... . 
- - aus Chemiefasern •••• ~ •••••••• , •••••••••••••••••••••• 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••.•••••••••••••••••••••• 
- Ti schwäsche, gewirkt oder gestrickt ................. . 

26 " 

26 " 

26 " 

26 '\ 
26 % 

30 '\ 

32 '\ 
32 % 

32 " 

32 '" 
32 '10 

32 \ 
30 % 
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308 

TARIF 
Nr./UNr. 

(50) 
51 

52 
53 
59 

60 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- andere Tischwäsche: 
- - aus Baumwolle .................................... .. 

aus Flachs (Leinen) ••••••••••••••••••.••••••.•••••• 
- - aus Chemiefasern •••••••••••••••••••••••• ; •••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Wäsche für die Körperpflege und Küchenwäsche, . 

aus gewebten oder gewirkten Frottiererzeugnissen, 
'aus Baumwolle ........................................ . 

(90) - andere: 
91 
92 
93 

99 

6303 --

(10) 

11 

12 

19 
(90) 
91 
92 
99 

6304 --

6305 

(10) 

11 

19 
(90) 
91 
92 
93 

99 

10 

20 

(30) 
31 

39 
90 

- - aus Baumwoll e ...................... ; .............. . 
aus Flachs (Leinen) ••••••••••••••••••••••••• ·.' •••••• 
aus Chemiefasern ..................................................... .. 

- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Gardinen, Vorhänge und Innenrollos; Fenster- und 
Bettbehänge: 
- gewirkt oder gestrickt: 

aus. BaunYlNo11e ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
- - aus Baumwolle ..................................... . 
- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 

aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Andere Waren für die Innenausstattung, ausgenommen 
solche der Nummer 9404: 
- Bettüberwürfe: 
- - gewi rkt ;oder gestri ckt ....• "'! ••••••••••••••••••• ...... 

- - sonstige •••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••• 
- andere: 
- - gew; rkt oder gestri ckt •. . : ...•..•.•...•..••...•••••. 
- - nicht gewirkt oder gestrickt, aus Baumwolle •••• ; ••• 

nicht gewirkt oder gestrickt, aus synthetischen 
Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nicht gewirkt oder gestrickt, aus sonstigen 
Spinnstoffen ••••••.••••••.•••••••••••••••••••••• ' •••• 

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke: 
- aus Jute oder anderen textilen Bestfasern der 

~.rummer 5303 .• , .. ", •••• , .•••..••••. • " ... , , ••.•...•••.• 
- alJS Baumwolle ••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••• 
- aus Chemiefasern: 
- - aus Streifen cder dergleichen, aus Polyethylen 

oder Polypropylen ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
sonst; gel .-.........• ," ...• ~,., •• , ••.•••••....••.•• ,. 

- aus sonstigen Spinnstoffen •••••• ! •••••••••••••••••••• 
I 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling.für 100 kg 

32% 
32 % 

32 % 
32 % 

32 % 

32 \ 
32 % 

32 % 
32 % 

30 % 
32 % 
30 % 

32 'I(, 

32 \ 
32 \ 

32 % 
32 % 

3? % 
32 % 

32 % 

32 % 

32 % 
32 'I(, 

32 % 
32 % 
32 % 
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TARIF 
Nr./llfr. 

6306 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Planen, Segel für Wasserfahrzeuge, für Segel bretter 
und für Landfahrzeuge, Markisen, Zelte und 
Campingausrüstung: 

(10) - Planen und Markisen: 
11 

12 

19 

(20) 

21 

22 

29 

(30) 
31 

39 
(40) 
41 
49 

(90) 
91 
99 

6307 --

10 

20 

- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- ~_aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Zelte: 
- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen •••••••• ~ •••••••••••••••• 
- Segel: 
- - aus synthetischen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 
- Luftmatratzen: 
- - aus Baumwolle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••• ~ ••••••.• 
- andere: 
- - aus Baumwolle •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus sonstigen Spinnstoffen ••••••••••••••••••••••••• 

Andere konfektionierte Spinnstoffwaren, einschließlich 
Schnittmuster für Kleidungsstücke: 
- SCheuertücher, Putztücher, Geschirrspüllappen, 

Staubtücher und ähnliche Reinigungstücher •••••••••••• 
- Schwimmwesten und Rettungsgürtel ••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

6308 00 

6309 00 

A - Schnittmuster.~ •••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••••• j •• ~ ••••••••• 

11. Warenzusammenstellungen 

Warenzusammenstellungen, bestehend aus Geweben und 
Garnen, auch mit Zubehör, zur Herstellung von 
Teppichen, Tapisserien, bestickten Tischtüchern, 
Servietten oder ähnlichen Spinnstoffwaren, in Auf
machungen für den Kleinverkauf ••••••••••••••••••••••••• 

111. Altwaren und Lumpen 

Altwaren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

309 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 9& 
30 9& 
30 9& 

30 9& 
30 9& 
30 9& 

30 9& 
30 9& 

30 "" 
30 9& 

30 9& 

30 "" 

32 "" 
32 9& 

20 9& 
max 

100," 
für 1· 

Schnitt
muster 

32 "" 

28 "" 

22 "" 
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310 

TARIF 
"r./UNr. 

6310 --

10 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Lumpen, Abfälle von Bindfäden, Seilen oder Tauen 
sowie unbrauchbar gewordene Waren aus Bindfäden, 
Seilen oder Tauen, aus Spinnstoffen: 

- sortiert."""""""""""""""" •• """""""""""""""""""""""""" 

- anders"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .. """""""" 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
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8 der Beilagen 

Abschnitt XII 

Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme, Spazierstöcke, 
Stöcke mit Sitzvorrichtung, Peitschen, Reitgerten sowie Teile davon; 

zugerichtete Federn und Waren daraus; künstliche Blumen; 
Waren aus Menschenhaaren 

Kapitel 64 

Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren; Teile dieser Waren 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

311 

a - Fußbekleidung, ohne zusätzl1ch angebrachte Sohlen, aus Spin~stoffen (Kap. 61 
oder 62); 

b - gebrauchte Schuhe der Nummer 6309;' 
c - Waren aus Asbest (Nr.'6812); 
d orthopädische Schuhe, orthopädische Apparate und Vorrichtungen, sowie Teile 

davon (Nr. 9021);' 
e - Schuhe, die den Charakter von Spielzeug haben, und Schuhe mit fest angebrachten 

Schlittschuhen'oder Rollschuhen; Schienbeinschützer und ähnliche Schutzkleidung 
für Sportzwecke CKap. 95). /-

2- Nicht als Teile der Nummer 6406 gelten Stifte, Sohlenschützer, Ösen, Haken, Schnal
len, Litzen, Borten, Pompons, Schuhbänder und andere Posamentier- und Zierwaren, 
welche nach ihrer Beschaffenheit einzureihen sind, sowie Knöpfe oder andere Waren 
der Nummer 9606. 

3 - Als Kautschuk oder Kunststoff gelten in diesem Kapitel auch Spinnstofferzeugnisse, 
die an der Außenseite mit einem oder bei den dieser Stoffe sichtbar bestrichen oder 
überzogen sind. 

4 - Abgesehen von der Anmerkung 3 gilt in diesem Kapitel: 
a - als'Material des Oberteils ist jenes anzusehen, das die größte äußere Ober

fläche bildet, wobei Zubehör oder Verstärkungen, wie Knöchelschützer, Einfas
sungen, Verzierungen, Schnallen, Laschen, Ösen oder ähn1 iche Vorrichtungen, 
außer Betracht bleiben; 

b - als Material der Laufsohle ist jenes anzusehen, das den größten flächenmäßigen 
Kontakt mit dem Boden hat, wobei Zubehör oder Verstärkungen, wie Dorne, Stol
len, Nägel, Sohlenschützer und ähnliche Vorrichtungen, außer Betracht bleiben. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 -I n den Unternummern 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 und 6404 11 gel ten a1 s 

Sportschuhe nur: 
a - SChuhe, die zur Ausübung eines Sportes bestimmt und die entweder mit Dornen, 

Stiften, Stollen, Spangen und dergleichen ausgerüstet sind oder ausgerüstet 
werden können; 

b - Schuhe für Schlittschuhe und Rollschuhe, Schi.chohe, Schuhe für Ringer, Boxer 
oder den Radsport.' 
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TARIF 
Nr./UNr. 

6401 --

10 
(90) 

91 
92 
99 

6402 --

(10) 

11 

19 
20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteilen .u~ 
Kautschuk oder Kunststoffen, bei denen ~eder der Ober
teil mit der Laufsohle noch der Ober.teil selbst durch 
Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Dübeln oder ähnliche 
Verfahren zusammengefügt ist: 
- Schuhe mit einem Metallschutz in der Vorderkappe ••••• 
- andere Schuhe: 

das Knie bedeckend ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - den Knöchel, aber nicht das Knie bedeckend ••••••••• 

sonstige .....•.•..•...•.•...•........•.••....•...•. 

Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteilen aus Kau
tschuk oder Kunststoffen: 
- Sportschuhe:' 
- - Schischuhe •.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••• ~ ••.•.•• ~ ••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
- Schuhe, mit einem Oberteil aus B~ndern oder Riemen, 

die mit der Sohle durch Zapfen verbunden sind •••••••• 
30 - andere Schuhe mit einem Metallschutz in der Vorder-

kappe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

(90) - andere Schuhe: 
91 
99 

-.- den Knöchel bedeckend .••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sönstige .••••••••••• -: •••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 

6403 -- Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoffen, 
Leder oder Kunstleder (rekonstituiertes Leder) und 
Oberteilen aus Leder: 

6404 

(101 

11 

19 
20 

- Sportschuhe: 
- - Schi schuhe e," ." .......................................................................... .. 

- sonstige ................. Je ...................................................... .. 

- Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und einem Oberteil 
aus Lederriemen, die den Rist und die groBe Zehe um-
spannen~ •••••• ~.~ •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

30 Schuhe mit einer Brandsohle aus Holz, weder mit 
Innensohl e noch mi t ei nem Meta 11 schutz inder Vorder-
kappe •••••••••.••••••••• ~ ••••••••.•••••••••••••••••••• o. 

40 - andere Schuhe mit einem Metallschutz in der Vorder-
kappe ••••.•••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• ~ •• ~ ••• 

(50) - andere Schuhe mit Laufsohlen aus Leder: 
51 

59 
(90) 

91 
99 

(10) 

11 

- - den Knöchel bedeckend •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ..• ; .•...•••••..••••••.••.••...•••.•....... 
- andere Schuhe: 

den Knöchel bedeckend •••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••• ~ •••••• ~ •• ~ •••••••••••••••••••• ~ ••••• 

Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoffen, 
leder oder Kunstleder (rekonstituiertes leder) und 
Obe~teilen aus Spinnstoffen: 
- Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunst

stoffen: 
Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, 
Turnschuhe, Trainingsschuhe und dergleichen •••••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 1\1 

30 1\1 

30 1\1 

30 1\1 

30 1\1 

30 \ 

30 1\1 

30 \ 
30 1\1 

30 " 
30 " 

30 \ 

30 " 

30 1\1 

30 " 
30 \ 

30 \ 
30 \ 

32 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)312 von 563

www.parlament.gv.at



TARIf 
Nr./UNr. 

6405 

19 
20 

10 

20 
90 

6406 --

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder Kunstleder 

(r~konstituiertes Leder) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Schuhe: 
- mit Oberteilen aus Leder oder Kunstleder (re-

konsti,tui.ertes Leder) ........................................ . 
- mit Oberteilen aus Spinnstoffen ••••••••••••••••••••.•• 
- andere ....................... ,.; ......................... -............... .. 

Teile von Schuhen; Schuheinlagen, Fersenpolster und 
ähnliche Waren; Gamaschen und ähnliche Waren, sowie 
Tei le da.von: 

10 - Schuhoberteile und Teile davon, ausgenommen Ver-
steifungen ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~ •••••• 

20' - Laufsohl en ·und Absätze, aus Kautschuk oder Kunst-

(90) 
91 
99 

stoffen ......... "'I" ............ " ... ........................................................ .. 

- andere: 
- - aus Holz •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
- - aus s~nstigen Stoffen~ •••••••••••••••••••••••••• ; •• 

313 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 \ 

32 \ 

28. % 

28 \ 
30 \ 

28 \ 

25 \ 

25 \ 
26 \ 
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314 8 der Beilagen 

Kapitel 65 

Kopfbedeckungen und Teile davon 

Anmerkungen 
1 - AusgenolllT1en von diesem Kapitel sind: 

a - gebrauchte Kopfbedeckungen der Nummer 6309; 
b - Kopfbedeckungen aus Asbest (Nr. 6812); 
c - Puppenhüte oder andere Kopfbedeckungen, die den Charakter von Spielzeug haben, 

sowie Faschingsartikel des Kapitels 95. 
2 - Nicht in die NUlllT1er 6502' gehören Hutst\,lmpen, die durch Nähen hergestellt sind, 

ausgenommen solche, die aus spiralförmig gelegten Streifen zusammengenäht sind. 

TARIF 
Nr./UNr. 

6501 00 

6502 00 

6503 00 

6504 00 

6505 --

" 
" 

10 
90 

6506 

10 
(90) 
91 

Warenbezeichnung 

Hutstumpen, ohne Kopfform oder Randstellung, aus Filz; 
Hutplatten und Manchons (zylinderförmig, auch der HBhe 
nach aufgeschnitten), aus Filz: 

, I 

A - aus Haarfilz •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ..................................................... . 

Hutstumpen, geflochten oder durch Verbindung von Strei
fen aus Stoffen aller Art hergestellt, ohne Kopfform 
oder Randstellung, weder gefüttert noch ausgerüstet •••• 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Filz, aus Hut
stumpen oder Hutplatten der Nurrmer 6501, auch gefüttert 
oder ausgerG$tet •••• ~ •••• , •••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch 
Verbinden von Streifen aus Stoffen aller Art herge
stellt, auch gefüttert oder ausgerüstet •••••••••••••••• 

Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt, gestrickt 
oder aus Stücken (ausgenommen'Streifen) von Spitzen, 
FJlz oder anderen textilen Flächenerzeugnissen her
gestellt, auch gefüttert oder ausgerüstet; Haarnetze aus 
Stoffen aller Art, auch gefüttert oder ausgerüstet: 
- Haarnetze •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ........................................................................................ .. 

Andere Kopfbedeckungen, auch gefüttert oder ausge
rüstet: 
- Schutzhelme ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 •• ~. 

- andere: 
- - aus Kautschuk oder Kunststoffen ••••••••••••••• ~ •••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

18 '" 
24 '" 

frei 

25 '" 

24 '" 

25 \ 

28 '" 

30 \ 

25 96 
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TARIF 
N .... /UN .... 

92 

99 

6507 00 

8 der Beilagen 315 

Zollsatz in , des 
Warenbezeichnung We ... tes ode ... in 

Schilling fü ... 100 kg 

aus Pelzfellen..................................... 30 \ 
aus sonstigen Stoffen •••••••• o ••••••••••••••••••••• 30 \ 

B~nder für die Innenausrüstung, Futter, Oberzüge, Ge
stelle, Rahmen, Kappenschirme un~ Kinnbänder, für 
Kopfbedeckungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 
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316 

Anmerkungen 

8 der Beilagen 

KapHel 66 

Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Stöcke 
mit Sitzvordchtung, Peitsche.n und Reitgerten 

sowie Teile davon 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Stöcke mit Maßeinteilung und dergleichen (Nr. 9017); 
b - Stockflinten, Stockdegen, mit Blei gefüllte Spazierstöcke und dergleichen 

(Kap. 93); 
c - Waren des Kap,itels 95 (z. B. Spielzeugregen- und -:-sonnenschirme). 

2 - Nicht in die Nummer 6603 gehören Teile, Ausstattungen oder Zubehör aus Spinnstof
fen, ferner Schirmhüllen, Schirmbespannungen, Quasten, Schirmtaschen und derglei
chen, aus Stoffen aller Art. Solche Waren sind auch dann getrennt ~u tarifieren und 
nicht als Teile dieser Waren zu behandeln, wenn sie gemeinsam mit Waren der Nummer 
6601 oder 6602 vorliegen, sofern sie nicht mit diesen verbunden sind. 

TARif 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

6601 Regenschirme und Sonnenschirme (einschließlich Stock

10 
(90) 
91 

99 

. 6602 00 

schirme, Gartenschirme und ähnliche Schirme): 
- Gartenschirme und ähnliche Schirme ••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - zusammenschiebbare Taschenschirme •••••••••••••••••• 

"":' - s·onstige ... ; ..................................................... .. 

Spazierstöcke, Stöcke mit Sitzvorrichtung, Peitschen, 
Reitgerten und derg'eichen •••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

6603 Teile, Ausstattungen und Zubehör, für Waren der 
Nummer 6601 oder 6602: 

10 
20 
90 

- Griffe und Knäufe •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
- Schirmgestelle, auch auf Schirmstöcken montiert •••••• 
- andere ....................................................................................... .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg .. 

30 " 

35,
für 

1 Stück 
50,

für 
1 Stück 

30 \ 

23 " 
25 " 
25 " 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 67 

Zugerichtete Federn und Daunen sowie Waren 
aus Federn und D,aunen; künstl i che Bl urnen; 

Waren aus Menschenhaaren 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Filtertücher aus Menschenhaaren (Nr. 5911); 

317 

b - Blumenmotive aus Spitzen, Stickereien oder anderen Spinnstofferzeugnissen (Ab-
schn. Xii); 

c - Schuhe (Kap. 64); 
d - Kopfbedeckungen und Haarnetze (Kap. 65); 
e - Spielzeug, Sportartikel oder Faschingsartikel (Kap. 95); 
f - Staubwedel aus Federn, Puderquasten und Siebe aus Menschenhaar (Kap. 96). 

2 - In die Nummer 6701 gehören nicht: 
a - Waren, bei denen die Federn oder Daunen nur als Füllung oder Polsteru~g dienen 

(z. B. Bettwaren der Nr. 9404); 
b - Bekleidung und Bekleidungszubehör, bei denen die Federn und Daunen nur als 

einfacher Besatz oder als Polsterung anzusehen sind; 
c - künstli che B1 urnen, künstliches Bl attwerk, Ten e davon oder Waren' daraus, der 

Nummer 6702. 
3 - In die Nummer 6702 gehören nicht: 

a - Waren aus Glas (Kap. 70); 
b - künstl fche Bl urnen, künstl i ches Bl attwerk oder künstliche Früchte, aus kera

mischen Stoffen, Stein, Metall, Holz oder- anderen Stoffen, die durch CieSen, 
Schmieden, Schnitzen, Stanzen oder andere Verfahren in einem Stück hergestellt 
sind oder di~ aus Teilen bestehen, die anders als durch Binden, Kleben, Inein
anderstecken oder ähnliche Verfahren zusammengefügt sind. 

TARIF 
Nr./UNr. 

6701 00 

6702 --

10 
90 

6703 00 

.arenbezeichnung 

Bälge und andere Teile von Vögeln, mit ihren Federn 
oder Daunen, Federn, Teile von Federn oder Daunen 
sowie Waren daraus (ausgenommen Waren der Nr. 0505 
und bearbeitete Federspulen und Federkiele) •••••••••••• 

Künstliche Blumen, künstliches Blattwerk und künst
liche Früchte sowie Teile davon; Waren aus 
künstlichen Blumen, künstlichem Blattwerk oder 
künstlichen Früchten: 
- aus Kunststoffen •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen Stoffen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Menschenhaare, gleichgerichtet, dünner gemacht, 
gebleicht oder in anderer Weise bearbeitet; 
Wolle, Tierhaare oder andere Spinnstoffe, für 
dfeHerstellung von Perücken oder ähnlichen Waren 
zugerichtet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder ; n 

Schilling für 100 kg 

30 \ 

32 \ 
32 '1& 

frei 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 317 von 563

www.parlament.gv.at



318 

TARIF 
Nr./UNr. 

6704 --

(10) 

11 

19 
20 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken 
und ähn 1 i che Waren, aus Men'schenhaaren, Ti erhaaren 
oder Spinnstoffen; Waren aus Menschenhaaren, 
anderweitig weder genannt noch inbegriffen: 
- aus synthetischen Spinnstoffen: 
- - vollständige Perücken •••••.•••••••••••••••••••.•••• 
- - sönstige •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
- aus Menschenhaaren ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen Stoffen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 'I(, 

32 'I(, 

32 'I(, 

32 'I(, 

/ 

/' 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Abschni tt X I I I 

Waren aus Steinen, Gips, Zement, ASbest, Glimmer ,oder 
ähnlichen Stoffen; keramisch. Erzeugnisse; 

Glas und Gl aswaren 

Kapitel 68 

Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder 
ähnlichen Stoffen 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Waren des Kapitels 25; 

319 

b - überzogene, getränkte oder gestrichene Papiere und Pappen der Nummer 4810 oder 
4811 (z. B. mit Glimmerstaub oder Graphit überzogenes oder mit Bitumen oder 
Asphalt gestrichenes Papier); 

c - überzogene, getränkte oder best,ri chene texti 1 e Fl ächenerzeugni sse der Kapi tel 
56 oder 59 (z. B. mit Glimmerstaub überzogene oder bestrichene oder mit Bitumen 
oder Asphalt getränkte Erzeugnisse); 

d - Waren des Kapitels 71; 
e-Werkzeuge und Teile von Werkzeugen des Kapitels 82; 
f - Li thographi este i ne der Nummer 8442 ; 
g - Isolatoren (Nr. 8546) und Isolierteile für die Elektrotechnik (Nr. 8547); 
h - kleine Schleifscheiben (Schleifkörper) für Dentalbohrmaschinen (Nr. 9018); 

- Waren des Kapitels 91 (z. B. Uhren und Gehäuse für Uhren); 
k - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude); 
1 - War~n des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte); , 
m - Waren der Nummer 9602, soweit sie aus den in der Anmerkung 2 b zum Kapitel 96 

genannten Stoffen hergestellt sind, sowie Waren der Nummer 9606 (z. B. Knöpfe), 
9609 (z.B. Schiefergriffel) oder 9610 (z. B. Schiefertafeln zum Schreiben oder 
Zeichnen); 

n - Waren des Kapi tel s 97 (z. B.Kunstgegenstände)., 
2 - Als bearbeitete Bausteine (Werk- oder Hausteine) der Nummer 6802 gelten nicht nur 

Steine der in den Nummern 2515 und 25,16 erfaSten Arten, sondern auch alle anderen, 
in gleicher Weise bearbeiteten natürlichen Steine (z. B. Quarzit, Feuerstein, Dolo
mit, Speckstein), ausgenommen Schiefer. 

TARIF 
N".~r. 

6801 00 

Warenbezeichnung 

Pflastersteine, Randsteine und Pflasterplatten, aus 
Natursteinen (ausgenommen Schiefer) •••••••••••••••••••• , 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 109 kg 

10 % 
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TARIF 
IIr ./1Jfr. 

6802 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Bausteine (Werk- oder Hausteine), ausgenommen Schiefer, 
bearbeitet, und Waren daraus, mit Ausnahme von Waren 
der Nummer 6801; Mosaiksteine und dergleichen aus 
Natursteinen, einschließlich Schiefer, auch auf Unter
lageo; künstlich gefärbte Körner (Granalien), Splitt 
und Mehl, aus Natursteinen (einschließlich Schiefer): 

10 - Fliesen, Würfel und ähnliche Waren, auch rechteckig 

(20) 

21 
22 
23 
29 

(90) 
91 
92 
93 
99 

6803 00 

6804 --

(einschließlich quadratisch), deren größte Fläche 
in einem Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger 
als 7 cm eingeschlossen werden kann; künstlich ge-
färbte Körner (Granalien), Splitt und Mehl ••••••••••• 

- andere Bausteine (Werk- oder Hausteine) und Waren 
daraus, nur geschnitten oder gesägt, mit planer oder 
gleichmäßiger Oberfläche: 

- - Marmor, Travertin und Alabaster •••••••••••••••••••• 
- - andere Ka'ksteine ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 
- - Granit ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

andere Steine •••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••• 
- andere: 
- - Marmor, Travertin und Alabaster •••••••••••••••••••• 
- - andere Kalksteihe •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

Granit ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
andere Steine •••••.•••••••••••• ~ •••••••••••••••• ~ ••• 

Schiefer, bearbeitet, und Waren aus Naturschiefer oder 
PreBsc~iefef •••• · •••••••••••••••• , •••••••• ~ ••• · ••••••• •••• 

Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen, ohne Ge:" 
stelle, zum Mahlen, Zerfasern, Brech~n, Schieifen, 
Polieren, Richten oder Schneiden, Wetz- und 
Poliersteine, zum Handgebrauch, sowie Teile davon, aus 
N~tursteinen, aus agglomerierten natürlichen oder 
künstlichen Schleifmitteln oder aus keramischen Stof
fen, auch mit Teilen aus anderen Stoffen: 

10 - Mühlsteine und Steine zum Mahlen, Zerfasern oder 
Brechen ••••••••••• j ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) -.andere Steine, ausgenommen Wetz- und Poliersteine zum 
Handgebrauch 

21 aus agglomerierten natürlichen oder synthetischen 
Diamanten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

22 aus anderen aggl omeri erten Schleifm; ttel n oder 

23 
30 

6805 --

10 

20 
30 

keramischen Stoffen •••••••••••••••••••••••••••••••• 
aus Naturateinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Wetz- und Poliersteine, zum Handgebrauch ••••••••••••• 

Natürl iche oder künstliche Schleifmittel in Pulver
oder Körnerform, auf einer Unterlage aus Spinnstoff
erzeugnissen, Papier, Pappe oder anderen Stoffen, auch 
zugeschnitten, genäht oder anders zusammengefügt: 
- lediglich auf einer Unterlage aus gewebten Spinn-

stofferzeugnissen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-lediglich auf einer Unterlage aus Papier öder Pappe •• 
- auf einer Unterlage aus anderen Stoffen •••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 \ 

35 \ 
35 \ 
30 \ 
30 \ 

35 \ 
35 \ 
30 \ 
30 \ 

9 \ 

10 \ 

10 \ 

15 \ 
18 \ 

13\ 
13 \ 
13\ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

6806 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische 
Wollen; expandierter Vermiculit, expandierte Tone, 
Schaumschlacke und ähnliche expandierte mineralische 
Erzeugnisse; Mischungen und Waren aus wärme-, kälte
und schal1isolierenden oder schall dämmenden minera
lischen Stoffen, ausgenommen solche der Nummer 6811 
oder 6812 oder des Kapitels 69: 

10 - Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische 
Wollen (einschließlich Mischungen untereinander), 
lose, in Platten oder Rollen ••••••••••••••••••••••••• 

20 .- expandierter Vermiculit, expandierte Tone, Schaum
schlacke und ähnliche expandierte mineralische Er
zeugnisse (einschließlich Mischungen untereinander) •• , 

90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6807 -- W.ren aus Asphalt oder ähnlichen Stoffen (z. B. Erdöl
pech, Kohlenteerpech) : 

10 
90 

6808 00 

6809 --

(10) 
11 

19 
90 

6810 --
(10) 
11 
19 
20 

(90) 
91 
99 

6811 

10 
20 
30 
90 

- ; n Ro 11 en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TafeTn, Platten, Blöcke und ähnliche Waren, aus Pflan
zenfasern,' Stroh oder Holzspänen, Holzteilchen, Säge
spänen oder anderen Holzabfällen, mit Zement', Gips oder 
anderen mineralischen Bindemitteln agglomeriert •••••••• 

Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Crundlage 
von Cips: 
- Tafeln, Platten und ähnliche Waren, nicht verziert: 
- - nur mit Papier oder Pappe überzogen oder verstärkt 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Waren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch armiert: 
- Fliesen, Platten, Ziegel und ähnliche Waren: 
- - Baublöcke und Mauerziegel •••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••• 
- Rohre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Waren: 
- - vorgefertigte Elemente für Bauzwecke •••••• : •••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••• 

Waren aus Asbestzement, Zellulosezement oder der
gleichen: 
- Wellplatten •••••••••••••••••••••••.••••••••• · •••••••••• 
- andere Platten, Tafeln, Fliesen und ähnliche Waren ••• 
- Rohre und Rohrfittings ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Waren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

321 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

5 \ 

16\ 
16 \ 

28 \ 
28 \ 

15 \ 

20 \ 
20 % 
20 % 

12 % 

17 % 
18 'I(, 

18 \ 
18 % 

25 \ 
25 % 

25 \ 
25 % 

21 
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TARIF 

Nr./UNr. 

6812 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Asbestfasern, bearbeitet; Mischungen auf der Grundlage 
von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Mag
nesiumcarbcnat; Waren aus solchen Mischungen oder aus 
Asbest (z. B. Garne, Gewebe, Bekleidung, Kopfbedeckun
gen, Schuhe, Dichtungen), auch armiert, ausgenommen 
Waren der Nummer 6811 oder 6813: 

10 - Asbestfasern, bearbeitet; Mischungen auf der Grund-

20 
30 
40 
50 

60 

lage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest 
und Magnesiumcarbonat •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Garne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Seile und Schnüre, auch geflochten ••••••••••••••••••• 
- gewebte oder gewirkte Erzeugnisse •••••••••••••••••••• 
- Bekleidung, Bekleidu~gszubehör, Schuhe und Kopfbe-

deckungen •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Papier, Pappe und Filz ••..••••••••••••••••••••••••••• 

70 - Dichtungsmaterial aus zusammengepreBten ASbestfasern, 

90 

6813 --

10 
90 

6814 --

10 

90 

6815 --

in Platten oder Ro11en .•.•...••••••..•••.••.••.•••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reibungsbeläge und Waren daraus (z. B. Platten, Rollen, 
Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, Klötze), nicht 
montiert, für Bremsen, Kupplungen und dergleichen, auf 
der Grundlage von Asbest, anderen mineralischen Stoffen 
oder Zellstoff, auch in Verbindung mit ?pinnstoffen 
oder anderen Stoffen: 
- Bremsbelä,ge und Bremsklötze •••••••••••••••••••••••••• 
- andere ................................................ . 

Gl immer, bearbeitet und Waren aus Gl immer, einsehl ieB
lich agglomeriertem oder rekonstituiertem Glimmer, auch 
auf einer Unterlage aus Papier, Pappe oder anderen 
Stoffen: 
- Tafeln, Platten und Streifen, aus agglomeriertem oder 

rekonstituiertem Glimmer, auch auf einer Unterlage ••• 
- andere ....................................................... .. 

Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen 
(einschließlich Ware-n aus Torf), anderweitig weder ge
nannt noch inbegriffen: 

10 - Waren aus Graphit oder anderem Kohlenstoff, nicht fUr 

20 
(90) 
91 

99 

die ·Elektrotechnik.· •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Waren aus Torf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Waren: 
- - Magnesit, Dolomit oder Chromit enthaltend ••••••••• ~ 
- - sonstige ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 % 
28 % 
28 % 
28 % 

28 % 
28 % 

28 % 
28 % 

28 % 
28 % 

20 % 
frei 

25 % 
25 \ 

25 % 
25 % 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 69 

Keramische Erzeugnisse 

323 

1 - In dieses Kapitel gehören nur keramische Erzeugnisse, die nach Formgebung keramisch 
gebrannt wurden. Von den Nummern 6904 bis 6914 sind Erzeugnisse der Nummern 6901 
bis 6903 ausgenommen. 

2 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Waren der Nu~er 2844; 
b - Waren des Kapitels 71 (z. B. Phantasieschmuck) ; 
c - Cermets (Metallkeramiken) der Nummer 8113; 
d - Waren des Kapitels 82; 
e - Isolatoren (Nr. 8546) oder Isolierteile für die Elektrotechnik (Nr. 8547); . 
f - künstliche Zähne (Nr. 9021); 
g -Waren des Kapitels 91 (z. B. Uhren und Gehäuse für Uhren); 
h - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Beleuchtungskörper, vorgefertigte Gebäude); 
i-Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte); 
k - Waren der Nummer 9606 (z. B. Knöpfe) oder 9614 (z. B. Tabakspfeifen); 

- Waren des Kapitels 97 (z. B. Kunstgegenstände). 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

I. Waren aus kieselsaurem Fossilienmehl oder ähnlichen 
kieselsauren Erden sowie feuerfeste Waren 

690100 , Ziegel, Blöcke, Platten, Fliesen und andere keramische 
Waren aus kieselsaurem Fossilienmehl (z. B. Kieselgur, 
Tripel, Diatomeenerde) oder ähnlichen kieselsauren 

6902 --

Erden •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Feuerfeste Ziegel, Blöcke, Platten, Fliesen und ähn
liche feuerfeste keramische Bauelemente oder Bauteile, 
ausgenommen solche aus kieselsaurem Fo'ssilienmehl oder 
ähnlichen kieselsauren Erden: 

10 - mehr als 50 Gewichts~rozent der Elemente Mg, Ca oder 

20 

90 

Cr, ausgedrückt als MgO, CaO oder Cr
2
0

3
, (ein-

zeln oder zusammen) ~nthaltend •••••••••••.••••••••••• 
- mehr als 50 Gewichtsprozent Tonerde (A1 203 ), 

Kieselsäure (Si0 2 ) oder eine Mischung oder Ver
bindung dieser Stoffe enthaltend ••••••••••••••••••••• 

- andere ............... " •••••••••••••••••••••••••••••••• 

18 % 

18 % 

18 % 
18 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

6903 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere feuerfeste keramisch~ Waren (z. B. Retorten, 
Schmelztiegel, Muffeln, AusgUsse, Stopfen, StUtzen, 
Probiertiegel , Rohre aller Art, FormstUcke, Stäbe), 
ausgenommen solche aus kieselsaurem Fossilienmehl oder 
ähnli~hen kieselsauren Erden: 
- mehr als 50 Gewichtsprozent Graphit oder Kohlenstoff 

in anderer Form, sowie Mischungen dieser Stoffe ent-
haltend •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - mehr als 50 Gewichtsprozent Tonerde (AT
2
03 ) oder 

90 

6904 --

10 
90 

eine Mischung oder Verbindung von Tonerde und Kiesel
säure (Si0 2) enthaltend ••••••••••••••••••••••••••• 

- ar.dere ............................................................................................ .. 

1 I. Andere keramische Erzeugnisse 

Keramische Mauerziegel, Bodenblöcke, Träger- oder _ 
Deckensteine und dergleichen: 
- Mauerz;egel ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• o. 

- andere ........................................................................................... .. 

6905 Keramische Dachziegel, Elemente fUr Rauchfänge, Rauch
leitungen, Bauverzierungen sowie ähnliche Baukeramiken: 

10 
90 

6906 00 

6907 --

- Dachziegel ................................................................... .. 

- andere ........................................................................................... .. 

Keramische Rohre, Kanalrohre, Rinnsteine und Rohr-
fittings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unglasierte keramische Bodenfliesen und -kacheln, Ofen
kacheln oder Wandfliesen; unglasierte keramische 
Mosaiksteine und dergleichen, auch auf Unterlagen: 

10 - Fliesen, Würfel und ähnliche Erzeugnisse, auch recht-

90 

6908 --

eckig, deren größte Fläche in einem Quadrat mit einer 
Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen 
werden kann •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere ................................................ . 

Glasierte keramische Bodenfliesen und -kacheln, Ofen
kacheln oder Wandfliesen; glasierte keramische Mosaik
steine und dergleichen, auch auf Unterlagen: 

10 - Fliesen, Würfel und ähnliche Erzeugnisse, auch recht-

90 

eckig, deren größte Fl~che in einem Quadrat mit einer 
Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen 

. werden kann ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 90 

15 'I(, 

15 \ 

12 'I(, 

12 'I(, 

12 'I(, 

15 \ 

14 \ 

10 'I(, 

10 \ 

10 \ 
12 \ 
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TARIF 
Ir.fUHr. 

6909 --

( 10) 

11 
19 
90 

6910 --

10 
90 

6911 --

10 
90 

6912 00 

6913 

6914 

10 
90 

10 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Keramische Waren für Laboratorien sowie für chemische 
oder andere technische Zwecke; keramische Tröge, Wannen 
und ähnliche Behälter, wie sie in der Landwirtschaft 
verwendet werden; keramische Töpfe, Krüge und ähnliche 
Behälter, wie sie für Transport- oder Ver~ackungszwecke 
verwendet werden: 

Waren für Laboratorien sqwie für chemische oder tech
nische Zwecke: 

- - aus Porzellan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sons t i ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Keramische Ausgüsse, Waschbecken,Waschbeckensockel, 
Badewannen, Bidets, Klosettschalen, Klosettspülkästen, 
Urinale und ähnliche sanitäre Installationsgegenstände: 
- aus Porzellan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere .............................................. .. 

Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren sowie 
Hygiene- und ·Toiletteartikel, aus Porzellan: 
- Tisch- und Küchenwaren ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••• · ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Keramische Tis~h-, Küchen- oder andere Haushaltswaren 
sowie Hygiene- und Toiletteartikel, ausgenommen solche 
aus Porzellan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

Figuren und andere keramische Ziergegenstände: 
- aus Porzellan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• ' •• 

Andere keramische Waren: 
- aus Porzellan •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

325 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 '\ 
18 '\ 
18 '\ 

27 '\ 
25 % 

26 '\ 

26 " 

28 '\ 

20 '\ 
30 '\ 

.25 '\ 
25 '\ 

/ 
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326 8 der Beilagen 

Kapitel 70 

Glas und Glaswaren 

Anmerkungen 
1 - Ausgeno!lll1en von diesem Kapitel sind: 

a - Waren der NU!lll1er 3207 (z. B. Schmelzglasuren, Glasfritten und anderes Glas, in 
Form von Pulver, Granal ien oder Flocken); , 

b - Waren des Kapitels 71 (z. B. Phantasieschmuck)j 
c - optische Faserkabel (Nr. 8544), Isolatoren (Nr. 8546) oder Isolierteile für die 

Elektrotechnik (Nr. 8547); 
d - optische Glasfasern, optisch bearbeitete optische Elemente" 

künstliche Augen, Thermometer, Barometer, Hydrometer oder 
Kapitels 90; 

Injektionsspritzen, 
andere Waren 'des 

e - Be 1 euchtungskörper, Re kl ame 1 euchten, Leuchtschi 1 der und ähn 1 i che Wa ren, mit 
fest montierter Lichtquelle, und Tei le dieser Waren, der Nr. 9405; 

f - Spielzeug, Spiele, Sportgeräte, Christbaumschmuck'und andere Waren des Kapitels 
95 (ausgenommen Glasaugen ohne Mechanismus, für Puppen oder für andere Waren 
des Kap. 95); 

g - Knöpfe, Vakuumisolierflaschen, Parfüm- oder ähnliche Zerstäuber oder andere 
Waren des Kapitels 96. 

2 - Für die NU!lll1ern 7003, 7004 und 7005 gilt: 
a - Glas, ,das ausschließlich vor dem Aushärten einem Bearbeitungsverfahren unter-

zogen wurde, gilt nicht als bearbeitet; 
b - ein Zuschneiden hat keinen Einfluß auf die Tarifierung von Tafelglas; 
c - als absorbierende oder reflektierende Schichten gelten mikroskopisch 

Überzüge aus Metall oder chemischen Verbindungen (z. B. Metalloxide), die 
dünne 
z. 8. 

Infrarotlicht absorbieren oder das Rückstrahlungsvermögen des Glases verbes
sern, ohne es undurchsichtig oder lichtundurchlässig zu machen. 

3 Die in der Nummer 7006 angeführten Waren bleiben auch dann in dieser NU!lll1er, wenn 
sie den Charakter von Fertigwaren aufweisen. 

4 - Als Glaswolle im Sinne der Nummer 7019 gilt: 
a - mineralische Wollen, die 60 oder mehr Gewichtsprozent Kieselsäure (Si02 ) ent

halten; 
b - mineralische Wollen, die weniger als 60 Ge~ichtsprozent Kieselsäure (5iOz)' 

aber mehr. als 5 Gewichtsprozent Alkalioxide (KzO oder NazO) oder mehr als 2 
Gewichtsprozent Bortrioxid (8Z03 ) enthalten. 

Mineralische Wollen, die nicht diesen Bestimmungen entsprechen, gehören in die 
NU!lll1er 6806. 

5 - Als Glas gelten in allen Abschriitten des Tarifs auch geschmolzener Quarz und ande
res geschmolzenes Siliciumdioxid. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - Als Bleikristallglas im Sinne der Unternummern 7013 21,,7013 31 und 7013 91 gilt 

nur Glas mit einem Gehalt an 8leioxid (PbO) von 24 Gewichtsprozent oder mehr. 

TARIF 
Nr./UNr. 

7001 00 

Warenbezeichnung 

Glasscherben, anderer Glasabfall und Glasbruch; Glas-
ma sse •••••••••••••••••••• • ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fiir 100 tg 

frei 
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TARIF 
Nr.fUNr. 

7002 --

10 
20 

(30) 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Glas in Form von Kugeln (andere als Mikrokugeln der 
Nr. 7018), Stangen, Stäben oder Rohren, nicht be
arbeitet: 
- Kugeln •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Stangen oder Stäbe •• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rohre: 
31 aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenem 

32 

39 

7003 --

(10) 
11 

19 
20 
30 

7004 --

10 

90 

7005 --

Siliciumdioxid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus anderem Glas, mit einem linearen Aus2ghnungs

koeffizienten von nicht mehr als 5 x 10 pro 
Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 oe bis 
300 oe ............................................ . 
sonstige .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Glas, gegossen oder gewalzt, in Form von Platten, 
Tafeln oder Profilen, auch mit absorbierender oder 
reflektierender Schichte, aber nicht anders bearbeitet: 
- Platten oder Tafeln, nicht armiert: 

in der Masse gefärbt, undurch~ichtig (opak) ge
macht, überfangen oder mit absorbierender oder 
reflektierender Schichte •••••••••••••••••••••• ' ••••• · 
sonstige ....•.•..........•.•..•.....•......•..•..•. 

- Platten oder Tafeln, armiert~.~ •••••••••••••••••••••• 
- Profile ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

Glas, gezogen oder geblasen, in Form von Platten 
oder Tafeln, ~uch mit absorbierender oder reflektieren
der Schichte, aber nicht anders bearbeitet: 
- Glas, in der Masse gefärbt, undurchsichtig (opak) ge

macht, überfangen oder mit absorbierender oder re
flektierender Schichte ••••••••••••••••••••••••••••••• 

- anderes Glas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fioatglas, sowie auf einer Seite oder auf beiden Seiten 
geschliffenes oder poliertes Glas, in Form von Platten' 
oder Tafeln, auch mit absorbierender oder reflektieren
der Schichte, aber nicht anders bearbeitet: 

10 Glas, nicht armiert, mit absorbierender oder re
flektierender Schichte ••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - anderes Glas, nicht armiert: 
21 in der Masse gefärbt, undurchsichtig (opak) ge

macht, überfangen oder nur geschliffen ••••••••••••• 
29 

30 

7006 00 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Glas, armiert •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Glas der Nummer 7003, 7004 oder 7005, gebogen, an den 
Kanten bearbeitet, graviert, durchlocht, emai 11 iert 
oder anders bearbeitet, weder gerahmt noch in Verbin-
dung mit anderen Stoffen ••••••••••••••••••••••••••••••• 

327 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 9(, 

frei 

frei 

frei 
frei 

5 \ 

28 % 
28 9(, 

27 9(, 

5 9(, 

30 9(, 

22 % 
22 \ 
22\ 

27 \ 
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328 

TARIF 
Nr./UNi-. 

7007 --

(10) 
11 

19 
(20) 

21 

29 

7008 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Sicherheitsglas aus gehärtetem (getempertem) oder mehr
schichtigem Glas (Verbundglas): 
- gehärtetes (getempertes) Sicherheitsglas: 

in Cröße und Form für den Einbau in Land-, Luft-, 
Wasser- oder andere Fahrzeuge geeignet ••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• 

mehrschichtiges Sicherheitsglas (Verbundglas): 
in Größe und Form für den Einbau in Land-, Luft-, 
Wasser- oder andere Fahrzeuge geeignet ••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Mehrschichtisolierverglasungen ••••••••••••••••••••••••• 

7009 Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich Rück
spiegel: 

10 
(90) 
91 
92 

7010 --

{o 

90 

7011 --

10 
20 
90 

7012 00 

7013 --

10 
(20) 

21 
29 

- RUckspiegel fUr Fahrzeuge ••••••••••••••••••••••••••.•• 
- andere: 
- - nicht gerahmt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gerahmt •••.• •••••••• •• "1" •••••••••••••••••••••••••• 

Flaschen, Korbflaschen, Flakons, Töpfe, Tiegel, 
Phiolen, Ampullen und andere Behältnisse, aus Glas, 
wi e sie zum Tr'ansport oder zur Verpackung von Wa ren 
verwendet werden; Konservengläser; Stopfen, Deckel und 
andere Verschlüsse, aus Glas: 
- Ampullen •••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••• 
... andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Offene Glaskolben und offene Glasrohre, Glasteile da
von, nicht ausgerüstet, für elektrische Lampen, 
Kathodenstrahlröhren und dergleichen: 
- für elektrische Beleuchtung ••• ~ ••••••••••••• , •••••••• 
... für Kathodenstrahlröhren ••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Glaskolben für Vakuumisolierflaschen und für andere Be-
hälter mit Vakuumisolierung ••••••••••••.•••••••••••••••• 

Glaswaren, wie sie bei Tisch, in der Küche, für 
Toilettezwecke, im Büro, für die Innendekoration oder 
für ähnliche Zwecke verwendet werden (ausgenommen sol
che der Nr. 7010 oder 7018): 
- aus Glaskeramik •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Trinkgläser, ausgenommen solche aus Glaskeramik: 
- - aus Ble1kristal1 •••••• · •••••••••••••••••••••••• , •• ~ •• 
- - -sonstige •.....••••••.•.••.•.••....•.••......•••...• 

, Zollsatz in " des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

27 % 
27 % 

27 \ 
27 \ 

27 \ 

34 \ 

30 \ 
30 % 

2S % 
30 % 

20 \ 
20 \ 
20 % 

32 \ 

33 \ 

33 % 
33 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

,Warenbezefchnung 

(30) Glaswaren, wie sie bei Tisch (ausgenommen Trink
gläser) oder in der Küche verwendet werden, ausge
nommen solche aus Glaskeramik: 

31 
32 

39 
(90l 

91 

99 

7014 00 

7015 --

10 
90 

7016 --

10 

90 

7017 --

10 

- - aus Bleikristall ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

aus Glas, mit einem linearen Ausde~gungskoeffi
zienten von nicht mehr als 5 x 10 pro Kelvin 
in einem Temperaturbereich von 0 oe bis 300 oe ••••• 

- - sonstige •••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Glaswaren: 

aus Bleikristal1 ••••••••••••••••••••••••••• ·~ ••••••• 
- - sonstige •••.•.••••....••••••••••••••••••••••.••••.. 

Glaswaren für Signal zwecke und optische Elemente aus 
Glas (andere als solche der Nr. 7015), nicht optisch 
bearbei tet ...••..••••••••••••••••••••••••.•••••.•..••• . ,. 

Uhrgläser und ähnliche Gläser, Gläser für nichtkorri
gierende oder korrigierende Brillen, g~wölbt, gebogen 
oder ähnlich bearbeitet, jedoch nicht optisch bear
beitet; Hohlkugeln und Hohlkugelsegmente, aus Glas, für 
die Erzeugung solcher Gläser: 
- Gläser für korrigierende Brillen ••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••.•••• ~ ••••••• 

Bodenplatten, Bausteine, Dachziegel, Fliesen und andere 
Waren aus gepreBtem oder geformtem Glas, auch armiert, 
wie sie für Bau- oder Konstruktionszwecke verwendet 
werden; Glaswürfel und andere Kleinwaren aus Glas, auch 
auf Unterlagen, für Mosaike oder ähnliche Zierzwecke; 
Kunstverglasungen und dergleichen; vielzelliges Glas 
oder Schaumglas, in Blöcken, Tafeln, Platten, Schalen 
oder ähnlichen Formen: 
- Glaswürfel und andere Kleinwaren aus Clas, auch auf 

Unterlagen,für Mosaike oder ähnliche Zierzwecke ..... 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren aus Glas, für Laboratorien sowie für hygienische 
oder pharmazeutische Zwecke, auch mit Skalen oder 
Eichzeichen: 
- aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenem 

Sil iciumdioxid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 - aus anderem Glas, mit einem linearen Aus~ghnungs-

koeffizienten von nicht mehr als 5 x 10 pro 
Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 oe bis 

300 oe •••..•.•••••...•••...••••••••••••••••••••••••• 
90 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

329 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

. , 

33 .. 

25 .. 
33 .. 

33 \ 
33 \ 

25 \ 

18\ 
15 \ 

25 .. 
25 .. 

28 \ 

28 \ 
28 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7018 --

10 

20 

90 

7019 

10 

20 
(30) 

31 
32 
39 
90 

7020 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder 
Schmucksteinen und ähnliche Kleinwaren, aus Glas, so
wie Waren daraus, ausgenommen Phantasieschmuck;Glas
augen, ausgenommen Prothesen; Zier- und Phantasie
gegenstände aus lampengeblasenem (gesponnenem) Glas, 
ausgenommen Phantasieschmuck; Hikrokugeln aus Glas, 
mit einem Durchmesser von 1 mm oder weniger: 
- Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteirien oder 

Schmucksteinen und ähnliche Kleinwaren, aus Glas ••••• 
- Mikrokugeln aus Glas, mit einem Durchmesser von 1 mm 

oder weniger ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus 
(z.B. Garne oder Gewebe): 
- Vorgarne (Lunten), Glasseidenstränge (Rov;ngs), Garne 

und Stapelfasern 
- Gewebe, einschließlich Bänder •••••••••••••••••••••••• 
- Vliese, Matten, Matratzen, Platten und äh~liche 

nichtgewebte Waren: 
- - Matten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - Vliese •••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••.•.•••. 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Waren aus Glas •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in " des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

25 % 
19 \ 

5 \ 

22 % 

frei 
frei 
25 \ 
22 % 

30 % 
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/ 

Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Abschnitt XIV 

Echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine, 
Edelmetalle, Edelmetallplattierungen, Waren daraus; 

Phantasieschmuckj Münzen 

Kapitel 71 

Echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine, 
Edelmetalle, Edelmetallplattierungen, Waren daraus; 

Phantasieschmuck; Münzen 

331 

1 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der Anmerkung 1 a zum Abschnitt VI und der nach
stehenden Ausnahmen gehören in das Kapitel 71 alle Waren, die ganz oder teilweise 
aus 
a - echten Perlen, Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder 

rekonstituierten Steinen oder 
b - aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen bestehen. 

2 - a - Nicht in die Nummern 7113, 7114 und 7115 sind jedoch solche Waren "einzureihen, 
die Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen nur als geringfügige Zutaten oder 
als einfache Verzierungen (z. B. Monogramme, Ringbeschläge oder Einfassungen) 
enthalten; 
auf diese Waren findet die vorstehende Anmerkung 1 b keine Anwendung. 

b - In die Nummer 7116 sind nur solche Waren einzureihen, die keine Edelmetalle 
oder Edelmetallplattierungen oder diese nur in Form geringfügiger Zutaten oder 
einfacher Verzierungen enthalten. 

3 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a- Edelmetallamalgame oder Edelmetalle in kolloidalem Zustand (Nr. 2843); 
b - steriles chirurgisches Nahtmaterial, Zahnfüllstoffe oder andere Waren des 

Kapitefs 30; 
c - Waren des Kapitels 32 (z. B. flüssige Glanzmittel); 
d - Handtaschen oder andere Waren der Nummer 4202 oder 4203; 
e - Waren der Nummer 4303 oder 4304; 
f - Waren des Abschnittes XI (Spinnstoffe und Spinnstoffwaren) ; 
g - Schuhe, Kopfbedeckungen oder andere Waren des Kapitels 64 oder 65; 
h - Schirme, Spazierstöcke oder andere Waren des Kapitels 66; 
i-Waren aus "Schleifmitteln der Nummer 6804 oder 6805 oder Werkzeuge des Kapitels 

82, die Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Steinen 
enthalten; Waren des Kapitels 82 mit einem arbeitenden Teil aus Edelsteinen, 

- Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen; Maschinen, mecha
nische Geräte, elektrotechnische Erzeugnisse sowie Teile davon, des Abschnit
tes XVI. Jedoch bleiben in diesem Kapitel Waren und Teile davon, die ganz aus 
Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen be
stehen, mit Ausnahme von unmontierten, bearbeiteten Saphiren und Diamanten für 
Tonabnehmerabtastnadeln (Nr. 8522); 

k - Waren der Kapitel 90, 91 oder 92 (wissenschaftliche Instrumente, Uhrmacher
waren oder Musikinstrumente); 

- Waffen und Teile davon (Kap. 93); 
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332 8 der Beilagen 

m - Waren, die der Anmerkung 2 zum Kapitel 95 entsprechen; 
n - Waren des Kapitels 96, mit Ausnahme von Waren der Nummern 9601 bis 9606 oder 

9615; 
o - Originalwerke der Bildhauerkunst (Nr. 9703),' Sammlungsstücke (Nr. 9705) oder 

Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt (Nr. 9706). Echte Perlen, Zuchtperlen, 
Edelsteine oder Schmucksteine bleiben jedoch in diesem Kapitel. 

4 - a - Als Edelmetalle gelten Silber, Gold und Platin. 
b - Der Ausdruck Platin umfaßt Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und 

Ruthenium. 
c - Die Ausdrücke Edelsteine, Schmucksteine oder synthetische und rekonstituierte 

Steine umfassen nicht die in der Anmerkung 2 Ob zum Kapitel 96 genannten 
Stoffe. 

5 - Als Edelmetallegierungendieses Kapitels gelten nur Legierungen (einschließlich 
der gesinterten Gemische und der intermetallischen Verbindungen), die ein Edelme
talloder mehrere Edelmetalle enthalten, vorausgesetzt, daß der Cewichtsanteil des 
Edelmetalls oder eines der Edelmetalle mindestens 2 % der Legierung beträgt. Edel
metallegierungen sind wie folgt einzureihen: 
a - Legierungen, die 2 Gewichtsprozent oder mehr Platin enthalten, gelten als 

Platinlegierungen; 
b - Legierungen, die 2 Gewichtsprozent oder mehr Gold, aber kein Platin oder weni

ger als 2 Gewichtsprozent Platin enthalten, gelten als Goldlegierungen; 
c - andere Legierungen, die 2 Gewichtsprozent oder mehr Silber enthalten, gelten 

als Silberlegierungen. 
6 - Soweit nichts anderes bestimmt ist, umfaßt der Begriff Edelmetalle oder die Nen

nung eines bestimmten Edelmetalls in allen Abschnitten des Tarifs auch jene Le
gierungen, die nach der vorstehenden Anmerkung 5 als Edelmetallegierungen oder als 
Legierung des namentlich genannten Edelmetalls einzureihen sind, nicht jedoch 
Edelmetallplatt.ierungen oder unedle Metalle und Nichtmetalle, die platiniert, 
vergoldet oder versilbert sind. 

7 - Als .Edelmetallplattierungen gelten Erzeugnisse aus Metallen, auf die durch Löten, 
Schweißen, Warmwalzen oder ähnliche mechanische Verfahren auf einer Seite oder auf 
mehreren Seiten Edelmetalle aufgebracht sind. Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
gelten auch Waren aus unedlen Metallen mit eingelegten Edelmetallen als Edelme
tallplattierungen. 

8 - Als Schmuckwaren der Nummer 7113 gelten: 
a - kleine Gegenstände (auch mit Schmucksteinen), die als Schmuck dienen (z. B. 

Ringe, Armbänder, Halsketten, Broschen, Ohrringe, Uhrketten, Uhrgehänge und 
andere Anhänger, Krawattennadeln, Manschettenknöpfe, religiöse oder andere 
Medaillen, Abzeichen); 

b - Gegenstä~de, die zum persönlichen Gebrauch dienen und üblicherweise in der 
Handtasche, in den Kleidertaschen oder an der Person getragen werden (z. B. 
Zigarettenetuis, Puderdosen, Panzertäschchen, Rosenkränze, Pillenschachteln). 

9 - Als Gold- oder Silberschmiedearbeiten der Nummer 7114 gelten z. B. Ziergegen
stände, Tafelgeräte, Toiletteartikel , Rauchrequisiten und andere Waren, d.ie im 
Haushalt, im Büro oder für religiöse Zwecke verwendet werden •. 

10 - Als Phantasieschmuck der Nummer 7117 gelten die in der vorstehenden Anmerkung 8 a 
genannten Waren (ausgenommen Knöpfe und andere Waren der Nr. 9606, oder Frisier
kämme, Haarspangen und ähnliche Waren sowie Haarnadeln der Nr. 9615), soweit sie 
weder echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine, Schmucksteine, synthetische oder 
rekonstituierte Steine noch (abgesehen von einfachen Verzierungen oder geringfügi
gen Zutaten) Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen enthalten. 

Anmerkungen zu den Unternummern 
1 - Als Pulver bzw .• in Form von Pulver gelten bei den Unternummern 7106 10, 7108 11, 

7110 11, 7110 21, 7110 31 und 7110 41 Erzeugnisse, die, zu 90 % oder mehr durch ein 
Sieb mit einer lichten Maschenweite von 0,5 mm fallen. 

2 - Entgegen der Bestimmung der vorstehenden Anmerkung 4 b erfaßt der Ausdruck Platin 
in den Unternummern 7110 11 und 7110 19 nicht Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium' 
und Ruthenium. 
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8 der Beilagen 333 

3 - Die Einreihung von Legierungen in die Unternummern der Nummer 7110 ist nach dem 
Metall (Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium oder Ruthenium) vorzunehmen, 
das gewi chtsmäBi g gegenüber jedem ancjeren di eser Meta 11 e vorherrscht. 

TARIF 

Nr./UNr. 

7101 --

10 
(20) 

21 
22 

7102 --
10 

( 20) 

Warenbezeichnung 

I. Echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine und 
Schmucksteine 

Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder 
assortiert, weder aufgereiht noch gefaßt oder montiert; 
ni cht assort-i erte echte Perl en oder Zuchtperl en, zur 
Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht: 
- echte perlen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Zuchtperlen: 

roh •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - bearbeitet •••••......•..•••.••.••...•....•.•....•••. 

Diamanten, auch bearbeitet, weder gefaßt noch montiert: 
- nicht sort;ert •••••••••••••••••• o •••••••• ~ ••••••••••• 

- Industriediamanten: 
21 roh oder nur gesägt, gespalten, gerieben oder rauh 

29 
(30) 

31 

39 

7103 --

10 
(90) 

91 
99 

7104 --

10 
20 

90 

geschliffen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••• ~ ••••• o •••••••••••••••••••••••••• 

- andere Diamanten: 
roh oder nur gesägt, gespalten, gerieben oder rauh 
geschliffen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 

Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, 
auch bearbeitet oder assortiert, weder aufgereiht nOGh 
gefaSt oder montiert; nicht assortierte Edelstein~ 
(ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, zur Er
leichterung der Versendung vorGbergehend aufgereiht: 
- roh oder nur gesägt oder grob bearbei tet ............ . 
- anders bearbeitet: 
- - Rubine, Saphire und Smaragde ••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder 
Schmucksteine, auch bearbeitet oder a~sortiert, weder 
aufgereiht noch gefaSt oder montiert; nicht assortierte 
synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder 
Schmucksteine, zur Erleichterung der Versendung vor
übergehend aufgereiht: 
- piezoelektrische Quarze •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere, roh, nur gesägt oder grob bearbeitet ••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

5 9(, 

frei 
5 9(, 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7105 --

7106 

10 
90 

10 
(90) 
91 
92 

7107 00 

7108 --

(10) 
11 
12 

13 
20 

7109 00 

7110 --

(10) 
11 

19 
(20) 

21 

29 

(30) 
31 

39 
(40) 

41 

49 

7111 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Staub und Pulver, von natürlichen oder synthetischen 
Edelsteinen oder Schmucksteinen: 
- von Diamanten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- ander.e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I I. Edelmetalle und Edelmetallplattierungen 

Silber (auch vergoldet oder platiniert), nicht bearbei
tet, als Halbzeug oder in Form von Pulver: 
- Pulver ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
- - nicht bearbei tet ••••• '1 ••••••••••••••••••••••••••••• 

- -.Halbzeug ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unedle Metalle, mit Silber plattiert, nicht bearbeitet 
oder als Halbzeug •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gold (auch platiniert), nicht bearbeitet, als Halbzeug 
oder in Form von Pulver: 
- nicht für Münzzwecke: 
- - Pu 1 ver ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - andere unbearbeitete'Formen •••••••••••••••••••••••• 

Ha 1 bzeug ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- fUr MGnzzwecke •••••••••.••••••••••••••••••••• · ••••••••• 

Unedle Metalle oder Silber, mit Gold plattiert, nicht 
bearbeitet oder als Halbzeug •••• · •••••••••••••••••••• ~ •• 

Platin, nicht bearbeitet, als Halbzeug oder in Form von 
Pulver: 
- Platin: 

nicht bearbeitet oder in Form von Pulver ••••••••••• 
- - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ••••• 

- Palladium: 
- - nicht bearbeitet oder in Form von Pulver ••••••••••• 
- - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Rhodium: 
- - nicht bearbeitet oder in Form von Pulver ••••••••••• 

anqere •••••••••• 111 •••••••••••••••••••••• 111 •• 111 •••••••• 

- Iridium, Osmium und Ruthenium: 
- - nicht bearbeitet oder in Form von Pulver ••••••••••• 
- - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unedle Metalle, Silber oder Gold, mit Platin plattiert, 
nicht bearbeitet oder als Halbzeug ••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes Oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

15 'I(, 

frei 
15 'I(, 

18 'I(, 

15 'I(, 

frei 
15 'I(, 

frei 

18 'I(, 

frei 
15 9(, 

frei 
15 9(, 

frei 
15 'I(, 

frei 
15 9(, 

18 9(, 
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TARIF 
Nr./UNr •.. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

7112 Abfälle und Schrott, von Edelmetallen oder Edelmetall
plattierungen: 

10 - von Gold, einschließlich mit Gold plattierte Metalle, 
ausgenommen Aschen und Abfälle, die andere Edelme-
tal1e enthalten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - von Platin, einschließlich mit Platin plattierte 

90 

Metalle, ausgenommen Aschen und Abfälle, die andere 
Edelmetalle enthalten ••••••••••••••••••.•••.•••.•••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 I. 'Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedearbeiten 
und andere Waren 

7113 -- Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder 
Edelmetallplattierungen: 

(10) 

11 

- aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen plattiert 
oder überzogen: 

- - aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen plattiert 
oder überzogen: 
A - mit Diamanten, Perlen, Smaragden oder Korunden; 

Ha 1 bwa ren ••••••••••••••• 0·0 ••••••••••••••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••••• 1'1 ••••••••• 

19 aus anderen Edelmetallen, auch-mit Edelmetallen 
plattiert o"der überzogen: 
A - mit Diamanten, Perlen, Smaragden oder Korunden; 

Halbwaren •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - aus unedlen Metallen, mit Edelmetallen plattiert ••••• 

7114 -- Gold- und Silberschmiedearbeiten und Teile davon, aus 
Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen: 

(10) 

11 

19 

20 

7115 

10 

90 

- aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen plattiert 
oder überzogen: 

- - aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen plattiert 
oder Uberzogen ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 
aus anderen ,Edelmetallen, auch mit Edelmetallen 
plattiert oder überzogen ••••••••••••••••••••••••••• 

- aus unedlen Metallen, mit Edelmetallen plattiert ••••• 

Andere Wa ren aus Edelmeta 11 en oder Edel meta 11 pl atti e
rungen: 
- Katalysatoren in Form von ,Drahtgeweben oder Gittern, 

aus Platin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

335 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
frei 

22 \ 
22 \ 

18 \ 
18 9(, 

20 % 

22 9(, 

20 % 
22 \ 

20 % 

12 \ 
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TARIF 
Nr./lINr. 

7116 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Waren aus echten Perlen, Zuchtperlen; Edel steinen, 
Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten 
Steinen: 

10 - aus echten Perlen oder Zuchtperlen: 
A - nur aufgereiht, ohne Verschlüsse oder andere Zu-

taten •••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - aus Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder 

7117 -
(10) 

7118 

11 
19 

90 

10 

90 

rekonstituierten Steinen: 
A - nur aufgereiht, ohne Verschlüsse oder andere Zu-

taten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Phantasieschmuck: 
- aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder 

platiniert: 
- - Manschettenknöpfe und ähnliche Knöpfe •••••••••••••• 
- - sonstig~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Münzen: 
- Münzen (ausgenommen Coldmünzen), die keine gesetz

lichen Zahlung~mittel sind ••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

-------- ---------- -------

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
25 \ 

frei 
20 \ 

30 \ 
32 \ 
32 \ 

frei 
frei 
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8 der Beilagen 337 

Abschnitt XV 

Unedle Metalle und Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Abschnitt sind: 

2 -

a - zubereitete Farben, Tinten oder andere Erzeugnisse auf der Grundlage von me-
tallischem Flitter oder Pulver (Nrn. 3207 bis 3210, 3212, 3213 oder 3215); 

b - Cerei sen und andere Zündmeta 11 eg i erungen (Nr. 3606); 
c - Kopfbedeckun'gen und Tei 1 e davon der Nummer 6506 oder 6507; 
d - Schi.rmgestelle und andere Waren der Nurruner6603; 
e - Waren des Kapite'ls 71 (z. B. Edelmetallegierungen, Edelmetallpl~ttierungen auf 

unedlen Metallen, Phantasieschmuck); 
f - Waren des Abschnittes XVI (Maschinen, mechanische Geräte und elektrotechnische 

Waren) ; 
g - zusammengesetzte Ei sen bahn- oder Straßenbahnschi enen (Nr. 8608) oder andere 

Waren des Abschnittes XVI I (Fahrzeuge, Schiffe und Boote, Flugzeuge); 
h - Instrumente oder Apparate des Abschnittes XVI I I, einschließlich Uhrfede~n; 
i - Schrotmunition (Nr. 9306) oder andere Waren des Abichnittes XIX (Waffen u~d 

Munition) ; 
k - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel, Betteinsätze, Beleuchtungskörper, Leucht

schilder, vorgefertigte Gebäude);' 
- Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte); 

m - Handsiebe, Knöpfe, Füll federn, Füll stifte, Schreibfedern und andere Waren des 
Kapitels 96 (verschiedene Waren); 

n - Waren des Kapitels 97 (z. B. Kunstgegenstände). 
Als Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit gelten in allen Abschnitten des 
Tari fs: 

a - Waren der Nummer 7307, 7312,' 7315, 7~17 oder 7318 sowie ähnliche Waren aus 
anderen unedlen Metallen; 

b - Federn und Federblätter, aus unedlen Metallen, ausgenommen Uhrfedern (Nr. 
9114); 

c - Waren der Nummern 8301,8302,8308 und 8310 sowie Rahmen und Spiegel, aus un
edlen Metallen, der Nurruner 8306. 

In den Kapite'ln 73 bis 76 und 78 bis 82 (ausgenommen die Nr. 7315) bezieht sich die 
Bezeichnung "Teile" nicht auf Tei'le mit al 1 geme.iner Verwendungsmöglichkeit. 

Vorbehaltlich der Bestimmung des vorstehenden Absatzes und der Anmerkung 1 zum 
Kapitel 83 sind Waren des Kapitels 82 oder 83 von den Kapiteln 72 bis 76 und 78 bis. 
81 ausgenommen. 

3 - Einreihung von Legierungen (ausgenommen Ferrolegierungen und Kupfervorlegierungen, 
wie sie in den Kapiteln 72 und 74 definiert sind): 

a - Legierungen aus unedlen Metallen sind nach dem Metall zu tarifieren, das in der 
Legierung gegenüber jedem der anderen Metalle gewichtsmäßig vorherrscht; 

b - Legierungen, die aus unedlen Metallen dieses Abschnittes und aus Stoffen ande
rer Abschnitte bestehen, sind wie Legierungen aus unedlen Metallen dieses Ab
schnittes zu behandeln, wenn das Gesamtgewicht dieser Metalle gleich.groß oder 
größer ist als das Gesamtgewicht der anderen Stoffe; 

c - gesinterte Gemische von Metallpulvern sowie innige heterogene, durch Ver
schmelzen hergestellte Gemische. (ausgenommen Cermets) und intermetallische -
Verbindungen gelten in diesem Abschnitt als Legierungen. 

4 - Metallegierungen sind in allen Abschnitten des Tarifs, soweit nichts gegenteiliges 
bestirrunt ist, wie die Metalle zu behandeln, ~nen sie gemäß der vorstehenden Anmer
kung 3 gleiChgestellt sind. 

22 
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5 - Einreihung von zusammengesetzten Waren: 
Waren, die aus zwei oder mehr unedlen oder diesen gleichgestellten Metallen be
stehen, werden, wenn nichts anderes bestirnt ist, wie Waren aus dem Metall behan
delt, das gewichtsmäBig gegenüber allen anderen Metallen vorherrscht. 

Bei Anwendung dieser Bestimmung werden: 
a - Eisen und Stahl sowie die verschiedenen Arten von Eisen und Stahl als ein Me

tall angesehen; 
b - Metallegierungen so behandelt, als ob sie zur Gänze aus de~ Metall bestünden, 

das auf Grund der vorstehenden Anmerkung 3 für die Einreihung maßgeblich ist; 
c - Cermets (r~eta 11 kerami ken ) der Nummer 8113 werden wi e ei n ei nz i ges unedl es Me

tall behandelt. 
6 - In diesem Abschnitt gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a - Abfälle und Schrott 
Metallische Abfälle und Schrott, die bei der Herstellung oder mechanischen Be
oder Verarbeitung von Metallen anfallen sowie Metallwaren, die durch Bruch, 
Zerschneiden, Abnützung oder aus anderen Gründen nicht mehr als solche verwen
det werden können; 

b - Pulver 
Erzeugnisse, bei denen gewichtsmäBig 90 % oder mehr durch ein Sieb mit einer 
lichten Maschenweite von 1 mm fallen. 

Kapitel 72 

Ei sen und Stahl 

Anmerkungen 
1 - Es gelten in diesem, Kapitel bzw. soweit es die .1 it. d, e und f dieser Anmerkung 

betrifft, in allen Abschnitten des Tarifs, folgende Begriffsbestimmungen: 
a - Rohei sen: 

Praktisch plastisch nicht verformbare Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, die mehr 
als 2 Gewichtsprozent Kohlenstoff enthalten und auBerdem ein oder mehrere der 
nachstehend angeführten Elemente enthalten können: 

10 % oder weniger Chrom, 
6 % oder weniger Mangan, 
3 % oder weniger Phosphor, 
8 % oder weniger Silicium, 

10 % oder weniger andere ElemeIlte insgesamt. 
b - Spiegeleisen: 

Eisen-Kohlenstoff-Legierungen, mit eine~ Gewichtsanteil von mehr als 6 % aber 
nicht mehr ars 30 % Mangan, die im übrigen der vorstehenden lit. a entsprechen. 

c - Ferrolegierungen: 
Legierungen, die praktisch plastisch nicht verformbar sind und überlicherweise 
als Zusätze bei der Herstellung anderer Legierungen oder als Desoxidationsmit
tel, Entschwefelungsmittel oder für ähnliche Zwecke in der Eisenmetallurgie 
verwendet werden, in Masseln, Blöcken, Klumpen oder ähnlichen Rohformen, wei~ 

ters in im StrangguBverfahren hergestellten Formen sowie in Form von Körnern 
oder Pulver (auch agglomeriert), mit einem Gewichtsanteil von 4 % oder mehr 
Eisen oder einem oder mehreren der folgenden Elemente mit den angeführten Ge
wichtsanteilen: 

mehr als 10 % Chrom, 
mehr 
mehr 
mehr 
mehr 
darf 

als 
als 
a.1 s 
als 
der 

30 % Mangan, 
3 % Phosphor, 
8 % Si I icium, 

10 % andere Elemente insgesamt, ausgenommen Kohlenstoff, jedoch 
Kupferanteil 10 % nicht übersteigen. 
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d - Stahl: 
Ei senerzeugni sse, ausgenommen jene der Nummer 7203, wel che zum plast ischen 
Verfor.men geei gnet si nd (au sgenommen gewi sse Stähle in Form von Gußstücken) und 
die 2 Gewichtsprozent oder weniger Kohlenstoff enthalten. Chromstähle können 
jedoch einen höheren Anteil an Kohlenstoff enthalten. 

e - Rostfreier Stahl~ 
Legierte Stähle, die 1,2 Gewichtsprozent oder weniger Kohlenstoff und 10,5 
Gewichtsprozent oder mehr Chrom enthalten, auch mit anderen Elementen. 

f - Andere legierte Stähle: 
Stähle, die nicht der Definition von rostfreiem Stahl entsprechen und eines 
oder mehrere der fo I gen den El emen,te mi t den angegebenen Gewi chtsa ntei 1 en ent
halten: 

0,3 % oder mehr Aluminium, 
0,0008 % oder mehr Bor, 
0,3 % oder mehr Chrom, 
0,3 % oder mehr Kobalt, 
0,4 % oder mehr Kupfer, 
0,4 % oder mehr Bl ei , 
1,65 % oder mehr Mangan, 
O,OB % oder' mehr Molybdän, 
0,3 % oder mehr Nickel, 
0,06 '\ oder mehr Niob, 
0,6 % oder mehr Si! i ci um, 
0,05 % oder mehr Titan, 
0,3 % oder mehr Tungsten (Wolfram) , 
0,1 % oder mehr Vanadium, 
0,05 % oder mehr Zirkonium, 
0,1 '\ oder mehr von jedem anderen Element (ausgenommen SchwefeJ, Phos:-

phor, Kohlenstoff und Stickstoff) • 
g - Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl: 

Grob gegossene Erzeugnisse in 
("ver I orene Köpfe") oder von 

Form von Rohblöcken (Ingots) ohne GuBköpfe 
Masseln, mit deutlich sichtbaren Oberflächen-

fehlern, die nicht der chemischen Zusammensetzung von Roheisen, Spiegeleisen 
oder Ferrolegierungen entsprechen. 

h - Körner: 
Erzeugnisse, bei denen weniger als 90 Gewichtsprozent durch ein Sieb mit einer 
lichten Maschenweite von 1 mm und 90 Gewichtsprozent oder mehr durch ein Sieb 
mit einer lichten Maschenweite von 5 mm fallen. 

i-Halbzeug: 
Im Stranggußverfahren hergestellte massive Erzeugnisse, auch warm vorgewalzt. 
Andere massive Erzeugnisse, die lediglich warm vorgewalzt oder durch Schmieden 
roh geformt' sind, einschließlich der Rohlinge' für Profile. Diese Erzeugnisse 
sind nicht aufgerOllt. 

k'- Flachgewalzte Erzeugnisse: 
Gewalzte massive Erzeugnisse mit r~chteckigem (nicht quadratischem) Quer
schnitt, die nicht der vorstehenden Bestimmung i entsprechen: 
- in Rollen (Coils), mit übereinanderliegenden Lagen oder 
- nicht in Rollen, mit einer Breite von mindestens dem 10-fachen der Stärke, 

sofern diese weniger als 4,75 mm beträgt, oder einer Breite von mehr als 
150 mm, sofern die Stärke 4,75 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als die 
Hälfte der Breite beträgt. 

Zu den flachgewalzten Erzeugnissen gehören auch solche, die unmittelbar vom 
Walzen herrGhrende Oberflächenmuster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben, Rippen, 
Riffeln, Tropfen, Knöpfe, Rauten) und solche, die gelocht, gewellt oder po
liert sind, soweit sie dapurch noch nicht den Charakter von Waren erhalten 
haben, die in andere Nummern fallen. Flachgewalzte Erzeugnisse jeder Größe mit 
anderer als rechteckiger oder quadratischer Form sind wie Erzeugnisse mit 
einer Breite von 600 mm oder mehr zu behandeln, soweit sie noch nicht den 
Charakter von Waren erhalten haben, die in andere Nummern fallen. 
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I - Walzdraht: 
Warmgewalzte massive Erzeugnisse, in unregelmäßig gerollten Ringen, mit 
Querschnitt in Form eines Kreises, Kreissegmentes, Ovals, Rechteckes 
schließlich Quadrates), Dreieckes oder anderen konvexen Vieleckes. Diese 
zeugnisse können vom Walzen herrührende Einkerbungen, Rippen, Rillen 
andere Verformungen aufweisen (Betonarmierungsstähle). 

rn-Stangen und Stäbe: 

einem 
{ein

Er-
oder 

Massive Erzeugnisse, die weder den vorstehend unter i, k oder angeführten 
Begriffsbestimmungen noch jener für Draht entsprechen und über ihre ganze 
Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises, Kreissegmen
tes, Ovals, Rechteckes' (einschließlich eines Quadrates), Dreieckes oder ande
ren konvexen Vieleckes aufweisen. Diese ,Erzeugnisse können: 
- vom Walzen herrührende Einkerbungen, Rippen, Rillen oder andere Verformungen 

aufweisen (Betonarmierungsstähle); 
- nach dem Walzen verwunden sein. 

n - Profi I e: 
Massive Erzeugni~se mit einem in der ganzen Länge gleichbleibendem Quer
schnitt, die weder den vorstehend unter ibis m angeführten Begriffsbestim
mungen noch jener für Draht entsprechen. Vom Kapitel 72 sind jedoch Erzeug
ni sse der Nummer 7301 und 7302 ausgenoll111en. 

o - Draht: 
Kalt hergestellte massive Erzeugnisse in Rollen, die der Begriffsbestimmung 
für flachgewalzte Erzeugnisse nicht entsprechen, mit einem beliebigen, in der 
ganzen Länge gleichbleibendem Querschnitt. 

p - Hohlbohrstangen und -stäbe: 
Hohlstangen und ~stäbe mit beliebigem Querschnitt, die für die Herstellung von 
Bohrern geeignet sind und deren größte äußere Querschnittsabmessung mehr als 
15 mm, aber nicht mehr' als 52 rilm beträgt und deren größter innerer Durchmesser 
die Hälfte des größten äußeren Durchmessers nicht übersteigt. Andere Hohl
stangen und -stäbe aus Eisen oder Stahl, die dieser Begriffsbestimmung nicht 
entsprechen, sind in die Nummer 7304 einzureihen. 

2 - Eisen- oder Stahlerzeugnisse, mit Eisen oder Stahl anderer Art plattiert, sind wie 
Erzeugnisse jener Eisen- oder Stahl art zu behandeln, die gewichtsmäßig vorherrscht. 

3 - Durch Elektrolyse, Druckguß oder Sintern hergestellte Erzeugnisse aus Eisen oder 
Stahl sind je nach ihrer Form, ihrer Zusammensetzung und ihres Aussehens in die für 
gleichartige warmgewalzte Erzeugnisse vorgesehenen Nummern einzureihen. 

Anmerkungen zu den Unternummern 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Legiertes Roheisen: 
Roheisen, das gewichtsmäßig einzeln oder zusammen enthält 
- mehr als 0,2 , Chrom 
- mehr als 0,3 , Kupfer 
- mehr als 0,3 , Nickel 
- mehr als 0,1 , eines der folgenden Elemente: Aluminium, Molybdän, Titan, 

Tungsten (Wolfram), Vanadium. 
b - Nicht legierter Automatenstahl: 

Nicht legierter Stahl, der gewichtsmäßig eines oder mehrere der folgenden 
'Elemente enthält: 
- 0,08 , oder mehr Schwefel 
- 0,1 , oder mehr Blei 
- mehr als 0,05 , Selen 
- mehr als 0,01 , Tellur 
- mehr als 0,05,' Bismut 

c - Sil icium-Elektro-Stahl: 
Legierte Stähle, die gewichtsmäßig mindestens 0,6 , aber nicht mehr als 6' 
Silicium und nicht mehr als 0,08' Kohlenstoff ent~alten. Sie können auch 
1 Gewichtsprozent oder weniger Aluminium enthalten, aber keine ander'en Elemen
te in einer Größenordnung, die dem Stahl ,das Wesen eines anderen legierten 
Stahl~s verleihen. 
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d - Schnell arbei t,sstahl : 
Legierte Stähle, die, mit oder ohne andere Elemente, mindestens zwei der drei 
Ele'mente Molybdän, Tungsten (Wolfram) und Vanadium mit einem Gesamtgewichtsan
teil von 7 % oder mehr aufweisen und 0,6 % oder mehr Kohlenstoff sowie 3 bis 
6 % Chrom enthalten. 

e - Silicium-Mangan-Stahl: 
Legierte Stähle, die gewichtsmäßig: 
- 0,35 % oder mehr aber nicht mehr als 0,7 '\ KOhlenstoff, 
- 0,5 " oder mehr aber ni cht mehr als 1,2 '\ Ma,ngan und 
- 0,6 '\ oder mehr aber nicht mehr als 2,3 % Silicium enthalten, aber keine 

anderen Elemente in einer Größenordnung, die dem Stahl das Wesen eines ande
ren legierten Stahles verleiht. 

2 - Für die Einreihung von Fe~rolegierungen in die Unternummern der Nummer 7202 gelten 
folgende Regeln: 

,Eine Ferrolegierung ist als binär zu betrachten und unter die entsprechende Unter
position (falls vorhanden) einzureihen, wenn nur ei,nes der Legierungselemente"die 
in der Anmerkung 1 c zu diesem Kapitel angeführten Mindestwerte übersteigt; dement
sprechend ist sie als ternär oder quaternär zu betrachten, wenn zwei oder drei 
Legierungselemente diese Mindestwerte Übersteigen. Für die Anwendung dieser Regel 
muß jedoch jedes der in der Anmerkung 1 c zu diesem Kapitel nicht namentlich ange
führten anderen Elemente gewichtsmäBig 10 % übersteigen. 

Nationale Anmerkung 
1 - Weißblech und WeiBband sind flachgewalzte Erzeugnisse mit einer Stärk~ von weniger 

als 0,5 mm, und' mit einer Oberzugsschichte aus Zinn mit einem Gehalt von 97 Ge
wichtsprozent oder mehr. 

TARIF 
Nr./litr. 

Warenbezeichnung 

I. Grunderzeugnisse; Erzeugn~sse in Form von 
Körnern oder Pulver 

7201 Roheisen und Spiegeleisen in Masseln, Blöcken oder 
anderen Rohformen: 

10 - nicht legiertes Roheisen mit einem Gehalt an 

20 

30 
40 

7202 -
(10) 

11 

19 
(20) 
21 

29 

30 

Phosphor von 0,5 Gewichtsprozent oder weniger •••••••• 
- nicht legiertes Roheisen mit einem Gehalt an 

Phosphor von mehr als 0,5 Gewichtsprozent •••••••••••• 
- legiertes Roheisen ............................... 1 ................. . 

- Spi egel ei sen ................................................................................ .. 

Ferrolegierungen: 
- Ferromangan: 

mit einem Gehalt von mehr als 2 Gewichtsprozent 
Kohl enstoff •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
son~ti ge ................................................................................... .. 

- Ferrosilicium: 
- - mit einem Gehalt von mehr als 55 Gewichts-

prozent Silicium •••••••••••••••• ~ .•••••••••••••••••• 

- - sonstige .............................................................................. .. 
- Fe rros ; 1 ; c i ußIllangan .................................................................. .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 tg 

5 % 

5 '\ 

5 '\ 
frei 

frei 
frei 

12 '1& 

12 '\ 
frei 
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TARIF 
Nr./lINr. 

Warenbezeichnung 

(40) - Ferrochrom: 
41 - - mit einem Gehalt von mehr als 4 Gewichtsprozent 

49 
50 

60 
70 

80 
(90) 

91 
. 92 

93 

Kohlenstoff •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - son...-stige ...................................................... . 

- Ferrosi 1 i ci umchrom .................................................................. .. 
- Ferronickel •• ~ ••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ~ ••••••••• 
- Ferromolybdän ••••••••••••••••••••••.•••••• ' •• ~ ........ .. 

- Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram •••••••••••••••• 
- andere: 
- - Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan •••••••••••••••••• 
- - Ferrovanadium .......................................................... .. 
- - Ferroniob ••.••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••• 

99 sonstige: 
A - Ferrophosphor mit einem Phosphorgehalt von mehr 

als 3 Gewichtsprozent, jedoch weniger als 
15 Gewi chtesprozent ...................... it .............. " .... . 

B - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7203 -- Durch direkte Reduktion von Eisenerz gewonnene Eisen
erzeugnisse und andere Eisenschwammerzeugnisse, in 
Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer 
Reinheit von mindestens 99,94 Gewichtsprozent, in Stük
ken, Pellets oder ähnlichen Formen: 

10 - durch direkte Reduktion von Eisenerz gewonnene 
Ei senerzeugni sse ••••• '. I •••••••••••••••.••• I ',1" I •••••• 

90 - andere •••••••••••• · ••• I ••••••••••••••••••••••••••••••• 

7204 -- Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfall
blöcke aus Eisen oder Stahl: 

7205 

10 

(20) 
21 

29 
30 

- Abfälle und SChrott, aus Gußeisen •••••••••••••••••••• 
- Abfälle und Schrott, aus legiertem Stahl: 
- - aus -rostfreiem Stahl ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Abfälle und Schrott, aus verzinntem Eisen oder 

Stahl •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(40) - andere Abfälle und Schrott: 

41 - - Drehspäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägestaub, 

49 
50 

10 

(20) 

21 

29 

Feilspäne, Schneid- und Stanzabfälle, auch 
paketiert ........................... I" I •••••••••••• 

- ... sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• 
- Abfallblöcke ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen 
oder Stahl: 
- Körner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pulver: 
aus legiertem Stahl •••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstiges ••••••••••••••••••••••••••••••••. ~ •••• ~ •••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fur 100 kg 

frei 
frei 
frei 
frei 
5 % 
3 % 

frei 
,5 \ 

frei 

5 \ 
frei 

frei 
7 \ 

frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
9 \ 

12 \ 

11 \ 
11 \ 
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TARIF 
Nr./~r. 

7206 --

10 
90 

7207 -
(10) 

11 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

I I. Eisen und nicht legierter Stahl 

Eisen und nicht legierter Stahl in Form von Rohblöcken 
(I ngots) oder anderen Rohformen (ausgenommen Ei sen 
der Nr. 7203): 
- Rohblöcke (I ngots) ••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 

- andere ..................................................................... • ',' ............... .. 

Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
- mit einem Gehalt von weniger als 0,25 Gewichts

prozent Kohlenstoff: 
- - mit rechteckigem (einschließlich quadratischem) 

Querschnitt und einer Breite von weniger als der 
zweifachen Stärke: 
A - geschmi edel ••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

B -- anderes ........................................................................ . 

12 andere, mit rechteckigem (nicht quadratischem) 
Querschnitt: 

19 

20 

7208 --

A - geschmi edet ............................................................. .. 
B - anderes •.••••••••••••••••••••• ~ •••••••.•••••••••• 
sonstige: 
A - geschmiedet einschließlich Schmiedehalbzeug •••• 
B - anderes ................................................................ .. 

- mit einem Gehalt von 0,25 Gewichtsprozent oder 
mehr Kohlenstoff: 
A - geschmiedet einschließlich Schmiedehalbzeug •••••• 
B - anderes .......................................................................... . 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen: 

(10) - in Rollen~ nur warmgewalzt, mit einer Stärke von 
weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 
275 MPa, oder, einer Stärke von 3 mm oder mehr und 
einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 

11 - - mit einer Stärke von mehr als 10 mm ............... . 
12 mi t ei ner Stärke von 4,}5 rrm oder mehr, aber 

nicht mehr als ,10 mm ............................. ' .. 
13 mit einer Stärke von '3 mm oder mehr, aber weniger 

14 

(20) 
21 

als 4,75 mm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. 

- - mit einer Stärke von weniger als 3 mm ............. . 
- andere, in Rollen, nur warmgewalzt: ' 
- - mit einer Stärke von mehr als 10 rrm .•••••••••••••.• 

22 - - mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr, aber 
nicht mehr als 10 mm ............................. .. 

23 mit einer Stärke von 3 mm oder mehr, aber weniger 
als 4,75 nrn •••••••• ~ ••••••••••••••.••••••••••••••••• 

24 mit einer Stärke von weniger als 3 mm ••••••••.••••• 

343 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 k~ 

8 \ 

8 \ 

10 \ 
10 \ 

10 \ 
10 \ 

13\ 
13\ 

13 \ 
11 % 

11 % 

11 % 

11 % 
11 % 

11 \ 

11 \ 

11 \ 
11 % 
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TARIF 
Nr./ .... r. Warenbezeichnung 

(30) nicht in Rollen, nur warmgewalzt, mit einer Stärke 
von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze 
von 275 MPa, oder einer Stärke von 3 mm oder mehr 
und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 

31 

32 
33 

auf vier Flächen oder auf der Kaliberstraße ge
walzt, mit einer Breite von 1250 mm oder 
weniger und einer Stärke von nicht weniger als 
4 mm, ohne Oberflächenmuster •••••••••••••••.••••••• 

- - sonstige, mit einer Stärke von mehr als 10 mm •••••• 
sonstige, mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr, 
aber nicht mehr als 10·nm ...... ' .......... ; ....... .. 

34 sonstige, mit einer Stärke von 3 mm oder, mehr, 

35 
( 40) 

41 

42 

43 

aber weniger als 4,75 mm .......................... . 
sonstige, mit einer Stärke von weniger als 3 mrn .. .. 

- andere, nicht in Rollen, nur warmgewalzt: 
auf vier Flächen oder auf der Kaliberstraße 
gewal,zt, mit einer Breite von 1250 mm oder 
weniger und einer Stärke von nicht weniger als 
4 mm, ohne Oberflächenmuster ••••••••••••••••••••••• 
sonsÜge, mit einer Stärke von mehr als 10 mm ...... 

- - sonstige, mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr, 
aber .nicht mehr als 10 mm ........................ .. 

44 sonst i ge, mit ei ner Stärke von 3 nm oder mehr, 

45 
90 

7209 --

,aber weniger als 4,75 mm ........................... . 
sonstige, mit einer Stärke von weniger als 3 mm •••• 

- andere: 
A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächenbe-

arbeitet ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
B - andere: 

- nur anders als quadratisch oder recht-
eckig zugeschnitten •••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ................................... .. 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl; mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr, k~ltgewalzt, weder plattiert noch überzogen: 

(10) - in Rollen, nur kaltgewalzt, mit einer Stärke von 
weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 
275 MPa, oder einer Stärke von 3mm oder mehr und 

11 

12 

13 

14 
(20) 

21 
22 

einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 
- - mit einer Stärke von 3 mm oder ~ehr ••••••.••.•••••• 

mit einer Stärke von mehr als 1 mm, aber weniger 
als 3 nm .......................................... . 
mit einer Stärke von 0,5 mm oder mehr, aber nicht 
mehr als 1 mm ••••.••••.•••••••••••••.••••.••••••••• 
mit einer Stärke von weniger als 0,5 mm •••••••••••• 

- andere, in Rollen, nur kaltgewalzt: 
- -. mi t ei ner Stärke von 3 mm oder mehr ................ . 

mit einer Stärke von mehr als 1 mm, aber weniger 
als3rnm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 mit einer Stärke von 0,5 mm oder mehr, aber nicht 
mehr als 1 rnrn •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

24 mit einer Stärke von weniger als 0,5 mm ••••.••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling fur 100 kg 

11 .,. 
16 % 

16 \ 

16 \ 
16 \ 

11 \ 
16 \ 

16 \ 

16 \ 

16 \ 

16 \ 

14 \ 
16 \ 

16 % 

17 % 

17 % 
16 % 

16 % 

17 % 

17.% 
17 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(30) nicht in Rollen, nur kaltgewalzt, mit einer Stärke 
von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze 
von 275 MPa, oder einer Stärke von 3 mm oder mehr und 
einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 

31 - - mit einer Stärke von 3 mm oder mehr •••••••••••••••• 
32 - - mit einer Stärke von mehr als 1 mm, aber weniger 

als 3 mm ••••••. ' ••.••.•••••.••••••••••.••••••••••••• 
33 mit einer Stärke von 0,5 mm oder mehr, aber nicht 

34 
(40) 

41 

42 

43 

44 
90 

7210 --

mehr al s 1 mm ..................................... . 
- - mit einer Stärke von weniger als O.S mm •••••••••••• 
- andere, nicht in Rollen, nur kaltgewalzt: 
- - mi t ei ner Stärke 'von 3 mm oder mehr ••••••••••••••• 
- - mit einer Stärke von mehr als 1 mm, aber weniger 

als 3 mm ........................................... . 
mit einer Stärke von 0,5 mm oder mehr, aber nicht 
mehr als 1 mm •.•.••.••••••••••• ' •••••.••.••••.•••••• 

- - mit einer Stärke von weniger al s O,S mm ••••••••••• '. 
- andere: 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächenbe~ 
arbeitet ••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••• 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder ~echteckig 

zugeschnitten ............................................. ~ .............. .. 
,2 - sonsti ge ••••••• : ••••.•••••••••••••••.•••••.•• 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr. plattiert oder überzogen: 

(10) - verzinnt: 
11 mit einer Stärke von O,S mm oder mehr: 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-
bearbeitet •••••••.••••.•••••.•••••••• ~ ..•.••••. 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder rechteckig 

zugeschni tten .... ~ ...................................... ' ............. .. 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••• r ••••• 

12 mit einer Stärke von weniger als O,S mm: 
A - quadratisch oder rechteckig, nur'oberflächen-

bearbei tet ••• ' •••••••••••••••••••••••••• ; •.••••• 
B - andere: 

- nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnitten •••••••••••••• ~ ••••.•••••.•••• 

2 - sonstige .................................. . 
20 - verbleit, einschließlich Mattbleche: 

A - quadratisch oder rechteCkig, nur oberflächen-
bearbeitet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
1 - nur anders als quadratisch oder rechteckig 

zugeschnitten •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••• ~ •••••••••••••••••• ~ ••• ~ ••••. 

345 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

16 % 

17 % 

17% 
16 % 

16 % 

17 % 

17 % 

17 % 

12 % 

14 % 

16 % 

18 '1(, 

16 '1(, 

16 '1(, 

12 % 

,16 % 

16 % 

17 '1(, 

16 % 

16 % 
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346 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

(30) - elektrolytisch verzink~: 
31 - - aus Stahl, mit-einer Stärke von weniger als 3 mm 

und ei ner t~indeststreckgrenze von 275 MPa, oder 
mit einer Stärke von 3 rnm oder mehr und einer 
Mindeststreckgrenze von 355 t-lPa: 
A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-

bea rbei tet •.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere: 

- nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschn i tten ••••••••••••••••••••••••••••.• 

2 - sonstige .................................. . 
39 sonstige: 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-
bearbeitet; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder rechteckig 

z ugeschn i t ten ••.••••.•••••••••••••••••••••. 
2 - ,sonstige ....... ; ......................... .. 

(40) - anders verzinkt: 
41 - - gewellt: 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-
bearbeitet ••••••.••••••.•••.••••••••••••• ' •••••• 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder rechteckig 

zugeschn i tten ••••.••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige .................................. . 

49 sonstige: 

50 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-
bearbeitet •••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder rechteckig 

zugeschnitten •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ................................. .. 

- mit Chromoxiden oder,mit Chrom und Chromoxiden 
überzogen: 
A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-

bearbei tet •.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere: 

- nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnitten •••••••••••••••••••••.• ~ •••••••• 

2 - sonstige •..•••••••••..•••••••.••••••••••••• , •• 
60 - mit Aluminium überzogen: 

70 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-
bearbeitet •.•••••••.••.••••..•.•••••••••••••••••• 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder rechteckig 

zugeschni tten ••••••••••.•••••••••••••.•••..•• 
2 - sonsti ge •••••.••••.••.•.•.••••••.•.•..••••••• 

- mit Farbe bestrichen, lackiert oder mit Kunststoff 
überzogen: 
A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen-

bea rbei tet ••••.•.••.•••••••.••••• ',' •••••••••••••• 
B - andere: 

- nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschn i tten •••••••••••••.••••••••••••.••••• 

2 - sonstige .................................... . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder- in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

16 % 
16 % 

18 % 

16 % 

16 % 

18 % 

16 % 
16 % 

16 % 

16 % 

18 % 

16 ~6 

16 % 

18 % 

16 % 
16 % 

18 % 

16 % 

16 % 
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TARIF 
Nr./lIIr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

90 - andere: 

7211 --

A - versilbert, vergoldet, platiniert oder 
emai 11 ; e rt ......................................... . ' ....... .. 

B - andere: 
- quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen

bearbeitet, einschließlich plattiert ••.••••.• 
2 - sonstige: 

a - nur anders als quadrati sch oder recht-
eckig zugeschnitten .•••.••••••.•••••••••• 

b - anders .................................. . 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 
600 mm,_weder plattiert noch überzogen: 

(10) - nur warmgewalzt, mit einer Stärke von weniger als 
3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa, 
oder mit einer Stärke von 3 mm oder mehr und einer 
Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 

11 - - auf vier Flächen oder auf der Kaliberstraße ge-

12 
19 

( 20) 
21 

22 
29 

walzt, mit einer Breite von mehr als 150 mm und 
einer Stärke von nicht weniger als 4 mrn, nicht 
in _Rollen, ohne Oberflächenmuster .••••••.•••••••••• 
sonstige, mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr ••• 

- - sonstige ................................................. ~ ...... e·. 

- andere, nur warmgewalzt: 
- - auf vier Flächen oder auf der Kaliberstraße ge-

walzt, mit einer Breite von mehr als 150 mrn und 
einer Stärke von nicht weniger als 4 mm, nicht in 
Rollen, ohne Oberflächenmuster •••••••••••••••.••••• 
sonstige, mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr.,. 
sonstige ...... .................................................. .. 

30 nur kaltgewalzt, mH einer Stärke von weniger als 
3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa, oder 
mit einer Stärke von 3 mrn oder mehr und einer 
Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 
A - mit einer Breite von mehr als 500 mm .......... ; .. 
B - andere .................................................. . 

(40) andere, nur kaltgewalzt: 
41 

49 

- - mit einem Gehalt von weniger als 0,25 Gewichts
prozent Kohlenstoff: 
A - mit einer Breite von mehr als 500 mm ••••••.•••• 
B - andere: 

1 - in Rollen, zur Herstellung von Weißband •••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

sonstige: 
A - mit einer Breite von mehr als 500 mm ••••.••••.. 
B - andere ................................................. . 

90 - andere: 
A - mit einer Breite von mehr als 500 mrn: 

1 - nur oberflächenbearbeitet •••••••••••••••••••• 
2 - sonstige, ............................................... .. 

B' - andere ...................................................... . 

347 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schill i ng tür 100 kg 

18 % 

18 96 

16 % 

16 % 

11 90 
16 % 

15 % 

11 % 

15 \ 
15 % 

17 % 

16 \ 

17\ 

16 \ 
16 \ 

17 \ 
16 \ 

16 \ 
16 \ 
16 \ 

---------
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348 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger 

10 
als 600 mm, plattiert oder überzogen: 
- verzinnt: 

A - Wei ßb 1 ech und -band, nur oberfl ächenbearbei tet •• .
B - andere: 

1 - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
a - nur oberflächenbearbeitet •••••••••••••••• 

'b - anders •••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

2 - sonstige ...... . -...... ,. .. ,. ..... ,..,. .... ,. ... ,. .. . 
(20) - elektrolytisch verzinkt: 

21 aus Stahl, mit einer Stärke von weniger als 3 mm 
und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa, oder 
mit e'iner Stärke von 3 mm oder mehr ,und einer 
Mindeststreckgrenze von 355 MPa: 
A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 

1 - nur oberflächenbearbeitet •••••••••••••••••• 
2 - sonst~ge ••.••••••••••••••••••••••.••.•.•••. 

B·- andere •••••••••••.•.••••••.••••••••••••••••••••• 
29 - - sonstige: 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
1 - nur oberflächenbearbeitet •••••••••••••••••• 
2 - sonstige ................................... . 

B - andere •••••..•••••••••••.••••.••••••••••••••••• 
30 - anders verzinkt: 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
1 - nur oberflächenbearbeitet •••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ....................•....•........... 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 - mit Farbe bestrichen, lackiert oder mit Kunststoff 

überzogen: 
A Weißblech und -band, nur lackiert •••••••••••••••• 
B - andere: 

1 - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
a - nur oberflächenbearbeitet •••.•••• , ••••••• 
b - anders ••••••••••••••.••••••••••••••.••••. 

2 - sonstige ...................•................. 
so - anders überzogen: 

60 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
- versilbert, vergoldet. platiniert oder 

email iert ................................... . 
2 --sonstige: 

a - nur oberflächenbearbeitet •••••••••••••••• 
b - anders .•••••••••..••••.••••••••••••••••• ; 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
- plattiert: 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
1 - nur oberflächenbearbeitet •.••.••••••.•••••••• 
2 - sonstige ••.••••••••••••••• · ••••••••• ~ •••••••••• 

B - andere: 
1 - nur plattiert: 

a • warmgewalzt •••••••••••••••••••••••••••.•• 
b - kaltgewalzt •••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ............... o ••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes ode.r i n 

Schi 11 i ng für 100 11:9 

12 % 

13% 
16 % 

16 % 

18 % 

16 % 
15 % 

18 % 
16 % 
15 % 

18 % 
16 % 
15 % 

12 % 

18 % 
16 % 
16 % 

18 % 

18 % 

16 % 

16 % 

18 % 
16 % 

14 \ 
15 % 
13% 
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8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./litr. Warenbezeichnung 

7213 
10 

20 
(30) 

31 

39. 
(40) 

41 

49 
50 

Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
- mit vom Walzen herrührenden Einkerbungen, Rippen, 

Rillen oder anderen Verformungen •••••• ~ •••••••••••••• 
- aus Autömatenstahl •••••••••••••••••••.•.••••••••••••• 
- andere, mit einem Gehalt von weniger als 0,25 Ge-

wichtsprozent Kohlenstoff: 
- - mit kreisförmigem Querschnitt und einem Durch-

messer von weniger als 14 mm ••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
- andere, mit .e'inem Gehalt von 0,25 Gewichtsproz~nt 

oder mehr, aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent 
Kohlenstoff: 

- - mit kreisförmigem Querschnitt und einem Durch
messer von weniger als 14 mm ••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige ............................................................................ .. 
- andere, mit einem Gehalt von 0,6 Gewichtsprozent 

oder mehr' Kohlenstoff •••••••••••••••••••••••••••••••• 

7214 -- Stangen und Stäbe, aus Eisen oder.nicht legiertem 
'Stahl, nur geschmiedet, warmgewalzt, warmgezogen oder 
warm stranggepreBt, auch nach dem Walzen verwunden: 

10 - geschmi edet .................................................... ; ............. ' ............. .. 

20 - mit vom Walzen herrührenden Einkerbungen, Rippen, 
Rillen oder anderen Verformungen, oder nach dem 
Walzen verwunden •••••••••••••••••••••••••• ·~ •••••••••• 

30 - aus Automatenstahl ••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••• 
40 - andere; mit einem Gehalt von weniger als 0,25 Ge-

wichtsprozent Kohlenstoff.~ •.••••••••••••••••.••••••• 
50 - andere, mit einem Gehalt von 0,25 Gewichtsprozent 

oder mehr, aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent 
KOhlenstOff •••••••••••••• · •••••.•••••••••••••••••••••• 

60 - andere. mit einem Gehalt von 0,6 Gewichtsprozent 
oder mehr Kohlenstoff ••••••• , •••••••••••••••••••••••• 

7215 Andere Stangen und Stäbe, aus Eisen· oder nicht 
legiertem Stahl: 

10 - aus Automatenstahl, nur kalt hergestellt oder 
kalt fertiggestel1t •••••••••••••• ~ ••••••••• ~ ••••••••• 

20 - andere, nur kalt hergestellt oder kalt fertigge-

30 

stellt, mit einem Gehalt von Yleniger als 0,25 Ge
wichtsprozent Kohlenstoff •••••••••••••••••••••••••••• 

- andere, nur kalt hergestellt oder kalt fertigge- ' 
stellt, mit einem Gehalt von 0,25 Gewichtsprozent 
oder mehr, aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent 
Kohlenstoff •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40 - andere, nur kalt hergestellt oder kalt fertigge-
stellt, mit einem Gehalt von 0,6 Gewichtsprozent 
oder mehr Kohlenstoff •••••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 
A - warmgewalzt, warmgezogen oder warm stranggepreBt, 

nur plattiert ••••••••••.•••••••••••••••••••••••.• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

349 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

13\ 
13\ 

13\ 
13\ 

13\ 
13\ 

10 \ 

13\ 

13\ 
13\ 

13 \ 

13\ 

10 \ 

13\ 

13\ 

13\ 

11 \ 

13 \ 
13\ 
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350 8 der Beilagen 

.TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

7216 

10 

Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
- U-, 1- oder H-Profile, nur warmgewalzt, warmge

zogen oder warm stranggepreßt, mit einer Höhe von 
weniger als 80 mm ................................... . 

(20) - L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreßt, mit einer Höhe von weniger 
als 80 mm: 

21 

22 
(30) 

31 

32 
33 

- - L-Profile •.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•• 
- _. T-Profi le ................................................................ .. 
- U-, 1- oder H-Profile, nur warmgewalzt~ warmge

·zogen oder warm stranggepreßt, mit einer Höhe von 
80 mm oder mehr: 

- - U-Profile •• _ ••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••• 
- - r-Profile ..................................................... . 
- - H-Profile •••••••.••.•.••••••••••••••••••.••.••••••• 

40 - L- oder T-Profile, nur warmgew~lzt, warmgezogen oder 
warm stranggepreBt, mit einer Höhe von 80 mm oder 
mehr ............................ 0 ............................................ .. 

50 - andere Profile, nur warmgewalzt, warmgezogen oder 
·warm stranggepreBt ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•• 

60 - Profile, nur kalt hergestellt oder kalt fertigge-
5 te 11 t ................................................... -....... . 

90 - andere: 
A - warmgewalzt, warmgezogen oder warm stranggepreßt, 

nur plattiert ••••.••••••.•••••••••••••••••••••••• 
B - andere ........ ~ ............................................. . 

7217 -
( 10) 

Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
- mit einem Gehalt von weniger als 0,25 Gewichtspro

zent Kohlenstoff: 
11 

12 

13 
19 

(20) 

21 

22 
23 
29 

(30) 

31 

32 
33 
39 

- - nicht überzogen, auch poliert •••••••••••••••••••••• 
verz inkt •••••••••••••••••••••••.••.••••.••.•.••.••• 

- - mit anderen unedlen Metallen überzogen ••••••••••••• 
- _. sonstige ••••.•••••••••••••••••••••••••• ~ ••.•••••••• 
- mit einem Gehalt von 0,25 Gewichtsprozent oder 

mehr, aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent Kohlen
stoff: 

- - nicht überzogen, auch poliert •••••••••••••••••••••• 
verzinkt ........................................... . 

- - mit anderen unedlen Metallen überzogen ••••••••••••• 
- - sonstige .......................................... . 
- mit einem Gehalt von 0,6 Gewichtsprozent oder 

mehr Kohlenstoff: 
- - nicht überzogen, auch poliert •.•••••••••••.••. , •••. 

verzinkt ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit anderen unedlen Metallen überzogen ••••••••••••• 
sonst; ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in" des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

13\ 

13 \ 
13 \ 

13 \ 

13\ 
13\ 

13\ 

13\ 

13\ 

13% 
13 \ 

16 \ 
16 \ 

16 \ 

16 \ 

16 \ 
16 \ 

16 \ 
16 % 

11 % 

11 % 

11 % 
12 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

111. Rostfreier Stahl 

7218 Rostfreier Stahl in Form von Rohblöcken (Ingots) oder 

10 

90 

7219 --

anderen Rohformen; Halbzeug aus rostfreiem Stahl: 
- Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen •••••••••••••• 
- andere: 

A - geschmiedet einschließlich' Schmiedehalbzeug •••••• 
B - anders •••••••• ' ••••••••.••••••.•••••• : •••••••••••• 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, 
mit einer Breite von 600 mm oder mehr: 

(10) - nur warmgewalzt,in Rollen: 
11 

12 

13 

14 
( 20) 

21 
22 

- - mit einer Stärke von mehr als 10 mm ••••••• ~ •••••••• 
- - mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr, aber 

n; cht mehr als 10 mm •••••••• ,. ••••• ,. ••••••••••••••• 

mit einer Stärke von 3 mm oder mehr, aber weniger 
als 4,75 mm ....................................... . 
mit einer Stärke von weniger als 3 rnm ••••••••••• ~ •• 

- nur warmgewalzt, nicht in Rollen: 
- - mit einer Stärke von mehr als 10 mm ............... . 
- - mit einer Stärke von 4,75 mm oder mehr, aber 

nicht mehr als 10 mm ..••••.•••..•.•...•••.....•.... 
23 mit einer Stärke von 3 mm oder mehr, aber weniger 

24 

(30) 
31 
32 

33 

als 4,75 mm .......................................... . 
- - mit einer Stärke von weniger als 3 mm •••••••••••••• 
- nur kaltgewalzt: 

mit einer Stärke von 4,75, mm oder mehr ••••••••.•••• 
- - mit einer Stärke von 3 mm oder mehr, aber weniger 

als ~)75 f11Jn ............................... ,,_ ................ .. 

mit einer Stärke von mehr als 1 mm, aber weniger 
als 3 rnrTl •••••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••• 

34 mit einer Stärke von 0,5 mm oder mehr, aber nicht'-
mehr als 1 rnn .............................................. .. 

35 - - mit einer Stärke von weniger als 0,5 mm •••••••••••• 
90 - andere: 

7220 --

(10) 

11 
12 
20 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächenbe
arbeitet, einschließlich plattiert •••••••• ; •••••• 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zuge~hni tten ••.••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige~ •••••••••••••••••••••••••••••••• · •••• 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit 
ei ner Breite :von weni ger als 600 mm: 
- nur ~armgewalzt: 
- - mit einer Stärke von 4,75 rnm oder mehr ............ . 

- mit einer Stärke von weniger als 4,75 mm ........... .. 
- nur kaltgewalzt: 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm ••••••••••••• 
B - andere ................................................................................ .. 

351 

Zollsatz in , des 
,Wertes oder in 

" Schill ing für '100 kg 

9 % 

9 % 
9 % 

10 % 

10 % 

10 % 
10 % 

11 % 

11 % 

11 % 
11 % 

1.3 \ 

13 % 

13\ 

13% 

11 % 
11 % 

13% 
12 % 
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352 

TARIF 
Nr./~r. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

90 - andere: 

7221 00 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 
- nur oberflächenbearbeitet. einschlieSlich 

plattiert •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

B - andere: 
- warmgewalzt, nur plattiert ••••••••••••••••••• 

2 - sonstige •••••••••.••••••••••••••••••••••••.•• 

Walzdraht aus rostfreiem Stahl ••••••••••••••••••••••••• 

7222 Stangen und Stäbe aus rostfreiem Stahl; Profile aus 
rostfreiem Stahl: 

10 - Stangen und Stäbe, nur warmgewalzt, warmgezogen 
oder warm stranggepreSt •••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Stangen und Stäbe. nur kalt. hergestellt oder 
kaI t fertiggestellt ••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••• 

30 - andere Stangen und Stäbe: 
A - warmgewalzt, warmgezogen oder warm stranggepreßt, 

nur p 1 atti ert .....•....•..•.........•..•.......•. 
B - andere ••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••.•••• 

40 - Profile: 
A - nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm strangge

preSt, auch nur plattiert •••••••••••••••••••••••• 
B - dndere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7223 00 Draht aus rostfreiem Stahl ••••••••••••••••••••••••••••• 

7224 --

7225 

10 
90 

10 

IV. Anderer ,legierter Stahl; HOhlbohrstangen und 
-stäbe aus legiertem oder nicht 

legiertem Stahl 

Anderer legierter Stahl in Form von Rohblöcken (Ingots) 
ode~ anderen Rohformen; Halbzeug aus anderem le
gierten Stahl: 
- ROhblöcke (Ingots) und andere Rohf'ormen •••••••••••••• 
- andere: 

A - geschmiedet einschlieSlich Schmiedehalbzeug •••••• 
B - anders ........................................... . 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten 
Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr: 
- aus Silicium-Elektro-Stahl ••••.••••••••••••••••••••••• 

20 - aus Schnellarbeitsstahl: 
A - nur warmgewa 1 zt ••...••..•.•.•.•••••••• ' .•••....•.. 

B - nur kaltgewalzt •••• ~.: •••••••••• ~ •••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 leg' 

13\ 
13\ 

13\ 
13\ 

10 \ 

/ 

10 \ 

11 \ 

12 \ 
11 \ 

10 \ 
12 \ 

11 \ 

9 \ 

9 \ 
9 9;, 

13 \ 

11 \ 

13 .\ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)352 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Hr.fUHr. 

7226 

30 
40 
50 
90 

10 

20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

C - andere: 
-'quadratisch oder rechteckig, nur oberflächen

bearbeitet, einschlieSli~h plattiert ••••.••.. 
2 - sonstige: 

a - nur anders als quadratisch oder recht
eckig zugeschnitten •••.•••••••...•.•••••• 

b - anders •..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere, nur warmgewalzt, in Rollen •••••.••••••••••••• 
- andere, nur warmgewal zt, nicht in Rollen ••••••••••••• 
- andere, nur kaltgel'l'alzt •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - quadratisch oder rechteckig, nur oberflächenbe
arbeitet,'einschlie81ich plattiert •••.•• ~ •••••••. 

B - andere: 
- nur anders als quadratisch oder, rechteckig 

zugeschni tten •••••••.•••••••••••••••••••••.•• ' 
2 - sonstige ••••• ' .•••••••••••••••.•••..••.••••••• 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten 
Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm: 
- aus Silicium-Elektro-Stahl: 

A - nur wa rmgewa 1 zt •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders: 

1 - mi t ei ner Brei te von mehr als 500 mm ......... 
2 - sonstige •• , .••••••••••••..••••.••.••••••••••.• 

- aus Schnellarbeitsstahl: 
A - nur warmgewalzt ................. : .............. .. 
B - nur kaltgewalzt: 

1 - mit einer Breite von mehr als 500 mm •••.••••• 
2 - sonst i ge •••• ' ••••••••••••••••• ',' . " .••••.• ' •••• 

C - andere: 
1 - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 

a - nur oberfT1ichenbearbei tet" ei nsch 1 i eSI ich 
plattiert ..................... ~ ......... . 

b - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige: 

a - warmgewalzt, nur plattiert ••••••••••••••• 
b - andere ••••••••••••••••....•.••••••••• ~ •.• 

(90) - andere: 
91 

92 

- - nur wa rmgewa 1 zt ••.••••..••••• ',' ••.•.•..•••.•••••.•• 
- - nur kaltgewalzt: 

A - mit einer Breite von mehr als 500 mm ••..••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

99 sonstige: 
A - mit einer Breite von mehr als 500 mm: 

- nur oberflächenbearbeitet, ei,nsc~Tie81ich 
pT attiert •••••••••••••••••••••••••• , •••••••• 

2 - sonsti ge ................................... . 
B - andere: 

- warmgewalzt, nur pTattiert ••••••• ~ ••• ; •••••• 
2 - sonstige .................................. . 

353 

lollsatz in , des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

13 % 

13 90 

13% 
10 % 
11 % 
13% 

13 % 

13% 
13% 

12 % 

13% 
13% 

11 % 

13% 
12 % 

, in % 

13% 

12 % 

12 % 

10 % 

13% 
12 % 

13% 
13 % 

13% 
13% 

23 
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354 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

7227 Walzdraht aus anderem legierten Stahl: 
10 

20 
90 

- aus Schnellarbeitsstahl •••••••••••••••••••••••••••••. 
- aus Silicium-Mangan-Stahl ••••••••••••••••••••••••••.• 
- andere ............................... ,. ••••••••••••••••• 

7228 -- Stangen und Stäbe, aus anderem legierten Stahl; 
Profile aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrstangen 
und -stäbe, aus legiertem oder nicht legiertem Stahl: 

7229 

10 - Stangen und Stäbe aus Schnellerbeitsstahl: 
A - nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm strangge-

preBt ••••••••..•....••••••••••••••.••.•••.•.•.•.• 
B - andere: 

- warmgewalzt, warmgezogen oder warm strang
gepreßt, nur plattiert ••••••••••••••••••••••. 

2 - sonstige ....••..•.••.••..•.....•....••.••.••. 
20 - Stangen und Stäbe aus Silicium-Mangan-Stahl: 

30 

40 

A - nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm strangge-
preßt ................................................. . 

B - andere: 
- warmgewalzt, warmgezogen oder warm strang

gepreßt, nur plattiert ••••••••••••••••• ~ ••••• 
2 - sonstige .......................................... ... 

- andere Stangen und Stäbe, nur warmgewalzt, warmge
zogen oder warm stranggepreßt •••••••••••••••••••••••• 

- andere Stangen und Stäbe, nur geschmiedet •••••••••••• 
50 - andere Stangen und Stäbe, nur kalt hergestellt oder 

nur kalt fertiggestellt •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Stangen und Stäbe: 60 

A - warmgewalzt, warmgezogen oder warm stranggepreßt, 
nur pl attiert ......................................... . 

B - sonstige .............. 111 ...................... 111 •• 111 •••• 

70 - Profile: 

80 

10 

20 

90 

A - nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm strangge-
preB t ..••• 111 ••••••• 111 •••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
- warmgewalzt, warmgezogen oder warm strang

gepreßt, nur p 1 atti ert. ~ •••••••••• ',' ••••••••• 
2 - sonstige ..........•.......................... 

- Hohlbohrstangen und -stäbe: 
A - aus legiertem Stahl •••••••••••••••••••••••••••••• 
B - aus nicht legiertem Stahl •••••••••••••••••••••••• 

Draht aus anderem legierten Stahl: 
- aus Schnel1arbeftsstahl •••••••••• i ••••••••••••••••••• 
- aus Stltctum-Mangan-Stahl~ ••••••••••••••••••••••••••• 
- anderer •.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder 1n 

Schilling für 100 kg 

10 9;; 

10 % 
10 9;; 

,10 % 

12 9;; 

11 % 

10 % 

12 % 

11 % 

10 % 

10 % 

10 % 

12 % 
11 % 

10 % 

12 % 
11 9;; 

11 % 
13% 

11 9;; 

11 % 

11 % 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 73 

Waren aus Eisen oder Stahl 

355 

1 - Als Gußeisen im Sinne dieses Kapitels gelten im Gußverfahren gewonnene Erzeugnisse, 
in denen das Elsen gewichtsmäßig gegenUber jed~m anderen Element vorherrscht und 
die nicht der In der Anmerkung·1 d zum Kapitel 72 vorgesehenen chemischen Zusammen
setzung von Stahl entsprechen. 

2 - Als Draht Im Sinne dieses Kapitels gelten warm oder kalt hergestellte Erzeugnisse 
jeder Ouerschnittsform, deren größte Ouerschnittsabmessung 16 mm nicht Ubersteigt. 

TARIF 
Nr.lUNr. 

7301 --

10 
20 

7302 --

Warenbezeichnung 

Spundwandeisen aus Eisen oder Stahl: auch gelocht oder 
aus Teilen zusammengesetzt; geschweißte Profile aus 
Eisen oder Stahl: 
- Spundwandeisen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Prof;le ••• ~ •••••••••• ' ••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

Bahnbaumaterial aus Eisen oder Stahl, und zwar: 
Schienen, Leitschienen, Zahnstangen, Weichenzungen, 
Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Ma
teri al für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwell en, 
Laschen, Schienenstühle, Stuhlkeile, Unterlagsplatten, 
Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen sowie andere, 
nur für das Verbinden oder Befestigen von Schienen 
geeignetes Material: 

10 - Schienen: 

20 
30 

A - Stromschienen mit einem Leiter aus Nichteisen-
·metall •••••••••••••••••••••.•.••••••.•.••.••.•..• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Bahnschwellen ••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
- Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen 

und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen ••••• 
40 - Laschen und Unterlagsplatten: 

A - gewalzt •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• ~ •• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 
A - Leitschienen ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7303 00 Rohre und Hohlprofile, aus Gußeisen •••••••••••••••••••• 

7304 Rohre. und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen 
aus Gußeisen) oder Stahl: 

10 - leitungsrohre, wie sie für Öl- oder Gasfernleitungen 
verwendet werden •••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

13% 
25 % 

10 % 
10 % 
10 % 

10 % 

12 % 

12 % 

10 % 

12 % 

25 % 

10 % 
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356 8 der Beilagen 

TARIF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

20 Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge, wie sie 
fUr das Bohren nach oder Fördern von öl oder Gas vei-
wendet werden ••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

(30) - andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder 

31 

39 
(40) 

41 

49 
( 50) 

51 

59 
90 

7305 --

( 10) 

11 

12 

19 

20 

nicht legiertem Stahl: 
- - kaltgezogen oder kaltgewalzt ••• ~ •••••••••••••• L •••• 

- - sonstige.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••.••• 
- andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem 

Stahl: 
- - kaltgezogen oder kaltgewalzt ••••••••••••••••••••••• 
• ~ sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere, mi t krei sförmi gem Querschni tt. aus anderem' 

legierten Stahl: 
- - kaltgezogen oder kaltgewalzt ••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '! ••••••• 

Andere Rohre (z. B. geschweißt, genietet), mit einem 
inneren und äußeren kreisförmigen Querschnitt und einem 
äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen 
oder Stahl: 

Leitungsrohre, wie sie fUr 01- oder Gasfernleitungen 
verwendet werden: 

- - mit verdecktem Lichtbogen längsgeschweißt •••••••••• 
- - anders längsgeschweiBt ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Futterrohre, wie sie für das Bohren nach oder 

Fördern von öl oder Gas verwendet werden ••••••••••••• 
(30) - andere, geSChweißt: 
31 
39 
90 

7306 --

10 

- 'ängsgeschweiBt ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ............................................ . 
- andere .............. ,. .............................. ' ...... . 

Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, 
genietet, gefalzt oder mit einfach aneinanderge

'legten Rindern), aus Eisert oder Stahl: 
- Leitungsrohre, wie sie fUr Öl- oder Gasfernleitungen 

verwendet we rden ..................................................... .. 

20 - Futterrohre und Steigrohre, wie sie für das Bohren 
nach oder Fördern von öl oder Gas verwendet werden ••• 

30 - andere, geschweiRt, mit kreisförmigem Querschnitt, 

40 
aus Eisen oder nicht legiertem Stahl ••••••••••••••••• 

- andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, 
aus rostfreiem St,ahl ....................................... . 

50 - andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, 
aus anderem legierten Stahl ••••• ~ •••••••••••••••••••• 

60 - andere, geschweißt,-mit nicht kreisförmigem .Quer-
schnitt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ....... .. 

90 andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

10 % 

10 % 
10 % 

10 % 

10% 

10 % 
10 % 

10 % 

15 % 
15 % 
15 % 

15 % 

15 % 

15 % 
15 % 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 

15 % 
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TARIF 
Nr .flJNr. 

7307 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Rohrfittings {z. B. Kupplungen. KniestUcke, Muffen), aus 
Eisen oder Stahl: 

(10) - Gußfittings: 
11 
19 

(20) 

21 
22 

23 
29 

(90) 
91 

92 
93 
99 

7308 --

10 

- - aus nicht schmiedbarem Gußeisen •••••••••••••••••••• 
- - sonstige .•..•..••...•.•.......•..•..•. ..••...•...... 
- andere, aus rostfreiem Stahl: 
- - Flansche ••••••••••••••• · •••••••••••••••••.•••••••••• 

KniestUcke. Rohrbogen und Muffen, mit Gewinde •••••• 
- - StumpfschweiBfittings •••••••••••••••••••••••••••• ~. \ 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: , 
- - Fl ansehe. ,' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I" 

KniestUcke, Rohrbogen und Muffen, mit Gewinde ...... 
- - StumpfschweiBfittings •••••••••••• · •••••••••• ~ •••• ~ •• 
- - sonst; ge ...•..••••.••.••.•..•.••.•••.••••••••••..•• 

Konstruktionen (mit Ausnahme der vorgefertigten Gebäude 
der Nr. 9406) sowie deren Teilen (z. B. BrUcken und 
Brückenelemente. Schleusentore, TUrme, Gittermaste, 
Dächer, Dachstühle, Türen und Fenster und deren Rahmen 
und Stöcke, Türschwellen, Rolläden, Geländer, Säulen, 
Pfeiler), aus Eisen oder Stahl; für Konstruktionszwecke 
vorgearbeitete Bleche, Stangen, Profile, Rohre und der
gleichen, aus Eisen oder Stahl: 
- Brücken und Brückenteile ••••••••••••••••••••••••••••• 

-20' - TUrme und Gittermaste •••••••••••••••• ~ •••••••••.••••••. 
30 - TUren und Fenster und deren Rahmen und Stöcke, 

40 
90 

7309 00 

7310 --

10 
(20) 

21 

29 

sowi e Türschwe 11 en •••••••••••••••••••••••••••••••• • 0 •• 

- Gerüst-, Schalungs- oder Stützmaterial ••••••••••••••• 
- andere ••• • , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sammelbehälter, Tanks, Fässer und ähnliche Behältnisse 
für Stoffe ,aller Art (ausgenommen für verdichtete oder 
verflüssigte Gase), aus Eisen oder Stahl, mit einem 
Fassungsvermögen von mehr als 300 Liter, auch mit 
Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne 
mechanische oder wärmetechnische Einrichtung ••••••••••• 

Tanks, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Be
hältnisse für Stoffe aller Art (ausgenommen für ver~ 
dichtete oder verflüssigte Gase), aus Eisen oder Stahl, 
mit einem Fassungsvermögen von 300 Liter oder weniger, 
auch mi t I nnenauskl ei dung oder Wärmei so 1 i erung, jedoch 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtung: 
- mit einem Fassungsvermögen von 50 Liter oder mehr •••• 
- mit einem Fassungsvermögen von weniger als 50 Liter: 
- -' Dosen, die durch Schweißen, Löten oder Falzen 

verschlossen werden •••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

357 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 
25 % 

21 \ 
21 '9o 

21 \ 

21 % 

21 % 
21 % 
21 % 
21 % 

25 % 
25 % 

25 \ 
25 % 
25 % 

22 \ 

25 \ 

25 % 

25 % 
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358 

TARIF 
Nr./UNr. 

7311 00 

7312 --

10 

90 

7313 00 

7314 --

(10) 

l' 
19 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Behältnisse für verdichtete oder verflüssigte Gase, aus 
Eisen oder Stahl ••••.•••••••••••••••• ' •• · •••••••••••••.•• 

Litzen, Seile, Kabel, Seilschlfngen und ähnliche Waren, 
aus Eisen oder Stahl, ausgenommen isolierte Erzeug
nisse für die Elektrotechnik: 
- Litzen, Seile und Kabel •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; verwundene Drähte 
oder Bänder; auch mit Stacheln, sowie lose 
mi tei nander verwundene Doppel drähte, wi e si.e für Umzäu
nungen verwendet werden, aus Eisen oder Stahl •••••••••• 

Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Ge
flechte, aus Eisen- oder Stahldraht; Streckbleche aus 
Eisen oder Stahl: 
- Gewebe: 
- - aus rostfreiem Stahl ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige, ••••••••..•.••.••.•.••..••..••..•.•••••••. 

20 - Gitter und Geflechte, an den Kreuzungspunkten ver-
schweißt, aus Draht mit einer größten Querschnitts
abmessung von 3 mm oder mehr und einer Maschen-
größe von 100 cm 2 oder mehr •••••••••••••••••••••••••• 

30 - andere Gitter und Geflechte, an den Kreuzungspunkten 

(40) 
41 
42 
49 
50 

7315 --
(10) 

11 

12 
19 
20 

( 80) 

81 
82 
89 
90 

7316 00 

verschwei Bt .•.•••.••.••••. 1 ••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Gitter und Geflechte: 
- - verzinkt ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
- - mit Kunststoff Uberzogen ••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Streckb1eche •••• · ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

Ketten und deren Teile, aus Eisen oder Stahl: 
- Gelenkketten und deren Teile: 
- - Roll enketten ••.••..•..••.•..•.••••••••.•••..•..••.• 
- - sonstige Ketten •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tei1e ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Gleitschutzketten ••••••••••••••••••••.••••••••••.•••• 
- andere Ketten: 
- - Stegk~tten ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Ketten mit geschweißten Gliedern •••••••• ~ ••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J 

- andere Teile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Schiffsanker und Draggen sowie deren Teile, aus Eisen 
oder Stahl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

23 % 

23 % 
23 % 

23 % 

25 % 
25 % 

25 % 

25 % 

25 % 
25 % 
25 % 
22 % 

25 % 
25 % 
25 % 
25 % 

25 % 
25 % 
25 % 
25 % 

frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7317 00 

7318 --

8 der Beilagen 

Warenbez~ichnung 

Nägel, Stifte, Reißnägel, gewellte Nägel, zuge
spitzte, gewellte oder abgeschrägte Klammern 
(ausgenommen solche der Nr. 8305) und ähnliche 

I 

Waren, aus Eisen oder Stahl, auch mit Köpfen aus ande
ren Stoffen, ausgenommen solche mit Köpfen aus Kupfer •• 

Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, 
Schraubhaken, Nieten, Splintei Keile, Unterlegscheiben 
(einschließlich Federringscheiben) und ähnliche Waren 
aus Eisen oder Stahl: 

(10) - mit Gewinde: 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
19 

(20) 
21 
22 
23 
24 

29 

7319 --

10 
20 
30 
90 

- - Schwellenschrauben ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - andere Holzschrauben ••••••••••••••••••••••••••••.••• 

Schraubhaken und Ringschrauben ••• ~ ••••••••••••••••• 
gewindeformende Schrauben ••••••••••.•••••••••••••••• 

- - andere Schrauben und Bolzen, auch mit zugehörigen 
Muttern oder Unterle~scheiben ••••••••••••••••••••• 

- - Muttern ...................................... .; ...... ~ ...................... .. 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
- ohne Gewinde: 
- - Federringscheiben und andere Sicherungsscheiben •••• 

andere Unterlegscheiben •••••••••••••••••••••••••••• 
- - Nieten ..•••.••..••••••••••••••••.••.••.••.•••••• •••. 
- - Splinte und Keile •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nähnadeln,'Stricknadeln, Durchziehnadeln, Häkelnadeln, 
Stichel zum Sticken und ähnliche Erzeugnisse, für 
den Handgebrauch, aus Eisen oder Stahl; Sicher
heitsnadeln; Stecknadeln und ähnliche Nadeln aus 
Eisen oder St~hl, anderweitig weder genannt noch in
begriffen: 
-.Näh-, Stopf- und Sticknadeln ••••••••••••••••••••••••• 
- Sicherheitsnadeln •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Stecknadeln und ähnliche Nadeln •••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7320 Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl: 
10 
20 
90 

7321 --

(10) 
11 

12 
13 

- Blattfedern und Federblätter dafQr ••••••••••••••••••• ' 
- Schraubenfedern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

Raumheizöfen, Heizkessel, Küchenherde (einschließlich 
der auch für Zentralheizungen verwendbaren), Grillge
räte, Kohlenbecken, Gaskoch~r, Warmhalteplatten und 
ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte und Teile 
davon, aus Eisen oder Stahl: 

Kochgeräte und Warmhalteplatten: 
für gasförmige Brennstoffe oder sowohl für gasför
mi ge als auch für andere Brennstoffe ••••••••••• ' •••• 
für flüssige Brennstoffe ••••••••••••••••••••••••••• 

- - für fest"e Brennstoffe •••••••••••••••••••••••••••••• 

359 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 % 

28 \ 
28 \ 
28 \ 
28 % 

28 % 
28 % 
28 % 

28 % 
28 % 
28 % 
28 % 
28 % 

15 % 
28 % 
28 % 
30 % 

26 % 
26 % 
26 % 

32 % 
32 % 
32 \ 
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360 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 dei Beilagen 

Warenbezeichnung 

(80) - andere Geräte: 
81 fUr gasf5rmige Brennstoffe oder sowohl fUr gas-, 

f5rmige als auch für andere Brennstoffe •••••••• ; •• 
82 
83 
90 

7322 --

für flüssige Brennstoffe ••••••••••••••••••••••••••• 
fUr feste Brennstoffe ••••••••••••••••• ~ •••••.••••••• 

- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heizk5rper fUr Zentralheizungen, nicht elektrisch be
heizt, sowie Teile davOn, aus Eisen oder Stahl; Warm
lufterzeuger und -verteiler (einschließlich solcher, 
die auch frische oder klimatisierte Luft verteilen 
können), nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebe
nem Ventilator oder Gebläse, sowie Teile davon, aus 
Eisen oder Stahl: 

(10) - Heizkörper und Teile davon: 
11 
19 

90 

7323 --' 

- - aus Gußeisen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••• ., ••••••••••••••••••••• 

Tisch-, KUchen- oder andere·Haushaltswaren und Teile 
davon, aus Ei sen oder Stahl ;Ei sen- oder Stahlwolle; 
Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, 
zum Sch~uern, Polieren und dergleichen, aus Eisen oder 
Stahl: 

10 - Eisen- oder Stahlwolle; .Schwämme, Putzlappen, Hand-
schuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren und 
derglefchen ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~ •••••••• 

(90) - andere: 
91 

92 
93 

94 

99 

7324 --

10 
(20) 

21 
29 
90 

7325 --
10 

(90) 
91 

99 

- - aus Gußeisen, nicht emai·ll iert ••••••••••••••••••••• 
- - aus Gußeisen, emailliert ••••••••••••••••••••••••••• 

aus rostfreiem Stahl ••••••••••• · •••••••••••••••••••• 
- - aus Eisen (ausgenommen Gußeisen) oder Stahl, 

email1iert ••••••••.•••••••••• ~ •• J •••• ' •••••••••••••• 

sonstige ••••• ~ •••••••••••.•.•••••••••••••••••.•••••••• 

Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel und Teile 
- davon, aus Eisen oder Stahl: 

- Abwaschbecken und Waschbecken, aus rostfreiem Stahl •• 
- Badewannen: 
- - aus Gußeisen, auch emailliert ••••••••.•••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••• · •••• ·.-•••••••••••••••• 
- andere, einschließlich Te~le •••••••••• ~ •••••••••••••• 

Andere Gußwaren aus Ei.sen oder Stahl: 
- aus nicht schmiedbarem Gußeisen •••••••• .-.' •••••••••••• 
- andere: 
- - Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper •••••••••••••••••. 

sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 % 
32 % 
32 \ 
32 \ 

288,-
35 \ 
35 \ 

15 \ 

32 \ 
32 \ 
30 \ 

30 \ 

30 \ 

30 \ 

32 \ 
32 \ 
30 \ 

17 " 

17 \ 

17 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

7326 -- Andere Waren aus Eisen oder Stahl: 
(10) - freiformgeschmiedet oder gesenkgeschmiedet, aber 

nicht weiter bearbeitet: 
11 
19 

20 
90 

- - Mahlk~geln und ~hnliche Mahlkörper •••••••••••• ~ •••• 
- - sonst; ge ••••..••.••.••.•..••.•••.....••••....••..•. 
- Waren aus Eisen- oder Stahldraht ••••••••••••••••••••• 
- andere •• ~ ••••••••••••• ~ ••••• , •••••••••••••••••••••••• 

361 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 
18 % 

28 % 
28 % 
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362 8 der Beilagen 

Kapitel 74 

Kupfer und War~n daraus 

AnmerkungeJ'l 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Raffiniertes Kupfer: 
Metall mit einem Kupfergehalt von mindestens 99,85 Gewichtsprozent oder Metall 
mit einem Kupfergehalt mit einer Reinheit von mindestens 97,5 Gewichtsprozent, 
vorausgesetzt, daß der Gewi chtsanteil ei nes jeden anderen El ementes di ein der 
nachstehenden Tabelle angeführten Höchstgrenzen nicht übersteigt: 

Tabelle der anderen Elemente 

Elemente Höchstgrenze in 
Gewichtsprozent 

Ag Silber 0,25 
As Arsen 0,5 
Cd Cadmium 1,3 
Cr Chrom 1,4 
Mg Magnesium 0,8 
Pb Blei 1,5 
S Schwefel 0,7 
Sn Zinn 0,8 
Te Tellur 0,8 
Zn Zink 1 
Zr Zirkonium 0,3 
Andere Elemente *) je 0,3 

*) Andere Elemente sind z. B. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si. 

b - Kupferlegierungen: 
Metallische Stoffe (ausgenommen nicht raffiniertes Kupfer) bei denen der Ge
wichtsanteil des Kupfers höher ist als der eines jeden anderen Elementes, vor
ausgesetzt, daß 
1 - der Cewichtsanteil von mindestens einem der anderen Elemente größer ist, 

als die in der vorstehenden Tabelle angeführte Höchstgrenze; oder 
2 - der Gesamtanteil dieser anderen Elemente 2,5 Gewichtsprozent übersteigt. 

c - Kupfervorlegierungen: 
Legierungen, die neben anderen Elementen mehr als 10 Gewichtsprozent Kupfer 
enthalten, praktisch,plastisch nicht verformbar sind und üblicherweise entweder 
als Zusatz bei der Herstellung anderer Legierungen oder als Desoxidationsmit
tel, Entschwefelungsmittel oder für ähnliche Zwecke in der Metallurgie der 
Nichteisenmetalle verwendet werden. Jedoch gehören Kupferphosphide(Phosphor
kupfer) mit einem Phosphorgehalt von 'mehr als 15 Gewichtsprozent in die Nummer 
2~48. 

d - Stangen und Stäbe: 
Massive gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete Erzeugnisse, nicht 
in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form 
eines Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseiti
gen Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. 
abgeflachten Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (ein
schließlich quadratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in 
ihrer ganzen Länge abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen 
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mit rechteckigem (einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein 
Zehntel der Breite übersteigen~ 
Als Stangen und Stäbe gelten auch gegossene oder gesinterte Erzeugnisse mit den 
gleichen Formen und Abmessungen, die nach ihrer Herstellung bearbeitet wurden 
(anders als durch grobes Abgraten oder Entzundern), soweit sie dadurch nicht 
den Charakter von Waren erhalten haben, die in andere Nummern fallen. 
Drahtbarren und Knüppel bleiben als unverarbeitetes Kupfer in der Nummer 7403, 
wenn ihre Enden lediglich angespitzt oder auf andere Weise bearbeitet sind, um 
dadurch ihr Ei nführen in Maschi nenzur Wei'terverarbei tung (z. B. auf Wal zdraht 
oder Rohre) zu erleichtern. 

e - Profile: 
Gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, 
auch in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt 
aufweisen und nicht den Definitionen für Stangen, Stäbe, Drähte, Platten, 
Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegos~e
ne oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach ihrer Herstel
lung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder Entzundern), 
soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben. die in andere 
Nummern fallen. 

f - Drähte: \ 
Massive gewalzte, stranggepreßte oder gezogene Erzeugni;;se. in Rollen. die in 
ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises. 
Ovals. Rechteckes (einschließlich eines Quadrates). gleichseitigen Dreieckes 
oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. abgeflachten 
Kreises und modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüberliegende' Seiten 
konvexe Bögen bil den, während di e anderen zwei Sei ten gerade, para 11 e 1 und 
gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (einschließlich qua
dratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in der Längsrich
tung abgerundete .Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit rechteckigem 
(einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein Zehntel der 
Breite übersteigen. 
Als Draht im Sinne der Nummer 7414 gelten jedoch nur solche Erzeugnisse, aUch 
in Rollen, mit beliebigen Querschnittsformen, deren größte Querschnittsabmes
sung 6 mm nicht übersteigt. 

g - Platten. Bleche. Bänder und Folien: 
Massive flache Erzeugnisse (ausgenommen unverarbeitete Erzeugnisse der Nr. 
7403), auch in Rollen, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt (ein
schließlich modifiziert rechteckigem Querschnitt, bei dem zwei gegenüberliegen
de Seiten konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, pa
rallel und gleich lang sind), auch mit abgerundeten Kanten, mit gleichbleiben
der Stärke, die entweder 
- eine rechteckige (einschließl ich quadrati sehe) Form haben, mit einer Stärke, 

die ein Zehntel der Breite nicht übersteigt, oder 
- eine nicht rechteckige oder nicht quadratische Form beliebiger Cröße haben, 

soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in ande
re Nummern fallen. 

In die Nummern 7409 und 7410 gehören u. a. auch Platten, Bleche, Bänder und 
Folien, die ein Muster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben. Rippen, Riffeln, 
Tropfen, Knöpfe, Rauten) und solche Erzeugnisse, die gelocht, gewellt, poliert 
oder überzogen sind, .soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalte.n 
haben, die in ,andere Nummern fallen. 

h - Rohre: 
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleiben
den Querschnitt mit einem einzigen geschlossenen Hohlraum in Form eines 
Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen 
Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes aufweisen und eine gleichblei
bende Wandstärke besitzen. Erzeugnisse mit einem Querschnitt in Form eines 
Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes ode'r 
regelmäßigen konvexen Vieleckes, die in der Längsrichtung auch abgerundete 
Kanten haben können, sind ebenfalls als Rohre anzusehen, soweit der innere und 
äußere Querschnitt konzentrisch ist und dieselbe Form und Richtung aufweist. 
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Rohre mit den vorgenannten Querschnitten können poliert. überzogen. gebogen • 
. mit Gewinden versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit 
Flanschen, Muffen oder Ringen versehen sein. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Kupfer-Zink-Legierungen (Messing): 
Legierungen aus Kupfer und Zink, auch mit Zusatz von anderen· Elementen. Wenn 
solche zugesetzt worden sind, muß 
- der Gewichtsanteil des Zinks höher sein als der eines jeden dieser anderen 

Elemente; 
- ein etwaiger Gehalt an Nickel geringer als 5 Gewichtsprozent sein (siehe auch 

Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber»; und 
ein etwaiger Gehalt an Zinn gednger als 3 Gewichtsprozent sein {siehe auch 
Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze». 

b - Kupfer-Zinn-legierungen (Bronze): 
Legierungen aus Kupfer und Zinn, auch mit Zusatz von anderen Elementen. Wenn 
solche zugesetzt worden' sind, muß der Gewichtsanteil an Zinn höher sein als der 
eines jeden dieser anderen Elemente. Lediglich dann, wenn der Gehalt an Zinn 
3 Gewichtsprozent übersteigt, kann der Zinkgehalt höher sein als der des Zinns, 
muß aber geringer als 10 Gewichtsprozent sein. 

c - Kupfer-Nickel-Zink-legierungen (Neusilber): 
Legierungen aus Kupfer, Nickel und Zink, auch mit Zusatz von anderen Elementen. 
Der Nickelgehalt muß 5 Gewichtsprozent oder mehr betragen (siehe auch Kupfer
Zink-Legierungen (Messing». 

d - Kupfer-Nickel-Legierungen: 
legierungen aus Kupfer und Nickel, auch mit Zusatz von anderen Elementen, wobei 
der Gehalt an Zink nicht mehr als 1 Gewichtsprozent sein darf. 
Wenn andere Elemente zugesetzt wurden, muß der Gewichtsanteil an Nickel höher. 
sein als der eines jeden dieser anderen Elemente. 

TARIF 
"r.fUNr. 

Warenbezef chnung 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

7401 Kupfermatten; Zementkupfer (gefälltes Kupfer): 
10 
20 

7402 00 

7403 --

(10) 
11 
12 
13 
19 

(20) 
21 
22 

.. Kupfermatten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Zementkupfer (gefälltes Kupfer) •••••••••••••••••••••• 

Kupfer, nicht raffiniert; Kupferanoden für die elektro-
lytische Rafffnation ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kupfer, raffiniert, und Kupferlegierungen, unver-
arbeitet: 
- Kupfer, raffini'rt: 

Kathoden und Kathodenabschnitte •••••••••••••••••••• 
- - Drahtbarren .•..•.••••..••.••••••.•••••••••••••. •...••• 
- - KnUppel ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ ••••••••• · 
- - sonstiges •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Kupferlegierungen: 
- -: Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) ................. . 
- - Kupfer-Zinn-legierungen (Bronze) ••••••••••••••••••• 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 
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TARIF 
N,../UN,.. 

8 der Beilagen 

War-enbezeichnung 

23 Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder 
Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) ••••••••• 

29 sonstige Kupferlegier'ungen (ausgenommen Kupfervor
legierungen der Nr. 7405) ••••••••••••.•••••••••••••• 

7404 00 Abfälle und Schrott, aus Kupfer •••••••••••••••••••••••• 

7405 00 Kupfervorlegierungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7406 Pulver und Flitter. aus Kupfer: 
10 
20 

7407 --
10 

( 20) 
21 
22 

29 

7408 -
(10) 
11 

19 

(20) 
21 
22 

29 

7409 --

- Pulver ohne lamellenf6rmige Struktur ••••••••••••••••• 
- Pulver mit lamellenf6rmiger Struktur; Flitter •••••••• 

Stangen, Stäbe und Profil., aus Kupfer: 
- aus raffiniertem Kupfer •••••••••••••••••••••••.••••••• 
- aus Kupfe,.legierungen: 
- - aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) •••••••••••••• 

aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder 
Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) ••••••••• 
sonst; ge •••.•••...•.•.•••••••.•..••.•.•••.•.•..•••• 

Draht aus Kupfer: 
- aus raffiniertem Kupfer: 

mit einer gr6Bten Querschnittsabmessung von mehr 
als 6 rom •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •• 
sonstige •••••••••••••••••••••• · ••••• · •••••••••••••••• 

- aus Kupferlegierungen: 
aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) •••••••••••••• 

- - aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder 
Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) ••••••••• 
sonstige ••.••.••••••••••••••••...•••••.•••..••••••• 

ptatten, Bleche und Bänder, aus Kupfer, mit einer 
Stärke von mehr als 0,15 mm: 

(10) - aus raffiniertem Kupfer: 
11 
19 

(20) 
21 

29 
(30) 

31 

39 

40 

90 

- - in Rollen .••••••••••••••••••••••••••••• ! ••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing): 
- - in Rollen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze): 
- - i n Ro 11 en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
- aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder 

Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) ••••••••••• 
- aus anderen Kupferlegierungen •••• ~ ••••••••••••••••••• 

365 

Zollsatz in , des 
We,.tes ode,. in 

Schilling fÜ,. 100 kg 

frei 

. frei 

frei 

2 \ 

25 \ 
25 \ 

11 \ 

11 \ 

11 \ 
11 % 

11 % 
11 \ 

11 \ 

11 \ 
11 \ 

11 \ 

11 \ 

11 \ 
11 \ 

11 \ 

11 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7410 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Folien und dünne Bänder, aus Kupfer (auch bedruckt 
oder mit Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen 
Stoffen unterlegt), mit einer Stärke (ohne Unterlage) 
von 0,15 mm oder weniger: 

(10) - nicht unterlegt: 
11 
12 

(20) 

21 

22 

7411 --
10 

(20) 

21 

22 

29 

7412 --

10 
20 

7413 00 

- - aus raffiniertem Kupfer •••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Kupferlegierungen •••••••••••••••••••••••••••••• 
- unterlegt: 
- - aus raffiniertem Kupfer •••••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Kupferlegierungen •••• , ••••••••••••••••••••••••• 

Rohre aus Kupfer: 
- aus raffiniertem Kupfer •••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus Kupferlegierungen: 

aus Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) •••••••••••••• 
- - aus Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder 

Kupfer-Nickel-Zink-Legierungen (Neusilber) ••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rohrfittings (z. B. Kupplungen, Kniestücke und Muffen) 
aus Kupfer: 
- aus raffiniertem Kupfer ••••• ~ •.••••••••••••••••••••••• 
- aus Kupferlegierungen •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Litzen, Kabel, Seile und,ähnliche Waren, aus Kupfer, 
ausgenommen isorierte Erzeugnisse für die Elektro-
technik ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7414 Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und 
Geflechte, aus Kupferdraht;Streckbleche aus Kupfer: 

10 
90 

7415 --

- endlose Gewebe für ~'aschinen ........................ . 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nägel, Stifte, Reißnägel, zugespitzte Klammern (aus
genommen solche der Nr. 8305) und ähnliche Waren, 
aus Kupfer oder solche aus Eisen oder Stahl mit Köpfen 
aus Kupfer; Schrauben, ~olzen, Muttern, Schraubhaken~ 
Nieten, Keile, Splinte, Unterlegscheiben (einschließ
lich Federringscheiben) und ähnliche Waren, aus Kupfer: 

10 - Nägel und Stiftei Reißnägel, zugespitzte Klammern 

(20) 
21 

29 
(30) 
31 
32 
39 

und ~hnliche Waren ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Waren, ohne Gewinde: 
- - Unterlegscheiben (einschließlich Federringscheiben) 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

andere Waren, mit Gewinde: 
- - Holzschrauben •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - andere Schrauben; Bolzen und Muttern ••••••••••••••• 

sonstige •••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling tur 100 kg 

10 \ 
10 \ 

15 \ 
15 % 

13\ 

13\ 

13% 
13\ 

16 \ 
16 \ 

18 \ 

16 '1& 

16 \ 

15 % 

18 \ 
18 '1& 

18 '1& 

18 % 
18 '1& 
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TARIF 
Nr.fUHr. 

7416 00 

7417 00 

7418 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Federn aus Kupfer .••••••.••••••••••••••••••••••••••• o ••• 

Koch- und andere Heizgeräte, wie sie üblicherweise im 
Haushalt verwendet werden, nicht elektrisch, sowie 
deren Teile, aus Kupfer ••••••••••• · •••••••••••••••••••• 

Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren und Teile 
davon, aus Kupfer; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und 
ähnliche Waren zum Scheuern, Polieren und dergleichen, 
aus Kupfer; Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel 
und Teil e davo.n, aus Kupfer: 

10 - Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren und Teile 

20 

7419 --
10 

(90) 

91 

99 

davon; Schwämme, Putz.lappen, Handschuhe und ähnliche 
Waren zum Scheuern, Polieren und dergleichen ••••.••••• 

- Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel und Teile 
davon ••••••••••••• " • •••••• " ........................................ . 

Andere Waren aus Kupfer: 
- Ketten -und Teile davon ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Waren: 
- - gegossen,gepreBt, freiformgeschmiedet oder ge-

senkgeschmiedet, aber nicht weiter bearbeitet •••••• 
sonst; ge .................................. 11 ................. . 

367 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi111 ng für 100 kg 

15 % 

35 % 

35 % 

30 % 

22 % 

16 % 
25 % 
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Kapitel 75 

Nickel und Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Stangen und Stäbe: 
Massive gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete Erzeugnisse, nicht 
in ROllen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form 
eines Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseiti
gen Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließ11ch eines sog. 
abgeflachten Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckig~ (ein
schließlich quadratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in 
der Längsrichtung abgerundete Kanten aufweisen. Oie Stärke von Erzeugnissen mit 
rechteckigem (einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein 
Zehntel der Brei te überstei,gen.' Al s Stangen und Stäbe gelten auch gegossene 
oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach 
ihrer Herstellung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder 
Entzundern), soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, 
die in andere Nummern fallen. 

b - Profile: 
Gewalzte, stranggepreßte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, 
auch in Rollen, die einen in ihrer ganzen Länge gleichbleibenden Querschnitt 
aufweisen und nicht den Definitionen für Stangen, Stäbe, Drähte, Platten, 
Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegosse
ne oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach ihrer Herstel
lung bearbeitet wurden' (anders als durch grobes Abgraten oder Entzundern), 
soweit sie' dadurch nicht den Charakte~ von Waren erhalten, die in andere Num
mern fallen. 

c - Drähte: 
Massive gewalzte, stranggepreßte oder gezogene Erzeugnisse, in Rollen, die in 
ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises, 
Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes 
oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog~ abgeflachten 
Kreises und modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten 
konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, parallel und 
gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (einschließlich qua-, 
dratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in der Längsrich
tung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit rechteckigem 
(einschließlich modifiziert rechteckigem), Querschnitt muß ein Zehntel der 
Breite übersteigen. 

d - Platten, Bleche, Bänder und Folien: 
Massive flache Erzeugnisse (ausgenommen unverarbeitete Erzeugnisse der Nr. 
7502), auch in RoHen, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt (ein
schließlich modifiziert rechteckigem Querschnitt, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind), auch mit abgerundeten Kanten, mit gleichblei
bender Stärke, die entweder 
- eine rechteckige (einschließlich quadratische) Form haben, mit einer Stärke, 

die ein Zehntel der Breite nicht übersteigt, oder 
- ei ne ni cht rechteck i ge oder ni cht quadratische Form bel i ebi,ger Größe haben, 

soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in ande
re Nummern fallen. 

/ 
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In die Nummer 7506 gehören u.a. auch Platten, Bleche, Bänder und Folien, die 
ein Muster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben, Rippen, Riffeln, Tropfen, Knöpfe, 
Rauten) und solche, die gelocht, gewellt, poliert oder überzogen sind, soweit 
sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in andere Nummern 
fallen. 

e - Rohre: 
Hohlerzeugnisse, auch in ROllen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleiben
den Querschnitt mit einem einzigen geschlossenen Hohlraum in Form eines 
Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen 
Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes aufweisen und eine gleichblei
bende Wandstärke besitzen. ,ErzeugniSse mit einem Querschnitt in Form eines, 
Rechteckes (ei nsch ließ li ch ei nes Quadrates) , gl ei chseiti gen Drei eckes oder 
regelmäßigen konvexen Vieleckes, die in der Längsrichtung auch abgerundete 
Kanten haben können, sind ebenfalls als Rohre anzusehen, soweit der innere und 
äußere Querschnitt konzentrisch ist und dieselbe Form und Richtung aufweist. 
Rohre mit den vorgenannten Querschnitten können 
mit Gewinden versehen, gelocht, ei ngeiogen , 
Flanschen, Muffen oder Ring~~ versehen sein. 

poliert, überzogen, gebogen, 
ausgeweitet, konisch oder mit 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Nickel, nicht legiert: 
Metall mit einem Gehalt von mindestens 99 Gewichtsprozent an Nickel und Kobalt, 
wobei 

- der Gehalt an Kobalt 1,5 Gewichtsprozent und' 
2 - der Gewichtsanteil eines jeden anderen Element,es die in der nachstehenden 

Tabelle angeführten Höchstgrenzen nicht übersteigen darf: 

Tabelle der anderen Elemente 

Elemente 

Fe Eisen 
o Saue rstoff 
Andere Elemente je 

Höchstgrenze in Gewichts
prozent. 

0,5 
0,4 
0,3 

b - Nickellegierungen: 
Metallische Stoffe, bei denen der Gewichtsanteil von Nickel höher ist als der 
eines jeden anderen Elementes, vorausgesetzt, daß 

- der Gewichtsanteil an Kobalt 1,5 \ übersteigt, 
2 - der Gewi chtsanteil von mi ndestens ei nem der anderen El emente größer ist ,a 1 s 

die in der vorstehenden Tabelle angeführte Höchstgrenze, oder 
3 - der Anteil der anderen El emente als Ni ckel und Koba lt am Gesamtgewi cht % 

übersteigt. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbeze;chnung 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in. 
Schilling für 100 kg 

7501 --

10 

Nickelmatten, Nickeloxidsinter und andere Zwischener
zeugnisse der Nickelmetallurgie: 
- Nickelmatten •••••••••••••••••••••••••.•••• ! •••••••••• 

20 - Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der 
Nickelmetallurgie •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

frei 

frei 

24 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

7502 Nickel, unverarbeitet: 
10 
20 

7503 00 

7504 00 

7505 
(10) 
11 
12 

( 20) 
21 
22 

- Nickel, nicht legiert ••••••••••••••••••••••• ; •••••••• 
- Nickellegierungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abfälle und Schrott, aus Nickel •••••••••••••••••••••••• 

Pulver und Flitter, aus Nickel ••••••••••••••••••••••••• 

Stangen, Stäbe, Profile und Draht, aus Nickel: 
- Stangen, Stäbe und Profile: 
- - aus nicht legiertem Nickel ••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Nickellegierungen •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Draht: 
- - aus nicht legiertem Nickel ••••••••••••••••••••••••• 
- - aus Nickellegierungen •••••••••••••••••••••••••••••• 

7506 Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel: 
10 
20 

7507 --

- aus nicht legiertem Nickel ••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
- aus Nicke'leg~erungen •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rohre und Rohrfittings (z. B. Kupplungen, Kniestücke 
und Muffen), aus Nickel: 

(10) - Rohre: 
11 

12 
20 

7508 00 

- - aus nicht legiertem Nickel •••••••••••••••••••••••.• 
- - aus Ni·~kellegieruhgen •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Rohrfittings ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Waren aus Nickel •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 

frei 

13% 

13\ 

13 .% 

13\ 
13% 

13% 
13% 

12 % 
12 'I(, 

12 \ 

15 % 
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Kapitel 76 

Aluminium und Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Stangen und Stäbe: 
Massive gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete Erzeugnisse, nicht 
in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form 
eines Kreises, Ovals, Rechteckes (einschlie,ßlich eines Quadrates), gleichseiti
gen Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. 
abgeflachten Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (ein
schließlich quadratischem), dreieckigem oder polygonalem Quer~chnitt können in 
der längsrichtung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit 
rechteckigem (einschlieBlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein 
Zehntel der Breite übersteigen. Als Stangen und Stäbe gelten auch gegossene 
oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach 
ihrer Herstellung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder 
Entzundern), soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, 
die in andere Nummern fallen. 

b - Profile: 
Gewalzte, stranggepreBte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, 
auch in Rollen, die einen in ihrer ganzen länge gleichbleibenden Querschnitt 
aufweisen und nicht den Definitionen für Stangen, Stäbe, Drähte, Platten, 
Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegosse
ne oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach ihrer Herstel
lung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten- oder Entzundern), 
soweit sie dadurch nicht den 'Charakter von Waren erhalten, die in andere Num
mern fallen. 

c - Drähte: 
Massive gewalzte" stranggepreBte oder gezogene Erzeugnisse, in Rollen, die in 
ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises, 
Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes 
oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. abgeflachten 
Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten 
konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, parallel und 
gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (einschließlich qua
dratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt k6nnen in der Längsrich-
tung abgerUndete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen 
(einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß 
Breite übersteigen. 

d - Platten, Bleche, Bänder und Folien: 

mit rechteckigem 
ein Zehntel der 

Massive flache Erzeugnisse (ausgenommen unverarbeitete Erzeugnisse der Nr. 
7601), auch in Rollen, ~it rechteckigem '(nicht quadratischem) Querschnitt (ein
schließlich modifiziert rechteckigem Querschnitt, bei denen zwei gegenüber-
1 tegende Sei ten konvexe Bögen bil den, während di e anderen zwei Sei ten gerade, 
parallel und gleich lang sind), auch mit abgerundeten Kanten, mit gleichblei-
bender Stärke, die entweder 
- eine rechteckige (einschlieBlich quadratische) Form haben, mit einer Stärke, 

die ein Zehntel der Breite nicht übersteigt, oder 
- eine nicht rechteckige oder nicht quadratische Form beliebiger CröBe haben, 

soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, 
re Nummern fallen. 

die in ande-

~ 

In die Nummern 7606 und 7607 gehören u. a. auch Platten, Bleche, Bänder und 
Folien, die ein Muster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben, Rippen, Riffeln, 
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Tropfen, Knöpfe, Rauten) und solche Erzeugnisse, die gelocht, gewel1t, poliert 
oder Gberzogen s~nd, soweit sie dadurc~ nicht den Charakter von Waren erhalten 
haben, die in andere Nummern fallen. 

e - Rohre: 
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, die in ihrer ganzen länge einen gleichbleiben
den Querschnitt mit einem einz,igen geschlossenen Hohlraum in Form eines 
Kreises, Ovals, Rechteckes (einschlieBlich eines Quadrates), gleichseitigen 
Dreieckes oder regelmäBigen konvexen Vieleckes aufweisen und eine gleichblei
bende Wandstärke besitzen. Erzeugniss~ mit einem"Querschnitt in Form eines 
Rechteckes (einschlleBlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes oder 
regelmäßigen konvexen Vieleckes, die in der Längsrichtung auch abgerundete 
Kanten haben können, sind ebenfalls als Rohre anzusehen, soweit der innere und 
äuBere Querschnitt konzentrisch ist und dieselbe Form und Richtung aufweist. 
Rohre mit den vorgenannten Querschnitten können 
mit Gewinden versehen, gelocht, eingezogen, 
Flanschen, Muffen oder Ringen versehen sein. 

poliert, Gberzogen, gebogen, 
ausgeweitet, konisch oder mit 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - !n diesem Kapitel gelten als: 

a - Aluminium, nicht legiert: 
Metall mit einem Gehalt von mindestens 99 Gewichtsprozent Aluminium, wobei der 
Gewichtsanteil eines jeden anderen Elementes die in der nachstehenden Tabelle 
angefGhrten Höchstgrenzen nicht Gbersteigen darf: 

(1) 

(2 ) 

Tabelle der anderen Elemente 

Elemente ,Höchstgrenze in Ge-
wichtsprozent 

Fe+Si (Eisen und Silizium) 1 

(1) (2) 
Andere Elemente je 0,1 

Andere El emente si nd z. B. Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 

Der Gewichtsanteil an Kupfer darf höher als 0,1 \, aber nicht höher als 
0,2 \ sein, vorausgesetzt, daB weder der Gewichtsantei 1 an Chrom noch der 
Gewichtsanteil an Mangan 0,05 \ übersteigt. 

b - Aluminium-legierungen: 

TARIF 

Metallische Stoffe, bei denen der' Gewichtsanteil an Aluminium höher ist als der 
eines jeden anderen Elementes, vorausgesetzt, daß 
1 - der Gewichtsanteil von mi ndestens ei nem der anderen Elemente oder von Ei'sen 

und Silizium zusammen größer ist, als die in der vorstehenden Tabelle ange
führte Höchstgrenze, oder 

2 - der Anteil der anderen Elemente am Gesamtgewicht 1 \ übersteigt. 

, Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für ,100 kg 

7601 Aluminium, unverarbeitet: 
10 
20 

- Aluminium, nicht legiert •.••••••••••.••••••••••••••••• 
- Aluminiumlegierungen •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

10 \ 
10 \ 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

7602 00 

7603 

7604 

10 

20 

10 

(20) 
21 

29 

7605 -
(10) 

11 

19 
(20) 
21 

29 

7606 --

(10) 

1 1 
12 

(90) 
91 

92 

7607 --

7608 

(10) 

11 
19 

20 

10 

20 

7609 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Abfälle und Schrott, aus Aluminium ••••••••••••••••••••• 

Pulver und Flitter, aus Aluminium: 
- Pulver ohne lamellenförmige Struktur ••••••••••••••••• 
- Pulyer mit lamellenförmiger Struktur; Flitter •••••••• 

Stangen, Stäbe und Profile, aus Aluminium: 
- aus nicht legiertem Aluminium •••••••••••••••••••••••• 
- aus Aluminiumlegierungen: 
- - Hohlprofile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - s6nstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

Draht aus Aluminium: 
- aus nicht legiertem Aluminium: 

mit einer größten Querschnitt.abmessung von mehr 
als 7 rrnn ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- aus Aluminiumlegierungen: 
mit einer größten Querschnittsabmessung ~on mehr 
als 7 mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Platten, Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer 
Stärke von mehr als 0,2 mm: 
- rechteckig (einschließlich quadratisch): 

- aus nicht legiertem Aluminium •••••••••••••••••••••• 
- - aus Aluminiumlegierung~n~ •••••••••••••••••••••••••.• 
- andere: 
- - aus nicht legiertem Aluminium ..................... . 

aus Aluminiumlegierungen ••••••••••••••••••••••••••• 

Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt 
oder mit Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen 
Stoffen unterlegt), mit einer Stärke (ohne Unterlage) 
von 0,2 mmoder weniger: 
- nicht unterlegt: 

nur ge~alzt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• ~ •• 
- unterlegt ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Rohre aus Aluminium: 
- aus nicht legiertem Aluminium •••••••••••••••••••••••• 
- aus Al um; ni uml egf erungen ••••••••••••• •.••••••••••••••• 

ROhrfittings (z. B. Kupplungen, Kniestücke und Muffen) 
aus Aluminium •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

373 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

25 'I(, 

25 'I(, 

11 'I(, 

15 'I(, 

11'1(, 

11 'I(, 

11 'I(, 

11 % 
11 'I(, 

13'1(, 
13'1(, 

15 \ 
15 'I(, 

32 'I(, 

32 'I(, 

32 'I(, 

15 'I(, 

15 'I(, 

16 'I(, 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7610 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Konstruktionen (mit Ausnahme der vorgefertigten Gebäude 
der Nr. 9406) sowie deren Teile (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Türme, G1ttermaste, Dächer, Dach
stühle, Türen und Fenster und deren Rahmen und Stöcke, 
Türschwellen, Geländer, Säulen, Pfeiler), aus 
Aluminium; für Konstruktionszwecke vorgearbeitete 
Bleche, Stangen, Profile, Rohre und ~ergleichen: 

10 - Tore, TOren, Fen~ter und deren Rahmen und Stöcke 

90 

7611 00 

7612 --

10 
90 

7613 00 

7614 --

10 
90 

7615 -~ 

sow; e Türschwell en ••.•••.••••••..••.•••••••.••••••••• 
- ~ndere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sammelbehälter, Tanks, Fässer und ähnliche Behältnisse, 
für Stoffe aller Art (ausgenommen für verdichtete oder 
verflüssigte Gase), aus Aluminium, mit e1nem Fassungs~ 
vermögen von mehr als 300 Liter, auch mit Innenaus
kleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische 
oder wärmetechnische Ausrüstung •••••• ~~ •••••••••••••••• 

Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behält
nisse (einschließlich der Verpackungs röhrchen und 
Tuben), für Stoffe aller Art (ausgenommen für verdich
tete oder verflüssigte-Gase), aus Aluminium, mit einem 
Fassungsvermögen von 300 Liter oder weniger, auch mit 
Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne me
chanische oder wärmetechnische Ausrüstung: 
- Tuben •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Behältnisse für verdichtete oder verflüssigte Gase, aus 
Alumi n; um .............................................. . 

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Alumi
nium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die 
Elektrotechnik: 
- mit Stahlseele •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tisch-, Küchen- oder andere Hqushaltswaren und Teile 
davon, aus Aluminium; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe 
und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren und der~ 

gleichen, aus Alumini~m; Sanitär-, Hygiene- oder 
Toiletteartikel und Teile davon, aus Aluminium: 

10 ~ Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren und Teile 

20 

davon; Schwämme, _Putzlappen, HandschuQe und ähnliche 
Waren, zum Scheuern, Polieren und dergleichen~.~ ••••• 

- Sanitär-, Hygiene'- oder Toiletteartikel und 
Teile davon.~ •••••••••• ~ ••••••••••••• ·~ •••••••• i •••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Sehil H ng tür 1'00 kg 

20 % 
20 % 

22 % 

29 % 
27 % 

23 % 

18 % 

18 % 

30 % 

30 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7616 

10 

90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Waren aus Aluminium: 
- Nägel, Stifte, zugespitzte Klammern (ausgenommen 

solche der Nr. 8305), Schrauben, Bolzen, 
Muttern, Schraubhaken, Nieten, Keile, Splinte, 
Unterlegscheiben und ähnliche Waren •••••••••••••••••• 

- andere· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

375 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 
20 '\ 
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Kapitel 78 

Blei und Waren daraus 

Änmerkunger>' 
1 - In d{esem Kapitel gelten als: 

a - Stangen und Stäbe~ 
Massive gewalzte, stranggepreSte, gezogene oder geschmiedete Erzeugnisse, nicht 
in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form 
eines Kreises, Ovals, Rechteckes (einschlieSlich eines Quadrates), gleichseiti-' 
gen Dreieckes oder regelmäSigen konvexen Vi~leckes (einschließlich eines sog. 
abgeflachten Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, während 'die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit reChteckigem (ein
schließlich quadratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in 
der Längsrichtung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit 
reChteckigem (einschlieSlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein 
Zehntel der Breite übersteigen. Als Stangen un~ Stäbe gelten auch gegossene 
oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach 
ihrer Herstellung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder 
Entzundern), soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, 
die in andere Nummern fallen. 

b - Profile: 
Gewalzte, stranggepreßte, g~zogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, 
auch in Rollen, die einen in ihrer ganzen Länge gleichbleibenden Querschnitt 
aufweisen und nicht den Definitionen für Stangen, Stäbe, Drähte, Platten, 
Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelfen auch gegosse
ne oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach ihrer Herstel
lung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder Entzundern), 
soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten, die in andere Num
mern fallen. 

c - Drähte: 
Massive gewalzte, stranggepreßte oder gezogene Erzeugnisse, in Rollen, die in 
ihrer gesamten Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises, 
Ovals; Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes 
oder regelmäßigen konvexen Vieleckes, (einschließlich eines sog. abgeflaChten 
Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten 
konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, parallel und 
gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (einschließlich qua
dratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in der Längsrich-
tung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit rechteckigem 
(einschließlic~ modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein Zehntel der 
Breite Übersteigen. 

d - Platten, Bleche, Bänder und Folien: 
Massive fl ache Erzeugni sse (ausgenommen unverarbeitete Erzeug,ni sse der Nr. 
7801), auch in Rollen, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt (ein
schließlich modifiziert reChteckigem Querschnitt, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, ~ährend die anderen zwei Seiten, gerade, 
parallel und gleich lang sind), auch mit abgerundeten Kanten, mit gleichblei
bender Stärke, die entweder 
- eine rechteckige (einschließlich quadratische) Form haben, mit einer Stärke, 

die ein Zehntel der Breite nicht ilbersteigt, oder 
- eine nicht. rechteckige oder nicht quadratiscne Form beliebiger CröSe haben, 

soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in ande
re Nummern fallen. 

In die Nummer 7804 gehören u. a. auch Platten, Bleche, Bänder und Folien, die 
ein Muster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben, Rippen, Riffeln, Tropfen, Knöpfe, 
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Rauten) und solche Erzeugnisse, die gelocht, gewellt, poliert oder überzogen 
sind, soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in 
andere NUIl'IIlern fallen. 

e - Rohre: 
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, die in ihrer ganzen länge einen gleichbleiben
den Querschnitt mit einem einzigen geschlossenen -Hohlraum in Form eines 
Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen 
Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes aufweisen und eine gleichblei
bende Wandstärke besitzen. Erzeugnisse mit einem Querschnitt in Form eines 
Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen DreieCkes oder 
regelmäßigen konvexen Vieleckes, die in der Längsrichtung auch abgerundete 
Kanten haben können, sind ebenfalls als Rohre anzusehen, soweit der innere und 
äußere Querschnitt konzentrisch ist und dieselbe Form und Richtung aufweist.' 
Rohre mit den vorgenannten Querschnitten können poliert, überzogen, gebogen, 
mit Gewi nden versehen, gelocht, ei ngezogen, a,usgewei tet, koni sch oder mi t 
Flanschen, Muffen oder Ringen versehen sein. 

Anmerkung zu den Unternummern: 
1 - In diesem Kapitel gilt als raffiniertes Blei Metall mit einem Gehalt von mindestens 

99,9 Gewichtsprozent Blei, vorausgesetzt, daß der Gewichtsanteil eines jeden ande
ren Elementes die in der nachstehenden Tabelle angeführten Höchstgrenzen nicht 
übersteigt: 

TARIF 
Hr.fUNr. 

7801 --
10 

(90) 

Tabelle der anderen Elemente 

Elemente Höchstgrenze in 
Gewichtsprozent 

Ag Silber 0,02 
As Arsen 0,005 
Bi Bhmut 0,05 
Ca Calcium 0,002 
Cd Cadmium 0,002 
Cu Kupfer 0,08 
Fe Eisen 0,002 
S Schwefel 0,002 
Sb Antimon 0,005 
Sn Zinn 0,005 
Zn Zink 0,002 
Andere Elemente (z. B. Te), 
je 0,001 

Warenbezeichnung 

Blei, unverarbeitet: 
- raffiniertes Blei •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- anderes: 

91 Antimon als gewichtsmä8ig vorherrschendes anderes 
Element enthaltend •••••••••••••••••••.••••••••••••• 

99 sonstige ...•••••...•.•...........•...•........••..• 

7802 00 Abfälle und Schrott, aus Blei •••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schillfng für 100 kg 

5 \ 

5 \ 

5 9" 

frei 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7803 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Stangen, Stäbe, Profile und Drähte, aus Blei ••••••••••• 

7804 --' Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Blei; Pulver 
und Flitter, aus Blei: 

(10) - Platten, Bleche, Bänder und Folien: 
11 Bleche, Bänder und Folien, mit einer Stärke (ohne 

Unterlage) von 0,2 mm oder weniger ••••••••••••••••• 
19 
20 

7805 00 

7806 00 

- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- Pulver und Flitter •••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

Rohre und ROhrfittings (z. B. Kupplungen, Kniestücke 
und Muffen), aus Blei ••••• ~ •••• ~ ••••••••••••••••••••••• · 

Andere Waren aus Blei •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

12 % 

26 % 
15 % 

26 % 

14 '1& 

20 '1& 
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Kapitel 79 

Zink und Waren daraus 

Anmerkungen 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Stangen und Stäbe: 
Massive gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete Erzeugnisse, nicht 
in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form 
eines Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates1, gleichseiti
gen Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschlieBlich eines sog. 
abgeflachten Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (ein
schlieBfich quadratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in 
der Längsrichtung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit 
rechteckigem (einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein 
Zehntel der Breite übersteigen. Als Stangen und Stäbe gelten auch gegossene 
oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach 
ihrer Herstellung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder 
Entzundern), soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, 
die in andere Nummern fallen. 

b - Profile: 
Gewalzte, stranggepreBte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, 
auch in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt 
aufweisen und nicht den Definitionen für Stangen, Stäbe, Drähte, Platten, 
Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegosse~ 
ne oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach ihrer Herstel
lung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder Entzundern), 
soweit sie dadurch nicht'den Charakter von Waren erhalten, die in andere Num-' 
mern fallen. 

c - Drähte: 
Massive gewalzte, stranggepreßte oder gezogene Erzeugnisse, in Rollen, die in 
ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises, 
Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes 
oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. abgeflachten 
Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten 
konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, parallel und 
gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit r~chteckigem (einschließlich qua
dratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in der Längsrich
tung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit rechteckigem 
(einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein Zehntel der 
Breite übersteigen. 

d - Platten~ Bleche, Bänder und Folien: 
Massive flache Erzeugnisse (ausgenommen unverarbeitete Erzeugnisse der Nr. 
7901), auch in ROllen, mit r~chteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt (ein
sch 1 ießli ch modifi zi ert rechtecki gem Querschni tt, bei denen zwei gegenüber-

'1i egende Sei ten konvexe Bögen bil den, während die anderen zwei Sei ten gerade, 
parallel und gleich lang sind), auch mit ~bgerundeten Kanten, mit gleichblei
bender Stärke, die entweder 
- eine rechteckige (einschließlich quadratische) Form haben, mit einer Stärke, 

die ein Zehntel der Breite nicht übersteigt, oder 
- eine nicht rechteckige oder nicht quadratische Form beliebiger Größe haben, 

soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in ande
re Nummern fallen, 

In die Nummer 7905 gehören u. a. auch Platten, Bleche, Bänder und Folien, die 
ein Muster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben, Rippen, Riffeln, Tropfen, Knöpfe, 
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Rauten) und solche Erzeugnisse, die gelocht, gewellt, poliert oder überzogen 
sind, soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in 
andere Nummern fallen. 

e - Rohre: 
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleiben
den Querschnitt mit einem einzigen geschlossenen Hohlraum in Form eines 
Kreises, Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen 
Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes aufweisen und eine gleichblei
bende Wandstärke besitzen. Erzeugnisse mit einem Querschnitt in Form eines 
Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes oder 
regelmäßigen konvexen Vieleckes, die in der Längsrichtung auch abgerundete 
Kanten haben können, sind ebenfalls als Rohre anzusehen, soweit der innere und 
äußere" Querschnitt konzentrisch ist und "dieselbe Form und Richtung aufweist • 

. Rohre mit den vorgenannten Querschni tten können 
mit Gewinden versehen, gelocht, eingezogen, 
Flanschen, Muffen oder Ringen versehen sein. 

poliert, überzogen, gebogen, 
ausgeweitet, konisch oder mit 

Anmerkung"zu den Unternummern 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Zink~ nicht legiert: 
Metall, das einen Gehalt von mindestens 97,5 Gewichtsprozent Zink aufweist. 

b - Zinklegierungen: 
Metallische Stoffe, bei denen der Gewichtsanteil an Zink höher ist als der 
eines jeden anderen El ementes, vorausgesetzt, daß der Gesamtgewi chtsantei 1 
solcher anderer Elemente 2,5 \ übersteigt. 

c - Zinkstaub: 
Staub, der bei der Kondensation von Zinkdampf entsteht. Er besteht aus kugel
förmigen Partikeln, die feiner als Zinkpulver sind und von denen mindestens 
80 Gewichtsprozent durch ein Sieb mit einer lichten Maschenweite von 63 Micro
meter (Micron) fallen müssen. Der Staub muß mindestens 85 Gewichtsprozent me
tallisches Zink enthalten. 

TARIF 
IIr./UNr. 

Warenbezeichnung 
Zollsatz in " des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

7901 -
(10) 

11 

Zink, unverarbeitet: 
- Zink, nicht legiert: 

mit einem Gehalt von 99,99 GewiChtsprozent oder 
mehr an Zink ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12 - - mit einem Gehalt von weniger als 99,99 Gewichts-

20 

7902 00 

prozent an Zink •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Zinklegierungen •••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~ •••••••• 

Abfälle und' Schrott, aus Zink •••••••••••••••••••••••••• 

7903 Staub, Pulve~ und Flitter. aus Zink: 
10 
90 

7904 00 

- Zinkstaub •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- ande're ... ' ...................................................................................... . 

Stangen, Stäbe. Profile und Draht. aus Zink •••••••••••• 

2 \ 

2 \ 
2 \ 

frei 

20 % 

20 \ 

11 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

7905 00 
• 

7906 00 

8 der Beilagen . 

Warenbezeichnung 

Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Zink ••••••••••• 

Rohre und Rohrfittings (z. B. Kupplungen, KniestGcke 
und Muffen), aus Zink ••••••••••• ~ •• ~ ••••••.••••••••••••• 

7907 Andere Waren aus Zink: 
10 

90 

- Dachrinnen, Firstbleche, Dachfenster und andere ge
formte Waren z~ Bauzwecken ••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Waren ••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••• 

381 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 % 

15 % 

15 9;, 

19 " 
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Kapitel BO 

Zinn und Waren .daraus 

Anmerkungen 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Stangen und Stäbe: 
Massive gewalzte, stranggepreßte, gezogene oder geschmiedete Erzeugnisse, nicht 
in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form 
eines Kreises, Ovals, Rechteckes (einschlfeBlich eines Quadrates), gleichseiti
gen Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. 
abgeflachten Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüber
liegende-'Seit~n konvexe Bögen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (ein
schließlich quadratischem), dreieckigem oder polygonalem Querschnitt können in 
der Längsrichtung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit 
rechteckigem (einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein 
Zehntel der Breite übersteigen. Als Stangen und Stäbe gelten auch gegossene 
oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen und Abmessungen, die nach 
ihrer Herstellung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder 
Entzundern), soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, 
die in andere Nummern fallen. 

b -Profile: 
Gewalzte, stranggepreBte, gezogene, geschmiedete oder geformte Erzeugnisse, 
auch in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleibenden Querschnitt 
aufweisen und nicht den Definitionen für Stangen, Stäbe, Drähte, Platten, 
Bleche, Bänder, Folien oder Rohre entsprechen. Als Profile gelten auch gegosse
ne oder gesinterte Erzeugnisse mit den gleichen Formen, die nach ihrer Herstel
lung bearbeitet wurden (anders als durch grobes Abgraten oder Entzundern), 
soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten, die in andere Num
mern fallen. 

c - Drähte: 
Massive gewalzte, stranggepreßte oder gezogene Erzeugnisse, in Rollen, die in 
ihrer gesamten Länge einen gleichbleibenden Querschnitt in Form eines Kreises, 
Ovals, Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes 
oder regelmäßigen konvexen Vieleckes (einschließlich eines sog. abgeflachten 
Kreises oder modifizierten Rechteckes, bei denen zwei gegenüberliegende Seiten 
konvexe Bagen ~ilden, während die anderen zwei Seiten gerade, parallel und 
gleich lang sind) aufweisen. Erzeugnisse mit rechteckigem (einschließlich qua
dr,atischem), -dreieckigem oder polygonalem Querschnitt kannen in der Längsrich
tung abgerundete Kanten aufweisen. Die Stärke von Erzeugnissen mit rechteckigem 
(einschließlich modifiziert rechteckigem) Querschnitt muß ein Zehntel der 
Breite übersteigen. 

d - Platten, Bleche, Bänder und Folien: 
Massive flache Erzeugnisse (ausgenommen unverarbeitete Erzeugnisse der Nr. 
-BOO1), auch in Rollen, mit rechteckigem .(nicht quadratischem) Querschnitt (ein
schließlich modifiziert rechteckigem Querschnitt, bei denen zwei gegenüber
liegende Seiten konvexe Bagen bilden, während die anderen zwei Seiten gerade, 
parallel und gleich lang sind), auch mit abgerundeten Kanten, mit gleichblei~ 

bender Stärke, die entweder 
- eine rechteckige (einschließlich quadratische) Form haben, mit einer Stärke, 

die ein Zehntel der Breite nicht übersteigt, oder 
- eine nicht rechteckige oder nicht quadratische Form beliebiger Graße haben, 

soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten haben, die in ande
re Nummern fallen. 

In die Nummern 8004 und 8005 geharen u. a. auch Platten, Bleche, Bänder und 
Folien, die ein Muster aufweisen (z. B. Rillen, Kerben, Rippen, Riffeln, 
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Tropfen, Knöpfe, Rauten) und solche Erzeugnisse, die gelocht, gewellt, poliert 
oder überzogen sind, soweit sie dadurch nicht den Charakter von Waren erhalten 
haben" die in andere Nummern fallen. 

e - Rohre: 
Hohlerzeugnisse, auch in Rollen, die in ihrer ganzen Länge einen gleichbleiben
den Querschnitt mit einem einzigen geschlossenen Hohlraum in Form eines 
Kreises, Ovals, Rechteckes' (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen 
Dreieckes oder regelmäßigen konvexen Vieleckes aufweisen und eine gleichblei
bende Wandstä rke besitzen. Erzeugni sse mi t ei nern Que.rschnitt in Form ei nes 
Rechteckes (einschließlich eines Quadrates), gleichseitigen Dreieckes oder 
regelmäßigen konvexen Vieleckes, die in der Längsrichtung auch abgerundete 
Kanten haben können, sind ebenfalls als Rohre anzusehen, soweit der innere und 
äußere Querschnitt konzentrisch ist und dieselbe Form und Richtung aufweist. 
Rohre mit den vorgenannten Querschnitten können - poliert, überzogen, gebogen, 
mit Gewinden versehen, gelocht, eingezogen, ausgeweitet, konisch oder mit 
Flanschen, Muffen oder Ringen versehen sein. 

Anmerkung zu den Unternummern 
1 - In diesem Kapitel gelten als: 

a - Zinn, nicht legiert: 
~1etall, das einen Gehalt von mindestens 99 Gewichtsprozent Zinn aufweist, vor
ausgesetzt, daß ein etwaiger Gewichtsanteil an Bismut oder Kupfer geringer als 
die in der nachstehenden Tabelle angeführten Höchstgrenzen ist: 

Tabelle der anderen Elemente 

Elemente I Höchstgrenze in 
Gewichtsprozent 

Bi Bi smut / 

I 0,1 
Cu Kupfer 0,4 

b - Zinnlegierungen: 
Metallische Stoffe, bei denen der Gewichtsanteil an Zinn höher ist als der 
eines jeden anderen Elementes, vorausgesetzt, daß 
1 - der Gesamtgewi chtsantei 1 der anderen El emente 1 "" überstei gt, oder 
2 - der Gewichtsanteil von Bismut oder Kupfer gleich groS oder gröBer ist als 

die in der vorstehenden Tabelle angeführten Höchstgrenzen. 

TARIF 
Hr.fUHr. 

Warenbezeichnung 
Zoll satz in , des 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

8001 Zinn, unverarbeitet: 
10 
20 

8002 00 

8003 00 

8004 00 

- Zinn, nicht le9iert ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 
- Zinnlegierungen •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abfälle und Schrott, aus Zinn •••••••••••••••••••••••••• 

Stangen, Stäbe, Profile und Draht, aus Zinn •••••••••••• 

Platten, Bleche und Bänder, aus Zinn, mit einer Stärke 
von mehr al s 0,2 RIn •••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

frei 
2 \ 

frei 

11 \\ 

11 \\ 
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384 

TARIF 
Nr./UNr. 

8005 --

10 
20 

8006 00 

8007 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Folien und dünne Bänder, aus Zinn (auch bedruckt oder 
mit Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Stoffen 
unterlegt), mit einer Stärke (ohne Unterlage) von 
0,2 mm oder weniger; Pulver und Flitter, aus Zinn: 
- Folien und dGnne Bänder ••••••••••••••••••••••••••• · ••• 
- Pulver und Flitter •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

Rohre und Rohrfittings (z. B. Kupplungen, Kniestücke 
und Muffen), aus Zinn •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 

Andere Waren aus Zinn •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

17\ 
20 9(, 

11 9(, 

21 9(, 
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8 der Beilagen 

Kapitel 81 

Andere unedle Metalle; Cermets (Metallkeramiken); 
Waren aus diesen Stoffen 

Anmerkung zu den Unternummern 

385 

1 - Die in der Anmerkung 1 zu Kapitel 74 enthaltenen Begriffsbestimmungen für Stangen 
und Stäbe, Profile, Drähte und Platten, Bleche, Bänder und Folien gelten sinngemäß 
auch für dieses Kapitel. 

TARIF 
NI"./UNr. Warenbezeichnung 

8101 Tungsten (Wolfram) und Waren daraus, einschließlich 
Abfälle und Schrott: 

10 
(90) 
91 

- Pu 1 ver \11 \11 ••••• \11 •••••••••••••••••••• \11 • \11 •••••••••••••••• 

- andere: 
- - Tungsten, unverarbeitet, einschließlich der nur 

durch Sintern hergestellten Stangen und Stäbe; Ab-
fälle und Schrott •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

92 Stangen und Stäbe, ausgenommen solche, die nur 
durch Sintern hergestellt worden sind, Profile, 
Platten, Bleche, Bänder und Folien ••••••••••••••••• 

93 
99 

- - Draht •••• \11 ••••••••• \11 ••••• \11 \11 •••••••• \11 ••••••••••• \11 ••• 

sonstige .•..•........................... ,· .........• 

8102 Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott: 

8103 

10 
(90) 
91 

• Pulver •••.•.••.••••••.••..•..••••.•...•.•••....•••...• 
- andere: 
- - Molybdän, unver.arbeitet, einschließlich der nur 

durch Sintern hergestellten Stangen und Stäbe; Ab-
fälle und Schrott •••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

92 Stangen und Stäbe, ausgenommen solche, die nur 
durch Sintern hergestellt worden sind, Profile, 
Platten, Bleche, Bänder und Folien ••••••••• ~ ••••••• 

93 - - Draht .•.•• · •••• · ••••••••• · •••••••••••••••••••..•••••••• 
99 ~:.. - sonstige ..............•..••....•.•..•••••...... ' .... 

10 

90 

Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott: 
- Tantal, unverarbeitet, einschließlich der nur 

·durch Sintern hergestellten Stangen und Stäbe; Ab
fälle und Schrott; Pulver •••••••••••••••••••••••••••• 

- andere •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

12 \ 

12 % 
12 % 

frei 

12 % 

12 % 
12 % 

frei 
. frei 

25 
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386 

TARIF 
Nr./UNr. 

8104 --

( 10) 
11 

19 
20 
30 
90 

8105 --

10 

90 

8106 00 

8107 --

10 

90 

8108 --

10 
90 

8109 --

10 

90 

8110 00 

8111 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Magnesium Und Waren daraus, einschli~Blich Abfälle und 
Schrott: 
- Magnesium, unverarbeitet: 
- - mit einem Magnesiumgehalt von mindestens 99,8 Ge-

wichtsprozent ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ ••• 
- - sonstige ••••••••••••.•••••••.••• ! •••••••••••••••••• 
- Abfälle und Schrott ••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
- Drehspäne und Körner, nach Größe sortiert; Pulver •••• 
- andere .............................................................................. .. 

Kobaltmatten und andere Zwischenerzeugnisse der Kobalt
metallurgie; Kobalt und Waren daraus, einschließlich 
Abfälle und Schrott: 
- Kobaltmatten und andere Zwischenerzeugnisse der Ko

baltmetallurgie; Kobalt. unverarbeitet; Abfälle 
und Schrott; Pulver •••••••••••••••••••••.••••••••••••• 

- andere ....................................................................................... .. 

Bismut und Waren daraus. einschließlich Abfälle und 
Schrott ........................................... ,. ................................................ .. 

Cadmium und Waren darausj einschließlich Abfälle und 
Schrott: 
- Cad~ium, unverarbeitet; Abfälle und Schrott; 

~ulver •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Titan und Waren daraus. einschließlich Abfälle und 
Schrott: 
- Titan. unverarbeitet; Abfälle und Schrott; Pulver 
- andere •••••••••••• .- ••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••• 

Zirkonium und Waren daraus. einschließlich Abfälle und 
Schrott: 
- Zirkonium, unverarbeitet; Abfälle und Schrott; 

Pulver ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• " •••••••• 

Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott ...••..•...•..••••.••••.••....••..•.••....•....• 

Mangan und Waren daraus. einschließlich Abfälle und 
Schrott •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
12 % 
15 % 

frei 
frei 

frei 

5 9(, 

5 9(, 

frei 
frei 

frei 
frei 

2 9(, 

frei 
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TARIF 
Nr./UHr. 

8112 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, 
Hafn ium, I nd i um, Niob (Co 1 umbi um), Rheni um und 
Thallium und Waren aus diesen Metallen, einschließ
lich Abfälle und Schrott: 

(10) - Beryllium: 
11 

19 
20 -
30 
40 

(90) 

91 

99 

8113 00 

- - unverarbeitet; Abfälle und Schrott; Pulver ••••••••• 
- - sonstige •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•• 
- eh rom ................. • ' ................................... . 

- Germanium •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
- Vanadi um .................. ' ............................................................ . 
- andere: 
- - unverarbeitet; Abfälle und Schrott; Pulver ••••••••• 
- - sonstige •••• : •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cermets"(Metallkeramiken) und Waren daraus, einschließ
lich Ab~äl1e und Schrott •••••. e •••••••••••••••••••••••• 

387 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
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388 8 der Beilagen 

Kapitel 82 

Werkzeuge, Messerschmiedwaren, Eßbestecke, aus 
unedlen Metallen; Teile davon, aus unedlen Metallen 

Anmerkungen 
1 - Dieses Kapitel umfaßt abgesehen von Lötlampen und ähnliche Lampen, tragbaren 

Schmieden, Schleifapparaten, Zusammenstellungen für die Hand- und FuBpflege sowie 
den Waren der Nummer 8209 - nur Waren mit einer Klinge oder einem anderen arbeiten
den Teil aus: 
a - unedlem Metall; 
b - Metallcarbiden oder Cermets (Metallkeramiken); 
c - Edelsteinen, SChmucksteinen, synthetischen oder reko~stituierten Steinen, auf 

einem Träger aus unedlem Metall, Metallcarbiden oder Cermets (Metallkeramiken); 
d ~ Schleifmitteln auf einem Träger aus unedlem Metall, sofern diese Waren Zähne, 

Schneiden oder andere trennende oder schneidende Teile aus unedlßm Metall be
sitzen, die ihre eigentliche Funktion auch nach dem Auftragen des Schleifmit
tels beibehalten. 

2 - Teile von Waren dieses Kapitels aus unedlen Metallen werden wie die entsprechenden 
Waren eingereiht, ausgenommen besonders genannte Teile sowie Werkzeughalter für 
Handwerkzeuge (Nr. 8466). Jedoch sind Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit 
im Sinn der Anmerkung 2 zum Abschnitt xv in allen Fällen von diesem Kapitel ausge
nommen. 
Köpfe, Kämme, Klingen, Messer und Schneidplatten für elektrische Rasierapparate, 
elektrische Haarschneide- und Schermaschinen gehören in die Nummer 8510. 

3 -Zusammenstellungen bestehend aus einem oder mehreren Messern der Nummer 8211 und 
mindestens der gleichen Anzahl von Waren der Nummer 8215 sind in die Nummer 8215 
einzureihen. 

TARIF 
Nr.!UNr. 

8201 --

10 
20 

Warenbezeichnung 

Spaten, Schaufeln, Krampen (Spitzhauen), Hauen 
(Hacken)"Cabeln, Rechen und Schaber; Äxte, Beile, 
Haumesser und ähnliche Hauwerkzeuge; Garten- und 
Ceflügelscheren aller Art; Sensen, Sicheln, Heumesser, 
Heckenscheren, Keile und andere Handwerkzeuge für die 
Landwirtschaft, den Gartenbau und die Forstwirtschaft: 
- Spaten und Schaufeln •••.••••••••••••••••••••••••••••• 
- Cabeln ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• o •••••••••••• 

30 - Krampen (Spitzhauen), Hauen (Hacken), Rechen und 

40 
50 

Schaber •••••••••• .' ••.••• ~ •••• ,' ••••••.•••••••••.•••••• 
- Äxte, Beile, Haumesser und ,ähnliche Hauwerkzeuge ..... 
- Gartenscheren und Geflügelscheren, mit einer Hand 

zu betätigen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
60 - Heckenscheren, Baumscheren und ähnliche Scheren, 

mit zwei Händen zu betätigen ••••••••••••••••••••••••• 
90 - andere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, den 

Gartenbau und die Forstwirtschaft •••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 \ 
20 \ 

22 \ 
22 \ 

16 \ 

22 \ 

20 \ 
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TARIF 
Nr.!UNr. 

8202 

10 
20 

( 30.) 
31 
32 
40 

(90) 
91 
99 

8203 --

10 
20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Handsägen; Sägeblätter aller Art (einschließl"ich Fräs
sägeblätter und nichtgezahnte Sägeblätter): 
- Handsägen .............................................. .. 

- Bandsägeblätter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Kreissägeblätter (einschließlich Frässägeblätter): " 
- - mit ?rbeitendem Teil aus Stahl ••••••••••••••••••••. 
- - mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffe~ ••••••••••• 
- Sägeketten .............................................. . 
- andere Sägeblätter: 

Langsägeblätter für die Metallbearbeitung •••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Feilen, Raspeln, Beißzangen und andere Zangen (ein
schließlich Schneidzangen), Pinzetten, Scheren zum 
Schneiden von Metallen, Rohrschneider, Bolzen
schneider, Locheisen, Lochzangen und ähnliche 
Handwerkzeuge: 
- Feilen, Raspeln'und ähnliche Werkzeuge ••••••••••••••• 
- Beißzangen und andere Zangen (einschließlich 

Schneidzangen), Pinzetten und ähnliche Werkzeuge ••••• 
30 - Scheren zum Schneiden von Metallen und ähnliche Werk-

zeuge ..................................................... . 

40 - Rohrschneider, Bolzenschneider, Locheisen, Loch-

8204 --

zangen und ähnliche Werkzeuge •••••••••••••••••••••••• 

Schraubenschlüssel und Spannschlüssel (einschließlich 
DrehmQmentschlüssel), zum Handgebrauch; auswechselbare 
Steckschlüsseleinsätze, auch mit Criff: 

(10) - Schraubenschlüssel und Spannschlüssel, zum Handge
brauch: 

11 
12 
20 

8205 --

- - mit nicht verstellbarer Spannweite ••••••••••••••••• 
- - mit verstellbarer Spannweite ••••••••••••••••••••••• 
- auswechselbare Steckschlüsseleinsätze, auch mit Criff 

Handwerkzeuge (einschließlich gefaßte Cla5schneide~ 
diamanten), anderweitig weder genannt noch inbegriffen; 
Lötlampen und ähnliche Lampe~; Schraubstöcke, 
Schraubzwingen und ähnliche Waren, ausgenommen Zu
behör für oder Teile,von Werkzeugmaschinen; Ambosse; 
tragbare Schmieden; Schleifapparate für Hand- oder 
FuSbetrieb: 

10 - Bohrwerkzeuge und Gewindeschneid- oder Gewindebohr-

20 

30 

40 
(50) 

51 
59 

werkzeuge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hämmer, einschließlich Vorschlaghämmer ••••••••••••••• 
- Hobel, Stechbeitel, Hohlbeitel und ähnliche Schneid-

werkzeuge für die Holzbearbeitung •• i ••••••• ~~.~ •••••• 
- Schraubenzieher •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Handwerkzeuge (einschließlich gefaSte Clas

schneidediamanten): 
- - für den Haushalt ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••• "'," ••••••••••••••••••••••••• 

389 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

24 % 
10 % 

22 % 

28 % 
27 % 

22 % 

25 % 

22 % 

22 % 

23 % 

23 % 

23 % 
23 % 
23% 

22 % 
19 % 

22\ 
22 % 

22 \ 
22 \ 
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390' 

TARIF 
Nr-./UNr-. 

60 
70 
80 

8 der Beilagen 

War-enbezeichnung 

- Lötlampen und ähnliche Lampen •••••••••••••••••••••••• 
- Schraubstöcke, Schraubzwingen und ähnliche Waren ••••• 
- Ambosse; tragbare Schmieden; Schleifapparate für 

Hand- oder FuBbetr·ieb •••••••••••••••••••••••••••••••• 
90 - Zusammenstellungen von Waren aus mindestens zwei der 

8206 00 

8207 --

vorstehenden Unternummern •••••••••••••••••••••••••••• 

Werkzeuge aus mindestens zwei der Nummern 8202 bis 
8205, in Zusammenstellungen für den Kleinverkauf 
aufgemacht •••• •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Auswechselbare Werkzeuge für mechanische oder nicht
mechanische Handwerkzeuge oder Werkzeugmaschinen 
(z. B. zum Treiben, Stanzen, Lochen, Gewindeschneiden 
oder Gewindebohren, Bohren, Räumen, Ausweiten. Fräsen, 
Drehen, Schrauben), einschließlich Zieheisen oder 
Preßmatrizen zum Ziehen oder Strangpressen von Metal
len, sowie Erd-, Gesteins- und Tiefbohrwerkzeuge: 

(10) - Erd-, Gestei ns- und Ti efbohrwerkzeuge: 
11 mit arbeitendem Teil aus gesinterten Metallcarbiden 

12 
20 

30 
40 
50 

60 
70 
80 
90 

8208 

10 
20 
30 

40 

90 

8209 00 

8210 00 

oder Cermets (Metallkeramiken) ••••••••••••• L ••••••• 

- - mit arbeitendem Teil aus sonstigen Stoffen ••••••••• 
- Zieheisen oder Preßmatrizen zum Ziehen oder Strang-

pressen von Metallen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Werkzeuge zum Treiben, Stanzen oder Lochen ••••••••••• 
- Werkzeuge zum Gewindeschneiden oder Gewindebohren •••• 

Werkzeuge tum Bohren, andere als solche zum Gesteins-
bohren .............................. ~ •.••••••• '" '" '" '" '" '" '" '" 

- Werkzeuge zum Räumen oder Ausweiten •••••••••••••••••• 
- Werkzeuge zum Fräsen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Werkzeuge zum Drehen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere auswechselbare Werkzeuge •••••••••••••••••••••• 

Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder für 
mechanische Geräte: 
- für die Metallbearbeitung •••••••••••••••••••••••••••• 
- fOr die Holzbearbeitung •••.••••• ~ •• ~ •••••••••••• ~ ••••• 
- für Küchenmaschinen oder für Maschinen für die Nah-

rungsmittelindustrie ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- für Maschinen für die Landwirtschaft, den Gartenbau 

oder für die Forstwirtschaft ••••••••••••••••••••••••• 
- andere ................ ,; .................................. . 

Plättchen, Stäbchen, Spitzen und dergleichen, für Werk
zeuge, nicht gefaßt. aus gesinterten Metallcarbiden 
oder Cermets (Metallkeramiken) ••••••••••••••••••••••••• 

Handbetriebene mechanische Geräte, mit einem Gewicht 
von 10 kg oder weniger, die zum Vorbereiten, Zube
reiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken 
verwendet werden •••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wer-tes oder- in 

Schilling für- 100 kg 

25 \ 
22% 

10 \ 

22 % 

22 \ 

25 \ 
25 % 

25 % 

22 % 
22 9(, 

22 9(, 

24 \ 

18 % 

18 \ 

18 % 

18 9(, 

18 \ 

20 % 

30 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8211 --

10 
(90) 
91 
92 
93 

94 

8212 

10 
20 

90 

8213 00 

8214 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Messer mit schneidender Klinge, auch gezahnt (ein
schließlich Gärtnermesser), und Klingen dafür, ausge~ 
nommen Messer der Nummer 8208: 
- in Zusammenstellungen ............................. · •••• 

- andere: 
Tischmesser mit feststehender Kli~ge ••••••••••••••• 

- - andere Messer mit feststehender Klinge ••••••••••••• 
- - Messer mit anderer als feststehender Klinge, ein-

schließlich klappbare Gärtnermesser •••••••••••••••• 
Klingen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rasiermesser, Rasierapparate und Rasierklingen (ein
schließlich Klingenrohlinge im Band): 
- Rasiermesser undRasierapparate~ ••••••••••••••••••••• 
- Rasierklingen für Sicherheitsrasierapparate, ein- ' 

schließlich Klingenrohlinge im Band •••••••••••••••••• 
- andere Teile ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

Scheren {einschließlich Schneiderscheren und ähnliche 
Scheren} und Scherenblätter •••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Messerschmiedwaren (z. B. Haarschneidemaschinen, 
Scherapparate, Hackmesser für Fleischhauer oder für 
den Küchengebrauch, Wiegemesser, Papiermesser); 
Messerschmiedwaren für die Hand- oder Fußpflege (ein
schließlich Nagelfeilen) und Zusammenstellungen solcher 
Waren: 

10 - Papiermesser, Brieföffner, Radiermesser, Bleistift-

20 

90 

8215 --

spitzer und Bleistiftspitzerklingen •••••••••••••••••• 
- Messerschmiedwaren für die Hand- oder Fußpflege (ein

schließlich Nagelfeilen) und Zusammenstellungen 
solcher Waren •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Löffel, Gabeln, Schöpflöffel, Schaumlöffel, Torten
schaufeln, Fischmesser, Butterme~ser, Zuckerzangen und 
ähnliche Küchen- oder Tischgeräte: 

10 - in Zusammenstellungen, die mindestens einen ver-

20 
(90) 
91 
99 

silberten, vergoldeten oder platinierten Gegenstand 
entha 1 ten" ...................................................................... .- ............ .. 

- andere Zusammenstellungen ••••.•••. ~ •••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - versilbert, vergoldet oder platiniert •••••••••••••• 
- - sonstige •••..••••.•••••••.•••...•.••••••.....•.••.. 
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Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

25 % 
18 % 

18 % 
19% 

5 % 

25 % 

5 '1& 

.14 '1& 

5 % 

18 % 

10 '1& 

20 % 
20 % 

20 % 
20 % 
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392 

Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 83 

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 

1 - In diesem Kapitel sind Teile aus unedlen Meta11en wie die Waren, ,zu denen sie ge
hören, einzureihen. Es gelten jedoch Waren aus Eisen oder Stahl der Nummer 7312, 
7315, 7317, 7318 oder 7320 sowie gleiche Waren aus anderen unedlen Metallen (Kap. 
74 bis 76 und 78 bis 8i') nicht als Teile von Waren dieses Kapitels. 

2 - Als Laufrollen oder Laufräder der Nunmer 8302 gelten nur solche, die einen Durch
messer von nicht mehr als 75 mm (einschließlich einer allfälligen Bereifung oder 
zusätzlichen Lauffläche) aufweisen oder solche, die zwar einen Durchmesser 'von mehr 
als 75 mm (einschließlich einer allfälligen Bereifung oder zusätzlichen Lauffläche) 
haben, aber bei denen di e Brei te der Ro 11 e oder der aufgebrachten Berei fu'ng oder 
Lauffläche weniger als 30 mm beträgt. 

TARIF 
Nr./UNr. 

8301 --

10 

Warenbezeichnung 

Vorhängeschlösser und andere Schlösser (mit Schlüssel, 
durch Kombination oder elektrisch zu betätigen), aus 
unedlen Metallen; Verschlüsse und VerschluBbügel, mit 
Schlössern, aus unedlen Metallen; SchJüssel für diese 
Waren, aus unedlen Metallen:' 
- Vorhängeschlässer •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

20 - Schlösser wie sie für Motorfahrzeuge verwendet 

30 
40 
50 
60 
70 

8302 --

10 
20 
30 

(40) 
41 
42 
49 
SO 
60 

werden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Schlösser wie sie für Möbel verwendet werden ......... 
- andere Schlösser; Sicherheitsriegel •••••••••••••••••• 
- Verschlüsse und VerschluBbügel, mit Schlössern ••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schlüssel, gesondert zur Abfertigung gestellt •••••••• 

Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen ~'etallen, für 
Möbel, Türen, Treppen~ Fenster, Fensterläden, Karos
serien, Sattlerwaren, Koffer, Truhen, Kassetten und 
dergleichen; Hutablagen, Huthaken, Konsolen und ähn
liche Waren, aus unedlen Metallen; Laufrollen oder 
Laufräder. mit Befestigungsvorrichtungen aus unedlen 
Metallen; automatische Türschließer aus unedlen 
Metallen: 
- Scharniere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Laufrollen oder Laufräder •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Beschläge und ähnliche Waren. für Motorfahr-

zeuge geeignet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Beschläge und ähnliche Waren: 
- - Baubeschläge und ähnliche Waren für Gebäude •••••••• 
- - andere, für Möbel geeignet ••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hutablagen, Huthaken, Konsolen und ähnliche Waren .... 
- automatische Türschließer •••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi11i ng für 100 leg 

26 'I(, 

28 'I(, , 

28 'I(, 

28 'I(, 

26 'I(, 

28 'I(, 

28 'I(, 

25 'I(, 

25 'I(, 

25 % 

25 'I(, 

25 'I(, 

2S 'I(, 

25 '\ 
2S 'I(, 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8303 00 

8304 00 

8305 --

10 
20 
90 

8306 --

10 
(20) 

21 

29 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Panzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, 
Sicherheitskassetten und ähnliche Waren, aus 
unedl en Meta 11 en ........................ • ' ................................................. " 

Sortierkästen, Karteikästen, Ablegekästen, Manuskript
stände'r, Schreibzeugablagen, Stempel ständer und ähn
liche Büro- oder Schreibti~chausstattungen, aus unedlen 
Metallen, ausgenommen Büromöbel der Nummer 9403 •••••••• 

Mechaniken für Loseblattordner oder Schnellhefter, 
Briefklemmen, Heftecken, Büroklammern, Karteireiter 
und ähnliche Büroartikel, aus unedlen Metallen; Heft
klammern in Stapel form (z. B. für Büros, Tapezierer, 
Verpackungszwecke), aus unedlen Metallen: 
- Mechaniken für Loseblattordner oder Schnellhefter •••• 
- Heftklal11ll~rn in Stapelform ........................... . 
- andere, einschließlich Teile •••••••••.•••••••••••••••• 

Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren, nicht 
elektrisch, aus unedlen Metallen; Statuetten und 
andere Ziergegenstände, aus unedlen Metallen; Rahmen 
für Photographien, Bilder oder ähnliches, aus. 
unedlen Metallen; Spiegel aus unedlen Metallen: 
- Glocken, Klingeln, Congs und ähnliche Waren •••••••••• 
- Statuetten und andere Zlergegenstände: 
- - versilbert, vergoldet oder platiniert •••••••••••••• 
- - son~,~ige •••••••••••••••••••• · •••• ~ •••••••••••••••••• 

30 - Rahmen für Photographien, Bilder oder ähnliche Waren; 
Spi~gel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8307 Schläuche aus unedlen Metallen, auch mit Fittings: 
10 
90 

8308 --

10 
20 
90 

- aus Eisen oder Stahl ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- aus anderen unedlen Metallen •••••••••••••••••••••••.• 

Verschlüsse, Verschlußbügel, Schnallen, Schließen, 
Spangen, Klammern, Hakens' Ösen und ähnliche Waren, 
aus unedlen Metallen, wie sie zur Fertigung oder 
Ausrüstung von Bekleidung, Schuhen, Planen, Hand
tas~hen, Reiseartikel oder anderen Waren verwendet 
werden; Hohlnieten und Spaltnieten, aus unedlen Me
tallen; Perlen und Flitter (Pailletten), aus unedlen 
Metallen: 
- Klammern, Haken und Ösen ••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hohlnieten und Spaltnieten ••••••••••••••••••••••••••• 
- andere, einschließlich Teile ••••••••••••••••••••••••• 

393 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 '1(, 

28 '1(, 

25 '1(, 

25 '1(, 

25 '1(, 

25 '1(, 

30 '1(, 

30 \ 

25 '1(, 

23 \ 
23 '1(, 

23 '1(, 

23 \ 
23 '1(, 
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TARIF 

Nr./UNr. 

8309 --

10 
90 

8310 00 

8311 --

8 der Beilagen 

.arenbezeichnung 

Stöpsel (einschließlich Kronenverschlüsse, Schraub
kappen und Ausgießstöpsel), Flaschenkapseln, Spunde 
mit Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben und anderes 
Verpackungszubehör, aus unedlen Metallen: 
- Kronenverschlüsse ••••••••••••.•••••••.••.••••.••••••• 
- andere •••••••• "' •••• ~ ••••••••••••••••••••• " •••••••••••• 

Aushängeschilder, Hinweisschilder, Namensschilder, 
Adreßschilder und ähnliche Schilder, Zahlen, Buchstaben 
und andere Zeichen, aus unedlen Metallen, ausgenommen 
Waren der Nummer 9405 ••••••••••••• : •••••••••••••••••••• 

Drähte~ St~be, Rohre, Platten~ Elektroden und ähnliche 
Waren, aus unedlen Metallen oder aus Metallcarbiden, 
mit Dekapier- oder Flußmitteln überzogen oder gefüllt, 
zum Löten, Schweißen oder Auftragen von Metallen oder 
Metallcarbiden; Drähte und Stäbe, aus agglomeriertem 
Pulver von unedlen Metallen, zum Metallisieren im Auf
spritzverfahren: 

10 - überzogene Elektroden aus unedlen Metallen, für das 
Li chtbogenschwei Ben •••••• •.•••••••••••••••• •••• -0 ..... . 

20 - gefüllte D~ähte aus unedlen Metallen, fUr das Licht-
bogenschweiBen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - überzogene Stäbe und gefüllte Drähte, aus unedlen 
Metall~n, für das Löten oder Autogen-Schweißen •• ~ •••• 

90 - andere, einschließlich Teile •••••••• · ••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes ode~ in 

Schilling für 100 kg 

26 % 

26 " 

2S % 

-
22. % 

22 % 

18 % 
22% 
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8 der Beilagen 

Abschnitt XVI 

Maschinen und Apparate, elektrotechnische Waren und deren Teile; 
Tonaufnahme- und Tonwiedergabegeräte, Fernsehbild- und Fernsehtonaufnahme

und -wiedergabegeräte sowie Teile und Zubehör für diese Geräte 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Abschnitt sind: 

395 

a - Förderbänder und Treibriemen aus Kunststoffen des Kapitels 39, Förderbänder und 
Treibriemen aus vulkanisiertem Kautschuk (Nr. 4010) sowie Waren für technische 
Zwecke aus vulkanisiertem Weichkautschuk (Nr. 4016); 

b - Waren für technische Zwecke aus Leder oder Kunstleder (Nr. 4204) oder aus Pelz
fellen (Nr. 4303); 

c - Spulen, Hülsen, Kopse, Konen, Bobinen, Rollen und ähnliche Materi~lträger aus 
Stoffen aller Art (z. B. Kap. 39, 40, 44 oder 48 bzw. Abschn. XV); 

d - gelochte Karten für Jaquard- oder ähnliche Maschinen (z. B. Kap. 39 oder 48 
bzw. Abschn. XV); 

e - Förderbänder und Treibriemen aus Spinnstoffen (Nr. 5910) sowie textile Erzeug~ 

nisse und Spinnstoffwaren für technische Zwecke (Nr. 5911); 

f - Edelsteine und Schmucksteine (natürliche, synthetische oder rekonstituierte) 
der Nummern 7102 bis 7104 sowie ganz aus solchen Steinen bestehende Waren der 
Nummer 7116, ausgenommen unmontierte, bearbeitete Saphire und Diamanten für 
Tonabnehmerabtastnadeln(Nr. 8522); 

g - Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinn der Anmerkung 2 zum Ab
schnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschn. XV), und derartige Teile aus Kunst
stoffen (Kap. 39); 

h - Bohrgestänge (Nr. 7304); 
i - endlose Gewebe und Bänder. aus Metall draht oder -strei fen (Abschn. XV); 
k - Waren der Kapitel 82 und 83; 

- Waren des Abschnittes XVII; 
m - Waren des Kapitels 90; 
n - Uhrmacherwaren (Kap. 91); 
o - auswechselbare Werkzeuge der Nummer 8207 und Maschinenbürsten der Nummer 9603 

sowie ähnlicne auswechselbare Werkzeuge, die nach der stofflichen Beschaffen
heit ihres arbeitenden Teiles einzureihen sind (z. B. Kap. 40, 42, 43, 45, 59, 
Nrn. 6804 und 6909); 

p - Waren des Kapitels 95. 

2 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der Anmerkung 1 zu diesem Abschnitt und der Anmer
kungen 1 zu den Kapiteln 84 und 85 werden Teile von Maschinen (mit Ausnahme der 
Teile von Waren der Nrn. 8484, 8544, e545, 8546 und 8547) nach folgenden Regeln 
eingereiht: 
a - Teile, die selbst Waren einer Nummer des Kapitels 84 oder 85 (mit Ausnahme der 

Nrn. 8485 und 854.8) darstellen, werden in diese Nummer eingereiht, gleichgül
tig, für welche Maschine die Teile bestimmt sind; 

b - andere Teile werden, wenn sie ausschließlich oder hauptsächlich für eine be
stimmte Maschine oder mehrere der gleichen Nummer (auch solche derNr. 8479 
oder 8543) zugehörige Maschinen geeignet sind, in die Nummern dieser Maschinen 
eingereiht. Teile, die hauptsächlich sowohl für Waren der Nummer 8517 als auch 
für. Waren der Nummern 8525 bis 8528 geeignet sind, werden der Nummer .8517 zuge
wiesen; 

c - alle übrigen Teile werden in die Nummer 8485 oder 8548 eingereiht. 
3 - Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen werden Kombinationen von Maschinen ver

schiedener Art, die miteinander arbeiten sollen und einen einheitlichen Maschinen
block bilden, sowie Ma5chinen~ die nach ihrer Bauart zwei oder mehr verschiedene, 
sich abwechselnde oder ergänzende Arbeiten durchführen, nach. ihrer das Ganze cha
rakterisierenden Hauptfunktion eingereiht. 
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396 8 der Beilagen 

4 - Maschinen (einschließlich Kombinationen von Maschinen), die aus getrennten oder 
durch Rohre, Kraftübertragungsvorri chtungen, e 1 ektri sche Kabel oder .andere· Vorri ch
tungen miteinander verbundenen Einzelelementen bestehen, die dazu bestimmt sind, 
gemeinsam eine eindeutig definierte Funktion zu erfüllen, die von einer Nummer des 
Kapitels 84 oder des Kapitels 85 erfaBt wird, sind als Ganzes in die dieser Funk
tion entsprechende Nummer einzureihen. 

5 - Bei der Anwendung der Anmerkungen und Tarifnummern des Abschnittes XVI umfaBt der 
Begriff "Maschinen" auch Apparate, Geräte und Vorrichtungen dieses Abschnittes. 

6 - Zerlegte oder nicht zusammengebaute Maschinen dieses Abschnittes,· die in zeitlich 
i1ufeinander folgenden Teilsendungen zur Abfertigung gestellt werden, sind auf An
trag des Verfügungsberechtigten nach den Bestimmungen der Allgemeinen Vorschrift 
7. a zu behande 1 n, wenn mit dem Antrag, der vor der Abferti gung der ersten Tei lsen
dung zu stellen ist, die für die Erkennbarkeit dieser-Maschine und die für die nach 
der Abferti gung der 1 etzten Teil sendung du rchzuführende Schl ußbeschau erforder
lichen Unterlagen vorgelegt werden. 

Anmerkungen 

Kapitel 84 

Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, Apparate 
und mechanische Geräte; Teile davon 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 
a - Mühlsteine, Schleifsteine und andere Waren des Kapitels 68; 
b - Maschinen, Apparate und Geräte (z. B. Pumpen) und Teile davon, aus keramischen 

Stoffen (Kap. 69); 
c - \'laren aus Glas für Laboratorien (Nr. 7017); Glaswaren für technische Zwecke 

(Nr. 7019 oder 7020); 
d - Waren der Nummer 7321 oder 7322, sowie ähnliche Waren aus anderen unedlen Me

tallen (Kap. 74 bis 76 und 78 bis 81); 
e - elektromechanische Handwerkzeuge der Nummer 8508 und elektromechanische Haus

haltsgeräte der Nummer 8509; 
f - mechanische nicht motorbetriebene Teppichkehrer zum Handgebrauch (Nr. 9603). 

2 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der Anmerkung 3 zum Abschnitt XVI gehören Maschinen 
und Apparate, die sowohl in die Nummern 8401 bis 8424; wie auch in die Nummern 8425 
bis 8480 eingereiht werden können, in die Nummern 8401 bis 8424. 
In die Nummer 8419 gebe ren jedoch nicht: 
a - Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht sowie Keimapparate (Nr. 8436); 
b - Getreidebefeuchtungsapparate (Nr. 8437); 
c - Diffuseure für di eZuckerherstell ung (Nr. 8438); 
d - Maschinen und Apparate für die Wärmebehandlung von Garnen, Geweben und anderen 

Spinnstoffwaren (Nr. 8451); 
e - Maschinen, Apparate und Geräte zur Durchführung mechanischer Arbeitsvorgänge, 

bei denen Temperaturänderungen, selbst wenn sie notwendig sind, nur von unter
geordneter Bedeutung sind. 

In die Nummer 8422 g{>hören jedoch nicht: 
a - Nöhmaschinen zum Verschließen von Verpackungen (Nr. 8452); 
b - Büromaschinen und Büroapparate der Nummer 8472. 

3 - Werkzeugmaschinen für die abtragende Bearbeitung von Stoffen aller Art, die sowohl 
in die Nummer 8456, wie auch in die Nummern 8457 bis 8461, 8464 oder 8465 einge
reiht werden können, gehören in die Nummer 8456. 
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4 - In die Nunmer 8457 sind nur solche Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Metal
len (ausgenommen Drehmaschinen) einzureihen, die verschiedenartige Bearbeitungsvor
gänge ausführen können, und zwar entweder 
a - durch automatischen Werkzeugwechsel aus einem Magazin oder dergleichen ent

sprechend einem Arbeitsprogranm (Bearbeitungszentren); oder 
b - durch automatischen Einsatz verschiedener Bearbeitungseinheiten, die gleich

zeitig oder aufeinanderfolgend ein feststehendes Werkstück bearbeiten (Mehr
wegemaschinen); oder 

c - durch automatisches Zuführen des Werkstücks zu verschiedenen Bearbeitungsein
heiten (Transfermaschinen). 

5 - A Als automatische Datenverarbeitungsmaschinen im Sinn der Nummer 8471 gelten: 
a - Digital-Maschinen, die: 

1 - das Verarbeitungsprogramm oder die -programme und zumindest die fiir die 
Durchführung des Programms, unmittelbar notwendigen Daten speichern 
können; . 

2 - nach den Benutzeranforderungen frei programmi ert werden können; 
3 - Rechenvorgänge entsprechend den Befehlen des Benützers durchführen 

können; 
4 ohne' menschl i chen Ei ngriff ei n Vera rbeitungsprogramm d'] rchführen kön

'nen, dessen Ausfüh~ung sie während des Programmablaufs durch logische 
Entscheidung selbst ändern können. 

b - Analog-Maschinen, die imstande sind, mathematische Modelle zu simulieren, 
und die mindestens analoge Rechenelemente, Steuerelemente und Program~ 

mierungselemente enthalten; 
c - Hybrid-Maschinen, die entweder aus einer Digital-Maschine mit Analogelemen-, 

ten oder aus einer Analog-Maschine mit Digitalelementen bestehen. 
B - Automatische Datenverarbeitungsmaschinen können in Form von Systemen vorliegen, 

die aus einer unterschiedlichen Anzahl von jeweils in einem eigenen Gehäuse 
untergebrachten Einheiten bestehen. Eine Einheit ist dann als Teil eines voll
ständigen Systems anzusehen, wenn sie alle folgenden Voraussetzungen erfüllt: 
a - sie ist entwed~r unmittelbar oder über eine oder mehrere andere Einheiten 

an die Zentraleinheit anschlieBbar; 
b - sie ist eigens als Teil e.ines solchen Systems konstruiert (eine solche 

Einheit muß, soweit es slch nicht um eine Stromversorgungseinheit handelt, 
insbesondere geeignet sein, Daten in einer Form - als Code oder Signale 
zu empfangen oder zu 1 i efern, di e vom System verwendet we'rden können). 

Einheiten. die die vorstehenden Voraussetzungen erfüllen, gehören auch dann in 
die Nummer 8471, wenn sie gesondert zur Abfertigung g~stellt werden. 

Die Nummer 8471 umfaßt aber keine Maschinen, die zwar ~ine automatische Datenverar
beitungsmaschine enthalten oder mit einer s~lchen zusammenarbeiten, jedoch eine 
spezifische Funktion erfüllen. Solche Maschinen sind jeweils in die' ihrer Funktion 
entsprechende Nummer oder, wenn eine solche nicht VOrhanden ist, in die entspre
chende Sammelnummer einzureihen. 

6 - In die Nummer 8482 gehören unter anderem kalibrierte Stahlkugeln~ das sind polierte 
Kugeln, deren gröRter und kleinster Durchmesser nicht mehr als 1 \, jedoch in kei
nem Fall mehr als 0,05 nm vom tJennmaB abweichen. Stahlkugeln, die diesen Bedingun
gen nicht entsprechen, sind in die Nummer 7326 einzureihen. 

7 - Maschinen mit mehrfachen Verwendungszwecken (Mehrzweckmaschinen) werden, soweit 
nichts anderes vorgeschrieben ist und vorbehaltlich der Bestimmungen der vorstehen
den Anmerkung 2 sowie der Anmerkung 3 zum Abschnitt XVI, in jene Nummer eingereiht, 
di e dem Hautp'verwendungszweck der ~laschi ne entspri cht. Ist hi efür ei ne Nummer ni cht 
vorgesehen oder i~t ein Hauptverwendungszweck nicht feststellbar, dann hat die 
Einreihung in die Nummer 8479 zu erfolgen. 
In die Nummer 8479 gehören auf jeden Fall Maschinen, die Seile, Taue oder Kabel aus 
Stoffen aller Art herstellen (wie Haschinen zum Verseilen oder Verdrehen). 

Anmerkung zu den Unternum~ern 
1 - In die Unternummer 8482 40 gehören nur Wälzlager mit zylindrischen Rollen mit 

gleichbleibendem Durchmesser von nicht mehr als 5 mm und einer Länge von mindestens 
dem Dreifachen des Durchmessers ~Di e Rollen können an den Enden abgerundet sein. 
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398 

TARIF 

NrJUNr. 

8401 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Kernreaktoren; Brennstoffelemente, nicht bestrahlt, 
für Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die 
Isotopentrennung: 
- Kernreaktoren •.•..•.•••••••••••••••••••.••••.••.••••• 

20 - Maschinen und Apparate für die Isotopentrennung, 

30 
40 

8402 --

(10) 

11 

12 

19 

20 

90 

8403 

10 

90 

8404 --

und Teile davon ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 

- Brennstoffelemente, nicht bestrahlt •••••••••••••••••• 
- Teile von Kernreaktoren ••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

Erzeuger von Wasserdampf oder anderem Dampf (Dampf
kessel), ausgenommen Heißwasserkessel für Zentral
heizungen, die auch Niederdruckdampf erzeugen 
können; Kessel für die Erzeugung von überhitztem 
Wasser: 

Dampfkessel: 
Wasserrohrkessel, mit einer Dampfleistung von 
mehr als 45 t per Stunde ••••••••••••••••••••••••••• 
Wasserrohrkessel, mit einer Dampfleistung von 
45 t per Stunde oder weniger ••••••••••••••••••••••• 
sonstige Dampfkessel, einschließlich Hybrid-
kessel •..••...............•..•...•.•.•............. 

- Kessel für die Erzeugung von überhitztem Wasser •••••• 
- Teile ••.•••.........••.•.••.••••••••••••••.•...•••••.• 

Zentralheizungskessel , ausgenommen solche der 
Nummer 8402: , 
- Zentralh~izungskessel •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 
- Teile ................................................. . 

Hilfsapparate für Kessel der Nummer 8402 oder 8403 
(z. B. Vorwärmer, Oberhitzer, RuBbläser, Abgasrückfüh
rungen); Kondensatoren für Dampfmaschinen: 

10 - Hilfsapparate für Kessel der Nummer 8402 

20 
90 

8405 --

oder 8403 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Kondensatoren für Dampfmaschinen ••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••• · ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaserzeuger für Generator- od~r Wassergas, auth mit 
zugehörigen Gasreinigern; Erzeuger von Acetylengas 
und ähnliche Erzeuger von Gas auf feuchtem Weg, 
auch mit zugehörigen Gasreinigern: 

10 - Gaserzeuger für Generator- oder Wassergas, auch mit 

90 

zugehörigen Gasreinigern; Erzeuger von Acetylen
gas und ähnliche Erzeuger von Gas auf feuchtem 
Weg, auch mit zugehören Gasreinigern ••••••••••••••••• 

- Teile ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

---~~~--------

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

18 '!o 

1 B % 

18 % 

22 % 

22 % 

22 % 
22 % 

17 % 

30 % 
30 '!o 

35 % 
22 % 
2.7 % 

20 % 
20 % 
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TARIF 
Nr.!UNr. 

8406 --
(10) 

11 

19 

90 

8407 --
10 

(20) 
21 
29 

(30) 

31 

Dampfturbinen: 
- Turbinen: 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - für den Antrieb von Wasserfahrzeugen ••••••••••••••• 
- - sonstige., .....•...•...•.•..•..•....•..•.•..•...... 
- Teile .....•..••••..••.••••••••••••..••...•••••••••••• 

Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung: 
- Motoren fOr Luftfahrze~ge •••••••••••••••.••••••••••••• 
- Motoren für den Antrieb von W~sserfahrzeugen: 
- - AuBenbordmotoren •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hubkolbenmotoren, wie sie für den Antrieb von 

Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendet werden: 
mi t ei nem Hubraum. von 50 cm 3 oder weni ger •••••••••• 

32 - - mit einem Hubraum von mehr als 50 cm 3 bis ein-
schließlich 250, cm 3 ••••••••••••• • ••••••••••••••••••• 

33 mit einem Hubraum von mehr als 250 cm3 bis ein-

34 
90 

8408 --

10 

schließlich 1000 cm 3 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - mit einem Hubraum von mehr als 1000 cm 3 •••••••••••• 

- andere Motoren •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung 
(Diesel- oder Halbdieselmotoren): 
- Motoren für den Antrieb von Wasserfahrzeugen ••••••••• 

20 - Motoren, wie sie für den Antrieb von Fahrzeugen 

90 

8409 --

10 
(90) 

91 

99 

8410 -
( 10) 

11 

des Kapitels 87 verwendet werden ••••••••••••••••••••• 
- andere Motoren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Kolben
verbrennungsmotoren der Nummer 8407 oder 8408 geeignet: 
- fOr Motoren für Luftfahrzeuge ••••••••••••••••• w •••••• 

- andere: 
- - ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenver-

brennungsmotoren mit FunkenzOndunggeeignet •••••••• 
sonstig~ •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wasserturbi nen und Wasserräder, sowi e deren Regl er.: 
- Wasserturbinen und Wasserräder: 

mit einer Leistung von 1000 kW oder weniger.~ •••••• 
12 - - mit einer Leistung von mehr als 1000 kW bis 

13 
90 

8411 --

(10) 
11 

12 

einschließlich 10.000 kW ••••••••••••••••••••••••••• 
- - mit einer Leistung von mehr als 10.000 kW •••••••••• 
- Teile, einschließlich Regler •••••••••••••••••••• ~ •••• 

Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke 
und andere Gasturbinen: 
- Turbo-Strahltriebwerke: 

mit einer Schubkraft von 25 kN oder weniger •••••••• 
- - mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN •••••••••••• 

399 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 
20 % 
15 % 

10 % 

frei 
20 ~6 

25 % 

25 % 

25 % 
25 % 
25 % 

20 \ 

25 \ 
25 \ 

17\ 

17 \ 
17\ 

20 \ 

20 \ 
20 % 
20 \ 

18 \ 
18 \ 
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400 

TARif 
Hr./UHr. 

(20) 
21 
22 

(80) 
81 
82 

(90) 
91 

99 

8412 
10 

(20) 
21 
29 

(30) 
31 
39 
80 
90 

8413 --

(10) 

11 

19 
20 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Turbo-Propellertriebwerke: 
- mit einer Leistung von 1100 kW oder weniger •••••••• 

- - mit einer Leistung von mehr als 1100 kW •••••••••••• 
andere Gasturbi~en: 

mit einer Leistung von 5000 kW oder weniger ...... .. 
- - mit einer Leistung von mehr als 5000 kW •••••••••••• 
- Teile: 

für Turbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propeller-
triebwerke ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonst; ge ••••••••••••••••••••••••••••• I/I •••••••••••• 

Andere Motoren und Kraftmaschinen: 
- Strahltriebwerke, ausgenommen Turbo-Strahltrieb-

werke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- hydraulische Motoren und Kraftmaschinen: 
- - mit geradliniger Arbeitsweise (Arbeitszylinder) •••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••••• 
- pneumatische Motoren und Kraftmaschinen: 
- - mit geradliniger Arbeitsweise (Arbeitszylinder) •••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••• ' .•••••••••••••••••••••• 
- Teile ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

Pumpen für Flüssigkeiten, auch mit Flüssigkeitszähler 
oder -messer; Hebewerke für Flüssigkeiten: 
- Pumpen mit Flüssigkeitszähler oder -messer und 

Pumpen, zur Aufnahme solcher gebaut: 
- - Ausgabepumpen für Treibstoffe oder Schmiermittel, 

wie sie bei Tankstellen oder in Garagen ver-
wendet werden •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Handpumpen, ausgenommen solche der Unternummer 

8413 11 oder 8413 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 - Treibstoff-, Schmiermittel- oder Kühlmittelpumpen 

40 
50 
60 
70 

( 80) 
81 
82 

(90) 
91 
92 

8414 --

10 
20 
30 

für Kolbenverbrennungsmotoren •••••••••••••••••••••••• 
- Betonpumpen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "; •••• 
- andere stoBweise arbeitende Verdrängerpumpen ••••••••• 
- andere rotierende Verdrängerpumpen ••••••••••••••••••• 
- andere Zentrifugalpumpen •••••••••••••••••••••••••.•••• 
- andere Pumpen; Hebewerke für Flüssigkeiten: 
- - Pumpen ••••• ~ ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- - Hebewerke filr F1Ussigkeiten •••••••••••••••• ~ ••••••• 
- Teile: 

für Pumpen ••••••••••• · .............................. . 
für Hebewerke für Flüssigkeiten •••••••••••••••••••• ,. 

Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gas
kompressoren und Ventilatoren; Abluft- oder Umluftab
zugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter: 
- Vakuumpumpen •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
- Luftpumpen für Hand- oder Fußbetrieb ••••••••••••••••• 
- Kompressoren, wie sie bei Kälteerzeugungsmaschinen 

verwendet werden ••••••••••••• e ••••• e. e •• ,e •••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder. in 

Schilling für 100 kg 

18 \ 
18 9(, 

18 \ 
18 9(, 

18 \ 
18 \ 

18 \ 

20 \ 
20 \ 

18 \ 
18 % 
15 9(, 

18 \ 

22 \ 

25 '" 

25 '" 

25 '" 
25 9& 
25 \ 
25 9& 
25 \ 

25 \ 
18 9& 

25 \ 
18 \ 

18 \ 
18 \ 

18 \ 
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TARIF 
Nr./UNI"'. 

8 der Beilagen 

Wal"'enbezeichnung 

40 Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell~n mon-
t;er.t ••••••••••••••••••• ~ •••••• J ••••••••••••••••••••• 

(50) - Ventilatoren: 
51 - - Tisch-, Boden-, Wand-, Fenster-, Decken- und 

Dachventilatoren, mit eingebautem Elektromotor 
mit einer Leistung von 125 W oder weniger •••••••••• 

59 sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
60 - Abluft- oder Umluftabzugshauben mit einer größten 

80 
90 

8415 --

10 
(80) 

waagrechten Seitenlänge von 120 cm oder weniger •••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Teile •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen 
Ventilator und Vorrichtungen zum Ändern der 
Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der 
Luft, einschließlich solcher, bei denen der 
Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist: 
- Kompaktgeräte für den Fenster- oder Wandeinbau ••••••• 
- andere: 

81 - - mit Kälteerzeugungsvorrichtung und Ventil zum Um-

82 
83 
90 

8416 --

10 

kehren des Kühl-/Heizkreislaufes ••••••••••••• ~ ••••• 
sonstige, mit Kälteerzeug~ngsvorrichtung ••••••••••• 

- - ohne Kälteerzeugungsvorrichtung •••••••••••••••••••• 
- Teile ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Brenner für Feuerungen, die mit flüssigen, pulver
isierten festen oder gasförmigen Brennstoffen 
betrieben werden; automatische Feuerungen, ein
schließlich deren mechanische Beschicker, me
chanische Roste, mechanische Vorrichtungen zum 
Entfernen der Asche und ähnliche Vorrichtungen: 
- Brenner für flüssigen Brennstoff ....... ' .............. . 

20 - andere Brenner, einschließlich kombinierte Brenner 
(Mischbrenner) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• 

30 - automatisch~ Feuerungen, einschließlich deren 

90 

mechanische Beschicker, mechanische Roste, 
mechanische Vorrichtungen zum Entfernen der 
Asche und ähnliche Vorrichtungen ••••••••••••••••••• :. 

- Teile ••••••••••••••••••.••••••• ~ •••• : ••••••••••••••••• 

8417 Nichtelektrische Industrie-, Gewerbe- und Laboratoriums

10 

20 
80 
90 

öfen, einschließlich Verbrennungsöfen: 
- Öfen .zum Rösten, Schmelzen oder für andere Wärmebe

handlung von Erzen, Schwefelkies oder Metallen ••••••• 
- Back6fen ••••••• · •••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Teile ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

401 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

24 % 
20 % 

24 % 

24 % 
20 90 

18 % 

18 \ 
18 % 

18 % 
18 % 

22 % 

22 % 

22 9~ 

22 % 

22 % 
22 \ 
22 \ 
22 % 

26 
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402 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

8418 -- Kühlschränke, Tiefkühlschränke und andere Maschinen, 
Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteer
zeugung, auch el ektri sche; Wärmepumpen, ausge
nommen Klimageräte der Nummer 8415: 

10 - kombinierte Kühl- und Tiefkühlschränke, mit 

(20) 
21 

22 

29 

30 

getrennte~ AuBentUren •••••••••••••••••••••.•••••.•••. 
- Haushaltskühlschränke: 

Kompressorkühlschränke ••••••••••••••••••••••••••••• 
- - elektrische Absorptionskühlschränke •••••••••••••••• 

sonstige •••• , •••••••••••••••••••••••••••••• ' .•••• ',_' 
- TiefkUhltruhen mit einem Rauminhalt von 800 1 oder 

wen, ger ..... ~ ............................................... <1.1 .............. .. 

40 - Tiefkühlschränke mit einem Rauminhalt von 900 1 
oder weniger ..................................................... <1.1 ........ . 

50 - andere Kühl- oder Tiefkühltruhe~, -schränke, 
-vitrinen und dergleichen •••••••••••••••••••••••••••• 

(60) - andere Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen 
zur Kälteerzeugung; Wärmepumpen: 

61 - Kompr~ssor-Kälteerzeugungsvorrichtungen, mit einem 

69 

(90) 
91 

99 

8419 --

Kondensator in Form eines Wärmeaustauschers 
(Kompressionswärmepumpen) •• ~ •••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Tei le: 
- - M6bel, zum Einbau von Kühl- oder TiefkDhlvor-

richtungen g~baut •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Apparate und Vorrichtungen, auch mit elektrischer Hei
zung, zur Behandlung von Stoffen durch auf einer Tem
peraturänderung beruhende Vorgänge, wie Heizen, Kochen, 
Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, 
Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, 
Kondensieren oder Kühlen, ausgenommen Haushalts
geräte; nichtelektris6he Wasserdurchlauferhitzer 
und Warmwasserspeicher: 

(10) - nichtelektrische Wasserdurchlauferhitzer und Warm-

11 
19 

20 

(30) 

31 

32 
39 

wasserspeicher: 
- - Gasdurchlauferhitzer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Sterilisierapparate für medizinische oder 

chirurgische Zwecke oder für Laboratorien •••••••••••• 
- Trockner: 

für landwirtschaftliche Erzeugnisse •••••••••••••••• 
- - für Holz, Papiermasse, Papier oder Pappe ••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 

40 - Destillier- oder Rektifizierapparate und -vorrich-
tungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

50 - Wärmeaustauscher ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
60 - Apparate und Vorrichtungen zum Verflüssigen von Luft 

oder anderen Gasen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(80) - andere Apparate und Vorrichtungen: 

81 für die Zuberei tung von hei Ben Getränken oder zum 
Kochen oder Erwärmen von Speisen ••••••••••••••••••• 

89 
90 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

18 " 
20 " 
18 % 

18 9;, 

18 9;, 

18 9;, 

18 9;, 

18 9;, 

18 % 
18 % 

32 % 
32 % 

20 % 

20 % 
20 % , 
20 % 

20 % 
20 '1;, 

20 % 

20 9(, 

20 9(, 

20 '1;, 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

8420 --

10 
(90) 

91 

99 

8421 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Kalander und Walzwerke, ausgenommen solche für Metall 
oder Glas, und Walzen für diese Maschinen: 
- Kalander und Walzwerk~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile: 

Walzen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sons t; ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zentrifugen, einschieBlich Zentrifugaltrockner; 
Apparate zum Filtern oder Reinigen von Flüssig
keiten oder Gasen: 

(10) - Zentrifugen, einschlieBlich Zentrifugaltrockner: 
11 
12 
19 

(20) 

21. 

Milchseparatoren ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••• 
Wäscheschleudern ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••• ~ ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• ~ ••••••• 

- Apparate zum Filtern oder Reinigen von Flüssig
keiten: 

- - zum Filtern oder Reinigen von Wasser ••••••••••••••• 
22 - - zum Filtern oder Reinigen von Getränken, aus-

genommen Wa sser •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 Ölfilter und Treibstoffilter, für Kolbenverbren-

29 
(30) 

31 

39 
(90) 

91 

99 

8422 --

nungsmotoren ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
- Apparate zum Filtern oder Reinigen von Gasen: 
- - Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren ••••• 
- - sonstige .....•••.•....•..•...... · .•..••.....••.•.•.• 
- Teile: 

von Zentrifugen, einschlieBlich Zentrifugal-
trocknern ••••••.••.•.••••.••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum 
Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen 
Behältern; Maschinen und Apparate zum Füllen, 
Verschließen, Versiegeln, Verkapseln oder Etikettieren 
von Flaschen, Büchsen, Säcken pder anderen Behältern; 
Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren; 
Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlen
säure: 

(10) - Geschirrspülmaschinen: 
11 

19 

20 

30 

40 
90 

- - Haushaltsgeschirrspülmaschinen ••••••••••••••••••••• 
- - sonsti ge ......•..•....•......•....•.•.... .;,., '0 ••••• 

- Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen 
von Flaschen oder anderen Behältern •••••••••••••••••• 

- Maschinen und Apparate zum Füllen, VerschlieBen, 
Versiegeln, Verkapseln oder Etikettieren von 
Flaschen, Büchsen, Säcken oder anderen Be
hältern; Apparate zum Versetzen von Getränken 
mit Kohlensäure •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren ••••••• 
- Teile •..••..•••.••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

403 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

22 % 

20 % 
22 % 

16 9~ 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 °0 

18 % 

18 9, 

18 % 

16 % 

16 % 

16 % 

16 % 

16 % 
16 % 
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404 

TARIF· 
Nr./UNr. 

8423 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Wiegevorrichtungen, einschließlich Zähl- und Kontroll
waagen, ausgenommen Waagen mit einer Empfindlichkeit 
von 50 Milligramm oder weniger; Gewichte für Waagen 
aller Art: 

iO - Personenwaagen, einschließlich Säuglingswaagen; 
Haushaltswaagen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,20 - Waagen zum kontinuierlichen Wiegen von Waren auf 
Fördere;nrichtungen.~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Abfüllwaagen, Absackwaagen, Dosierwaagen und andere 

(80) 
81 
82 

89 

Waagen zur Verwiegung konstanter Gewichtsmengen •••••• 
- andere Wiegevorrichtungen: 

für eine Höchstlast von 30 kg oder weniger ••••••••• · 
für eine Höchstlast von mehr als 30 kg bis 
einschließlich 5000 kg ••••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
90 - Gewichte für Waagen aller Art; Teile von Wiege-

8424 --

10 

20 
.30 

vorrichtungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mechanische Apparate (auch für Handbetrieb) zum 
Verteilen, ·Versprühen oder Zerstäuben von Fl üssig
keiten oder Pulver; Feuerlöschgeräte, auch mit 
Füllung; Spritzpistolen und ehnliche Apparate; Sand
strahlmas6hinen, Dampfstrahlapparate und dergleichen: 
- Feuerlöschgeräte, auch mit Füllung ••••••••••••••••••• 
- Spritzpistolen und. ähnliche Apparate ••••••••••••••••• 
- Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und 

dergl.eichen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(80) - andere Apparate: 
81 
89 
90 

8425 --

- : für die Landwirtschaft oder den Gartenbau •••••••••• 
- - son~tige ....................... ,. •••••••••••••••••••• 
- Teile .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Flaschenzüge; Zugwinden und Spille; Hubwinden: 
- Flaschenzüge: 
- - mit Elektromotor ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••.••..•.•••••••.••..•••.••••.•••••••.••.. 

(10 ) 

11 
19 
20 - Zugwinden für Bergwerke zum Hochziehen und Herab

lassen der Förderkörbe oder Skips; Zugwinden, ihrer 
Beschaffenheit nach für den Untertagbau bestimmt ••••• 

(30) - andere Zugwinden; Spille: 
31 - - mit ~lektromotor •••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
39 - - sonstige~ ••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 

(40) - Hubwinden: 
41 ortsfeste Hebebühnen, wie sie in Kraftfahrzeug

werkstätten verwendet werden ••••••••••••••••••••••• 
42 - - andere Hubwinden, hydraulisch betrieben •••••••••••• 
49 - - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 % 

22 % 

10 % 

22 % 

22 % 
22% 

22 96 

20 % 
22 % 

18 % 

22 % 
22 % 
22 % 

19 % 

19 % 

20 % 

20 % 

20 % 

19 % 
19 % 

19 \ ' \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8426 --

(10) 

11 
12 

19 
20 
30 

(40) 
41 
49 

(90) 
91 
99 

8427 
10 

20 

90 

8428 --

10 
20 

(30) 
31 

32 
3~ 
39 
40 
50 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Derrickkrane, Laufkrane, Portal krane, Verladebrücken 
und andere Krane, einsthlieBlich Kabelkrane; Hubpor
tale, Portalhubkarren und Krankarren: 
- Laufkrane, Portal krane (ausgenommen Portaldrehkrane), 

Verladebrücken, Hubportale und Portalhubkarren: 
- - Laufkrane •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

fahrbare Hubportale mit luftbereiften Rädern und 
Portalhubkarren ••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Turmdrehkrane •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
- Portaldrehkrane •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• ~ 
- ~ndere, selbstfahrend: 
- - mit luftbereiften Rädern ••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• 
- andere: 
- - für die Montage auf Straßenfahrzeuge gebaut •••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gabelstapler; andere Werkskarren mit Hebevorrichtung: 
- selbstfahrende Gabelstapler und andere Karren, mit 

Elektromotorantrieb: 
A - mit einer Tragfähigkeit von mehr als 3500 kg ••••• 
-B - andere ........................................... . 

- andere selbstfahrende Gabelstapler und andere Karren: 
A - mit einer Tragfähigkeit von mehr als 3500 kg ••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••• 8 ••••••••••••••••••• 

Andere Maschinen und Geräte zum Heben, Verladen, 
Entladen oder Fördern (z. B. Aufzüge, Rolltreppen, 
Stetigförderer und Seilschwebebahnen): 

Personen- und Lastenaufzüge •••••••••••••••••••.•••••• 
- pneumatische Stetigförderer •••••••••••••••••• ~ ••••••• 
- andere Stetigförderer für Waren aller Art: 

ihrer Beschaffenheit nach für Untertaga~beiten 
bestimmt ••• o ..................... · ••••••••••••••••••• 

sonstige, mit Förderbechern •••••••••••••••••••••••• 
- ·-sonstige, mit Förderband ••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonst; ge •.••........•..•..............•........•... 
- Rolltreppen und Rol1steige •••••••••••••••• ~ •••••••••• 
- WagenstoBer, Schiebebühnen zum Umsetzen. von Loko-

motiven und Waggons, Kippvorrichtungen für Waggons 
und Förderwagen (Hunte) und ähnliche Vorrichtungen 
für Wagenumläufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

60 Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte; 

90 
Zugmechanismen für Standseilbahnen •••••••••••••••• ~ •• 

- andere Maschinen unp Geräte •••••••••••••••••••••••••• 

405 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

19 % 

19 % 

19 % 

19 % 

19 % 

19 % 

19 % 

19 % 
19 % 

frei 
18 % 

frei 
18 '1(, 

19 '1(, 

42 % 
19 % 

19 % 

19 % 

19 % 
19 % 

19 % 

19 % 

19 % 
19 % 
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406 

TARIF 

Nr./UNr. 

8429 --

(10) 
11 
19 
20 
30 
40 

(50) 
51 
52 
59 

8430 --

10 
20 

(30) 

31 
39 

(40) 
41 
49 
50 

( 60) 
61 
62 
69 

8431 --

10 
20 

(30) 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angle
dozer), Grader, Schürfkübelwagen, Bagger, Schürf- und 
andere Schaufellader, Stopf- und Verdichtmaschinen und 
Straßenwalzen: 
- Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer): 
- - mit Raupenfahrwerk ••••••••••••.••.•••••.••••••••••• 
- - sonstige .....•.....••..••.••.•••••.•..••••.•.•.••.. 
- Crader ••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••••.•••••••• 
- Schürfkübelwagen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Stopf- und Bodenverdichtmaschinen und Straßenwalzen •• 
- Bagger und Schürf- und andere Schaufellader: 
- - Frontschaufellader ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen mit rundum drehbarem Aufbau •••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Maschinen und Geräte für die Erdbewegung, zum 
Planieren, Stopfen, Verdichten oder Bohren des Bodens, 
oder zum Abbauen von Erzen oder anderen Mineralien; 
Rammen und Pfahlzieher; Schneeräumer: 
- Rammen und Pfahlzieher ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schneeräumer •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schrämmaschinen und andere Abbaumaschinen sowie 

Tunnelbohrmaschinen und andere Streckenvortriebs
maschinen: 

- - selbstfahrend ••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Bohr- oder Tiefbohrmaschinen: 
- - selbstfahrend •....•.•.•••....•..•......•..••....•.• 

sonstige .•.••.•••••••.....••.••....•••..•.•.••••••• 
- andere Maschinen und Geräte, selbstfahrend ••••••••••• 
- andere Maschinen und Geräte, nicht selbstfahrend: 
- - Stopf- und Bodenverdichtmaschinen •••••••••••••••••• 
- - Schürfmaschinen (Schälschrapperl ••••••••••••••••••• 
- - soristige ••••••••••••• ~ •••••••••••••• · •••••••• ~ •••••• 

Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen 
oder Geräte der Nummern 8425 bis 8430 geeignet: 
- für Maschinen oder Geräte der Nummer 8425 •••••••••••• 
- für Maschinen oder Geräte der Nummer 8427 •••••••••••• 
- für Maschinen oder Geräte der Nummer 8428: 

31 - - für Personenaufzüge, Lastenaufzüge oder Roll-

39 
(40) 

treppen •.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
sonst i ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- für Maschinen oder Geräte der Nummer 8426, 8429 
oder 8430: 

41 - - Eimer, Becher, Kübel, Laffel, Schaufeln, Greifer 
und Zangen •••••••••••••••••••••••••. ~ •••••• · ••••••••• 

42 - - Schilde für Planiermaschinen ••••••••••••••••••••••• 
43 - - Teile für Bohr- oder Tiefbohrmaschinen der 

Unternummer 8430 41 oder 8430 49 ••••••••••••••••••• 
49 sonstige ••••••••••••••••••••••••••.•• ~ ••• ~ •••••••• ~·. 

Zollsatz in '-des 
Wertes oder f n 

Schilling für 100 kg 

10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
15 % 

15 % 
10 % 

10 % 

12 % 
15 % 

12 % 
12 % 

12 % 
12 % 
12 % 

12 % 
12 % 
12 % 

19 % 
15 % 

20 % 
19 % 

15 % 
12 % 

12 % 

15 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8432 --

10 

(20) 

21 
29 

30 
40 
80 
90 

8433 --

(10) 

11 

19 

20 

30 
40 

(50) 

51 

52 
53 
59 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirt
schaft, den' Gartenbau oder die Forstwirtschaft, 
zum Vorbereiten, Bearbeiten oder Bestellen des 
Bodens oder zur Pflege der Pflanzen; Walzen für 
Rasenflächen oder Sportplätze: 
- Pf 1 üge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Eggen, Kultivatoren, Jäter, Hackmaschinen und 
Hauen: 

- - Scheibeneggen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonst; ge •••••••••••••••••••••• 1,1 ••••••••••••••••••• 

- Sämaschinen, Pflanzmaschinen und Pi~iermaschinen ••••• 
- Düngerstreuer und Düngerverteiler •••••••••••••••••••• 
- andere Maschinen, Apparate und Geräte •••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten oder Dre
schen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ein
schließlich Stroh- und Futtermittelpressen; Rasen
mäher und andere Mähmaschinen; Maschinen zum 
Reinigen oder Sortieren von Eiern, Früchten oder 
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen,-ausge
nommen Maschinen und Apparate der Nummer 8437: 
- Rasenmäher: 

mit Motor und waagrecht rotierender Schneidvor-
richtung •••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 

- andere Mähmaschinen, einschließlich Mähbalken für 
den Anbau an Traktoren ••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Heuerntemaschinen und -geräte ••••••••••••••••• 
- Stroh- und Futtermittelpressen, einschließlich der 

Aufnahmepressen (Pick-up-Pressen) •••••••••••••••••••• 
- andere Maschinen, _ Apparate und Ge-räte zum Ernten; 

Dreschmaschinen: 
- - Mähdrescher •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige Dreschmaschinen ••••••••••••••••••••••••••• 
- - Erntemaschinen und -geräte für Wurzeln oder Knollen 
- - 50n s t; ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

60 - Maschinen zum Reinigen oder Sortieren von Eiern, 

90 

8434 .,-

10 

20 
90 

8435 --

10 
90 

Früchten oder anderen landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Teile •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

Melkmaschinen und andere Maschinen und Apparate fUr 
die Milchwirtschaft: 
- Melkmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••.••••• ~ •••• 
- andere Maschinen und Apparate für die Milchwirtschaft 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pressen, Mühlen, Quetschen und ähnliche Maschinen 
und Apparate zur Herstellung von Wein, Most, 
Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken: 
- Maschinen und Apparate ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

407 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

10 % 
16 % 

22 % 
22 % 

20 % 

10 % 

24 % 
20 % 
20 % 

20 % 
16 'I{, 

20 % 
20 % 
20 % 

20 % 
20 % 
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408 

TARIF 
Nr.fUNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

8436 Andere Maschinen und Apparate für die Landwirtschaft, 
den Gartenbau, die Forstwirtschaft, die Geflügel- oder 
Bienenhaltung, einschließlich Keimapparate mit mecha
nischen oder wärmetechnischen Vorrichtungen und 

10 
(20) 

21 
29 
80 

(90) 
91 

99 

8437 --

Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht: 
- Maschinen und Apparate für die Futterbereitung ••••••• 
- Maschinen und Apparate für die Geflügelhaltung, 

einschließlich Brut- und Aufzuchtapparate: 
- - Brut- und Aufzuchtapparate ••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige~ •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Teil e: 
- - für Maschinen und Apparate für die Geflügelhaltung, 

einschließlich für Brut- und Aufzuchtapparate •••••• 
sonstige •.••.••.•••••.•.••••••••••••••••.•••••••••• 

Maschinen zum Reinigen, SOrtieren oder .Sieben von 
Körner- oder Hülsenfrüchten; Maschinen und Apparate 
für die.Müllerei oder zur Behandlung von Getreide 
oder Hülsenfrüchten, ausgenommen Maschinen und 
Apparate für die Landwirtschaft: 

10 - Maschinen zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von 

80 

90 

8438 --

Körner- oder Hülsenfrüchten ••••••••••••••••••••••••• ~ 
- andere Maschinen und Apparate.i •••••••••••••••••••••• 
- Teile.· .••..••.•..•.•.. ' •..•.••..••••••...••..•.••.•... ""'-

Maschinen und Apparate, in diesem Kapitel anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen, für die industrielle 
oder gewerbliche Aufbereitung oder Herstellung von 
Nahrun'gsmitteln, Futtermitteln oder Getränken, ausge
nommen Maschinen und Apparate für die Gewinnung, Auf
bereitung oder Zubereitung von tierischen oder pflanz
lichen ölen oder Fetten: 

10 - Maschinen und Apparate für die Herstellung von 
Backwaren oder Teigwaren •••• ~ •••••••••••••••••••••••• 

20 - Maschinen und Apparate für die Herstellung von 

30 
40 
50 

60 

80 

90 

8439 --

Süßwaren, Kakao oder Schokolade •••••••••••••••••••••• 
- Maschinen und Apparate für die Zuckerherstellung ••••• 
- Brauereimaschinen und -apparate ••• ~ •••••••••••••••••• 
- Maschinen und Apparate für die Aufbereitung, Verar~ 

beitung oder Zubereitung von Fleisch oder Geflügel ••• 
Maschinen und Apparate für die Aufbereitung, Verar
beitung oder Zubereitung von Früchten oder Gemüsen ••• 

- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen und Apparate zur Herstellung von Halbstoffen 
aus zellulosehaltigem Fasermaterial, oder zur Herstel
lung oder Fertigstellung von Papier oder Pappe: 

10 - Maschinen und Apparate zur Herstellung von Halbstof~ 

20 
fen aus zellulosehaltigem Fasermaterial •••••••••••••• 

- Maschinen und Apparate zur Herstellung von 
Papier oder Pappe •••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für too kg 

20 \ 

20 % 
20 % 
20 % 

20 % 

20 9& 

20 % 
20 % 
20 % 

18 % 

18 'I(, 

18 'I(, 

18 'I(, 

18 % 

18 % 

18 % 
18 'I(, 

20 % 

20 'I(, 
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TARIF 
Nr./UHr. 

30 

(90) 
91 

99 

8440 

10 
90 

8441 --

10 
20 

30 

40 

80 
90 

8442 --

10 
20 

30 
40 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Maschinen und Apparate zur Fertigstell~ng von 
Papier oder Pappe ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• o •••• 

- Teile: 
- - für Maschinen und Apparate zur Herstellung von 

Halbstoffen aus zellulosehaltigem Fasermaterial •••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich 
Fadenheftmaschinen: 
- Maschinen und Apparate ••••••••••••••••••••••••••••• !·. 

- Teile •••••••.•••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

Andere Maschinen und Apparate zur 'Bearbeitung oder 
Verarbeitung vonPapiermasse, Papier oder Pappe, 
einschließlich Schneidmaschinen aller Art: 
- Schneidmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Maschinen und Apparate zur Herstellung von Tüten. 

Beuteln,'Säcken oder Briefumschlägen ••••••••••••••••• 
- Maschinen und Apparate zur Herstellung von 

Schachteln, Hülsen, Trommeln oder ähnlichen 
Umschließungen, anders als durch Formpress~n.~ ••••••• 

- Maschinen und Apparate zum Formpressen von Waren aus 
Papiermasse, Papier oder Pappe ••••••••••••••••••••••• 

- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 

Maschinen, Apparate und Geräte (ausgenommen Werkzeug
maschinen der Nrn. 8456 bis 8465) zum SchriftgieBen 
oder Schriftsetzen, oder zum Zurichten oder Herstel1'en 
von ~lischees, Druckplatten, Formzylindern oder anderen 
Dru~kformen; Buchd~uckletter~, Klischees, Druckplatten, 
Formzylinder und andere Druckformen; Lithographie- ' 
steine, Platten und Zylinder, für graphische Zwecke 
vorgerichtet (z. B. geschliffen, gekörnt oder poliert): 
- Photosetzmaschinen •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

andere Setzmaschinen, -apparate und -geräte, auch mit 
Gie8vorrichtung ••••••••••••••••••.• ~ •••••••••••••• ~ ••• 

- andere Maschinen, Apparate und Geräte •••••••••••••••• 
- Teile der vorstehend genannten Maschinen, Apparate 

und Geräte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ' •• 
50 - Buchdruckl ettern, Kl ischees" Druckplatten, Form-

8443 --

(10) 
11 

zylinder u~d andere Druckformen; Lithographiesteine, 
Platten und Zylinder, für graphische Zwecke vorge
richtet (z. B. geschliffen. gekörnt oder poliert) •••• 

Druckmaschinen; Hflfsmaschinen und -apparate für 
Druckmaschinen: 
- Offsetdruckmaschinen: 
- - Rol1enoffsetmaschinen •••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 

12 - - Bogenoffsetmaschinen~ für ein Papierformat von 
22 cm x 36 cm oder weniger (Büro-Offsetma-
sch;nen) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

409 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 \ 

20 \ 
20 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

1'8 % 

18 % 

frei 

frei 
frei 

frei 

10 % 

5 % 

frei 
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410 

TARIF 
Nr./UNr. 

19 
(20) 

21 
29 
30 
40 
50 
60 
90 

8444 00 

8445 --

(10) 

11 
12 
13 
19 
20 
30 
40 

90 

8446 
10 

(20) 

21 
29 
30 

8447 --

(10) 
11 

12 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - sonstige ...... " .. ".""""""""" .. " •• " •. """ ....... " I_I ........ .. 

- Hochdruckmaschinen, ausgenommen Flexodruckmaschinen: 
Rollenbuchdruckmaschinen ••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige .•.....•••....•.•.••••••••••••.•..•..•..•.. 

- Flexodruckmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Tiefdruckmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Druckmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hilfsmaschinen und -apparate für Druckmaschinen •••••• 
- Teile ..•..••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düsenspinnmaschinen und Maschinen zum Verstrecken, 
Texturieren oder Schneiden von Chemief~sern •••••••••••• 

Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinn
stoffen; Maschinen zum Spinnen, Dublieren oder Zwirnen 
sowie andere Maschinen zur Herstellung von Spinnstoff~ 
garnen; Maschinen zum Spulen (einschlieBlich SchuB
spulmaschinen), Wickeln oder Haspeln von Spinn
stoffen und Maschinen zur Vorbereitung·von Spinn
stoffgarnen fOr di~ Verwendung auf Maschinen der 
Nummer 8446 oder 8447: 
- Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von 

Spinnstoffen: 
Karden (Krempeln) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kämmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - Vorspinnmaschi.nen •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonsti ge •• • " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Spinnmaschinen •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
- Maschinen zum Dublieren oder Zwirnen ••••••••••••••••• 
- Maschi.nen zum Spulen (einschließlich SchuBspul-

maschinen), Wickeln oder Haspeln ••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Webmaschinen (Webstühle): 
für Gewebe mit einer Breite von 30 cm oder weniger ••• 
für Gewebe mit einer Breite von mehr als 30 cm, 
mit Schußeintragung durch Webschützen: 

motorbetriebene •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
sonstige ....................••••.. , ....••••........ 

- für Gewebe mit einer Breite von mehr als 30 cm, 
mit schützenloser SchuBeintragung •••••••••••••••••••• 

Maschin~n zur Herstellung von Wirk- oder Strick
waren, Nähgewirken, Gimpen, Tüllen, Spitzen, 
Stickereien,.Posamentierwaren, Flechtwaren oder. 
Netzwaren sowie Tuftingmaschinen: 
- Rundwirk- und Rundstrickmaschinen: 
- - mit einem Zylinderdurchmesser von 165 mm oder 

weniger •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Zylinderdurchmesser von mehr als 
165 mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 leg 

5 % 

10 % 
10 % 

10 % 

10 '\ 
10 % 

10 % 

10 % 

18 '\ 

18 " 
18 " 
18 % 

18 '\ 
18 '\) 

18 " 

18 % 

18 '\) 

22 % 

22 '\ 

22 " 

22 % 

18 '\ 

18 '\ 
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TARIF 

Nr.lUNr. 

20 

90 

8448 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Flachwirk- und Flachstrickmaschinen; ~aschinen 
zur Herstellung von Nähgewirken •••••••••• ~ ••••••••••• 

- andere •••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 

Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der 
Nummer 8444, 8445, 8446 oder 8447 (z. B. Schaft
maschinen{"Jacquardmaschinen, Kett- und SchuBfaden
wächter und Webschützenwechsler); Teile und Zubehör, 
ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen und 
Apparate dieser Nummer oder für Maschinen der Nummer 
8444, 8445, 8446 oder 8447 geeignet (z. B. Spindeln 
und Spindelflügel, Kratzengarnituren, Kämme, Nadel
stäbe, Spinndüsen, Webschützen, Schäfte und Litzen, 
Nadeln und Platinen): 

(10) - Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der 
Nummer 8444, 8445, 8446 oder 8447: 

11 - - Schaftmaschinen und Jacquardmaschinen; Kartenre-

19 

duziervorrichtungen, Kartenschlagmaschinen, 
Kartenkopiermaschinen und Kartenbindemaschinen ••••• 

- - sonstige •..•••. 0·0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Teile und Zubehör für Maschinen der Nummer 8444 

(30) 

31 

oder für deren Hilfsmaschinen und -apparate •••••••••• 
- Teile und Zubehör für Maschinen der Nummer 8445 

oder für deren Hilfsmaschinen und -apparate: 
- - Kratzengarniture~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

32 - - für Maschinen zur Aufbereitung von SpinnstOffen, 
ausgenommen Kratzengarnituren •••••••••••••••••••••• 

33 Spindeln, Spindelflügel, Spinnringe und Ring-

39 
(40) 

41 
42 

49 
(50) 

läufer •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
- - sonstige ........................•......... o •••••••• 

- Teile und Zubehör für Webmaschinen (Webstühle) 
oder für deren Hilfsmaschinen und -apparate: 

- - Webschützen •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
- - Kämme (Riete), Litzen und Schäfte •••••••••••••••••• 
- - sonstige •.••••••••••.•.....•..•..••...•• I-I ••••••••• 

- Teile und Zubehör für Maschinen der Nummer 8447 
oder für deren Hilfsmaschinen und -apparate: 

51 - - Platinen, Nadeln und andere Waren zur Maschen-

59 

8449 00 

8450 --

bi'dung ••••••••••••••••••• ~ •• · •• · •••••••••••••••••••• 
sonstige •.......•.........•.........•..........•... 

Maschinen und Apparate zur Herstellung oder Fertigbe
handlung von Filz oder Vliesstoffen (als Meterware oder 
geformt), einschließlich Maschinen und Apparate zur 
Herstellung von Filzhüten; Formen für die Hutmacherei •• 

Wäschewaschmaschinen für den Haushalt oder für 
Wäschereien, einschließlich kombinierte Wäschewasch
und Trockenmaschinen: 

(10) - Masch.i nen mi t ei nem Fassungsvermögen von 10 kg 
Trockenwäsche oder weniger: 

11 - - Vo 11 automaten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

411 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 
frei 

15 \ 
15 'I(, 

3 % 

17 % 

15 'I(, 

3 % 
15 'I(, 

13\ 
15 % 
15 % 

3 \ 

15 % 

18 % 

23 % 
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412 

TARIF 
Nr./UNr. 

12 
19 

8 der Beilagen 

WarenbezeiQhnung 

- - andere, mit eingebauter Wäscheschleuder •••••••••••• 
- - sonstige •••.•••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

20 - Maschinen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 

90 

8451 .:-

10 
(20) 

10 kg Trockenwäsche •••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••• ~ •••••••••• 

Maschinen und Apparate (ausgenommen Maschinen der 
Nr. ·8450) zum Waschen, Reinigen, Wringen, 
Trocknen, Bügeln, Pressen (einschließlich Fixier
pressen), Bleichen, Färben, Appretieren, Ausrüsten, 
Oberziehen oder Imprägnieren von Garnen, textilen 
Flächenerzeugnissen oder konfektionierten Spinn
stoffwaren sowie Maschinen zum Beschichten von 
Geweben oder anderen Unterlagen für die Herstellung 
von Fußbodenbelägen, wie Linoleum; Maschinen und 
Apparate zum Aufwickeln, Abwickeln, Falten, 
Schneiden oder Auszacken von textilen Flächener
zeugni ssen: 
- Maschinen für die chemische Reinigung •••••••••••••••• 
- Trockenmaschinen und -apparate: 

21 mit einem Fassungsvermögen von 10 kg Trocken-
wäsche oder weniger •••••••••••••••••••••.•••••••••• 

29 sonstige ........•.............•.................... 
30 - Bügelmaschinen und Bügelpressen (einschließ-

40 
50 

80 
90 

8452 --

10 
(20) 
21 
29 
30 
40 

90 

8453 --

lieh Fixierpressen) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Wasch-, Bleich- oder Färbemaschinen und -apparate ..... 
- Maschinen und Apparate zum Aufwickeln, Abwickeln, 

Falten, Schneiden oder Auszacken von textilen 
Flächenerzeugnfssen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Teile ...•..•..•...•..•...•...•.•........••..•.••.•••• 

NähmascM nen, ausgenommen Fadenheftmaschi nen,der 
Nummer 8440; Möbel, Sockel und Deckel, für Nähmaschinen 
besonders vorgerichtet; Nähmaschinennadeln: 
-'Haushaltsnähmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Nähmaschinen: 
- - Automaten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 
- - sonstige •• : ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• 
- Nähmaschinennadeln ••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
- Möbel, Sockel und Deckel, für Nähmaschinen und Teile 

davon ••••••• " ........................................ . 
- andere Te;le für Nähmaschinen •••••••••••••• ~ ••••••••• 

Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Cerben, 
Zurichten oder Bearbeiten von Häuten, Fellen 
oder leder oder zur Herstellung oder Reparatur 
von Schuhen oder anderen Waren aus. Häuten. Fellen 
oder Leder, a u'sgenommen f)lä l1I1a schi nen: 

10 - Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben, 
Zurichten oder Bearbeiten von Häuten. Fellen 
oder Leder ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling 'für 100 kg 

23 \ 
23\ 

7 \ 

22 \ 

frei 

18 '% 

18 \ 

12 \ 
18 'I(, 

18 'I(, 

18 'I(, 

18 \ 

27 \ 

27 \ 
27 'I(, 

frei 

27 \ 

frei 

15 \ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)412 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF. 
Nr./UNr. 

20 

80 
90 

8454 --

10 
20 

30 
90 

8455 
10 

(20) 
21 

22 
30 
90 

8456 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung , 

- Maschinen und Apparate zur Herstellung oder 
Reparatur von Schuhen •••••••••••••••••••••• ~ •• ~ •••••• 

- andere Maschi~en und Apparate •• A ••••••••••••••••••••• 

- Teile •.•.••• ' ••••••••••••••••••.••..•....••••••••••••• 

Konverter, GieBpfannen,. GuBformen (zum GieSen von 
Ingots, Masseln und dergleichen) und Gießmaschinen, 
wie sie in Stahl~erken, anderen metallurgischen Be
trieben oder MetallgieBereien verwendet werden: 
- Konverter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- GuBformen (zum Gießen von Ingots, Masseln und derglei-

chen) und Cießpfannen ••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
- Gießmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Metallwalzwerke und Walzen hiefür: 
- Röhrenwalzwerke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Walzwerke: 

zum Warmwalzen oder zum komb,inierten Warm- und 
Kaltwalzen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zum Kaltwalzen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Walzen für .Walzwerke •••••••••••••••• · ••••••••••••••••• 
- andere Teile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Werkzeugmaschinen für die abtragende Bearbeitung von 
Stoffen aller Art durch Laserstrahl oder anderen Licht
oder Photonenstrahl, durch Ultraschall, durch Elektro
erosion, durch elektrochemische Verfahren, durch 
Elektronen-, lonen- oder Plasmastrahl: 

10 - mit Laserstrahl oder anderem Licht- oder Photonen-

20 
30 
90 

8457 --

10 
20 
30 

8458 --

(10) 
11 

19 
(90) 
91 
99 

strahl arbeitend ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- mit Ultraschall arbeitend •••••••••••••••••••••••••••• 
- mit Elektroerosion arbeitend ••••••••••••••••••••••••• 
- a~dere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfer
maschinen, für die Bearbeitung von Metallen: 
- Bearbeitungszentren •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Mehrwegemaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Transfermaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Drehmaschinen für die spanabhebende Bearbeitung von 
Metallen: 
- Horizontaldrehmaschinen: 

numerisch gesteuert •••••• · •••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ........•....•.........................•..• 
- andere Drehmaschinen: 

numerisch gesteuert •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••.••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••• 

413 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg' 

15 % 
15 % 
1S \ 

15 \ 

15 \ 

15 \ 

15 \ 

18 \ 

18 \ 
18 \ 

18 \ 

18 \ 

20 \ 
20 \ 
20 \ 
20 \ 

25 \ 
25 \ 
25\ 

25 \ 
25 % 

25 'I(, 

25 \ 
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414 

TARIF 
Nr.lUNr. 

8459 --

10 
(20) 

21 
29 

(30) 
31 
39 
40 

(50) 
51 
59 

(60) 
61 
69 
70 

8460 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Werkzeugmaschinen (einschließlich Bearbeitungs
einheiten auf Schlitten) für die spanabhebende Bearbei
tung von Metallen durch Bohren, Ausbohren, Fräsen, Ge
windeschneiden oder Gewindebohren, ausgenommen, Dreh
maschinen der Nummer 8458: 
- Bearbeitungseinheiten auf Schlitten •••••••••••••••••• 
- andere Bohrmaschinen: 

numeri sch gesteuert •.••••••••••••.• " .•.•.•••. ' •..••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
- andere kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen: 
- - numerisch gesteuert.! •••••••••••••••••••••.•••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- andere Ausbohrmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Konsolfräsmaschinen: 

numerisch gesteuert •••••••••••••••••••••••••••••••• 
.- - sonstige ••••..•...••••..•••••.•••••••••••••••••••.• 
- andere Fräsmaschinen: 
- - numerisch gesteuert •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- '- sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Gewindeschneid- oder Gewindebohrmaschinen ••••• 

Werkzeugmaschinen zum Abgraten, Entgraten, Schärfen, 
Schleifen, Honen, Läppen, Polieren oder zur anderen 
Fertigbearbeitung von Metallen, gesinterten Metall
carbiden oder Cermets {Metall keramiken) mit Hilfe von 
Schleifsteinen, Schleif- oder Poliermitteln, ausgenom~ 
men Maschinen zur Herstellung oder Fertigbearbeitung 
von Verzahnungen der Nummer 8461: 

(10) - Planschleifmaschinen" iri'einer der Achsen 
mit einerCenauigkeit von mindestens 0,01 mm 
verstellbar: 

11 
19 

( 20) 

21 
29 

(30) 
31 
39 
40 
90 

8461 --

10 
20 
30 

- - numerisch gesteuert ••••••.••••••••••••••••••••••••• 
sonstige .••••••••••••••••••••••••••.•.••••••.•••.•• 

- andere Schleifmaschinen, in einer der Achsen mit 
einer Genauigkeit von mindestens 0,01 mm verstellbar: 

- - numerisch gesteuert ....••••••••••••••.•••••••••••.• 
- - sonstfge ••••••• · •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
- Schärfmaschinen: 
- - numerisch gesteuert .•••••••••••••.•••.•.••••••.•••• ~ 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hon- oder Läppmaschinen ••••••••••••••••••••••••• ~o ••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Werkzeugmaschinen zum Hobeln, Waagrecht- oder Senk
rechtstoßen, Räumen, Verzahnen oder Fertigbearbeiten 
von Verzahnungen, Sägen oder Trennen und andere 
Werkzeugmaschinen für die spanabhebende Bearbeitung 
von Metallen, gesinterten Metallcarbiden oder 
Cermets (Metallkeramiken), anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 
- Hobelmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Waagrecht- oder Senkrechtstoßmaschinen ••••••••••••••• 
- Räummaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , 'des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

25 % 
25 '1{, 

25 '1{, 

25 % 
25 % 

25 % 
25 % 

25 % 
25 % 
25 % 

2S % 
25 % 

2S %, 

25 % 

25 % 
25 % 

25 % 
25 % 

25 \ 
25 % 
2S\ 
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TARIF 
Nr.fUNr. 

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 

40 - Maschinen zur Herstellung oder Fertigbearbeitung von 

50 
90 

8462 --

Verzahnungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
- Säge- oder Trennmaschinen ••••••••••••••••••.••••••••• 
- andere ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Frei
formschmieden, Gesenkschmieden oder Hämmern von Me
tallen; Werkzeugmaschinen (einschließlich 
Pressen) zur Bearbeitung von Metallen durch 
Biegen, Abkanten, Richten, Scheren, Lochstanzen 
oder Ausklinken; Pressen zur Bearbeitung von 

,Metallen oder Metallcarbiden, vorstehend nicht ge
nannt: 

10 - F'reiformschmiede- oder Gesenkschmiedemaschinen (ein-
,schließlich derartiger Pressen) und Schmiedehämmer ••• 

(20) - Biegemaschinen, Abkantmaschinen und Richtmaschinen 

21 
29 

(30) 

31 
39 

(40) 

41 
49 

(90) 
91 

99 

8463 --

(einschließlich derartiger Pressen): 
- - numerisch gesteuert •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••• '1 ••••••••••••••••••• 

- Scheren (einschließlich derartiger Pressen), ausge
nommen kombinierte Scheren und Lochstanzmaschinen: 

- - numerisch gesteuert •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '_1 

- Lochstanzmaschinen und Ausklinkmaschinen (ein
schließlich derartiger Pressen), sowie kombinierte 
Scheren und Lochstanzmaschinen: 

- - numerisch gesteuert •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - 'soristige ••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. andere: 
- - hydraulische Pressen ••••••••••••••••••••• · •••••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Werkzeugmaschinen fUr dfe spanlos~ Bearbeitung 
oder Verarbeitung von Metallen, gesinterten Metall
carbiden oder Cermets (Metallkeramiken): 

10 - Ziehmaschinen (Ziehbänke) fUr Stangen, Rohre', 

20 
30 
90 

8464 --

10 
20 
90 

Profile, Drähte und dergleichen •••••••••••••••••••••• 
- Gewindewatzmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Maschinen zum Bearbeiten oder Verarbeiten von Draht •• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Steinen, 
keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnlichen 
mineralischen Stoffen oder fUr die Kaltbearbeftung 
von Glas: 
- Sägemaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Schleif- oder Poliermaschinen •••••••••••••••••••••••• 

andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

415 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 
25 % 
25 % 

25 % 

25 % 
25 % 

25 % 
25 % 

25 % 
25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

17 9(, 

17 % 
17 9(, 
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416 

TARIF 
Nr./UNr. 

8465 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichriung 

Werkzeugmaschinen (einschlieBlich Maschinen zum 
Nageln, Heften, Leimen oder andersartigem Zusammen
fügen) für die Bearbeitung von Holz, Kork, Bein, Hart
kautschuk, harten Kunststoffen oder ähnlichen 
harten Stoffen: 

10 - Maschinen, die ohne Werkzeugwechsel'verschieden-
artige Bearbeitungsvorgänge ausführen können ••••••••• 

. (90) - andere: 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
99 

8466 --

- - Sägemaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - HObel-, Fräs- oder Kehlmaschinen ••••••••••••••••••• 
- - Schleif- oder Poliermaschinen •••••••••••••••••••••• 

Maschi nen zum Bi egen ,oder Zusammenfügen •••••••••••• 
- - Bohr- oder Stemmaschinen ••••••••••••••••••••••••••• 

Spalt-, Hack- oder Schälmaschinen •••••••••••••••••• 
sonstig~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile und Zubehör, ausschlieBlich oder hauptsächlich 
,für Maschinen der Nummern 8456 bis 8465 geeignet, ein
schlieBlich Werkstück- oder Werkzeughalter, selbst
öffnende Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe und andere 
Spezial vorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeug
halter für Handwerkzeuge aller Art: 

10 - Werkzeughalter und selbstöffnende Gewindeschneid-
köpf e •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 

20 - WerkstGckhalter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
30 - Teilk6pfe und andere Spezialvorrichtungen für 

(90) 
91 
92 
93 
94 

8467 --

(10) 
11 

19 
(80) 
81 
89 

(90) 
91 
92 
99 

8468 --

10 
20 

Werkzeugmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

für Maschinen der Nummer 8,464 •••••••••••••••••••••• 
für Maschinen der Nummer 8465 •.•••••••••••••••••••• 

- - für Maschinen der Nummern 8456 bis 8461 •••••••••••• 

für Maschinen der Nummer 8462 oder 8463 •••••••••••• 

Handwerkzeuge mit PreBluftantrieb oder eingebautem 
nichtelektrischem Motor: 
-·mit PreBluftantrieb: 
- - Rotationsmaschinen (einschlieBlich kombinierte 

Rotat i ons-Sch 1 a'gmaschi nen) ••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••.••••••••••••• 

- andere Handwerkzeuge: 
- - Kettensägen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• 

- Teile: 
von Kettensägen ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 
von PreBluft-Handwerkzeugen •••••••••••••• ~ ••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen und Apparate zum Löten oder SehweiSen, auch 
zum Brennschneiden geeignet, ausgenommen solche der 
Nummer 8515; Maschinen und Apparate zum autogenen 
Oberflächenhärten: 
- H.a ndb ren ner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere mit Gas arbeitende Maschinen und Apparate ••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

25 \ 
25 \ 
25 \ 
25 \ 
25 \ 
25 \ 
25 \ 

20 \ 
20 \ 

20 \ 

18 \ 
18 \ 
18 \ 
18 \ 

18 \ 
18 \ 

18 \ 
18 \ 

18 \ 
18 \ 
18 \ 

25 \ 
22 \ 
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8 der Beilagen 

TARIF 
Hr.fUHr. I Warenbezeichnung 

8469 

8470 

80 
90 

10 

(20) 
21 

~Q ... 
(j0) 

31 

39 

- andere Maschinen und Apparate •••••••• ~ ••••••••••••• ~. 
--Teile ................................................ .. 

Schreibmaschinen und Textverarbeitungsmaschinen: 
- automatische Schreibmaschinen und Textverarbeitungs-

maschinen •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Schreibmaschinen, elektrisch: 
- - mit einem Gewicht von 12 kg oder weniger (ohne 

Koffer und dergleichen) •••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Schreibmaschinen, nich~elektrisch: 
mit einem Gewicht von 12 kg oder weniger (ohne 
Koffer und dergleichen) •••••••••••••••••••••••.•••• 
sonstige .................................................. . 

Rechenmaschinen; Buchungsmaschinen,Registrierkassen, 
Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder Eintrittskartenaus
gabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit Rechenvor
richtung: 

10 - elektronische Rechenmaschinen, die unabhängig 
von einer außerhalb liegenden Stromquelle ar-
beiten k5nnen ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

(20) - andere elektronische Rechenma.chinen: 
21 
29 
30 
40 
50 
90 

- - mit Druckwerk •••••••••.••••••••••••••••••••••••••.• 
- - sQnstige •••••••••••••••••••••••••• : ••••• ·~ •••• ~ ••••• 

andere Rech~nmaschinen •• ~ •••••••••••••••••••••••• ~ .••• 
- Buchungsmaschinen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Registrierkassen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8471 -- Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und Einheiten 
davon; magnetische oder optische Leser, Maschinen zum 
Aufzeichnen von Daten auf Datenträgern in codierter 
Form sowie Maschinen zur Verarbeitung solcher Daten, 
anderwei tig weder genannt noch inbegriffen: 

10 
20 

- Analog-Maschinen oder Hybrid-Maschine~ ••••••••••••••• 
- Digital-Maschinen, die in einem gemeinsamen Gehäuse 

mindestens eine Zentraleinheit sowie eine Ein- und 
eine Ausgabeeinheit, letztere auch kombiniert, ent-
halten •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••• 

(90) - andere: 
91 Digital-Zentraleinheiten, allein od~r mit den 

übrigen Teilen eines Systems zur Abfertigung ge
stellt, auch mit einer oder zwei der folgenden 
Arten von Einheiten in einem Gehäuse vereint: 

92 

93 

99 

Speichereinhe't, Eingabeeinheit, Ausgabeeinheit~ ••• 
Ein- oder Ausgabeeinheiten, allein oder mit den 
übrigen Teilen eines Systems zur Abfertigung ge
stellt, auch mit Speichereinheiten in einem Ge-
häuse vereint •••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ~ ••••••• 

Speichereinheiten allein oder mit ,den übrigen 
Teilen eines Systems zur Abfertigung gestellt •••••• 
sonstige ........................................... . 

417 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

22 % 

5 % 

5 % 
5 % 

5 % 
5 % 

5 'lo 

5 % 
5 'lo 

5 % 
5 % 

frei 
frei 

frei 

. frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

27 
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418 8 der Beilagen 

TARIF 

N.-.!lMr. 
Warenbezeichnung 

8472 Andere Büromaschinen und Büroapparate (z. B. Hekto~ 

graphen, Matrizenvervielfältiger, Adressierma
schinen, automatische Banknotenausgabemaschinen, 
Geldsortier-, G~ldzähl- oder Geldverpackungsma
schinen, Bleistiftspitzmaschinen, Loch- oder 

10 
20 

Heftapparate): 
- Vervielfältigungsmaschinen ••••••••••••••••••••••••••• 
- Adressiermaschinen und Adress~erplättchenpräge-

maschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

30 - Maschinen zum Sortieren, Falten, Kuvertieren, 

90 

8473 --

10 

Banderolieren, Öffnen, VerschlieBenoder Ver-
siegeln von Briefsendungen, Briefmarkenaufklebe
maschinen und Briefmarkenentwerter ••••••••••••••••••• 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Schutzhüll en 
und dergleichen), ausschlieBlich oder 
hauptsächlich für MaJchinen oder Apparate der 
Nummern 8469 bis 8472 geeignet: 
- Teile und Zubehör für Maschinen der Nummer 8469 •••••• 

(20) - Teile und Zubehör für Maschinen der Nummer 8470: 
21 - - für elektronische Rechenmaschinen der Unternummer 

8470 10, 8470 21 oder 8470 29 •••••••••••••••••••••• 
29 - - sonstige .•. , ....•.....•.....•.•.• , ..•.• , .....••.•.. 
30 - Teile und Zubehör für Maschinen und Apparate der 

Nummer 8471 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 - Teile und Zubehör für Maschinen und Apparate der 

8474 --

Nurnrner 8471 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, 
Waschen, Brechen, Mahlen, Mischen oder Kneten von 
Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen mineral
ischen Stoffen (einschlieBlich Pulver oder Pasten); 
Maschinen und Apparate zum Pressen oder Formen von 
festen mineralischen Brennstoffen, keramischen 
Massen, Zement, Gips oder anderen pulver- oder 
pastenförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen 
zur Herstellung von GuBformen aus Sand: 

10 - Sortier-, Sieb-, Trenn- oder Waschmaschinen und 

20 
(30) 

31 
32 

39 
80 
90 

-apparate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Brech- oder Mahlmaschinen und -apparate •••••••••••••• 
- Misch- oder Knetmaschinen und -apparate: 
- - Beton- oder Mörtelmischer •••••••••••••••••••••••••• 
- - Maschinen zum Mischen von mineralischen Stoffen 

mit ßitumen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige ••••.•••••.•••.••...•.•••••••..•..••..... 1.1 

- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Telle ••••••••••••••••••••••••• ~ •••• · •••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
. Wertes ode.- in 

Schilling fü.- 100 kg 

12 % 

frei 

frei 
10 % 

15 % 

15 % 
2 % 

frei 

8 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 
18 % 

18 % 

18 % 
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TARIF 

Nr./UNr. 

8475 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Maschinen für den Zusammenbau von mit einem Glaskolben 
oder Glasrohr ausgestatteten elektrischen Lampen oder 
Röhren, Elektronenröhren oder Photoblitzlichtlampenj 
Maschinen und Apparate für die Herstellung oder Warm
bearbeitung von Glas oder Glaswaren: 

10 - Maschinen für den Zusammenba~ von mit einem Glas- > 
kolben oder Glasrohr ausgestatteten elektrischen 
Lampen oder Röhren,Elektronenröhren oder Photoblitz-
lichtlampen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 Maschinen und Apparate für die Herstellung oder 
Warmbearbeitung von Glas oder Glaswaren •••••••••••••• 

90 

8476 --

- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Warenverkaufsautomaten (z. B. Briefmarken-, Zigaret
ten-, Nahrungsmittel- oder Getränkeautomaten), 
einschließlich Geldwechselmaschinen: 

(10) - Warenverkaufsautomaten, einschließlich Geld-

11 
19 

90 

8477 --

10 
20 
30 
40 

(50) 
51 

59 
80 

90 

8478 --

10 
90 

8479 --

10 

wechselmaschinen: 
- - mit Heiz- oder Kühlvorrichtung •••••••••••••••••• ~ •• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen und Apparate für die Bearbeitung von 
Kautschuk oder Kunststoffen oder für die Her
stellung von Waren aus diesen Stoffen, in 
diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 

SpritzguBmaschinen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Extruder ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Blasformmaschinen •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
- Vakuumformmaschinen und andere Warmformmaschinen ••••• 
- andere Maschinen und Äpparate zum Formen: 

zum Formen oder Runderneuern von Luftreifen 
oder zum Formen von Luftschläuchen ••••••••••••••••• 
sonstige~ •.••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••••••••• 

- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
,- Teile •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen und Apparate für die Aufbereitung oder 
Verarbeitung von Tabak, in die~em Kapitel ander
weitig weder genannt noch ingebriffen: 
- Maschinen und Apparate ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener 
Funktion, in diesem Kapitel anderweitig weder ge
nannt noch inbegriffen: 
- Maschinen, Apparate und Geräte für den Straßen- und 

Wegebau, Hoch- und Tiefbau oder ähnliche Arbeiten~ ••• 
20 - Maschinen, Apparate und Geräte für die Gewinnung, 

Aufbereitung oder Zubereitung von tierischen oder 
pfl anzl i chen Fetten oder fetten> Ölen ••••••••••••••••• 

419 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

18 % 

18 % 

20 % 
20 % 
20 % 

18 % 

18 % 

18 % 
18 % 

18 % 

18 % 
18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 
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420 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

30 - Pressen für die Herstellung von Spanplattenoder 

40 

( 80) 
81 

Faserplatten aus Holz oder anderen holzigen 
Stoffen sowie andere Maschinen und Apparate 
für die B~handlung von Holz oder Kork •••••••••••••••• 

- Maschinen, Apparate und Geräte für die Herstellung 
von Seilen, Tauen oder Kabeln ••••••••••• _ •••••••••••• 

- andere Maschinen, Apparate und Geräte: 
für die Behandlung von Metallen, einschlieBlich 
Spulenwickelmaschinen.für elektrotechnische 
Zwecke ••••••••••••••••••••••••• r ••••••••••••••••••• 

82 Maschinen, Apparate und Geräte zum Mischen, Kneten, 
Brechen, Mahlen, Sieben, Sichten, Homo-

89 
90 

genisieren, Emulgieren oder Rühren ••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Teile ......•..••.•..••••••••..•.•••••..•.•.•.••••••••. 

8480 -- GieBerei-Formkästen; Modellplatten; GieBerei-Modelle; 
Formen für Metalle (ausgenommen GuBformen für Ingots, 
Masseln und dergleichen), Metallcarbide,Glas, minera
lische Stoffe, Kautschuk oder Kunststoffe: 

10 
20 
30 

(40) 
41 
49 

50 
60 

(70) 

71 

79 

- GieBerei-Formkästen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Modellplatten •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;. 
- Cießerei~Model1e •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
- Formen für Metalle oder Metallcarbide: 
- - SpritzguB- und DruckguBformen •••••••••••• ~ ••••••••• 
- - sonstige .•..••...•..•.•••.••..••.........•..•..•.•. 
- Formen für Glas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Formen für mineralische Stoffe ••••••••••••••••••••••• 
- Formen für Kautschuk oder Kunststoffe: 
- - SpritzguB- und DruckguBformen •••••••••••••••••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8481 -- Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder 
Schlauchleitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter, 
Wannen oder ähnliche Behälter, einschlieBlich Druck
reduzierventile und thermostatisch' gesteuerte-Ven
tile: 

8482 

JO - Druckreduzierventile ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 - Ventile für die ölhydraulische oder pneumatische 

30 
40 
80 
90 

10 

EnergieGbertragung •••••• ·.; ••••••••••••••••••••••••••• 
- Rückschlagventile und -klappen ••••••••••••••••••••••• 

Sicherheits- oder Überdruckventile ••••••••••••••••••• 
- andere Armaturen und ähnliche Apparate ••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wälzlager (Kugel- und Rollenlagef; einschlieBlich 
Tonnen-,und Nadellager): 
- Kugellager: 

A - mit einem AuBendurchmesser von mehr als 1100 mm •• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Kegelrollenlager,·einschlieBlich Innenringe mit 

30 
Kegelrollensatz •••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••• 

- Tonnenlager ••••••••••• ' ••••••• ~ ••••.•.••••••••••••••••.•• 

Zollsatz 1n \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18, \ 
18 % 

15 % 
15 \ 

18 \ 

15 % 
15 \ 

15 % 

15 \ 

15 \ 

15 % 

15 % 

15 \ 
15 \ 

15 % 

15 % 

15 % 

frei 
22 % 

22 \ 
22 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

40 

50 

80 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Nadell ager ••• ;-....................................... . 

- Zylinderrollenlager •.••••••••••.••••••.•..••••••••.•• 
- andere, einschließlich Lager mit verschiedenartigen 

Wälzk6rpern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(90) - Tei le: 
91 

99 

8483 --

Kugeln, Rollen, Tonnen und Nadeln ••• ~ •••••••••••••• 
- - sonsti.ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) 
un'd Kurbeln; Lagergehäuse (auch mit eingebautem Wälz
lager), Gleitlager und Lagerschalen; Zahnräder, Zahn
stangen, Friktionsräder, Kettenreder und Getriebe, auch 
in Form von Wechselgetrieben oder anderen regel baren 
Getrieben, einschlieBlich Drehmomentwandler; Kugelroll
spindeln; Schwungräder und Riemen- oder Seilscheiben, 
einschließlich Rolle~blöcke für Flaschenzüge; Schalt
kupplungen und andere Wellenkupplungen (einschließlich 
Kreuz- oder Kardangelenk&): 

10 - Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbel-
wellen) und Kurbeln~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager ••••••••••••••• 
30 - Lagergehäuse ohne eingebaute Wälzlager; Gleitlager 

und Lagerschalen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 -,Getriebe auch in Form von Wechselgetrieben oder 

50 

60 

90 

8484 --

10 
90 

8485 --

10 
90 

anderen regel baren Getrieben, einschließlich Dreh
momentwandlerr Kugelrollspindeln ••••••••••••••••••••• 

- Schwungräd~r und Ri emen- oder Sei 1 sehei ben, ei n
schließlich Rollenblöcke fUr Flaschenzüge •••••••••••• 

- Schaltkupplungen und andere Wellenkupplun~n 
(einschlieBlich Kreuz- oder Kardangelenke) ••••••••••• 

- Teile ••.•••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

Metalloplastische Dichtungen; Sätze oder Zusammen
stellungen ~on Dichtungen verschiedener stofflicher 
Beschaffenheit, in Beuteln, Säckchen oder ä,hnlichen 
Umschließungen: 
- metalloplastische Dichtungen.~ ••••• ~ ••••••• ~ ••••••••• , 
- andere .............................................. .. 

Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen 
Geräten, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen, ausgen'ommen Teil e mi tel ektri schen 
AnschluBstOcken, Isolierteilenj Wicklungen,' Kontakten 
oder anderen wesentlichen Merkmalen elektrotechnischer 
Waren: 
- ,Schi ffsschrauben und der'en Fl ügel •••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••.•••••••••••• · ••••• · •• · ••••• 

421 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

SchHl ing für 100 kg 

22% 
22 % 

22% 

22 \ 
22 % 

17% 
17 \ 

22% 

17 % 

17 \ 

18 \ 
,18 \ 

18 \ 
18 \ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 421 von 563

www.parlament.gv.at



422 8 der Beilagen, 

Kapitel 85 

Elektrische Maschinen und Apparate und elektrotechnische Erzeugnisse 
sowi e Teil e davon; Tonaufnahme- und Tonwi edergabegeräte, 

Fernsehbild- und Fernsehtonaufnahme- und -wiedergabegeräte 
sowie Teile und Zubehör für diese Geräte 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind:' 

a - Decken, Kissen, Fußwärmer und ähnliche Waren, mit elektrischer Heizvorrichtung; 
Bekleidung, Schuhe, OhrenschGtzer und ~ndere.an der Person getragene Waren, mit 
elektrischer Heizvorrichtung; 

b -Glaswaren der Nummer 70'1; 
c - elektrisch beheizte Möbel des Kapitels 94. 

2 - Waren, die sowohl in die Nummern 8501 bis 8504 als auch in die Nummer 8511,8512, 
8540, 8541 oder 8542 eingereiht werden können, sind in die entsprechende der fünf 
zuletzt angeführten Nummern einzureihen. 
Quecksilberdampf-Gleichrichter mit MetallgefäB bleiben jedoch in der Nummer 8504. 

3 Die Nummer 8509 umfaßt nur die folgenden elektromechanischen Geräte, sofern sie von 
einer Art sind, wie sie üblicherweise im Haushalt verwendet werden: 
a - Staubsauger, Fußbodenpoliergeräte, Geräte zum Zerkleinern oder IMischen von 

Nahrungsmi ttel n, sowi e Frucht- und Cemüseentsafter, ohne Rücks i cht auf da s 
Gewicht; 

b - andere Geräte, sofern ihr Gewicht 20 kg nicht übersteigt. 
Nicht in die Nummer 8509 gehören jedoch Ventilatoren und Abluft- oder Umluftabzugs
hauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filtern (Nr. 8414), Wäscheschleudern 
(Nr. 8421), Geschirrspülmaschinen (Nr. 8422), Wäschewaschmaschinen (Nr. 8450), 
Bügelkalander und andere Bügelmaschinen (Nr. 8420 oder 8451), Nähmaschinen (Nr. 
8452), elektrische Scheren (Nr. 8508) und elektrothermische Apparate'(Nr. 8516). 

4 - Als gedruckte Schaltungen der Nummer 8534 gelten Schaltungen, bei denen auf einem 
Träger aus I so 1i erstoffen in "ei nem bel i ebi gen Druckverfahren (z. B. durch Ausstan
zen, Elektroplattieren oder Ätzen) oder in einem photomechanischen Verfahren 
(Technik der Schichtschaltung) elektrische Leiterbahnen, Kontakte oder andere ge
druckte Elemente (z. B. solche mit der Wirkung von Induktionsspulen, Wiperständen, 
Kondensatoren) ausgenommen Elemente, die ein elektrisches Signal erzeugen, um
formen, verändern oder verstärken können (z. B. Halbleiterelemente) -, einzeln oder 
miteinander nach einem festgelegten Schaltplan verbunden angebracht sind. 
Der Begriff "gedruckte Schaltungen" umfaßt nicht Schaltungen, die mit anderen als 
gedruckten Elementen versehen sind. Gedruckte Schaltungen können jedoch mit nicht 
durch Drucken hergestellten Anschlußstücken versehen sein. Dünnschicht- oder Dick
schichtschaltungen mit im gleichen Herstellungsverfahren erzeugten passiven und 
aktiven Elementen sind in die Nummer 8542 einzureihen. 

5 - Im Sinne der Nummern 8541 und 8542 sind: 
A - Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterelemente Bauelemente, deren Ar

beitsweise auf der Änderung des spezifischen Widerstandes unter dem Einfluß 
eines elektrischen Feldes beruht; 

B - Elektronische integrierte SChaltungen und zusammengesetzte elektronische Mikro
schaltungen: 
a - monolithische integrierte Schaltungen, bei denen die Schaltungselemente 

(z. B. Dioden, Transistoren, Widerstände,. Kondensatoren oder Leiterbahnen) 
hauptsächlich in der Masse des halbleitenden Materials und auf der Ober
fläche solchen Materials (z. B. auf dotiertem Silicium) hergestellt wurden 
und ein untrennbares Ganzes bilden; 
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8 der Beilagen 423 

b - hybride-integrierte Schaltungen, bei denen nach der Dünnschicht- oder Dick
schichttechnik hergestellte passive Bauelemente (z. B. Widerstände, Konden
satoren, Leiterbahnen) mit nach der Halbleitertechnik hergestellten aktiven 
Bauelementen (z. B. Dioden, Transistoren, monolithische integrierte Schal
tungen) in einer so gut wie untrennbaren Weise auf einem Träger aus Iso
lierstoffen (z. B. Glas, Keramik) vereinigt sind. Diese Schaltungen k6nnen 
auch diskrete Bauelemente enthalten; 

c - zusammengesetzte Mi kroscha 1 tungen , in Gi eßb I ock-, Mi kromodul - oder ähn
licher Bauweise hergestellt, die untereinander elektrisch verbunde~~, 
aktive oder aktive und passive diskrete Bauelemente vereinigen. 

Die Nummern 8541 und 8542 haben bei den vorstehend definierten Waren gegenüber 
allen anderen Nummern des Tarifs, die für die.se Waren, insbesondere nach ihrer 
Funktion, in Betracht kommen k6nnten, den Vorrang. 

6 - Schallplatten, Bänder und andere Träger der Nummer 8523 oder 8524 sind in diese 
Nummern einzureihen, auch wenn sie mit den Geräten, für die sie bestimrrit sind, zur 
Abfertigung gestellt werden. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

8501 

10 

20 

(30) 
31 
32 

33 

34 
40 

(50) 
51 
52 

53 
(60) 
61 
62 

Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausge
nommen Stromerzeugungsaggregate): 
- Motoren mit einer Leistung von 37,5 W oder 

weniger •••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••• 
- Allstrommotoren (Universalmotoren), mit einer 

Leistung von mehr als 37,S W ••••••••••••••••••••••••• 
- andere Gleichstrommotoren; Gleichstromgeneratoren: 
- - mit einer Leistung von 750 W oder weniger •••••••••• 
- - mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 

einschließlich 75 kW •••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 
mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis ein-
schließlich 375 kW ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - mit einer Leistung von mehr als 375 kW ••••••••••••• 
- andere Einphasen-Wechselstrommotoren ••••••••••••••••• 
- andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren: 
- - mit einer Leistung von 750 W oder weniger •••••••••• 
- - mit einer Leistung von mehr als 750 W bis ein-

schließlich 7~ kW •••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
- - mit einer Leistung von mehr als 75 kW •••• " •••••••••• 

- Wechselstromgeneratoren: 
mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger ••••••••• 

- - mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis ein-
schließlich 375 kVA ••••••••••••••••• ; •••••••••••••• 

63 mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis ein-
schließlich 750 kVA •••••• ~ •••••••••••• ~ •••••••••••• 

64 mi t ei ner Lei stung von mehr als 750 kVA ........... .. 

8502 -- Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende 
Umformer: 

(10) - Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenverbrennungs
motoren mit Kompressionszündung (Dieselmotoren 
oder Halbdieselmotoren): 

11 
12 

13 

- - mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger ••••••••• 
- - mit einer~eistung von ~ehr als 75 kVA bis 

einschl ieBl ich 375 kVA .............................. , •• 
mit einer Leistung von mehr als 375 kVA •••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg, 

25 % 

25 % 

25 \ 

23 \ 

21 96 

20 % 
25 % 

25 % 

23 % 

20 % 

23 % 

20 % 

20 % 
20 % 

23 % 

20 % 
20 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 423 von 563

www.parlament.gv.at



424 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

20 - Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenverbrennungs-

30 
40 

8503 00 

8504--

10 
(20) 

21 
22 

23 
(30) 
31 
32 

motoren mit Funkenzündung •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Stromerzeugungsaggregate •••••••••••••••••••••• 
- rotierende Umformer •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen 
der Nummer 8501 oder 8502 geeignet ••••••••••••••••••••• 

Elektrische Transformatoren, elektrische ruhende Um
former (z. B. Gleichrichter) sowie Drosselspulen ~nd 
andere Selbstinduktionsspulen: 
- Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder -röhren •••• 
- -Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation: 
- - mit einer Leistung von 650 kVA oder weniger •••••••• 
- - mit einer Leistung von mehr als 650 kVA bis ein-

schließlich 10.000 kVA ••••••••••••••••••••••••••••• 
mit eine~ Leistung von mehr als 10.000 kVA ••••••••• 

- andere Transformatoren: 
mit einer Leistung von 1 kVA oder weniger •••••••••• 
mit einer Leistung von mehr als 1 kVA bis ein-
schließlich 16.kVA ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

33 mit einer Leistung_ von mehr als 16 kVA bis ein-

34 
40 
50 

90 

schl ieBl ich 500 kVA •.•••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einer Leistung von mehr als 500 kVA •••••••••••• 

- ruhende Umformer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Drosselspulen und andere Selbstinduktions-

spulen ••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

8505 Elektromagnete; Permanentmagnete und Waren, die be
stimmt sind, dur-ch Magneti sierung zu Permanentmagneten 
zu werden; elektromagnetische oder permanentmagnetische 
Spannplatten, Spannfutter und ähnliche Aufspannvorrich
tungenj elektromagnetische Kupplungen und Bremsen; 
elektromagnetische Hebeköpfe: 

(10) - Permanentmagnete und Waren, die bestimmt sind, 
durch Magnetisierung zu Permanentmagneten zu 
werden: 

11 
19 

20 
30 
90 

8506 -
( 10) 

11 
12 
13 
19 

- - aus Metal1 •••.••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••.•• 
- - sonstige ••••• ~ •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

elektromagnetische Kupplungen und Bremsen •••••••••••• 
-' elektromagnetische Hebeköpfe •• ~ •••••••••••••••••••••• 
- andere, ei~schlieSlich Teile •••••••••••••• , •••••••••• 

Elektrische Primärelemente und Primärbatterien: 
- mi t ei nem Raumi nha 1 t (nach den äußeren Abmessungen k 

von 300 cm 3 oder weniger: 
Mangandi oxi d-El emente und -Batterien ••••••••••• -..... -
Quecksilbero~id-Elemente und -Batterien •••••••••••• 

- - Silberoxid-Elemente und -Batterien ••• ~ •••••••••• ~ •• 
- - .sonstige .......... ' ••••••••• · ••••••••• • ~ ••••••••• •••.•.•• 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 
,20 % 
23 \ 

20 % 

25 \ 

20 \ 

18 \ 
18 \ 

25 \ 

2S \ 

20 \ 
20 \ 
23 \ 

25 % 
23 % 

23 \ 
23 \ 
18 'I(, 

18 \ 
20 \ 

<_-27\ 
27 'I(, 

27 '\ 
27 \ 
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TARIF 
Nr./UHr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

20 mit einem Rauminhalt (nach den äußeren Abmessungen) 

90 

8507 --

von mehr als 300 C~3 •••••••••••••••••••••••••• · •.•••••• 
- Teile ••..••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••..• 

Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Separatoren 
dafür, auch in quadratischer oder rechteckiger Form: 

10 - Bleiakkumulatoren, wie sie zum Starten von 

20 
30 
40 
80 
90 

8508 --

10 
20 
80 
90 

8509 --

10 
20 
30 
40 

80 
90 

8510 --

10 
20 
90 

8511 --

10 

Kolbenverbrennungsmotoren verwendet werden ••••••••••• 
- andere Bleiakkumulatoren •••••• · ••••••••••••••••••••••• 
- Nickel-Cadmium-Akkumulatoren a •••••••••••••••••••••••• 

- Ni ekel-Ei sen-Ak,kumul atoren ••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Akkumulatoren ••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 
- Teile ••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektromechanische Handwerkzeuge mit eingebautem 
Elektromotor: 
- Bohrmaschinen aller Art •••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 
- Säge- oder Trennmaschinen •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Werkzeuge •••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 

- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem 
Elektromotor: 
- Staubsauger •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- FuBbodenpoliergeräte ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Geräte zum Zerkleinern von Küchenabfällen •••••••••••• 
- Geräte zum Zerkleinern oder Mischen von Nahrungs-

mitteln; Frucht~ und GemQs~entsafter ••••••••••••••••• 
- andere Ceräte •••••••••••••• ~.~ •••••••••• ~ •••••• ~ ••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••• ~ •••• ' ••••••••••••••••••• 

Rasierapparate und Haarschneide- und Schermaschinen, 
mit eingebautem Elektromotor: 
- Rasierapparate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Haarschneide- und Schermaschinen ••••••••••••••••••••• 
- Teile ................................................ . 

Elektrische Zünd- und Startvorrichtungen, wie sie für 
Verbrennungsmotoren mit Funkenzündung oder Kompres
sionszQndung verwendet werden (z. B. Magnetzünder, 
LichtmagnetzQnder, Zündspulen, Zündkerzen, Glüh
kerzen und Anlasser) ;"Li chtmaschi nen (z. B. Dynamos 
und Wechselstromgeneratoren) und Lade- oder Rück
stromschalterj wie sie zusammen mit solchen Motoren 
verwendet werden: 

ZGndkerzen •••.••••••••••••••• ~ ••••••• ~ •••••• i ••• ~ ••••• 
20 - Magnetzünder; Lichtmagnetzünderj Schwungmagnet-

zUnder •••••••••••• ~~ ••• · •• ~ ••••• a ••••••••• ~.~ ••• ~.~ ••• 

30 - Verteiler; Zilndspulen •••••••••••••.••••••••••••••••••• 

425 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

,; 

27\ 
27 \ 

980,-
476,-
20 \ 
20 \ 
20 \ 
25 \ 

23\ 
23 '1& 

23 \ 
23 \ 

27 \ 
27 % 
24 \ 

24 \ 
24 \ 
26 \ 

20 \ 
5 \ 

12 \ 

frei 

22\ 
22-\ 
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426 

TARIF 
Nr./UNr. 

40 
50 
80 
90 

8512 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- Anlasser und Anlasser-Lichtmaschinen ••• ; ••••••••••••• 
- andere Lichtmaschinen ••• e •••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Vorrichtungen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile .•••..•••••.•...•••..•.•••.•.••.•...•..•.•.•.••. 

Elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte (ausgenommen 
Waren der Nr. 8539), Schei benwi scher und Vor
richtungen gegen das Vereisen oder Beschlagen von 
Fensterscheiben, wie sie für Fahrräder oder Kraft
fahrzeuge verwendet werden: 

10 - Beleuchtungs- und visuelle Signalgeräte, wie sie 

20 
30 

für Fahrräder verwendet werden ••••••••••••••••••••••• 
- andere Beleuchtungs- und visuelle Signalgeräte ••••••• 
- akustische Signalgeräte •••••••••••••••••••••••••••••• 

40 - Scheibenwischer und Vorrichtungen gegen das Vereisen 

90 

8513 --

10 
90 

8514 --

oder Beschlagen von Fensterscheiben •••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••• 

Tragbare elektrische Leuchten zum Betrieb mit 
eigener Energiequelle (z. B. mit Primärelementen, 
Akkumulatoren oder Dynamos), ausgenommen Beleuchtungs
geräte der Nummer 8512: 
- Leuchten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile ••••••••••••••••••••••••••••.••••...••••••.••••• 

Elektrische Industrie-, Gewerbe- und Laboratoriums
öfen (einschließlich öfen zur thermischen Behandlung 
von Stoffen durch Induktion oder durch kapazitiven 
Widerstand); andere Industrie-, Gewerbe-oder 
Laboratoriumsapparate zur thermischen Behandlung von 
Stoffen durch Induktion oder durch kapazitiven 
Widerstand: 

10 Öfen mit Beheizung durch elektrische Heizwider-
stände ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••• 

20 - Öfen zur thermischen Behandlung von Stoffen durch 
Induktion oder durch kapazitiven Widerstand •••••••••• 

30 - andere öfen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 - andere Appar'ate zur thermi sehen Behandl ung von 

90 

8515 --

Stoffen durch Induktion oder durch kapazitiven 
Widerstand ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 

- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maschinen und Apparate zum Löten oder Schweißen (auch 
zum Schneiden geeignet), elektrisch (einschließlich 
solcher mit elektrisch aufgeheiztem Gas arbeitend) oder 
mit Laserstrahl oder anderem Licht- oder Photonen
strahl, mit Ultraschall, mit Elektronenstrahl, mit 
Magnetimpulsen oder mit Plasmastrahl arbeitend; 
elektrische Maschinen und Apparate zum Heißversprühen 
von Metallen oder Metallcarbiden: 

(10) - Maschinen und Apparate zum Löten: 
11 - - Lötkolben und Lötpistolen •••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

22 9(, 

22 9(, 

20 9(, 

20 9(, 

22 9(, 

22 9(, 

22 9(, 

22 9(, 

22 9(, 

20 \ 
20 9(, 

24 \ 

24 \ 
24 'I(, 

24 'I(, 

24 'I(, 

25 'I(, 
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TARIF 
Nr./UNr. 

19 

(20) 

21 

29 
(30) 

31 
39 
80 
90 

8516 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - sonstige •••••••••• , ••••• , •••••••••• , •• , •••••• , ••••• 
- Maschinen und Apparate zum Widerstandsschweißen von 

Metallen: 
- - voll- oder halbautomatisch arbeitend ••••••••••••••• 
- - sonstige ••••• ,. '" •• , •• , ••• '" •• , ••••••••••••• , •••• 
- Maschinen und Apparate zum Lichtbogen- oder 

PlasmastrahlschweiBen von Metallen: 
voll- oder halbautomatisch arbeitend.~ ••••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektrische Wasserdurchlauferhitzer, Warmwasser
speicher und Tauchsieder; elektrische Apparate für 
die Raumheizung, die Bodenbeheizung oder für 
ähnliche Verwendungszwecke; elektrothermische Apparate 
für die Haarpflege (z. B. Haartrockner, Dauerwellen
apparate und Brennscherenwärmer) oder zum Hände
trocknen; elektrische Bügeleisen; andere elektro
thermische Apparate, wie sie im Haushalt verwendet 
werden; elektrische Heizwiderstände"ausgenommen 
solche der Nummer 8545: 

10 - elektrische Wasserdurchlauferhitzer, Warmwasser-

( 20) 

21 
29 

(30) 

31 

32 
33 
40 
50 

speicher und Ta~chsieder ••••••••••••••••••••••••••••• 
- elektrische Apparate für die Raumheizung, die 

Bodenbeheizung oder für ähnliche Verwendungs
zwecke: 

- - Speicherheizgeräte ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••• , •••••••••••• ' •••••••••••••• 
- e 1 ektrothermi sche Appa rate für di e Haarpfl ege oder 

zum Händetrpcknen: 
- - Haartrockner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - andere Apparate für die Haarpflege ••••••••••••••••• 
- - Apparate zum Händetrocknen· ••••••••••••••••••••••••• 
- elektrisch~ Bügeleisen ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Mi krowel1.enherde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

60 - andere Herde und öfen; Kocher, Kochplatten, Crill-
geräte und Bratger~te •••••••••••••••••••••••••••••••• 

(70) - andere elektrothermische Apparate: 
71 

72 

79 
80 
90 

8517 --

10 
20 

- - Kaffee- oder Teemaschinen •••••••••••••••••••••••••• 
- - Brotröster (Toaster) ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- elektrische Heizwiderstände •••••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektrische Apparate fUrdie Drahttelephonie oder 
Drahttelegraphie, einschlieBlich solcher Apparate für 
Trägerfrequenzsysteme: 
- Telephonapparate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Fernschreiber •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

30 - Vermittlungseinrichtungen für die Telephonie oder 
Telegraphie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40 - andere Apparate, für Trägerfrequenzsysteme ••••••••••• 

427 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

SchilHng für 100 leg 

20 % 

20 % 
20 % 

20 9(, 

20 9(, 

20 9(, 

20 9(, 

22 \ 

20 \ 
25 \ 

30 \ 
30 \ 
30 \ 
30 \ 
22 \ 

30 9(, 

30 \ 
30 \ 
30 \ 
25 \ 
30 \ 

25 \ 
5 \ 

21 \ 
21 \ 
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428 

TARIF 
Nr./UNr. 

(80) 
81 
82 
90 

8518 --

10 
(20) 

21 
22 

29 
30 

40 
50 
90 

8519 

10 

( 20) 
21 
29 

(30) 
31 
39 
40 

(90) 
91 
99 

8520 --

10 

20 
(30) 

31 
39 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- andere Apparate: 
fUr die Telephonie ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - für die Telegraphie •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile: 

A - fUr Fernschreiber •••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••• 

Mikrophone und Haltevorrichtungen dafUr; Lautsprecher, 
auch in Gehäusen; Kopfhörer, Ohrhörer und Mikrophon
Hörer-Kombinationen; elektrische Tonfrequenzverstärker; 
elektrische Tonverstärkergeräte und -anlagen: 
- Mikrophone und Haltevorrichtungen dafUr •••••••••••••• 
- Lautsprecher, auch in Gehäusen: 
- - Einzellautsprecher in Gehäusen ••••••••••••••••••••• 
- - zwei oder mehr Lautsprecher in einem gemeinsamen 

Gehäuse •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Kopfhörer, Ohrhörer und Mikrophon-Hörer-Kombi-

nationen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- elektrische Tonfrequenzverstärker •••••••••••••••••••• 
- elektrische Tonverstärkergeräte und -anlagen ••••••••• 
- Teile ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

Plattenspieler, Kassettenabspielgeräte und andere 
Tonwiedergabegeräte, ohne eingebaute Tonaufnahme- , 
vorrichtung: 
- Plattenspieler mit Verstärker fUr MUnz- oder Spiel-

, , 
markeneinwurf ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

- andere Plattenspieler mit Verstärker: 
- - ohne Lautsprecher~ •••••••••• · ••••••••••••••••••••••• 
- ~ sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• 
- Plattenspieler ohne Verstärker: 
- - mit automatischem Plattenwechsler •••••••••••••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Diktat-Wiedergabegeräte •••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Tonwiedergabegeräte: 

Kassettenabspielgeräte ••••••••••••••••••••••••••••• 
sonstige •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, auch 
mit eingebauter Tonwiedergabevorrichtung: 
- Diktiergeräte, nur zum Betrieb mit auBerhalb 

1 i egender Stromquell e ................................ .. 
- Telephonanrufbeantworter ••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Magnetbandgeräte mit eingebauter Tonwieder-

gabevorrichtung: 
Kassettenrecorder •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige •••.•..•.• ;· •.••..•.•.•.........•••...•.•••. 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

21 \ 
15 \ 

5 \ 
25 \ 

25 "" 

25 "" 

25 "" 
25 "" 

20 "" 
18 "" 
18 "" 
25 "" 

30 "" 

30 "" 
30 "" 

30 "" 
30 "" 
30 "" 

30 "" 
30 "" 

30 "" 
30 '1& 

30 "" 
30 "" 
30 "" 
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T~IF 

Nr./UNr. 

8521 --' 

10 
90 

8522 --

10 

90 

8523 --

(10) 
11 
12 

13 
20 
90 

8524 --

10 
(20) 

21 

22 

23 

90 

8525 --

10 
20 
30 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder 
-wiedergabe, ausgenommen s~l~he mit Videosignal
empfangsteil (Tuner) in einem gemeinsamen Gehäuse 
kombiniert: 
- Magnetbandgeräte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••.•.••••••.•••..••••••••••••••..••••.••.••• 

Teile und Zubehör für Geräte der Nummern 8519 bis 
8521: 
- Tonabnehmer für Rillentonträger: 

A - Nadeln; Saphire und Diamanten, auf Nadelträger 
monti ert ........................................ ' ••• 

B - andere ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
- . andere •••••••••••••••••• •.••••••••••••••••••••••• ' ••••• 

Träger, für Tonaufnahmen oder ähnliche Aufzeichnungen 
vorgerichtet, ohne Aufzeichnungen, ausgenommen. Waren 
des Kapitels 37: 
- Magnetbänder: 

mit einer Breite von 4 mm oder weniger ••••••••••••• 
- - mit einer Breite von mehr als 4 mm bis ein-

schlieBlich 6,5 1lITl •••••••• : •• ~ ..................... . 
- - mit einer Breite von mehr als 6,5 mm ••••••••••••••• 

Magnetplatten ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• · •••••• 
_ andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

Schallplatten, Bänder und and~re Träger, mit Ton-
oder ähnlichen Aufzeichnungen, einschließlich Matrizen 
und Galvanos für die Schallplattenerzeugung, ausge
nommen Waren des Kapitels 37: 
- Schallplatten, ausgenommen Compact-Oiscs ••••••••••••• 
- Magnetbänder: 
- - mit einer Breite von 4 mm oder weniger: 

A - für Geräte der Nummern 8519, 8520 und 8521 ••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einer Breite von mehr als 4 mm bis ein
schließlich 6,5 mm: 
A - für Geräte der Nummern 8519, 8520 und 8521 ••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einer Breite von mehr als 6,5 mm: 
A - für Geräte der Nummern 8519, 8520 und 8521 ••••• 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sendegeräte für Funktelephonie, Funktelegraphie, 
Rundfunk oder Fernsehen, auch mit eingebautem 
Empfangsgerät oder Tonaufnahme- oder Tonwiedergabe
gerät; Fernsehkameras: 
- Sendegeräte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Sendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät •••••••••••• 
- Fernsehkameras ••••••••••••.••••• •.•.• •••••••• • , •• ......... 

429 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 \ 
20 \ 

frei 
26 \ 
26 \ 

15 \ 

15 \ 
15 \ 
15 \ 
15\ 

20 \ 

15 \ 
frei 

15 \ 
frei 

15 \ 
frei 
frei 

20 \ 
22 \ 
22 \ 
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430 8 der Beilagen 

TARIF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

8526 Radargeräte, Funknavigationsgeräte und Funkfern
st€'uergeräte: 

10 
(90 ) 

91 
92 

- Radargeräte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

Funknavigationsgeräte •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Funkfernsteuergeräte ••• ~ •••••• ~ ••••••• o •• ; ••••••••• 

8527 -- Empfangsgeräte für Funktelephonie, Funktele
graphie oder Rundfunk, auch in einem gemeinsamen 
Cehäuse mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiederga~e
gerät oder einer Uhr kombiniert: 

(10) - Rundfunkempfangsgeräte, die unabhängig von einer 
außerhalb liegenden Stromquelle arbeiten können, 
einschließlich solcher, die auch für den Funk
telephonie-oder Funktelegraphieempfang geeignet 
sind: 

11 - - mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät 

19 
(20) 

kombiniert ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
son 5 ti ge ............................................................................. . 

- Rundfunkempfangsgeräte, nur zum Betrieb mit außer
halb liegender Stromquelle, wie sie in Kraftfahr
zeugen verwendet werden, einschließlich solcher, 
die auch für den Funktelephonie- oder Funk
telegraphieempfang geeignet sind: 

21 mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät 

29 
(30) 

kombi ni ert ......................................................................... .. 
. sonsti ge ................................................................................... .. 

- andere Rundfunkempfangsgeräte, einschließlich 
solcher, die auch für den Funktelephonie- oder 
Funktelegraphieempfang geeignet sind: 

31 - - mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät 
kombiniert .................................. ~ ..................................... . 

32 nicht mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabe
gerät, aber 'mit einer Uhr kombiniert ••••••••••••••• 

39 
90 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Geräte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8528 -- Fernsehempfangsgeräte (einschließlich Videomonitoren 
und Videoprojektoren), auch in einem gemeinsamen 
Cehäuse mit einem Rundfunkempfangsgerät oder einem 
Videogerät zur Bild- und Tonaufzeichnung oder 
-wiedergabe kombiniert: 

8529 

10 - für mehrfarbiges Bild: 

20 

10 

.A - Videogeräte mit Videoempfangsteil (Tuner) in 
einem gemeinsamen Gehäuse kombiniert ••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- für schwarz-weiBes oder anderes einfarbiges Bild ••••• 

Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte 
der Nummern 8525 bis 8528 geeignet: 
- Antennen und Antennenrefle~toren aller Art; Teile, 

die zur Verwendung mit diesen Waren geeignet sind •••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

22% 

22 % 
22, % 

38 % 
38 % 

38 % 

38 % 

38 % 
38 % 

20.% 
40 % 

40 % 

22 % 
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TARIF 
IMIr ./lillr. 

90 

8530 --

10 
80 
90 

8531 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- andere: 
A - für Geräte der Nummern 8527 und 8528 ••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••• -0- ........... ' .......... . 

Elektrische Signalgeräte (andere als für die Nach
richtenübermittlung), Sicherungs-, Kontroll- oder 
Steuergeräte, für Schienen- und ähnliche Wege, 
Straßen, Binnenwasserwege, Parkeinrichtungen, 
Hafenanlagen oder flugplätze (ausgenommen solche 
der Nr. 8608.): 
- Geräte für Schienen- und ähnliche Wege ••••••••••••••• 
- andere Geräte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- Teile .....••••.•..•......••••••••.••..•.•••.•....••.•. 

Akustische oder visuelle elektrische Signalgeräte 
(z. B. Läutwerke, Sirenen, Meldetafeln, Diebstahl
alarmgeräte, Feuermelder), ausgenommen solche 
der Nummer 8512 oder 8530: 

10 - Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnl iche 

8532 

8533 

Ger~te •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
20 - Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD) oder 

80 
90 

10 

(20) 
21 

22 
23 
'24 
25 
29 
30 
90 

10 

(20) 
21 
29 

(30) 

31 
39 

Leuchtdiodenanzeige (LED) •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Geräte •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• 
- Teile ..•.....••••.•••••••••••••••••••.••.•..•.•.....• 

Elektrische Festkondensatoren und Dreh- oder andere 
einstellbare Kondensatoren: 
- festkondensatoren für Stromnetze mit 50/60 Hz 

mit einer Blindleistung von 0,5 kVar .oder mehr 
(Lei stungskondensatoren) •••• •.•••••••••••••••••••••••• 

- andere Festkondensatoren: 
Tantalkondensatoren •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - Aluminium-Elektrolytkondensatoren •••••••••••••••••• 
- - Keramikkondensatoren, einschichtig ••••••••••••••••• 
- - Keramikkondensatoren. mehrschichtig •••••••••••••••• 
- - Papier- oder Kunststoffkondensatoren ••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Dreh- oder andere einstellbare Kondensatoren ••••••••• 
- Teile ................................................ . 

Elektrische Widerstände (einschließlich Rheostate 
und Potentiometer), ausgenommen Heizwiderstände: 
- Festwiderstände aus Kohlenstoff, agglomeriert' oder 

in Schi chtbauwei se •••••••••••••••••••••• •.•••. 0 •••••••• 

- andere Festwiderstände: 
- - für eine Nennlast von 20 W oder weniger •••••••••••• 
- - sonstige •••••• · ••• , ........................ ~ ••••••••••.• 
- Draht-Stellwiderstände, einschließlich Rheostate 

und Potentiometer: 
- - für eine Nennlast von 20 W oder weniger ........... . 
- - sonstige ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

431 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

40 % 
22 % 

23 % 

23 % 
23 % 

22 % 

22 % 

22 % 
22 % 

26 % 

26 % 
26 % 
26 % 
26 % 
26 % 
26 % 
23 % 
26 % 

28 % 

28 % 
28 % 

28 % 
28 % 
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432 

TARIF 
Nr./UHr. 

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 

40 - andere,Stellwiderstände, einschließlich Rheostate 

90 

8534 00 

8535 --

10 
(20) 

21 
29 
30 
40 

90 

8536 --

10 
20 

30 

und Potent;ometer ••• ' .............................. ~ ..... ~ .. 
- Te;le ..................................................... .. 

Gedruckte Schaltungen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektrische Geräte zum Schließen, öffnen, Schützen, 
Abzweigen, Verbinden oder Anschließen von elektri
schen Stromkreisen (z. B. Schalter, Sicherungen, 
Blitzschutzgeräte, Spannungsbegrenzer, Spannungs
stoßausgleicher, Stecker, Verbindungsdosen), für 
eine Spannung von mehr als 1000 Volt: 
- Si cherungen ............................................................ .. 
- automatische Schutzschalter: 
- - für eine Spannung von weniger als 72,5 kV •••••••••• 
- - sonstige •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Trennschalter sowie Ein- und Ausschalter ••••••••••••• 
- Blitzschutzgeräte, Spannungsbegrenzer und Spannungs~ 

stoBausgleicher •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektrische Geräte zum Schließen, öffnen, Schützen, 
Abzweigen, Verbinden oder Anschließen von elektri
schen Stromkreisen (z. B. Schalter, Relais, 
Sicherungen, Spannungsstoßausgleicher, Stecker, 
Steckdosen, Lampenfassungen und'Verbindungsdosen), 
für eine Spannung von 1000 Volt oder weniger: 
- Sicherungen~ •••••••••••••••• · ••••••••••• ~ ••••••••••••• 
- automatische Schutzschalter •••••••••••••••••••••••••• 
- andere Geräte zum Schützen von elektrischen Strom-

kreisen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(40) - Relais: 
41 
49 
50 

(60) 
61 
69 
90 

8537 --

10 

20 

- - für eine Spannung von 60 V oder weniger •••••••••••• 
- - sonstige •••••••••• ~ ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
- andere Schalter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Lampenfassungen, Stecker und Steckvorrichtungen: 
- - Lampenfassungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonsti ge ••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••• 
- andere Geräte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tafeln, Konsolen, Pulte, Schränke ,und andere Träger 
(einschließlich solche für numerische Steuerungen), 
mit mehreren Geräten der Nummer 8535 oder 8536 ausge
rüstet, zum elektrischen Schalten, Steuern oder für 
die Stromverteilung, einschließlich solcher auch mit 
Instrumenten oder Apparaten des Kapitels,90 ausgestat
tet, ausgenommen Vermittlungseinrichtungen der Num
mer 8517: 
- für eine Span,nung von 1000 V oder weniger: 

A - mit einem Stückgewicht von 100 kg oder mehr •••••• 
B - andere., ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• ' •••••••••• 

- für eine Spannung von mehr als 1000 V •••••••••••••••• 

Zollsatz in ,des 
Wertes oder in 

Schilling tür 100 kg 

28 % 
28 % 

27 % 

26 % 

22 % 
22 % 
24 % 

25 % 
25 % 

27 % 
27 % 

27 % 

27 \ 
27 % 

27 % 

27 % 
27 % 
27 % 

20 '10 

26 % 

20 % 
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8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

8538 

10 

90 

Teile, ausschlieBlich oder hauptsächlich für 
Geräte der Nummer 8535, 8536 oder 8537 geeignet: 
- Tafeln, Konsol~n, Pulte, Schränke und andere Träger 

für Wa.ren der Nummer 8537, nicht mit ihren 
Geräten ausgerüstet •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-·andere •••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••• ~.~ ••• 

8539 -- Elektrische Glühlampen, Entladungslampen und -rhhren, 
einschlieBlich innenverspiegelte Scheinwerferlampen 

10 
(20) 

21 

22 

29 
\ (30) 

31 

39 

, \ 

und Ultraviolett- oder Infrarotlampen und -röhren; 
Bogenlampen: 
- innenverspiegelte Scheinwerferlampen ••• ~ ••••••••• ~ ••• 
- andere Glühlampen und -röhren, ausgenommen' 

Ultraviolett- oder Infrarotlampen und -röhren: 
Wolframhalogenlampen und -röhren •••••••••••••••••• 

- - andere, mit einer Leistung von 200 W oder weniger 
~nd für eine Spannung von mehr als 100 V ••••••••••• 
sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Entladungslampen und -röhren, ausgenommen Ultra
violettlampen und -röhren: 

- - Leuchtstofflampen und -röhren, mit Glühkathode ••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40 - Ultraviolett- oder Infrarotlampen und -röhren; 

90 

8540 --

Bogenlampen'.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 
- Teile ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

Elektronenröhren mit Glühkathode, Kaltkathode oder Pho
tokathode (z. B. Vakuumröhren, Röhren mit 
Dampf- oder GasfGllung, Quecksilberdampfgleich
richterlampen und -röhren, Kathodenstrahlröhren, 
Fernsehbildaufnahmeröhren): 

(10) - Kathodenstrahl-Fernsehbildröhren, einschlieBlich 

11 

12 

20 

30 

(40) 

Kathodenstrahlröhren fUr Videomonitoren: 
- - für mehrfarbi ges Bi '·d. If ............ _ ............... ~ •• _ 

- - fUr schwarz-wei Ses ·oder .anderes ei nfarbi ges Bi 1 d ... 
- Fernsehbildaufnahmeröhren; Bildwandler- und Bild-

verstärkerröhren; andere Photokathodenröhren ••••••••• 
- andere Kathodenstrahlröhren •••••••••••••••••••••••••• 
- Höchstfrequenzröhren (z. 'B. Magnetrone, Klystrone, 

Wanderfeldröhren und·Carci.notrone), ausgenommen 
gittergesteuerte Röhren: 

41 - - - Magnetrone •••••••••••• i ••••••••••••••• ·.~ ••••••••••• 
42 - - Klystrone •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
49 - - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(80) - andere Röhren: 
81 - - Empfänger- oder Verstärkerröhren ...... , ............ .. 
89 - - 'sonstige •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• · ••••••.• · •• ·• 

(90) - Teile: 
91 - - von Kathodenstrahlröhren ••••••••••••• ~ ••••••••••••• 
99 - - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

433 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

26 CJo 

26 CJo 

22 CJo 

25 \ 

25 % 

25 % 

28 % 
18 % 

12 % 
20 % 

25 CJo 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 
frei 

frei 
frei 

frei 
18 % 

28 
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434 8 der Beilagen 

T~IF 

Nr./UNr. 
Warenbezeichnung 

8541 --

10 

(20) 
21 
29 

Dioden, Transisto~en und ähnliche Halbleiterelemente; 
lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließlich 
photovoltaische Zellen (auch zu Modulen zusammengebaut 
oder in Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden; gefaßte 
(montierte) piezoelektrische Kristalle: 
- Dioden, ausgenommen Photodioden und Leuchtdioden ••••• 
- Transistoren, ausgenommen Phototransistoren: 

- mit einer Verlustleistung von weniger als 1 W •••••• 
- - sonstige ......•••••...••••••.•.••..•••.••.••••.••.. 

30 - Thyristoren, Diacs und Triacs, ausgenommen licht-
empfindliche Elemente •••••••••.•••••••••••••••••••••• 

40 - lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließ-

50 
60 

90 

8542 --

lich photovoltaische Zellen (auch zu Modulen zu
sammengebaut oder in Tafeln aufgemacht); Leucht-
d ; od en ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

- andere Halbleiterelemente ••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
- gefaßte (montierte) piezoelektrische Kristalle ••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••• ~ •••••• ~ •••••••••••••••• 

Elektronische integrierte Schaltungen und zusammen
gesetzte elektronische Mikroschaltungen: 

(10) monolithische integrierte Schaltungen: 
11 
19 

20 
80 
90 

8543 --

10 

20 

- - digitale ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- sonstige •••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

- hybride integrierte Schaltungen •••• o ••••••• ~ ••••••••• 

- andere ........................................................................................... .. 
- Teile •••.•.•••.•••••••••.•••..•••.••••..••• ": •••.••••• 

Elektrische Maschinen und Apparate mit eigener 
Funktion, in diesem Kapitel anderweitig weder ge
nanntnoch inbegriffen: 
- Teilchenbeschleunfger •••••••••••••••••••••••.•••••••• 
- Signalgeneratoren •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Maschinen und Apparate für die Galvanotechnik, 

80 
90 

8544 --

Elektrolyse oder Elektrophorese •••••••••••••••••••••• 
- andere Maschinen und Apparate •••••••••••••••••••••••• 
- Teile ••••••••••••••••••• ~ •••••• · •••••••••••••••••••••• 

Isolierte (einschließlich lackierte oder eloxierte) 
Drähte, Kabel (einschI ießI ich Koaxi alkabel) und 
andere isolierte elektrische Leiter, auch mit 
Anschlußstücken; Lichtleitkabel aus einzeln um
mantelten optischen Fasern, auch elektrische Leiter 
enthaltend oder mit Anschlußstücken versehen: 

(10) - Draht für Wicklungen: 
11 
19 

- - aus Kupfer' .............................................................................. .. 

- - sonstige •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 
20 - Koaxialkabel und andere koaxiale elektrische 

Leiter ••••••••••• ~ •••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••••• 
30 - Zündkabel sätze und andere Kabel sätze, ~.ie sie für 

Fahrzeuge verwendet werden ••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

.frei 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 
20 % 
frei 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

20 % 
20 % 

20 % 

20 " 
20% 

28 \ 
28 % 

28 % 

28 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(40) - andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 
80 V oder weniger: 

41 

49 
(50) 

51 
59 
60 

70 

8545 --

(10) 
11 

19 

20 

90 

- - mit Anschlußstücken •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••• 
- andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 

I 0 

mehr als 80 V bis einschließlich 1000 V: 
- - mit Anschlußstücken •••••••••••••••• .' •••••••.•••••••• 

- - sonst; ge .......................... I' ••••••••••••••••• 
I 

- andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 
mehr als 1000 V •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

- Lichtleitkabel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kohleelektroden, KOhlebürsten, Lampenkohlen, 
Batteriekohlen und andere Waren ~us Graphit oder 
anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall, 
wie sie.für elektrotechnische Zwecke verwendet 
werden: 
- Kohleelektroden: 
- - wie sie für Öfen verwendet werden •••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••• ! ••••••••••••••• 
- Kohlebürsten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••• 111 •••••••••••••••••••••• 

8546 Elektrische Isolatoren aus Stoffen aller Art: 
10 
20 

90 

8547 --

10 
20 
90 

8548 00 

- aus Glas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aus keramischen Stoffen •••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere.: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Isolierteile fOr elektrische Maschinen, Apparate, 
Geräte oder Installationen, ganz aus' Isolier
stoffen oder nur mit in der Masse eingelassenen 
einfachen Metallteilen zum Befestigen (z. B. 
Hülsen mit Innengewinde), ausgenommen Isolatoren 
der Nummer 8546; Isolierrohre und Verbindungs
stücke hiefür, aus unedlen Metallen, mit Innen
isolierung: 
- Isolierteile aus keramischen Stoffen ••••••••••••••••• 
- Isolierteile aus Kunststoffen •••••••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

Elektrische Teile von Maschinen oder Apparaten, 
in diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen •••••••••••.•••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 

435 

Zollsatz in , des 
o Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 % 
28 "0 

28 % 
28 % 

28 % 
10 % 

18 % 

18 % 
23 % 

23 '\ 

10 % 
11 % 

21 % 

16 % 

28 % 
5 % 

20 % 
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436 8 der Beilagen 

Abschni tt XV!! 

Bef6rderungsmittel 

Anmerkungen 
1 AusgenomMen von diesem Abschnitt sind Waren der Nurrmer 9501,9503 oder 9508 sowie 

Bobschlitten, Rodeln und dergleichen der Nummer 9506. 
2 - Folgende Waren gelten nicht als T&ile oder als Teile und Zubeh6r dieses Abschnit

tes, selbst wenn sie erkennbar für Waren des Abschnittes XVII bestimmt sind: 
a - Dichtungen, Unterlegscheiben und dergleichen, aus Stoffen aller Art (nach 

stofflicher Beschaffenheit bzw. in die Nr. 8484 einzureihen) sowie andere Waren 
aus vulkanisiertem Kautschuk, ausgenommen Hartkautschuk (Nr. 4016); 

b - Teile mit allgemeiner Verwendungsm6g1ichkeit im Sinn der Anmerkung 2 zu Ab
schnitt XV aus unedlen Metallen (Abschn. XV) und derartige Teile aus Kunst-

,stoffen (Kap. 39); 
c - Waren des Kapitels 82 (Werkzeuge); 
d Waren der Nummer 8306; 
e - Maschinen und Apparate der Nummer 8401 bis 8479 sowie deren Teile; Waren der 

Nummer 8481 oder 8482 und, soweit sie Tefle von Motoren oder Antriebsmaschinen 
sind, Waren der Nurrmer 8463; 

f - elektrische Maschinen und Ausrüstung (Kap. 85); 
g - Waren des Kapitels 90; 
h - Waren des Kapitels 9t; 
i-Waffen (Kap. 93); 
k - Beleuchtungskörper der Nummer 9405; 

- Bürsten, die Teile von Fahrzeugen sind (Nr. 9603); 
3 -,Teile und Zubehör im Sinne der Kapitel 86 bis 88 sind nur Teile und Zubehör, die 

ihrer Beschaffenheit nach ausschlieBlich oder hauptsächlich fUr Waren dieses Ab
schnittes geei gnet sind. Teil e und Zubehör, für die _ zwei oder mehr Nummern di eses 
Abschnittes in Betracht kommen, werden in die Nummer eingereiht, die ,dem haupt
sächlichen Verwendungszweck der Teile oder des Zubehörs entspricht. 

4 - luftfahrzeuge, die auch als landfahrzeuge verwendet werden können, sind als Luft
fahrzeuge- einzureihen. Kraftfahrz,euge, die sowohl zu land al s auch zu Wasser be
nützt werden können (Amphibienfahrzeuge), sind als Kraftfahrzeuge' einzureihen. 

5 - Luftkissenfahrzeuge sind innerhalb dieses Abschnittes wie die Fahrzeuge einzu
reihen, denen sie am nächsten stehen, und zwar: 
a - In das Kapitel 86, wenn sie dafür ,konstruiert sind, sich über einem Führungs

gleis fortzubewegen (Luftkissenzüge); 
I 

b - in das Kapitel 87, wenn sie dafür konstruiert sind, sich über dem Erdbod~n oder 
sowohl über dem Erdboden als auch über Wasser fortzubew,egen; 

c - in das Kapitel 89, wenn sie dafOr konstruiert sind, sich über Wasser fortzube
wegen, auch wenn sie am Strand oder auf landungsbrücken landen oder sich über 
Eisflächen fortbewegen können. 

Teile und Zubehör von Luftkissenfahrzeugen sind wie Teile und Zubehör von· Fahr
zeugen jener Nummer zu tarifieren, der die Luftkissenfahrzeuge nach den vorstehen
den Bestimmungen zugewiesen wer-den. 
Ortsfestes Material für V~rkehrswege für luftkissenzüge ist wie ortsfestes Gleis
material für Schienenfahrzeuge zu tarifieren; Signal-, Sicl1erungs-, Kontroll- und 
Verkehrsleiteinrichtungen für Verkehrswege von luftkissenzügen sind wie solche für 

. Eisenbahnen zu behandeln. 
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8 der Beilagen 

Kapitel 86 

437 

SChienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial sowie 
Teile davon; mecha~ischeund elektromechanische 

Signal vorrichtungen für Verkehrswege 

Anmerkungen 
, 1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Bahnschwellen für Schienenwege~ aus Holz (Nr~ 4406) oder aus Beton (Nr. 6810) 
und Betonelemente zum Bau von Führungsschienen für Luftkissenzüge (Nr. 6810); 

b - Gleisbaumaterial aus Eisen oder Stahl der Nummer 7302; 
c - elektris~he Signal-, Sicherungs-, Kontroll- und Steuergeräte der Nummer 8530. 

2 - In die Nummer 8607 sind unter anderem einzureihen: 
a - Achsen, Räder, Radsätze (Radgestelle), Radreifen, Radmittelstücke und ~ndere 

Teile von Rädern; 
b - Rahmen, Untergestelle, Drehgestelle und Schwenkgestelle; 
~ - Achslager, B~emsvorrichtungen; 
d - Puffe'r, Zughaken und andere K\lpp ll,mgsvorri chtungen, Fa 1 tenbäl ge für Gangver

bindungen; 
e - Karosserien. 

3 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorstehenden Anmerkung 1 sind in die. Nummer 8608 
insbesond~re einzureihen! 
a - zusammengesetzte Cl ei se, Drehschei ben, Prell böcke, Lademaße (Ladelehnen, Pro

filrahmen); 
b - Semaphore. mechanische 

schnittskontrollanlagen 
Signal scheiben, Schrankenanlagen, Signal- und Ab
sowie andere mechanische (einschließlich elektromecha-

nische) Sicherungs- und. Verkehrsüberwachungsanlagen, auch mit Beleuchtung, für 
Schienen- und ähnliche Wege, Straßen, Binnenwasserwege, Parkeinrichtungen, 
Hafenanlagen und Flugplätze. 

TARIF 
Hr./UHr. 

Warenbezeichnung 

8601 Lokomotiven aller Art, die die Antriebsenergie aus dem 
Stromnetz oder aus elektrischer. Akkumulatoren beziehen: 

10 - mit aus dem Stromnetz bezogener Antriebsenergie •••••• 
20 - mit aus elektrischen Akkumulatoren bezogener An-

triebsenergie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8602 Andere Lokomotiven; Lokomotivtender: 
10 
90 

8603 --

10 
90 

- dieselelektrische Lokomotiven •••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eisenbahn- oder Straßenbahntriebwagen. ausgenommen 
solche der Nummer 8604: 
- mit aus dem Stromnetz bezogener Antriebsenergie •••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 ing für 100 kg . 

25 % 

25 9(, 

25 % 
25 % 

25 9(, 

25 9(, 
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438 

TARIF 

N ... .!UNr. 

·8604 00 

8605 00 

8607 -
(10) 

11 
12 

19 
(20) 

21 
29 
30 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Eisenbahn- und Straßenbahninstandhaltu~gsfahrzeuge 
oder Servicefahrzeuge, auch mit eigenem Antrieb 
(z. B. Werkstattwagen, Kranwagen, Gleisstopfwagen, 
Gleisrichtmaschinen, Prüfwag~n, Gleisinspektions-· 
wagen, Draisinen) ••••.••••••••••• ; ••••••••••••••••••••• 

Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen für die Personenbe
förcerung, ohne eigenen Antrieb; Gepäckswagen, Post
wagen und andere Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen für 
Spezial zwecke, ohne eigenen Antrieb (ausgenommen solche 
der Nr. 8604) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eisenbahn- oder Straßenbahnwagenfür die Güterbeförde
rung, ohne eigenen Antrieb: 
- Kesselwagen und dergleichen •••••••••••••••••••••••••• 
- Wagen mit Wärmeisolierung und Kühlwagen, andere als 

solche der Unternummer 8606 10 ••••••••••••••••••••••• 
- Selbstentladewagen~ ausgenommen solcher der Unter-

nummer 8606 10 oder 8606 ZO ................... • -...... . 
- andere: 
- - gedeckte und geschlosseneJ ••••••••••••••••••••••••• 
- - offene, mit nicht abnehmbaren, mehr als 60 cm hohen 

Wänden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonstige .......... 41 •••••••••••••••••••••.••••••••••• 

Teile von Schienenfahrzeugen: 
- Drehgestelle, Bissel-Schwenkgestelle, Achsen und 

Räder, Teile davon: 
TriebdrehgesteTle und Bissel-Triebschwenkgestelle •• 

- - andere Drehgestelle und Bissel-Schwenkgestelle ••••• 
- - sonstige, einschließlich Teile ••••••••••••••••••••• 
- Bremsen und Teile davon: 
- - Druckluftbremsen und Teile davon ••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••.•••••••••.•••••••.••.•...•..•.•••.... 
- Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen sowie 

Puffer, Teile davon ••••••••••••••••••• ~ •• · •••••••••••• 

(90) - andere: 
91 

99 

8608 00 

8609 00 

- - von Lokomotiven •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - son~tige •••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ortsfestes Gleismaterial; mechanische {einschließlich 
elektromechanische} Signal-, Sicherungs-, Kontroll
oder Steuergeräte für Schienen- und ähnliche Wege, 
Straßen, Binnenwasserwege, Parkeinrichtungen"Hafenan
lagen oder Flugplätze; Teile dieser Waren ••••••••••• ; •• 

Warenbehälter (Container), einschließlich solcher 
für den Transport von Flüssigkeiten, speziell für 
eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut und aus-
gestattet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 96 

25 \ 

25 \ 

25 \ 

25 \ 

25 % 

25 \ 
25 \ 

20 9(, 

20 \ 

10 \ 

20 % 
20 \ 

20 'I(, 

20 'I(, 

20 'I(, 

23 9(, 

25 % 
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8 der Beilagen 439 

Kapitel 87 

Kraftfahrzeuge, Traktoren (Zugmaschinen), Motorräder, 
Fahrr~der und andere Landfahrzeuge sowie deren 

Teile und Zubehör 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind Fahrzeuge, die ausschließlich zur Fortbewegung 

auf Schienen gebaut sind. 
2 - Als Traktoren (Zugmaschinen) gelten Kraftfahrzeuge, die im wesentlichen dafür ge

baut sind, andere Fahrzeuge, Geräte oder Lasten zu ziehen oder zu schieben. Sie 
können auch mit einer kleinen Ladefläche oder einer ähnlichen Vorrichtung, ausge
stattet sein, die im Zusammenhang mit ihrem Hauptverwendungszweck (Ziehen oder 
Schieben) das Befördern von Werkzeugen, Saatgut, Düngemitteln und dergleichen er
möglichen. 

3 Als Autobusse gelten bei Nummer 8702 Kraftfahrzeuge, die zum Transport von min
destens 10 Personen (einschließlich des Fahrzeuglenkers) gebaut sind. 

4 - Kraftfahrzeugfahrgestelle (Chassis) mit Führerhaus sind in die Nummern 8702 bis 
8704 und nicht in die Nummer 8706 einzureihen. 

5 - In die Nummer 8712 gehören alle zweirädr,igen Kinderfahrräder, andere Fahrräder für 
Kinder gehören in die Nummer 9501. 

Nationale Anmerkung 
1 - Waren der Nummern 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 und 8706 sind als neu anzusehen, 

wenn sie keine Spuren eines fortgesetzten Gebrauches aufweisen; darunter sind je
doch nicht solche Spuren zu verstehen, die nur aus der Inbetriebnahme zu dem Zweck 
entstanden sind, sie auf möglichst kurzem Wege vom ausländi~chen Bezugsort an die 
Zollgrenze zu überstellen. Derartige Waren sind'jedoch auf jeden Fall als neu anzu
sehen, wenn sie auß~rhalb des Zollgebietes bloß vorübergehend zum Verkehr zuge
I assen waren oder ei nen Kilometerstand von 3000 Kil ometer oder weni ger bzw. ei Me 
Arbeitsleistung von 60 Stunden oder weniger aufweisen. 

TARIF 
Nr./UNr. 

8701 

10 

Warenbezeichnung 

Traktoren (Zugmaschinen), andere als solche der 
Nummer 8709: 
- Einachstraktoren: 

A - neue.· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Zugmaschinen. für Sattel anhänger: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B ~ andere ••••••••••••••••••••••• , •••••.•••••••••••••• 

30 - Raupenzugmaschinen: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 9;, 

42 9;, 

25 9;, 

35 % 

24 % 
30 % 
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440 

TARIF 
Nr./UHr. 

8 der Beilagen 

Warenbe.zei chnung 

90 - andere: 

- 8702 
10 

A - neue: 
1 - Radtraktoren mit einem höchstzulässigen Ge

samtgewicht von mehr als 3700 kg ••••••••••••• 
2 - Radtraktoren mit einem höchstzulässigen Ge

samtgewicht von 3700 kg oder weniger ••••••••• 
3 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Autobusse: 
- mit KOlbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung 

(Diesel- oder Halbdieselmotoren): 
A - neue· ............................................. . 

B andere •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• 
90 - andere: 

8703 --

10 

(20) 

21 

22 

23 

24 

(30) 

31 

32 

A - neue •••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~; •••••• 

Kraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, die hauptsächlich 
für die Beförderung von Personen gebaut sind (andere 
als solche der Nr. 8702), einschli~8lich Kombinations
kraftwagen und Rennwagen: 
- Fahrzeug~, besonders für das Fahren auf Schnee 

gebaut; Fahrzeuge, besonders für die Beförderung 
von Personen auf Golfplätzen gebaut und ähnliche 
Fahrzeuge: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Fahrzeuge mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit 
Funkenzündung: 

mit einem Hubraum von 1000 cm3 oder weniger: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - .andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mit einem Hubraum von mehr al~ 1000 cm3, aber nicht 
mehr als 1500 cm 3 : 

A - neue •.••••••••••••• ; •••••••••••• ~ ••••••••••••••• 

B - andere ••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Hubraum von mehr als 1500 cm 3 , aber nicht 
mehr als 3000 cm 3 : 

A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Hubraum von mehr ats 3000 ~m3: 
A - neue ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• •• , •••• 

B - andere ......................................... . 
- andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotoren mit 

Kompressionszündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren): 
- - mit einem Hubraum von 1500 cm 3 oder weniger: 

A - neue ••••••• ;. ••••••••••••••••••••• -. ••••••••••••• 

B andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem Hubraum von mehr als i500-cm3 , aber nicht 
mehr als 2500 cm 3 : 

A - neue ••••••••••••••••••••••• .; ••••••••••••••••••• 

B - ander~ ••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zoll satz in , des 

Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

10 % 

30 % 
32 '\ 
34 % 

29 '\ 

41 % 

29 '\ 

41 '\ 

20 '\ 
28 \ 

20 '\ 
28 '\ 

20 \ 
28 '\ 

20 % 

28 '\ 

20 '\ 
28 \ 

20 \ 
28 \ 

20\ 
28 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

33 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

mit einem Hubraum von mehr als 2500 cm 3 : 

A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
90 - andere: 

8704 
10 

(20) 

21 

22 

23 

(30) 

31 

32 

A - ne:ue •.••••••••••.••.••.••••••••••••••••.••••••••• 
B - andere •••••••••••••••• "1 ••••••••••••••••••••••••• 

Kraftfahrzeuge für die Warenbeförderung: 
- Muldenkipper zur Verwendung außerhalb des Straßen

netzes gebaut: 
A - neue •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. •••• 

B - andere ........................................... . 

-,andere mi t Ko 1 benverbrennungsmotoren mi t Kompres
sionszündung (Dlesel- oder Halbdieselmotoren): 

mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 
5 Tonnen odep weniger: 
A -
B -
mit 
als 
A -
B -

neue •••• ', •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

andere •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• · ••• 
einem höchstzulässige~ G*samtgewicht~on mehr 
5 Tonnen, aber nicht mehr als 20.TonneAl 
neue ••••••• ; •••••••••••••••••• ~ •• ~ ••••. ~.~ .•••••• 

andere ••••••••••••.••••••••• ~~ ••• · ••••••••••••••• 
mi t ei nem höchs tzu 1 äs s i gen G~sC!mtgewi,cht von mehr 
als 20 Tonnen: 
A - neue •••••••• ~ •••••••••••••••••••• · •••••••••• ~ ••• 

B - ander~ ••••••••••••••••••••• ~ ••••••• : •••••••.•••• 
- andere, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit ,Funken

zündung: 
- - mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 

5 Tonnen oder weniger: 
A - neue •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• · 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• ~ ••• 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 5 Tonnen: 
A - neue ••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••• ,. •••.•• • _ 

B - andere •.•••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••• · •• 
90 - andere: 

8705 --

10 

20 

A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •• 

Spezial kraftfahrzeuge, andere als solche, die haupt
sächlich für die Beförderung von Personen oder Waren 
gebaut 'sind (z~ B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuer
löschwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Spreng
und Berieselungswagen, Werkstattwagen und Röntgen-. 
wagen): 
- Kranwagen: 

A - neue •••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Tiefbohrfahrzeuge mit Derrickkran: 

A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

441 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 

28 % 

20 % 
28 % 

25 % 
35 % 

32 % 

45 % 

28 % 
39 % 

25 % 
35 % 

32 % 
45 % 

28 % 
39 % 

32 % 
45 % 

25 \ 
35 \ 

25 \ 
35 \ 
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442 

TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

30 - Feuerlöschwagen: 
A - neue •• · ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

B - andere ................................................................................... .. 

40 - Bet.onmi schwagen : 
A - neue ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
90 andere: 

8706 00 

8707 --

10 
90 

8708 --

10 
(20) 

21 

29 
(30) 

31 
39 
40 
50 

60 
70 

80 
(90) 
91 

92 
93 
94 
99 

A - neue ....................................................................................... .. 

B - an~ere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fahrgestelle (Chassis) mit Motor, für Kraftfahrzeuge 
der Nummern 8701 bis 8705: 
A - neue ••••••••••• ~ •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karosserien (einschließlich Führerhäuser) für Kraft
fahrzeuge der Nummern 8701 bis 8705: 
- für Fahrzeuge der Nurrmer 8703 •••••••••••••••••••••••• 
- andere ................................................................................ . 

Teile und cubehör, für Kraftfahrzeuge der Nummern 8701 
bis 8705: 
- Stoßstangen und Teile davon •••••••••••••••••••••••••• 
- andere Teile und Zubehör für Karos~erien (einschließ-

lich FGhrerhäus~r): 
- - S;cherhe;tsgurte ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••• 
- Bremsen und Servobremsen sowie Teile davon: 
- - montierte-Bre~sbeläge ••••••••••••••••••••••••• f···· 

sonsti ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Schaltgetriebe ••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• · ••• 
- Antriebsachsen mit Differential, auch mit anderen 

Kraftübertragungsvorrichtungen ausgerGstet •••••• ; •••• 
- Achsen, andere als Antriebsachsen, und Teile davon ••• 
- Räder sowie Teile und Zubehör davon: 

A - bereifte R·äder •••••••••• ~~ •••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 

- StoBdämpfer •••••••••••••••••••••••••••••••• •.••••••••• 

- andere Teile und anderes Zubehör: 
- - KUhler •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• · ••••••••• ~ •• 
- - Auspufftöpfe und Auspuffrohre ••••••••••••• ~ ••• ~~ ••• 

Kupplungen und Teile davon ••••••••••••••••••••••••• 
- - Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgehäus~~ •••••••• ~ •••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••...••.•.••.•••••••• 

Zo1.1satz in , des 
.I 

Wertes oder in 
Schilling für 100 kg 

25 % 
35 % 

25 % 
35 % 

25 \ 
35\ 

32 \ 
45 \ 

20 \ 

28 \ 

18 \ 

18 \ 
18 \ 

16 \ 
15 \ 

5 \ 

15 \ 
15 \ 

35 \ 
7 \ 

15 \ 

16 \ 
18 \ 
18 \ 

5 \ 
18 \ 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

8709 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Werkskarren, mit eigenem Antrieb, ohne Hebe- oder 
Arbeitsvorrichtungen, wie sie in Fabriken, Lager
häusern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Beför
dern von Waren auf kurzen Strecken verwendet werden; 
Zugkarren, wie sie auf Bahnsteigen verwendet werden; 
Teile davon: 

(10) - Karren: 
11 
19 
90 

8710 00 

- - elektrische •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .•••••.••..••.•.••••••••••••••.••...••.•••. 
- Teile ..••.•••••.•••.•••.••••••.••.••..•••••..••••••.• 

Panzerkampfwagen und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 
motorisiert, auch bewaffnet; Teile davon ••••••••••••••• 

8711 Motorräder (einschließlich Motorfahrräder) und Fahr
räder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen: 

10 - mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum 

20 

30 

40 

von 50 cm 3 oder weniger ••••••••••• o •••••••••••••••••• 

- mit HUbkolbenverbrennUngsmotoren mit einem Hubraum 
von mehr als 50 cm 3 , aber nicht mehr als 250 cm J ••••• 

- mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum 
von mehr als 250,cm 3 , aber nicht mehr als 500 cm 3 •••• 

- mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum 
von mehr als 500 cm 3 , aber nicht mehr als 800 cm 3 •••• 

50 - mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum 

90 

8712 00 

8713 --

10 
90 

8714 --

(10) 
11 

19 

von mehr als 800 ,cm 3 •••••••••••••••••••••••••••••••• '-. 

- andere •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zweirädrige Fahrräder und andere Fahrräder (ein
schließlich Lieferdreiräder), nicht motorisiert •••••••• 

Rollstühle und ähnliche Fahrzeuge, für Kranke und 
Körperbehinderte, auch mit Motor oder anderem 
mechanischen Antrieb: 
- ohne mechanischen Antrieb •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••• '"1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile und Zubehör von Fahrzeugen der Nummern 8711 bis 
8713: 
- von Motorr~dern (einschließlich Motorfahrr~dern): 
- - Sättel •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

20 - von Fahrstühlen und ähnlichen Fahrzeugen, ·fGr Kranke 
und Körperbehinderte ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(90) - andere: 
91 
92 

- - Rahmen und Gabeln sowie Teile davon •••••••••••••••• 
- - Felgen und Speichen •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

93 - - Radnaben, andere als Freilaufnaben mit Rücktritt-
bremse; Freilaufkettenräder •••••••••••••••••••••••• 

443 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schi 11 i ng für 100 kg 

18 \ 
1.8% 

18 % 

30 %. 

32 % 

32 % 

10 % 

10 % 

10 % 

30 % 

34 % 

17 \ 
12 % 

28 \ 
25 \ 

18 % 

32 \ 
30 % 

30 \ 
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444 

TARIF 
Hr.fUHr. 

94 

95 
96 

99 

8715 00 

8716 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Bremsen, einschließlich Freilaufnaben mit Rück~ 
trittbremse sowie Teile davon •••••.•••••••••••••••• 

-" - S~ttel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pedale und Tretkurbelantriebe sowie Teile davon •••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kinderwagen und Teile davon •••••••••••••••••••••••••••• 

Anhänger und Sattel anhänger; andere Fahrzeuge ohne 
mechanischen Antrieb; Teile davon: 
- Anhänger und Sattel anhänger für Wohn- oder Camping-
-zweck~ ••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - selbstlade- oder Selbs'tentladeanhänger und -sattel-

(30) 

31 

39 
40 
80 
90 

anhänger für landwirtschaftliche Zwecke •••••••••••••• 
- andere Anhänger und Sattel anhänger für die Beförde-

rung von Waren: 
Tankarihänger und Tanksattelanhänger •••••••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Anhänger und Sattelanhänger ••••••••••••••••••• 
- andere Fahrzeuge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile: 

A - bereifte Räder und bereifte Felgen ••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

34 % 
34 % 
30 % 
30 % 

23 % 

27 % 

27 % 

27 % 
27 % 
27 % 
25 % 

35 % 
18 % 

/ 
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TARIF 

Nr.fUNr. 

. 8 der Beilagen 

Kapitel 88 

Luftfahrzeuge, Raumfahrzeuge und Teile davon 

Warenbezeichnung 

8801 Ballons und Luftschiffe; Segelflugzeuge, H~ngegleiter 
und andere Luftfahrzeuge ohne eigenen Antrieb: 

10 - Segelflugzeuge und H~ngegleiter •••••••••••••••••••••• 
90 - andere-.......... _ ..................................... .. 

8802 -- Andere luftfahrzeuge (z. B. Hubschrauber, Flugzeuge); 
Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und 
ihre Tr~ger ·für den Raumstart: 

(10) .- Hubschrauber: 
11 
12 

. 20 

30 

- mit einem Leergewicht von 2000 kg oder weniger ••••• 
- - mi t ef nem Leergewi cht von mehr als 2000 kg •• u ••••• 

- Flugzeuge und andere luftfahrzeuge, mi.t einem Leerge-
wi cht von 2000 kg oder wen.' ger •••••••••••••••••••.•••• 

- Flugzeuge und andere luftfahrzeuge, mit einem Leerge
wicht von mehr als 2000 kg bis einschließlich 
15.000 kg ............... j ............................................................. .. 

40 - Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leerge'-

so 
wicht von mehr als 15.000 kg ••••••••••••••••••••••••• 

- Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und 
ihre Tr~ger für den Raumstart •••••••••••••••••••••••• 

8803 Teile von Waren der Nummer 8801 oder 8802: 
10 
20 
30 
90 

'8804 00 

8805 --

10 

20 

- Propeller und Rotoren sowie Teile davon •••••••••••••• 
- Fahrgestelle und Teile davon •••••••••••••••••••••••••. 
- andere Teile von Flugzeugen und Hubschraubern •••••••• · 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fallschirme (einschließlich lenkbare Fallschirme) und 
rotierende Fallschirme; Teile und Zubeh5r davon •••••••• 

Startvor,ri chtungen für Luftfahrzeuge; Appa rate und 
Vorrichtungen für Decklandungen von Luftfahrzeugen 
und ~hnliche Apparate und Vorrichtungen; Flug
simulatoren; Teile dieser Waren: 
- Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge und 

Teile davon; Apparate und Vorrichtungen für Deck
landungen von Luftfah~zeugen und ~hnliche Apparate 
und Vorrichtungen sowie Tei le davon ••••••••••••• , ••••• 

- Flugsimulatoren und Teile davon ••••••••••••• ~ •••••• ~. 

44S 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
25 % 

frei 
frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei 

28 % 

10 % 
20 % 
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446 8 der Beilagen 

Kapitel 89 

Wasserfahrzeuge und schwimmende Konstruktionen 

Anmerkung 
1 - RUmpfe von Wasserfahrzeugen und unvollständige oder unfertige Wasserfahrzeuge, auch 

zerlegt, sowie zerlegte vollständige Wasserfahrzeuge sind, wenn ihre Zugehörigkeit 
zu eifler bestimmten Art von Wasserfahrzeugen zweifelhaft-ist, in die Nuri'rner 8906 
einzureihen. 

TARIF 
Nr./UNr. 

8901 --

10 

20 

Warenbezeichnung 

Passagierschiffe, Ausflugsschiffe, Fährschiffe, 
Frachtschiffe, Lastkähne und ehnliche Schiffe für 
die Beförderung von Personen oder Waren: 
- Passagierschiffe, Ausflugsschiffe und ähnliche 

Schiffe, hauptsächlich für die Beförderung von 
Personen gebaut; Fährschiffe aller Art ••••••••••••••• 

- Tankschi ffe .......................................... . 
30 - Kühlschiffe, ausgenommen solche der Unternummer 

8901 20 •••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere Schiffe für die Beförderung von Waren und 

8902 00 

8903 --

10 
(90) 
91 
92 

99 

8904 00 

8905 --

andere Schiffe für die gletchieitige Beförderung 
von Personen und Waren •••••••• ;· •••••••••••••••••••••• 

Fi'schereischiffe; schwimmende Fabriken und andere 
Schiffe, für die Verarbeitung oder Konservierung 
von Fischereierzeugnissen ••••••••••••• · ••••••••••••••••• 

Yachten und andere Boote für Vergnügungs- und Sport
zwecke; Ruderboote und Kanus: 
- aufblasbare Boote ..••••.••..••••••••••.•• · ..•.•..••••. 
- andere: 

Segelboote, auch mit Hilfsmotor •••• ~ ••••••••••••••• 
Motorboote, ausgenommen AuBenbordmotorboote •••••••• 
sonstige •......•.•......•.....•....•.•..........•.. 

Schlepper und Schubschiffe ••••••••••••••••••••••••••••• 

Leuchtschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, 
Schwimmkrane und andere Schiffe, deren Fahreigen
schaft im Vergleich zu ihrem Hauptverwendungszweck 
von untergeordneter Bedeutung ist; Schwimmdocks; 
schwimmen~e oder unter Wasser absenkbare Bohr
oder Förderplattformen: 

10 "- - Schwi ~bagger •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schill ing für 100 kg 

22 % 
22 % 

22 % 

22 % 

27 % 

28 % 

28 % 
28 % 

28 % 

20 % 

20 % 
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TARIF 

Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

20 - schwimmende oder unter Wasser absenkbare Bohr-

90 

8906 00 

8907 --

10 

90 

8908 00 

oder F6rderplattformen •••.••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••• 

Andere Schiffe, einschließlich Kriegsschiffe und 
Rettungsschi ffe, au.sgenommen Ruderboote •••••••••••••••• 

Andere schwimmende Konstruktionen (z. B. Flöße, 
Schwimmtanks, Senkkästen, Landungsbrücken, Bojen und 
Baken) : 
- aufblasbare Flöße ••••• ~ ••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

- andere •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

Schiffe und andere schwimmende Konstruktionen, zum 
Abwr acken •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

447 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
20 % 

27 , 

15 , 
15 , 

frei 
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448 8 der Beilagen 

Abschnitt XVIII 

. Optische, photographische, kinematographische~ MeB-, Prüf-
und Präzisionsinstrumente; medizinische oder chirurgische Instrumente 

und Apparate; Uhrmacherwaren; Musikinstrumente; 
Teile und Zubehör dieser. Waren 

Kapitel 90 

Optische, photographische, kinematographische, MeB-, Prüf-
und Präzisionsinstrumente; medizinische oder ch.irurgische Instrumente 

und Apparate; Teile und Zubehör dieser Waren 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Waren für technische Zwecke, wie sie in Maschinen und ~eräten verwendet werden, 
aus vulkanisiertem Kautschuk (ausgenommen Hartkautschuk) (Nr. 4016), aus Leder 
oder Kunstleder (Nr. 4204) oder aus Spinnstoffen (Nr. 5911); 

b - feuerfeste Waren der Nummer 6903; keramische Waren für Laboratorien sowie für 
chemische oder technische Zwecke der Nummer 6909; 

c - Spiegel aus Glas, nicht optisch bearbeitet, der Nummer 7009 oder Spiegel aus 
unedlen Metallen oder Edelmetallen, soweit sie nicht den Charakter von opti
schen Elementen besitzen, der Nummer 8306 oder des Kapitels 71; 

d - Glaswaren der Nummer 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 oder 7017; 
e - Tei le mit allgemeiner Verwendungsmögl ichkeit .im Sinn der Anmerkung 2 zum Ab

schnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschn. XV) und ähnl iche Tei,le aus Kunst
stoffen (Kap. 39); 

f - Pumpen mit Flüssigkeitszähler oder -messer der Nummer 
waagen sowie gesondert zur Abfertigung gestellte 
8423); Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben oder 
8428); Papier- und Pappeschneidmaschinen aller Art 

8413; Zähl- und Kontroll
Gewichte für Waagen (Nr. 

Fördern (Nrn. 842~ bis 
(Nr. 8441); Vorrichtungen 

zum Einstellen der Werkstücke oder Werkzeuge an Werkzeugmaschinen der Nummer 
8466, einschließlich solcher mit optischer Ablesevorrichtung (z.B. optische' 
Teilköpfe), ausgenommen jedoch rein optische Instrumente (z. B. Zentrierfern
rohre, Fluchtfernrohre, Rechenmaschinen (Nr. 8470); Druckreduzierventile sowie 
andere Ventile und Armaturen (Nr. 8481); 

g - Scheinwerfer, wie sie für Fahrräder oder Kraftfahrzeuge verwendet werden (Nr. 
8512); tragbare elektrische Leuchten der Nummer 8513, kinematographische Ton
aufnahme-, Tonwiedergabe- und Tonkopiergeräte (Nrn. 8519 und 8520); Tonköpfe 
(Nr. 8522); Radargeräte,' Funknavigationsgeräte und Funkfernsteuergeräte (Nr. 
8526); innenverspiegelte Scheinwerferlampen der Nummer 8539, optische Licht
leitkabel der Nummer 8544; 

h - Scheinwerfer der Nummer 9405; 
- Waren des Kapitels 95; 

k - Hohlmaße, die nach stofflicher Beschaffenheit einzureihen sind; 
- Spulen, Rollen oder ähnliche Materialträger (nach stofflicher Beschaffenheit 

einzureihen, z. B. Nr. 3923 oder Abschn. XV). 
2 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der vorstehenden Anmerkung 1 sind 'Teile und Zubehör 

von Maschinen, Apparaten, Instrumenten oder Waren dieses Kapitels nach folgenden 
Regeln einzureihen: 
a - Teile und Zubehör, die selbst Waren einer der Nummern dieses Kapite'ls oder der 

Kapitel 84, 85 und 91 (ausgenommen der Nrn. 8485, 8548 und 9033) darstellen, 
gehören in diese Nummern, gleichgültig, für welche Maschinen, Apparate, Geräte 
oder Instrumente die Tei le bestimmt sind" 
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8 der Beilagen 449 

b - andere Teile und anderes Zubehör werden, wenn sie ausschlieBlich oder haupt
sächlich für eine bestimmte Maschine, ein - bestimmtes Instrument oder einen 
bestimmten Apparat oder für m~hrere Maschinen, Apparate oder Instrumente der 
gleichen Nummer (ein~chlieBlich Maschinen, Instrumente und Apparate der Nrn. 
9010, 9013 oder 9031), geeignet sind, in die Nummer dieser Maschinen, Instru
mente oder Apparate eingereiht; 

c - andere Teile und anderes Zubehör sind in die Nummer 9033 einzureihen-. 
3 - Die Bestimmungen der Anmerkung 4 zum Abschnitt XVI gelten sinngemäß auch für dieses 

Kapitel. 
4 - Nicht in die Nummer 9005 gehören Zielfernrohre für Waffen, -Periskope für Untersee

boote oder Panzerkampfwagen oder Fernrohre für Maschinen, Vorrichtungen, -Instru
mente oder Apparate dieses Kapitels oder des Abschnitts XVI; solche Fernrohre und 
Periskope sind in die Nummer 9013 einzureihen. 

5 - Optische Instrumente, Vorrichtungen oder Maschinen zum Messen oder Kontrollieren, 
für die sowohl die Nummer 9013 als auch die Nummer 9031 in Betracht käme, gehören 
in die Nummer 9031. 

6 - In die Nummer 9032 gehören nur: 
a - Instrumente und Apparate zum selbsttätigen Regeln der DurchfluBmenge, der 

Standhöhe, des Druckes oder anderer veränderlicher Größen von Flüssiakeiten 
oder Gasen oder zur selbsttätigen Kontroll~ der Temperatur, auch wenn deren 
Arbeitsweise auf einer elektrischen Erscheinung beruht, die sich mit der zu 
regelnden Größe ändert; und 

b - selbsttätige Regler für elektrische Größen sowie Instrumente oder Apparate zum 
selbsttätigen Regeln nichtelektrischer Größen, wenn deren Arbeitsweise auf 
einer elektrischen Erscheinung beruht, die sich mit der zu regelnden GröBe 
ändert. 

TARIF 
Nr./UNr. 

9001 --

10 
20 
30 
40 
50 
90 

9002 --

Warenbezeichnung 

Optische Fasern und optisch'e Faserbündel , optIsche 
Faserkabel, andere als die der Nummer 8544; Folien und 
Platten aus polarisierenden Stoffen; Linsen (ein
schließlich Kontaktlinsen), Prismen, Spiegel und andere 
optische Elemente, aus Stoffen aller Art, nicht gefaßt, 
ausgenommen nicht optisch bearbeitete Elemente aus 
Gl as: . 
- optische Fasern, optische Faserbündel und -kabel ••••• 
- Folien und Platten aus polarisier~nden Stoffen ••••••• 
- Kontaktlinsen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Brillengläser aus Glas ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
- Brillengläser aus anderen Stoffen •••••••••••••••••••• 
- andere •••••• ~ •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, 
aus Stoffen aller Art, gefaBt, für Instrumente oder 
Apparate, ausgenommen nicht optisch bearbeitete 
Eleme~te aus Glas: 

(10) - Objektive: 
11 - - für Kameras, Projektoren oder für photographische 

oder k;nematograph;sch~ Vergrößerungs- oder Ver-
kleinerungsapparate •••••••••••••••••••••••••••••••• 

19 sonstige .•.•.••...•..•••••....••.•• ; .• •....• ~ ..•..•. 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
10 % 

10 % 

.18 % 

18 % 

10% 

10 % 

10 % 

29 
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T~RIF 

Nr./lJNr. 

20 
90 

9003 --

'( 1 0) 

11 

19 
90 

9004 --

10 
90 

9005 --

10 
80 

90 

9006 --

10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- F i 1 te r ............................................................ ~ .......................... .. 

- andere ...................... 111 ........ 111 .............................. . 

Fassungen fGr Brillen, Schutzbrillen oder ~hnliche 
Waren; Teile davon: 
- Fassungen: 
- - aus Kunststoffen ••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
- - aus anderen Stoffen ••••••••••.•••••••••••••.••••••• 
- Teile .••••••.••• ,-........... 111 ••••••••• a ............ 111 •• 111 

Brillen, Schutzbrillen und ähnliche Waren, zur Korrek
tur und zum Schutz der Augen oder für andere Zwecke: 
- Sonnenbrillen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere. 111 .. 111 .... 111 111.111 ••••••••• 111 111.111.111 111 ~ 111 ......... 111 111.111.111 •• 111 111. 

Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, 
optische Teleskope und Gestelle dafür; andere astro
nomische' Instrumente und Gestelle dafür; ausgenommen 
jedoch Instrumente, Apparate und Geräte für die 
Radioastronomie: 
- binokulare Ferngläser •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Instrumente: 

A - astronomische Fernrohre •••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••• 

- Teile und Zubehör (einschließlich Gestelle) •••••••••• 

Photographische (andere als kinematographische) Auf
nahmeapparate; photographische Blitzlichtgeräte und 
Photoblitzlichtlampen,- andere als Entladungslampen der 
Nummer 8539: 
- Aufnahmeapparate, wie sie für die Herstellung von 

Druckplatten oder Druckzylindern verwendet werden •••• 
20 - Aufnahmeapparate, wie sie für die Aufnahme von 

30 

40 
(50) 
51 

Dokumenten auf Mikrofilm, Mikrofiche oder anderen 
Mikroträgern verwendet werden •••••••••••••••••••••••• 

- Aufnahmeapparate, für die Unterwasser- oder Luft
bildphotographie oder für die medizinisChe 
oder chirurgische Untersuchung innerer Organe oder 
für gerichtsmedizinischa oder kriminal technische 
Laboratorien besonders gebaut ••••••••••••••.••••••••• 

- Sofortbildkameras •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Aufnahmeapparate: 

Spiegelreflexkameras für Rollfilme mit einer Breite 
von 35 mm oder weniger ••••••••••••••••••••••••••••• 

52 andere, für 'Rollfilme mit einer Breite von weniger 

53 
59 

·als35mm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
andere, für Rollfilme mit einer Breite von 35 mm ••• 

sonstige ••••••••••••••• · •• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

- Schilling für 100 kg 

10 % 

10 % 

20 % 
12 % 
12 % 

22 % 
22 % 

18 % 

frei 
18 % 
18 % 

5 % 

10 % 

5 % 
5 % 

5% 
5 % 
5 % 
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TARIF 

N,..fUN,.. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

(60) - photographische Blitzlichtgeräte.und Photoblitzlicht-

61 
62 
69 

(90) 
91 

99 

9007 --

lampen: 

Elektronenblitzgeräte •••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Blitzlichtlampen, Blitzwürfel und dergleichen •••••• 
- - sonstige ••••••..••.•.•••••.••.••••••••••••••••••••• 
- Teile und Zubehör: 
- - für photographische Aufnahmeapparate ••••••••••••••• 

sonstige ..•..•....••.•.•..••..•..•...••..•.•.••...• 

Kinematographische Aufnahmeapparate und Projektoren, 
auch mit eingebauten Tonaufnahme- oder Tonwiedergabe
geräten: 

(10) - Aufnahmeapparate~ 

11 für Filme mit einer Breite von weniger als16 mm 
oder für Doppel-8 mm-Filme ••••••••••••••••••••••••• 

19 

(20) 
21 

29 
(90) 

91 

92 

9008 --

10 
20 

30 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ,e •••••• 

- Projektoren: 
- für Filme mit einer Breite von weniger als 16 mm ••• 

- - sonstige ........•.......•..•.....•...•.......••.... 
- Teile und Zubehör: 

für Aufnahmeapparate ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - für Projektoren ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

Stehbildprojektoren; photographische (andere als kine
matographische) VergröBerungs- und Verkleinerungs
apparate: 
- Projektoren für Diapositive •••••••••••••••••••••••••• 
- Lesegeräte für Mikrofilm, Mikrofiche oder andere 

Mikroträger, auch für die ~erstellung von Kopien 
geei gnet •.••......•••.•...••..•.......•..•....•...•.• 

- andere Stehbildproje~toren •••••• · ••••••••••••••••••••• 
40 - photographische (andere als kinematographische) Ver-

90 

9009 --

(10) 
11 

12 

größerungs- und Verkleinerungsapparate ••••••••••••••• 
- Teile und Zubeh6r ••••• ~.· ••••••••••••••••••••••••••••• 

Photokopierapparate mit opti~chem System oder für das 
Kontaktverfahren sowie Thermokopiergeräte: 
- elektrostatische Photokopiergeräte: 
- - mit direkter Wiedergabe des Originalbildes 

arbeitend (direktes Verfahren) ••••••••••••••••••••• 
mit Wiedergabe des Originalbildes über einen 
Zwischenträger arbeitend (indirektes Verfahren) ••• ~ 

(20) - andere Photokopiergeräte: 
21 

22 
30 
90 

.. - mit optischem System ................... " ••.•••••••• -. 

- - für das Kontaktverfahren" ••••••••••••• " •••••••••••• 
~ Thermokop.iergeräte •••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
_ Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

451 

Zollsatz in , des 
Wertes ode,. in 

Schilling fü,. 100 kg 

5 % 

5 '. 
5 % 

8 % 
8 % 

15 % 

14 % 

15 % 

15 % 

17 % 

15 % 

frei 

frei 
frei 

12 % 

5 % 

2 % 

2 % 
20 % 
20 \ 

2 % 
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452 

TARIF 
Nr.lUNr. 

9010 --

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 

Apparate und Ausrüstungen für photographische oder 
kinematographfsche Laboratorien (einschließlich 
Apparate für die Projektion von Schaltbildern auf 
sensibilisierte Halbleitermaterialien), in anderen 
Nummern di eses Kap i te.l s nicht genannt oder i nbe
griffen; Negativbetrachter; Projektionsschirme und 
Projektionswände: 

10 - Apparate und Ausrüstungen für die selbsttätige Ent-
wicklung von photographischen oder kinemato
graphischen Filmen oder von photographischem 
Papier in Rollen sowie Apparate und Ausrüstungen, 
die automatisch von entwickelten Filmen Abzüge auf 
photographischenl Papier in Rollen herstellen ••••••••• 

20 - andere Apparate und Ausrüstungen für photographische 

30 
90 

9011 --

10 

20 

80 
90 

oder kinematographischp- Laboratorien; Negativbe-
trachter .......•.......•.......•.•..••......••....•.. 

- Projektionsschirme und Projektionswände •••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Optische Mikroskope, einschließlich solche für die 
Mikrophotographie, Mikrokinematographie oder Mikro
projektion: 
- Stereomi kroskope ............ 1.1 ....................................... . 

- andere Mikroskope, für die Mikrophotographie, Mikro
kinematographie oder Mikroprojektion ••••••••••••••••• 

- andere Mikroskope ••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
- Teile und Zubeh6r •••.•••••..••••••.••••••••••••••••.• 

9012 Andere als optische Mikroskope; Diffraktographen: 
10 
90 

- andere als optische Mikroskope; Diffraktographen ••••• 
- Teile und Zubeh6r •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9013 Flüssigkristallanzeigen, die keine in anderen Nummern 
genauer erfaSten Waren darstellen; Vorrichtungen zur 

. Erzeugung von Laserstrahlen, ausgenommen Laserdioden; 
andere optische Instrumente, Apparate und Geräte, in 
diesem Kapitel anderwertig weder genannt noch inbe
griffen: 

10 - Zielfernrohre für Waffen; Periskope). Fernrohre als 
Teile für Maschinen, Instrumente oder Apparate 
dieses Kapitels oder des Abschnittes XVI bestimmt •••• 

ZO - Vorrichtungen zur Erzeugung von Laserstrahlen, aus-

80 
90 

genommen Laserd50den ••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Geräte, Apparate und Instrumente •••••••• : ••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 
10 % 

10 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

frei 
frei 

10 % 

10 % 

10 % 
10 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

9014 Kompasse, einschließlich Navigationskompasse; andere 
Navigationsinstrumente und -apparate: 

10 - Kompasse, einschließlich Navigatjonskompasse~ •••••••• 
20 - Instrumente und Apparate ,für die Luft- oder Weltraum-

80 
90 

9015 --

10 
20 
30 
40 
80 
90 

9016 00 

9017 --

navigation (ausgenommen Kompasse) •••••••••••••••••••• 
- andere Instrumente und Apparate •••••••••••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Instrumente, Apparate und Geräte für die Geod~sie, 
Topographie, Feld-.und Höhenvermessung, Photogram
metrie, Hydrographie, Ozeanographie, Hydrologie, 
Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; 
Entfernungsmesser: 
- Entfernungsmesser •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Theodolite und Tachymeter •••••••••••••••••••••••••••• 
- Nivellierinstrumente ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Instrumente und Geräte für die Photogrammetrie ••••••• 
- andere Instrumente, Apparate und Geräte •••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 Milligramm oder 
weniger, auch mit Cewichten •••••••••••••••••••••••••••• 

Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente (z. 8. Zeichen
maschinen, Pantographen, Winkelmesser,. Reißzeuge, 
Rechenschieber und Rechenscheiben); Instrumente für die 
Längenmessung mit der Hand (z. 8. Maßstäbe und Maßbän-, 
der, Mikrometer und Schiebelehren und andere Lehren), 
in diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: 

10 - Zeichentische und Zeichenmaschinen, auch 

20 
30 
80 

'90 

9018 _:. 

automatische ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente •••••• 
- Mikrometer, Schiebelehren und andere Lehren •••••••••• 
- andere Instrumente •••••• -••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 

Instrumente, Apparate und Geräte, für medizinische, 
chirurgische, zahnmedizinische oder veterinär
medizinische Verwendung, einschließlich Szintigraphen 
und andere elektromedizinische Apparate sowie Apparate 
zur Prüfung des Sehvermögens: 

(10)' - ElektrQ-Diagnoseapparate (einschließlich der Apparate 
zur funktionellen Prüfung oder zur Kontrolle der 

11 
19 
20 

physiologischen Parameter): 
- - Elektrokardiographen ••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••• 
- Ultraviolett- oder Infrarotbestrahlungsgeräte •••••••• 

453 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 

20 % 
20 % 
20 % 

20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 

18 % 

25 9{, 

27 % 
15 % 
27 % 
18 % 

18 % 

18 % 
18 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 453 von 563

www.parlament.gv.at



454 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

(30) - .Injektionsspritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen·und 
dergleichen: 

31 

32 
39 

(40) 

Spri~zen, auch mit Nadeln •••••..••••••••••••••••••• 
- - Hohlnadeln aus Metall und chirurgische Nähnadeln ••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 
- andere Instrumente, Apparate und Geräte für zahn

medizinische Zwecke: 
41 - - Dentalbohrmaschinen, auc~ mit anderer zahnmedizi-

49 
SO 

90 

9019 --

nischer Ausrüstung auf einem gemeinsamen Sockel •••• 
sonstige ....•.................•..........•......... 

- andere Instrumente, Apparate und Geräte für die 
Augenhei 1 kunde ••••••••••••• '" •••••• '" • '" '" '" '" '" ••• '" ••••••• 

- andere Instrumente, Apparate und Geräte •••••••••••••• 

Apparate und Geräte für die Mechanotherapie; Massage
apparate und -geräte; Apparate und Geräte für Psycho
technik, Ozontherapie, Sauerstoff therapie, Aerosol
therapie und künstliche Beatmung sowie andere Apparate 
und Geräte für die Atmungstherapie: 

10 - Apparate und Geräte für die Mechanotherapie; Massage-
apparate und -geräte; Apparate und Geräte für die 
Psychotechnik •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

20 - Apparate und Geräte für Ozontherapie, Sauerstoff-

9020 00 

9021 --

therapie, Aerosoltherapie und künstliche Beatmung 
sowie andere Apparate und Geräte für die Atmungs-
therapie ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••. 

Andere Atmungsgeräte und Gasmasken, ausgenommen Schutz
masken, die weder mechanische Teile n~ch auswechsel-
bare Fi 1 ter aufwei sen ..• ' . ..••..•..•.. ••••••. , ••..••••.•. 

Orthopädische Apparate und Vorrichtungen, einschließ
lich Krücken, medizinisch-chirurgische Gürtel und 
Sander; Schienen und andere Vorrichtungen zur Behand
lung von Knochenbrüchen; künstliche Körperteile; 
Schwerhörigengeräte und andere Apparate und Vor
richtungen, die zur Behebung von Funktionsschäden 
oder Gebrechen in der Hand oder am Körper getragen 
oder in diesen eingepflanzt werden: 

(10) - künstliche Gelenke und andere Apparate und Vor
richtungen für die Orthopädie oder Behandlung 

11 
19 

(20) 
21 
29 
30 
40 

50 
90 

von Knochenbrüchen: 
- - künstliche Gelenke ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- künstliche Zähne und Zahnprothesen: 
- - künstliche Zähne ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••.••.•••••.••••••••••.•• 
- andere künstliche Körperteile •••••••••••••••••••••••• 
- Schwerhörigengeräte, ausgenommen Teile und Zubehör ••• 
- Herzschrittmacher, ausgenommen Teile und Zubehör ••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 leg 

10 % 

10 % 
10 % 

10 % 
10 % 

15 % 
15 % 

20 % 

20 % 

20 % 

15 % 

15 % 

20 % 
20 % 
15 % 
15 % 
15 % 
14 % 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)454 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr-./UNr. 

9022 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Röntgenapparate oder Apparate, die Alpha-, Beta- oder 
Gammastrahlen verwenden, auch fUr medizinische,. 
chirurgische, zahnmedizinische oder veterinär
medizinische Zwecke, einschließlich der Apparate für 
die Strahlenphotographie oder die Strahlentherapie, 
Röntgenröhren und andere Vorrichtungen zur Erzeugung 
von Röntgenstrahlen, Hochspannungsgeneratoren, 
Steuerpulte und Bedienungstische, Bildschirme, 
Tische, Sessel und dergleichen, für die Untersuchung 
und Behandlung: 

(10) - Röntgenapparate, auch fUr medizinische, chirurgische, 
zahnmedizinische oder veterinärmedizinische Ver
wendung, einschließlich Apparate für die Röntgen-

11 

19 

(20) 

21 

29 
30 
90 

9023 00 

9024 --

photographie oder die Strahlentherapie: 
für medizinische, chirurgische, ~ahnmed;zinische 
oder veterinärmediz.inische Zwecke •••••••.••••••••••• 
für andere Zwecke .••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Apparate, die Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen ver
wenden, auch· für medizinische, chirurgische, zahn
ärztliche oder veterinärmedizinische Zwecke, ein
schließlich Apparate für die Strahlenphotographie 
oder die Strahlentherapie: 

für medizinische, chirurgische, zahnmedizinische 
oder veterinärmedizinische Zwecke •••••••••••••••••• 
für andere Zwecke. 11 •••••••••• 11 • 11 ••• 11 ••• 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 

- Röntgenröhren •••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••• 
- andere, einschließlich Teile und Zubehör ••••••••••••• 

Instrumente, Apparate und Modelle für Vorführzwecke 
(z. B. in Schulen oder Ausstellungen), für andere 
Zwec ke ni cht verwendba r 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 • 11 I-I •• 11 11 • 11 •••• 11 11 11 11 11 11 11 • 

Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen der Härte, 
Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Elastizität oder 
anderer mechanischer Eigenschaften von Materialien 
(z. B. Metallen, Holz, Spinnstoffen, Papier und Kunst
stoffen) : 

10 - Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen von 

80 
90 

9025 --

(10) 

11 
19 

20 
80 
90 

Metallen •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•• 
- - andere MaSChinen, Apparate und Geräte •••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dichtemesser, Aräometer, Senkwaagen und ähnliche 
schwimmende Instrumente, Thermometer, Pyrometer, 
Barometer, Hygrometer und Psychrometer, auch mit 
Registriervorrichtung, auch miteinander kombiniert: 
- Thermometer, nicht mit a~deren Instrumenten 

kombiniert: 
- - mit FIDssigkeitsfüllung, direkt ablesbar ••••••••••• 
- - sonstige ..•.••••.•..•••.•••.••.•••••••.•.••.••.•.•.. 
- Barometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert 
- andere Instrumente ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.455 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

ScM 11 i ng für 100 kg 

18 % 
18 % 

20 % 
20 % 
frei 
18 % 

10 % 

20 % 
20 % 
20 % 

20 % 
18 % 

13% 
15 % 
20 % 
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456 

. TARIF 

Nr./UNr. 

9026 --

10 

20 
80 
90 

9027 --

10 
20 
30 

40 

8 der B~ilagen 

Warenbezeichnunq 

Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrol
lieren von Durchfluß, Standhöhe, Druck oder von 
anderen veränderfi chen GröBen von Fl üs si gkei ten 
oder Gasen (z. B. DurchfluBmengenmesser, Standan
zeiger, Manometer und Wärmemengenmesser), ausgenommen 
Instrumente und Apparate der Nummer 9014, 9015, 9028 
oder 9032: 
- zum Messen oder Kontrollieren von DurchfluB oder 

( 

Standhöhe von Flüssigkeiten •••••••••••••••••••• ~ ••••• 
- zum Messen oder Kontrollieren des Druckes •••••••••••• 
- andere Instrumente oder Apparate ••••••••••••••••••••• 
- Teile und ZubehBr •••••••••••• · •••••••••••••••••••••••• 

Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder 
chemische Untersuchungen (z. B. Polarimeter, Refrakto
meter, Spektrometer und Gas- oder Rauchanalysen
apparate); Instrumente, Apparate und Geräte z~m Messen 
oder Prüfen der Viskosität, Porosität, Dehnung, Ober
flächenspannung oder dergleichen; Instrumente und 
Apparate für kalorimetrische,· akustische oder photo
metrische Messungen (einschließlich Belichtungsmesser); 
Mikrotome: 
- Gas- .oder Rauchanalysenapparate •••••••••••••••••••••• 
- Chromatographen und Elektrophoreseinstrumente •••••••• 
- Spektrometer,Spektrophotometer und Spektrographen, 

die optische Strahlungen (Ultraviolett-Strahlen, 
sichtbares Licht, Infrarot-Strahlen) verwenden ••••••• 

- Belichtungsmesser •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50 - andere Instrumente und Apparate, die optische 

80 
90 

9028 --

10 
20 
30 
90 

9029 --

10 

20 

90 

Strahlungen (Ultraviolett-Strahlen, sichtbares 
Licht, Infrarot-Strahlen) verwenden •••••••••••••••••• 

- andere Instrumente und Apparate •••••••••••••••••••••• 
- Mikrotome; Teile und ~ubehör ••••••••••••••••••••••••• 

Verbrauchs- oder Produktionszähler für Gas, Flüssig
keiten und Elektrizität, einschließlich derartiger 
Prüf- und Eichzähler für diese Geräte: 
- Gaszähler •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••• ,. 
- Flüssigkeitszähler ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Elektrizitätszähler ••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Zähler (Tourenzähler, Produktionszähler, Taxa
meter, Kilometerzähler, Schrittzähler und aergleichen)j 
Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, ausge
nommen solche der Nummer 9015; Stroboskope: 
- Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilo· 

meterzähler, Schrittzähler und dergleichen ••••••••••• 
- Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser; 

Stroboskope •••••••••••••••••••••••• • , ••••••••••••••••• 
~ Tette und Zubeh6r~ •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• ~. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

15 % 
20 % 
11 % 
20 \ 

15 \ 
13% 

13% 
10 % 

13% 
15 \ 
15 % 

20 \ 
15 % 
20 % 
20 'I(, 

20 \ 

20 % 

20 % 
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TARIF 

Nr./UNr. 

9030 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Oszilloskope, Spektralanalysengeräte und andere In
strumente, Apparate und, Geräte zum Messen oder Kontrol
lieren elektrischer Größen, ausgenommen Zähler'der 
Nummer 9028; I nstrumente und Apparate zum Messen 
oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Rönt
gen-, kosmischen oder anderen ionisierenden Strahlen: 

10 - Instrumente und Apparate zum Messen oder zum Nachweis 
von ionisierenden Strahlen ••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Kathodenstrahloszilloskope und Kathodenstrahloszillo-
graphen ••••••••••••••••••••• • _ •••••••••••••••••••••••• 

(30) - andere Instrumente und Apparate zum Messen oder 
Kontrollieren der Spannung, der Stromstärke, des 
Widerstandes oder der Leistung, ohne Registriervor
richtung: 

31 
}9 

- - Multimeter ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••.....•.....•••....•...•..........•....... 

'40 - andere Instrumente und Apparate, besonders für die 
Fernmeldetechnik gebaut (z. B. Nebensprechmesser, 
Verstärkungsgradmesser, Verzerrungsmesser und Ge-
räuschspannungsmesser) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

(80) - andere Instrumente und Apparate: 
81 

89 
90 

9031 --

10 
20 
30 
40 
80 
90 

9032 --

10 
20 

(80) 
81 

89 
90 

9033 00 

- - mit Registriervorrichtung •••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen 
oder Kontr.ollieren, in diesem Kapitel anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen; Profilprojektoren: 
- Maschinen zum Auswuchten mechanischer Teile •••••••••• 
- Prüfstände ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Profilprojektoren •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere optische Instrumente, Apparate und Geräte ••••• 
- andere Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen ••• , 
- Teile und Zubeh6r •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

Instrumente, Apparate und Geräte zum selbsttätigen 
Regeln oder Kontrollieren: 
- Thermostate ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Druckregel- und -kontrollapparate ••••••••••••••••••• ~ 
- andere Instrumente, Apparate und Geräte: 
- - hydraulische oder pneumatische ••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile und Zubehör •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile und Zubehör von Maschinen, Apparaten, Geräte~ 
und I nstrumenten des Kapi te 15 90, in di esem Kapi tel 
anderweitig weder genannt noch inbegriffen ............ . 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

18 % 

1 B % 

18 % 
20 % 

21 % 
20 % 
23 % 
23 % 
23 % 
23 % 

21 % 
17 % 

10 % 
14 % 
20 % 

20 % 
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------------

458 8 der Beilagen 

Kapitel 91 

Uhrmacherwaren 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Uhrgläser oder Uhrgewichte (nach ihrer stofflichen Beschaffenheit einzureihen); 
b - Uhrketten (Nr. 7113 bzw. 7117); 
c - Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zum Ab

schnitt XV aus unedlen Metallen (Absch. XV) und gleichartige Waren aus Kunst
stoffen (Kap. 39) oder aus Edelmetallen oder aus Edelmetallplattierungen (im 
allgemeinen Nr. 7115); Uhrfedern sind jedoch als Uhrenteile einzureihen (Nr. 
9114) ; 

d - Kugeln für Kugellager (Nr. 7326 bzw. 8482); 
e - Waren der Nummer 8412, die so konstr~iert sind, daß sie ohne Hemmung funktio

nieren; 
f - Kugellager (Nr. 8482); 
g - Waren des Kapitels 85, noch nicht miteinander oder mit anderen Bauelementen zu 

Uhrwerken oder deren Teilen zusammengesetzt, die erkennbar ausschließlich oder 
hauptsächliche für solche Uhrwerke bestimmt sind (Kap. 85). 

2 - Die Nummer 9101 umfaSt lediglich Uhren mit ganz aus Edelmetall oder Edelmetall
plattierungen bestehenden Gehäusen oder mit derartigen Gehäusen, die mit Natur
oder Zuchtperlen, Edel- oder Halbedelsteinen (natürlichen, synthetischen oder re
konstituierten) der Nummern 7101 bis 7104 besetzt sind. Uhren mit Gehäusen aus 
unedlem Metall mit darin eingelegtem Edelmetall gehören in die Nummer 9102. 

3 - Kleinuhrwerke im Sinne dieses Kapitels sind Uhrwerke, die als Gangregler eine Unruh 
mit Spiralfeder, einen Quarzkristall oder ein anderes für die Zeitteilung geeigne
tes System aufweisen und mit einer Anzeige oder einer Einrichtung zur Aufnahm~ 

einer mechanischen An~eige ausgestattet sind. Die Dicke dieser Kleinuhrwerke darf 
ni cht mehr als 12 mm und deren Brei te, Länge oder Du rchmesser ni cht mehr als 50 mm 

betragen. 
4 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der Anmerkung 1 bleiben Werke und Teile, die sowohl 

für Uhren als auch für andere Zwecke, insbesondere für Meß- .oder Präzisionsinstru
mente geeignet sind, in diesem Kapitel. 

TARIF 
Nr./UNr. 

9101 --

Warenbezeichnung 

Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (ein
schließlich Stoppuhren vom gleichen Typ), mit einem 
Gehäuse aus Edelmetall oder Edelmetallplattierung: 

(10) - Armbanduhren, mit Batterie- oder Akkumulatorbe-

11 
12 
19 

( 20) 

21 

29 
(90) 
91 
99 

trieb, auch mit Stoppeinrichtung: 
- - nur mit mechanischer Anzeige •••••••••••••.••••••••. 
- ~ nur mit opto-elektronischer Anzeige •••••••••••••••• 
- - sonstige ..•.......•.....•....•........•............. 
- andere Armbanduhren, auch mit Stoppeinrichtung: 
- - mit Automatikaufzug ••••••••••••••••.••.•••••••••.•.• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Uhren: 
- - mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb •••••••••••••• 
- - sonstige ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

5 % 
5 % 
5 % 

5 % 
5 % 

5 % 
5 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

9102 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (ein
schließlich-Stoppuhren vom gleichen Typ), ausgenommen 
solche der Nummer 9101: 

(10) - Armbanduhren, mit Batterie- oder Akkumulatorbe-

11 
12 
19 

(20) 
21 
29 

(90) 
91 
99 

9103 --

10 
90 

9104 00 

9105 -
(10) 

11 
19 

(20) 
21 
29 

(90) 
91 
99 

9106 --

10 
20 
90 

9107 00 

9108 -
(10) 

11 

trieb, auch mit Stoppeinrichtung: 
nur mit mechanischer Anzeige ••••••••••••••••••••••• 
nur mit opto-elektronischer Anzeige •••••••••••••••• 

- - sonstige ......•..•.•.••........ e ••••••••••••••••••• 

- andere Armbanduhren, auch mit Stoppeinrichtung: 
- - mit Automatikaufzug •••••••••••••••••• ~ •••••••••• o •• 

- - san s t i ge ........................................... . 

- andere Uhren: 
mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb •••••••••••••• 

- - sonstige .•..••..•.••••.•••......•.•••.••..••••••..• 

Uhren mit Kleinuhrwerk, ausgenommen solche der Nummern 
9101,9102 und 9104: 
- mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb •••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren für Land-, 
Luft-~ Raum- oder Wasserfahrzeuge •••••••••••••••••••••• 

Andere Uhren mit anderen als Kleinuhrwerken: 
- Wecker: 
- - mit Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb ••••••• 
- - sonstige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
- Wanduhren: 
- - mit Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb ••••••• 
- - sonstige •••••••••••••.•.••••••••••••••.•••••.••..•. 
- andere: 
- - mit Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb ••••••• 

sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zeitkontroll apparate und Zei tmesser mi t Uhrwerk oder 
Synchronmotor (z. B. Zeitkontrolluhren, Zeit- und 
Datumstempeluhren): 
- Zeitkontrolluhren, Zeit- und Datumstempeluhren ••••••• 
- Parkuhren •••••••••••••• ; •••••••• ~ •••••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 

Zeitschalter und andere Zeitauslöser, mit Uhrwerk oder 
Synchronmotor •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kleinuhrwerke, vollständig und zusammengebaut: 
- mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb: 
- - nur mit mechanischer Anzeige oder einer Ein-

richtung zur Aufnahme einer mechanischen An-
zeige ••••••.••••••••••••.••.•.••••..••••••••.•..••. 

459 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

7 % 
5 % 

5 % 
5 'I(, 

5 % 
5 % 

8 % 
8 % 

5 % 

15 % 
16 % 

10 % 
30 % 

10 % 

15 % 

10 % 

10 % 
10 % 

22 % 

5 % 
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460 

TARIF 
Nr./UNr. 

12 
19 
20 

(90) 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

- - nur mit opto-elektronischer Anzeige •••••••••••••••• 
- - sonstige •...••.••.•••...•..•••.....•.. .••..•.•.•.••• 

mit Automatikaufzug ••.••••••.•••••••••••••.•.•.•••••• 
- andere: 

91 - - mit einer größten Abmessung von 33,8 mm oder 

99 

9109 --
(10) 

11 
19 
90 

9110 --

(10) 
11 

12 
19 
90 

9111 --

10 
20 

80 
90 

9112 --

10 
80 
90 

9113 
10 
20 

90 

9114 
10 
20 
30 
40 
90 

weniger .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
sonstige .•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Uhrwerke, vollständig und zusammengebaut: 
- mit Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb: 

für Wecker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- and.ere •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

Vollständige Uhrwerke, nicht zusammengebaut oder 
teilweise zusammengebaut (Bausätze); nicht vollständig 
zusammengebaute Uhrwerke; Uhrwerkrohlinge: 
- Kleinuhrwerke: 
- - vollständige Uhrwerke, nicht zusammengebaut oder 

teilweise zusammengebaut (Bausätze) •••••••••••••••• 
- - nicht vollständig zusammengebaute Uhrwerke.~ ••••••• 
- - Uhrwerkrohlinge •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• , •••••••••• 

Gehäuse für Uhren der Nummer 9101 oder 9102, und 
Teile davon: 
- Gehäuse aus Edelmetall oder Edelmetallplattierung •••• 
- Gehäuse aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder 

versilbert ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Cehäuse •••••••••••••••••••••••••••••• ~., •••••• 
-" Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 
Gehäuse für andere Uhren und ähnliche Gehäuse für 
andere Waren dieses Kapitels; Teile davon: 
- Metal1gehäuse ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Gehäuse ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Te i 1 e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••• 

Uhrarmbänder und Teile davon: 
- aus Edelmetall oder Edelmetallplattierung ••••••••••• 
- aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder ver-

silbert •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Uhrenteile: 
- Federn, einschl.ieBlich Unruhfedern ••••••••••••••••••• 
- Lagerstei ne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Zifferblätter •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Platinen und Brücken ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

5 % 
5 9(, 

5 \ 

5 % 
5 \ 

25 \. 

25 \ 
25 \ 

frei 
frei 
frei 

8 \ 

15 9(, 

frei 
frei 
frei 

10 \ 
20 \ 
10 \ 

20 \ 

32 9(, 

18 9(, 

4 9(, 

4 \ 
4 \ 
4 \ 
4 \ 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Kapitel 92 

Musikins~rumente; Teile und Zubehör davon 
'-

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

461 

a - Teile mit allgemeiner Ver~endungsmöglichkeit im Sinn der Anmerkung 2 zum Ab
schnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschn. XV) und ähnliche Teile aus Kunst
stoffen (Kap. 39); 

b - Mikrophone, Verstärker, Lautsprecher, Kopfhörer, Schalter, Stroboskope oder 
andere als Zubehör dienende ,Instrumente, Apparate oder Ausrüstungsteile des 
Kapitels 85 oder 90, die mit Waren dieses Kapitels verwendet werden, jedoch 
nicht in diese Waren oder mit diesen Waren in einem gemeinsamen Gehäuse einge
baut sind; 

c - I~strumente und Geräte mit Spielzeugcharakter (Nr. 9503); 
d - Pinsel, Bürsten und andere Bürstenbinderwaren zum Reinigen von Musikinstrumen

ten (Nr. 9603); 
e - Instrumente und Geräte mit dem Charakter von Sammlungsstücken oder Antiquit~ten 

(Nr. 9705 oder 9706); 
f - Spulen, Rollen oder ähnlichi Materialträge~ (je nach stofflicher Beschaffenheit 

einzureihen, z. B. Nr. 3923 oder Abschn. XV). 
2 - Bogen, Schlegel und ähnliche Waren, die zum Spielen von Musikinstrumenten der Num

mer 9202 oder 9206 verwendet werden, sind in die Nummer der zugehörigen Instrumente 
einzureihen, wenn sie zusammen mit diesen Instrumenten zur Abfertigung gestellt 
werden und auch in der Anzahl diesen Instrumenten entsprechen. 
Karten, Scheiben und Walzen der Nummer 9209 gehören auch dann in diese Nummer, wenn 
sie zusammen mit einem dazugehörigen Instrument oder Gerät zur Abfertigung gest,ellt 
werden. 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

9201 Klaviere, einschließlich selbsttätige Klaviere; 
Cembalos und andere Saiteninstrumente mit Klaviatur: 

10 
20 
90 

"- Pianinos •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 
- F10gel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

_ andere .......................................................................................... .. 

9202 Andere Saiteninstrumente (z. B. Gitarren, Gelgen und 
Harfen): 

10 
90 

9203 00 

- Streichinstrumente ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pfeifenorgeln mit Klaviatur; Harmonien und ähnliche 
Instrumente mit Klaviatur und freischwi"ngenden Metall-
zungen ............ ~ ................................................................................. . 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 'I(, 

25 'I(, 

frei 

30 'I(, 

28 'I(, 

28 '1(,. 
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462 

TARIF 

Nr./UNr. 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

9204 Akkordeons und ähnliche Inst~umente; Mundharmonikas: 
10 
20 

9205 --

10 
90 

9206 00 

9207 --

10 
90 

9208 --

10 
90 

9209 --

10 
20 
30 

(90) 
91 

92 

- Akkordeons und ähnliche Instrumente •••••••••••••••••• 
- Mundharmonikas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere Blasinstrumente (z. 8. Klarinetten, Trompeten 
und Dudelsäcke): 
- Blechblasinstrumente ••••.••.••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Schlaginstrumente (z. B. Trommeln, Xylophone, Becken, 
Kastagnetten und Rumbakugeln) •••••••••••••••••••••••••• 

Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt 
wird oder elektrisch verstärkt werden.muß (~. 8~ Or
geln, Gitarren und Akkordeons): 
'- Tasteninstrumente, ausgenommen Akkordeons •••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Spieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, mechanische 
singende Vögel, singende Sägen und andere Musikinstru
mente, in anderen Nummern dieses Kapitels nicht erfaßt; 
Lockpfeifen aller Art; Signalpfeifen, Signalhörner und 
andere Mundblasinstrumente für Signal zwecke: 
- Spieldosen ••.•.••••.•.••...•.••...•.•••.•....•.••.••. 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teile (z. B. Musikwerke für Spieldosen) und Zubehör' 
(z. 8. Karten, Scheiben und Walzen für mechanische 
Instrumente) von Musikinstrumenten; Metronome, Stimm
gabeln und Stimmpfeifen aller Art: 
- Metronome, Stimmgabeln und Stimmpfeifen •••••••••••••• 
- Mechaniken für Spieldosen •••••••••••••••••••••••••••• 
- Saiten fOr Musikinstrumente •••••••• , .••••••••••••••••• 
- andere: 
- - Teile und Zubehör von Klavieren •••••••••••••••••••• 
- - Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der 

Nummer 9202 .......................................................................... .. 

93 Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der 
tJufT1I'T1er 9203 .......................................................... . 

94 Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der 
NUrTITler 9207 .................................................... .. 

99 ~onst; ge ............................................................ .. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

30 \ 

20 " 

25 \ 

25 " 

.20 \ 

20 " 
20 '\; 

20 " 
20 % 

20 \ 
frei 
20 % 

frei 

18 % 

'0 % 

18 % 

20 % 
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8 der Beilagen 463 

Abschnitt XIX 

Waffen und Munition; Teile und Zubehör davon 

Kapitel 93 

Waffen und Muriitiön; Teile und Zubehör davon 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Zündhütchen, Sprengkapseln, Sprengzünder, Leuchtraketen,> Hagel raketen und ande
re Waren des Kapitels 36; 

b - Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinn der Anmerkung 2 zum Ab
schnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschn. XV)~ und gleichartige Teile aus 
Kunststoffen (Kap. 39); 

c - Panzerkampfwagen und gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mi t Bewaffnung (Nr. 8710); 
d - Zielfernrohre und andere optische Vorrichtungen, für Waffen, mit Ausnahme sol

cher, die auf Waffen montiert sind oder zusammen mit den Waffen, für die sie 
bestimmt sind, zur Abfertigung gestellt werden (Kap. 90); 

e - Armbrüste, Bogen >und Pfei le für den SchieBspo>rt, stumpfe Waffen für den Fecht
spqrt und Waffen mit dem Charakter von Spielzeug (Kap. 95); 

f - Waffen und Munition mit dem Charakter von Sammlungsstücken oder Antiquitäten 
(Nr. 9705 oder 9706). 

2 - Als Teile der Nummer 9306 gelten nicht Funk- oder Radargeräte der Nummer 8526. 

TARIF 
Nr./UNr. 

9301 00 

9302 00 

9303 --

10 
20 

30 
90 

Warenbezeichnung 

Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen sowie 
Waffen (ier Nummer 9307 ••• -; ••••••••••••••••••••••••••••• 

Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Nummer 
9303 oder 9304 •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

Andere Feuerwaffen und ähnliche Vorrichtungen, deren 
Wirkungsweise auf der Zündung einer Treibladung 
beruht (z. B. Sportgewehre und Sportflinten, Vorder
lader, Leuchtpistolen und andere Vorrichtungen, die nur 
Leuchtsignale abfeuern, SchreckschuBpistolen und 
-revolver, Viehschlachtapparate und Kanonen zum 
Schießen von Fangleinen): 
- VOrderlader •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Sportschrot- und Jagdschrotgewehre, ein

schließlich der kombinierten Gewehre mit mindestens 
'ei nem 91 atten Lauf ....................................... . 

- andere Sport- und Jagdgewehre •••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 9& 

25 % 

20 9& 

25 % 
28 \ 
25 \ 
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TARIF 
'Nr./UNr. 

9304 00 

9305 --
10 

(20) 
21 
29 

90 

9306 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Andere Waffen (z. B. Gewehre und Pistolen, die mit 
Feder-, Luft- oder Gasdruck arbeiten, Schlagstöcke), 
ausgenommen solche der Nummer 9307 ••••••••••••••••••••• 

Teile und Zubehör von Waren der Nummern 9301 bis 9304: 
- von Revolvern oder Pistolen •••••••••••••••••••••••• ~. 
- von Kugel- oder Schrotgewehren der Nummer 9303: 
-' - glatte Läufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige .•••••••••.••••.•• '., ••••••••..•••••••••••.• 
- andere ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••• 

Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen'und 
ähnliche Kriegsmunition und Teile davon; Patronen 
und andere Munition und Geschosse sowie deren 
Teile, einschließlich Schrot und Patronenpfropfen: 

10 - Patronen und Teile davon für Bolzensetzwerkzeuge oder 
ähnliche Werkzeuge oder für Viehschlachtapparate ••••• · 

(20) - Schrotpatronen und Teile davon; Geschosse für Luft
druckwaffen: 

21 
29 

30 
90 

9307 00 

- - Patronen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Patronen und Teile davon •••••••••••••••••••••• 
- andere ••• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und ähnliche Waffen 
sowie deren Teile und Scheiden für diese Waren ••••••••• 

Zoll satz in,' des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

frei 

frei 
frei 
frei 

25 'I(, 

20 % 
20 % 
20 % 
25 % 

25 % 
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Anmerkungen 

8 der Beilagen 

Abschnitt XX 

Verschiedene Waren 

Kapitel 94 

Möbel; medizinisch-chirurgische Möbel; Bettwaren, Matratzen, 
Betteins~tze, Polster und ähnliche Waren mit Füllungen; 

Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen; 
Reklameleuchten, Leuchtschilder und ähnliche War.en; 

vorgefertigte Gebäude 

1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

465 

a - mit Luft oder Wasser fU1Jbare Matratzen, Polster oder Kissen der Kapitel 39, 40 
oder 63; 

b - Spiegel, die auf den Boden gestellt werden, z. B. schwenkbare Ankleidespiegel 
(Nr. 7e09); 

c - Waren des Kapitels 71; 
d - Teile' mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinne der Anmerkung 2 zum Ab

schnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschn. XV)" oder ähnliche Teile aus Kunst
stoffen (Kap. 39) sowi e Panzerschränke (Nr. 8303); 

e - Möbel, die' als Teile von Kälteerzeugungsmaschinen der Nummer 8418 besonders 
gebaut sind; Möbel, die für die Aufnahme von N~hmaschinen besonders gebaut sind 
(Nr. 8452); 

f - Beleuchtungskörper des Kapitels 85; 
g - ~!öbel, die al s Teile von Apparaten und Geräten der Nurrrner 8518 (Nr. 8518), der 

Nummern 8519 bis 8521 (Nr. 8522) oder der Nummern 8525 bis 8528 fNr. 8529) 
besonders gestaltet sind; 

h - Waren der Nummer 8714; 
i-zahnärztliche Behandlungsstühle, 

räten der Nummer 9018 ausgestattet 
Ordinationsräume (Nr. 901B); 

die mit zahnmedizinischen Apparaten oder Ge
sind, sowie Spei becken für z~hnärztliche 

k - Waren des Kapitels 91 (z. B. Uhren und Gehäuse für Uhren); 
1 - Möbel und Beleuchtungskörper mit Spielzeugcharakter (Nr. 9503), Billardtische 

und andere für Spiel zwecke besonders gebaute Möbel (Nr. 9504), Möbel für Zau-' 
berkunststücke, ferner Dekorationen (ausgenommen elektrische Girlanden) wie 
Lampions und dergleichen (Nr. 9505). 

2 - Waren (ausgenommen Teile), die in den Nurrrnern 9401 bis 9403 angeführt sind, gehören 
nur dann in diese Nurrmern, wenn sie für das Aufstellen auf dem Boden gebaut sind. 
Diese Bestimmung g~lt aber nicht für die folgenden Waren, die in die vorstehend 
genannten Nurrrnern auch dann e!~zureihen sind, wenn sie zum Aufhängen, zum Befesti
gen an der Wand oder zum Aufeinanderstellen gebaut sind: 
a - Schränke, Büchergestelle, Regale und Möbel aus zusarrrnengehörenden Einzel

stücken; 
b - Sitze und Bettgestelle. 

3 - a - In den Nunmern 9401 bis 9403 gelten Platten aus Glas (einschließlich Spiegel), 
Marmor oder anderen Steinen oder aus anderen Stoffen des Kapitels 68 oder 69, 
auch zu Formen zugeschnitten, aber ohne Verbindung mit anderen Teilen, nicht 
als Teile, sofern sie gesondert zur Abfert.igung gestellt werden; 

30 
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466 8 der Beilagen 

b - Waren der Nummer 9404, die gesondert zur Abfertigung gestellt werden, sind 
nicht als Teile von Waren der Nummer 9401 bis 9403 einzureihen. 

4 - Als vorgeferti gte Gebäude der Nummer 9406 ge I ten sowohl inder Fa br i k fert i gge
stellte als auch in Einzelteilen vorliegende Gebäude, wenn diese Teile gemeinsam 
zur Abfertigung gestellt und am Aufstellungsort zusammengebaut werden, z. B. Wohn
häuser, ArbeitsunterkGnfte, Werkstätten, BGros, Schulen, Geschäfte, Schuppen, Gara
gen oder ähnliche Gebäude. 

TARIF 

Nr./UNr. 

9401 --

10 
20 
30 
40 

50 

Warenbezeichnung 

Sitzmöbel (ausgenommen Waren der Nr. 9402), einschließ
lich solcher, die in Liegemöbel umgewandelt werden 
können, und Teile davon: 
- Sitze, wie ~ie in Luftfahrzeugen verwendet werden •••• 
- Sitze, wie'sie in Kraftfahrzeugen verwendet werden ••• 
- DrehstGhle mit verstellbarer Sitzhöhe •••••••••••••••• 
- Sitzmöbel, die in Betten umgewandelt werden können, 

ausgenommen Gartenmöbel oder Campingeinrichtungen •••• 
- Sitzmöbel aus Stuhl rohr, Korbweide, Bambus oder ähn-

1 iehen Stoffen ................................................ .. 
(60) - andere Sitzmöbel,.mit Holzgestell : 
61 
69 

( 70) 

71 
79 
80 
90 

9402 --

- - gepolstert ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ................................................................. .. 
- andere Sitzmöbel, mit Metallgestell: 
- - gepolstert ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstfge •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

- andere Sitzmöbel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile ..••.....•.•••..•••.•..•••.••••.•••..••..••..••• 

Medizinische, chirurgische, zahnmedizinische oder 
veterinärmedizinische Möbel (z. B. Operationstische. 
Untersuchungstische und Spitalsbetten mit mechanischen 
Vorrichtungen, zahnärztliche Behandlungsstühle); Stühle 
fGr Friseursalons und ähnliche StGhle, die sowohl 
Schwenk- als auch Kipp- und Hebevorrichtungen besitzen; 
Teile dieser Waren: 

10 - zahnärztliche BehandlungsstGhle, StGhle fGr Friseur-

90 

9403 --
10 
-20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

90 

salons und ähnliche StGhle; Teile davon •••••••••••••• 
- andere ............ • 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Andere M0bel und Teile davon: 
- Metallmöbel , wie sie in BGros verwendet werden ••••••• ' 
- andere Metallm5bel •••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

Ho I zmöbe 1, wi e 5 i e in Büros ve.rwendet we rden ••••••••• 
- Holzmöbel • wie sie in Küchen verwendet werden •••••••• 
- Holzmöbel, wie sie' in Schlafräumen verwendet,werden •• 
- andere Holzm6bel ••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• · •••••• 
- Kunststoffm8bel •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• 
- Möbel aus anderen Stoffen, einschließlich Stuhl rohr. 

Korbweide, Bambus oder ähnlichen Stoffen ••••••••••••• 
- Teile •• ~ •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 
25 % 
25 % 

29% 

25 % 

30 % 

30 % 

25 'lo 

25 % 
28 % 
20 \ 

15 % 
20 % 

25 % 
25 % 

30 % 

30 \ 
30 % 
30 'I(, 

28 'I(, 

29 % 
29 \ 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

9404 --

10 

(20) 

8 der. Beilagen 

Warenbezeichnung 

8etteinsätze; Bettwaren und ähnliche Waren (z. B. Ma
tratzen, Steppdecken, Tuchenten, Polster, Sitzkissen), 
mit Federkernen oder gepolstert oder mit Füllungen 
aus Stoffen aller Art, einschließlich Zellkautschuk 
oder Zellkunststoff, auch überzogen: 
- Bettei nsätze ........ ' ..................................................................... .. 
- Matratzen: 

21 - - aus Zell kautschuk oder Zell kunststoff, auch über-

29 
30 
90 

9405 --

zogen ...... ,." ...................... ..... -.................................................. .. 

aus anderen Stoffen •.••••••••••.••••••• · •••••••••••• 
- Schlafs~cke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ..................... 111 ................................................................... .. 

Beleuchtungskörper, einschließlich Scheinwerfer und 
Teile davon, anderweitig weder genannt noch inbegrif
fen; Reklameleuchten, Leuchtschilder und ähnliche 
Waren, mit fest montierter Lichtquelle, sowie ander
weitig weder genannte noch inbegriffene Teile davon: 

10 -' Luster und andere elektrische Decken- oder Wand-
leuchten, ausgenommen solche für öffentliche Plätze 
oder Ver.kehrswege: 
A - Scheinwerfer ............................................ . 
B - andere ••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••• · ••••••• 

20 ~ elektrische Tisch-, Schreibti5ch-, Nachtkästchen-
oder Stehleuchten •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Beleuchtungssätze, wie sie auf Weihnachtsbäumen ver-
wendet werden ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 

40 - andere elektrische Beleuchtungskörper: 

50 

60 

A - Scheinwerfer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
/ 

B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

- nichtelektrische Beleuchtungskörper •••••••••••••••••• 
- beleuchtete Zeichen, Reklameleuchten, Leuchtschilder 

und ähnliche Waren •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 
(90) - Teile: 
91 

92 
99 

9406 00 

- - aus C'as ••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ~ •••••••• 
aus Kunststoffen ••••••••••••••••• ~ ••• ~ ••••••••••••• 

- - sonst; ge •.•.•.••..•.••••.••••••••••..•.••••.•..•..•• 

Vorge.ferti gte Gebäude •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

467 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

25 % 

25 % 
30 % 
30 % 

10 % 

30 % 

30 % 

10 % 
30 9{, 

30 % 

28 % 

25 % 
28 % 
32% 
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Kapitel 95 

Spielzeug, Spiele, Unterhaltungsartikel und Sportgeräte; 
Teile davon und Zubehör 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Christbaumkerzen (Nr. 3406); 
b - Feuerwerkskörper und andere pyrotechnische Waren der" Nummer 3604; 
c - Garne, Monofile," Schnüre oder Därme und dergleichen, für den 

abgepaßt, jedoch nicht fertig zusammengefügte Angelleinen (Kap. 
oder Abschn. XI); 

Fischfang, auch 
39, Nr. 4206 

d - Taschen für Sportartikel oder andere Behältnisse der Nummer 4202, 4303 oder 
4304; 

e - Sportbekleidung oder Maskenkostüme, aus Spinnstofferzeugnissen (Kap. 61 oder 
62) ; 

f - Fahnen oder Wimpeln, aus Spinnstofferzeugnissen, Segel für Boote, Segel bretter 
und Landfahrzeuge (Kap. 63); 

g - Sportschuhe (ausgenommen Schuhe mit fest angebrachten Schlittschuhen oder Roll
schuhen) des Kapitels 64 und Kopfbedeckungen für Sportzwecke des Kapitels 65; 

h - Spazierstöcke, Peitschen, Reitgerten und dergleichen (Nr. 6602), sowie Teile 
davon (Nr. 6603); 

i-Glasaugen, nicht montiert, für Puppen oder anderes Spielzeug, 'der Nummer 7018; 
k - Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinn der Anmerkung 2 zum Ab

schnitt XV, aus unedlen Metallen (Absehn. XV) und ähnliche Teile aus Kunst
stoffen (Kap. 39); 

- Glocken, Klingeln, Gongs und dergleichen der Nummer 8306; 
m - Elektromotore (Nr. 8501), elektrische Transformatoren (Nr. 8504) oder Funkfern

steuergeräte (Nr. 8526); 
n - Sportfahrzeuge (ausgenommen Rennschlitten, Rodeln und dergleichen) des Ab-

schnittes XVII; 
o - zweirädrige Fahrräder für Kinder (Nr. 8712); 
p - Sportboote, wie Kanus und Ruderboote (Kap. 89), oder deren Antriebsmittel 

(Kap. 44, wenn sie aus Holz hergestellt sind); 
q - Schutzbrillen und dergleichen, für Sport und Freiluftspiele (Nr. 9004); 
r - Lockpfeifen und Signalpfeifen (Nr. 9208); 
s - Waffen und andere Waren des Kapitels 93; 
t - elektrische Girlanden aller Art (Nr. 9405); 
u - Saiten für SChläger, Zelte und Campingausrüstungen sowie Handschuhe (nach ihrer 

stofflichen Beschaffenheit einzureihen). 
2 - Waren dieses Kapitels können einfache Verzierungen oder geringfügige Zutaten aus 

Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen, 
aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen aufweisen. 

3 - Vorbehaltli~h der Bestimmungen der vorstehenden Anmerkung 1 sind Teile und Zubehör, 
die ausschließlich oder hauptsächlich dazu geeignet sind, mit Waren dieses Kapitels 
verwendet tu werden, wie diese Waren einzureihen. 

TARIF 
Nr./UNr. 

9501 00 

Warenbezeichnung 

Spiel fahrzeuge zum Besteigen und Fortbewegen durch 
Kinder geeignet (z. ,B.Dreiräder, Roller oder Tret-
autos); Puppenwagen •••.•••• ' •••••••••.••••••••••••.••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

ßchil1ing für 100 kg 

24 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

9502 

10 
(90) 
91 

99 

9503 --

10 

20 

30 
(40) 

41 
49 
50 
60 
70 

80 

90 

9504 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Puppen t die ausschließlich menschliche Wesen dar
stellen: 
- Puppen, auch bekleidet ••••••••••••••.••••••••.••.•••• 
- Teile und Zubeh6r: 
- - Bekleidung und Bekleidungszubehör, Schuhe und 

Kopfbedeckungen ••••••••••••••••.••••••••••.•••••••• 
sonstige ....•...••••••..•.••.•..•...•......•..•..•. 

Anderes Spielzeug; maßstabsgetreu verkleinerte ' 
Modelle und ~hnliche Modelle für Spiel oder 
Unterhaltung, auch mit Antrieb; Puzzles aller Art: 
- elektrische Eisenbahnen, einschließlich S6hienen, 

Signale und anderes Zubehör •••••••••••••••••••••••.•• 
- maßstabsgetreu verkleinerte Modelle, in Bausätzen, 

auch mit Antrieb, ausgenommen solche der Unter-
nurnrner 9503 10 ....................................... . 

- andere Bausätze und Baukastenspielzeuge •••••••••••••• 
- Tiere und Darstellungen nichtmenschlicher Ge-

schöpfe, zum Spielen: 
- - Füllmaterial enthaltend •••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ........•...•.•.................•..•.•..•.. 
- Musikspielzeug (Instrumente oder Apparate) ••••••••••• 
- Puzzles •••••••••..•••••••••••••••••..•••..••.......•. 
- anderes Spielzeug, in Zusammenstellungen oder auf 

Verkaufskartons und dergleichen aufgemacht ••••••••••• 
- anderes Spielzeug und Modelle, mit eingebautem 

Motor •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••.••• 
- andere ....................................................... . 

Gesellschaftsspiele, einschließlich mechanisch oder 
anders betriebene Spiele, Kegeltische, Billards, 
Spezial ti sc he für Spielkasinos, sowie automatische 
Kegelbahnen und Bowlingbahnen: 

10 - Videospiele, für die Verwendung mit einem Fern"' 
sehempfangsgerät ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Billardtische und deren Zubehör •••••••••••••••••••••• 
30 - andere Spiele, die durch Geld- oder Spielmarken-

40 
90 

einwurf in Gang gesetzt werden, ausgenommen Kegel
bahnen und Bowlingbahnen ••••• ~ ••••••••••••••• ~ ••••••• 

- Spielkarten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ............................................... . 

9505 Fest- t Faschings- oder andere Unterhaltungsartikel, 
einschließlich Zauber- und Scherzartikel: 

10 
90 

Weihnachtsartikel •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••• · •••••••••••••• ~ •• · ••••••• 

469 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 \ 

25 \ 
25 \ 

24 % 

25 \ 
25 \ 

28 \ 
28 % 
22 % 
27 \ 

25 \ 

15 \ 
25 % 

28 % 
20 % 

28 % 
28 % 
25 % 

32 \ 
23 \ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

9506 --

(10) 

11 

12 
19 

(20) 

21 
29 

(30) 

31 
32 
39 
40 

(50) 

-51 

59 
(60) 

61 

62 
69 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Geräte und Ausrüstungen für Gymnastik, Athletik, 
andere Sportarten (einschließlich Tischtennis) und 
Freiluftspiele, nicht in anderen Nummern dieses 
Kapitels genannt oder inbegriffen; Schwimmbecken 
und Planschbeckenr 
- Schi und andere Ausrüstungsgegenstände zum Schi

fahren, für den Wintersport: 
- - Schi •.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
- - Schibindungen •••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••• 
- - sonstige .•..••.•.•..••••••.•••.••••••.•...•.•••.••. 
- Wasserschi, Surfbretter, Segel bretter und andere 

Ausrültungsgegenstände für den Wassersport: 
- - Segelbretter ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
- - sonstige ••.••.•..•..••..•..•.•.••.•..••...••..•••.. 
- Golfschläger und andere Ausrüstungsgegenstände für 

den Golfsport: 
- - Golfschläger, vollständig •••••••••••••••••••••••••• 
- - Golfbälle ••••.•••••••••.•••••• _ •••••••••••.•.••••••• 

- - sonstige .•..•.•...........•.•..•••••.... ! •••••••••• 
- Geräte und Ausrüstungsgegenstände für Tischtennis •••• 
- Tennisschläger, Federballschläger oder ähnliche 

Schläger, auch nicht bespannt: 
- - Tennisschläger, auch nicht bespannt •••••••••••••••• 
- - s on 5 ti ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Bälle, andere als Golfbälle und Tischtennisbälle: 
Tennisb~11e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aufblasbare Bälle •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
70 - Schlittschuhe und Rollschuhe, einschlieBlich Schuhe 

(90) 
91 

99 

9507 --

10 

20 
30 

90 

9508 00 

mit fest angebrachten Schlittschuhen oder Roll-
schuhen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- andere: 
- - Geräte und Ausrüstungen für Gymnastik und 

Athletik ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••• 
sonstig~ ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• .. -

Angelruten, Angelhaken und andere Angelgeräte; kleine 
Fangnetze (Handnetze) aller Art; Lockgeräte (andere als 
solche der Nr. 9208 oder 9705) und ähnliche Jagdgeräte: 
- Angelruten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Angelhaken, auch mit Vorfach ••••• ~ ••••••••••••••••••• 
- Angelrollen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ringelspiele, Luftschaukeln, Schießbuden und andere 
Anlagen für Jahrmärkte und Vergnügungsparks; Zirkusse, 
Tierschauen und WanderbOhnen ••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

27 % 

26 % 
27 \ 

27 % 
27 % 

25 % 
27 % 
27 \ 
28 \ 

26 % 
27 % 

frei 
27 \ 
27 \ 

20 \ 

25 \ 
25 \ 

25 \ 
5 \ 

25 % 
25 % 

10 \ 
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8 der Beilagen 

Kapitel 96 

Verschiedene Waren 

Anmerkungen 
1 - Ausgenommen von diesem Kapitel sind: 

a - Stifte für Kosmatik- oder Toilettezwecke (Kap. 33); 
b - Waren des Kapitels 66 (z. B. Teile von Schirmen oder Spazierst6cken); 
c - Phantasieschmuck (Nr. 7117); 

471 

d - Teile mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit im Sinn der Anmerkung 2 zum Ab
schnitt XV, aus unedlen Metallen (Abschn. XV), oder ähnliche Teile aus Kunst
stoffen (Kap. 39); 

e - Messerschmiedwaren oder andere Waren des Kapitels 82 mit Griffen oder anderen 
Teilen aus Schnitz- oder Formstoffen; gesondert zur Abfertigung gestellte Grif
fe pder andere Teil e so 1 eher Wa ren gehören jedoch in di e Nummer 9601 oder 9602; 

f - Waren des Kapitels 90, z. B. Brillehfassungen (Nr. 9003), Reißfedern (Nr. 
9017), Bürsten oder Pinsel, wie sie ,speziell für zahnmedizinische, medizi
nische, chirurgische oder veterinärmedizinische Zwecke verwendet werden (Nr. 
9018) ; 

g - Waren des Kapitels 91 (z. B. Gehäuse für Uhren); 
h - Musikinstrumente sowie deren Teile und Zubehör (Kap. 92); 

- Waren des Kapitels 93 (Waffen und Teile davon); 
k - Waren des Kapitels 94 (z. B. Möbel und Beleuchtungskörper); 

- Waren des Kapitels 95 (z. B. Spielzeug, Spiele, Sportgeräte); 
m - Kunstgegenstände, Sammlungsstücke oder Ant1quitäten (Kap. 97). 

2 - Als pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe der Nummer 9602 gelten: 
a - Harte Samen, Fruchtkerne, Schalen, Nüsse und ähnliche pflanzliche Stoffe, wie 

sie zum Schnitzen verwendet werden (z. B. Steinnüsse und Dumpalmnüsse); 
b - Bernstein, Meerschaum, rekonstituierter Bernstein und rekonstituierter Meer

schaum, Gagat (Jet) und gagatähnliche.Stoffe. 
3 - Als Pinsel köpfe zur Herstellung von Pinseln und ähnlichen Waren der Nummer 9603 

gelten nur nichtgefaBte Bündel von Tierhaaren, Pflanzenfasern oder anderen Stoffen, 
die ohne Teilung oder die nach einer bloß geringfügigen Bearbeitung, wie Gleich
richten oder Schleifen der Köpfe,' zur Herst~llung von Pinseln oder ähnlichen Er
zeugnissen geeignet sind. 

4 - Mit Ausnahme der Nummern 9601 bis 9606 und 9615 umfaßt dieses Kapitel Waren der 
beschriebene~ Art auch dann, wenn sie ganz oder teilweise aus Edelmetallen, Edelme
tallplattierungen, Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder re
konstituierten Ste'inen bestehen. Waren der Nummern 9601 bis 9606 und 9615; die 
Perlen, Edelsteine oder Schmucksteine, synthetische oder rekonstituierte Steine, 
Edelmetalle oder Edelmetallplattierungen als einfache Verzierungen oder geringfügi
ge Zutaten enthalten, verbleiben in diesem Kapitel. 

TARIF 

Nr./UHr. 

9601 --

10 
90 

Warenbezeichnung 

Elfenbein, Bein, Schildpatt, Horn, Geweihe, Korallen, 
Perlmutter und andere tierische Schnitzstoffe, bear
beitet, und Waren aus diesen Stoffen (einschließlich 
durch Formen erhaltene Waren): 
- bearbeitetes Elfenbein und Waren aus Elfenbein ••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling ,für 100 kg 

26 % 
28 % 
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472 8 der Beilagen 

TARIF 
Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

9602 00 

9603 --

Pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe, bearbei
tet, und Waren aus diesen Stoffen; geformte oder ge
schnitzte Waren aus Wachsen, Stearin, natürlichen 
Gummen oder Harzen, Modelliermassen und andere geformte 
oder geschnitzte Waren, anderweitig weder genannt noch 
inb~griffen; bearbeitete, nichtgehärtete Celatine (aus
genorrrnen Celatine der Nr. 3503) und Waren aus nicht-
gehärteter Gelatine ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Besen, Bürsten und Pinsel (einschließlich solcher, die 
Teile von Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen dar
stellen), mechanische, nicht motorbetriebene Teppich
kehrer zum Handgebrauch: Mops und Staubwedel; Pinsel
köpfe und ähnlichen Waren zur Herstellung von Pinseln 
und ähnlichen Waren; Farbtupfer und Farbroller; Wischer 
aus Weichkautschuk oder ähnlichen gesctvneidigen 
Stoffen: 

10 - Besen und Bürsten, aus Reisig oder anderen 
pflanzlichen Stoffen, zusammengebunden, auch mit 
Criffen oder Stielen ••••••••• ~ •••••••••••••••••••• ~ •• 

(20) - Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, 
Wimpernpi'nsel und andere Bürsten und Pinsel 

21 
29 

zur Körperpflege, einschließlich solcher, die Teile 
von Apparaten darstellen: 

- - Zahnbürsten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonst;g~ ........... , .....•. , ........ , ..•........... 

30 - Bürsten und Pinsel für Kunstmaler, zum Schreiben, und 
ähnliche Bürsten und Pinsel, zum Auftragen von 
kosmetischen Erzeugnissen ••••••••••• ~ •••••••••••••••• 

40 - Bürsten und Pinsel, ,zum Au,ftragen von Anstrichfarben, 

50 

90 

9604 00 

9605 00 

9606 --

Malerfarben, Lacken oder ähnlichen Erzeugnissen 
(ausgenommen solche der Unternr. 9603 30); 
Farbtupfer und Farbroller •••••••••••••••••••••••••••• 

- andere Bürsten, die Teile von Maschinen, Apparaten 
oder Fahrzeugen darstellen ••••••••••••••••••••••••••• 

- andere •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Handsiebe ••.••••••••.••••• ,. •••••••••.••••••••.••.••••• 

Reisezusammenstellungen von Waren (Necessaires) für 
die Körperpflege, für Näharbeiten oder für das 
Reinigen'von Schuhen oder Kleidern ••••••••••••••••••••• 

Knöpfe, Preßverschlüsse, Schnappverschlüsse und Druck
knöpfe, Knopfformen und andere Teile dieser Waren; 
Knopfrohlinge: 

10 - Preßverschlüsse, Schnappverschlüsse und Druckknöpfe, 
sowie Tei le davon ....................................... .. 

(20) - Knöpfe: 
21 aus Kunststoffen, nicht mit Spinn~tofferzeu9nissen 

überzogen ..•...•..•..•.••.••••.•••••••..•...•••.••. 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

28 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

25 9(, 

24 9(, 

22 9(, 

18 % 

20 % 

35 % 
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TARIF 
Nr.lUNr. 

22 

29 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

aus unedlen Metallen, nicht mit Spinnstofferzeug-
nissen Gberzogen ••• ~ •••••••••••••••••••••••••• ~ •••• 
sonstfge ••••••••••• ~ ••••.••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Knopfformen und andere Teile von Knöpfen; Knopfroh-

9607 --
(10) 
11 
19 
20 

9608 --

10 

linge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Reißverschlüsse und'Teile davon: 
- Reißverschlüsse: 
- - mit Häkchen (Zähnen) aus unedlen Metallen •••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 
- Teile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kugelschreiber; Schreiber und Markierstifte, mit Filz
spitze oder anderer poröser Spitze; Füllfedern und 
andere Füllhalter; Durchschreibstifte; Füllsttfte 
(Dreh- und Druckstifte); Federhalter, Bleistifthalter 
und ähnliche Halter; Teile (einschließlich Schutz
kappen und Klipse) für die vOTstehendgenannten 
Waren, ausgenommen. jene der Nummer 9609: 
- Kugelschreiber •••••••••••• ~ •••••••• ; ••••••••••••••• ~. 

20 - Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder 
anderer poröser Spitze ••••••••••••••••••••••••••••••• 

(30) - Füllfedern und and~re Füllhalter: 
31 
39 
40 
50 

- - zum 2eichnen mit Tusche •••••••••••••••••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••••••••••• ~~ ••••••••••••••• ~ 
- Füllstifte (Dreh- und Druckstifte) ••••••••••••••••••• 
- Zusammenstellungen von Waren aus zwei oder mehr der 

vorstehenden Unternummern •••••••••••••••••••••••••••• 
60 - Ersatzmi nen für Kugel schrei ber, mi t Kugel und Ti nten-

behälter ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(90) - andere: 
91 
99 

9609 --

- - Sc.hrei bfedern und Schrei bfederspi tzen •••••••••••••• 
- - sonstige ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• · ••• 

Bleistifte (ausgenommen solcher der Nr. 9608), 
Minen, Pastellstifte, Zeichenkohle, Schreib- oder 
Zeichenkreide und Schneiderkreide: 

10 - Bleistifte, deren Minen in einem festen Schutzmantel 

20 
90 

9610 00 

eingeschlossen sind: 
A - Bleistifte für ein Jahreskontigent von 12 t •••••• 

Das Kontingent jahr beginnt am 1. September eines 
jeden Jahres 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Minen für Bleistifte oder Füllstift~ ••••••••••••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• ~. 

Schiefertafeln und Tafeln, zum Schreiben oder Zeichnen, 
auch gerahmt •••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

473 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

29 \ 
30 \ 

30 '\ 

28 '\ 

28 % 
28 % 

30 % 

30 '\ 

28 % 
28 '\ 
25 '\ 

29 % 

25 %" 

13\ 
25 % 

28 \ 

28 '\ 

28 % 
28 \ 

18 '\ 
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TARIF 
Nr./UNr. 

9611 00 

9612 --

10 
20 

9613 --

10 
20 
30 
80 
90 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Datum-, Siegel- oder Nummernstempel und ähnliche Waren 
(einschließlich Vorrichtungen zum Drucke~ oder Prägen 
von Etiketten), für den Handgebrauch; Zusammensetz
stempel zum Handgebrauch und Handdruckereien,-die 
solche Stempel enthalten ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Farbbänder für Schreibmaschinen und ähnliche Farb
bänder, mit linte oder anderen Stof~en für Abdrucke 
präpariert, auch auf Spulen oder in Kassetten; Stempel
kissen, auch getränkt, auch in Schachteln: 
- Farbbänder ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Stempelkissen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Feuerzeuge und Anzünder (ausgenommen solche der 
Nr. 3603), auch mechanisch oder elektrisch, und 
Teil e davon, ausgenommen' Feuerstei ne und Dochte: 
- Taschenfeuerzeuge für Gasfüllung, nicht nachfüllbar •• 
- Taschenfeuerzeuge für Gasfüllung, nachfüllbar •••••••• 
- Tischfeuerzeuge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere Feuerzeuge und Anzünder ••••••••.•••••••••••••• 
- Teile .•.•..••.••..•.••••••....•..•...••.••.••.•..•.•• 

9614 Tabakspfeifen (einschlieBlich Pfeifenköpfe) und 
Zigarren- oder Zigarettenspitze, sowie Teile davon: 

10 

20_ 
90 

9615 --

(10) 

11 

19 
90 

9616 --

- Pfeifenrohformen aus Holz oder Wurzelholz •••••••••••• 
- Pfeifen und Pfeifenk6pfe ••••.•••••••••••••••• ~ ••••••• 
- andere •••••••••••••••••••••••••••••••• ·, •••• , ••••••••• 

Kämme, Haarspangen und ähnliche Waren; Haarnadeln; 
Frisiernadeln, Haarklammern, Lockenwick1er und ähnliche 
Waren, ausgenommen solche der Nummer 8516, sowie Teile 
davon: 
- Kämme, Haarspangen und ähnliche Waren: 
- - aus Hartkautschuk oder Kunststoffen •••••••• i ••••••• 
- ~ sonstige; •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
- andere •••• CI ........................................... . 

Parfümzerstäuber und ähnliche Zerstäuber für Toilette
zwecke, sowie Zerstäubervorrichtungen und Zerstäuber
köpfe dafür; Puderquasten und Kissen zum Auftragen von 
Kosmetik- oder Toilettezubereitungen: 

10 - Pa rfümzerstäuber und ähn li che Zerstäub.er für 
TOilettezwecke, _sowie Zerstäubervorrichtungen und 
Zerstäuberköpfe dafür •••••••••••••••••••••••••••••••• 

20 - Puderquasten und Kissen zum Auftragen von Kosmetik-
oder Toilettezubereitungen ••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

20 % 

28 % 

25 % 

25 % 
25 % 

25 % 
25 % 
25 % 

frei 
28 % 

25 .% 

28 % 

25 % 
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TARIF 
Nr./UNr. 

9617 00 

9618 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Vakuumisolierflasehen und andere Behälter mit Vakuum
isolierung~ mit Gehäuse; Teile davon, ausgenommen 
Cl askol ben •.•..••.••.•• 1·1 ••• -••••••••••••••••••••••••••• 

Sehnei derpuppen und andere Modell fi guren; automati seh / 
oder anders sieh bewegende Figuren und Ausstellungs-
stücke, für Schaufenster ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

32 % 

23 % 
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476 8 der Beilagen 

Abschnitt XXI 

Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

Kapitel 97 

Kunstgegenstände, Samml ungsstücke. und Anti qui täten 

Anmerkungen 
von diesem Kapitel sind: 1 - Ausgenommen 

a - Brief- oder Stempel marken, mit solchen Marken bedruckte Papiere (Ganzsachen) 
oder dergleichen, nicht entwertet, im Bestimmungsland gültig oder zum Umlauf 
vorgesehen (Kap. 49); 

b - bema 1 te Gewebe für Theaterdekora,ti onen, Ateli erhi ntergründe oder dergl ei chen 
(Nr. 5907), soweit sie nicht in die Nummer 9706 eingereiht werden können; 

c - echte Perlen, Zuchtperlen, Edelsteine oder Schmucksteine (Nr. 7101 bis 7103). 
2 - Als Original stiche, Originalschnitte und Originallithographien der Nummer 9702 

gelten Abdrucke, die in Schwarz-WeiB oder Farbe direkt von einer oder mehreren, vom 
Künstler zur Gänze handgearbeiteten Platten abgezogen wurden, ohne Rücksicht auf 
das von ihm verwendete Material und angewendete Verfahren, jedoch mit Ausnahme von 
mechanischen oder photomechanischen Verfahren. 

3 - Ausgenommen von der Nummer 9703 sind Arbeiten, die den Charakter von Handelswaren 
haben (Seri enerzeugni sse, Abgüsse oder ha'ndwerkl i che Erzeugni sse); 
diese sind nach ihrer stofflichen Beschaffenheit einzureihen. 

4 - a - Abgesehen von den Bestimmungen der vorstehenden Anmerkungen 1 bis 3 sind Waren, 
die sowohl in eine der Nummern dieses Kapitels als auch in andere Kapitel des 
Tarifs fallen; in das vorliegende Kapitel einzureihen; 

b - Waren, für die gleichzeitig die Nummer 9706 und die Nummern 9701 bis 9705 in 
Betracht kommen, sind in die Nummern 9701 bis 9705 einzureihen. 

5 - Bei gerahmten Gemälden, Zeichnungen, Bildern, Kollagen oder ähnlichen Bildwerken, 
Stichen, Schnitten oder lithographien sind deren Rahmen dann als Teil dieser Waren 
zu behandeln, wenn sie nach Art und Wert diesen Waren üblicherweise entsprechen. 

TARIF 

Nr./UNr. 

9701 --

10 
90 

9702 00 

Warenbezeichnung 

Gemälde, Zeichnungen und Bilder, vollständig mit der 
Hand ausgeführt, ausgenommen Zeichnungen der Nummer 
4906 und andere handbemalte oder handverzierte ge
werbliche Waren; Kollagen und ähnliche Bildwerke: 

Gemälde, Zeichnungen und Bilder •••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Originalstiche, Originalschnitte und Original1itho-
graphien ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

frei 
25 % 

frei 
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TARIF 

Nr./UNr. 

9703 00 

9704 00 

9705 00 

9706 00 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 

Originalwerke der Bildhauerkunst, aus Stoffen aller 
Art •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••••••••• 

Brief- oder Stempelmarken, Freistempelabdrucke, Erst
tagsbriefe, mit Marken bedruckte Korrespondenzkarten 
oder -briefe (Ganzsachen) und dergleiChen, entwertet 
oder, falls nicht entwertet, im Bestimmungsland weder 

_ gültig noch zum Umlauf vorgesehen •••••••••••••••••••••• 

SammJungen und Sammlungsstücke von zoologischem, bota
nischem, mineralogischem, anatomischem, historischem, 
archäologischem, paläontologischem, ethnographischem 
oder numismatischem ·Wert ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt •••••.••..••••••••• 

477 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder i n 

Schilling für 100 kg 

frei 

frei 

frei 
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478 

TARIF 

Nr./UNr. 

0101 --

0102 --

0102 --

0103 --

0103 --

0104 --

0105 --

0105 --

0201 --

0202 --

8 der Beilagen 

ZOlLBECONSTICUNCSLISTE 

(zu § \) 

Warenbezeichnung 
A 

ZoTTsatz in , des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VI 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr 
zur rörderung der inländischen Viehzucht. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr 
zur Förderung der inländischen Viehzucht. 

Waren dieser Nurruner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr 
zur Förderung der inländischen Viehzucht. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwi~tschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr 
zur Förderung der inländischen Viehzucht. 

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr 
zur Förderung der inländischen Viehzucht. 

Waren dieser Nlirnner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren diese~ Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist 'das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor ErtEii 1 ung ei ner Begünsti gung ,i st das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für. Land- und Forstwirtschaft 
herzuste 11 en. 

frei 

frei 

+ 

frei 

+ 

frei 

frei 

-' 

+ 

+ 
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TARIF 

Nr./UNr. 

0203 --

0204 --

0205 --

0206 --

0207 31 

0207 39 A 

0207 50 

0208 --

0209 00 A 

0210 --

0305 30 B 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

479 

B 

Voraussetzungen 
Schi 11 i ng für 100 kg NE NB VW 

Waren di eser Nunmer •••••••••••••• , ••••••••••••• ,. ••• ,. •••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzuste Tl en. 

Waren di eser Nunrner •••• ,. ••••••••••••• 111 ................. . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Wa ren di eser Nummer ............................. 0 •••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Numner ••••••••••••• ,. ••• ' ....... ,. ............. . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung i'st das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
he rzus te 11 en • 

Waren dieser Unternummer ••••••• " •••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser NulTlTler •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

. herzustellen. 

Wa ren di eser Unterriummer ••••.••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Wa ren di ese r Nuntner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstig~ng ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Salzfiscne zur Verarbeitung zu Fischerzeugnissen ••••••• 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

frei 
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480 

TARIF 

Nr./UNr. 

0305 61 B 

0305 62 

0305 63 

0305. 69 

0402 --

04Q3 10 A 

0403 90 A 

0404 --

0405 --

0406 --

0407 

0408 --

0408 11 

0408 91 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in 96 des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB W 

Salzfische zur Verarbeitung zu Fischerzeugnissen ••••••• 

Salzfische zur Verarbeitung zu Fischerzeugnissen ••••••• 

Salzfische zur Verarbeitung zu Fischerzeugnissen ••••••• 

Salzfische zur Verarbeitung zu Fischerzeugnissen ••••••• 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land-,und Forstwirtschaft 
herzustell en. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land-, und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser NurTITler ................ ' ................................... . 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Vor Erteilung ein~r Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustell en. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesmi nister für Land- und Forstwi rtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwlrtschaft 
herzustell en. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Eierteig-

frei 

frei 

frei 

frei 

~aren ............ ~...... ................ .•. ...... ....... frei 

Waren dieserUnternummer zur Verarbeitung zu Eierteig-
waren.................................................. frei 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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TARIF 

ffr./UNr. 

0409 --

0409 --

0409 --

0602 10 A 

0602 20 A 

0602 99 A 

0701 --

0701 10 

0702 --

8 der Beilagen 

Warenbeze;chnung 
A 

Zollsatz ;n\ des 
Wertes oder in 

481 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser NUl1lT1er zur Verarbeitung zu Back-, SüR-
oder Arzneiwaren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erte;Jung einer Bestätigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer in Einzelpackungen von 25 kg 
Eigengewicht oder mehr, gegen eine Bestätigung einer 
Untersuchungsanstalt des Bundes, der Länder oder 
Gemeinden, daß der Honig weder überhitzt noch gefärbt 
wurde, für den unmittelbaren Genuß geeignet ist und 
auch sonst den Anforderungen des Österreichischen 
Lebensmittelbuches entspricht ••••••••••••••••••••••.••• 

Wa ren di eser NullJl1er •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteil ung ei ner Begünsti gung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzuste 11 en. 

Waren dieser'Unternummer •••••••••.••••••••••••••••••••. 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Produktion. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••• " •••••••••••••••••• 

Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Produktion. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••• ~ ...... 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwi rtschaft liber di e Notwendi gkeit der Ei n
fuhr zu Förderung der inländischen Produktion. 

Waren dieser NUl1lT1er, wenn infolge einer Unzureichenden 
Marktbeschickung außerordentliche Preissteigerungen 
e; ntreten _ ••••••••••••••••••••••••••••••• ,. •• _0_ ......... . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzuste 11 en. 

Waren d;eser Unternummer •••••••••••• ' •••••••••••••••••• _ 

Gegen eine Bestätigung des Bundesminister.s für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu rörderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Nummer. wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung außerordentliche Preissteigerungen 
ei ntreten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

250,-

260,-

frei 

frei 

frei 

31 

+ 

+ 

+ 
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482 

TARIF 

Nr./UNr. 

0702 --

0703 --

0704 --

0704 --

0705 --

0705 --

0706 --

8 der Beilagen 
./ 

A 

Zollsatz in \ des 

lferte.s oder in 

B 
Warenbezeichnung 

Voraussetzungen 
Schi1li ng für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
serven ........................................................... .. 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung außerordentliche Preissteigerungen 
ei ntreten .......................................................................................... .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche Preissteigerungen 
eintreten ............................................. .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mi t dem Bundesmi ni s·ter für Land- und Forstwi rtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
se rven ............................................................................................. .. 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche Preissteigerungen 
e; ntreten .................................... ; ................................................. .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
serven ..••.••.•. ; ..................................... .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche Preissteigerungen 
eintreten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzuste 11 en. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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TARIF 

0707 --

0707 --

0708 --

0708 10 

070820 

0709 --

0709 10 

8 der Beilagen 

A 
Warenbezeichnung Zollsatz in % des 

Wertes oder in 
Voraussetzungen 

Schilling für 100 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung außerordentliche Preissteigerungen 
e; ntreten ............................................... . 
Vor Erteil ung ei ner Beglinstigung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesmi l1i ster fUr Land- und Forstwi rtschaft 
herZlIste 11 en. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu CemGsekon-
serven .................................................. . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das 'Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn info1ge einer unzureichenden 
Marktbeschickung aueerordentliche Preissteigerungen 
eintreten •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Ertei1ung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fGr Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

\'laren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
serven ................................... " •••••••••••••••• 
Vor Ertei1ung einer BegGnstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fGr l'Ii,rtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu CemGsekon~ 
serven •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••• 

Vor Erteilung einer BegGnstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche Preissteigerungen 
e; ntreten •.......••....•.•.....••.••• " •.....•...••.•..•• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fGr Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Cemüsekon-
server. •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• CI ••••••••••• 

Vor Ertei1ung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wi rtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaf~herzustellen. 

483 

B 

kg NE NB VW 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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484 

TARIF 

Hr./UNr. 

0709 20 

0709 51 

0709 60 A1 

0709 70 

0709 90 A 

0709 90 C 

0710 40 

0711 90 E 

0712 90 D 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
serven ........................................ " •••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mH dem Bundesminister für wirtschaftliche Angeleg~,n
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
se rven ................................................. . 
Vor Erteilung einer' Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
se rven ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirt~chaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
se rven ................................................. . 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für vrirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für La'nd- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Gemüsekon-
serven •••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren di eser Unternummer ••••••••• "'., ••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzuste 11 en. 

Waren_ di eser Unternummer ••••••••••••••••• 1,1 ••••• ·1 •••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein- I 
fuhr zu Pörderung der inländischen Landwirtschaft. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

frei 
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TARIF 

Nr./UNr. 

0712 90 D 

0713 --

0713 --

0713 10 

0713 10 A 

0713 20 

0713 20 A 

0713 31 

0713 32 

0713 33 

0713 39 

0713 50 

0804 20 B 

0805 --

8 der Beilagen 

.arenbezeichnung 
A 

Zollsatz in " des 
Wertes oder in 

485 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren~dieser Unternummer .•••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begpnstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für La~d- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verwendung als Saatgut ••••••••• 
Cegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Nummer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche Preissteigerungen 
eintreten ...........•...........•...................... 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Waren des 
Kapi te 1 s 16, des Kapi te 1 s 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren 'dieser Unternummer zur Verarbeitung zu geschälten 

frei 

frei 

Erbsen •• ~ •••••••••••••••••••••••••••• ~................ frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Waren des 
Kapitels 16, des Kapitels 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren dieser Unternununer zur Verarbeitung zu geschälten 
Erbsen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Unternumme r zur Verarbei tung zu Waren des 
Kapitels 16, des 'Kapi te 1 s 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Waren des 
Kapitels 16, des Kapitels 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren dieser UnternullII1er zur Verarbeitung zu Waren des 
Kapitels 16, des Kapitels 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren' di eser Unternummer zur Verarbei tung zu Waren des 
Kapitels 16, des Kapitels 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren dieser,Unternummer zur Verarbeitung zu Waren des 
Kapitels 16, des Kapitels 20 oder der Nummer 2104 •••••• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Kaffee-Ersatz, Fruchtgelees oder_ Marme1ade ••••••••••••• 

Waren dieser Nummer in Mindestmengen von 1000 kg Eigen
gewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

2009 oder Extrakten der Nummer 2106.................... frei 

+ 

+ 

'-

-, 
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486 

TARIF 

Nr.fUNr. 

0805 --

0806 --

0806 10 

0808 --

0808 --

0809 --

0809 --

8 der Beilagen 

A 
Zollsatz in , des 

Wertes oder ; n 

B 
Warenbezeichnung 

-Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Nunmer zur Verarbeitung zu Obstkonserven, 
Marmeladen, Fruchtmark, Fruchtsäften oder Getränken •••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wi,rtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nunmer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche Preissteigerungen 
ei ntreten •.......•....•. . ' .............................. . 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Ver'arbeitung zu Obst
konserven, Marmeladen, Fruchtmark, Fruchtsäften oder 
Getränken •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Obstkonserven, 
Marmeladen, Fruchtmark, Fruchtsäften oder Getränken •••• 
Vor Erteil ung ei ner Begünsti gung ist das. Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land-und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nummer, wenn info1ge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordent1iche Preissteigerungen 
eintreten ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzuste11 en. 

Waren dieser Nunmer zur Verarbeitung zu Obstkonserven, 
Marmeladen, Fruchtmark, Fruchtsäften oder Getränken •••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Nunmer, wenn infolge einer unzureichenden 
Marktbeschickung auBerordentliche,Preissteigerungen 
e;ntreten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister-für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

.,. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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TARIF 

Nr./UNr. 

0810 10 

0810 90 A 

0810 90 A 

0810 90 B 

0811 10 B 

0811 20 B 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

487 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer, wenn infolge einer unzu
reichenden Marktbeschickung außerordentliche Preis-
steigerungen eintreten ••.••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Obst
konserven, Marmeladen, Fruchtmark, Fruchtsäften oder 
Cetränken •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erte; lung einer BegünstigLlng ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer, wenn infolge einer unzu
reichenden Marktbeschickung 'auBerordentliche Preis-
steigerungen eintreten •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer, wenn infolge einer unzu
reichenden Marktbeschickung auBerordentliche Preis-
stei gerungen ei ntreten •........••.......•• *oe ••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister flir Land- und Forstwirtschaft 
herzuste 11 en. 

Waren dieser Unternummer in ~1indestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nummer 2007 oder Säften der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Fruchtzubereitungen zur Erzeugung von 
Frucht-Joghurt der Unternummer 0403 10 B, bei nicht 
bedarfsdeckender Rohstoffversorgung im Zollgebiet...... frei 
Cegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer in Mindestmengen von 1000 kg 
Ei gengewi cht je Sendung zur Verarbei tung zu Wa.ren .der 
Nummer 2007 oder Säften der Nummer 2009 (ausgeno~en 
Dicksäfte) oder Fruchtzubereitungen zur Erzeugung von 
Frucht-Joghurt der Unternummer 0403 10 B. bei nicht 
bedarfsdeckender Rohstoffversorgung im Zollgebiet...... frei 
Cegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

+ 

+ 

+ 

+ 

( 
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· 488 

TARIF 

Nr./UNr. 

0811 90 B 

1001 --

1001 --

1001 10 

1002 --

1002 --

1002 --

1003 --

1003 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer in Mindestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nummer 2007 oder Säften der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Fruchtzubereitungen zur Erzeugung von 
Frucht-Joghurt der Unternummer 0403 10 B, bei nicht 
bedarfsdeckender Rohstoffversorgung im Zollgebiet...... frei 
Gegen eine Bestätigung 'des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verwendung als Saatgut ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu rörderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren di eser Unternummer zur Verarbei,tung zu Waren der 
Nummer 1902, für ein Jahreskonttngent von 15.000 Tonnen 
Eigengewicht, gegen eine Bestätigung des Bundesmi
nisters für Land- und Forstwirtschaft •••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur ~erwendung als Saatgut ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Kaffee-Ersatz •• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verwendung als Saatgut ••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für,Land~ 
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der i nl ändi:schen Landwi rtschaft. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

frei 

frei 

frei 

frei 

+ 

+ 

+ 

+ 
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TARIF 

Nr./UNr. 

1003 00 B 

1003 00 B 

1004 

1004 --

1005 --

1005 10 

1107 10 

1108 12 

1209 11 C 

1209 19 C 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

489 

B 

Voraussetzungen 
Schi 11 i ng für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer zur Vermälzung zwecks Reexport 
des Malzes gegen eine Bestätigung des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft.......................... frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Kaffee-
Ersatz •••••••.•.••••..•••.•••• • _ ••.••.•••••••••••••••... 
Vor Erteilung einer Begünsti~ung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verwendung als Saatgut ••••••••• , frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land~ 
und Forstwi rtsc'haft über di e Notwendi gkei t der Ei n-
fuhr zu rörderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser NUlYI11er ••••••••• • ' • ••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu rörderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Stärke-
zucker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 
Vor Ertei lung ei ner Begünsti,9ung ist das Ei nve.rnehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

I 
Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu rörderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

frei 

frei 

frei 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 
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490 

TARIF 

Nr./UNr. 

1209 21 C 

1209 22 C 

1209 23 C 

1209 24 C 

1209 25 C 

1209 26 C 

1209 29 C 

1209 30 C 

1209 91 C 

1209 99 C 

· 8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

B 

'Voraussetzungen 
Scldlling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen ei ne Bestäti gung de.s Bundesmi ni sters für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landvlirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländiscfien Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Cegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwlrtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu F'örderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu F'örderung der in 1 ändi schen Landwi rtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländi schen Landwi rtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen ei ne Bestäti gung des Bundesmi ni,sters für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländischen Landwirtschaft. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung als Saatgut •••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Ein
fuhr zu Förderung der inländi schen Land- und Forst-
wi rtschaft. 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
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TARIF 

"r./UNr. 

1212 91 

1501 00 C 

1507 10 B 

1507 90 B 

1508 10 B 

1508'90 B 

1509 10 B 

1509 90 B 

1510 00 B 

1511 10 B 

1511 90 B 

1512 11 B 

1512 19 B 

1512 21 B 

1512 29 B 

1513 11 B 

8 der ~eilagen 

A 

Warenbezeichnung Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Ertei 1 ung ei ner Begünsti gung ist ,das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ............................................... .. 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margari ne ....... ~ ................................................................................ .. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ............................................. .. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
.Margarine ......................................................................................... .. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••••••••••••••••••••• ·~ •••••••••••••••••• •• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••••••••••••••••• ~· •••••••••••••••••••••• •• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung .zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren di eser Untern'ummer zur Verarbei tung zu 
Margarine ••••••••••••••••••• ~ ........................... . 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••• ~ ............................................ . 

Waren di eser· Unternummer zur Verarbei tung zu 
Margarine.~ ••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• ~ ••.• ~ • •• 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margari ne ...................... -...... ......................... . 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••.•• -•••• ~ ••• ••• 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

491 

B 

kg NE NB VW 

+ 

+ 
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492 

TARIF 

IIr./UNr. 

1513 19 B 

1513 21 B 

1513 29 6 

1514 10 6 

151490 6 

1515 19 A 

1515 19 B2 

1515 21 B 

1515 29 6 

1515 30 62 

1515 40 A 

1515 40 62 

1515 50 6 

1515 90 A2 

8 der Beilagen 

A 
Warenbezeichnung 

Voraussetzungen 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verar~eitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Ware~ dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••.••••••••••• ~ ••• · ••••••••••••••••••••••••• ••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••• frei 

1515 90 A3b Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margari ne ••••••••••••• ' •••••••••••••••••• ••••••••••••••• frei 

1515 90 82 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••• ' ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

1516 10 62 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• frei 

1516 20 62 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 

B 

NE NB vw 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)492 von 563

www.parlament.gv.at



8 der Beilagen 

TARIF Warenbezeichnung 
A 

'Zol1satz in , des 
Wertes oder in 

493 

B 

Nr./UNr. Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VI 

1516 20 B3 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarfne •••••••••••••••••••••••••••••••• ~............. frei 

1516 20 B4b Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine.............................................. frei 

1516 20 C2 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Margarine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " frei 

1517 90 B1 Wa ren dieser Unternummer zur Vera rbei tung zu 
Margarine.............................................. frei 

1517 90 B3 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 

1702 30 A1 

1703 --

Margarine.............................................. frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu dextrose
haltigen Injektionen und Infusionen •••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Ethylalkohol, 
Hefe, Zitronensäure, melassierten Futtermitteln oder 
Schlempekohle •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

2007 99 A2 Waren dies~r Unternummer in Mindestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht_je Sendung zur Verarbeitung zu gezuckertem 

2008 --

2009 11 

2009 19 

2009 20 

2009 30 

Pflaumenmus............................................ frei 

Früchte in Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je 
Sendung zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2007 •••••• 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 

frei 

zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106.............. frei 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in. 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht Je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten 'der Nummer 2106 •••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106 •••••••••••••• frei 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106 •••••••••••••• frei 

+ 
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494 

TARIF 

Nr./UNr. 

2009 40 

2009 50 A 

2009 50 B 

2009 60 

2009 70 

2009 80 A 

2009 80 B 

8 der Beilagen 

Warenbezefchnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106.............. frei 

Waren dieser Unternummer in Mindestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nummer 2009 (ausgenommen Dicksäfte) oder Extrakten der 
NUr1'1l1er 2106." ••••••••••••••••• " •••• " •••••• "." •••• "..... frei 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ge
tränken, bei nicht bedarfsdeckender Rohstoffvers,orgung 
im Zollgebiet ••••••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••.•• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftlich~ Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer • ohne Zusatz von Zuc'ker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ge
tränken, bei ,nicht bedarfsdeckender Rohstoffversorgung 
im Zollgebiet •••••.•. " •.••••• " •••••••••.•••••••••••••.• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ce
tränken, bei nicht bedarfsdeckender Rohstoffversorgung 
im Zol1gebiet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ge
tränken, bei nicht bedarfsdeckender Rohstoffversorgung 
im ZOllgebiet ••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer. ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106 •••••••••••••• frei 

+ 

+ 

+ 

+ 
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8 der Beilagen 

TARIF Warenbezeichnung 
A 

lo11satz in , des 
Wertes oder in 

495 

B 

Nr./UNr. Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

2009 80 C2 

2009 80 0 

2009 90 A1 

Waren dieser Unternummer. ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je-Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nurrrner 2009 -(ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106 •••••••••••••• 

Waren dieser Unternurrrner. ohne Zusatz von Zucker. in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nurrrner 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106 ............... 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Frucht
säften oder alkohol freien Getränken; bei nicht bedarfs
deckender Rohstoffversorgung im Zoll gebi et ••••••••••••• 
Vor Erteilung .einer Begünstigung ist das_Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft _herzustellen. 

2009 90 A2 Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Frucht
säften oder alkoholfreien Getränken, bei nicht bedarfs
deckender Rohstoffversorgung im Zollgebiet ••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

2009 90 A3 Waren dieser Unternummer in Mindestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nummer 2009 (ausgenommen Dicksäfte) oder Extrakten der 

frei 

frei 

NUlT1I1ler 2106................... ........................... ........... frei 

200990 A4 Waren ,dieser Unternummer in Mindestmengen yon 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nummer 2009 (ausgenorrrnen Dicksäfte) oder Extrakten. der 
Nunmer 2106... ................................................. ••••• frei 

2009 90 A5 Waren dieser Unternurrrner in Mindestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nummer 2009 (ausgenommen Dicksäfte) oder Extrakten der 
Nummer 2106 ......................................................... ~............................ frei 

2009 90 A7 Waren dieser Unternummer in Mindestmengen von 1000 kg 
Eigengewicht je Sendung zur Verarbeitung zu Waren der 
Nurrrner 2009 (ausgenommen Dicksäfte) oder E~trakten der 

2009 90 B1 

Nummer 2106............................................ frei 

Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ge
tränken, bei nicht bedarfsdeckender Rohstoffversorgung 
im Zollgebiet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

+ 

+ 

+ 
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496 8 der Beilagen 

A B 

TARIF Warenbezeichnung Zoll satz in , des 
Wertes oder in 

Nr./UNr. Voraussetzungen 
Schi11i ng für' 100 kg NE NB VW 

2009 90 B2 Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ge
tränken, bei nicht bedarfsdeckender Rohstoffversorgung 
im Zo11gebiet •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

2009 90 B3 Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
~1indestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung, zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106.............. frei 

2009 90 B4 Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dicksafte) oder Extrakten der Nummer 2106.............. frei 

2009 90 B5 Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgenommen 
Dtcksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106.............. frei 

2009 90 B6 Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, zur 
Verarbeitung zu Fruchtsäften oder alkoholfreien Ge
tränken, bei nicht bedarfsdeckender Rohstoffversorgung 
im Zo11geb;et •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft'herzustellen. 

200990 BT Waren dieser Unternummer, ohne Zusatz von Zucker, in 
Mindestmengen von 1000 kg Eigengewicht je Sendung 
zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 2009 (ausgeno~men 
Dicksäfte) oder Extrakten der Nummer 2106 •••••••••••••• 

2303 20 A Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

2504 --

2507 00 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

'Kaolin zur Verarbeitung zu keramischen Erzeugnissen •••• 

frei 

frei 

+ 

+ 

+ 

+ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)496 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 

Nr./UNr. 

2703 00 

2706 00 

2707 10 

2707 20 

2707 30 

2707 40 

2108 10 

2709 00 

2710 00 

Warenbezeichnung 

--------

8 der Beilagen 

A 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in 

497 

B 

Voraussetzungen 
Schi 11 i ng für 100 kg NE NB VW 

WeiBmoostorf ............................... ~ •• ' •••..•.••• • 0 •••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Ei!"vernehmen 
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
herzustellen. 

Steinkohlenteer zur Verarbeitung zu Teerdestill~tions--
produkten ................................................. . 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer .................................. . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten nerzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Wa ren di eser Unternummer •••••• ~ ••• ' ........................ . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Steinkohlenteerpech zur~ Verarbeitung zu Elektroden ••••• 

Waren dieser Nunvner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigul"g ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung durch 

frei 

Destillation oder Raffination.......................... 8,40 
Cegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten über die entsprechende 
Verwendung. 
Soweit hiezu ein volkswirtschaftliches Interesse be
steht. ist der Bundesminister für Finanzen ermächtigt 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten einenZollsatz von 15 % 

durch Verordnung festzusetzen. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

32 

+ 
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498 8 der Beilagen 

TARif Warenbezeichnung 
A 

lollsatz in , des 
Wertes oder in 

B 

Hr.fUNr. Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

2710 00 A 

2710 00 B 

Spezialbenzine mit einem Siedebereich von max. 50 oe, 
als Roh- oder Hi lfsstoff für Vera rbei tungszwecke ••••••• 
Soweit hiezu ein volkswirtschaftliches Interesse be
steht, ist der Bundesminister für Finanzen ermächtigt 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten einen Zollsatz bis S 21,
für 100 kg durch Verordnung festzusetzen. 

Testbenzine mit einem Flammpunkt im Apparat nach 
Abel-Pensky von 21 oe oder darüber, als Roh- oder 

3,50 

Hilfsstoff für Verarbeitungungszwecke.................. 1,75 

2710 00 E 

2710 00 E 

,Soweit hiezu ein volkswirtschaftliches Interesse be
steht, ist der Bundesminister für Finanzen ermächtigt 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten einen Zollsatz bis 
S 10,50 für 100 kg durch Verordnung festzusetzen. 

HeizHle und Rückstände von der Erd6lverarbeitung 
zur Verarbeitung durch Kracken, Destillation oder 
Raffination •••• ~....................................... 3,50 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaft1iche Angelegenheiten. 

Heiz6le und Rückstände von der Erdölverarbeitung 
für Verfeuerungszwecke ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Kapitel 28 Chemisch einheitliche Stoffe, ausschlieBlich zur 
arzneilichen Verwendung bestimmt, die im Zollgebiet 
nicht erzeugt werden und durch in ihrer Wirkung 
gleichwertige im Zollgebiet erzeugte Waren nicht 
ersetzt werden können.................................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler' herzustellen. 

Kapitel 28 Chemisch einheitliche Stoffe, ausschließlich zur 
arzneilichen Verwendung bestimmt, die im Zollgebiet 
nicht bedarfsdeckend erzeugt werden und durch in 
ihrer Wirkung gleichwertige im Zollgebiet erzeugte 
Waren nicht ersetzt werden kön-nen ................ ; ••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

+ + 

+ + 
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8 der Beilagen 

A 

TARIF .a~nbezeichnung Zoll satz in " des 
Wertes oder in 

"r./UHr. Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg 

Kapitel 28 

Kapitel 29 

Kapitel 29 

Waren ~ieses Kapitels, die im Zollgebiet nicht erzeugt 
werden und die auf der Packung durch die Angabe der 
Analysendaten scwie einer Qualitäts- oder Verwendungs
bezeichnung (pro analysi, zur Synthese, fDr die 
Chromatographie, fDr biochemische Zwecke, für die 
Mikrobiologie, für die Mikroskopie und dergleichen) 
gekennzeichnet sind, in etikettierten Originalpackungen 
der Erzeugerfirmen, mit einem Inhalt von SkS oder 
wenlger.~.............................................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers fDr wirt
schuftliche Angelegenheiten. 

Chemisch einheitliche Stoffe, ausschlieElich zur 
arzneilichen Verwendung bestimmt, die im Zollgebiet 
nicht erzeugt werden und d~rch in ihrer Wirkung 
gleichwertige im Zollgebiet erzeugte Waren nicht 
ersetzt werden können.................................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung hat der Bundesminister 
für-wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Chemisch einheitliche Stoffe, ausschließlich zur 
arzneilichen Verwendung bestimmt, die im Zollgebiet 
nicht bedarfsdeckend erzeugt werden und durc~ in 
ihrer Wirkung gleichwertige im Zollgebiet erzeugte 
Waren nicht ersetzt werden können •••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Kapitel 29 Waren dieses Kapitels, die im Zollgebiet nicht erzeugt 
werden und die auf der Packung durch die Angabe der 
JI.nalysendaten sowie einer Qualitäts- oder Verwendungs
bezeichnung (pro analysi, zur Synthese, für die 
Chromatographie, fDr biochemische Zwecke, für die 
Mikrobiologie, fUr die Mikroskopie und dergleichen) 
gekennzeichnet sind, in etikettierten Originalpack~ngen 
der Erzeugerfirmen, mit einem Inhalt von Skg oder 
weniger ••...•.........•....•••..•.... , ............... tI.tI.. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaft 1 iche Angelegenheiten. 

499 

B 

NE NB VW 

+ + 
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500 

TARIF 

Nr./UNr. 

Kapitel 29 

Kapitel 29 

i:902 20 

2902 20 

2902 30 

2902 30 

2902 40 

2902 40 

2905 11 

2915 33 

& der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Chemisch einheitliche Stoffe, die in ihrer Wirkung 
nicht durch gleichartige im Zollgebiet erzeugte Stoffe 
ersetzt werden können, zur Verarbeitung zu auf Grund 
des Pflanzenschutzgesetzes genehmigten Pflanzenschutz-
mitteln •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Chemisch einheitliche Stoffe, die direkt als Pflanzen
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel verwendbar 
und auf Crund des Pflanzenschutzgesetzes zugelassen 
sind und durch in ihrer Wirkung gleichartige -im Zoll
gebiet erzeugte Stoffe nicht ersetzt werden können ••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer bei Nichterzeugung im Zoll-
gebiet................................................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

\'Ja ren di eser Unternummer ••••• ' •••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternullll1er bei Nichterzeugung im Zoll-
gebiet................................................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer bei Nichterzeugung im Zol1-
gebiet................................................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren ~ieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesmini ster für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu 
Forma 1 dehyd. •.• .•• .••• ••••••••••••••••• •••• •• •••••• ••• • frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Penicillin. frei 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)500 von 563

www.parlament.gv.at



8 der Beilagen 

TARIF Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

501 

B 

Nr./UNr. Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

2917 12 

2917 12 

Adipinsäure, bei Nichterzeugung im Zollgebiet •••••••••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Adipinsäure •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Kapitel 30 Waren dieses Kapitels, die im Zollgebiet nicht er
zeugt werden und durch in ihrer Wirkung gleichwertige 
im Zollgebiet erzeugte Waren nicht ersetzt werden 

frei 

können ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• e-e. ••• • • frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Kapitel 30 Waren dieses Kapitels •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 

• für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Kapitel 30 Zulassungspflichtige Waren dieses Kapitels, die in 
österreich noch nicht zugelassen sind bzw. deren Zu
lassung n.icht mehr als 18 Monate zurückliegt, wenn 

3102 10 

3102 40 

3102 90 

sie al s Ärztemuster eingeführt werden.................. frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 
Vor Erteilung einer Bestätigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ............................... . 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternumrner ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ·ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Kalksalpeter •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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502 

TARIF 

Nr./UNr. 

3103 90 

3501 10 

3505 10 B 

3506 90 

3803 00 

3803 00 

3803 00 

3805 10 

3806 10 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in-' des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung bei der Her
stellung von Kunsthorn, Kaltleim, gestrichenen 
Papieren oder Pappen, Sperrholz- und Paneelplatten, im 
Rahmen ei nes vom Bund.esmi ni ster für Fi nanzen im Ei n
vernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft und dem Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten festzusetzenden Jahreskontin-
gentes.... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land
und Forstwirtschaft. 

Dextrine zur Verwendung bei der Herstellung von 
gummierten Papieren in Bogen und Rollen •••••••••••••••• 

Waren di eser Untern_ummer •••••••••••••••••••••••••••••• ", 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Tallöl, raffiniert oder destilliert, zur Verarbeitung 

200,-

zu Lackkunstharzen...................................... frei 

Tallöl zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 3808 ••••••• frei 

Tallöl zur Verarbeitung zu Kaltasphalt, für ein Jahres-
kontingent von 100 t................................... frei 
Das Kontingent jahr beginnt am 1. Jänner eines jeden 
Jahres. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung bei Herstel
lung von Lack,en, Schuhcremen und Bodenpflegemitteln, 
im Rahmen eines vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten und dem Bundesminister für Land~ 
und Forstwirtschaft fallweise festzusetzenden Jahres-
kontingentes......................... •••••••••• •••••••• frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Harzleim, 
im Rahmen eines vom Bundesminister für Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaft
liche Angelegenheiten und dem Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft fallweise festzusetzenden Jahres-
kontingentes ••••••••••••••• ~ •••• ~...................... frei 

.Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

+ 

+ + 
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TARIF 

Nr./UNr. 

3808 --

39011 --

3909 -. 

3912 --

3916 --

3917 --

3918 --

3919 --

3920/ --

3921 

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

ZollsatZ in , des 
Wertes oder in 

503 

B 

Voraussetzu~gen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser NUlllller. die auf Grund des Pflanzenschutz
gesetzes genehmigt wurden bzw. Waren dieser Nummer 
zur Verarbeitung zu derartigen genehmigten Mitteln ••••• 
Vor Erteilung einer BegUnstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fOr wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren di e se r NUlTITle r ..................................................................... .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren di eser NurTlTler ...................................................................... .. 
Vor Erteilung ~iner Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nunune r ............................................ ........................... 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Ei,nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nurrrner ............................ •. ., ........................................ 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nurnrner ........................................................................ 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nurnrner ................................................................ 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Ertei 1 ung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzuste 11 en. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzuste 11 en. 

Waren di eser NuJ11Tler ..................................... 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

-
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504 

TARIF 

Nr./UNr. 

4402 00 

4403 20 A 

4403 92 A 

4702 ob 

4703 21 

4703 29 

4804 --

4805 60 

4810 90 

5007 --

5007 

5111 --

5112 --

8 der Beilagen 

Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in \ des 
Wertes oder in 

B 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung •••••••••••••• 

Waren dieser Unternummer zur' Verarbeitung zu Papier
masse einschließlich Chemiezellstoff des Kapitels 47 
sowie zu Spanplatten und Faserplatten der Nummer 4410 

frei 

oder 4411 ....... " .. ".............................................................................. f re i 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Papier
masse einschließlich Chemiezellstoff des Kapitels 47 
sowie zu Spanplatten und Faserplatten der Nummer 4410 
oder 4411 ........................................................... ,............................... frei 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu künstlichen 
Chemiefasern............................................................................ frei 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Papier 
oder Pappe ........................................................ ' ............... " .. " .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Papier 
oder' Pappe .. " ............... " .......... " .... " .............. " .... " " " " .... 11 .. " " .... " .. .. 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten und dem Bundesminister für Land- und Forst
wirtschaft herzustellen. 

Höchstspannungskabelpapier und -pappe •••••••••••••••••• 
Vor Erteilur.g einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Kondensatorpapier und -pappe ••••••••••••• ; ••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Dekorpapier zur Verarbeitung zu mit Kunststoff ge-
tränkten oder beschi chteten Papieren und Pappen........ frei 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Verband
pflastern, Isolierseide und Farbbändern •••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Stickereien •••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-

frei 

frei 

Stickereien ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• '...... frei 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien............................................ frei 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)504 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 

Nr./lltr. 

5205 --

5206 --

5208, --

5209 --

5210 --

5211 --

5212 --

5402 --

5402 --

5403 --

5403 --

5407 --

5408 

5509 --

5512 --

5513 --

5514 --

5515 

8 der Beilagen 

A 
Warenbezeichnung 

Voraussetzungen 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiff]i-
Stickereien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schi~fli-
Stickereien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Sti ckerei en .•••.••••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •.•••••••.•....••••••....••• •• ' ... -oe ••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••....•••••••.•..•.......•.••....•......... 

Düsengefärbte Garne, die vom ausländischen Erzeuger 
unmittelbar bezogen werden ••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düsengefärbte Garne, die vom ausländischen Erzeuger 
unmittelbar bezogen werden ••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien ••••••••••••••••••••••••••••••• · •••• ~ •••••• •• 

Waren di eser Nummer zur Verarbei-tung zu Schiffl i-
Stickereien ••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickerefen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A •• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Sti ckerei en ••••••••••••••••.•.••••..••.•••...••.•..••.• 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••.•.••••••••••••••••••.•.••..••.•..•••••.. 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

505 

B 

NE NB vw 
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506 

TARIF 

Nr./UNr. 

5516--

5602 

5801 

5804 10 

5902 10 

5902 10 

5902 20 

5902 20 

6001 --

6002 --

6702 90 

6805 --

6812 --

8 der Beilagen 

A B 
Warenbezefchnung Zo 11 satz ;n '\ des 

Wertes oder f'n 
Voraussetzungen 

Sch;11;ng tür 100 kg NE NB VI 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien............................................. frei 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Stickereien •••• frei 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Sti ckerei en ................ ". .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... frei 

Tülle zur Ve'rarbeitung zu Stickereien •••••••••••••••••• 

Waren di eser Unternurnmer zur Verwendung bei Herstellung 
von Fahrzeugbereifung, bei Nichterzeugung im Zoll-

frei 

gebiet................................... ......... ........... ........... frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung bei Herstellung, 
von Fahrzeugbe~e;fung •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminhter für w.irtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren di,eser Unternummer zur Verwendung bei Herstel 1 ung 
von Fahrzeugbereifung, bei Nichterzeugung im Zoll-
gebiet ..................................... . '......................... ............................... frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren dieser Unternummer zur Verwendung bei Herstellung 
von Fahrzeugbereifung •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien............................................ frei 

Waren dieser Nunmer zur Verarbeitung zu Schiffli-
Stickereien •••••••••••••••••••.••••••••••••••••.• ~..... frei 

Blumen und Früchte, bei Nichterzeugung im Zollgebiet ••• 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser NulTlTler .................................... . 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

frei 

+ 

-' + 

+ + 

+ + 
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TARIF 

Nr./UNr. 

6904 --

6906 --

6907 --

7013 --

7017 --

7019 --

Kapitel 72 

7302 --

7304 --

8 der Beilagen 

A 
Warenbezeichnung Zoll satz in , des 

Wertes oder in 
Voraussetzungen 

Schilling für 100 kg 

Säurefeste Waren dieser Nummer ••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteil ung ei nerBegüns ti gung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Säurefeste Waren dieser Nummer ••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für. wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Säurefeste War~n dieser Nummer ••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Säurefeste Waren dieser Nummer ••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung durch Glasgraveure, 
Glasschleifer und Glasmaler, soweit hiezu ein volks
wirtschaftliches Interesse besteht..................... frei 
Gegen eine- Bestätigung des Bundesministers fiir wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Waren dieser Nummer ••••••••••••••••• 0 •••••••••• -•••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Wa ren di eser Numner •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Ertei 1 ung ei ner Begünsti gung ist das Ei nvern.ehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieses 'Kapitels •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Ertei 1 ung .ei ner Begünsti gung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser NurTITler •••••• a I •••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser NulTlTler •••••• " ••• · •••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

507 

B 

NE NB VW 

+ + 

+ + 

+ + 
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508 8 der Beilagen 

TARIF Warenbezeichnung 
A 

Zollsatz in , des 
.Wertes oder in 

B 

IIr./UNr. Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

7305 --

7306 --

7409 --

7505 20 

7506 --

7801 --

7901 --

8213 --

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten. herzustellen. 

Waren dieser Nurnner." •• " ........ """"" ••••• " •• " ••• " •• """"" 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren q;eser Unternummer ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Berufsscheren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung.ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Kapitel 84 Waren dieses Kapitels *) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

8407 --

8408 --

Waren' d;eser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Erteilung der Begünstigung ist an bestimmte Be
dingungen zu knüpfen; das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 
herzustellen. 

Waren d;eser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Erteilung der Begünstigung ist an bestimmte Be
dingungen zu knüpfen; das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 
herzustellen. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
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TARIF 

Hr./UNr. 

8409 --

8501 

8502 --

8503 --

8504 --

8508 --

8509. 10 

8509 20 

8509 90 

8510 --

8516 --

8517 --

8518 30 

8518 90 

8525 

8526 

8527 --

8528 --

8529 --

8535 --

8536 --

8538 --

8543 --

8545 --

8 der Beilagen 

A 
Warenbezeichnung 

Voraussetzungen 

Zollsatz in , des 
Wertes oder in 

Schilling für 100 kg 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Erteilung der Begünstigung ist an bestimmte Be
dingungen zu knüpfen; das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 
herzustellen. 

Waren dieser Nunmer *) •••••••••••••••••••••••• -••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 

Waren dieser Nunrner *) ................................. . 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Unternummer *) •••••••••••••••••••••••• *~ •• 

• 
Waren dieser Unternummer *) •••••••••••••.••••••••• -•••••• 

Teile für Waren der Unternummern 8509 10 und 8509 20 *) 

Waren dieser Nummer *)~ ••••..•.••••.••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren d;eser Nummer *).~ ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Unternummer *) •••••••••••••••••••••••••••• 

Teile für Waren der Unternummern 8518 30 *) •••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) •••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• ~ 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer *) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren di eser Nunrner *) •••••••••••••••••••••••••• 0* •••••• 

Waren dieser Nummer *} ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wa ren d; eser Nurnner *) ••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

509 

B 

NE NB vw 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
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510 

TARIF 

Nr./UNr. 

8607 --

8608 --

8701 

8703 --

8703 --

8704 10 

8704 21 

8704 31 

8705 

8706 

8708 --

, 8 der Beilagen 

.arenbeze;chnung 
A 

Zollsatz in \ des 
.ertes oder in 

B 

Vorausse~zungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser NUrl1l1er •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angel~gen
heiten herzustellen. 

Wa ren di eser Nunmer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

\\Pa ren di eser Nunmer *) ......•••.•.••••..•......••..•... 

Für zerlegte, zum serienmäßigen Zusammenbau (Assembl ing) 
bestimmte Waren dieser Nummer kann der Bundesminister 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten einen Zollnachlaß bis 
30 % des für das fertige Kraftfahrzeug maßgeblichen 
Zollsatzes gewä~ren ••••••• · ••••••••••••••••••••••••••••• 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Die Erteilung der Begünstigung ist an bestimmte Be
dingunge,n zu knüpfen; das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 
herzustellen. 

Waren dieser Unternummer bei Nichterzeugung im Zoll-
gebiet, •......•.••.••...•.•.•.•••••.••••••.••.••.••....• frei 
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

Für zerlegte, zum serienmäßigen Zusammenbau (Assembling) 
bestimmte Waren mit einem höchstzulässigen Cesamtge
wicht von weniger als 1500 kg dieser Unternummer kann 
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten einen Zollnachlaß bis 30 % des für das fertige 
Kraftfahrzeug maßgeblichen Zollsatzes gewähren ••••••••• 

Für zerlegte, zum serienmäßigen Zusammenbau (Assembling) 
.bestimmte Waren mit einem höchstzulässigen Cesamtge
wicht von weniger als 1500kg dieser Unternummer kann 
der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten einen Zollnachlaß bis 30 % des für das fertige 
Kraftfahrzeug maßgeblichen Zollsatzes gewähren ••••••••• 

Waren di eser Numner *,) •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 

Fahrzeuggestelle mit Motor für Waren der Nummer 8701 *) 

Teile und Zubehör für Waren der Nummer 8701 *) ••••••••• 

+ + 
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TARIF 

IIIr./UHr. 

8708 --

8710 --

8716.10 

8804 ,..-

8805 --

8901 --

9003 --

9004 --

9006 --

9017 --

8 der Beilagen 

A 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in 

511 

B 
Warenbezeichnung 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Nurrmer ................................................................. .. 

Die Erteilung der Begünstigung ist an bestimmte Be
dingungen zu knüpfen; das Einvernehmen mit dem Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten ist 
herzustellen. 

Waren dieser Nummer ............................................................... .. 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Unternummer ••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteil ung ei ner Begünsti gung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren d i e'se r Numme r ...................................................................... .. 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nurrmer ............................... ' .................... .. 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele.gen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen~ 
heiten herzustellen. 

Waren dieser Numner ................................................ . 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteil ung einer Begünsti gung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

+ 

+ + 

+ + 
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512 

TARIF 

Nr./lMr. 

9018 --

9019 -- , 

9020 --

9021 --

9022 --

9024 --

9028 --

9029 --

8 der Beilagen 

A 

Zollsatz in " des 
Wertes oder i ... 

B 

Warenbeze;chnung 

Voraussetzungen 
Schilling für 100 kg NE NB VW 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche'Angelegen
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit ,dem Bundeskanzler herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem, Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Ertenung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 
Vor Erteilung einer Begünstigung hat der Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler herzustellen. 

Wa ren di eser Nunrner ....... •.•••••••••••••••••• " ••••••••••• 

Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
'mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteil ung ei ner Begünsti gung ist das Ei nvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen-
heiten herzustellen. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

:--,/ 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)512 von 563

www.parlament.gv.at



TARIF 

Nr./tItr. 

9031 --

9107 --

9301 --

8 der Beilagen 

A 
Zollsatz in , des 

Wertes oder in 

513 

B 
Warenbezefchnung 

Voraussetzungen 
Schilling für.100 kg NE NB VI 

, ' 
Waren dieser Nummer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen~ 
hei.ten herzus te 11 en. 

Waren dieser Nunmer •••••••••••••••••••••••• • -••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung 'ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten herzustellen. 

Waren dieser Nunmer •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vor Erteilung einer Begünstigung ist das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für wirtschaftl.iche Angelegen
heiten herzustellen. 

/ 

+ + 

+ + 

+ + 

33 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 513 von 563

www.parlament.gv.at



514 8 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Nach der beabsichtigten Ratifizierung des "Internationalen Übereinkommens über das Harmonisierte 
System zur Bezeichnung" und Kodierun~ der Waren" ist Österreich verpflichtet, seinen Zolltarif auf das 
Harmonisierte System abzustellen. Das Ubereinkommen wird dem Nationalrat gleichzeitig zur Beschluß
fassung zugeleitet. 

Ziel: 

Inkraftsetzung eines neuen Österreichischen Zollta~ifs mit 1. Jänner 1988. 

Inhalt: 

Schaffung eines auf dem Harmonisierten System aufgebauten Zolltarifs unter möglichster Beibehal
tung der geltenden Zollsätze und eines zeitgemäßen Zolltarifgesetzes. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Die Einführungskosten (für zusätzliche ADV-Einrichtungen, für die Neufassung von Unterlagen, für 
die Einschulung) sind mit 4,5 Mio. S einzuschätzen. 

Bei der Einschätzung der Folgekosten für die laufende Vollziehung des neuen sehr umfangreichen 
Zolltarifs und aller darauf aufbauender Regelungen ist davon auszugehen, daß der Arbeitsaufwand der 
Zollverwaltung durch die Einführung des Harmonisierten Systems um etwa 10 % steigen wird. Es wird 
bereits jetzt versucht, den dadurch entstehenden Mehraufwand an Personal durch organisatorische Maß
nahmen im größtmöglichen Ausmaß zu kompensieren. Dennoch könnte sich die Neueinstellung von 50 
Bediensteten als notwendig erweisen; diesfalls wäre mit jährlichen zusätzlichen Personalkosten von etwa 
10 Mio. S zu rechnen. 

. Die Kosten für die ADV-unterstützte Betreuung des neuen Zolltarifs belaufen sich auf ca. 0,25 
Mio. S pro Jahr. 
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8 der Beilagen 515 

Erläuterungen 

Übersicht 

I. Allgemeiner Teil 
A. Völkerrechtliche Grundlagen 
B. Wegfall von Vorschriften des geltenden 

Zolltarifgesetzes 1958 
C. Zolls ätze des neuen Zolltarifs 
D. Kosten 

11. Besonderer Teil 
A. Artikel I (Zolltarifgesetz 1988) 
B. Artikel II bis IV 
C. Zolltarif 

1. Grund~ätzliche Feststell~ngen 
2. Allgemeine Vorschriften für die Ausle

gung des Zolltarifs 
3. Kapitel 1 bis 76 und 78 bis 97 (Kapitel 77 

fällt leer aus) 
D. Zolltarifgesetz 1958 

I. ALLGEMEINER TEIL 

A. Völkerrechtliche Grundlagen 

Österreich soll Vertragspartei des "Internationa
len Übereinkommens über das Harmonisierte 
System zur Bezeichnung und Kodierung der 
Waren", vom 14. Juni 1983 (in der Folge als Über
einkommen bezeichnet) in der Fassung des Berich
tigungsprotokolls vom 24. Juni 1986 werden, des
sen Anlage ein neues Zolltarifschema (in der Folge 
als Harmonisiertes System bezeichnet) enthält. 

Gemäß Art. 3 Z 1 lit. a des Übereinkommens ist 
jede Vertragspartei verpflichtet, ihren Zolltarif von ' 
dem Zeitpunkt an, an dem dieses Übereinkommen 
für sie in Kraft tritt, mit dem Harmonisierten 
System in Übereinstimmung zu bringen. Es ist zu 
erwarten, daß das Übereinkommen gemäß seinem 
Art. 13 in der Fassung des erwähnten Berichti
gungsprotokolls für Österreich mit 1. Jänner 1988 
in Kraft tritt. Österreich ist diesfalls verpflichtet, 
mit 1. Jänner 1988 einen mit dem Harmonisierten 
System übereingestimmten Zolltarif in Kraft zu set
zen. Anläßlich der Genehmigung des einen Staats
vertrag darstellenden Übereinkommens soll der 
Nationalrat gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG beschlies
sen, daß dieser Staatsvertrag. durch Erlassung eines 
Bundesgesetzes zu erfüllen ist. 

Die Unterzeichnung des Übereinkommens unter 
dem Vorbehalt der Ratifikation erfolgte am 10. 
Dezember 1985. Das Übereinkommen wird dem 
Nationalrat gleichzeitig zur Beschlußfassung zuge
leitet. 

B. Wegfall von Vorschriften des geltenden Zolltarif
gesetzes 1958 

Der vorliegende Entwurf soll der Erfüllung der 
oben unter A. beschriebenen Verpflichtung dienen. 
Gegenüber dem geltenden Zolltarifgesetz 1958, 
BGBL Nr. 74, soll sich der Entwurf wesentlich 
durch den Wegfall der §§ 3, 4 und 5 dieses Geset
zes unterscheiden. Hiebei sind folgende Überlegun
gen maßgebend: 

1. § 3 des Zolltarifgesetzes 1958 ist auf den nicht 
mehr existierenden Goldstandard abgestellt 
und kann daher nicht mehr angewendet wer
den. 

Trotz möglicher Alternativen der Bindung der 
Schillingzollsätze an andere Indikatoren wäre 
eine r::reuaufnahme einer derartigen Bestim
mung - die niemals angewendet wurde -
nicht erforderlich. Die allgemeinen Zollsätze 
können jederzeit durch Gesetzesnovellen 
abgeändert werden; eine einseitige Erhöhung 
von vertragsmäßigen Zollsätzen könnte aber 
weder auf § 3 gestützt werden, noch wäre sie 
als autonome Maßnahme möglich. 

2. § 4 des Zolltarifgesetzes 1958 ist gemäß § 41 
des Antidumpinggesetzes 1985, BGBL Nr. 97, 
für die Dauer der Gültigkeit des letztgenann
,ten Gesetzes nicht anzuwenden. Sollte dieses 
Gesetz außer Kraft treten, so müßten schon 
wegen der Unvereinbarkeit des § 4 des Zollta
rifgesetzes 1958 mit dem im GATT vereinbar
ten Antidumping-Codex neue gesetzliche 
Bestimmungen geschaffen werden. 

3. § 5 des Zolltarifgesetzes war auf Grund des § 
7 Abs. 3 des Anti-Marktstörungsgesetzes, 
BGBL Nr. 393/1971, für die Dauer der Gül
tigkeit des letztgenannten Gesetzes nicht 
anzuwenden. Das Anti-Marktstörungsgesetz 
ist am 31. Dezember 1980 außer Kraft getre
ten; § 5 des Zolltarifgesetzes wurde aber auch 
außerhalb der Gültigkeitsdauer des Anti
Marktstörungsgesetzes niemals herangezo-' 
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gen. Schädigenden wirtschaftlichen Entwick
lungen wurde zuletzt - soweit erforderlich 
- stets durch Gesetzesnovellen entgegenge-
wirkt. . 

C. Zolls ätze d~s neuen Zolltarifs 

Im Zuge der Ausarbeitung des Entwurfs wurde 
in Zusammenwirken mit den beteiligten Bundesmi
nisterien und Interessenvertretungen versucht, die 
Zolls ätze des Zolltarifgesetzes 1958 der Höhe nach 
möglichst unverändert in den Entwurf zu übertra
gen. Wo dies auf Grund von geänderten Zuweisun
gen von Waren zu den neuen Tarifnummern bzw. 
Unternummern nicht möglich war, wurden Durch-' 
schnittssätze eingesetzt. Veränderungen des Abga
benaufkommens sind daher kaum zu erwarten. 

Nähere Erläuterungen betreffend die Schaffung 
der im EI;1twurf enthaltenen Zollsätze sind dem 
Punkt ILC.1 zu entnehmen. 

D. Kosten 

Die Einführungskosten (für zusätzliche ADV
Einrichtungen, für die Neufassung von Unterlagen, 
für die Einschulung) sind mit 4,5 Mio. S einzu
schätzen. 

Bei der Einschätzung der Folgekosten für die 
laufende Vollziehung des neuen sehr umfangrei
chen Zolltarifs und aller darauf aufbauender Rege
lungen- ist davon auszugehen, daß der Arbeitsauf
wand der Zollverwaltung durch die Einführung des 
Harmonisierten Systems um etwa 10% steigen 
wird. Es wird bereits jetzt versucht, den dadurch 
entstehenden Mehraufwand an· Personal durch 
organisatorische Maßnahmen im größtmöglichen 
Ausmaß zu kompensieren. Dennoch könnte sich 
die NeueinsteIlung von 50 Bediensteten als notwen
dig erweisen; diesfalls wäre mit jährlichen zusätzli
chen Personalkosten von etwa 10 Mio. S zu rech
nen. 

Die Kosten für die ADV -unterstützte Betreuung 
des neuen Zolltarifs belaufen sich auf ca. 0,25. 

, Mio. S pro Jahr. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung die
ses Bundesgesetzes ergibt sich aus Artikel 10 Abs. 1 
Z 2 B-VG ("Zollwesen"). 

A. Artikel I 

l.Zu§l: 

Absatz 1: 

11. BESONDERER TEIL 

Die Erhebung von Zöllen soll so wie bisher nur 
. anläßIich der Einfuhr von Waren erfolgen. Es soll 

ausdrücklich festgelegt werden, daß die allgemei
nen Zolls ätze nur dann zur Anwendung kommen, 
wenn nicht günstigere Vertragszollsätze bestehen 
oder in Bundesgesetzen (zB Marktordnungsgesetz, 

Ausgleichsabgabegesetz) eine andere Regelung 
getroffen wird oder Zollbegünstigungen gewährt 
werden.· 

Absatz 2: 

Die für die Auslegung des Zolltarifs maßgeben
den Allgemeinen Vorschriften sollen als Bestandteil 
des Harmonisierten Systems in das Zolltarifgesetz 
übernommen werden. 

Um eine bessere Übersichtlichkeit der auf einen 
bestimmten Sachverhalt abgestellten Zollbegünsti
gungen zu gewährleisten, sollen diese in einer eige
nen - einen Teil des Zolltarifs darstellenden -
Anlage (Liste) erfaßt werden (siehe auch Punkt 
II.AA). 

Absatz 3: 

Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
daß die dem Zolltarif zugrunde liegende Nomen
klatur (Zolltarifschema) auf einern Staatsvertrag 
beruht, zu dessen Einhaltung sich Österreich ver
pflichtet hat und daß somit insbesondere die vorn 
"Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Zollwesens" genehmigten Erläuterungen zum Zoll
tarif, aber auch Tarifierungsavise sowie sonstige 
HinweiSe und Empfehlungen zur Interpretation des 
Harmonisierten Systems als maßgebliche Ausle
gungsbehelfe zu dienen haben, wenn der genannte 
Rat sie genehmigt hat. 

Weiters soll festgelegt werden, daß die Waren, 
soweit nicht besondere Vorschriften vorliegen, in 
die Unterteilungen des Zolltarifs auch dann einzu
reihen sind, wenn keine Zölle erhoben werden (zB 
bei der Ausfuhr). 

2.Zu§2: 

Der Zolltarif soll überwiegend Wertzollsät~e 
enthalten. Daneben haben sich aber in gewissen 
Bereichen spezifische Zolls ätze bewährt, weil damit 
Niedrigpreiseinfuhren entgegengewirkt werden 
kann. 

3. Zu §3: 

Entsprechend der geltenden Rechtslage sollen 
auch weiterhin über Antrag Tarifbescheide oder 
Tarabescheide erlassen werden. § 3 in der Fassung 
des vorliegenden Entwurfs deckt sich inhaltlich 
weitgehend mit§ 7 des Zolltarifgesetzes 1958. 

In Abs. 6 soll die gesetzliche Möglichkeit 
geschaffen werden, Kosten auch vor der Erlassung 
des Tarif- oder Tarabescheides einzuheben. Dies 
hat sich insbesondere bei ausländischen Antragstel-

,lern als zweckmäßig erwiesen . 

4.Zu§4: 

Die Zollbegünstigungsliste soll die bei einzelnen 
Nummern oder Unternummern bestehenden Zoll-
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begünstigungsmöglichkeiten enthalten, die auf 
: bestimmte Waren und auf einen bestimmten sonsti
: gen Sachverhalt abgestellt sind. 

Diese Begünstigungen sind im geltenden Zollta-
, rif in wenig übersichtlicher Weise in Form von 
Anmerkungen zu Kapiteln oder Nummern enthal
ten. Zusätzlich zu der systematischen Gliederung 
soll im Bereich der Zollbegünstigungen eine Ver
einfachung Platz greifen, indem gesonderte 
bescheidmäßige Feststelhingen über die künftige 
Verwendung begünstigter Waren unterbleiben sol
len (zB Erlaubnisseheinverfahren). 

Demgegenüber soll die besondere Zollaufsicht 
(§ 26 des Zollgesetzes 1955) in diesen Fällen zwin
gend angeordnet werden, um es der Abgabenbe
hörde zu ermöglichen, die bestimmungsgemäße 
Verwendung der begünstigten Waren zu überwa
chen. 

Zu diesem Zweck sollen im Zollgesetz 1955 
durch eine gesonderte Gesetzesvorlage generelle 
Bestimmungen geschaffen werden. 

- --~- - - --- -_. -

Nach Absatz 1 soll die Zollbegünstigungsliste 
zwei Arten von Begünstigungen vorsehen (Spalte A 
und Spalte B). 

In der Spalte A sollen Begünstigungen erfaßt 
werden, bei denen bereits durch das Gesetz selbst 
ein begÜnstigter Zolls atz vorgesehen ist, der vom 
Zollamt über Antrag anzuwenden ist. Diese Art der 
Begünstigungen soll die sogenannten "IST-Begün
stigungen" und die Begünstigungen des Erlaubnis
seheinverfahrens des geltenden Zolltarifs umfassen. 

In der Spalte B sollen Begünstigungen erfaßt 
werden, bei denen im Rahmen des freien Ermessens 
begünstigte Zolls ätze allgemein oder im Einzelfall 
festgesetzt werden können. Diese Art der Begünsti
gungen soll die sogenannten "KANN-Begünsti
gungen'~ des geltenden Zolltarifs umfassen. 

Voraussetzung für diese Begünstigungen sollen 
die fehlende oder nicht bedartsdeckende Inlandser
zeugung einerseits bzw. ein volkswirtschaftliches 
Interesse andererseits sein. In einer Reihe von Fäl
len wird in der Zollbegünstigungsliste die Art dieses 
volkswirtschaftlichen Interesses konkretisiert (zB 
Position 0708 ::.-. Vermeidung außerordentlicher 
Preissteigerungen, die infolge einer unzureichen
den Marktbeschicku~g auftreten könnten). 

Die Vollziehung der allgemeinen Maßnahmen 
der Spalte B durch Verordnung soll durch § 7 Abs. 
2 in der Fassung des EntwUrfs auf eine vertassungs
rechtlich einwandfreie Grundlage gestellt werden 
(siehe auch Punkt II.A.7). 

Mit Absatz 2 soll sichergestellt werden, daß die 
Einreihung einer Ware für Zwecke der Zollbegün
stigungsliste nach den einschlägigen Bestimmungen 
des Zolltarifs (Wortlaut der Nummern und Unter
nummern sowie der Anmerkungen, Allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung des Zolltarifs) 
durchzuführen ist. 

In der Zollbegünstigungsliste wird in vielen Fäl
len die Gewährung einer Zollbegünstigung an die 
Verpflichtung geknüpft, die begünstigte Ware in 
einer gewissen Weise zu verwenden (zumeist Ver
arbeitung zu bestimmten Produkten). In Überein
stimmung mit der geltenden Gesetzeslage - aber 
nunmehr generell - soll durch Absatz 3 festgelegt 

! werden, daß 'nur solche Waren begünstigt werden' 
können, die im . Bereich unternehmerischer Tätig
keit, nicht aber im privaten Bereich verwendet wer
den. Die Art solcher Unternehmen (zB Raffinerie) 
soll gesetzlich nicht festgelegt werden, weil sich 
diese ohnedies aus der Art der Ware ergibt. 

5. Zu § 5: 

Diese Bestimmung soll die Anmerkung 6 zum 
Kapitel 84, die Anmerkung 6 zum Kapitel 85 sowie 
die Anmerkung 4 zum Kapitel 87 des Zolltarifge
setzes 1958 in inhaltlich unveränderter Form ent
halten und die Ausstellung von Bestätigungen für 
Zwecke der Zollbegünstigungsliste durch den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
bzw. den zuständigen Fachverband der Bundes~ 
kammer der gewerblichen Wirtschaft zum Gegen-.~ 
stand haben. 

6. Zu § 6: 

Über die in der Zollbegünstigungsliste (§ 4) vor
gesehenen Möglichkeiten hinaus soll es entspre
chend der geltenden Gesetzeslage möglich sein, im 
Rahmen des freien Ermessens bei Vorliegen von 
preis- oder versorgungspolitischen V oraussetzun
gen sowie in Notstandsfällen eine rasche Anpas
sung der Zölle an die Gegebenheiten herbeizufüh-
ren. 

Eine Ausweitung dieser Bestimmung läge jedoch 
nach einhelliger Auffassung der Sozialpartner nicht 
im Interesse Österreichs. 

Die Vollziehung der allgemeinen Maßnahmen 
nach dieser Gesetzesstelle durch Verordnung soll 
durch § 7 Abs. 2 in der Fassung des Entwurts auf 
eine verfassungsrechtlich einwandfreie Grundlage 
gestellt werden (siehe auch Punkt II.A.7). 

7. Zu § 7: 

1\bsatz 1: 

, Vom Bundesministerium für Finanzen wird ein 
"Gebrauchszolltarif" herausgegeben, der 'für die' 
Praxis des Zollvertahrens unerläßlich ist, weil er 
nahezu sämtliche 1\bgabensätze enthält, die bei der 
Einfuhr von Waren maßgebend sind. Er enthält 
auch die handelsstatistischen Nummern (§ 15 
Abs. 2lit. b des Handelsstatistischen Gese~zes 1958, 
BGBl. Nr. 137). 

In Hinkunft sollen auch andere Bestimmungen 
aufgenommen werden können, die bei der Einfuhr 
und Ausfuhr von Waren zu beachten sind (zB 
Außenhandelsrecht) . 
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Mit Rücksicht auf die große Bedeutung des 
Gebrauchszolltarifs für Wirtschaft und Verwaltung 

,soll hiefür eine gesetzliche Grundlage geschaffen 
werden. 

Es soll jedoch klargestellt werden, daß der 
Gebrauchszolltarif bezüglich der Zusammenfas
sung der im § 7 Abs. 1 genannten Vorschriften 
keine Rechtsquelle darstellen soll. 

Absatz 2: 

Die Kundmachung der in den Gebrauchszolltarif 
aufzunehmenden Verordnungen nach § 4 Abs. 1 Z 
2 und § 6 soll durch Auflage des Gebrauchszollta
rifs zur öffentlichen Einsicht bei allen Finanzlan
desdirektionen und Zollämter erfolgen. Hinsicht
lich dieser Verordnungen soll daher der 
Gebrauc~szolltarif als. Rechtsquelle dienen. 

Die genannte Form der Kundmachung soll dem 
erheblichen Umfang der Verordnungen und dem 
Erfordernis kurzfristiger Änderungen Rechnung 
tragen. 

Absatz 3: 

In Abs. 3 soll die bereits begonnene Entwicklung 
einer Datenbank (Zolltarifdokumentation) auf 
ADV-Basis berücksichtigt werden. Die Bedingun
gen für die Zugriffsberechtigung auf diese Daten
bank sollen einer späteren Regelung im Verord
nungswege vorbehalten bleiben. 

8. Zu§ 8: 

Das Zolltarifgesetz soll gemeinsam mit dem ihm 
zugrunde liegenden' völkerrechtlichen Vertrag, 
dem "Internationalen Übereinkommen über das 
Harmonisierte System zur Bezeichnung und 
Kodierung der Waren", in Kraft treten. Das völ
kerrechtliche Inkrafttreten dieses Übereinkom
mens, das hiefür Voraussetzung· ist, ist für den 1. 
Jänner 1988 geplant, hängt jedoch von Bedingun
gen ab, auf die Österreich keinen Einfluß hat. 

In Abs. 4 soll einem Wunsch. der Wirtschaft 
Rechnung getragen werden, die verlangt hat, daß 
eine Möglichkeit geschaffen wird, um allfällige 
Fehleinschätzungen bei der Übertragung von Zoll
sätzen vom geltenden in den neuen Zolltarif rasch 
korrigieren zu können. Die Höhe der unter den 
genannten Voraussetzungen festzulegenden Zol1-
sätze soll sich an den Zollsätzen des Zolltarifgeset
zes 1958 orientieren, das insoweit als Vergleichs
maßstab innerhalb der genannten Frist rechtens 
herangezogen werden. soll. 

9. Zu § 9: 

Abweichend von der sonstigen Praxis kann die 
Vollziehungsklausel wegen der Vielzahl von 
Zuständigkeitsbestimmungen (insbesondere in der 
Zollbegünstigungsliste) nur allgemein gehalten 
werden. 

B. Artikel II bis IV 

1. Zu Artikel 11: 

Diese Bestimmung soll dem Wegfall des Erlaub
nisseheinverfahrens Rechnung tragen (siehe auch. 
Punkt II.A.4). 

2. Zu Artikel III: 

Diese Änderungen sollen dem Wegfall des § 4 
des Zolltarifgesetzes 1958 Rechnung tragen. 

3. Zu Artikel IV: 

Artikel II und III sollen gemeinsam mit dem 
Zolltarifgesetz 1988 (Artikel I, § 8 Abs. 1) in Kraft 
treten. 

C. Zolltarif 

1. Grundsätzliche Feststellungen 

Die im Entwurf des neuen Zolltarifs enthaltenen 
Zolls ätze wurde'n nach folgenden Methoden ermit
telt: 

a) Der geltende Zolls atz wurde linear übernom
men, dh., der Zollsatz für eine Ware nach 
dem geltenden Zolltarif ist gleich hoch wie 
der für diese Ware im Entwurf vorgesehene; 

b) der im Entwurf enthaltene Zollsatz wurde 
nach dem "gewogenen Mittel" errechnet (zB 
Zollsatz für die Ware X 10%, Zollsatz für die 
Ware Y 20%, Anteil der Ware X an den 
Gesamteinfuhren 80%, Anteil der Ware Y an 
den Gesamteinfuhren 20%: 
Neuer Zollsatz 

= 10 x 80 + 20 x 20 = 12%)' 
100 ' 

c) der im Entwurf enthaltene Zollsatz wurde 
nach dem arithmetischen Mittel errechnet, 
weil das Handelsaufkommen nicht zu ermit
teln war (zB Zollsätze laut Punkt": 

10 + 20 
Neuer Zolls atz = = 15%); 

2 
d) der im Entwurf enthaltene Zollsatz stellt den 

höchsten in Betracht kgmmenden Zollsatz 
dar, weil anzunehmen war, daß die aus der 
geltenden Tarifummer mit dem höchsten 
Zolls atz stammenden Waren den weitaus 
überwiegenden Anteil der in die neue Num
mer fallenden Waren bilden; 

e) der im Entwurf enthaltene Zollsatz stellt den 
niedrigsten in Betracht kommenden Zollsatz 
dar, weil anzunehmen war, daß die aus der 
geltenden Tarifnummer mit dem niedrigsten 
Zollsatz stammenden Waren den weitaus 
überwiegenden Anteil der in die neue Num
mer fallenden Waren bilden. 

Die vorstehend erwähnten Angaben betreffend 
die Höhe der geltenden Zollsätze, die Einfuhrwerte 
usw. sind aus den beim protokollführenden Beam-
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ten aufliegenden, aber wegen ihres Umfanges nicht 
Teil der Erläuterungen bildenden Konkordanzli
sten zu entnehmen. 

2. Allgemeine Vorschriften für die Auslegung des 
Zolltarifs 

Die A,Jlgemeinen Vorschriften enthalten Regeln 
für die Interpretation des Zolltarifs. Die V orschrif
ten 1 bis 4 sind ihrem Inhalt nach auch Bestandteil 
des geltenden Zolltarifs, während die Vorschriften 
5 und 6 im wesentlichen schon bisher gehandhabte 
Grundsätze im Zusammenhang mit der Einreihung 
von gewissen Umschließungen sowie hinsichtlich 
der Anwendung der Unternummern auf Rechts
stufe stellen. 

III. KAPITEL I BIS 97 

Kapitell 

Das Kapitel 1 soll die Waren des derzeitigen 
Kapitels 1 mit Ausnahme der wirbellosen Wasser-. 
tiere, lebend, aus der geltenden Tarifnummer 0.1.06 
(künftig Unternummer 0307 91) umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 ~ntsprechen, wobei bei der 
Anmerkung la die Umreihung der "wirbellosen 
Wassertiere" berücksichtigt werden soll. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zum geltenden Kapitel 1 für "Zucht
tiere" soll bei den Nummern 0101 bis 0105 in der 
Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. Hin
sichtlich der Zuchttiere der Nummer 0106 erübrigt 
sich eine Begünstigungsmöglichkeit, weil für diese 
Waren die Zollfreiheit vorgesehen werden soll. 

Die Zollbegünstigungsrriöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 3 zum geltenden Kapitel 1 soll bei den 
Nummern 0102, 0103 und 0105 in der Zollbegün
stigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarif
nummer 01.01 sollen bei den entsprechenden' 
Unternummern bei der Berechnung der Zolls ätze 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 2 

Das Kapitel 2 soll die Waren des geltenden Kapi
tels 2 mit Ausnahme der folgenden Waren umfas-
sen: 

wirbellose Wassertiere, frisch, gekühlt oder 
gefroren, aus der geltenden TNr. 02.04 B -
künftig Unternummern 030791 und 0307 99; 
wirbellose Wassertiere, gesalzen, in Salzlake 
oder getrocknet, ·aus der geltenden 
TNr. 02.06 künftig Unternummer 
030799; 
wirbellose Wassertiere, geräuchert, aus der 
geltenden TNr. 02.06 - künftig Unternum
mer 160590. 

Hingegen sollen Geflügellebern, geräuchert oder 
getro"cknet, aus der geltenden TNr. 16.02, in das 
Kapitel 2 eingereiht werden~ 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zum geltenden Kapitel 2 soll bei deri 
Nummern 0201 bis 0206, 0208 und 0210 sowie bei 
den Unternummern 020731, 020739 A, 0207 SO 
und 0209 00 A in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 3 

Das Kapitel 3 soll die Waren des geltenden Kapi-
tels 3 zuzüglich der folgenden Waren umfassen: 

wirbellose Wassertiere, lebend,. aus der gel
tenden TNr. 01.06; 
wirbellose Wassertiere, frisch, gekühlt oder 
gefroren, aus der geltenden TNr. 02.04 B; 
wirbellose Wassertiere, gesalzen, in Salzlake 
oder getrocknet, aus der gel&nden TNr. 
02.06; 
Krebstiere in ihrem Panzer, im Wasserdampf 
oder Wasser gekocht und gesalzen oder in 
Salzlake, aus der geltenden TNr. 16.05. 

Die Anmerkung soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung entsprechen, wobei die 
Umreihung der "wirbellosen Wassertiere" berück
sichtigt werden soll. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 03.02 soll 
bei den Unternummern 030530 B, 0305 6i B, 
0305 62, 0305 63 und 0305 69 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 4 

Das Kapitel 4 soll die Waren des geltenden Kapi-
tels 4 zuzüglich der folgenden Waren umfassen: 

Joghurt bzw. Buttermilch, Sauermilch, Sauer
rahm, Kefir sowie andere fermentierte oder 
gesäuerte Milch und Rahm, mit Zusatz von 
Kakao, aus der geltenden TNr. 18.06; 
Joghurt bzw. Buttermilch, Sauermilch, Sauer
rahm, Kefir sowie andere fermentierte oder 
gesäuerte Milch und Rahm, mit Zusatz von 
Geruchs- oder Geschmacksstoffen oder mit 
Zusatz von Früchten, aus der geltenden 
TNr.21.07; 
Getränke auf der Grundlage von Butter
milch, Sauermilch, Sauerrahm, Joghurt, Kefir 
sowie anderer fermentierter oder gesäuerter 
Milch oder Rahm, auch mit Zusätzen, aus 
der geltenden TNr. 22.02. 

Die Anmerkung 1 soll wie die geltende Anmer
kung 1 eine Legaldefinition für "Milch" enthalten. 
Zum Unterschied zur geltenden Tarifsituation sol
len im neuen Zolltarif "Buttermilch, Molke, Milch
serum, Sauermilch, Kefir, Joghurt und andere fer
mentierte oder gesäuerte Milch" nicht als "Milch" 
qualifiziert werden. 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 519 von 563

www.parlament.gv.at



520 8 der Beilagen 

Die Anmerkung 2 soll eine Legaldefinition für 
"Käse, der aus konzentrierter Molke unter Zusatz 
von Milch' oder Milchfett hergestellt wurde" e'nt
halten. 

Die geltende Anmerkung 2 soll unberücksichtigt 
bleiben, weil nach - diesen Kriterien (haltbar 
gemacht oder nicht) nicht mehr unterschieden 
wird. 

Die nationale Anmerkung 1 soll eine Legaldefini
tion für "Erzeugnisse aus Kuhmilch" enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 3 zum geltenden Kapitel 4 soll bei den 
Nummern 0402 und 0404 bis 0409 sowie bei den 
Unternummern 0403 10 A und 0403 90 A, jene 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
04.05 bei den Unternummern 0408 11 und 0408 91, 
jene gemäß den Anmerkungen 1 und 2 zur gelten
den Tarifnummer 04.06 bei der Nummer 0409 in 
der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
04.04 A soll bei den entsprechenden Unternum
mern bei der Berechnung der Zollsätze berücksich
tigt werden. 

KapitelS 

Das Kapitel 5 soll die Waren des geltenden Kapi
tels 5 umfassen. 

Die Anmerkungen 1 bis 4 sollen weitgehend den 
geltenden Anmerkungen 1 bis 4 entsprechen. 

Kapitel 6 

Das Kapitel 6 soll die Waren des geltenden Kapi
tels 6 mit Ausnahme von Kollagen und ähnlichem 
Bildwerk, aus Blumen, Blattwerk oder anderen 
Pflanzenteilen, aus den geltenden Tarifnummern 
06.03 und 06.04 (künftig Unternummer 9701 90) 
umfassen. 

Hingegen sollen Zichorienpflanzen und -wur
zeln, lebend, aus der geltenden Tarifnummer 12.08 

,in das Kapitel 6 eingereiht werden. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen in modifizier
ter Form den geltenden Anmerkungen 1 und 2 ent
sprechen, wobei in der Anmerkung 2 die Umrei
hung von "Kollagen und ähnlichem Bildwerk" vom 
geltenden Kapitel 6 in das neue Kapitel 97 berück
sichtigt werden soll. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß d~r 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 06.02 soll 
bei den Unternummern 060210 A, 060220 A und 
0602 99 A in der Zollbegünstigungsliste berücksich
tigt werden. 

Kapitel 7 

Das Kapitel 7 soll die Waren des geltenden Kapi
tels 7 mit Ausnahme der folgenden Waren umfas
sen: 

süßer Paprika, getrocknet, nicht gemahlen, 
aus der geltenden TNr. 07.04 - künftig 
Unternummer 0904 20; 
Gemüse anders als im Wasserdampf oder 
Wasser gekocht, gefroren, aus der geltenden 
TNr.07.02 künftig Unternummern 
2002 10, 200290, 2003 10, 200390, 2004 10 
und 200490. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 7 
eingereiht werden: 

Paprika der Gattung Capsicum oder 
Pimenta, frisch, gekühlt oder gefroren, nicht 
zerkleinert oder geschnitten, aus der gelten
den TNr. 09.04; 
Zuckermais, frisch, gekühlt, getrocknet oder 
vorübergehend haltbar gemacht, bzw. Gemü
semischungen, die Zuckermais enthalten, aus 
der geltenden TNr. 10.05 C; 
Gemüse, durch gasförmiges Schwefeldioxid 
haltbar gemacht, aus der geltenden 
TNr. 20.02; 
Zuckermais, gefroren, aus der geltenden 
TNr.21.07; 
Zuckermais, vorübergehend haltbar gemacht, 
aus der geltenden TNr. 21.07. 

Die Anmerkung 1 soll eine Ausnahmebestim
mung für "Futtermittel" der Nummer 1214 enthal
ten. 

Die Anmerkungen 2 bis 4 sollen in modifizierter 
Form der geltenden Anmerkung 1 entsprechen, 
wobei die Umreihung von "Früchten der Gattun
gen Capsicum und Pimenta" bzw. von "Zucker-" 
mais" berücksichtigt werden soll. 

Der zweite Satz der geltenden Anmerkung 2 soll 
als 'tationale Anmerkung 1 berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 (erster Satz) zum geltenden Kapitel 7 
soll bei den Nummern 0701 bis 0709 sowie 0713 in 
der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 
So soll jedoch bei der Nummer 0709 hinsichtlich 
der "Frücht~ der Gattung Capsicum und Pimenta" 
(geltende Tarifnummer 09.04) und des "Zucker
mais" (geltende Tarifnummer 10.05 C) diese 
Begünstigungsmöglichkeit erweitert werden. 

\ 
Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 

Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 07.01 
soll bei den Nummern 0702, 0704, 0705 und 0707 
bzw. bei den Unternummern 0708 10, 070820, 
070910, 070920, 070951, 070960 Al, 070970 
und 0709 90 A, jene gemäß der Anmerkung 2 zur 
geltenden Tarifnummer 07.01 bei der Unternum
mer 0701 10, jene gemäß der Anmerkung 1 zur gel
tenden Tarifnummer 07.05 bei der Nummer 0713, 
jene gemäß der Anmerkung 2 zur geltenden Tarif
nummer 07.05 bei den Unternummern 0713 10 und 
071320, jene gemäß der Anmerkung 3 ZI,Jr gelten
den Tarifnummer 07.05 bei den Unternummern 
0713 10 A und 0713 20 A in der Zollbegünstigungs
liste berücksichtigt werden. 
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Die Zollbegünstigimgsmöglickeit gemäß der 
Anmerkung 2 zum geltenden Kapitel 10 für "Zuk
kermais" soll bei den Unternummern 0709 90 C, 
071040,0711 90 E und 071290 D, jene gemäß der 
Anmerkung zu den geltenden Tarifnummern 10.01 
bis 10.05 für "Saatzuckermais" bei der Unternum
mer 071290 D in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

KapitelS 

Das Kapitel 8 soll die Waren des geltenden Kapi
te�s 8 mit AusnahJIle von Früchten, anders als im 
Wasserdampf oder Wasser gekocht, gefroren, aus 
der geltenden Tarifnummer 08.10 (künftig Unter
nummern 2008 19, 2008 20, 2008 30, 2008 40, 
2008 50, 2008 60, 2008 70" 2008 80, 2008 92 und 
2008 99) umfassen. 

Hingegen sollen Früchte, gefroren, mit Zusatz 
von Zucker, der geltenden Tarifnummer 20.03, in 
das Kapitel 8 eingereiht werden. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. " 

Der zweite Satz der geltenden Anmerkung 4 soll 
als nationale Anmerkung 2 berücksichtigt werden. 
Die Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 08.04 
soll als nationale Anmerkung 1 berücksichtigt wer
den. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 3 zum geltenden Kapitel 8 soll bei den 
Nummern 0805, 0808 und 0809 bzw. bei ,de'n 
Unternummern 080610 und 081090 A, jene 
gemäß der Anmerkung 4 (erster Satz) bei den 
Nummern 0806, 0808 und 0809 bzw. bei den 
Unternummern 081010,081090 A und 081090 B 
iti. der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt wer
den. ' 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 08.02 soll 
bei der Nummer 0805, jene gerp.äß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 08.03 bei der Unter
nummer 0804 20 B, jene gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 08.10 bei den Unter
nummern 081110B, 081120B und 081190.B in 
der Zollbegünstigungslis~e berücksichtigt werden. 

Kapitel 9 

Das Kapitel 9 soll die Waren des geltenden Kapi
tels 9 mit Ausnahme der folgenden Waren umfas-
sen: 

Früchte der Gattung Capsicum oder 
Pimenta, frisch, gekühlt, gefroren oder vor
übergehend haltbar gemacht, aus der gelten
den TNr.09.04 - künftig Unternummern 
070960,071080 und 0711 90. 
Früchte der Gattung Capsicum oder 
Pimenta, nicht zerkleinert, mit Essig oder 
Essigsäure haltbar gemacht oder anders halt~ 

bar gemacht, auch gefroren, aus der gelten
den TNr. 09.04 - künftig Unternummern 
2001 90, 200490 und 200590.' 

Hingegen soll süßer Paprika, getrocknet, nicht 
gemahlen, aus der geltenden TNr. 07.04 in das 
Kapitel 9 eingereiht werden. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. 

Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 
2b entsprechen; die geltende Anmerkung 2a soll 
unberücksichtigt, bleiben, weil süßer Paprika, unge
mahlen, vom geltenden Kapitel 7 in das neue Kapi
tel 9 umgereiht werden soll. 

Die Anmerkung 3 zum geltenden Kapitel 9, die 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 09.01 und 
die Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 09.02 
sollen bei den entsprechenden Unternummern bei 
der Berechnung der Zollsätze berücksichtigt wer
den. 

Kapitel 10 

Das Kapitel 10 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 10 mit Ausnahme von Zucketmais, frisch, 
gekühlt, getrocknet oder vorübergehend haltbar 
gemacht bzw. Gemüsemischungen, die Zuckermais 
enthalten, aus der geltenden Tarifnummer 10.05 C 
(künftig Unternummern 070990, 0711 90 un~ 
071290) umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll eine Ausnahmebestimmung für "Zuk
kermais" enthalten, der künftig in das Kapitel 7 
eingereiht werden soll. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legalbestimmung hinsichtlich der Behandlung von 
"Hartweizen" innerhalb der 6stelligen Unterposi
tionen enthalten. 

Die Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 
10.03, die Anmerkung zur geltenden Tarifnurn.mer 
10.04 sowie die Anmerkung 1 zur geltenden Tarif
nummer 10.05 sollen als nationale Anmerkung 1. 
berücksichtigt werden, wobei diese auf alle "Futter
getreide" der Unternummern 1001 90 A, 1002 00 
A, 1003 00 A, 1004 00 A, 100590 A ~md 1008 90 
Al erweitert werden soll. 

Die Anmerkung 2 zur geltend{:,n Tarifnummer 
10.05 soll als nationale Anmerkung 2 berücksichtigt 
werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zum geltenden Kapitel 10 soll bei 
den Nummern 1001 bis 1005, jene gemäß der 
Anmerkung 3 zum geltenden Kapitel 10 bei der 
Nummer 1002 bzw. bei der Unternummer 
1003 00 B in der Zollbegünstigungsliste berücksich-
tigt werden. . 

Die Zollbegunstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 10.01 soll 
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bei der Unternummer 1001 10, jene gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 10.03 
bei der Unternummer 100300 B, jene gemäß der 
Anmerkung zu den geltenden Tarifnummern 10.01 
bis 10.05 bei den Nummern 1001 bis 1004 bzw. bei 
der Unternummer 1005 10 'in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 11 

Das Kapitel 11 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 11 umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei sich durch die 
Aufnahme der Anmerkung 1 d keine Änderung 
ergeben soll, weil derartige Waren bereits vom gel
tenden Kapitel 11 ausgenommen waren. 

Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 
2 entsprechen. Die Anmerkung 3 soll eine Legalde
finition für "Grütze und Grieß" der Nummer 1103 
enthalten. 

Die Anmerkung 3 zum geltenden Kapitel 11 
wurde bei den entsprechenden Unternummern bei 
der Berechnung der Zollsätze berücksichtigt. 

Die Anmerkung 4 zum geltenden Kapitel 11 soll 
unberucksichtigt bleiben, weil sie bereits im gelten
den Zolltarif als nicht anwendbar anzusehen ist. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 11.07 soll 
bei der Unternummer 1107 10, jene gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 10.08 bei 
der Unternummer 1108 12 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 12 

Das Kapitel 12 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 12 mit Ausnahme der Zichorienpflanzen 
und -wurzeln, lebend, aus der geltenden Tarifnum
mer 12.08 (künftig Unternummer 0601 20) umfas
sen. ' 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
12 eingereiht werden: 

Algen und Tange, aus der geltenden TNr. 
14.05; 
Getreidestroh und Getreidespreu, gemahlen, 
gepreßt oder in Form von Pellets, aus der gel
tenden TNr. 23.06. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll eine Legaldefinition über den Waren
umfang der neuen Nummer 1208 enthalten, wobei 
diese bereits der geltenden Tarifsituation entspre-
chen soll. ' 

Die Anmerkungen 3 und 4 sollen weitgehend 
den geltenden Anmerkungen 2 und 3 entsprechen. 
Die Anmerkung 5 soll eine Legaldefinition für 
,,Algen und Tange" der neuen Nummer 1212 
umfassen. 

Die' nationale Anmerkung 1 soll der geltenden 
Anmerkung 4 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 12.03 soll 
bei den Unternummern 1209 11 C, 1209 19 C, 
120921 C, 120922 C, 120923 C, 120924 C, 
120925 C, 120926 C, 120929 C, 120930 C, 
120991 C und 120999 C, jene gemäß der Anmer
kung zur geltenden Tarifnummer 12.04 bei der 
Unternummer 121291 in der Zollbegünstigungsli
ste berücksichtigt werden. 

Kapitel 13 

Das Kapitel 13 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 13 zuzüglich der folgenden Waren umfas- -
sen: 

verethertt; und veresterte Johannisbrotkern
mehle und Guarsamenmehle, der geltenden 
TNr. 3906 C2a; 
Agar-Agar und andere Schleime und Verdik
kungsstoffe, modifiziert, aus der geltenden 
TNr. 39.06 C2c. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 entsprechen. 

Die nationale Anmerkung 1 soll eine Legaldefini
tion für "Pektin, Pektinstoffe, Pektinate und Pek
tate" d'er neuen Nummer 1302 umfassen. 

Die' nationale Anmerkung 2 soll der geltenden 
Anmerkung 2 entsprechen. 

Kapitel 14 

Das Kapitel 14 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 14 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Algen und Tange, aus der geltenden TNr. 
14.05 - künftig Unternummer 121220; 
einzellige Algen, tot, aus der geltenden TNr. 
14.05 - künftig Unternummer 2102 20, 

Hingegen sollen Baumwoll-Linters der geltenden 
Tarifnummer 55.02 in das Kapitel 14 eingereiht 
werden. 

Die Anmerkungen 1 bis 4 sollen weitgehend den 
geltenden Anmerkungen 1 bis 4 entsprechen. Die 
nationale Anmerkung 1 soll der geltenden Anmer
kung 5 entsprechen. 

Kapitel 15 

Das Kapitel 15 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 15 zuzüglich der folgenden Waren umfas-
sen: 

flüssige Margarine sowie andere eßbare 
Mischungen bzw. Zubereitungen, flüssig, aus 
tierischen oder pflanzlichen Fetten oder 
Ölen, aus der geltenden TNr. 21.07; 
Backformentrennmittel, aus der geltenden 
TNr.34.03; 
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hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) sowie 
industrielle Fettalkohole mit wachs artigem 
Charakter, aus der geltenden TNr. 34.04; 

- Linoxyn der geltenden TNr. 39.06 B. 
I 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei die Anmerkung 
1c die Bemerkung (2)i) zur Tarifnuml!ler 21.07 der 
Erläuterungen zum geltenden Zolltarif in Form 
einer Legalbestimmung enthalten soll. 

Die Anmerkung 2 soll eine Legalbestimmung 
hinsichtlich der Abgrenzung" zwischen den Waren 
der Nummern 1509 und 1510 enthalten. 

Die Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition hin
sichtlich der Behandlung von "denaturierten Fetten 
und Ölen" enthalten, wobei dies der geltenden 
Tarifsituation entsprechen soll. Die Anmerkung 4 
soll der geltenden Anmerku,ng 2 entsprechen. 

Die Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 
15.07 soll einerseits in der nationalen Anmerkung 1 
bzw. andererseits bei den entsprechenden Unter
nummern bei der Berechnung der Zollsätze berück
sichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 15.01 soll 
bei der Unternummer 1501 00 C, jene gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 15.07, 
-gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
15.12 sowie gemäß der Anmerkung zur geltenden 
Tarifnummer 15.13 bei den Unternummern 
150710 B, 150790 B, 150810 B, 150890 B, 
150910 B, 150990 B, 151000 B, 1511 10 B, 
1511 90 B, 151211 B, 151219 B, 151221 B, 
151229 B, 1513 11 B, 151319 B, 1513 21 B, 
151329B, 151410B, 151490B, 151519A, 
151519 B2, 151521 B, 151529 B, 151530 B2, 
151540 A, "151540 B2, 151550 B, 151590 A2, 
151590 A3b, 151590 B2, 151610 B2; 151620 B2, 
151620B3, 151620B4b, 151620ez, 151790B1 
und 1517 90 B3 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 16 

Das Kapitel 16 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 16 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Geflügellebern, geräuchert oder getrocknet, 
aus der geltenden TNr. 16.02 - künftig 
Unternummer 021090; 
Krebstiere in ihrem Panzer, in Wasserdampf 
oder Wasser gekocht und gesalzen oder in 
Salzlake, aus der geltenden TNr. 16.05 -
künftig Unternummern 030621, 030622, 
030623,030624 und 030629; 
Teigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Wurst, aus der geltenden TNr. 16.01 
- künftig Unternummer 1902 20; 
Teigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Fleisch, Innereien oder anderem 

Schlachtanfall, aus der geltenden TNr. 16.02 
- künftig Unternummer 190220; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen, die sichtbare 
Fleischstücke enthalten, aus der geltenden 
TNr. 16.02 künftig Unternummer 
210420; 
1'eigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Fischen, aus der geltenden 
TNr. 16.04 künftig Unternummer 
190220; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen, die sichtbare 
Fischstücke enthalten, aus der geltenden 
TNr. 16.04 künftig Unternummer 
210420; 
Teigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Krebstieren oder Weichtieren, aus 
der geltenden TNr. 16.05 - künftig Unter
nummer 190220. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
16 eingereiht werden: 

wirbellose Wassertiere, geräuchert, aus der 
geltenden TNr. 02.04 B; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen in Aufmachungen 
mit eineIl). Inhalt von mehr als 250 g, die 
mehr als 20% an Waren des Kapitels 16 ent
halten, aus der geltenden TNr. 21.05; 
genießbare Zubereitungen aus Tierblut, aus 
der geltenden TNr. 21.07; 
Fischsäfte sowie Extrakte und Säfte von 
Krebstieren, Weichtieren oder anderen wir
bellosen Wassertieren, aus der geltenden 
TNr.21.07. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
entsprechen. 

Die Anmerkung 2 soll weitgehend die allgemeine 
Bemerkung (3(d) zum Kapitel 16 der Erläuterun
gen zum geltenden Zolltarif in Form einer Legalbe
stimmung enthalten. Die im letzten Satz der 
Anmerkung 2 vorgesehene Aus:nahmebestimmung 
soll die Tarifierung von "gefüllten Teigwaren" 
regeln. So soll diese Ausnahmebestimmung den 
Bemerkungen (2)c) zur Tarifnummer 16.02, (7)a) 
zur Tarifnummer 16.03, (11)c) und (11)d) zur 
Tarifnummer 16.04 sowie (4)b) zur Tarifnummer 
16.05 der Erläuterungen zum geltenden Zolltarif 
entsprechen. 

Die Anmerkungen zu den Unternummern sollen 
Legalbestimmungenhinsichtlich der Behandlung 
bestimmter Waren innerhalb der 6stelligen Unter
positionen enthalten. 

Kapitel 17 

Kapitel 17 soll die Waren des geltenden Kapitels 
17 zuzüglich der chemisch reinen Fructose und 
Maltose, aus der geltenden Tarifnummer 29.43 
umfassen. 
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-Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
entsprechen. Die geltende Anmerkung 2 soll im 

Wortlaut der neuen Nummer 1701 berücksichtigt 
werden. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legalbestimmung zur Behandlung von "Rohzuk
ker" innerhalb der 6stelligen Unterpositionen ent
halten. 

Die Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 
17.01 und die Anmerkung zur geltenden Tarifnum
mer 17.04 sollen bei den entsprechenden Unter
nummern bei der Berechnung der Zollsätze berück
sichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 17.02 soll 
bei der Unternummer 1702 30 Al, jene gemäß .der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 17.03 bei 
der Nummer 1703 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 17.01 
soll unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

, KapitellS 

Das Kapitel 18 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 18 mit_Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Joghurt bzw. Buttermilch, Sauermilch, Sauer
rahm, Kefir sowie andere fermentierte oder 
gesäuerte Milch und Rahm, mit einem Zusatz 
von Kakao, aus der geltenden TNr. 18.06 -
künftig Unternummern 0403 10 und 0403 90; 
Nahrungsmittelzubereitungen von Waren 
der neuen Nummern 0401 bis 0404, mit 
einem Zusatz von Kakao von weniger als 
10 Gewichtsprozent, aus der geltenden TNr. 
18.06 - künftig Unternummern 190110, 
190120 und 1901 90; 
Nahrungsmittelzubereitungen' durch Aufblä
hen oder Rösten von Getreide oder Getreide
erzeugnissen hergestellt sowie anders zube
reitetes Getreide, mit einem Zusatz an Kakao 
von 8 Gewichtsprozent oder weniger, aus der 
geltenden TNr. 18.06 - künftig Untern um
mern 190410 und 190490; 

_ Speiseeis mit Kakaozusatz, aus der geltenden 
TNr. 18.06 ,künftig Un~ernummer 
210500. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen, wobei die 
vorgenannten Umreihungen berücksichtigt werden 
solten. Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmer
kung 2 entsprechen. 

Kapitel 19 

Das Kapitel 19 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 19 mit Ausnahme der folgenden Waren' 
umfassen: 

Zubereitungen für Gewürzsoßen, aus der gel
tenden TNr. 19.02 - künftig Unternummer 
210390; 

Zubereitungen von Mehl oder Grieß, aus 
Gemüsen, aus der geltenden TNr. 19.02 -
künftig Unternummern 2001 90, 2004 10, 
2004 90, 2005 20, 2005 40, 2005 59 und 
2005 90 (vgl. Anmerkung 3 zum neuen Kapi
tel 20). 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
19 eingereiht werden: 

Teigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Wurst, aus der geltenden TNr. 16.01; 
Teigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Fleisch, Innereien oder anderem 
Schlachtanfall, aus der geltenden TNr. 16.02; 
Teigwaren mit einer Füllung. von mehr als 
20% an Fischen, aus der geltenden TNr. 
16.04; 
Teigwaren mit einer Füllung von mehr als 
20% an Krebstieren oder Weichtieren, aus 
der geltenden TNr. 16.05; 
Nahrungsmittelzubereitungen von Waren 
der neuen Nummern 0401 bis 0404, mit 
einem Zusatz von Kakao von weniger als 10' 
Gewichtsprozent, aus der geltenden TNr. 
18.06; 
Nahrungsmittelzubereitungen durch Aufblä
hen oder Rösten von Getreide oder Getreide
erzeugnissen hergestellt sowie anders zube
reitetes Getreide, mit einem Zusatz von 
Kakao von 8 Gewichtsprozent oder weniger, 
aus der geltenden TNr. 18.06; 
Nahrungsmittelzubereitungen auf der 
Grundlage von Mehl, Grieß, Stärke oder 
Malzextrakt, die nicht für die Ernährung von 
Kindern oder für den Diät- oder Küchenge
brauch verwendet werden, aus der geltenden 
TNr.21.07; 
Nahrungsmittelzubereitungen von Waren 
derneuen Nummern 0401 bis 0404, aus der 
geltenden TNr. 21.07; . 
Teigwaren (einschließlich Couscous) mit 
einer Füllung an Fleisch, Innereien, anderem 
Schlachtanfall, 'Fischen, Krebstieren oder 
Weichtieren von weniger als 20% sowie mit 
anderen Füllungen (auch gekocht), aus der 
geltenden TNr. 21.07; . 
Teigwaren ohne Füllung, gekocht oder vor
gekocht, aus der geltenden TNr. 21.07; 
zubereitetes Getreide aus der geltenden TNr. 
21.07. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen; die Anmerkung la soll 
die Bemerkung (lO)d) zur Tarifnummer 19.92 der 
Erläuterungen zum. geltenden Zolltarif in Form 
einer Legalbestimmung enthalten, wobei der letzte 
Satz eine Ausnahmebestimmung hinsichtlich der 
"gefüllten Teigwaren" berücksichtigen soll. 
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Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 
2 entsprechen. Die Anmerkungen 3 und 4 sollen 
Legaldefinitionen betreffend den Umfang der 
Nummer 1904 enthalten. 

Die Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
19.08 soll unbeiücksichtigt bleiben, weil sie bereits 
im geltenden Zolltarif als nicht anwendbar angese-
hen werden kann. -

Kapitel 20 

Das Kapitel 20 soll die Waren' des geltenden 
Kapitels 20 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Gemüse, durch gasförmiges Schwefeldioxid 
haltbar gemacht, aus der geltenden 
TNr. 20.02 - künftig Nummer 0711; 
Früchte, gefroren, mit Zusatz von Zucker, 
der geltenden TNr. 20.03 - künftig Unter
nummern 081110, 0811 20 und 0811 90. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
20 eingereiht werden: 

- 'Gemüse, anders als im Wasserdampf oder 
Wasser gekocht, gefroren, aus der geltenden 
TNr 07.02; 
Früchte, anders als im Wasserdampf oder 
Wasser gekocht, gefroren, aus der geltenden 
TNr 08.10; 
Früchte der Gattung. Capsicum oder 
Pimenta, nicht zerkleinert, mit Essig oder 
Essigsäure haltbar gemacht oder anders 
zubereitet, auch gefroren, aus der geltenden 
TNr.09.04; 
Zubereitungen von Mehl oder Grieß, aus 
Gemüsen, aus der geltenden TNr. 19.02; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen, in Behältnissen 
von mehr .als 250 g; die 20 Gewichtsprozent 
oder weniger Wurst, Fleisch, Innereien oder 
anderen Schlachtanfall, Blut, Fische, Krebs
tiere, Weichtiere oder andere wirbellose 
Wassertiere oder irgendeine Mischung von 
diesen Waren enthalten, aus der geltenden 
TNr.21.05; 
eßbare Pflanzen, andere als Gemüse oder· 
Früchte (zB Zuckermais, Produkte aus Kar
toffelflocken), zubereitet oder haltbar 
gemacht, aus der geltenden TNr. 21.07. 

Die Anmerkung 1 a soll weitgehend der gelten
den Anmerkung la entsprechen; durch die zusätzli
che Nennung des Kapitels 11 soll die Umreihung 
derartiger Waren berücksichtigt werden. 

Die Anmerkungen 1b und lc sollen die allgemei
nen Bemerkungen (7)f) und (7)m) zum Kapitel 20 
der Erläuterungen zum geltenden Zolltarif in Form 
von Legalbestimmungen enthalten. 

Die Anmerkung 2 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 b entsprechen. Die Anmer
kung 3 soll weitgehend der geltenden Anmerkung 2 

entsprechen, wobei zusätzlich die Waren der Num
mern 1105 und 1106 (geltende Tarifnummern 
11.04 und 11.05) berücksichtigt werden sollen. 

_ Die Anmerkung 4 soll der geltenden Anmerkung 
4 entsprechen. Die Anmerkung 5 soll Legalbestim
mungen hinsichtlich des Alkoholgehaltes der 
Waren der Nummer 2009 enthalten [siehe Bemer
kung (1) zur Tarifnummer 20.07 der Erläuterungen 
zum geltenden Zolltarif]. 

Die geltende Anmerkung 3 soll im Wortlaut der 
neuen Nummer 2008 berücksichtigt werden. 

Die Anmerkungen 1 und 2 zu den Unternum
mern sollen Legalbestimmungen zur Behandlung 
von "homogenisierten Zubereitungen" innerhalb 
der 6stelligen Unterpositionen enthalten. 

Die Zollbegünstig4ngsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 20.05 soll 
bei der Unternummer 200799 A2, jene gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnu~mer 20.06 bei 
der Nummer 2008 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 1 zlJr geltenden Tarifnummer 20.07 
soll bei den Unternummern 200950 B, 200960, 
200970, 2009 80 A, 200990 Al, 200990 A2, 
200990 BI, 200990 B2 und 200990 B6, jene 

. gemäß der Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnum
mer 20.07 bei den. Unternummern 200911, 
200919, 200920, 200930, 200940, 200950 A, 
2009 80 B, 2009 80 C2, 2009 80 D, 2009 90 A3, 
200990 M, 2009 90 A5, 200990 A7, 200990 B3, 
2009 90 B4, 2009 90 B5 und 2009 90 B7 in der 
Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 21 

Das Kapitel 21 soll die Waren des gelteriden 
Kapitels 21 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen in Aufmachungen 
mit einem Inhalt von mehr als 250 g, die 
mehr als 20% an Waren des Kapitels 16 ent
halten, aus der geltenden TNr.21.05 -
künftig Unternummern 160220, 160231, 
160239, 160241, 160242,160249, 160250, 
1602 90, 160420, 1605 10, 160520, 1605 30, 
1605 40 und 1605 90; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen, in· Behältnissen 

. von mehr als 250 g, die 20% oder weniger des 
Gewichtes Wurst, Fleisch, Innereien oder 
anderen Schlachtanfall, Blut, Fische, Krebs
tiere, Weichtiere· oder andere wirbellose 
Wassertiere oder irgendeine Mischung von 
diesen Waren enthalten, aus der geltenden 
TNr. 21.05 künftig UnternuIl!mern 
2004 10, 2004 90, 200520, 2005 40, 2005 59 
und 2005 90; 
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Joghurt bzw. Buttermilch, Sauermilch, Sauer
rahm, Kefir sowie andere fermentierte oder 
gesäuerte Milch und Rahm, mit Zusatz von 
Geruchs- oder Geschmackstoffen oder mit 
Zusatzvon Früchten, aus der geltenden TNr. 
21.07 - künftig Unternummern 0403 10 und 
040390; 
Zuckermais, gefroren, aus 
TNr. 21.07 künftig 
071040; 

der geltenden 
Unternummer 

Zuckermais, vorübergehend haltbar gemacht, 
aus der geltenden TNr. 21.07 - künftig 
Unternummer 0711 90; 
flüssige Margarine sowie andere eßbare 
Mischungen bzw. Zubereitungen, flüssig, aus 
tierischen oder pflanzlichen Fetten oder 
Ölen, aus der geltenden TNr. 21.07 - künf
tig Unternummer 151790; 
genießbare Zubereitungen aus Tierblut, aus 
der geltenden TNr. 21.07 - künftig Unter
nummer 160290; 
Fischsäfte sowie Extrakte und Säfte von 
Krebstieren, Weichtieren oder anderen wir
bellosen Wassertieren, aus der geltenden 
TNr. 21.07 künftig Unternummer 
160300; 
Nahrungsmittelzubereitungen aus Waren der 
neuen Nummern 0401 bis 0404, aus der gel
tenden TNr. 21.07 - künftig Unternum
mern 190110, 190120 und 190190;. 
Teigwaren (einschließlich Couscous) mit 
einer Füllung aus Fleisch, Innereien, anderem 
Schlachtarifall, Fischen, Krebstieren oder 
Weichtieren von weniger als 20% sowie mit 
anderen Füllungen (auch gekocht), aus der 
geltenden TNr. 21.07 - künftig Unternum
mern 1902 20 und -1902 40; 
Teigwaren ohne Füllung, gekocht oder vor
gekocht, aus der geltenden TNr. 21.07 -
künftig Unternummern 1902 30 und 1902 40; 
zubereitetes Getreide, aus der geltenden 
TNr. 21.07 künftig Unternummer 
190490; 
eßbare Pflanzen, andere als Gemüse oder 
Früchte (zB Zuckermais, Produkte aus Kar
toffelflocken), zubereitet oder haltbar 
gemacht, aus der geltenden TNr. 21.07 -
künftig' Unternummern 2001 90, 2004 10, 
200490, 2005 10, 200520,200580, 2005 90, 
200811, 200819, 200891, 200892 und 
200899. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
21 eingereiht werden: 

einzellige Algen, tot, aus der geltenden TNr. 
14.05; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen, die sichtbare 
Fleischstücke enthalten, aus der geltenden 
TNr.16.02; 
zusammengesetzte homogenisierte Nah
rungsmittelzubereitungen, die sichtbare 

Fischstücke enthalten, aus der geltenden 
TNr.16.04; 
Speiseeis mit Kakaozusatz, aus der geltenden 
TNr. 18.06; 
Zubereitungen für Gewürzsoßen, aus der gel
tenden TNr. 19.02; 
einzellige Mikroorganismen,tot, aus der gel
tenden TNr. 23.06. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei die Ausnahmebe
stimmung Id die allgemeine Bemerkung (3)d) zum 
Kapitel 16 der Erläuterungen zum geltenden Zoll
tarif in Form einer Legalbestimmung enthalten soll. 

Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 
2 entsprechen. Die Anmerkung 3 soll in modifizier
ter Form der-geltenden Anmerkung 3 entsprechen. • 

Die nationale Anmerkung\1 soll die GATI-Ver
tragsvereinbarung für "Käsefondue" zur geltenden 
Tarifnummer 21.07 in Form einer Legaldefinition 
enthalten .. 

Die Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
21.02 soll bei den entsprechenden Unternummern 
bei der Berechnung der Zollsätze berücksichtigt 
werden. 

Kapitel 22 

Das Kapitel 22 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 22 mit Ausnahme von Getränken auf der 
Grundlage von Buttermilch, Sauermilch, Sauer
rahm, Joghurt, Kefir sowie anderer fermentierter 
oder gesäuerter Milch oder Rahm, auch mit Zusät
zen, aus der geltenden Tarifnummer 22.02 (künftig 
Unternummern 0403 10 und 040390) umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 entsprechen. Die Anmerkung 2 soll in modifizier
ter Form der geltenden Anmerkung 2 entsprechen, 
wobei die Bestimmung über die Behandlung von· 
"vergälltem Branntwein" im Wortlaut der Nummer 
2208 berücksichtigt werden soll. 

Die Anmerkung 3 soll eine Legalbestimmung für 
den Alkoholgehalt der Waren der Nummer 2202 
enthalten. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legalbestimmung für "Schaumwein" der Unter
nummer 2204 10 enthalten. 

Die nationale Anmerkung 1 soll eine Legaldefini
tion für "Schaumwein" der Unternummern 2205 
10 A und 2205 90 A sowie für "Obstschaumwein" 
der Unternummer 220600 A enthalten. 

Die nationale Anmerkung 2 soll die GA TI-V er
tragsanmerkungen zu den geltenden Tarifnum
mern 22.05 Bund 22.06 A in Form einer Legalbe
stimmung enthalten. 

Kapiteln 

Das Kapitel 23 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 23 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 
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Getreidestroh und Getreidespreu, gemahlen, 
gepreßt oder in Form von Pellets, aus der gel
tenden TNr. 23.06 - künftig Unternummer 
121300; 
einzellige Mikroorganismen, tot, aus der gel- ' 
tenden TNr. 23.06 - künftig Unternummer 
210220. 

Die Anmerkung 1 soll eine Legaldefinition 
betreffena den Umfang der Nummer 2309 enthal
ten. 

Die nationale Anmerkung 1 soll der Anmerkung 
zur Tarifnummer 23.02 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 23.03 bei 
der Unternummer 230320 A in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 24 

Das Kapitel 24 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 24 umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll die Bemerkung (3)c) zur 
Tarifnummer 24.02 der Erläuterungen zum gelten
den Zolltarif in Form einer Legalbestimmung ent
halten. 

Die nationale Anmerkung 1 soll der geltenden 
Anmerkung entsprechen. 

Kapitel2S 

Das Kapitel 25 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 25 zuzüglich Zahngipse aus der geltenden 
Tarifnummer 38.19 K umfassen. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen: Die Anmer
kung 3 soll eine Legalbestimmung hinsichtlich der 
Behandlung von Waren, die sowohl in die Nummer 
2517 als auch in andere Nummern dieses Kapitels 
eingereiht werden können, enthalten. Die Anmer
kung 4 soll der geltenden Anmerkung 3 entspre
chen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 25.04 
soll bei der Nummer 2504, jene gemäß der Anmer
kung 1 zur geltenden Tarifnummer 25.07 bei der 
Nummer 2507 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 25.04 
und gemäß der Anmerkung 2 zur geltenden Tarif
nummer 25.07 sollen unb~rücksichtigt bleiben, weil 
sie in den letzten Jahren nicht beansprucht wurden. 

Kapitel 26 

Das Kapitel 26 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 26 zuzüglich der folgenden Waren umfas
sen: 

Schlempek.ohle, aus der geltenden TNr. 
31.04 A; 
Schlempekohle in Tabletten oder ähnlichen 
Formen oder in Einzelpackungen mit einem 
Rohgewicht von 10 kg oder weniger, aus der 
geltenden TNr. 31.05. 

Die Anmerkungen 1 bis 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 bis 3, entsprechen. 

Kapitel 27 

Das Kapitel 27 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 27 umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 entsprechen. Die Anmerkung 2-soll der geltenden 
Anmerkung 3 entsprechen. 

Die geltenden Anmerkungen 2 und 4 sollen im 
Wortlaut der Nummern 2707 bzw. 2712 berück
sichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 2Z.03 soll 
bei der Nummer 2703, jene gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 27.06 bei 'der Nummer 
2706, jene gemäß der Anmerkung 1 zur geltenden 
Tarifnummer 27.07 ,bei den Unternummern 
2707 10, 270720 und 270730, jene gemäß der 
Anmerkung 2 bei der Unternummer 270740,_ jene 
gemäß der Anmerkung a zur geltenden Tarifnum
mer 27.08 bei der Unternummer 2708 10, jene 
gemäß der Anmerkung zur gelt~nden Tarifnummer 
27.09 bei der Nummer 2709 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 27.10 
soll bei der Unternummer 271000 A, jene gemäß 
der Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 
27.10 bei der Unternummer 2710 00 B, jene gemäß 
der Anmerkung 3 zur geltenden Tarifnummer 
27.10 bei der Nummer 2710, jene gemäß den 
Anmerkungen 4 und 6 zur geltenden Tarifnummer 
27.10 bei der Unternummer 2710 00 E in der Zol1-

_ begünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung b zur geltenden Tarifnummer 27.08, 
gemäß der Anmerkung 5 zur geltenden Tarifnum
mer 27.10, gemäß der Anmerkung Zur geltenden 
Tarifnummer 27.13 sowie gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 27.14 sollen unberück
sichtigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren riicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 28 

Das Kapitel 28 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 28 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Kaliumsulfate, chemisch rein, der geltenden 
TNr. 28.38 A3 - künftig Unternummern 
310430 und 3105 10; 
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Natriumnitrate, chemisch rein, der geltenden 
TNr. 28.39 BI - künftig Unternummern 
310250 und 3105 10; 
Kaliummagnesiumsulfat, chemisch rein, der 
geltenden TNr. 28:48 - künftig Unternum
mern 310490 und 3105 10; 
Calciumcyanamid mit einem Gehalt von 
mehr als 25% Nitrogen in der Trockensub
stanz der geltenden TNr. 28.58 B - künftig 
Unternummern 310270 und 3105 10; 
Ferrophosphor mit einem Gehalt von 15% 
oder mehr an Phosphor; der geltenden TNr. 
28.55 - künftig Nummer 7202; 
Kupferphosphide mit einem Gehalt von mehr 
als 8% bis einschließlich 15%· an Phosphor, 
aus der geltenden TNr. 28.55 - künftig 
Unternummer 7405 00; 
Mischungen von Salzen des Yttriums, Scan
diums oder von Seltenerdmetallen, die ver-

o schiedene Anionen besitzen, gleichgültig ob 
das Kation dasselbe ist oder nicht, aus der, 
geltenden TNr. 28.52 - künftig Unternum
mer382390. 

Hingegen ·sollen folgende Waren in das Kapitel 
28 eingereiht werden: 

radioaktive Luminophore aus der geltenden 
TNr. 32.07 M; 
Calciumnitrat mit einem Calciumgehalt von 
16% oder weniger, aus der geltenden TNr. 
31.02; 
Calciumnitrat mit einem Calciumgehalt vori 
16% oder weniger, in Tabletten oder ähnli
chen Formen oder in Einzelpackungen mit 
einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger, 
aus der geltenden TNr. 3105; 
handelsübliche Alkalimetallsilicate, aus der 
geltenden TNr. 38.19 L; 
Ferrouranum, aus der geltenden TNr. 
73.02 C; 
natürliches Thorium und an U 235 abgerei
chertes Uran, aus der geltenden TNr. 
81.04 C. 

Die Anmerkungen 1 bis 5 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 bis 5 entsprechen. Die Anmerkung 
6 soll in modifizierter Form der geltenden Anmer
kung 6 entsprechen. 

Die Anmerkung 7 soll weitgehend der geltenden 
o Anmerkung 7 entsprechen, wobei die oben ange
führte Umreihung des "Phosphorkupfers" berück
sichtigt werden soll. Die Anmerkung 8 soll der gel
tenden Anmerkung 8 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß den 
Anmerkungen 9 und 10 zum geltenden Kapitel 28 
sollen beim Kapitel 28 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung. zur geltenden Tarifnummer 28.08, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
28.25, gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarif-

nummer 28.29 sowie gemäß der Anmerkung zur 
geltenden Tarifnummer 28.40 sollen unberücksich
tigt bleiben, weil sie einerseits in den letzten Jahren 
nicht beansprucht wurden bzw. andererseits keine 
wirtschaftliche Notwendigkeit hiezu besteht. 

Kapitel 29 

Das Kapitel 29 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 29 mit Ausnahme der chemisch reinen 
Fructose und Maltose, aus der geltenden Tarifnum
mer 29.43 (künftig Unternummern 1702 SO bzw. 
170290) umfassen. 

Die Anmerkungen 1 bis 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 bis 3 entsprechen. Die Anmerkung 
4 soll weitgehend der geltenden Anmerkung 4 ent
sprechen. Die Anmerkung 5 soll in modifizierter 
Form der geltenden Anmerkung 5 entsprechen. 

Die Anmerkung 6 soll der: geltenden Anmerkung 
6 entsprechen. Die Anmerkung 7 soll in modifizier
ter Form der geltenden Anmerkung 7 ·entsprechen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 0 

Legalbestimmung hinsichtlich der Behandlung 
bestimmter Waren innerhalb der 6stelligeri Unter
positionen enthalten. 

Die nationale Anmerkung 1 soll der geltenden 
Anmerkung 12 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 8 bis 11 zum geltenden Kapitel 29 
sollen beim Kapitel 29 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 29.01 soll 
bei den Uniernummern 290220, 290230 und 
2902 40, jene gemäß der Anmerkung zur geltenden 
Tarifnummer 29.04 bei der Unternummer 2905 11, 
jene gemäß der Anmerkung 3 zur geltenden Tarif
nummer 29.14 bei der Unternummer 2915 33, jene 
gemäß der Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnum
mer 29.15 bei der Unternummer 291712 in der 
Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 29.07, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
29.13, gemäß den Anmerkungen 1,2 und 4 zur gel
tenden Tarifnummer 29.14 sowie gemäß der 
Anmerkung 2 Zur geltenden Tarifnummer 29.15 
sollen unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letz
ten Jahren nicht beansprucht wurden. 

Kapitel 30 

Das Kapitel 30 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 30 zuzüglich der folgenden Waren umfas-
sen: 

Heparin und dessen Salze, aus der geltenden· 
TNr. 39.06 C2c; , 
Knochenaufbauzemente sowie Empfängnis
verhütungsmittel auf der Grundlage von 
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Spermieiden, aus der geltenden TNr. 
38.19 L; 
Hämoglobulin, aus der geltenden TNr. 
35.04 B. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
2 zuzüglich des ersten Teiles der geltenden Anmer
kung 1 entsprechen. Die Anmerkung 2 soll den gel
tenden Anmerkungen 1A und 1B entsprechen. 

Die Anmerkung 3 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 3 entsprechen, wobei die Anmerkung 
3h die umgereihten "Empfängnisverhütungs mittel" 
berücksichten soll. 

Die nationale Anmerkung 1 soll der geltenden 
Anmerkung 4 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkungen 1 bis 3 zu den geltenden Tarifnum
mern 30.01, 30.02, 30.03 und 30.05 sollen in modi
fizierter Form beim Kapitel 30 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 31 

Das Kapitel 31 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 31 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Calciumnitrat mit einem Stickstoffgehalt von 
16% oder weniger, je nach Aufmachung, aus 
den geltenden TNrn. 31.02 oder 31.05 -
künftig Unternummer 2834 29; 
Schlempekohle, je nach Aufmachung, aus 
den geltenden TNrn. 31.04 oder 31.05 -
künftig Unternummer 2621 00. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
31 eingereiht werden: 

Kaliumsulfat, chemisch rein, aus der gelten
den TNr. 28.38; 
Natriumnitrat, chemisch rein, aus der gelten
den TNr. 28.39; 
Kalium-Magnesiumsulfat, chemisch rein, aus 
fler geltenden TNr. 28.48; 
Calciumcyanamid mit einem Gehalt von 
mehr als 25% Nitrogen in der Trockensub
stanz, aus der geltenden TNr. 28.58. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
6 entsprechen; die Anmerkung 2 soll der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen; die Anmerkung 3 soll 
der geltenden Anmerkung 2 entsprechen; die 
Anmerkung 4 s'oll der geltenden Anmerkung 3 ent
sprechen; die Anmerkung 5 soll der geltenden 
Anmerkung 4 entsprechen; die geltende Anmer
kung 5 soll nicht berücksichtigt werden, weil auch 
chemisch reine Erzeugnisse künftig im Kapitel 31 
erfaßt werden sollen. Die Anmerkung 6 soll eine 
Legaldefinition für die in die Nummer 3105 einzu
reihenden "anderen Düngemittel" enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit ge~näß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 31.03 C 
soll bei der Unternummer 3103 90, jene gemäß der 

Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 31.02 b~i 
den Unternummern 3102 10, 310240 und 310290 ' 
in der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt wer
den. ' 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit für Super
phosphate gemäß der Anmerkung zur geltenden 
Tarifnummer 31.03 B soll unberücksichtigt bleiben, 
weil sie in den letzten Jahren nicht beansprucht 
wurde. 

Kapitel 32 

Das Kapitel 32 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 32 zuzüglich Siegellacke und Flaschenver
schlüsse aus der geltenden TNr. 98.09 (künftig 
Unternummer 3214 10) enthalten. Hingegen sollen 
radioaktive Luminophore aus der geltenden TNr. 
32.07 M künftig in die Unternummer 2844 30 ein
gereiht werden. 

Die Anmerkungen 1 bis 6 sollen, abgesehen von 
geringfügigen sprachlichen Modifikationen, den 
geltenden Anmerkungen 1 bis 6 entsprechen. 

Die Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 
32.13 sollen bei der Berechnung der Zollsätze bei 
den Unternummern 3215 11 und 3215 19 berück
sichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmäglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 32.09 für 
Fischsilber sowie gemäß den Anmerkungen 2 und 3 
zur geltenden Tarifnummer 32.13 sollen unberück
sichtigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 33 

Das Kapitel 33 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 33, mit Ausnahme von Papier, Watte, Filz 
urid Vliesstoffen, mit Seife oder Reinigungsmittel 
imprägniert, bestric~en oder überzogen, fürToilet
tezwecke, aus der geltenden Tarifnummer 33.06, 
die künftig in die ,Unternummer 3401 11 fallen, 
umfassen. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
33 eingereiht werden: 

Reinigungslösungen und Proteinlöser für 
Kontaktlinsen bzw. künstliche Augen, aus 
der geltenden TNr. 34.02 C; 
Desinfizierende Aufbewahrungsflüssigkeiten 
für Kontaktlinsen oder künstliche Augen, aus 
der geltenden TNr. 38.11; 
Raumsprays, die neben Riechmitteln auch 
desinfizierende Stoffe enthalten, aus der gel-
tenden TNr. 38.11; -, 
Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezuberei
tungen, auf Watte, aus der geltenden TNr. 
59.01; 
Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezuberei
tungen, auf Filz, aus der geltenden 
TNr. 59.02 B; 

34 
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Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezuberei
tungen, auf Vliesstoffen, aus der geltenden 
TNr. 59.03. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen' 1 und 2 entsprechen. Die Anmer
kung 3 soll eine Legaldefinition für "Parfümerie-, 
,Kosmetik- und Toilettezubereitungen" der Num
mer 3307 enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 33.04 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in . den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 34 

Das Kapitel 34 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 34 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) sowie 
industrielle Fettalkohole mit wachsartigem 
Charakter der geltenden TNr. 34.04 - künf
tig Unternummer 1516 20; 
Backformentrennmittel der geltenden TNr. 
34.03 - künftig Unternummer 151790; 
Waren mit wachsartigem Charakter, aus der 
geltenden TNr. 34.04 - künftig Unternum
mer 1519 30; 
Reinigungslösungen und Proteinlöser für 
Kontaktlinsen bzw. künstliche Augen, aus 
der geltenden TNr. 34.02 C - künftig 
Unterimmmer 3307 90; 
kolloidaler Graphit in einer Suspension von 
Mineralölen, wobei der Gehalt an Mineral
ölen weniger als 70% beträgt, aus der gelten
den TNr. 34.03 - künftig Unternummer 
380190; 
Graphitpasten, bestehend aus einer Mischung 
von mehr als 30 % Graphit mit Mineralölen, 
aus der geltenden TNr. 34.03 - künftig 
Unternummer 3801 90. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
34 eingereiht werden: 

Papier, Watte, Filz und Vlies stoffe, mit Seife 
oder Reinigungsmittel imprägniert, bestri
chen oder überzogen, für Toilettezwecke, 
aus der geltenden TNr. 33.06; 
diverse Poliermittel, Scheuerpasten und ähn
liche Zubereitungen, auf Kunststoffschwäm
men oder ähnlichen Kunststoffwaren, aus der 
geltenden TNr. 39.07; 
Filz, mit Seife imprägniert, bestrichen oder 
überzogen, aus der geltenden TNr. 59.02 B; 
Vliesstoffe, mit Seife imprägniert, bestrichen 
oder überzogen, aus der geltenden 
TNr.59.03; 
Schmiermittelzubereitungen mit einem 
Gehalt von mehr als 70% Mineralöl, wobei 
dieses nicht den wesentlichen Bestandteil der 
Ware bildet, aus der geltenden TNr. 38.19 L; 
Siegellack, aus der geltenden TNr. 98.09; 

- Dentalzubereitungen auf der Grundlage von 
Gips, aus der geltenden TNr. 38.19. 

Die Anmerkung 1 a soll die T arifierung der For~ 
mentrennmittelzubereitungen, die künftig in die 
Unternummer 151790 einzureihen sind, regeln. 
Die Anmerkung 3 soll die Bemerkung (1) zur TNr. 
34.02 der Erläuterungen zum geltenden Zolltarif in 
Form einer Legaldefinition enthalten. Alle übrigen 
Anmerkungen sollen den geltenden Anmerkungen 
entsprechen. 

Kapitel 35 

Das Kapitel' 35 soll die Waren des gelten1en 
Kapitels 35 mit Ausnahme des Hämoglobulins, aus 
der geltenden TNr. 35.04 B (künftig Unternummer 
3002 10), jedoch zuzüglich wasserlöslicher Stärke
ether und Stärkeester der geltenden TNr. 39.06 
C2b umfassen. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen, wobei die 
Anmerkung 1 e die Bemerkung (6)d) zur TNr. 
35.01 der Erläuterungen zum geltenden Zolltarif in 
Form einer Legaldefinition enthalten soll. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarifnummer 
35.01 sollen bei der Unternummer 3501 10, jene 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
35,05 bei der Unternummer 3505 10 B, jene gemäß 
der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 35.06 
bei der Unternummer 3506 90 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Die' Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 35.03 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 36 

Das Kapitel 36 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 36 umfassen. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Kapitel 37 

Das Kapitel 37 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 37 umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 entsprechen. Die Anmerkung 2 soll die allge
meine Bemerkung (1) zum Kapitel 37 der Erläute
rungen zum geltenden Zolltarif in Form einer 
Legaldefinition enthalten. Die Anmerkungen 2 und 
3 zum geltenden Kapitel 37 sollen im Wortlaut der 
neuen Nummer 3707 berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 37.03 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 
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Kapitel 38 

Das Kapitel 38 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 38 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Zahngipse der geltenden TNr. 38.19 K -
künftig Unternummer 2520 20; 
Dentalzubereitungen auf der Grundlage von 
Gips aus der geltenden TNr. 38.19 K -
künftig Unternummer 3407 00; 
Knochenaufbauzemente sowie Empfängnis
verhütungsmittel auf der Grundlage von 
Spermieiden der geltenden TNr. 38.19 L -
künftig Unternummern 3006 40 bzw. 3006 
60; 
desinfizierende Aufbewahrungsflüssigkeiten 

. für Kontaktlinsen und künstliche Augen der 
geltenden TNr. 38.11 - künftig Unternum
mer 330790; 
Raumsprays, die neben Riechmitteln auch 
desinfizierende Stoffe enthalten, aus der gel
tenden TNr. 38.11 - künftig Unternummer 
330749; , 
Schmiermittelzubereitungen der geltenden 
TNr. 38.19 L mit einem Gehalt von 70 
Gewichtsprozent oder mehr an Mineralöl, 
wobei dieses nicht den wesentlichen Bestand
teil der Ware bildet - künftig Unternum
mern 3403 11 und 3403 19; 
handelsübliche Alkalimetallsilicate aus der 
geltenden TN r. 38.19 L - künftig U nter
nummer 2839 90. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
38 eingereiht werden: 

Kolloidaler Graphit in einer Suspension von 
Mineralölen, wobei der Gehalt an Mineral
ölen weniger als 70% beträgt, aus der gelten
den TNr. 34.03; 
Graphitpasten, bestehend aus einer Mischung 
von mehr als 30% Graphit mit Mineralölen, 
aus der geltenden TNr. 34.03; 
Harzester und Schmelzharze der geltenden 
TNr. 39.05 A; 
Pasten aus Gelatine für Druckwalzen der gel
tenden TNr. 98.09; 
Mischungen von Salzen des Yttriums, Scan
diums oder von Seltenerdmetallen, die ver
schiedene Anionen besitzen, gleichgültig ob 
das Kation dasselbe ist oder nicht, aus der 
geltenden TNr. 28.52. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entspreclien, wobei die gel
tende Anmerkung 2g unberücksichtigt bleiben soll, 
weil diese Waren im Wortlaut der neuen Nummer 
3818 erfaßt werden. 

Die nationale Anmerkung 1 soll der geltenden 
Anmerkung 3 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 38.05 soll 
bei der Nummer 3803, jene gemäß der Anmerkung 

zur geltenden Tarifnummer 38.07 bei der Unter
nummer 3805 10, jene gemäß der Anmerkung 2 zur· 
geltenden Tarifnummer 38.08 bei der Unternum
mer 3806 10, jene gemäß der Anmerkung zur gel
tenden Tarifnummer 38.11 bei der Nummer 3808 
in der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt wer
den. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 38.06 
sowie gemäß der Anmerkung 1 zur geltenden 
Tarifnummer 38.08 sollen unberücksichtigt bleiben, 
weil diese in den letzten Jahren nicht beansprucht 
wurden. 

Kapitel 39 

Das Kapitel 39 soll die Waren des derzeitigen 
Kapitels 39 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Agar-Agar, modifiziert, aus der geltenden 
TNr. 39.06 C2c - künftig Unternummer 
130231; 
veretherte und veresterte Johannisbrotkern
mehle und Guarsamenmehle der geltenden 
TNr. 39.06 C2a - künftig Unternummer 
1302 32; 
andere Schleime und Verdickungsstoffe von. 
Pflanzen, modifiziert, aus der geltenden 
TNr. 39.06 C2c - künftig Unternummer 
1302 39; 
Linoxyn der geltenden TNr. 39.06 B - künf-
tig Unternummer 151800; , 
Heparin und dessen Salze, aus der geltenden 
TNr. 39.06 C2c . - künftig Unternummer 
3001 90; 
diverse Poliermittel, Scheuerpasten und ähn
liche Zubereitungen, auf Kunststoffschwäm
men oder ähnlichen Kunststoffwaren, aus der 
geltenden TNr. 39.07 - künftig Unternum
mern 3405 10, 20, 30, 40 und 90; 
wasserlösliche Stärkeether und Stärkeester 
der geltenden TNr. 39.06 C2b - künftig 
Unternummer 3505 10; F 

Harzester, aus der geltenden TNr. 39.05 A 
- künftig Unternummer 3806 30; 
Schmelzharze, aus der geltenden TNr. 39.05 
A - künftig Unternummer 3806 90; 
Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus gepreßten Kunststoffen, aus 
der geltenden TNr. 39.07 - künftig Unter
nummer 4202 19; 
Waren, wie sie üblicherweise in der Tasche 
oder Handtasche getragen werden, aus 
gepreßten Kunststoffen, aus der geltenden 
TNr. 39.07 künftig Unternummer 
420239; 
andere Behältnisse aus gepreßten Kunststof
fen, aus der geltenden TNr. 39.07 - künftig 
Unternummer 4202 99; 
Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge, aus 
Papier, mit einer auf der Schauseite aufge-

35 
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brachtccn Kunststoffschichte, aus den gelten
den TNrn. 39.01, 39.02, 39.03, 39.05, 39.06 
und 39.07 - künftig Unternummer 4814 20; 
Kalender aus Kunststoffen (zB geprägt) aus 

. der geltenden TNr. 39.07 - künftig Unter
nummer 4910 00; 
Phantasieschmuck aus Kunststoffen, aus der 
geltenden TNr. 39.07 - künftig Unternum
mer 7117 90; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07 - künftig Unternummer 911-3 90; 
Beleuchtungskörper, Leuchttafeln und 
Beleuchtungskörperzubehör, aus Ku~ststof
fen, aus der geltenden TNr. 39.07 - künftig 
Unternummern 9405 10, 20, 40, SO, 60 und 
92; 
vorgefertigte Gebäude aus Kunststoffen, aus 
der geltenden TNr. 39.07 - künftig Unter
nummer 9406 00; 
Haarnadeln, Lockenwickler und ähnliche 
Waren, aus Kunststoffen, aus der geltenden 
TNr. 39.07 künftig Unternummer 
961590; 
Kollagen aus Kunststoffen, aus der geltenden 
TNr. 39.07 - künftig Unternummer 9701 
90; 
Reisenecessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder für das Reinigen von Schu
hen oder Kleidern, bei denen Kunststoffwa
ren das Wesen bestimmen, aus der geltenden 
TNr. 39.07 künftig Unternummer 
960500. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
39 eingereiht werden: 

Taschen aus Kunststoffolien, mit Griffen, 
nicht für längeren Gebrauch geeignet, aus 
der geltenden TNr. 42.02 B; 
Platten, Blätter, Filme, Folien, Bänder, Strei
fen und andere Flächenerzeugnisse, aus 
Kunststoffen, bedruckt, bei denen der Druck 
von untergeordneter Bedeutung ist, aus der 
geltenden TNr. 49.11 F; 
Boden- und Wandbeläge, aus Kunststoffen, 
bedruckt, bei denen der Druck von unterge
ordneter Bedeutung ist, aus der geltenden 
TNr. 49.11 F; 
Klosettspülkästen, aus Kunststoffen, aus der 
gelten~en TNr. 84.59 B. . 

Die Anmerkung 1 soll die allgemeine Bemerkung 
(1) zum Kapitel 39 der Erläuterungen zum gelten
den Zolltarif in Form einer Legaldefinition zuzüg
lich einer Legaldefinition für "Vulkanfiber" aus der 
Anmerkung 1 e zum geltenden Kapitel 48 enthalten. 
Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 1 
entsprechen, wobei den bereits vorstehend erwähn
ten Umreihungen Rechnung getragen werden soll. 
Die Anmerkung 3 soll der geltenden Anmerkung 2 
entsprechen. Die Anmerkung 6 soll eine Legaldefi
nition für "Rohformen" des Unterabschnittes I des 

Kapitels 39 enthalten. Die Anmerkungen 4, 5,7, 8, 
9,10 und 11 sollen Legaldefinitionen für die Einrei
hung bestimmter Waren in den neuen Zolltarif ent
halten. 

Die geltende Anmerkung 3 soll unberücksichtigt 
bleiben, weil die darin enthaltenen Definitionen 
aufgrund der Umstrukturierung des Kapitels 39 
nicht mehr enthalten sein sollen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von Copolymeren innerhalb der 6stelligen Unter
positionen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarifnummer 
39.01, gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarif
nummer 39.02 sowie gemäß den Anmerkungen 2 
und 3 zu den geltenden Tarifnummern 39.01 bis 
39.06 sollen bei den Nummern 3904, 3909, 3912, 
3916,3917,3918,3919,3920 und 3921 in der Zoll
begünstigungsliste berücksichtigt werden. Für alle 
übrigen in Frage kommenden Nummern (3901 bis 
3903,3905 bis 3908, 3910, 3911 und 3913 bis 3915) 
soll keine Zollbegünstigungsmöglichkeit geschaffen 
werden, weil bei diesen Nummern die Zollfreiheit 
vorgesehen werden soll. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 1 zu den geltenden Tarifnummern 
39.01 bis 39.06 soll bei der Nummer 1914 berück
sichtigt werden. 

Um eine bessere Vergleichsmöglichkeit bei der 
Transponierung einzelner Tarifpositionen bzw. 
Waren und Zollsätze gegenüber denvorgeschlage
nen neuen Zolls ätzen zu geben, wurden die gelten
den Gewichtszollsätze auf Wertbasis umgerechnet, 
wobei den Berechnungen die durchschnittlichen 
Einfuhrdaten der Jahre 1980 bis 1982 zugrunde 
gelegt worden sind: 

TNr. 39.01 B 24,2% 
TNr. 39.01 D2a: 

Preßmassen 
- andere 

TNr. 39.01 Anm. 3 
TNr. 39.02 B 
TNr. 39.03 B3 
TNr.39.04: 

- gehärtetes Kasein 
- andere 

TNr. 39.05 B2 

Kapitel 40 

18,3% 
60,3% 

keine Einfuhren 
25,9% 
29,8% 

3,4% 
3,8% 

21,5% 

Das Kapitel 40 soll die Waren des derzeitigen 
Kapitels 40 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem 
Weichkautschuk, mit Spinnstoffen überzo
gen, sowie Garne aus Spinnstoffen, mit vul
kanisiertem Weichkautschukimprägniert 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)532 von 563

www.parlament.gv.at



8 der Beilagen 533 

oder überzogen, der geltenden TNrn. 40.07 
Bund C - künftig Unternummern 5604 10, 
560420 und 560490; 
Garne mit nicht vulkanisiertem Kautschuk 
überzogen oder imprägniert, aus der gelten
den TNr. 40.06 - künftig Unternummer 
560490; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Kautschuk"aus der geltenden TNr. 40.14 
- künftig Unternummer 9113 90; 
Beleuchtungskörper, Leuchttafeln und 
Beleuchtungskörperzubehör, aus vulkanisier
tem Weichkautschuk, aus der geltenden TNr. 
40.14 - künftig Unternummern 9405 40 und 
940599; 
Beleuchtungskörper, Leuchttafeln und 
Beleuchtungskörperzubehör, aus Hartkaut
schuk, aus der geltenden TNr. 40.16 - künf" 
tig Unternummern 9405 40 und 940599; 
Teile und Zubehör zu Waren der Nummern 
9301 und 9304, aus vulkanisiertem Weich
kautschuk, aus der geltenden TNr. 40.14 -
künftig Unternummer 9305 90. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
40 eingereiht werden: 

Waren aus vulkanisiertem Kaufschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten" 
den TNr. 86.09; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für," 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 86.10; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 87.06; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren -des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 87.07; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 87.12; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 87.13; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 87.14; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 88.03; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren" des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der' gelten
den TNr. 88.04; 

Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Abschnittes XVII bestimmt, aus der gelten
den TNr. 88.05. 

Die Anmerkungen 1, 4, 5, 7, 8 und 9 sollen den 
geltenden Anmerkungen 1,4,5,6,7 und 9 entspre
chen. Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmer
kung 3 entsprechen, wobei unter lit. a eine zusätzli~ 
che Ausnahmebestimmung aufgenommen werden 
soll. Die Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition für 
"Rohformen" enthalten. Die Anmerkung 6 soll 
eine Legaldefinition für "Abfall, Abschnitzel und 
Bruch" ~nthalten. Die geltende Anmerkung 8 soll 
unberücksichtigt -bleiben, weil vorvulkanisierte 
Erzeugnisse künftig als nicht vulkanisierte Erzeug
nisse behandelt werden sollen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 40.12 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde .. 

Kapitel 41 

Das Kapitel 41 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 41 umfassen. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarifnummer 
4l.02 sowie gemäß den Anmerkungen 1 und 2 zur 
geltenden Tarifnummer 41.04 sollen unber{1cksich
tigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 42 

Das Kapitel 42 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 42 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Taschen aus Kunststoffolien, mit Griffen, 
nicht für längeren Gebrauch geeignet, aus 
der geltenden TNr. 42.02 B - künftig 
Unternummern 3923 21 und 3923 2'9; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus der geltenden TNr. 42.03 - künftig 
Unternummer 9113 90; 
Beleuchtungskörper und deren Teile, aus 
Leder sowie aus Därmen, Blasen oder Seh
nen, aus den geltenden TNrn. 42.05 und 
42.06 - künftig Unternummern 940510,20, 
40, 50, 60 und 99; 
Teile und Zubehör zu Waren der Nummern 
9301 bis 9304, aus Leder, aus der geltenden 
TNr. 42.05 künftig Unternummer 
930590; 
Reisenecessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder für das Reinigen von Schu
hen oder Kleidern, bei denen die Umschlie
ßung das Wesen der Ware bestimmt, aus der 
geltenden TNr. 42.02 ....,. künftig Unternum-
mer 9605 00; " 
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beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder: 

aus Leder oder Kunstleder, aus der gel
tenden TNr. 42.05 - künftig Unternum
mer 9405 99; 
aus Därmen, Blasen oder Sehnen, aus der 

, geltenden TNr. 42.06 - künftig Unter-
nummer 9405 99; 

Phantasieschmuck aus Leder oder Kunstle
der, aus der geltenden TNr. 42.05 - künftig 
Unternummer 7117 90. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
42 eingereiht werden: 

Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse: 
- aus gepreßten Kunststoffen, aus der gel

tenden TNr: 39.07; 
- 'aus Holz, aus den geltenden TNrn. 44.27 

und 44.28; 
aus Gewirken, aus der geltenden TNr. 
60.05; 
aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr.73.40; 
aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.19; 
aus Nickel, aus der geltenden TNr. 75.06; 
aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16; 
aus Zink, aus der geltenden TNr. 79.06; 
aus tierischen Schnitzstoffen, aus der gel
tenden TNr. 95.05; 
aus pflanzlichen Schnitzstoffen, aus der 
geltenden TNr. 95.08; 

andere Behältnisse, die durch den Wortlaut 
der geltenden TNr. 42.02 nicht erfaßt wur
den, aus Spinnstoffen" aus der geltenden 
TNr. 62.05. 

Die Anmerkungen 1 und 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll eine taxative Aufzählung aller jener 
Waren, die von der Nummer 4202 ausgenommen 
sind, enthalten. 

Kapitel 43 

Das Kapitel 43 soll di'e Waren des geltenden 
Kapitels 43 umfassen. 

Die Anmerkungen 1, 2, 4 und 5 sollen den gel
tenden Anmerkungen 1, 2, 4 und 5 entsprechen. 
Die Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition für die 
Waren der Nummer 4303 enthalten. Die geltende 
Anmerkung 3 soll unberücksichtigt bleiben, weil 
diese Unterscheidungskriterien des geltenden Zoll
tarifs künftig bei den entsprechenden Nummern 
nicht mehr enthalten sein sollen. 

Kapitel 44 

Das Kapitel 44 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 44 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Reisekqffer und Handkoffer aller Art, aus 
Holz, aus der geltenden TNr. 44.28 C -
künftig Unternummer 420219; 
Waren, wie sie üblicherweise in der Tasche 
oder Handtasche getragen werden, aus Holz, 
aus der geltenden TNr. 44.27 - künftig 
Unternummer 4202, 39; 
andere Behältnisse aus Holz, aus der gelten
den TNr. 44.27 - künftig Unternummer 
4202 99; 
Kalender aus Holz (zB geprägt), aus den gel
tenden TNrn. 44.27 und 44.28 - künftig 
Unternummer 4910 00; 
Phantasieschmuck aus Holz, aus der gelten
den TNr. 44.27 - künftig Unternum
mer 7117 90; 
Beleuchtungskörper, Leuc}mafeln und 
Beleuchtungskörperzubehör, aus Holz, aus 
den geltenden TNrn. 44.27 und 44.28 C -
künftig Unternummern 9405 10, 20, 40, SO, 
60 und 99; 
vorgefertigte Gebäude aus Holz, aus der gel
tenden TNr. 44.23 - künftig Unternum~ 
mer 940600; 
Gießereimodelle aus Holz, aus der geltenden 
TNr. 44.28 künftig Unternummer 
848030. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 mit den folgenden Ausnahmen entsprechen: 

'die Anmerkung Ib soll die allgemeine Bemer
kung (10) zum Kapitel 44 der Erläuterungen 
zum geltenden Zolltarif in Form einer Legal
definition enthalten; 
die Anmerkung 11 soll um die Anführung des 
Abschnittes XVI erweitert werden; 
die Anmerkung Ir soll die Bemerkung (3)s) 
zur TNr. 44.28 der Erläuterungen zum gel
tenden Zolltarif in Form einer Legaldefini
tion enthalten; 
die Anmerkungen le und 10 sollen die 
Umreihungen von Taschnerwaren, Beleuch
tungskörper bzw. vorgefertigten Häusern 
berücksichtigen. 

Die Anmerkungen 2, 3 und 5 sollen den gelten
den Anmerkungen 2, 3 und 4 entsprechen. Die 
Anmerkung 4 soll Legaldefinitionen für die neuen 
Nummern 4410 bis 4412 enthalten. Die Anmer
kung 6 soll die allgemeine Bemerkung (10) zum 
Kapitel 44 der Erläuterungen zum geltenden Zoll
tarif enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 44.02 soll 
bei der Nummer 4402, jene gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 44.03 bei den Unter
nummern 440320 A und 4403 92 A in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 1, 2 und 3 zur geltenden Tarifnu'm
mer 44.05 sowie gemäß der Anmerkung zur gelten-
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den Tarifnummer 44.28 sollen unberücksichtigt 
bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht bean
sprucht wurden. 

Kapitel 45 

Das Kapitel 45 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 45 mit Ausnahme der Kollagen aus Kork, 
aus der geltenden TNr. 45.03 (künftig Unternum
mer 9701 10) umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 entsprechen. Die geltende Anmerkung 2 soll ent
fallen, weil sie künftig im Wortlaut der Nummer 
4502 berücksichtigt werden soll. 

Kapitel 46 

Das Kapitel 46 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 46 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge aus 
Papier, auf der Schauseite mit Flechtstoffen 
überzogen, der geltenden TNr. 46.02 E -
künftig für Unternummer 4814 30; 
Beleuchtungskörper und Beleuchtungskör
perzubehör, aus der geltenden TNr. 46.03 :.... 
künftig Unternummern 9405 10, 940520, 
940540, 940550, 940560 und 9405 99; 
beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder, aus Flechtstoffen, aus der 
geltenden TNr. 46.03 - künftig Unternum
mer 9405 60. 

Die Anmerkungen 1 und 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 3 entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll unter Berücksichtigung der vorstehend 
angeführten Umreihungen der geltenden Anmer
kung 2 entsprechen. . 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 46.02 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde~ 

Kapitel 47 

Das Kapitel 47 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 47 umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll eine Legaldefinition für 
"Chemiezellstoff" der neuen Nummer 4702 enthal
ten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarifnummer 
47.01 sollen bei der Nummer 4702 bzw. bei den 
Unternummern 4703 21 und 4703 29 in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. 

Kapitel 48 

Das Kapitel 48 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 48 mit Ausnahme der Lampenschirme aus 
Papier oder Pappe, aus der geltenden TNr. 48.21 D 
(künftig Unternummer 9405 99) umfassen. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
48 eingereiht werden: 

Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge, aus 
Papier, mit einer auf der Schauseite aufge
brachten Kunststoffschichte, aus den gelten
den TNrn. 39.01, 39.02,39.03, 39.05, 39.06 

. und 39.07-; 
Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge, aus 
Papier, auf der Schauseite mit Flechtstoffen 
überzogen, aus der geltenden TNr. 46.02 E; 
Buntglaspapier mit Text oder über den 
Schmuckzweck hinaus, zB für Werbezwecke, 
mit Bildern bedruckt, aus der geltenden TNr. 
49.11 F. 

Die Anmerkung 1 soll im wesentlichen der gel
tenden Anmerkung 1 entsprechen, wobei auf fol
gendes Bedacht zu nehmen wäre: 

die Anmerkung la soll die Bemerkung 8(a) 
zur TNr. 48.21 der Erläuterungen zum gel
tenden Zolltarif enthalten; 
die Anmerkung ib soll·der geltenden Anmer
kung la entsprechen; 
die Anmerkung lc soll der geltenden Anmer
kung Ib entsprechen; 
die Anmerkung Id soll der geltenden Anmer
kung lc entsprechen; 
die Anmerkung le soll der geltenden Anmer-
kung 1 d entsprechen; , 
die Anmerkung If soll der geltenden Anmere
kung 1 e entsprechen; 
die Anmerkung Ig soll der geltenden Anmer
kung 1f entsprechen; 
die Anmerkung Ih soll der geltenden Anmer
kung 1 gentsprechen; 
die Anmerkung li soll der geltenden Anmer
kung 1h entsprechen; 
die Anmerkung lk soll eine Ausnahmerege
lung der geltenden Situation enthalten; 
die Anmerkung 11 soll der geltenden Anmer
kung li entsprechen; 
die Anmerkung 1m soll der geltenden 
Anmerkung lk entsprechen; 
die Anmerkung In soll der geltenden Anmer
kung 11 entsprechen; 
die Anmerkung 10 soll der geltenden Anmer
kung 1m entsprechen. 

Die Anmerkung 2 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 2 entsprechen. Die neue 
Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition für "Zei
tungsdruckpapier" der Anmerkung 1a zur gelten
den Tarifnummer 48.01 enthalten; so sollen auch 
einschlägige Waren der geltenden Tarifnummer 
48.01 A8 künftig als "Zeitungsdruckpapier" zu 
behandeln sein. 

Die Anmerkung 4 soll eine Legaldefinition für 
die Waren der neuen Nummer 4802 enthalten. Die 
Anmerkung 5 soll eine Legaldefinition für "Kraft
papier und Kraftpappen" (zB künftige Nummern 
4804,4808 und 4810) enthalten. Die Anmerkung 6 
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soll in modifizierter Form der geltenden Anmer
kung 3 entsprechen. 

Die Anmerkung 7 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 4 entsprechen. Dabei ist auf 
die unterschiedlichen Warenkriterien bezüglich der 
Seitenmaße der Waren in Bogenform hinzuweisen. 
So sollen auch einschlägige Waren (eine Seite mehr 
als 36 cm und die andere Seite 15 cm oder weniger) 
der geltenden Tarifnummern 48.01 bis 48.07 künf
tig zB in die Nummern 4814, 4818 und 4823 einge
reiht werden. 

Die Anmerkung 8 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 5 entsprechen. Dabei ist auf 
die unterschiedlichen Warenkriterien bezüglich der 
Rollenbreite hinzuweisen. So sollen einschlägige 
Waren (mit einer Rollenbreite von mehr als 60 cm 
bis einschließlich 160 cm) der geltenden Tarifnum
mer 48.07 künftig in die Nummer 4814 eingereiht 
werden. 

Die Anmerkung 9 soll eine Legaldefinition für 
die Waren der neuen Nummer 4820 enthalten. Die 
Anmerkung 10 soll in modifizierter Form der gel
tenden Anmerkung 7 entsprechen. Die Anmerkung 
11 soll der geltenden Anmerkung 8 entsprechen. 

Die geltenden Anmerkungen 6 und 9 sollen 
unberücksichtigt bleiben, weil diese Unterschei
dungskriterien des geltenden Zolltarifs künftig bei 
der entsprechenden Nummer: nicht mehr enthalten 
sein sollen. 

Die Anmerkungen zu den Unternummern sollen 
Legaldefinitionen über die Behandlung bestimmter 
Waren innerhalb der 6stelligen Unternummern ent
halten. 

Die Anmerkung 1b zur geltenden Tarifnummer 
48.01 betreffend "Dünnpapier" der geltenden 
Tarifnummer 48.01 A soll unberücksichtigt bleiben. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkungen 2 und 3 zur geltenden Tarifnummer 
48.01 sollen bei der Nummer 4804 bzw. bei der 
Unternummer 4805 60 in modifizierter Form in der 
Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2· zur geltenden Tarifnummer 48.07 
soll bei der Unternummer 481090 in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 4 bis 8 zur geltenden Tarifnummer 
48.01, den Anmerkungen 1 und 2 zur· geltenden 
Tarifnummer 48.04, der Anmerkung 1 zur gelten
den Tarifnummer 48.07 sowie der Anmerkung zur 
geltenden Tarifnummer 48.15 sollen unberücksich
tigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 49 

Das Kapitel 49 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 49 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Platten, Blätter, Filme, Folien, Bänder, Strei
fen und andere Flächenerzeugnisse, aus 
Kunststoffen, bedruckt, bei denen der Druck 
von untergeordneter Bedeutung ist, aus der 
geltenden TNr. 49.11 F - künftig Unter
nummern 391910 und 391990; 
Boden- und Wandbeläge, aus Kunststoffen, 
bedruckt, bei denen der Druck von 'unterge
ordneter Bedeutung ist, aus der geltenden 
TNr. 49.11 F - künftig Unternummern 
391810 und 391890; 
Buntglaspapier mit Text oder über den 
Schmuckzweck hinaus, zB für Werbezwecke, 
mit Bildern bedruckt, aus der geltenden TNr. 
49.11 F - künftig Unternummer 4814 90; 
Kollagen aus Bilddrucken, aus der geltenden 
TNr. 49.11 künftig Unternum
mer 9701 10. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
49 eingereiht werden:' 

Kalender aus Kunststoffen (zB geprägt), aus 
der geltenden TNr. 39.07; 
Kalender aus Holz (zB geprägt), aus den gel
tenden TNrn. 44.27 und 44.28; 
Kalender aus Steinen (zB geprägt), aus der 
geltenden TNr. 68.02; 
Kalender aus Keramik (zB geprägt), aus der 
geltenden TNr. 69.13; 
Kalender aus Glas (zB geprägt), aus der gel
tenden TNr. 70.13; 
Kalender aus Eisen oder Stahl (zB geprägt), 
aus der geltenden TNr. 73.40 C; 
Kalender aus Kupfer (zB geprägt), aus der 
geltenden TNr. 74.19; 
Kalender aus Nickel (zB geprägt), aus der 
geltenden TNr. 75.06; 
Kalender aus Aluminium (zB geprägt), aus 
der geltenden TNr. 76.16; 
Kalender aus Zink (zB geprägt), aus der gel
tenden TNr. 79.06. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 entsprechen, wobei die Bemerkungen (9)a) zur 
Tarifnummer 49.11 und (5)f) zur Tarifnummer 
49.05 der Erläuterungen zum geltenden Zolltarif in 
Form' von Legaldefinitionen enthalten sein sollen. 

Die Anmerkung 2 soll die allgemeine Bemerkung 
(3) zum Kapitel 49 der Erläuterungen zum gelten
den Zolltarif in Form einer Legaldefinition enthal
ten. 

Die Anmerkung 3 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 2 entsprechen. Die Anmer
kungen 4 und 6 sollen den geltenden Anmerkungen 
3 und 5 entsprechen. 

Die Anmerkung 5 soll nur teilweise der gelten
den Anmerkung 4 entsprechen. Eine Änderung soll 
insofern eintreten, daß Druckerzeugnisse, die von 
einer darin genannten Firma oder auf Rechnung 
einer Firma zu Werbezwecken herausgegeben wer~ 
den, künftig in die Nummern 4901 bzw. 4902 ein-
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zureihen sein werden, sofern sie nicht überwiegend 
Werbecharakter aufweisen. 

Die geltende Anmerkung 6 soll unberücksichtigt 
bleiben, weil Erzeugnisse, die durch den ersten Satz 
erfaßt wurden, künftig in die neuen Nummern 
4901 bzw. 4911 einzureihen sein werden und der 
zweite Satz durch die neue Legaldefinition für 
"gedruckte" Erzeugnisse in der neuen Anmerkung 
2 hinfällig geworden ist. 

Die geltende Anmerkung 7 soll in der Warenbe
schreibung der neuen Nummer 4909 berücksichtigt 
werden. Die geltende Anmerkung 8 soll unberück
sichtigt bleiben, weil die diesbezüglichen Definitio
nen in die Erläuterungen zum neuen Zolltarif über
nommen werden sollen. 

Kapitel 50 

Das Kapitel 50 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 50 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Catgutnachahmungen aus Seide, aus der gel
tenden TNr. 50.07 A -, künftig Unternum; 
mer 560490; 
nicht aufgeschnittene Samte im Sinne der 
neuen Anmerkung 2 zum Kapitel 58 [siehe 
Bemerkung (5) zur TNr. 58.04 der Erläute
rungen zum geltenden Zolltarif), aus der gel
tenden TNr. 50.09 B - künftig Uilternum
mer 5801 90; 
Drehergewebe aus Seide im Sinne der 
Anmerkung 3 zum neuen Kapitel 58, aus der 
geltenden TNr. 50.09 - künftig Unternum
mer 580390; 
textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
vön Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial, 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus Seide, aus der geltenden TNr. 
50.09 - künftig Unternummer 5811 00; 
Wandbeläge aus Seidengeweben, aus der gel
tenden TNr. 50.09 - künftig Unternum
mer 590500; 
Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 

( bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, mit Seidengarnen, aus der 
geltenden TNr. 50.07 B - künftig Unter
nummer 6308 00. 

Hingegen sollen elastische Gewebe aus Seide, in 
Verbindung mit Kautschukfäden, aus der geltenden 
TNr. 59.l3, in das Kapitel 50 eingereiht werden. 

Die Zollbegünsiigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 1 und 3 zur geltenden Tarifnummer 
50.09 sollen bei der Nummer 5007 in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 50.09 
soll unberücksichtigt bleiben, weil der bei den ent
sprechenden Unternummern vorgesehene GATT
Vertragszollsatz gleich hoch ist wie das geltende 
Begünstigungsausmaß. 

Kapitel 51 

Das Kapitel 51 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 53 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

nicht aufgeschnittene Samte iin Sinne der 
Anmerkung 2 zum neuen Kapitel 58 [siehe 
Bemerkung (5) zur TNr. 58.04 der Erläute
rungen zum geltenden Zolltarif), aus den gel
tenden TNrn. 53.11 Bund 53.12 - künftig 
Unternummer 5801 10; 
textile Flächenerzeugnisse als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial, 
durch Steppen oder auf anderer Weise ver
bunden, aus Schafwolle oder feinen Tierhaa
ren, aus der geltenden TNr. 53.11 bzw. aus 
grob~n Tierhaaren, aus der geltenden TNr. 
53.12 - künftig Unternummer 5811 00. 
Wandbeläge aus Wolle oder anderen Tier
haaren, aus den geltenden TN rn. 53.11 und 
53.12 - künftig Unternummer 5905 00; 
Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, mit Geweben aus Wolle 
oder Tierhaaren, aus den geltenden TNrn. 
53.11 und 53.12 - künftig Unternummer 
630800. 

Hingegen sollen elastische Gewebe aus Wolle 
oder anderen Tierhaaren, in Verbindung mitKau
tschukfäden, aus der geltenden TNr. 59.l3 in das 
Kapitel 51 eingereiht werden. 

Die Anmerkung 1 b soll der geltenden Anmer
kung entsprechen. Die Anmerkung 1a soll die 
Bemerkung (1) zur Tarifnummer 53.01 der Erläu
terungen zum geltenden Zolltarif in Form einer 
Legaldefinition enthalten. Die Anmerkung lc soll 
die Bemerkung (3) zur Tarifnummer 53.02 der 
Erläuterungen zum geltenden Zolltarif in Form 
einer Legaldefinition enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 53.11 soll 
bei den Nummern 5111 und 5112 in der Zollbegün
stigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 53.07 
soll unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Die Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
53.06 und die Anmerkung 2 zur geltenden Tarif-
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nummer 53.07 sollen bei den entsprechenden 
Unternummern bei der Berechnung der Zollsätze 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 52 

Das Kapitel 52 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 55 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Garne aus Baumwolle, mit Kunststoffen 
imprägniert, bestrichen oder überzogen, aus 
den geltenden TNrn.55.05 und 55.06 -
künftig Unternummer 5604 90; 
Drehergewebe (Gaze) aus Baumwolle, der 
geltenden TNr. 55.07 - künftig Unternum
mer 5803 10; 
Schlingengewebe aus Baumwolle, der gelten
den TNr. 55.08 - künftig Unternummern 
580211 und 5802 19; 
nicht aufgeschnittene Samte im Sinne der 
Anmerkung 2 zum neuen Kapitel 58 [siehe 
Bemerkung (5) zur TNr. 58.04 der Erläute
'rungen zum geltenden Zolltarif], aus der gel
tenden TNr. 55.09 - künftig Unternummer 
580121; 
textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus den geltenden TNrn. 55.07, 
55.08 und 55.09 - künftig Unternummer 
5811 00; 
Baumwoll-Linters der geltenden TNr. 55.02 
- künftig Unternummer 140420; 

- 'Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, mit Garnen aus Baum-' 
wolle, aus der geItenden TNr. 55.06 bzw. mit 
Geweben aus Baumwolle, aus den geltenden 
TNrn. 55.07, 55.08 und 55.09 - künftig 
Unternummer 6308 00; 
Wandbeläge aus Geweben aus Baumwolle, 
aus den geltenden TNrn. 55.07, 55.08 und 
55.09 - künftig Unternummer 5905 00. 

Hingegen sollen elastische Gewebe aus Baum
wolle, in Verbindung mit Kautschukfäden, aus der 
geltenden TNr. 59.13 in das Kapitel 52 eingereiht 
(künftig Nummern 5208 bis 5212) werden. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legalbestimmung hinsichtlich der Behandlung von 
"Denim'~ innerhalb der 6stelligen Unterpositionen 
enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 55.05 soll 
bei den Nummern 5205 und 5206, jene gemäß der 
Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 55.09 
bei den Nummern 5208 bis 5212 in der Zollbegün
stigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglickeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 55.06 
sowie gemäß den Anmerkungen 2 bis 8 zur gelten
den Tarifnummer 55.09 sollen unberücksichtigt 
bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht bean
sprucht wurden. 

Kapitel 53 

Das Kapitel 53 soll die Waren der geltenden 
Kapitel 54 und 57 mit Ausnahme der folgenden 
Waren umfassen: 

Garne aus Jute oder anderen pflanzlichen 
Spinnstoffen sowie Papiergarne, mit Kunst
stoffen imprägniert, bestrichen oder überzo
gen, aus den geltenden TNrn. 57.06 und 
57.07 - künftig Unternummer 560490; 
nicht aufgeschnittene Samte: . 
- aus Flachs oder Ramie, aus der geltenden 

TNr. 54.05 - künftig Unternummer 
5801 90; 
aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, 
aus der geltenden TNr. 57.10 - künftig 
Unternummer 5801 90; 
aus Papiergarnen oder anderen textilen 
Spinnstoffen, aus der geltenden TNr. 
57.11 - künftig Unternummer 5801 90; 

Drehergewebe aus Flachs oder Ramie, aus 
der geltenden TNr. 54.05, Drehergewebe aus 
Jute oder anderen textilen Bastfasern, aus der 
geltenden TNr. 57.10 sowie Drehergewebe 
aus Papiergarnen oder anderen textilen 
Spinnstoffen, aus der geltenden TNr.57.11 
- künftig Unternummer 5803 90; 
textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus Flachs oder Ramie, aus der gel
tenden TNr. 54.05, aus Jute oder anderen 
textilen Bastfasern, aus der geltenden TNr. 
57.10 sowie aus Papiergarnen oder anderen 
textilen Spinnstoffen, aus der geltenden TNr. 
57.11 - künftig Unternummer 5811 00; 
textile Wandbeläge aus Flachsgewebe aus der 
geltenden TNr. 54.05, aus Jutegewebe, aus 
der geltenden TNr. 57.10 sowie aus Geweben 
aus Papiergarnen, aus der geltenden TNr. 
57.11 - künftig Unternummer 590500; 
Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinv~rkauf, mit Geweben aus Flachs 
(Leinen), aus der geltenden TNr. 54.05, mit 
Geweben aus Jute oder anderen textilen Bast
fasern, aus der geltenden TNr. 57.10 sowie 
mit Geweben al!s Papiergarnen oder anderen 
textilen Spinnstoffen, aus der geltenden TNr. 
57.11 - künftig Unternummer 630800. 
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Hingegen sollen elastische Gewebe aus Flachs; 
Jute, Papiergarnen oder anderen pflanzlichen 
Spinnstoffen, in Verbindung mit Kautschukfäden, 
aus der geltenden TNr. 59.13, in das Kapitel 53 
eingereiht werden. 

Die' ZollbegünstigungsmögJichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 57.06 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. ' 

Kapitel 54 

Das Kapitel 54 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 51 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

hochfeste Garne aus Polyester, Nylon oder 
anderen Polyamiden oder aus Viskoserayon, 
imprägniert oder bestrichen, aus der gelten
den TNr. 51.01 - künftig Unternum-
mer 5604 20; 
Streifen und dergleichen, aus synthetischer 
oder künstlicher Masse, in Verbindung mit 
Metall, aus den geltenden TNrn. 51.02 A und 
B - künftig Unternummer 560500; 
Catgutnachahmungen aus synthetischer oder 
künstlicher Masse, der geltenden TNr. 51.02 
C - künftig Unternummer 560420; 
nicht aufgeschnittene Samte, aus syntheti
schen oder künstlichen Filamenten, aus der 
geltenden TNr. 51.04 - künftig Unternum
mer 580131; 
Drehergewebe, aus synthetischen oder künst
lichen Filamenten, aus der geltenden TNr. 
51.04 - künftig Unternummer 5803 90; 
textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, aus der geltenden TNr. ~1.04 -
künftig Unternummer 5811 00; 
Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen, 
aus synthetischen oder künstlichen Filamen
ten, aus der geltenden TNr. 51.04 - künftig 
Unternummern 5902 10, 590220 und 
590290; 
Wandbeläge aus Geweben aus synthetischen 
oder künstlichen Filamenten, aus der gelten
den TNr.51.04 - künftig Unternummer 
590500; 
Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, aus Geweben aus syntheti
schen oder künstlichen Filamenten aus der 
geltenden TNr. 51.04 - künftig Unternum
mer 6308 00. 

Hingegen sollen elastische Gewebe aus syntheti
schen oder künstlichen Filamenten; in Verbindung 

mit Kautschukfäden, aus der geltenden TNr. 59.13 
künftig in das Kapitel 54 eingereiht werden. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen in modifizier
. ter Form den geltenden Anmerkungen 1 und 2 ent
sprechen. 

Die geltende Anmerkung 3 soll unberücksichtigt 
bleiben, weil sie auf Grund der neuen Textierung 
bzw. Strukturierung der. neuen Kapiteln 54 und 55 
als überholt zu betrachten ist. Die geltende Anmer
kung 4 soll unberücksichtigt bleiben, weil sie im 
Wortlaut der neuen Nummern 5404 und 5405 
berücksichtigt werden soll. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß den 
Anmerkungen 3 und 4 zur geltenden Tarifnummer 
51.01 sollen bei den Nummern 5402 und 5403, jene 
gemäß der AnmerkunK 3 zur geltenden Tarifnum
mer 51.04 bei den Nummern 5407 und 5408 in der 
Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 51.04 
soll im Kapitel 59 - entsprechend den einleitend 
angeführten Umreihungen - bei den Unternum
mern 5902 10 und 5902 20 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 51.01 
sowie gemäß der Anmerkung 2 zur geltenden 
Tarifnummer 51.04 sollen unberücksichtigt bleiben, 
weil sie in den letzten Jahren nicht beansprucht 
wurden. 

Die Anmerkung 1 zur geltend~n Tarifnummer 
51.01 soll bei den entsprechenden Unternummern 
bei der Berechnung der Zollsätze berÜcksichtigt 
werden. 

Kapitel 55 

Das Kapitel 55 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 56 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Game aus synthetischen oder künstlichen 
Stapelfasern, mit Kunststoffen imprägniert, 
bestrichen oder überzogen, aus den gelten
den TNrn. 56.05 und 56.06 - künftig Unter-
nummer 5604 90; . 
Drehergewebe aus synthetischen oder künst
lichen Stapelfasern aus der geltenden TNr. 
56.07 - künftig Unternummer 5803 90; 
textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus synthetischen oder künstlichen 
Stapelfasern, aus der geltenden TNr. 56.07 
- künftig Unternummer 5811 00; 
nicht aufgeschnittene Samte, aus syntheti
schen oder künstlichen Stapelfasern, aus der 
geltenden TNr. 56.07 - künftig Unternum
mer 5801 31; 
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Wandbeläge aus Geweben aus synthetischen 
oder künstlichen Stapelfasern, aus der gelten
den TNr. 56.07 - künftig Unternummer 
590500; 

Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, mit Geweben aus künstli
chen oder synthetischen Stapelfasern, aus der 
geltenden TNr. 56.07 -:- künftig Unternum-
mer 6308 00. . 

Hingegen sollen elastische Gewebe aus syntheti
schen oder künstlichen Stapelfasern, in Verbindung 
mit Kautschukfäden, aus der geltenden TNr. 59.13 
künftig in das Kapitel 55 eingereiht werden. 

Die Anmerkung soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 56.05 soll 
bei der Nummer 5509, jene gemäß der Anmerkung 
3 zur geltenden Tarifnummer 56.07 bei den Num
mern 5512 bis 5516 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 56.01, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
56.03 sowie gemäß den Anmerkungen 1, i, 4 und 5 
zur geltenden Tarifnummer 56.07 sollen unberück
sichtigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 56 

Das Kapitel 56 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummern 59.01 bis 59.06 mit Ausnahme der 
folgenden Waren umfassen: 

Parfümerie-, Kosmetik- und Toilettezuberei
tungen: 

auf Watte, aus der geltenden TNr. 59.01 
- künftig Unternummer 330790; 
auf Filz, aus der geltenden TNr. 59.02 B 
- künftig Unternummer 330790; 
auf Vliesstoffen, aus der geltenden TNr. 
59.03 - künftig Unternummer 330790; 

Filze mit Seife imprägniert, bestrichen oder 
überzogen, aus der geltenden TNr. 59.02 B 
- künftig Unternummern 3401 11 und 
340119; 
Teppiche und andere Bodenbeläge, aus. Filz, 
getuftet, aus der geltenden TNr. 59.02 B -
künftig Unternummern 5703 10, 570320, 
570330 und 570390; 
Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Filz, 
weder getuftet noch beflockt, aus der gelten
den TNr. 59.02 B - künftig Unternummern 
5704 10 und 570490; 

Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Filz, 
beflockt, aus der geltenden TNr. 59.02 B -
künftig Unternummer 5705 00; 

getuftete Flächenerzeugnisse aus Filz, aus der 
geltenden TNr. 59.02 B - künftig Unter
nummer 580230; 

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, 
aus Filz, aus der geltenden TNr. 59.02 B -
künftig Unternummer 5807 90; 

textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus Watte, aus der geltenden TNr. 
59.01 oder aus Filz, aus der geltenden TNr. 
59.02 B - künftig Unternummer 5811 60; 
verschiedene Waren aus Filz, aus der gelten
den TNr. 59.02 B, und zwar: 

andere Waren für die Innenausstattung 
künftig Unternummern 6304 92, 

630493 und 630499; 
andere konfektionierte Spinnstoffwaren 
- künftig Unternummer 630790; . 

W arenzusam~enstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von· Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, aus Filz, aus der geltenden 
TNr. 59.02 B oder aus Vliesstoffen, aus der 
geltenden TNr. 59.03 - künftig Unternum
mer 630.8 00; 

Vliesstoffe, mit Seife imprägniert, bestrichen 
oder überzogen, aus der geltenden 
TNr. 59.03 künftig Unternummern 
340111 und 340119; 
getuftete Flächenerzeugnisse aus Vliesstof
fen, aus der geltenden TNr. 59.03 - künftig 
Unternummer 5802 30; 
Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, 
aus Vliesstoffen, aus der geltenden 
TNr.59.03 künftig Unternummer 
580790; 
textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus Vliesstoffen, aus der geltenden 
TNr. 59.03 künftig Unternummer 
581100; 
verschiedene Waren aus Vliesstoffen, aus der 
geltenden TNr. 59.03, und zwar: 

Decken - künftig Unternummern 6301 
40 und 6301 90; 
Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche für die 
Körperpflege - künftigUntern~mmern 
630222, 630232, 630253 und 630293; 
Gardinen, Vorhänge und Innenrollos 
sowie Fenster- und Bettbehänge - künf
tig Unternummern 6303 92 und 630299; 
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andere Waren für die Innenausstattung 
künftig Unternummern 630419, 

6304 93 und 6304 99; 
Säcke und Beutel - künftig Unternum
mer 6305 39; 
Luftmatratzen und Campingausrüstung 
- künftig Unternummern 630649 und 
630699; 
andere konfektionierte Spinnstoffwaren 
- künftig Unternummern 630710 und 
630790; 

Wandbeläge aus Filz, aus der geltenden TNr. 
59.02 B - künftig Unternummer 5905 00; 
Wandbeläge aus Vliesstoffen, aus der gelten
den TNr. 59.03 - künftig Unternummer 
590500; 
Wandbeläge aus parallel gelegten Garnen, 
aus der geltenden TNr. 59.06 - künftig 
Unternummer 5905 00; 
Teile für· Beleuchtungskörper aus Garnen, 
aus der geltenden TNr. 59.06 - künftig 
Unternummer 9405 99. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
56 eingereiht werden: 

Garne mit. nicht vulkanisiertem Kautschuk 
überzogen oder imprägniert, aus der gelten
den TNr. 40.06; , 
Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem 
Weichkautschuk, mit Spinnstoffen überzo
gen, der geltenden TNr. 40.07 B; 
Garne aus Spinnstoffen, mit vulkanisiertem 
Weichkautschuk imprägniert oder überzo
gen, der geltenden TNr. 40.07 C; 
Catgutnachahmungen aus Seide, aus der gel
tenden TNr. 50.07 A; 
\tochfeste Garne, aus synthetischen oder 
künstlichen Filamenten, mit Kunststoffen 
imprägniert oder bestrichen, bzw. andere 
Garne aus synthetischen oder künstlichen 
Filamenten, mit Kunststoffen imprägniert, 
bestrichen, überzogen oder umhüllt, aus der 
geltenden TN r. 51.01; 
Streifen und dergleichen, aus synthetischer 
oder künstlicher Masse, in Verbindung mit 
Metall, aus den geltenden TNrn. 51.02 A und 
B· , 
Catgutnachahmungen aus synthetischer oder 
künstlicher Masse; der geltenden TNr. 
51.02 C; 
Metallgespinste der geltenden TNr. 52.01; 
Garne mit· Kunststoffen imprägniert, bestri
chen oder überzogen: 

aus Baumwolle, aus den geltenden TNrn. 
55.05 und 55.06; 
aus synthetischen oder künstlichen Sta
pelfasern, aus den geltenden TNrn. 56.05 
und 56.06; 
aus Jute oder anderen pflanzlichen 
Spinnstoffen sowie aus Papiergarnen, aus 
den geltenden TNrn. 57.06 und 57.07; 

Gimpen in Verbindung mit Lurex bzw. 
andere Gimpen und umsponnene Streifen 
sowie Chenillegarne, aus der geltenden TNr. 
58.07 B; 
Maschengarne aus der geltenden TNr. 60.01; 
konfektionierte, gewirkte Netze, aus der gel
tenden TNr. 60.05; 
Netze aus Monqfilen [vgl. Bemerkung (5)a) 
zur TNr. 59.05 zum geltenden Zolltarif], aus 
der geltenden TNr·. 62.05. 

Die Anmerkung 1 soll eine AufZählung der Aus
nahmebestimmungen, das neue Kapitel 56 betref
fend, enthalten. Die Anmerkung 2 soll in modifi
zierter Form der Anmerkung IB zum geltenden 
Kapitel 59 entsprechen. Die Anmerkung 3 soll eine 
Legaldefinition für den Umfang der neuen Num
mern 5602 und 5603 (Filze und Vlies stoffe) enthal
ten. Die Anmerkung 4 soll eine Legaldefinition fur 
den Umfang der neuen Nummer 5604 enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 59.02 
soll bei der Nummer 5602 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkungen 1 und 3 zur geltenden Tarifnummer 
59.02 sowie gemäß der Anmerkung zur geltenden 
Tarifnummer 59.05 sollen unberücksichtigt bleiben, 
weil sie in den letzten Jahren nicht beansprucht 
wurden. 

. KapitelS7 

Das Kapitel 57 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummern 58.01 und 58.02 zuzüglich der Tep
piche und der anderen Bodenbeläge, aus Filz, aus 
der geltenden Tarifnummer 59.02 B umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Fonn der 
Anmerkung 2 zum geltenden Kapitel 58 entspre
chen. Die geltende Ausnahme für Teppiche aus Filz 
soll unberücksichtigt bleiben, weil in das neue 
Kapitel 57 auch derartige Teppiche und Bodenbe
läge eingereiht werden sollen. 

Die Anmerkung 2.so11 eine Ausnahmebestim
mung hinsichtlich der "Unterlagen für Bodenbe
läge" enthalten. 

Kapitel 58 

Das Kapitel 58 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 58 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

geknüpfte Teppiche und .andere Bodenbe
läge, der geltenden TNr. 58.01 - künftig 
Unternummern 5701 10 und 5701 90; 
Teppiche und andere Bodenbeläge, aus 
Spinnstoffen, der geltenden TNr. 58.02 -
künftig Nummern 5702, 5703 und 5705; 
Gimpen in Verbindung mit Lurex, aus der 
geltenden TNr. 58.07 B - künftig Unter
nummer 5605 00; 
andere Gimpen und umsponnene Streifen 
sowie Chenillegarne, aus. der geltenden TNr. 
58.07 B - künftig Unternummer 560600; 
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Wandbeläge aus Samten, Plüschen oder 
Schlingengeweben, aus der geltenden TNr. 
58.04 - künftig Unternummer 5905 00; 

Wandpeläge aus gewebten Bändern, aus der 
geltenden TNr. 58.05 - künftig Unternum-

, mer 5905 00; 

Wandbeläge aus Tüllen und Netzstoffen, 
ungemustert, aus der geltenden TNr. 58.08 
- künftig Unternummer 5905 00; 

Wandbeläge aus Tüllen, Bobinettüllen und 
Netzstoffen, gemustert sowie Spitzen, aus 
der geltenden TNr. 58.09 - künftig Unter
nummer 5905 00; 

Wandbeläge aus Stickereien, aus der gelten
den TNr. 58.10 - künftig Unternummer 
590500; 

Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den KleinverkaUf, aus: 

Samten, Plüschen, Schlingengeweben 
oder Chenillegeweben, aus der geltenden 
TNr. 58.04 - künftig Unternummer 
630800; 
gewebten Bändern, aus der geltenden 
TNr. 58.05 - künftig Unternummer 
630800; 
Tüllen und Netzstoffen, ungemustert, aus 
der geltenden TNr. 58.08 - künftig 
Unternummer 6308 00; 
Tüllen, Bobinettüllen und Netzstoffen, 
gemustert sowie Spitzen, aus der gelten
den TNr. 58.09 - künftig Unternummer 
630800; 
Stickereien, aus der geltenden TNr. 58.10 
-:- künftig Unternummer 6308 00. 

l 

HiIigegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
58 eingereiht werden: 

nicht aufgeschnittene Samte.: 
aus Seide, aus der geltenden TNr. 50.09; 
aus synthetischen künstlichen Filamenten, 
aus der geltenden TNr. 51.04; 
aus Schafwolle oder feinen Tierhaaren, 
aus der geltenden TNr. 53.11; 
aus groben Tierhaaren, aus der geltenden 
TNr.53.12; 
aus Baumwolle, aus der geltenden TNr. 
55.09; 
aus synthetischen oder künstlichen Sta
pelfasern, aus der geltenden TNr. 56.07; 
aus Flachs oder Ramie, aus der geltenden 
TNr. 54.05; 
aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, 
aus der geltenden TNr. 57.10; 
aus Papiergarnen oder aus anderentexti
len Spinnstoffen, aus der geltenden 
TNr.57.11; 

mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden TNr. 59.08; 
kautschutiert, aus der geltenden TNr. 
59.11; 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr. 59.12; 

Drehergewebe : 
aus Seide, aus der geltenden TNr. 50.09; 
aus synthetischen oder künstlichen Fila
menten' aus der geltenden TNr. 51.04; 
aus Flachs oder Ramie, aus der geltenden 
TNr: 54.05; 
aus. Baumwolle, der geltenden TNr. 
55.07; 
aus synthetischen oder künstlichen Sta
pelfasern, aus der geltenden TNr. 56.07; 
aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, 
aus der geltenden TNr. 57.10; 
aus Papiergarnen oder aus anderen texti
len Spinnstoffen, aus der geltenden TNr. 
57.11; 
aus Metallfäden, aus der geltenden TNr. 
52.02; 
gummielastisch in Verbindung mit Kau
tschukfäden, aus der geltenden TNr. 
59.13; 

Schlingengewebe aus Baumwolle, der gelten
den TNr. 55.08; 

Frottiergewebe und ähnliche Schlingenge
webe sowie getuftete Flächenerzeugnisse, aus 
Spinnstoffen: 

mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden TNr. 59.08; 
kautschutiert, aus der geltenden TNr. 
59.11; . 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr.59.12; 

Tülle und andere genetzte flächenerzeug
nisse, Spitzen als Meterware, Streifen oder 
Motive: 

mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden iNr. 59.08; 
kautschutiert, aus' der geltenden TNr. 
59.11; 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr.59.12; 

textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden: 

aus Seide, aus der geltenden TNr. 50.09; 
aus synthetischen oder künstlichen Fila
menten, aus der geltenden TNr. 51.04; 
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aus Schafwolle oder feinen Tierhaaren, 
aus der geltenden TNr. 53.11; 
aus groben Tierhaaren, aus der geltenden 
TNr.53.12; 
aus Flachs oder Ramie, aus der geltenden 
TNr.54.05; 
aus Drehergewebe, aus Baumwolle, aus 
der geltenden TNr. 55.07; 
aus Schlingengewebe, aus Baumwolle, aus 
der geltenden TNr. 55.08; 
aus Baumwolle, aus der geltenden TNr. 
55.09; 
.aus synthetischen oder künstlichen Sta
pelfasern, aus der geltenden TNr. 56.07; 
aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, 
aus der geltenden TNr. 57.10; 
aus Papiergarnen oder anderen textilen 
Spinnstoffen, 'aus der geltenden TNr. 
57.11; 
aus Watte, aus der geltenden TNr. 59.01; 
aus Filz, aus der geltenden TNr. 59.02 B; 
aus Vliesstoffen, aus der geltenden TNr. 
59.03; 
aus Geweben mit Kunststoffen imprä
gniert, bestrichen, überzogen oder 
geschichtet, aus der geltenden 
TNr.59.08; 
aus Geweben, kautschutiert, aus der gel
tenden TNr. 59.11; 
aus Geweben, anders imprägniert, bestri
chen, überzogen oder geschichtet, aus der 
geltenden TNr. 59.12; 
aus elastischen Geweben in Verbindung 
mit Kautschukfäden, aus der geltenden 
TNr. 59.13; 
aus Gewirken, aus der geltenden TNr. 
60.01; 

Gewebe aus Metallgespinsten, der geltenden 
TNr.52.02; 
getuftete Flächenerzeugnisse sowie Etikett~n, 
Abzeichen und ähnliche Waren, aus Filz, aus 
der geltenden TNr. 59.02 B; 

getuftete Flächenerzeugnisse sowie Etiketten, 
Abzeichen und ähnliche Waren, aus Vlies
stoffen, aus der geltenden TNr. 59.03; 

getuftete Gewirke als Meterware sowie Eti
ketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus 
Gewirken, als Meterware, aus der geltenden 
TNr.60.01; 
gewirkte Etiketten, Abzeichen und ähnliche 
Waren, konfektioniert, aus der geltenden 
TNr. 60.05; 

- gummielastische Bänder, gummielastische 
Posamentierwaren und Geflechte sowie gum
mielastische Gewebe in Verbindung mit 
Metallfäden usw., aus der geltenden TNr. 
59.13. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll eine Legalbestimmung hinsichtlich des 

Umfanges der Nummer 5801 enthalten, wobei die 
Umreihung der "nicht aufgeschnittenen Samte" 
berücksichtigt werden soll. 

Die Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition der 
"Drehergewebe" der Nummer 5803 enthalten. Die 
Anmerkung 4 soll in modifizierter Form der gelten
den Anmerkung 4 entsprechen. Die Anmerkung 5 
soll in modifizierter Form der geltenden Anmer-_ 
kung 3 entsprechen. Die Anmerkung 6 soll in 
modifizierter Form der geltenden Anmerkung 5 
entsprechen. Die Anmerkung 7 soll in modifizierter 
Form der geltenden Anmerkung 6 entsprechen. . 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 58.04 soll 
bei der Nummer 5801, jene gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 58.08 bei der Unter
nummer . 5804 10 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 58.05 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 59 

Das Kapitel 59 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummern 59.07 bis 59.17 mit Ausnahme der 
folgenden Waren umfassen: 

Samte, Plüsche und Schlingenerzeugnisse, 
gewirkt oder gestrickt, mit Kunststoffen 
imprägniert, bestrichen, überzogen oder 
geschichtet, aus der geltenden TNr. 59:08 -
künftig Unternummern 6001 10, 6001 21, 
6001 22, 6001 29, 6001 91, 600192 und 
600199; 
Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, T apisse~ien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, mit: 

Gewebe mit Kunststoffen imprägniert, 
bestrichen, überzogen oder beschichtet, 
aus der geltenden TNr. 59.08 - künftig 
Unternummer 6308 00; 
anderen imprägnierten, bestrichenen, 
überzogenen oder beschichteten Gewe
ben, aus der geltenden TNr. 59.12 -
künftig Untemummer 6308 00; 

gewebte (nicht aufgeschnittene) Samte und 
Plüsche und Chenillegewebe : 

mit Kunststoffen i~prägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden TNr. 59.08 - künftig Unternum
mern 580110, 5801 21, 5801 22, 5801 23, 
580124, 5801 25, 5801 26, 5801 31, 
5801 32, 5801 33, 5801 34, 5801 35, 
5801 36 und 5801 90; 
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kautschutiert, aus der geltenden TNr. 
5.9.11 ~ künftig Unternummern 580110, 
580121, 580122, 580123, 580124, 
580125, 580126, 580131, 580132, 
5801 33, 5801 34, 5801 35, 5801 36 und 
5801 90; 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr. 59.12 ~ künftig Unternummern 
5801 10, 5801 21, 580122, 5801 23, 
5801 24, 5801 25, 5801 26, 5801 31, 
5801 32, 5801 33, 5801 34, 5801 35, 
5801 36 und 5801 90; 

Frottiergewebe und ähnliche Schlingenge
webe sowie getuftete Flächenerzeugnisse aus 
Spinnstoffen: 

mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden TNr. 59.08 ~ künftig Unternum
mern 5802 i 1, 5802 19, 580220 und 
580230; 
kautschutiert, aus der geltenden TNr. 
59.11 - künftig Unternummern 5802 11, 
5802 19, 580220 und 5802 30; 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr. 59.12 - künftig Unternummern 
5802 11, 5802 19, 5802 20 und 5802 30; 

Tülle und andere genetzte Flächenerzeug
nisse, Spitzen als Meterware, Streifen oder 
Motive: 

mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden TNr. 59.08 - künftig Unternum
mern 580410, 580421, 580429 und 
580430; 
kautschutiert, aus der geltenden TNr. 

, 59.11 - künftig Unternummern 5804 10, 
580421, 580429 und 580430; 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr. 59.12 - künftig Unternummern 
5804 10, 580421, 580429 und 580430; 

textile Flächenerzeugnisse, als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial, 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus Geweben: 

mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder geschichtet, aus der gel
tenden TNr. 59.08 - künftig Unternum
mer 5811 00; 
kautschutiert, aus der geltenden TNr. 
59.11 - künftig Unternummer 5811 00; 
anders imprägniert, bestrichen, überzo
gen oder geschichtet, aus der geltenden 
TNr. 59.12 - künftig Unternummer 
5811 00; 

elastische Gewebe in Verbindung mit Kau
tschukfäden, aus der geltenden TNr. 59.13 
- künftig Kapitel 50 bis 58. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
59 eingereiht werden: 

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen, 
aus synthetischen oder künstlichen Filamen
ten, aus der geltenden TNr. 51.04; 
Wandbeläge aus parallel gelegten Garnen, 
aus der geltenden TNr. 59.06; 
kautschutierte Gewirke, als Meterware, aus 
der geltenden TNr. 60.06 A; 
Wandbeläge aus Geweben der geltenden 
Kapitel 50 bis 58; 
Wandbeläge aus Filz, aus der geltenden TNr. 
59.02 B; 
Wandbeläge aus Vliesstoff, aus der geltenden 
TNr.59.03; 
Wandbeläge aus Gewirken, aus der gelten
den TNr. 60.01. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1A entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll in modifizierter Form der geltenden 
Anmerkung 2A entsprechen. Die Anmerkung 3 soll 
eine Legaldefinition der "textilen Wandbeläge" der 
Nummer 59.05 enthalten. 

Die Anmerkung 4 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 3 entsprechen. Die Anmer
kung 5 soll in modifizierter Form der geltenden 
Anmerkung 2B entsprechen. Die Anmerkung 6 soll 
in modifizierter Form der geltenden Anmerkung 4 
entsprechen. Die Anmerkung 7 soll in modifizierter 
Form der geltenden Anmerkung 5 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit für "Reifen
cordgewebe" gemäß der Anmerkung 1 zur gelten
den Tarifnummer 51.04 soll bei den Unternum
mern 5902 10 und 590220 in der Zol1begünsti
gungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 59.08, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
59.12 sowie gemäß den Anmerkungen 1 und 2 zur 
geltenden Tarifnummer 59.17 sollen unberücksich-' 
tigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht werden. 

Kapitel 60 

Das Kapitel 60 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummer 60.01 mit Ausnahme der folgenden 
Waren umfassen: 

Maschengarne aus der geltenden TNr. 60.01 
- künftig Unternummer 560600; 
textile Flächenerzeugnisse als Meterware, 
bestehend aus einer oder mehreren Lagen 
von Spinnstoffen, mit Wattierungsmaterial 
durch Steppen oder auf andere Weise ver
bunden, aus Gewirken, aus der geltenden 
TNr. 60.01 \ - künftig Unternummer 
5811 00; 
getuftete Gewirke als Meterware, aus der 
geltenden TNr. 60.01 - künftig Unternum
mer 5802 30; 
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Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, 
aus Gewirken, als Meterware, aus der gelten
den TNr. 60.01 - künftig Unternummer 
580790; 
Wandbeläge aus Gewirken, aus der gelten
den· TNr. 60.01 - künftig Unternummer 
590500. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
60 eingereiht werden: 

gummielastische Gewirke, als Meterware, aus 
der geltenden Tarifnummer 60.06 A; 
Samte, Plüsche und Schlingenerzeugnisse, 
gewirkt oder gestrickt, mit Kunststoffen 
imprägniert, bestrichen, überzogen, oder 
geschichtet, aus der geltenden TNr. 59.08. 

Die Anmerkung 1a soll der geltenden Anmer
kung 1a zum Kapitel 60 entsprechen; die Anmer
kung 1 b soll eine Ausnahmebestimmung für die 
umgereihten "Etiketten, Abzeichen und ähnliche· 
Waren" enthalten; die Anmerkung 1c soll in modi
fizierter Form der geltenden Anmerkung 1 b . zum 
Kapitel 60 entsprechen, wobei die geänderte Tarif
situation einschlägiger Waren zu. berücksichtigen 
wäre. So soll auf den Umstand aufmerksam 
gemacht werden, daß im Sinne des Wortlautes der 
neuen Nummer 5906 in Verbindung mit der 
Anmerkung 1 zum neuen Kapitel 59 nunmehr 
kautschutierte Gewirke als "Gewebe" behandelt 
werden sollen. 

Die Anmerkungen 2 und 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 4 und 6 entsprechen. 

Die geltenden Anm~rkungen 1c bis 1e, 2, 3, und 
5 betreffen Tarifbestimmungen für Waren, die 
künftig nicht in dieses Kapitel eingereiht werden 
sollen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 60.01 soll 
bei den Nummern 6001 und 6002 in der Zollbegün
stigungsliste berücksichtigt werden. 

Kapite161 

Das Kapitel 61 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummern 60.02 bis 60.05 sowie 60.06 B mit 
Ausnahme der folgenden Waren umfassen: 

Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus Gewirken, aus der geltenden 
TNr. 60.05 - künftig Unternummern 4202 
12, 4202 22,4202 32 und 4202 92; 
konfektionierte, gewirkte Netze, aus der gel
tenden TNr .. 60.05 - künftig Unternum
mern 5608 11, 5608 19 und 5608 90; 
gewirkte Etiketten, Abzeichen und ähnliche 
Waren, konfektioniert, aus der geltenden 
TNr. 60.05 künftig Unternummer 
580790; 
verschiedene Waren aus Gewirken, aus der 
geltenden TNr. 60.05, und zwar: 

Decken künftig Unternummern 
6301 10, 6301 20, 6301 30, 6301 40 und 
6301 90; 
Bettwäsche, Tischwäsche sowie Wäsche 
für die Körperpflege - künftig Unter
nummern 6302 10, 630240, 630291, 
630292,630293 und 630299; . 
Gardinen; Vorhänge und Innenrollos 
sowie Fenster und Bettbehänge - künftig 
Unternummern 630311, 630312 und 
630319; 
andere Waren für die Innenausstattung 
- künftig Unternummern 6304 11 und 
630491; 
Säcke und Beutel - künftig Unternum" 
mern 6305 10, 630520,630531,630539 
und 630590; 
andere konfektionierte Spinnstoffwaren 

künftig Unternummern 6307 10, 
6307 20 und .6307 90. 

Die Anmerkung 1 soll eine Legaldefinition über 
den Warenumfang dieses Kapitels enthalten. Die 
Anmerkungen 2a, 2b und 2c sollen den geltenden 
Anmerkungen lc, 1d und 1e zum Kapitel 60 ent
sprechen. Die neuen Anmerkungen 3 bis 8 sollen 
Legaldefinitionen für die verschiedenen gewirkten 
oder gestrickten Bekleidungen dieses Kapitels ent
halten. 

Die Anmerkung 9 soll der geltenden Anmerkung 
4 zum Kapitel 60 entsprechen. 

Kapite162 

Das Kapitel 62 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 61 zuzüglich Schuhe aus Filz oder Vlies
stoffen, ohne zusätzlich angebrachte Sohle, aus der 
geltenden Tarifnummer 64.04 umfassen. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 zum Kapitel 61 entsprechen. 

Die Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition für 
bestimmte warenkundliche Begriffe der kunftigen 
Nummern 6203 und 6204 enthalten. 

Die Anmerkung 4 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 3b zum Kapitel 61 entspre
chen. 

Die Anmerkungen 5 und 6 sollen Legaldefinitio
nen über die Einreihungen von Bekleidungen in die 
neue Nummer 6210 sowie für "Schianzüge" der 
neuen Nummer 6211 enthalten. 

Die Anmerkung 7 soll in modifizierter Form der 
geltenden' Anmerkung 4 zum Kapitel 61 entspre
chen. Die Anmerkung 8 soll der geltenden Anmer
kung 3a zum Kapitel 61 entsprechen. 

Die Anmerkung 9 soll eine Legaldefinition für 
Waren des neuen Kapitels 62, die aus Metallfäden 
hergestellt sind, enthalten. Dies entspricht bereits 
der geltenden Tarifsituation. 
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Kapitel 63 

Das Kapitel 63 soll die Waren der geltenden 
Kapitel 62 und 63 mit Ausnahme der folgenden 
Waren umfassen: 

Teile für Beleuchtungskörper aus der gelten
den TNr. 62.02 - künftig Unternum
mer940599; 
Netze aus Monofilen [vgl. Bemerkung (5)a) 
zur TNr. 59.05 der Erläuterungen zum gel
tenden Zolltarif], aus der geltenden TNr. 
62.05 - künftig Unternummern 560819 und 
560890; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Spinnstoffen, aus der geltenden 
TNr. 62.05 künftig Unternummer 
9113 90; 

-Behältnisse, die durch den Wortlaut der der-
. zeitigen TNr. 42.02 nicht erfaßt wurden, aus 

Spinnstoffen, aus der geltenden TNr. 62.05 
- künftig Unternummer 420292; 
Tragriemen -für Waffen, aus Spinnstoffen, 
aus der geltenden TNr. 62.05 - künftig 
Unternummer 930590; 
Kollagen aus Spinnstoffen, aus der geltenden 
TNr. 62.05 . künftig Unternummer 
970190. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
63 eingereiht werden: 

Warenzusammenstellungen, bestehend aus 
Geweben und Garnen, auch mit Zubehör, 
zur Herstellung von Teppichen, Tapisserien, 
bestickten Tischtüchern, Servietten oder ähn
lichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für 
den Kleinverkauf, mit einem das Wesen der 
Ware bestimmenden Bestandteil aus: 

Seidengewei:>en, aus der geltenden TNr. 
50.09; 
Geweben aus synthetischen oder künstli
chen Filamenten, aus der geltenden TNr. 
5L04; 
Geweben aus Metallgespinsten, aus der 
geltenden TNr. 52.02; 
Geweben aus Wolle oder feinen Tierhaa
ren, aus der geltenden TNr. 53.11; 
Geweben aus groben Tierhaaren oder aus 
Roßhaar, aus der geltenden TNr. 53.12; 
Geweben aus Flachs (Leinen), aus der 
geltenden TNr. 54.05; 
Garnen aus Baumwolle, aus der gelten
den TNr. 55.06; 
Drehergeweben aus Baumwolle, aus der 
geltenden TNr. 55.07; 
Schlingengeweben aus Baumwolle, aus 
der geltenden TNr. 55.08; 
anderen Geweben aus Baumwolle, aus 
der geltenden TNr. 55.09; 
Geweben aus synthetischen oder künstli
chen Stapelfasern, aus der geltenden 
TNr.56.07; 

Geweben aus Jute oder anderen textilen 
Bastfasern, aus der geltenden TNr. 57.10; 
Geweben aus Papiergarnen oder Gewe
ben aus anderen pflanzlichen Spinnstof
fen, aus der geltenden TNr. 57.11; 
Samten, Plüschen, Schlingengeweben 
oder Chenillegeweben, aus der geltenden 
TNr.58.04; 
gewebten Bändern, aus der geltenden 
TNr.58.05; 
Tüllen oder Netzstoffen, ungem:ustert, 
aus der geltenden TNr. 58.08; 
Tüllen, Bobinettüllen oder Netzstoffen, 
gemustert sowie Spitzen, aus der gelten
den TNr. 58.09; 
Stickereien aus der geltenden TNr. 58.10; 
Filz, aus der geltenden TNr. 59.02; 
Vlies stoffen, aus der geltenden TNr . 
59.03; 
Geweben mit Kunststoffen imprägniert, 
bestrichen, überzogen oder beschichtet, 
aus der geltenden TNr. 59.08; 
anderen imprägnierten, bestrichenen, 
überzogenen oder beschichteten Gewe
ben, aus der geltenden TNr. 59.12; 

Waren dieses Kapitels, aus Filz, aus der gel-
tenden TNr. 59.02; , 
Waren dieses Kapitels, aus Vliesstoffen, aus 
der geltenden TNr. 59.03; 

- Waren dieses Kapitels, gewirkt oder
gestrickt, aus der geltenden TNr. 60.05. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
1 zum Kapitel 62 entsprechen, wobei allerdings die 
geltenden Ausnahmen betreffend Gewirke, Filze 
und Vliesstoffe wegfallen sollen. Die Anmerkung 2 
soll in modifizierter Form der geltenden Anmer
kung 2 zum Kapitel 62 entsprechen. Die Anmer
kung 3 soll eine Legaldefinition für die Einreihung 
der in der neuen Nummer 6309 erfaßten Waren 
beinhalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 63.01 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 64 

Das Kapitel 64 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 64 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Schienbeinschützer aus der geltenden TNr. 
64.06 - künftig Unternummer 9506 99; 
Schuhe aus Filz oder Vliesstoffen, ohne 
zusätzliCh angebrachter Sohle, aus der gel
tenden TNr. 64.04 - künftig Unternummer 
6217 10. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
64 eingereiht werden: _ 

Schuh teile aus Eisen oder Stahl, aus der gel
tenden TNr. 73.40; 
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Schuhteile aus Kupfer, aus der geltenden 
TNr.74.19; 
Schuhteile aus Aluminium, aus der geltenden 
TNr. 76.16. 

Die Anmerkungen 1 bis 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 bis 3 entsprechen. Die Anmerkung 
4 soll eine Legaldefinition für "Schuhoberteile und 
Laufsohlen" enthalten. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legaldefinition für die Einreihung von Sportschu
hen in die entsprechende 5- bzw. 6stellige Unter
nummer enthalten. 

Kapitel 65 

Das Kapitel 65 soll die Waren des geltenden 
, Kapitels 65 zuzüglich der Haarnetze aus Men

schenhaaren, der geltenden Tarifnummer 67.04 A 
umfassen. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
entsprechen, wobei die geltende Anmerkung 1 b 

unberücksichtigt bleibt. Dies entspricht der Umnii
hung der Haarnetze aus Menschenhaaren vom gel
tenden Kapitel 67 in' das neue Kapitel 65. Die 
Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 2 ent
sprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zu den geltenden Tarifnummern 65.03 
bis 65.06 soll unberücksichtigt bleiben, weil sie in 
den letzten Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitd 66 

Das Kapitel 66 soll die Waren des' geltenden 
Kapitels 66 umfassen. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die geltende Anmerkung 3 soll unberücksichtigt 
bleiben, weil im neuen Zolharif nicht mehr nach 
verschiedenen Spinnstoffen unterschieden werden 
soll. 

Kapitel 67 

Das Kapitel 67 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 67 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Haarnetze aus Menschenhaaren der gelten-
,den TNr. 67.04 A - künftig Unternummer 
6505 10; 
Staubwedel aus 
TNr. 67.01 
mer 960390. 

Federn, aus der geltenden 
künftig Unternum-

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen; lediglich bei 
der Ausnahmebestimmung der Anmerkung 1d sol
len die "Haarnetze" angeführt werden, womit der 
durchgeführten Umreihung Rechnung getragen 
werden soll. Die Anmerkungen 2 und 3 sollen den 
geltenden Anmerkungen 2 und 3 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung a zur geltenden Tarifnum:mer 67.02 
soll bei der Unternummer 670290 in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung b zur geltenden Tarifnummer 67.02 
soll unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 68 

Das Kapitel 68 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 68 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Sitzmöbel aus Steinen, aus der geltenden 
TNr. 68.02 künftig Unternummer 
9401 80; 
andere Möbel aus Steinen, aus der geltenden 
TNr. 68.02, sowie andere Möbel aus Asbest
zement, aus der geltenden TNr. 68.12 -
künftig Unternummer9403 80; 
Beleuchtungskörper und deren Teile, aus 
Steinen, aus der geltenden TNr. 68.02 -
künftighin Unternummern 9405 10, 940520, 
9405 40, 9405 50 und 9405 99; 
beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder, aus Steinen, aus der gelten
den TNr. 68.02, sowie beleuchtete Zeichen, 
Reklameschilder oder Hinweisschilder, aus 
Asbestzement, aus der geltenden TNr. 68.12 
- künftig Unternummer 9405 60; 
vorgefertigte Gebäude, aus Zement, Beton 
oder Kunststein, aus der geltenden TNr. 
68.11 - künftig Unternummer 9406 00; 
Phantasieschmuck aus Steinen, aus der gel
tenden TNr. 68.02, sowie Phantasieschmuck 
aus Gips, aus der geltenden TNr. 68.10 -
künftig Unternummer 7117 90; 
Kalender (zB geprägt) aus Steinen, aus der 
geltenden TNr. 68.02 - künftig Unternum
mer 4910 00. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei lediglich die 
Anmerkung 1k neu aufgenommen werden soll. 
Dies entspricht der Umreihung von Möbeln, 
Beleuchtungskörpern und deren Teilen sowie vor
gefertiger Gebäude vom geltenden Kapitel 68 in 
das neue Kapitel 94. Die Anmerkung 2 soll der gel
tenden Anmerkung 2 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung b zur geltenden Tarifnummer 68.06 
soll bei der Nummer 6805, jene gemäß der Anmer
kung 2 zur geltenden Tarifnummer 68.13 bei der 
Nummer 6812 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung a zur geltenden Tarifnummer 68.06, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnumnier 
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68.11, gemäß der Anmerkung 1 zur geltenden 
Tarifnummer 68.13 sowie gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 68.15 sollen unberück
sichtigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 69 

Das Kapitel 69 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 69 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Kalender (zB geprägt) aus keramischen Stof
fen, aus der geltenden TNr. 69.13 - künftig 
Unternummer 4910 00; 
Phantasieschmuck aus keramischen Stoffen, 
aus der geltenden TNr. 69.13 - künftig 
Unternummer 7117 90; 
Möbel aus Porzellan oder aus keramischen 
Stoffen, aus der geltenden TNr. 69.13 -
künftig Unternummer 9401 80 oder 9403 80; 
Beleuchtungskörper und. deren Teile, aus 
Porzellan oder anderen keramischen Stoffen, 
aus der geltenden TNr. 69.13 - künftig 
Unternummern 9405 10, 940520, 940540, 
940550 und 9,40599; 
beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder, aus keramischen Stoffen, 
aus der geltenden TNr. 69.14 - künftig 
Unternummer 94.0560; 
vorgefertigte Gebäude aus anderen kerami
schen Stoffen, aus der geltenden TNr. 69.14 
~ künftig Unternummer 9406 00. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. 

Die Anmerkung 2 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 2 entsprechen, wobei die Anmerkun
gen 2a, 2d und 2h neu aufgenommen werden sol
len. Die Anmerkung 2h soll die Um reihung von 
Möbeln, Beleuchtungskörpern und vorgefertigten 
Gebäuden vom geltenden Kapitel 69 in das neue 
Kapitel 94 berücksichtigen. Die Anmerkungen 2a 
und 2d sollen die allgemeinen Bemerkungen (7)b) 
und (7)h) zum Kapitel 69 der Erläuterung,en zum 
geltenden Zolltarif in Form von, Legaldefinitionen 
enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 3 zum Kapitel 69 für säurefeste Waren 
soll in modifizierter Form bei den Nummern 6904 

. sowie 6906 bis 6908 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. Bei der Nummer 6909 soll 
diese Zollbegünstigungsmöglichkeit unberücksich
tigt bleiben, weil der GATT -Vertragszollsatz weit 
unter dem gewährten Zollermäßigungsausmaß 
liegt. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 69.11 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 70 

Das Kapitel 70 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 70 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Beleuchtungskörper und deren Teile, aus 
Glas, der geltenden TNr. 70.14 - künftig 
Unternummern 9405 10, 940520, 940540, 
9405 50, 9405 60 und 9405 91; 
Phantasieschmuck aus Glas, aus der gelten
den TNr. 70.19 - künftig Unternummer 
7117 90; 
Kalender (zB geprägt) aus Glas, aus der gel
tenden TNr. 70.13 - künftig Unternum
mer 491100. 
optische Fasern sowie optische Faserbündel 
und -kabel, aus der geltenden TNr. 70.18 -
künftig Unternummer 9001 10; 
beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder, aus Glas, aus der geltenden 
TNr. 70.14 künftig Unternummer 
940560. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei die Ausnahmebe
stimmung 1e die Umreihung von Beleuchtungskör
pern und deren Teilen berücksichtigen soll. 

Die Anmerkung 2 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmetkung2 entsprechen. Die neue 
Anmerkung 3 soll eine Legaldefinition hinsichtlich 
des Warenumfangs der neuen Nummer 7006 ent
halten. Die Anmerkungen 4 und 5 sollen weitge
hend den geltenden Anmerkungen 3 und 4 entspre
chen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von "Bleikristallglas" in den 6stelligen Unterposi
tionen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 70.13 soll 
bei der Nummer 70U, jene gemäß der Anmerkung 
b zur geltenden Tarifnummer 70.17 bei der Num
mer 7017, jene gemäß der Anmerkung zur gelten
den Tarifnummer 70.20 bei der Nummer 7019 in 
der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifriummer 70.03, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
70.05, gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarif
nummer 70.14 sowie gemäß der Anmerkung azur 
geltenden Tarifnummer 70.17 sollen unberücksich
tigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Kapitel 71 

Das Kapitel 71 soll die Waren der geltenden 
Kapitel 71 und 72 mit Ausnahme der Uhrbänder, 
Uhrarmbänder und Teile davon, aus den geltenden 
Tarifnummern 71.12, 71.15 und 71.16 (künftig 
Nummer 9 U 3) umfassen. 
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Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
71 eingereiht werden: 

Phantasieschmuck aus Kunststoffen, aus der 
geltenden TNr. 39.07; . 
Phantasieschmuck aus Leder oder Kunstle
der, aus der geltenden TNr. 42.05; 
Phantasieschmuck aus Holz, aus der gelten
den TNr. 44.27; 
Phantasieschmuck aus Steinen, aus der gel
tenden TNr. 68.02" sowie Phantasieschmuck 
aus Gips, aus der geltenden TNr. 68.10; 
Phantasieschmuck aus keramischen Stoffen, 
aus der geltenden TNr. 69.13; 
Phantasieschmuck aus Glas, aus der gelten
den TNr. 70.19; 
Phantasieschmuck aus tierischen Schnitzstof
fen; aus der geltenden TNr. 95.05; 
Phantasieschmuck aus pflanzlichen oder 
mineralischen Schnitzstoffen, aus der gelten
den TNr. 95.08; 
Manschettenknöpfe und ähnliche Knöpfe, 
aus unedlen .Metallen, aus der geltenden 
TNr.98.01. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. Die Anmer
kung 3 soll weitgehend der geltenden Anmerkung 3 
entsprechen, wobei die Bestimmungen der gelten
den Anmerkung 3i unberücksichtigt blieben, v.:eil 
Münzen nunmehr in das Kapitel 71 einger:eiht wer
den sollen. 

Die Anmerkung 4 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 4 entsprechen, wobei die geltende 
Anmerkung 4a unberücksichtigt blieb, weil der 
Begriff "Zuchtperlen" nunmehr in den Wortlaut 
der neuen Nummern 7101 und 7116 aufgenommen 
werden soll. 

, Die Anmerkungen 5 bis 10 sollen weitgehend 
den geltenden Anmerkungen 5 bis 10 entsprechen. 
Der zweite Absatz der geltenden Anmerkung 8 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil "Juwelierwaren" im 
Wortlaut des neuen Zolltarifs nicht mehr aufschei
nen. 

Die geltende Anmerkung 11 soll im Hinblick auf 
die neue Ziffer 5 der Allgemeinen Vorschriften für 
die Auslegung des Harmonisierten Systems unbe
rücksichtigt bleiben. 

Die Anmerkungen zu den Unternummern sollen 
Legalbestimmungen über die Einreihung bestimm
ter Waren in die 6stelligen Unterpositionen enthal~ 
ten. 

Kapitel 72 

Das Kapitel 72 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummern 73.01 bis 73.15 mit Ausnahme der 
folgenden Waren umfassen: 

Spundwandeisen aus der· geltenden TNr. 
73.11- künftigUnternummer730110; 
Ferrouranum aus der geltenden TNr. 
73.02 C - künftig Unternummer 2844 10. 

Hingegen soll Ferrophosphor mit einem Gehalt 
von 15% oder mehr an Phosphor, aus der geltenden 
Tarifnummer 28.55, in das Kapitel 7i eingereiht 
werden. 

Die Anmerkungen 1 bis 3 sollen in modifizierter 
Form den geltenden Anmerkungen 1 bis 4 zum 
Kapitel 73 entsprechen. So soll besonders auf den 
teilweise unterschiedlichen Gehalt an Legierungs
elementen, wodurch sich UmreiI1ungen ergeben 
~zB Waren aus Automatenstahl), hingewiesen wer
den. 

Die geltenden Anmerkungen 5 und' 6 betreffen 
Waren, die künftig in das Kapitel73 eingereiht 
werden sollen. 

Die Anmerkungen zu den Unternummern sollen 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Einreihung 
bestimmter Waren in die entsprechenden 6stelligen 
Unterpositionen enthalten. 

Die nationale Anmerkung 1 soll Legaldefinitio
nen für "Weißblech" und "Weißband" enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 7 zum geltenden Kapitel 73 soll für das 
gesamte Kapitel 72 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 73.10 
sowie gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarif
nummer 73.14 sollen unberücksichtigt bleiben, weil 
sie in den letzten Jahren nicht beansprucht wurden. 

Kapitel 73 

Das Kapitel 73 soll die Waren der geltenden 
Tarifnummern 73.16 bis 73.40 mit Ausnahme der 
folgenden Waren umfassen: 

Heftklammern, andere als für Bürozwecke, 
zusammenhängend, in Streifen, aus Eisen 
oder Stahl, aus der geltenden Tblr. 73.31 -
künftig Unternummer 8305 20; 
Haarnadeln, Lockenwickler und ähnliche 
Waren zum Frisieren, aus Eisen oder Stahl, 
a!Js der geltenden TNr. 73.34 - künftig 
Unternummer 9615 90; 
Reisenecessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder für das Reinigen von Schu
hen oder Kleidern, bei denen Nähnadeln, 
Stricknadeln usw. das Wesen bestimmen, aus 
der geltenden TNr. 73.33 - künftig Unter
nummer 9605 00; 
Reisen~cessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder für das Reinigen von Schu
hen oder Kleidern, bei denen Sicherheitsna
deln, Stecknadeln usw. das Wesen bestim-

. men, aus der gtiltenden TNr. 73.34 - künf
tig Unternummer9605 00; 
Zentralheizungskessel aus der geltenden 
TNr. 73.37 - künftig Unternummern 8403 
10 und 840390; 

36 
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Hilfsapparate für Zentralheizungskessel, aus 
der geltenden TNr. 73.37 - künftig Unter
nummern 840410 und 840490; 
Re~seartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus Eisen oder Stahl, aus der gel
tenden TNr.73.40 - künftig Unternum
mern 420219,420239 und 4202 99; 
Kalender (zB geprägt) aus Eisen oder Stahl, 
aus der geltenden TNr. 73.40 - künftig 
Unternummer 491000; 
Schuhteile aus Eisen oder Stahl, aus der gel
tenden TNr. 73.40 - künftig Unternummer 
640699; 
Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr. 73.40 künftig Unternummer 
830400; 
Statuen und andere Gegenstände zum Aus
schmücken von Parks, Gärten usw. aus Eisen 
oder Stahl, aus der geltenden TNr. 73.40 -
künftig Unternummern 8306 21 und 8306 29; 
Lampenschirmgestelle aus Eisen oder Stahl, 
aus der geltenden TNr. 73.40 - künftig 
Unternummer 9405 99; 
vorgefertigte Gebäude aus Eisen- oder Stahl
konstruktionen, der geltenden TNr. 73.21 -
künftig Unternummer 9406 00; 
Gießereimodelle auS Eisen oder Stahl, aus 
der geltenden TNr. 73.40 - künftig Unter
nummer 8480 30; 
Befestigungen zum Versiegeln von Säcken, 
Beuteln oder ähnlichen Behältnissen, beste
hend aus einem oder zwei Stahldrähten, wel
che zwischen zwei Kunststoff- oder Papier
streifen eingelegt sind, aus der geltenden 
TNr. 73.40 künftig Unternummer 
830990. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
73 eingereiht werden: 

Spundwandeisen der geltenden Tarifnummer 
73.11; 
Bohrgestänge aus Eisen oder Stahl, von der 
Art, wie sie für das Bohren nach Erdöl oder 
Gas verwendet werden, aus der geltenden 
TNr. 8423 B2; 
Klosettspülkästen mit mechanischer Einrich
tung, aus der geltenden TNr. 84.59 B. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen Legaldefinitio
nen für "Gußeisen" und "Draht" enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 7 zum geltenden Kapitel 73 (hinsicht
lich der Waren der geltenden Tarifnummer 73.16) 
soll bei Nummer 7302, jene gemäß den Anmerkun
gen 4, 5 und 6 zur geltenden TNr. 73.18 bei den 
Nummern 7304, 7305 und 7306 in der Zollbegün
stigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung 3 zur geltenden Tarifnummer 73.18, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 

73.22, gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarif
nummer-t3.24, gemäß der Anmerkung zur gelten
den Tarifnummer 73.27, gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 73.29, gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 73.35, 
gemäß der Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 
73.36 sowie gemäß den Anmerkungen 1 und 2 zur 
geltenden Tarifnummer 73.40 sollen unberücksich
tigt bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht 
beansprucht wurden. 

Die Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarif
nummer 73.18 sollen bei den entsprechenden Num
mern bei der Berechnung der neuen Zollsätze 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 74 

Das Kapitel 74 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 74 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Heftklammern, andere als für Bürozwecke, 
zusammenhängend in Streifen, aus Kupfer, 
aus der geltenden TNr. 74.15 A - künftig 
Unternummer 8305 20; 
Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus Kupfer, aus der geltenden 
TNr. 74.19 künftig Unternummern 
420219,420239 und 420299; 
Kalender (zB geprägt) aus Kupfer, aus der 
geltenden TNr. 74.19 - künftig Unternum
mer 4910 00; 
Schuhteile aus Kupfer, aus der geltenden 
TNr. 74.19 künftig Unternummer 
640699; 
Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.19 - künftig Uriternummer 8304 00; 
Statuen und andere Gegenstände zum Aus
schmücken von Parks, Gärten usw. aus Kup
fer, aus der geltenden TNr. 74.19 - künftig 
Unternummern 830621 und 830629; 
Lampenschirmgestelle aus Kupfer, aus der 
geltenden TNr. 74.19 - künftig Unternum
mer 9405 99; 
Haarnadeln, Lockenwickler und ähnliche 
Waren zum Frisieren, aus Kupfer, aus der 
geltenden TNr. 74.19 - künftig Unternum
mer 9615 90; 
Gießereimodelle aus Kupfer, aus der gelten
den TNr. 74.19 - künftig Unternummer 
848030. 

Hingegen sollen Kupferphosphide mit einem 
Gehalt von mehr als 8% bis einschließlich 15% des 
Gewichts an Phosphor, aus der geltenden TNr. 
28.55 in das Kapitel 74 eingereiht werden. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen 1 bis 3 entsprechen, wobei 
in der neuen Anmerkung 1c bei der Ausnahmebe
stimmung hinsichtlich von Kupferphosphiden der 
Phosphorgehalt von 8% auf 15% erhöht werden 
soll. 

8 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)550 von 563

www.parlament.gv.at



8 der Beilagen 551 

Die Anmerkungen zu den Unternummern sollen 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von Kupferlegierungen innerhalb der 6stelligen 
Unterpositionen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 74.04 soll 
bei der Nummer 7409 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß den 
Anmerkungen 1 und 2 zur geltenden Tarifnummer 
74.03, gemäß den Anmerkungen 1 und 2 zur gel
tenden Tarifnummer 74.05, gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 74.06 sowie gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 74.19 sol
len unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurden. 

Kapitel7S 

Das Kapitel 75 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 75 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

- Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
~Behältnisse, aus Nickel, aus der geltenden 
TNr. 75.06 künftig Unternummern 
420219,420239 und 420299; 
Kalender (zB geprägt) aus Nickel, aus der 
geltenden TNr. 75.06 - künftig UnterilUm
mer 4910 00; 
Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Nickel, aus der geltenden 
TNr.75.06 künftig Unternummer 
830400; 
Gießereimodelle aus Nickel aus der gelten
den TNr. 75.06 - künftig Unternummer 
848030; 
Lampenschirmgestelle aus Nickel, aus der 
geltenden TNr. 75.06 - künftig Unternum
mer 9405 99. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die Anmerkungen zu den Unternummern sollen 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von legiertem und nicht legiertem Nickel innerhalb 
der 6stelligen Unterpositionen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 75.02 soll 
bei der Unternummer 750520, jene gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 75.03 bei 
der Nummer 7506 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 76 

Das Kapitel 76 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 76 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

vorgefertigte Gebäude aus Aluminiumkon
struktionen, aus der geltenden TNr. 76.08 -
künftig Unternummer 9406 00; 

Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus Aluminium, aus der gelten
den TNr.76.16 - künftig Unternummern 
4202 19, 4202 39 und 420299; 
Kalender (zB geprägt) aus Aluminium, aus 
der geltenden TNr. 76.16 - künftig Unter
nummer 4910 00; 
Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16 - künftig Unternummer 830400; 
Statuen und andere Gegenstände zum Aus
schmücken von Parks, Gärten .usw. aus Alu
minium, aus der geltenden TNr. 76.16 -:
künftig Unternummern 8306 21 und 8306 29; 

. Lampenschirmgestelle aus Aluminium, aus 
der geltenden TNr. 76.16 - künftig Unter
nummer 9405 99; 
Schuhteile aus Aluminium, aus der geltenden 
TNr. 76.16 künftig Unternummer 
640690; 
Heftklammern, andere als für Bürozwecke, 
zusammenhängend, in Streifen, aus Alumi
nium, aus der geltenden TNr. 76.16 - künf
tig Unternummer 830520; 
Haarnadeln, Lockenwickler und ähnliche 
Waren zum Frisieren, aus Aluminium, aus 
der geltenden TNr. 76.16 - künftig Unter
nummer 9615 90; 
Gießereimodelle aus Aluminium, aus der gel
tenden TNr. 76.16 - künftig Unternummer 
848030. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. . 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von legiertem und nicht legiertem Aluminium 
innerhalb der 6stelligen Unterpositionen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß d~r 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 76.03 
sowie gemäß den Anmerkungen 1 bis 3 zur gelten
den Tarifnummer 76.04 sollen unberücksichtigt 
bleiben, weil sie in den letzten Jahren nicht bean-
sprucht wurden. . 

Kapitel 77 

Fällt leer aus und ist für eine allfällige künftige 
Verwendung im Zolltarif vorbehalten. 

Kapitel 78 

Das Kapitel 78 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 78 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Statuen und andere Gegenstände zum Aus
schmücken von Parks, Gärten, usw., aus Blei, 
aus der geltenden TNr. 78.06 - künftig 
Unternummern 830621 und 830629; 
Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Blei, aus der geltenden TNr. '78.06 
- künftig Unternu1I1mer 830400; 
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Gießereimodelle aus Blei, aus der geltenden 
TNr. 78.06 künftig Unternummer 
848030. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen ~ und 2 entsprechen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legalbestimmung hinsichtlich der Behandlung von 
raffiniertem Blei innerhalb der 6stelligen Unterposi
tionen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 78.01 soll 
bei der Nummer 7801 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 79 

Das Kapitel 79 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 79 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus Zink, aus der geltenden TNr. 
79.06 - künftig Unternummern 420219, 
420239 und 420299; 
Kalender (zB geprägt) aus Zink, aus der gel
tenden TNr. 79.06 - künftig Unternummer 
491000; 
Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Zink, aus der geltenden TNr. 79.06 
- künftig Unternummer 830400; 
Gießereimodelle aus Zink, aus der geltenden 
TNr. 79.06 künftig Unternummer 
848030; 
Möbel aus Zink, aus der geltenden TNr. 
79.06 - künftig Unternummer 940320. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von nicht legiertem Zink, Zinklegierungen sowie 
Zirikstaub innerhalb der 6stelligen Unterpositionen 
enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 79.01 soll 
bei der Nummer 7901 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 80 . 

Das Kapitel 80 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 80 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
wert, aus Zinn, aus der geltenden TNr. '80.06 
- künftig Unternummer 830400; 
Statuen und andere Gegenstände zum Aus
schmücken von Parks, Gärten usw., aus Zinn, 
aus der geltenden TNr. 80.06 - künftig 
Unternummern 830621 und 830629; 

Gießereimodelle aus Blei, aus der geltenden 
TNr. 80.06 künftig Unternummer 
848030. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
gel~enden Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll 
Lc~galbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
von legiertem und nicht legiertem Zinn innerhalb 
der 6stelligen Unterpositionen enthalten. 

Kapitel 81 

Das Kapitel 81 soll die Waren der geltenden 
Kapitel 77 und 81 mit Ausnahme des natürlichen 
Thoriums und des an U 235 abgereicherten Urans, 
aus der geltenden Tarifnummer 81.04 C (künftig 
Unternummer 2844 30) umfassen. 

Die Anmerkung zum geltenden Kapitel 81 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil die dort genannten 
Metalle im Wortlaut der neuen Nummern genannt 
werden sollen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll 
Legalbestimmungen hinsichtlich der Behandlung 
bestimmter Waren innerhalb der 6stelligen Unter
positionen enthalten. 

Kapitel 82 

Das Kapitel 82 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 82 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Köpfe, Klingen und Schneidplatten für elek
trische Rasierapparate, aus der geltenden 
TNr. 82.11 -künftig Unternummer 
851090; 
Klingen, Messer, Kämme, Köpfe und 
Schneidplatten für elektrische Haarschneide
maschinen, aus der geltenden TNr. 82.13 -
künftig Unternummer 851090; 
Reisenecessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder für das Reinigen von Schu
hen oder Kleidern: 

bei denen Pinzetten das Wesen bestim
men, aus der geltenden TNr. 82.03 E -
künftig Unternummer 9605 00; 
bei denen Scheren das Wesen bestimmen, 
aus der geltenden TNr. 82.12 - künftig 
Unternummer 9605 00. -

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen. Die Anmerkung 2 soll 
in modifizierter Form der geltenden Anmerkung 2 
entsprechen, wobei lediglich die Ausnahmebestim
mung hinsichtlich der Köpfe, Klingen und Schneid
platten für elektrische Rasierapparate aufgenom
men werden soll. Dies entspricht der Umreihung 
derartiger Waren vom geltenden Kapitel 82 in das 
neue Kapitel 85. 

Die Anmerkung 3 soll eine Legalbestimmung 
hinsichtlich der Behandlung von Zusammenstellun-
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gen· bestimmter Waren innerhalb dieses Kapitels 
enthalten. 

Die geltende Anmerkung 3 soll im Hinblick auf 
die neue Ziffer 5 der Allgemeinen Vorschriften für 
die Auslegung des Harmonisierten Systems unbe
rücksichtigt bleiben. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung b zur geltenden Tarifnummer 82.12 
soll bei der Nummer 8213 in modifizierter Form in 
der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 82.11 und 
jene gemäß der Anmerkung a zur geltenden Tarif
nummer 82.12 sollen unberücksichtigt bleiben, weil 
sie in den letzten Jahren nicht beansprucht wurden. 

Kapitel 83 

Das Kapitel 83 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 83 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Beleuchtungskörper und Zubehör, der gel
tenden TNr. 83.07 - künftig Nummer 9405; 
beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder, sowie Teile davon, aus 
unedlen Metallen, aus der geltenden TNr. 
83.14 - künftig Unternummern 9405 60 und 
940599; 
Kollagen aus unedlen Metallen, aus der gel
tenden TNr. 83.06 - künftig Unternummer 
9701 90. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
83 eingereiht werden: 

Büroausstattungsgegenstände mit Gebrauchs
we·rt: 

aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr. 73.40; 
aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.19; 
aus Nickel, aus der geltenden TNr. 75.06; 
aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16; 
aus Blei, aus der geltenden TNr. 78.06; 
aus Zink, aus der geltenden TNr. 79.06; 
aus Zinn, aus der geltenden TNr. 80.06; 

Heftklammern, andere als für Bürozwecke, 
zusammenhängend in Streifen: 

aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr.73.31; 
aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.15A; 
aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16; 

Statuen und andere Gegenstände zum Aus
schmücken von Parks, Gärten, usw.: 

aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr.73.40; 
aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.19; 

aus Aluminium, aus der geltenden TNr~ 
76.16; 
aus Blei, aus der geltenden TNr. 78.06; 
aus Zinn, .aus der geltenden TNr. 80.06; 

Befestigungen zum' Versiegeln von Säcken, 
Beuteln oder ähnlichen Behältern, bestehend 
aus einem oder zwei Stahldrähten, welche 
zwischen zwei Kunststoff- oder Papierstrei-

,fen eingelegt sind, aus der geltenden TNr. 
73.40. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen. Die Anmer
kung 2 soll eine Legaldefinition für Laufrollen der 
Nummer 8302 enthalten. 

Kapitel 84 

Das Kapitel 84 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 84 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Klosettspülkästen, aus Kunststoffen, aus der 
geltenden TNr. 84.59 B - künftig Unter-

• nummer 3921 9.0; 
Bohrgestänge aus Eisen oder Stahl, von der 
Art wie sie für das Bohren nach Erdöl oder 
Gas verwendet werden, aus der geltenden 
TNr. 84.23 künftig Unternummer 
730420; 
Klosettspülkästen mit mechanischer Einrich
tung, aus der geltenden TNr. 84.59 B -
künftig Unternummer 7324 90; 
mechanische Teppichkehrer zum Handge
brauch, ohne Motor, aus der geltenden TNr. 
84.59 - künftig Unternummer 9603 90; 
Ultraschallschweißmaschinen, aus der gelten
den TNr. 84.59 - künftig Unternummer 
851580; 
elektrische Maschinen und Apparate zum 
Heißversprühen von Metallen oder gesinter
ten Metallcarbiden sowie Teile hiezu, aus der 
geltenden TNr. 84.21 - künftig Unternum
mern 8515 80 und 851590. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
84 eingereiht werden: 

Zentralheizungskessel aus der geltenden 
TNr.73.37; 
Hilfsapparate für Zentralheizungskessel, aus 
der geltenden TNr. 73.37; 
Tisch-, Boden-, Wand-, Fenster-, Decken
und Dachventilatoren sowie Luftabzugshau
ben, für den Haushalt, aus der geltenden 
TNr.85.06; 
elektrolytische Poliermaschinen aus der gel- . 
tenden TNr. 85.22; 

, Gabelstapler, Portalhubkarren und Krankar
ren, einschließlich deren Teile, aus der gel
tenden TNr. 87.07; 
Transport- und Förderkarren aller Art, mit 
Hebevorrichtungen ausgestattet, aus der gel
tenden TNr. 87.14; 
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Beschneidmaschinen (einschließlich jener für 
Zackenschnitt) zum Beschneiden der Abzüge 
und Kartons, für photographische Zwecke, 
aus der geltenden TNr. 90.10; 

Gießerei -Modelle: 
aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 
aus Holz, aus der geltenden TNr. 44.28; 
aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr.73.40; 
aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
,74.19; . 
aus Nickel, aus der geltenden TNr. 75.06; 
aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16; 
aus Blei, aus der geltenden TNr. 78.06; 
aus Zink, aus der geltenden TNr. 79.06; 
aus Blei, aus d~r geltenden TNr. 80.06; 
aus Wachs, aus der geltenden TNr. 95.08; 

Werkzeugmaschinen, die mit Laserstrahl, 
Licht-, Phötonenstrahlen oder Plasmastrah-' 
len_arbeiten, aus der geltenden TNr. 85.11. 

Die Anmerkl,mg 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei folgendes hervor
zuheben wäre: 

bei der Anmerkung 1d soll die Umreihung 
der Zentralheizungskessel berücksichtigt 
werden; 
die Anmerkung 1f soll neu aufgenommen 
werden, weil derartige mechanische Teppich
kehrer zum Handgebrauch künftig in das 
Kapitel 96 eingereiht werden sollen. 

Die Anmerkung 2 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 2 entsprechen. Die Anmer
kungen 3 und 4 sollen Legaldefinitionen für 
"Werkzeugmaschinen" enthalten. 

Die Anmerkungen 5A und 5B sollen in modifi
zierter Form den geltenden Anmerkungen 3a und 
3b entsprechen. Die Anmerkungen 6 und 7 sollen 
den geltenden Anmerkungen 4 und 5 entsprechen. 

Die Anmerkung zu den Unternummern soll eine 
Legalbestimmung hinsichtlich der Behandlung von 
Wälzlagern innerhalb der 6stelligen Unterpositio
nen enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 6 zum geltenden Kapitel 84 soll in 
modifizierter Form für das gesamte Kapitel 84 in 
der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt werden,: 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
GATT -Vertragsanmerkung 2 zur geltenden Tarif
nummer 84.06 soll bei den Nummern 8407 bis 8409 
in der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt wer
den. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 84.01 
sowie gemäß der Anmerkung 1 zur geltenden 

Tarifnummer 84.06 sollen unberücksichtigt bleiben, 
weil sie in den letzten Jahren nicht beansprucht 
wurden bzw. weil der GATT -Vertragszollsatz das 
Ausmaß der geltenden Begünstigungsmöglichkeit 
unterschreitet. 

Kapitel 85 

Das Kapitel 85 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 85 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Tisch-, Boden-, Wand-, Fenster-, Decken
und Dachventilatoren sowie Luftabzugshau
ben für den Haushalt, aus der geltenden 
TNr. 85.06 künftig Unternummern 
841451 und 8414 60; 
Werkzeugmaschinen, die mit Laserstrahl, 
Licht- oder Photonenstrahlen sowie mit Plas
mastrahlen arbeiten, aus der geltenden TNr. 
85.11 - künftig Unternummern 845610, 
845690 und 846693; 
elektromechanische Signal-, Sicherungs-, 
Kontroll- oder Verkehrsleiteinrichtungen, 
aus der geltenden TNr. 85.16 - künftig 
Unternummer 8608 00; 
elektrolytische Poliermaschinen, aus der gel
tenden TNr. 85.22 - künftig Unternum
mern 845690 und 846693; 
Satelliten zum Empfangen und Wiederaus
senden von Rundfunk- und Fernsehsendun
gen sowie deren Teile, aus der geltenden 
TNr. 85.15 künftig Unternummern 
880250 und 880390; 
elektrische Girlanden, andere als für Christ
bäume oder für Faschings- oder 
Scherzzwecke, aus der geltenden TNr. 85.22 
- künftig Unternummer 9405 60. 

Hingegen sollen folgende Wa;en in das Kapitel 
85 eingereiht werden: 

Köpfe, Klingen und Schneidplatten für elek
trische Rasierapparate, aus der geltenden 
TNr.82.11; 
Klingen, Messer, Kämme, Köpfe und 
Schneidplatten für elektrische Haarschneid
maschinen, aus der geltenden TNr. 82.13; 
elektrische Maschinen und Apparate zum 
Heißversprühen von Metallen oder gesinter
ten Metallcarbiden sowie Teile hiezu, aus der 
geltenden TNr. 84.21; 
Ultraschallschweißmaschinen, aus der gelten
den TNr. 84.59; 
optische Lichtleitkabel aus Glas; aus der gel
tenden TNr. 90.01; 
kinematographische Tonwiedergabegeräte, 
die nach photoelektrischem Verfahren arbei
ten, sowie Teile davon, aus der geltenden 
TNr.90.08; 
kinematographische Tonaufnahmegeräte, die 
nach photoelektrischem Verfahren arbeiten, 
sowie Teile davon, aus der geltenden TNr. 
90.08; 
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Sprechmaschinen, Diktiermaschinen und 
andere- Tonaufnahme- und Tonwiedergabe
geräte, einschließlich Plattenspieler, Ton
band- und Tondrahtgeräte, auch mit Tonab
nehmer sowie Bild- und Tonaufnahmegeräte 
oder Bild- und Tonwiedergabegeräte für das 
Fernsehen, der geltenden TNr. 92.11; 
Bild- und Tonträger und Träger für andere 
Aufzeichnungen nach magnetischem Verfah
ren, wie Platten, Walzen, Wachsformen, 
Bänder, Filme, Drähte und dergleichen, für 
die Aufnahme vorgerichtet oder mit Auf
zeichnungen versehen sowie Matritzen und 
Galvanos, für die Schallplattenerzeugung, 
der geltenden TNr. 92.12; 
andere-Teile und anderes Zubehör für Geräte 
der bisherigen TNr. 92.11, der geltenden 
TNr.92.13; 
Elektromotore (zB für den Sprech- oder 
Gehmechanismus) für Puppen, aus der gel
tenden TNr. 97.02; 
Elektromotore für mechanisches Spielzeug,. 
aus der geltenden TNr. 97.03; 
Transformatoren für mechanisches Spiel
zeug, aus der geltenden TNr. 97.03; 
Funkfernsteuerapparate für Spielzeug, aus 
der geltenden TNr. 97.03. 

Die Anmerkung 1 soll der geltenden Anmerkung 
entsprechen. Die Anmerkung 2 soll weitgehend 

der geltenden Anmerkung 2 entsprechen. Die 
Anmerkung 3 soll weitgehend . der geltenden 
Anmerkung 3 entsprechen, wobei lediglich bei den 
Ausnahmebestimmungen die Umreihung von Ven
tilatoren und Abzugshauben vom geltenden Kapitel 
85 in das neue Kapitel 84 berücksichtigt werden 
soll. 

Die Anmerkung 4 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 4 entsprechen. Die Anmer
kung 5 soll weitgehend der geltenden Anmerkung 5 
entsprechen. 

Die Änmerkti;;g: 6 s~IC~i~~ Legald~finiti~n für 
"Schallplatten, Tonbänder und andere Träger" der 
Nummern 8523 und 8524 enthalten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 6 zum geltenden Kapitel 85 soll bei 
den Nummern 8501 bis 8504, 8508, 8510, 8516, 
8517, 8525 bis 8529, 8535, 8536, 8538, 8543 und 
8545 sowie bei den Unternummern 850910, 
850920, 850990, 851830 und 851890 in modifi
zierter Form in der Zollbegünstigungsliste berück
sichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 85.04 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel'S6 

Das Kapitel 86 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 86 mit Ausnahme von Waren aus vulkani-

siertem Kautschuk für technische Zwecke, erkenn
bar für Waren des Kapitels 86, aus. den geltenden 
Tarifnummern 86.09 und 86.10 (künftig Unter
nummer 401699) umfassen. 

Hingegen sollen elektromechanische Signal-, 
Sicherungs-, Kontroll- und Verkehrsleiteinrichtun
gen, aus der geltenden Tarifnummer 85.16 in das 
Kapitel 86 eingereiht werden. 

Die Anmerkungen 1 bis 3 sollen den geltenden 
Anmerkungen 1 bis 3 entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 86.09 soll 
bei der Nummer 8607, jene gemäß der Anmerkung 
zur geltenden Tarifnummer 86.10 bei der Nummer 
8608 in der Zollbegünstigungsliste berücksichtigt 
werden. 

Kapitel 87 

Das Kapitel 87 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 87 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

- Portalhubkarren und Krankarren, aus der 
.geltenden TNr. 87.07 - künftig Unternum
mern 8426 12, 842641 und 842649; 
Gabelstapler aus der geltenden TNr. 87.07 -
künftig Unternummern 8427 10 und 8427 20; 
Transport- und Förderkarren aller Art, mit 
Hebevorrichtungen ausgestattet, aus der gel
tenden TNr. 87.14 - künftig Unternummer 
842790; 
Teile für Stapler, Portalhubkarren und Kran
karren, aus der geltenden TNr. 87.07 -
künftig Unternummern 8431 20 und 843149; 
Teile für Transport- und Förderkarren aller 
Art, mit Hebevorrichtungen ausgestattet, aus 
der geltenden TNr. 87.14 - .künftig Unter
nummer 8431 20; 
Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für 
technische Zwecke, erkennbar für Waren des 
Kapitels 87, aus den geltenden TNrn. 87.06, 
87.07, 87.12,87.13 und 87.14 - künftig 
Unternummer 401699. 

Hingegen sollen Kinderfahrräder, ohne Kugella
ger ausgestattet, und Teile hiefur, aus der gelten
den TNr. 97.01 in das Kapitel 87 eingereiht wer
den. 

Die Anmerkung 1 soll eine Ausnahmebestim
mung für Fahrzeuge, die ausschließlich zur Fortbe
wegung auf Schienen gebaut sind, enthalten. 

Die Anmerkung 2 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen. Die Anmerkung 3 soll 
eine Legaldefinition für Autobusse der Nummer 
8702 enthalten. Die Anmerkung 4 soll weitgehend 
der geltenden Anmerkung 2 entsprechen. 

Die Anmerkung 5 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 3 entsprechen, wobei die 
Umreihung. von Kinderfahrrädern berücksichtigt 
werden soll. 
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Die geltende Anmerkung 5 (Legaldefinition für 
gebrauchte Fahrzeuge) soll in modifizierter Form 
als Legaldefinition für neue Kraftfahrzeuge in der 
nationalen Anmerkung 1 berücksichtigt werden. 

Die geltende Anmerkung 6 soll unberücksichtigt 
bleiben, weil im neuen Zolltarif eine Erfassung von 
"Motorfahrräder" nicht mehr erfolgen soll. Derar
tige Kleinmotorräder sollen in die Unternummer 
8711 10 eingereiht werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 4 zum geltenden Kapitel 87 soll bei 
den Nummern 8701, 8705, 8706 und 8708 in modi
fizierter Form in der Zollbegünstigungsliste berück-
sichtigt werden. . 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 1 zur geltenden Tarifnummer 87.02 
soll bei der Unternummer 8704 10, jene gemäß der 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 87.02 
bei der Nummer 8703 sowie bei den Unternum
mern 8704 21 und 8704 31, jene gemäß der Anmer
kung zur geltenden Tarifnummer 87.08 bei der 

. Nummer 8710, jene gemäß der Anmerkung 1 zur 
geltenden Tarifnummer 87.14 bei der Unternum
mer 8716 10 in der Zollbegünstigungsliste berück
sichtigt werden. 

Die . Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
GATI-Vertragsanmerkung 4 zur geltenden Tarif
nummer 87.02 soll bei der Nummer 87.03, jene der 
GATI-Vertragsanmerkung 4 zur geltenden Tarif
nummer 87.06 bei der Nummer 8708 in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeiten gemäß der 
Anmerkung 2 zur gelteq.den Tarifnummer 87.01, 
gemäß der Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnum
mer 87.04, gemäß der Anmerkung 2 zur geltenden 
Tarifnummer 87.06, gemäß der Anmerkung 2 zur 
geltenden Tarifnummer 87.07 sowie gemäß der 
Anmerkungen 1 und 2 gemäß der geltenden Tarif
nummer 87.12 sollen unberücksichtigt bleiben, weil 
sie in den letzten Jahren nicht beansprucht wurden 
bzw. im Falle der Anmerkung i zur geltenden 
Tarifnummer 87.01 der vorgesehene GATI-Ver
tragszollsatz das geltende Begünstigungsausmaß 
unterschreitet. . 

Die Anmerkungen 1 und 3 zur geltenden Tarif
nummer 87.01, die Anmerkung 3 zur geltenden 
Tarifnummer 87.02, die Anmerkung zur geltenden 
Tarifnummer 87.03, die Anmerkungen 1 und 3 zur 
geltenden Tarifnummer 87.04, die Anmerkung 1 
zur geltenden Tarifnummer 87.06, die Anmerkung 
1 zur geltenden Tarifnummer 87.07, die Anmer
kung 3 zur geltenden Tarifnummer 87.12 und die 
Anmerkung 2 zur geltenden Tarifnummer 87.14 
sollen bei den entsprechenden Nummern bzw. 
Unternummern bei der Berechnung der Zollsätze 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 88 

Das Kapitel 88 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 88 mit Ausnahme von Waren aus vulkani
siertem Kautschuk für technische Zwecke, erkenn
bar für Waren des Kapitels 88, aus den geltenden 
Tarifnummern 88.03, 88.04 und 88.05 (künftig 
Unternummer 401699) umfassen. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
88 eingereiht werden: 

Satelliten zum Empfangen und Wiederaus
senden von Rundfunk- und Fernsehsendun
gen sowie deren Teile, aus der geltenden 
TNr.85.15; 
Raumfahrzeuge zum Messen, Prüfen, Kon
trollieren und Analysieren, deren Arbeits
weise auf einer elektrischen Erscheinung 
beruht, die sich mit der zu ermittelnden 
Größe ändert, sowie Raumfahrzeuge zum 
Ermitteln oder Messen von Alpha-, Beta-, 
Gamma-, Röntgen-, kosmischer oder ähnli
cher Strahlung, aus ,der geltenden TNr. 
90.28; . 
Teile für Raumfahrzeuge zum Messen, Prü
fen, Kontrollieren und Analysieren, deren 
Arbeitsweise auf einer elektrischen Erschei
nung beruht, die sich mit der zu ermittelnden 
Größe ändert, sowie Teile für Raumfahr
zeuge zum Ermitteln oder Messen von 
Alpha-, Beta-, Gam!Ila-, Röntgen-, kosmi
scher oder ähnlicher Strahlung, aus der gel
tenden TNr. 90.29~ 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zum geltenden Kapitel 88 soll bei den 
Nummern 8804 und 8805 in der Zollbegünsti
gungsliste berücksichtigt werden. Diese Zollbegün
stigungsmöglichkeit soll jedoch bei der Nummer 
8801 unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letz
ten Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 89 

Das Kapitel 89 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 89 umfassen. 

Die Anmerkung soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung entsprechen. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zu den geltenden Tarifnummern 89.01 
und 89.02 soll bei der Nummer 8901 in der Zollbe
günstigungsliste berücksichtigt werden. Diese Zol1-
begünstigungsmöglichkeit soll jedoch bei der Num
mer 8904 unberücksichtigt bleiben, weil sie in den 
letzten Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 90 

Das Kapitel 90 soll die Waren des. geltenden 
Kapitels 90 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

optische Lichtleitkabel aus Glas, aus der gel~ 
tenden TNr. 90.01 - künftig Unternummer 
8544 70; 
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kinematographische Tonaufnahmegeräte, die 
nach photoelektrischem Verfahren arbeiten, 
aus der geltenden TNr; 90.08 - künftig 
Unternummer 852090; 
kinematographische Tonwiedergabegeräte, 
die nach photoelektrischem Verfahren arbei
ten, aus der geltenden TNr. 90.08 - künftig 
Unternummern851991 und 851999; 
Teile für kinematographische Tonaufnahme
und Tonwiedergabegeräte, die nach photo
elektrischem Verfahren arbeiten, aus der gel
tenden TNr. 90.08 - künftig Unternummer 
852290; 
Beschneidmaschinen (einschließlich jene für 
Zackenschnitt) zum Beschneiden der Abzüge 
und Kartons, für photographische Zwecke, 
aus der geltenden TNr. 90.10 - künftig 
Unternummern 844110_und 844190; 
Scheinwerfer und deren Teile, aus der gelten
den TNr. 90.13 - künftig Unternummern 
940540,940591, 940592 und 940599; 
Reisenecessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder das Reinigen von Schuhen 
oder Kleidern, bei denen Maßbänder das 
Wesen der Ware bestimmen, aus der gelten
den TNr. 90.16 A - künftig Unternummer 
960500; 
Raumfahrzeuge zum Messen, Prüfen, Kon
trollieren und Analysieren, deren Arbeits
weise auf einer elektrischen Erscheinung 
beruht, die sich mit der zu ermittelnden 
Größe ändert, sowie RaumfahrzeUge zum 
Ermitteln oder Messen von A1pha-, Beta-, 
Gamma-, Röntgen-, kosmischer oder ähnli
cher Strahlung, aus der geltenden TNr. 90.28 
- künftig Unternummer 880250; 
Teile für Raumfahrzeuge zum Messen, Prü
fen, Kontrollieren und Analysieren, deren 
Arbeitsweise auf einer elektrischen Erschei
nung beruht, die sich mit der zu ermittelnden 
Größe ändert, sowie Teile für Raumfahr
zeuge zum Ermitteln oder Messen von 
Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgen-, kosmi
scher oder ähnlicher Strahlung, aus der gel
tenden TNr. 90.29 - künftig Unternummer 
880390. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
90 eingereiht werden: 

optische Fasern sowie optische Faserbündel 
und -kabel, aus der geltenden TNr. 70,18; 
zahnärztliche Behandlungsstühle, die mit 
zahnärztlichen Vorrichtungen der Nummer 
9018 ausgestattet sind, aus der geltenden 
TNr.94.02. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei folgende Ände
rungen hervorzuheben wären: 

Die Anmerkung 1f soll die Umreihung von 
Papier- und Pappeschneidmaschinen in das 
Kapitel 84 berücksichtigen; 

\ 

die Anmerkung 19 soll eine Ausnahmebe
stimmung für tragbare elektrische Leuchten 
enthalten, was der geltenden Tarifauslegung 
entspricht; weiters soll in der Anmerkung 19 
der Warenkreis der Ausnahmen neu formu
liert werden, damit die Umreihung einschlä
giger Waren berücksichtigt wird. 

Die Anmerkung 2 soll in modifizic:;rter Form der 
geltenden Anmerkung 2 entsprechen. Die Anmer
kung 3 soll eine Legalbestimmung für die Behand
lung von Maschinerikombinationen enthalten. Die 
Anmerkungen 4 und 5 sollen den geltenden Anmer
kungen 3 und 4 entsprechen. 

Die Anmerkung 6 soll eine wesentliche Ein
schränkung der geltenden Anmerkung 5 dahin 
gehend enthalten, daß Geräte zum Messen nicht 
elektrischer Größen, aus der geltenden Tarifnum
mer 90.28, in die vorangehenden Nummern des 
Kapitels 90 einzureihen sind. 

Die geltende Anmerkung 6 soll im Hinblick auf 
die neue Ziffer 5 der Allgemeinen Vorschriften für 
die Auslegung des Harmonisierten Systems unbe
rücksichtigt bleiben. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung 7 zum geltenden Kapitel 90 soll bei 
den Nummern 9003, 9004, 9006, 9017 bis 9022, 
9024, 9028, 9029 und 9031 in modifizierter Form in 
der Zollbegünstigungsliste berücksichtigtwerden. 

Kapitel 91 

Das Kapitel 91 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 91 zuzüglich folgender Waren umfassen: 

Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Kautschuk, aus der geltenden TNr. 
40.14; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Leder, aus der geltenden TNr. 42.03; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Spinnstoffen; aus der geltenden TNr. 
62.05; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierun
gen, aus der geltenden TNr. 71.12; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus echten Perlen, Edelsteinen, echten 
Schmucksteinen, synthetischen oder rekonsti
tuierten Schmucksteinen, aus der geltenden 
TNr.71.15; 
Uhrbänder, Uhrarmbänder und Teile davon, 
aus unedlen Metallen, aus der geltenden 
TNr.71.16. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form den 
geltenden Anmerkungen 2 und 3 entsprechen; 
wobei jedoch die Umreihung von Uhrarmbändern 
berücksichtigt wurde. 
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Die Anmerkung 2 soll eine Legaldefinition für 
"Uhren mit Gehäuse aus Edelmetall oder Edelme
tallplattierungen" der Nummer 9101 enthalten. 

Die Anmerkung 3 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen. 

Die Anmerkung 4 soll der geltenden Anmerkung 
4 entsprechen. 

Die geltende Anmerkung 5 soll im Hinblick auf 
die neue Ziffer 5 der Allgemeinen Vorschriften für 
die Auslegung des Harmonisierten Systems unbe
rücksichtigt bleiben. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 91.06 soll 
bei der Nummer 9107 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Kapitel 92 

Das Kapitel 92 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 92 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Sprechmaschinen, Diktiermaschinen und 
andere Tonaufnahme- oder Tonwiedergabe
geräte, einschließlich Plattenspieler, Ton
band- und Tondrahtgeräte sowie Bild- und 
Tonaufnahmegeräte bzw. Bild- und Tonwie
dergabegeräte für das Fernsehen, der gelten
den TNr. 92.11 - künftig Nummern 8519, 
8520, 8521 und 8528; 
Bild- und Tonträger und Träger für andere 
Aufzeichnungen nach magnetischem Verfah
ren, wie Platten, Walzen, Wachsformen, 
Bänder, Filme, Drähte und dergleichen, für 
die Aufnahme vorgerichtet oder mit Auf
zeichnungen versehen, sowie Matritzen und 
Galvanos, für die Schallplattenerzeugung, 
der geltenden TNr. 92.12 - künftig Num~ 
mern 8523 und 8524; 
andere Teile und Zubehör für Sprechmaschi
nen, Diktiermaschinen und andere Tonauf
nahme- oder Tonwiedergabegeräte, ein
schließlich Plattenspieler, Tonband- und 
Tondrahtgeräte sowie Bild- und Tonaufnah
megeräte bzw. Bild- und Tonwiedergabege
räte für das Fernsehen, der geltenden TNr. 
92.13 - künftig Unternummern 8522 10 und 
852290. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 entsprechen, wobei die geltende 
Anmerkung la unberücksichtigt bleiben soll, weil 
durch die Umreihung von Waren der geltenden 
Tarifnummer 92.12 in das neue Kapitel 85 derar
tige Waren nicht mehr in das neue Kapitel 92 ein
gereiht werden könnten. 

Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 
2 entsprechen. 

Die geltende Anmerkung 3 soll im Hinblick auf 
die neue Ziffer 5 der Allgemeinen Vorschriften für 
die Auslegung des Harmonisierten Systems unbe
rücksichtigt bleiben. 

Kapitel 93 

Das Kapitel 93 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 93 zuzüglich der folgenden Waren'umfas-
sen: 

Teile und Zubehör zu Waren der Nummern 
9301 und 9304, aus vulkanisiertem Weich
kautschuk, aus der geltenden TNr. 40.14; 
Teile und Zubehör zu Waren der Nummern 
9301 und 9304, aus Leder, aus der geltenden 
TNr.42.05; 
Tragriemen für Waffen, aus Spinnstoffen, 
aus dei geltenden TNr. 62.05. 

Die Anmerkungen 1 und 2 sollen weitgehend 
den geltenden Anmerkungen 1 und 2 entsprechen. 

Die geltende Anmerkung 3 soll im Hinblick auf 
die neue Ziffer 5 der Allgemeinen Vorschriftenfür 
die Auslegung des Harmonisierten Systems unbe-· 
rücksichtigt bleiben. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 93.03 soll 
bei der Nummer 9301 in der Zollbegünstigungsliste 
berücksichtigt werden. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 93.07 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil der vorgesehene 
GA TI -Vertragszollsatz das geltende Begünsti
gungsausmaß unterschreitet. 

Kapitel 94 

Das Kapitel 94 soll die Waren des geltenden 
. Kapitels 94 mit Ausnahme der zahnärztlichen 
Behandlungsstühle, die mit zahnärztlichen Vorrich
tungen der Nummer 9018 ausgestattet sind, aus der 
geltenden Tarifnummer 94.02 (künftig Unternum
mer 901849) umfassen. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
94 eingereiht werden: 

Sitzmöbel sowie andere Möbel: 
aus Steinen, aus der geltenden TNr. 
68.02; 
aus Asbestzement, aus der geltenden 
TNr.68.12; 
aus Porzellan oder anderen keramischen 
Stoffen, aus der geltenden TNr. 69.13; 
aus Zink, aus der geltenden TNr. 79.06; 

Beleuchtungskörper und deren Teile: 
aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 
aus vulkanisiertem Weichkautschuk, aus 
der geltenden TNr. 40.14; 
aus Hartkautschuk, aUs der geltenden 
TNr.40.16; 
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aus teder oder Kunstleder aus der gelten
den TNr. 42.05; 
aus Därmen, Blasen oder Sehnen, aus der 
geltenden TNr. 42.06; 
aus Holz, aus der geltenden TNr. 44.27; 
aus Flechtstoffen, aus der geltenden TNr. 
46.03; 
aus Papier oder Pappe, aus der geltenden 
TNr. 48.21 D; 
aus Spinnstoffen, aus der geltenden TNr. 
62.02; 
aus Steinen, aus der geltenden TNr. 
68.02; 
aus Porzellan oder anderen keramischen 
Stoffen, aus der geltenden TNr. 69.13; 
aus Glas, aus der geltenden TNr. 70.14; 
aus unedlen Metallen, aus der geltenden 
TNr. 83.07; . 
aus tierischen Schnitzstoffen, aus der gel
tenden TNr. 95.05; 
aus pflanzlichen Schnitzstoffen, aus der 
geltenden TNr. 95.08; 

Lampenschirmgestelle : 
aus Eisen oder Stahl, aus· der geltenden 
TNr. 73.40; 
aus Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.19; 
aus Nickel, aus der geltenden TNr. 75.06; 
aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16; 

elektrische Girlanden, andere als für Christ
bäume oder für Faschings- oder 
Scherzzwecke, aus der geltenden TNr. 
85.22; 
Scheinwerfer und deren Teile, aus der gelten
den TNr. 90.13; 

- elektrische Christbaumbeleuchtung aus der 
geltenden TNr. 97.05; . 

beleuchtete Zeichen, Reklameschilder oder 
Hinweisschilder: 

aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 
aus ted er oder Kunstleder, aus der gel
tenden TNr. 42.05; 
aus Därmen, Blasen oder Sehnen, aus der 
geltenden TNr. 42.06; 
aus Holz aus der geltenden TNr. 44.28; 
aus Flechtstoffen aus der geltenden TNr. 
46.03; 
aus Steinen, aus der geltenden TNr. 
68.02; 
aus Asbestzement, aus' der geltenden 
TNr.68.12; 
aus keramischen Stoffen, aus der gelten
den TNr. 69.14; 
aus Glas, aus der geltenden TNr. 70.14; 
aus unedlen Metallen, aus der geltenden 
TNr. 83.14; 

vorgefertigte Gebäude: 
aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 

aus Holz, aus der geltenden TNr. 44.23; 
aus Zement, Beton oder Kunststein, aus 
der geltenden TNr. 68.11; 
aus anderen keramischen Stoffen, aus der 
geltenden TNr. 69.14; 
aus Eisen- oder Stahlkonstruktionen, aus 
der geltenden TNr. 73.21; 
aus Aluminiumkonstruktionen, aus der 
geltenden TNr. 76.08; 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen, wobei folgen
des zu beachten ist: 

Die Anmerkungen la und Ib sollen den gel
tenden Anmerkungen 1 a und 1 d entsprechen; 
die Anmerkung lc soll die allgemeine Bemer
kung (13)a) zum Kapitel 94 der Erläuterun: 
gen des geltenden Zolltarifs in Form einer 
tegaldefinition enthalten; 
die Anmerkungen Id und le sollen den gel
tenden Anmerkungen le und If entsprechen; 
die Anmerkung If soll eine Ausnahmebestim
mung für Beleuchtungskörper (zB Taschen
lampen) des Kapitels 85 enthalten; 
die Anmerkung Ig soll den geltenden Anmer
kungen Ig und lk entsprechen; 
die neue Anmerkung Ih soll eine Ausnahme
bestimmung für Fahrrad-, Moped- oder 
Motorradsitze der Nummer 8714 enthalten; 
die Anmerkungen li, lk und 11 sollen den 
geltenden Anmerkungen lk, li und 11 ent
sprechen; 
die geltenden Anmerkungen Ib und lc sollen 
unberücksichtigt bleiben, weil die in diesen 
Ausnahmebestimmungen genannten Waren 
künftig in das neue Kapitel 94 eingereiht 
werden sollen. 

Die Anmerkungen 2 und 3 sollen weitgehend 
den geltenden Anmerkungen 2 und 3 entsprechen. 
Die Anmerkung 4 soll eine Legaldefinition für 
"vorgefertigte Gebäude" der Nummer 9406 enthal
ten. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 94.02 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil sie in den letzten 
Jahren nicht beansprucht wurde. 

Kapitel 95 

Das Kapitel 95 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 97 mit Ausnahme der folgenden Waren 
umfassen: 

Kinderfahrräder aus der geltenden TNr. 
97.01 - künftig Unternummer 871200; 
Teile für Kinderfahrräder, aus der geltenden 
TNr. 97.01 - künftig Unternummern 8714 
91, 871492, 871493, 871494, 871495, 
8714 96 und 8714 99; 
Elektromotore für Puppen, aus der geltenden 
TNr. 97.02 künftig Unternummer 
8501 10; 
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Elektromotore für mechanisches Spielzeug 
sowie deren Teile, aus der geltenden TNr. 
97.03 - künftig Unternummer 8501 10 und 
850300; 
Transformatoren für mechanisches Spiel
zeug, aus der geltenden TNr. 97.03 - künf
tig Unternummer 850431; 
Funkfern~teuerapparate für Spielzeug, aus 
der geJtenden TNr. 97.03 - künftig Unter
nummer 852692; 

" - elektrische Christbaumbeleuchtung; aus der 
geltenden TNr. 97.05 - künftig Unternum
mer 9405 30. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
95 eingereiht werden: 

Schienbeinschützer und ähnliche Waren, aus 
der geltenden TNr. 64.06; 
Billardkreide aus der geltenden TNr. 98.05. 

Die Anmerkung 1 soll in modifizierter Form der 
geltenden Anmerkung 1 entsprechen, wobei folgen
des hervorzuheben wäre: 

Die Anmerkung Ig soll die Umreihung der 
Schienbeinschützer berücksichtigen; 
in der Anmerkung 10 sollen künftig alle Kin
derfahrräder ausgenommen werden; 
die Anmerkungen 1m und 1t sollen Ausnah
mebestimmungen hinsichtlich der Umreihung 
bestimmter Waren enthalten. 

Die Anmerkung 2 soll der geltenden Anmerkung 
2 entsprechen. Die Anmerkung 3 soll weitgehend 
der geltenden Anmerkung 4 entsprechen. Die gel
tende Anmerkung 3 soll künftig im Wortlaut der 
Nummer 9501 berücksichtigt werden. 

Kapitel 96 

Das Kapitel 96 soll die Waren "der geltenden 
Kapitel 95, 96 und 98 mit Ausnahme der folgenden 
Waren umfassen: 

Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus tierischen Schnitzstoffen, aus 
der geltenden TNr. 95.05 - künftig Unter
nummer 4202 39; 
Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche 
Behältnisse, aus pflanzlichen Schnitzstoffen, 
aus der geltenden TNr. 95.08 - künftig 
Unternummer 420239; 
Phantasieschmuck aus tierischen Schnitzstof
fen, aus der geltenden TNr. 95.05 - künftig 
Unternummer 7L17 90; 
Phantasieschmuck aus pflanzlichen oder 
mineralischen Schnitzstoffen, aus der gelten
d,en TNr. 95.08 - künftig Unternummer 
711790; 
Manschettenknöpfe und ähnliche Knöpfe, 
aus unedlen Metallen, aus der geltenden 
TNr. 98.01 künftig Unternummern 
711711 und 711790; 
Billardkreide aus der geltenden TNr. 98.05 
- künftig Unternummer 9504 20; 

Siegellack für Bürozwecke oder für Flaschen
verschlüsse sowie Pasten auf der Grundlage 
von Gelatine, der geltenden TNr. 98.09 -
künftig Unternummern 3214 10,340490 und 
382390; 
Gießereimodelle aus Wachs, aus der gelten
den TNr. 95.08 - künftig Unternummer 
848030; 
B~leuchtungskörper und deren Teile, aus tie
rischen Schnitzstoffen, aus der geltenden 
TNr. 95.05 künftig Uriternummer 
940599; 
Beleuchtungskörper und deren Teile,' aus 
pflanzlichen Schnitzstoffen, aus der gelten
den TNr. 95.08 - künftig Unternummer 
940599. 

Hingegen sollen folgende Waren in das Kapitel 
96 eingereiht werden: 

Reisenecessaires für die Körperpflege, für 
Näharbeiten oder für das Reinigen von Schu
hen oder Kleidern: 

bei denen die Umschließung das Wesen 
bestimmt, aus der geltenden TNr. 42.02; 
bei denen Kunststoffwaren das Wesen 
bestimmen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 
bei denen Nähnadeln, Stricknadeln usw. 
das Wesen bestimmen, aus der geltenden 
TNr.73,33; 
bei denen Stecknadeln, Sicherheitsnadeln 
usw. das Wesen bestimmen, aus der gel
tenden TNr. 73.34; 
bei denen Pinzetten das Wesen bestim
men, aus der geltenden TNr. 82.03 E; 
bei denen Scheren das Wesen bestimmen, 
aus der geltenden TNr. 82.12; 
bei denen Maßbänder das Wesen bestim
men, aus der geltenden TNr. 90.16 A; 

Haarnadeln, Lockenwickler und ähnliche 
Waren zum Frisieren: 

aus Kunststoffen, aus der geltenden TNr. 
39.07; 
aus Eisen oder Stahl, aus der geltenden 
TNr.73.34; 
aus" Kupfer, aus der geltenden TNr. 
74.19; 
aus Aluminium, aus der geltenden TNr. 
76.16; 

mechanische T eppichkehrer zum Handge
brauch, ohne Motor, aus der geltenden TNr. 
84.59; 
Staubwedel aus Federn, aus der geltenden 
TNr. 67.01 A. 

Die Anmerkung 1 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 1 zum Kapitel 95, der geltenden 
Anmerkung 1 zum Kapitel 96 bzw. der geltenden 
Anmerkung 1 zum Kapitel 98 entsprechen, wobei 
folgendes hervorzuheben wäre: 

Die Anmerkung 1 a soll der geltenden Anmer
kung la zum Kapitel 98 entsprechen; 
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die Anmerkung 1 b soll der geltenden Anmer
kung la zum Kapitel 95 entsprechen; 
die Anmerkung lc soll der geltenden Anmer
kung Ib zum Kapitel 95 bzw. der geltenden 
Anmerkung la zum Kapitel 96 entsprechen; 
die Anmerkung Id soll der geltenden Anmer
kung lc zum Kapitel 98 entsprechen; 
die Anmerkung le soll der geltenden Anmer
kung lc zum Kapitel 95 entsprechen; 
die Anmerkung If soll der geltenden Anmer-

. kung Id zum Kapitel 95 bzw. der geltenden 
Anmerkung Id zum Kapitel 98 entsprechen; 
die Anmerkung 1 g soll der geltenden Anmer
kung le zum Kapitel 95 entsprechen; 
die Anmerkungen Ih und li sollen den gel
tenden Anmerkungen If und Ig zum Kapitel 
95 entsprechen; 
die Anmerkung lk soll der geltenden Anmer
kung Ih zum Kapitel 95 entsprechen, wobei 
durch die Nennung von Beleuchtungskör
pern die neue Tarifsituation berücksichtigt 
werden soll; 
die Anmerkung 11 soll der geltenden Anmer
kung lk zum Kapitel 95, der geltenden 
Anmerkung lc zum Kapitel 96 bzw. der gel
tenden Anmerkung le zum Kapitel 98 ent
sprechen; 
die Anmerkung 1m soll der geltenden 
Anmerkung 1m zum Kapitel 95 entsprechen; 
die geltenden Anmerkungen 1 i und 11 zum 
Kapitel 95 sollen unberücksichtigt bleiben, 
weil diese Waren künftig in das neue Kapitel 
96 eingereiht werden sollen. 

Die Anmerkung 2 soll weitgehend der geltenden 
Anmerkung 2 zum Kapitel 95 entsprechen. Die 
Anmerkung 3 soll der geltenden Anmerkung 2 zum 
Kapitel 96 entsprechen. Die Anmerkung 4 soll in 
modifizierter Form den geltenden Anmerkungen 
Ib und 2 zum Kapitel 98 entsprechen. 

Die geltende Anmerkung 3 zum Kapitel 98 soll 
im Hinblick auf die neue Ziffer 5 der Allgemeinen 
Vorschriften für die Auslegung des Harmonisierten 
Systems unberücksichtigt bleiben. 

Die Zollbegünstigungsmöglichkeit gemäß der 
Anmerkung zur geltenden Tarifnummer 98.05 soll 
unberücksichtigt bleiben, weil der für die entspre
chende Unternummer vorgesehene Zollsatz die 
selbe Höhe wie das geltende Begünstigungsausmaß 
haben soll. 

Kapitel 97 

Das Kapitel 97 soll die Waren des geltenden 
Kapitels 99 zuzüglich folgender Waren umfassen: 

Kollagen und ähnliches Bildwerk, aus Blu
men, Blattwerk oder anderen Pflanzenteilen, 
aus Pflanzen, aus den geltenden TNrn. 06.03 
und 06.04; 
Kollagen aus Kunststoffen, aus der geltenden 
TNr.39.07; 

Kollagen aus Kork, aus der geltenden TNr. 
45.03; 
Kollagen aus Bilddrucken, aus der geltenden 
TNr.49.11; 
Kollagen aus Spinnstoffen, aus der geltenden 
TNr.62.05; 
Kollagen aus unedlen Metallen, aus der gel
tenden TNr. 83.06. 

Die Anmerkungen 1 bis 5 sollen weitgehend den 
geltenden Anmerkungen 1 bis 5 des Kapitels 99 
entsprechen. 

D. ZoUtarifgesetz 1958 

Eine Gegenüberstellung der Texte des geltenden 
Zolltarifs und des Zolltarifs in der Fassung des Ent
wurfes ist nicht zielführend. Im folgenden wird 
daher nur das geltende Zolltarifgesetz wiedergege
ben: 

Bundesgesetz vom 12. März 1958 über die Ein
führung eines ne_uen Zolltarifes (Zolltarifgesetz 
1958), BGB!. Nr: 74/1958, zuletzt geändert mit 
BGB!. Nr. 478/1985. 

§ 1. (1) Bei der Einfuhrvon Waren in das Zollge
biet der Republik Österreich sind Einfuhrzölle zu 
erheben, deren allgemeine Sätze im beiliegenden 
Zolltarif festgelegt sind. 

(2) Der Zolltarif, der auch die Allgemeinen Tari
fierungsvorschriften umfaßt, bildet einen Bestand
teil dieses Bundesgesetzes. 

§ 2. Die Zölle werden nach dem Wert, nach dem 
Gewicht oder nach der Stückzahl der Waren 
bemessen. Die näheren Anordnungen enthalten der 
Zolltarif, das Wertzollgesetz 1980, BGB!. Nr. 
221/1980, und das Taragesetz, BGB!. Nr.130/ 
1955. 

§ 3. (1) Die Höhe der in Schilling festgelegten 
Zollsätze des Zolltarifes und der in diesem festge
legten Zollwerte beruht auf dem Verhältnis des 
Schilling zum Feingold, wobei einem Schilling 
0,0359059 Gramm Feingold entsprechen. 

(2) Erfährt das Verhältnis des SchilÜng zum 
Feingold eine Änderung, so hat der Bundesminister 
für Finanzen, soweit es zur Herstellung des gesamt
wirtschaftlichen Gleichgewichtes erforderlich ist, 
durch Verordnung anzuordnen, daß die im Abs. 1 
erwähnten Zollsätze und Zollwerte in einem der 
eingetretenen Paritätsänderung entsprechenden 
Ausmaß anzuwenden sind. Falls es aus wirtschaftli
chen Gründen erforderlich ist, kann diese Anglei
chung schrittweise erfolgen. Die neu ermittelten 
Zollsätze und Zollwerte sind auf den vollen Schi 1-
lingbetrag abzurunden oder aufzurunden. 
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§ 4. Die Bundesregierung ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalra
tes durch Verordnung 

(a) für Waren, die Gegenstand eines Dumpings 
sind, zusätzlich einen Anti-Dumpingzoll bis 
zur Höhe des Betrages der Dumpingspanne 
einzuheben; 

(b) für Waren, die im Ausfuhrstaat für ihre 
Erzeugung, Herstellung oder Ausfuhr unmit
telbar oder mittelbar eine Prämie oder Sub
vention genießen, zusätzlich einen Zoll 
beziehungsweise Zollzuschlag bis zur Höhe 
des geschätzten Betrages der gewährten 
Begünstigung einzuheben; 

(c) gegenüber Staaten, die das Washingtoner 
Übereinkommen vom Jahre 1919 über die 
Festsetzung der Arbeitszeit nicht ratifiziert 
haben oder deren geltende Arbeitszeitrege
lung wesentlich hinter den Bestimmungen 
dieses Übereinkommens zurückbleibt, die 
Zolls ätze des Zolltarifes für gewerbliche 
Erzeugnisse bis zu einem Drittel des im Zoll
tarif vorgesehenen Betrages zu erhöhen. 

(Auf Grund des § 41 des Antidumpinggesetzes 
1971, BGBI. Nr. 384, in der geltenden Fassung, 
für die Dauer der Gültigkeit des Antidumpingge
setzes 1971 nicht anzuwenden.) 

§ 5. (1) Die Bundesregierung ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalra
tes durch Verordnung die tarifmäßigen Zollsätze 
zollpflichtiger Waren bis auf das Dreifache zu 
erhöhen und für zollfreie Waren Zollsätze bis zur 
Höhe des höchsten Wertzollsatzes des Zolltarifes 
festzusetzen, wenn die betreffenden Waren einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes nicht vorhergesehen 
werden konnte, in einer solchen Menge und unter 
solchen Umständen in das Zollgebiet eingeführt 
werden, daß hiedurch für die inländischen Erzeu
ger gleichartiger oder unmittelbar konkurrierender 
Waren schwere wirtschaftliche Nachteile entstan
den sind oder zu entstehen drohen. 

(2) Die Bundesregierung ist weiters ermächtigt, 
die in Abs. 1 genannten Maßnahmen bei Vorliegen 
der hiefür maßgeblichen Voraussetzungen unmit
telbar zu treffen. Hierüber hat die Bundesregierung 
binnen drei Monaten dem Hauptausschuß des 
Nationalrates zu berichten. Sie hat diese Maßnah
men unverzüglich aufzuheben, wenn der Haupt
ausschuß des Nationalrates deren Genehmigung 
versagt. 

§ 6. Das Bundesministerium für Finanzen ist 
ermächtigt, unbeschadet der im Zolltarif für 
bestimmte Waren vorgesehenen Anmerkungen 
Zölle aus preis- oder versorgungspolitischen Grün
den sowie zur Hintanhaltung zeitbedingter Not
stände allgemein oder im Einzelfall zu ermäßigen 
oder zu erlassen. 

§ 7. (1) Auf Antrag stellt der Bundesminister für 
Finanzen mit Bescheid fest, 

1. unter welche Nummer des Zolltarifes bzw. 
welche ihrer Unterpositionen eine Ware fällt; 

2. in welche sonstige, von einer zwischenstaatli
chen Vereinbarung, einem Bundesgesetz oder 
einer darauf beruhenden Verordnung 
geschaffene Unterteilung, die auf dem Zollta
rif aufgebaut ist, eine Ware fällt; 

3. welches Gewicht nach den Bestimmungen des 
Taragesetzes als Bemessungsgrundlage für 
den Zoll oder eine andere auf den Zolltarif 
aufbauende Bundesabgabe heranzuziehen ist. 

(2) Der Antrag auf Erlassung eines Tarifbeschei
des (Abs. '1 Z 1 und 2) oder eines Tarabescheides 
(Abs. 1 Z 3) ist beim Bundesministerium für Finan
zen für jede Ware gesondert nach amtlich aufge
legtem Vordruck in zweifacher Ausfertigung einzu
bringen. Er hat alle für die Entscheidung maßgebli
chen Umstände (insbesondere die handelsübliche 
Benennung, die Art, Beschaffenheit, Zusammenset
zung, Zweckbestimmung, Erzeugungsmethode und 
Funktionsbeschreibung sowie den Ursprung und 
die Herkunft der Ware) zu enthalten. 

(3) Dem Antrag sind vier gleiche, vom Antrag
steller gekennzeichnete Warenmuster anzuschlie
ßen. Sind zur Durchführung des Verfahrens wei
tere Muster erforderlich, so sind diese dem Bundes
ministerium für Finanzen auf Verlangen zur Verfü
gung zu stellen. 

(4 ) Wenn die Beibringung von Mustern wegen 
der Beschaffenheit der Ware untunlich ist, so sind 
statt dessen Abbildungen und genügend genaue 
Beschreibungen der Ware dem Antrag anzuschlie
'ßen. 

(5) Entspricht ein Antrag nicht den Vorschriften 
der Abs. 2 bis 4, so ist dem Antragsteller die Behe
bung dieser Mängel mit dem Hinweis aufzutragen, 
daß der Antrag nach fruchtlosem Ablauf einer 
gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist 
als zurückgenommen gilt. Ebenso ist vorzugehen, 
wenn sich im Zuge der Sachverhaltsermittlung 
Ergänzungen der für die Entscheidung erforderli
chen Angaben als notwendig erweisen. 

(6) Im Tarif- oderTarabescheid ist aUch über die 
Kosten nach § 184 Abs. 3 und § 191 des Zollgeset

. zes 1955, BGBI. Nr. 129, zu entscheiden. Die Ein
hebung der Kosten obliegt dem Zollamt Wien. Vor 
der Aufnahme eines Beweises durch Sachverstän
dige kann ein angemessener Kostenerlag verlangt 
werden. 

(7) Dem Tarif- oder Tarabescheid ist ein amtlich 
gekennzeichnetes Muster (Abbildung, Beschrei
bung) anzuschließen. 

(8) Die Feststellungen eines Tarif- oder Tarabe
scheides sind einem Verfahren, in dem die rechtli-
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che Beurteilung gemäß Abs. 1 maßgeblich ist, zu
grunde zu legen, wenn der Empfänger des Beschei
des diesen und das in Abs. 7 angeführte Muster 
(Abbildung, Beschreibung) vorlegt. 

(9) Die Verpflichtung der Behärdegemäß Abs. 8 
besteht nur bis zu einer allfälligen Änderung der 
dem Tarif- oder Tarabescheid zugrunde gelegten 
Rechtsvorschriften, längstens jedoch bis zum 
Ablauf jenes Kalenderjahres, das auf das Jahr der 
Erlassung des Bescheides erfolgt. 

§ 8. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Septem
ber 1958 in Kraft. 

(2) Mit diesem Zeitpunkt verliert das Zolltarifge
setz vom 5. September 1924, BGB!. Nr. 445, in der 
zuletzt geltenden Fassung seine Wirksamkeit. 

§ 9. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut, 
soweit nicht in diesem Bundesgesetz etwas anderes 
bestimmt äst. 
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